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nuf Herbeiführung gesetzlicher :e, Maftnahinen
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in der Nheinprovinz.........
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daselbst .............
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Kleinbahnen, Vorlage über die aus Anlaß des
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nahmen .... ........
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Krantenversichernng, Abänderung der statuta¬
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Kiuust und Wissenschaft, Etat für die Förderung
derselben ............

ilunstdentmäler der Rheinprouinz, Beschreibung
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Mrzeichniß
d«

zum 37. Rheinischen Plovinziallandtageanwesend gewesenen Mitglieder.

Stellvertr. Vorsitzender: Wilhelm Leopold Ianßen, Landrath z. D. aus Burtscheid.

Wahlbezirk
(Kreis).

Vor- und Zuname. Stand.

^. NcgicnmsssbczirkAachen.

Aachen-Land Ferdinand Fischer
„ Wilhelm Leopold Ianßen
» Edmund Neu

Aachen-Stadt Ludwig Iörissen
» Heinrich Oster

Tiiien von Breuning

V Friedrich Leopold Frhr, von
Geur-Schweppcnburg

Erkelenz Hubert Schlick
Eupen Franz Vroich
Geilentirchcn Wilhelm Kren
Heinsberg Rudolph Frhr,vonScheibler

Iülich Gottfried Claessen
» Ludolph Frhr. von Wenge-

Wulffen
Malmcdy Wallraf
Moutjoie Dr. z>t>il. Heinrich Pauli
Schleidcn Otto Graf Beissel von

Gumnich

Eschweiler
Burtscheid
Cambach, Bürger¬

meisterei Kinz-
weiler

Aachen
do.

Düren

HausMüddersheim
bei Vettwciß

Holzweilcr
Eupen
Geilenkirchen
Haus Hülhoven bei

Dremmen,Kreis
Heinsberg

Isencroidt
Haus Ouerbachbei

Iülich
Malmedy
Montjoie
Schloß Frens bei

Horrem, Kreis
Vergheim

Bürgermeister.
Landiath z. D.
Gutsbesitzer.

Rechtsanwalt, Iustizrath,
Kaufmann.
Königlicher Kammerjuuker

und Landrath
Königlicher Kammerherr

und Rittergutsbesitzer.
Gutsbesitzer.
Amtsgerichtsrath,
Gutsbesitzer.
Königlicher Landrath uud

Rittergutsbesitzer.

Gutsbesitzer.
Major a. D. und Ritter¬

gutsbesitzer.
KöniglicherLandrath.
KatholischerOberpfarrer,
Königlicher Kammerhen

und Landrath.



37. RheinischerProvinziallandtag, Mitglieder-Verzeichnis).

Wahlbezirk
(Kreis).

Vor- und Zuname. Wohnort. Stand.

Schinden Friedrich Wilhelm Hupertz Mechernich Commerzienrath, Beig¬
meister a. D. und Gene¬
raldirektor des Mecher-
nicher Bergwerks - Ak¬
tien-Vereins.

L. Regierungsbezirk Coblenz.
Adenllu Andreas von Grand-Ry Bonn Rittergutsbesitzer.
Altenlirchen Clemens Frhr. von Hövel Iunkernthal bei Königlicher Kammerherr

Wehbach und Rittergutsbesitzer.
/, Eduard Klein Heinrichshütte bei

Au (Sieg)
Direktor.

Coblenz-Land Matern Eulner Neuendorf Rentner.
» Dr. Julius Schmidt Horchheim Arzt.

Coblenz-Stadt Emil Schüller Coblenz Oberbürgermeister.
Cochcm Franz Josef Moritz Cochem Gutsbesitzerund Direktor

d. Cochemer Volksbank.
Kreuznach IohllnnBaptistEngelsmann Kreuznach Weingutsbesitzer.

„ Gottfried Vogt Waldbückclheim Gutsbesitzer.
Mayen Linz Mayen KöniglicherLandrath

« Jakob Peters Fressenhof bei Och-
tendung

Gutsbesitzer.

Meisenhcim Wilhelm Neuhel Meisenheim Königlicher Notar, Justiz-
rath.

Neuwied Adolf Reinhard Hedbesdorf Gutsbesitzer.
St. Goar Wieland St. Goar KöniglicherLandrath.
Simmcrn Heinrich Schulze Kirchberg Bürgermeister.
Wetzlar Heinrich Beppler Niederkleen Landwirth und Bürger¬

meisterei-Beigeordneter.
/, Josef Nallb Wetzlar Gewerke und Stadtver¬

ordneter.
Zell Wilhelm Huesgen Traben Weingroßhändler.

(!. Regierungsbe zirl Köln.
Beigheim Eugen Graf v. Hoensbroech Schloß Türnich bei

Horrem
Hersel

Rittergutsbesitzer.

Vonn-Land Iofef Frings Gutsbesitzer.
« Theodor Pingen Dickopshofbei

Sechtem
do.

Euskirchen Josef Frhr. von Ayx Euskirchen KöniglicherLandrath.



37. RheinischerProvinziallandtag, MitgliederHerzeichniß.

Wahlbezirk Vor- und Zuname. Wohnort. Stand.
(Kreis).

Euslirchen Friedrich Frhr. von Sole- Schloß Wachendorf Kgl, Kammerherr,Schloß-
macher-Antweiler, Excellenz bei Satzvey und hauptmann von Brühl,

Bonn Rittergutsbesitzer.
Gummersbach Bernhard Krawinlel Vollmerhausen bei

Gummersbach
Fabrikant.

Köln-Land Jakob Destr6e Efferen Gutsbesitzer.
« Mathias Esser Nodderhofb.Brühl Rittergutsbesitzer.

Köln-Stadt Wilhelm Becker Köln Oberbürgermeister.
« August Heuser » Commerzienrath u, Stadt-

verordneter.
» Philipp Hoffmann Küln-Ehrenfeld Kaufmann und Stadt¬

verordneter.
» Eduard Kühlwetter Köln Geh. Regierungsrath u.

Stadtverordneter.
« Wilhelm Meuser « Gutsbesitzer und Stadt¬

verordneter.
» Gustav Michels » Commerzienrath u. Stadt¬

verordneter.
Mülheim n. Rh. Otto Andreae « Commerzienrathund Fa¬

brikbesitzer.
» Gisbert Graf von Fürsten- Stammheim Kgl.Kammerherr,Schloß-

berg-Stammheim hlluptmann vonCoblcnz,
Rittergutsbesitzer.

Rheinbnch Mar Frhr. von Boeselager Peppenhoven Rittergutsbesitzer.
Sieg Heinrich Bouserath Eschmar Rentner.

» Carl Eich Büdingen Bürgermeister u. Guts¬
besitzer.

« Otto Josef Rings Königswinter Rentner.
Wllldbroel Dr. Carl Venn Köln Arzt.

v. Regierungsbezirk Düsseldorf.
Baimen-Stadt

Düsseldorf-Land

Düsseldorf-Stadt

Heinrich Eifenlohr

Robert Koch
Louis Letebufch
von Kühlwetter

Ferdinand Lieven
Emil Bloem
Heinrich Courth

Barmen Kaufmann und Stadt¬
verordneter.

« Stadtverordneter.
» Fabrikant u. Kaufmann.

Düsseldorf Königlicher Landrath u.
Geh. Regierungsrath.

Hilden Gutsbesitzer.
Düsseldorf Necktsanwalt, Iustizrath.

» Nechtsanwlllt, Iustizrath
und Stadtverordneter.



37. RheinischerProuinziallandtag, Mitglieder-Verzeichniß.

Wahlbezirk Vor- und Zuname. Wohnort. Stand.
(Kreis).

Düsseldorf-Stadt Ernst Lindemunn Düsseldorf Oberbürgermeister, Geh,
Regieruugsrath.

Tuislnirg-Stadt Julius Brockhoff Duisburg Fabrikant.
„ Carl Lehr „ Oberbürgermeister.

Elberfeld-Stadt Theodor Dietze Elberfeld Kaufinann und Veigeord-
neter.

,, Dr. sur. Abraham Frowein „ Fabrikant und Kaufmann.
„ Louis Simons // do.

Essen-Land August Frhr. von Hövel Essen Königl. Landrath, Geh,
gieruugsrath u. Ritter¬
gutsbesitzer.

„ Clemens Hoffstadt Vogelheim Gutsbesitzer.
« Friedrich Alfred Krupp Essen Geh Commerzicnrath.
,/ Wilhelm Scheidt Kettwig Geh. Commerzienrath n.

Fabrikant.
Essen-Stadt Carl Franken Essen Gewerke.

,, Crich Zweigert „ Oberbürgermeister.
Geldern Alous Fritzen Düsseldorf Landesrath a. D.
Gladbnch-Land Werner Vreuer Neuwerk Bürgermeister u. Guts¬

besitzer.
» Albert Croon Nheudt Rentner.

« August Lingenbrink Viersen Fabrikant,
Gladbach-Stadt Theodor Croon M.-Gladbach Commerzienrath und Fa¬

brikbesitzer.
» Wilhelm QuaÄ " Commerzicnrath und

Banquier.
Grevenbroich Peter Busch Hochneukirch Commerzienrath und

Spinnereibesitzer.
« Christiau Effertz Neuenhaufen Gutsbesitzer.

Keinpen Tillmann Vönniger Hüls do.
» Ioh. Dingelstad Alst bei Bracht do.
„ August Roffie Süchteln Kaufmann,

Klcve Felix Frhr. von Loü Terportenb.Hassum Gutsbesitzer.
Krefeld-Land Johann Mathias Schmitz Rcnneshof, Ge¬

meinde Willich
Gutsbesitzer.

Krefeld-Stadt Emil de Grciff Krefeld Commerzienrath u. Bei¬
geordneter.

« Theodor Pelizäus " Rentner und Stadtver¬
ordneter,

» Adolf von Randow „ Banquier.
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Wahlbezirk
(Kreis).

Vor- und Zuname. Wohnort. Stand.

Lcnnep Arnold Wilhelm Hardt Lennep Fabrikant,
» Eugen Kattwinkel Wermelskirchen Fabrikant.

Mettmann Gottfried Conze Langenberg Commerzienrath und
Fabrikant.

» Carl Kratz Henngcsberg b,Haan Gutsbesitzer.
Moers Dr. Hantel Moers KöniglicherLandrath.

» Gerhard Schieß Xanten Bürgermeister u. Guts¬
besitzer.

Mülhcim a. d. R. Carl Lueg Oberhausen Commerzienrath und
Hüttendirektor.

« Johann Schönnenbeck Broich Rentner.
„ Josef Zerwes Mülheim a. d. R. Hüttendirektor.

Neuß Theodor Melchers GnadenthalbNeuß Gutsbesitzer.
// Franz Weidenfeld Birkhof b, Glehn Rittergutsbesitzer.

Nees August Baumann Bislich Gutsbesitzer.
„ Moritz Schneemann Wesel do.

Remscheid-Stadt Carl Fr>iedcrichs Remscheid Commerzienrath und
Kaufmann.

Rnhrort Gustav Frhr.v.Plcttenberg- Haus Mehrum b. Königl. Kllmmcrhcrrund
Mehrum Voerde. Rittergutsbesitzer.

Solingen Friedrich Frhr, v. Diergardt Morsbroich bei Künigl, Kammerherr und
Schlebusch Rittergutsbesitzer.

» Theodor Kelders OHIigs Bürgermeister a. D.
» Möllenhoff Solingen KöniglicherLandrath.

L. RcssicrunsssbcziltTrier.
Vernlastel Friedrich Herrmann Mülheim a.d.Mofel Guts- u. Gerbereibesitzer

» Heinrich Kunz Bernkastel Bürgermeister.
Bitburg Johann Lichter Loskyll Mühlenbesitzer.

« Peter Wallenborn Vitburg Vaumschulbesitzer.
Taun Graf von Brühl Coblenz KöniglicherLandrath.
Ottweiler Friedrich Pflug Baltersbacherhofb.

Ottweiler
Gutsbesitzer.

» Carl Frhr. von Stumm- Schloß Halberg b. Geh. Commerzienrath,
Halberg Vrebach

Prüm Eduard Nels Prüm Lederfabrikant,
Saarbrücken Emil Haldy St. Johann a. d. Commerzienrath und

Saar, Kaufmann,
„ Ludwig Heinrich Roechling St. Johann a. d.

Saar
Gutsbesitzer.
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Wahlbezirk
(Kreis).

Vor- und Zuname. Wohnort. Stand.

Saarbrücken Carl Röchling Saarbrücken Commerzienrathund Fa¬
brikbesitzer.

Saarburg Maximilian Keller Stlllldt bei Saar¬ Gutsbesitzer und Leder-
burg fllbrilant.

Saarlouis Dr. Muth St. Johann a. d.
Saar

Rechtsanwalt.

St. Wendel Fuchs Baumholder Bürgermeister.
« von Hagen St. Wendel KöniglicherLandrath.

Trier-Land Carl von Beulwitz Trier Hüttenbesitzer.
» Wilhelm Rautenstrauch Eitelsbllch Oekonomierath u. Guts¬

besitzer.
Trier-Stadt Eduard Laeis Trier Fabrikbesitzer.
Wittlich Jakob Merrem Auf Kirchhof, Ge¬

meinde Altrich
Gutsbesitzer.

Es haben gefehlt:

Vorsitzender: Seine Durchlaucht Wilhelm Fürst zu Wied aus Neuwied.

Mitglieder:

Allchen-Stadt Ludwig Pelzer Aachen Oberbürgermeister.
Ahrweiler Eduard Kreuzberg Ahrweiler Rentner.
Neuwied Seine DurchlauchtFürst zu

Wied
Neuwied

Bergheim Mathias Reu Blatzheim Gutsbesitzer.
Bonn-Stadt Gustav Marcus Bonn Buchhändler und Stadt

Verordneter.
Wipperfiirth Grafvon Nesselrode-Ehres-

hoven
Lindlar KöniglicherLandrath.

Geldern Wilhelm GrafundMarquis Schloß Haag bei Erbmarschall im Herzog
von und zu Hoensbroech Cavellen thum Geldern, Ritter

gutsbesitzer.
Kleve Rudolf von Monschaw Goch Rentner.
Ruhroll Hugo Haniel Ruhrort Geh. Commerzienrath.
Merzig Eugen von Noch Mettlach do.
Sllllrlouis Schmidt von Schwind Eschbergerhof bei Major a. D. und Guts¬

Saarbrücken besitzer.



Protokolle
zu den Sitzungen des 37. Rheinischen Piovinziallandtags.





Erste Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaals des Standehauses zu Düsseldorf

am Sonntag den 4. Dezember 1892.

Nach Beiwohnung des in beiden Hauptkirchenstattgehabten feierlichenGottesdienstes ver¬
sammeltensich die Mitglieder des auf heute einberufenen37. Rheinischen Provinziallandtags gegen
12 Uhr im Sitzungssaal des Ständehauses.

Um 12'/. Uhr trat der Königliche Landtagscommissar,Herr Oberpriisidcntder Nhein-
provinz Nasse, Excellenz, in den Saal und eröffneteden Landtag mit einer Ansprache (siehe
stenographischer Bericht).

Als das an Jahren älteste Mitglied des Landtags wird aus der Versammlung der Ab¬
geordneteHoffstlldt ermittelt.

Derselbe übernimmt als Alterspräsident den Vorsitz und ersucht die beiden jüngsten Mit¬
glieder des Landtags, Freiherr von Scheibler und Wallraf als Schriftführer bezw. Stimm¬
zähler zu fungiren.

Bei der auf Anordnung des Alterspräsidenten durch Namensaufruf stattfindenden
Auszählung des Landtags ergiebt sich die Anwesenheitvon 110 Mitgliedern und damit die Be¬
schlußfähigkeit der Versammlung.

Der Altersvorsitzende fordert hierauf die Versammlung auf, in Gemäßheit des ß. 32
der Prouinzialordnung die Wahl eines Vorsitzendenund sodann in besondererWahlhandlung die
Wahl eines stellvertretendenVorsitzendenvorzunehmen,mit dem gleichzeitigenVorschlage, beide
Wahlen durch Akklamationzu vollziehen, womit die Versammlung einverstandenwar.

Der AbgeordneteFriederichs schlägt vor, den bisherigen Vorsitzenden,Seine Durch¬
laucht Fürst zu Wied wiederum zum Vorsitzenden zu wählen.

Der Alterspräsident stellt die Frage, ob gegen diesen VorschlagWiderspruch erhoben
werde, und erklärt, da dies nicht der Fall war. Seine Durchlauchtden Fürsten zu Wied ein¬
stimmig zum Vorsitzenden des Landtags für wiedergewählt.

Seine DurchlauchtFürst zu Wied ist wegen Erkrankung nicht anwesend, weshalb tele¬
graphische Benachrichtigungan denselbenbehufs Erklärung über die Annahme der Wahl vom
Alterspräsidenten veranlaßt wird.

Es wird sodann zur Wahl des stellvertretendenVorsitzendengeschritten.
Der Abgeordnete Fliederichs schlägt vor, den früheren stellvertretendenVorsitzenden

Landrath z. D. Ianhen als solchen wieder zu wählen.
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Da hiergegen lein Widersprucherfolgt, constatirt der Alterspräsident, daß Landrath
z. D. Ianßen einstimmigdurch Akklamationzum stellvertretendenVorsitzendenwiedergewühltsei
und richtet an denselbendie Anfrage, ob er die Wahl annehme.

Landrath z. D. Ianßen erklärt sich unter dem Ausdrucke des Dantes für das ihm erneut
gezeigte Vertrauen zur Annahme der Wahl bereit.

Der Alterspräsident ersucht denselben,nunmehr den Vorsitz in der Versammlung zu
übernehmen, was geschieht.

Der stellvertretende Vorsitzende fordert zunächst die Versammlungauf, dem Alters¬
präsidenten für seine Mühewaltung bei Einführung in die Gefchäfteden gebührendenDank kund¬
zugeben und sich zum Zeichen des Dankes von den Sitzen zu erheben. (Geschieht.)

Bei der nunmehr von dem stellvertretenden Vorsitz enden, angeordnetenWahl der
Schriftführer werden auf Vorschlag des AbgeordnetenFried erichs durch Akklamationdie Abge¬
ordneten Broich, Wallraf, Linz und Möllenhoff gewählt.

AIs Schriftführer für heute fungiren Wallraf und Linz.
Der stellvertretende Vorsitzende macht dem Herrn Landtagscommissardie Mittheilung,

daß der Landtag sich constituirt habe.
Nunmehr bringt der stellvertretende Vorsitzende ein dreifaches Hoch auf Seine

Majestät den Kaiser und König aus, in welches die Versammlung begeistert einstimmte.
Seit der letzten Tagung des Landtags sind folgende Mitglieder durch Tob ausgefchieden:

Geheimer Iustizrath Adams,
Fabrikant Otto Iaeger,
GutsbesitzerJakob Iansen,
Geheimer Regierungsrath Melbeck,
Banquier Sahler.

Auf Aufforderung des stellvertretenden Vorsitzenden erhebt sich die Versammlung
zum ehrenden Andenkenan die Verstorbenenvon den Sitzen.

Ferner sind durch Niederlegung des Mandats ausgeschieden:
Apotheker Vüttgenbach,
Königlicher Notar Eckertz,
Rentner van Hauth,
Bürgermeister Syr6e,
Königlicher Landrath Tenge,
Regierungsrath Dr. von Voß.

Der stellvertretende Vorsitzende macht der Versammlung hiervon Mittheilung und
bringt zugleich die Namen der sämmtlichenneu gewählten Mitglieder zur Kenntniß des Hauses.

Für heute und die nächstfolgenden Sitzungstage haben sich entschuldigt die Abgeordneten Graf
von Fürstenberg-Stammheim, Geheimer CommerzienrathHantel, Hardt und Lichter.

Behufs Einbringung der geschäftlichenVorlagen ertheilt der stellvertretende Vor¬
sitzende nunmehr dem Vorsitzendendes ProuinzialausschussesExcellenz Freiherrn von Sole-
macher-Antweiler das Wort. Derselbe giebt einen Ueberblick über die von Seiten des Pro-
vinzialausschusses dem Landtage zugehenden wichtigerenVorlagen und macht sodann die persön¬
liche Mittheilung, daß er mit Rücksicht auf sein vorgerücktes Alter sich entschlossenhabe, sein Amt
als Vorsitzenderdes Prouinzialausschussesmit Schluß der gegenwärtigenLandtagssession niederzulegen.
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Nachdem der AbgeordneteFried erichs Namens des Provinziallandtags und der Herr
Oberpräsident als StaatscommissarHerrn von Solemacher ihren Dank für seine langjährigeund
erfolgreiche Thätigkeit im Provinzialausfchusscausgesprochenhatten, beschließt die Versammlung,
für heute von der abgegebenenErklärung lediglich Kenntnis; zu nehmen und sich alles Weitere
für die gefchäftliche Behandlung der Angelegenheitvorzubehalten.

In Gemäßheit des §. 3 der Geschäftsordnung findet nunmehr die Verloofung der
Landtagsmitglieder in 5 Abtheilungen zum Zwecke der Wahl der geschäftsordnungsmühigzu
bildenden Commissionen statt.

Das Ergebniß der Verloosung war folgendes:

I. Abtheilung.

Mitglieder:
Becker, Claeßen, Conze, Theodor Croon, Destr6e, Dietze, Eulner, Fritzen,

Freiherr von Gen.r-Schwevpen.burg, von Hagen, Graf und Marquis von Hoens-
broech, Kelbers, Kren, Laeis, Lehr, Melchers, Meufer, von Monfchaw, Dr. Pauli,
Pelzer, Peters, von Randow, Ludwig Heinrich Roechling, Rossis, Dr. Schmidt,
Schneemann, Freiherr von Stumm-Halberg, Freiherr von Wenge-Wulffen.

II. Abtheilung.

Mitglieder:
Beppler, von Beulwitz, von Breuning, Busch, Albert Croon, Freiherr von

Diergarbt, Engelsmann, Fischer, Frings, de Greifs, Geheimer CommerzienrathHantel,
Herrmann, Hoffmann, Hoffstadt, Keller, Krupp, von KUHlwetter, Lekebufch,
Lieven, Neussel, Pelizaus, Rautenstrauch, Mathias Ren, Scheidt, Schlick, Frei¬
herr von Solemacher-Antweiler, Dr. Venn, Zerwes.

in. Abtheilung.

Mitglieder:
Graf Beissel von Gymnich, Bloem, Brockhoff, Graf von Brühl, Effertz,

Eich, Dr. Frowein, Fuchs, Landrath Dr. Hantel, Hardt, Clemens Freiherr von Hövel,
Huesgen, Krawinkel, Eduard Kühlwetter, Lingenbrink, Linz, Lueg. Michels, Naab,
Edmund Neu, Rings, Schwitz, Schünnenbeck, Simons, Vogt, Wallraf, Fürst zu
Wied, Zweigert.

IV. Abtheilung.

Mitglieder:
Freiherr von Boeselager, Bouserath, Broich, Courth, Dingelstad, Friebe-

richs, von Grand-Ru, Haldy, Heuser, August Freiherr von Hövel, Hupertz, Iörissen,
Koch, Kunz, Lichter, Merrem, Möllenhoff, Moritz, Nels, Graf von Nesselrode-
Ehreshoven, Oster, Freiherr von Plettenberg, Pflug, Schieß, Schmidt von Schwind,
Wallenborn, Weidenfeld, Wieland.

2»
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V. Abtheilung.

Mitglieder:

Andiene, Freiherr von Anx, Vaumann, von Noch, Nönniger, Breuer,
Eisenlohr, Esser, Franken, Graf von Fürstenberg-Stammheim, Graf Eugen von
Hoensbroech, Ianßen, Kattwinkel, Klein, Kratz, Kreuzberg, Lindemann, Freiherr
von Loö, Marcus, vr. Muth, Pingen, Quack, Reinhard, Carl Röchling, Freiherr
von Scheibler, Schüller, Schulze.

Der stellvertretende Vorsitzende ersucht die Mitglieder der einzelnen Abtheilungen
morgen Vormittag um 10 Uhr zusammenzutreten,um nach Eonstituirung der Abtheilungenund nach
Besprechungder Abtheilungsvorsitzendenunter einander die Wahl von je 3 Mitgliedern zu den
einzelnen Commissionenzu thätigen. Letztere könnten dann um 11 Uhr behufs Eonstituirung
zusammentretenund um 11'/» Uhr die Plenarsitzung stattfinden.

Die Versammlung war mit diesen Vorschlägeneinverstanden.
Die Tagesordnung für die morgige Plenarsitzung wird, wie folgt, festgestellt und die

Sitzung hierauf von dem stellvertretenden Vorsitzenden geschlossen.
1. Eingänge.
2, Bericht des Provinzialausschussesüber die Ergebnisse der Provinzialverwaltung für

die Etatsjahre 1890/91 und 1891/92.
3. Vorberichtzu dem Haupt-Etat der Provinzialverwaltung für die Etatsjahre vom I. April

1893 bis 31. März 1894 und vom 1. April 1894 bis 31. März 1895.
4, Haupt-Etat der Provinzialverwaltung für die Etatsjahre vom 1. April 1893 bis

31. März 1894 und vom 1. April 1894 bis 31. März 1895.
5, Bericht des Provinzialausschusses, betreffend den Vermögensstand des Rheinischen

Provinzialverbandes.
6. Entscheidungüber die geschäftliche Behandlung der bis jetzt eingegangenenVorlagen,

(Schluß der Sitzung 1'/< Uhr.)
V. w. o.

Der stellvertretende Vorsitzende: Die Schriftführer:
Ianßen. Linz. Wallraf.

Zweite Sitzung.
Verhandelt in: Sitzungssaals des Ständehauses zu Düsseldorf

am Montag den 5. Dezember 1892.

Der stellvertretende Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 11^2 Uhr.
Das Geschäftsprotokoll der ersten Sitzung liegt auf dem Tifch des Hauses zur Einsicht offen.
Als Schriftführer für die heutige Sitzung fungiren Landrath Möllenhoff und Land'

rath Wallraf.
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Der stellvertretende Vorsitzende theilt mit, daß nach einem eingegangenenTele¬
gramm Seine Durchlaucht Fürst zu Wied die Wahl zum Vorsitzenden mit Dank angenommen
habe und voraussichtlichgegen Ende der Woche zur Leitung der Geschäfte hier eintreffen werde.

Es wird in die Tagesordnung eingetreten.
1. Eingegangen sind:

ll) von Seiten des Herrn Landtagscommifsarsdie Mittheilung, daß er den Königlichen
Regierungsrath I)r. zur Rcdden als seinen Commissarius bei den Verhandlungen
des Landtags und den von demselbengebildetenCommissionenbestellt habe;

I>) von demselben die Mittheilung, daß die AbgeordnetenGeheimer Commerzienrath
von Boch, Graf von Nesselrode-Ehreshoven, Graf und Marquis von
und zu Hoensbroech, Markus, Pelzer, Eich, Neu und von Monschaw
sich für die ersten Sitzungstage entschuldigthaben;

«) von demselben die Wahlverhandlungen über die in einzelnenKreisen stattgehabten
Neuwahlen zum Provinziallandtage;

Der stellvertretendeVorsitzende wird die Abgabe der Verhandlungen an die
Wahlviüfungs-Commissionveranlassen,

ä) von der Gesellschaft „Verein" zu Düsseldorfeine Einladung an die Landtagsmitglieder
zum Besuche der Gesellschaftsräumedes Vereins.

2. Von den Berichten des Provinzialausschusses über die Ergebnisse der Provinzial-
verwaltung für die Etatsjahre 1890/91 und 1891/92 wird Kenntniß genommen.

3. Die beiden folgenden Gegenständeder Tagesordnung: Vorbericht zu dem Haupt-Etat
der Vrovinzilllverwaltungfür die Etatsjahre vom 1. April 1893 bis 31. März 1894 und vom
1. April 1894 bis 31. März 1895 und der Haupt-Etat felbst werden mit Einverständnis; der
Versammlung zur gemeinschaftlichen Behandlung verbunden.

Der Berichterstatter des Provinzialausschusses,Landesdirektor Klein, erörtert in aus¬
führlichem Vortrage die bemerkenswertherenAnsätze des Haupt-Etats und knüpft hieran den
geschäftsordnungsmäßigenVorschlag,nach stattgehabter allgemeiner Besprechung zunächst die sämmt¬
lichen Spezial-Etats den betreffenden Fachcommissionen zur Vorprüfung zu überweifen,worauf alsdann
der Haupt-Etat nach Maßgabe der etwaigenAbänderungen in den Spezial-Etats von der I. Fach-
commission festzustellen und im Plenum endgültig zu erledigenwäre.

Nachdem sich bei der Generaldiskussion,abgesehen von einigen für die Commifsions-
berathungen gewünschtennäheren Erläuterungen und Aufklärungen, im Allgemeinen keine Aus¬
stellungen in Bezug auf den Haupt-Etat ergeben hatten, erklärt die Versammlung sich mit der
vorgeschlagenengeschäftlichen Behandlung des Haupt-Etats und der zugehörigen Spezial-Etats
einverstandenund weiden letztere demgemäß an die betreffendenFachcommifsionen verwiesen.

4. Der Bericht des Provinzialausschusses,betreffendden Vermögensstanddes Rheinischen
Provinzialverbandes, wird durch Kenntnißnahme für erledigt erklärt, ^^ge^z

5. Die gefchäftliche Behandlung der in dem Verzeichnisse der Landtagsvorlagen auf¬
geführten Gegenstände,soweit dieselben nicht schon den Fachcommifsionen überwiesensind, wird nach ^"^"ge Z
dem Vorschlage des stellvertretenden Vorsitzenden von der Versammlung,wie folgt, bestimmt:

Nr. ^. 1 geht an die I. Fachcommission,
2 desgl.,
3 soll im Plenum behandelt werden,
4 I. Fachcommission,

/, //

Anh.

^
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Mlaz^

Nr. ^ 5 soll am kommenden Freitag in Anwesenheiteines Commissarsdes Herrn Iuftiz-
ministers im Plenum berathen werden, und bemerkt der stellvertretende
Vorsitzende, daß der Abgeordnete Iörissen das Referat, in dieser An¬
gelegenheitübernommen habe,

L 7 I. Fachcommission,
„ 17 Plenum,
„18 desgl.,
„ 19 desgl.,
„ 20, 21, 22 und 23 I. Fachcommission,
„ 24 Plenum,
„ 25 bis 42 I. Fachcommission,
„ 46 bis 49 II. Fachcommission,
„ 59 Plenum,
„ 60 bis 81 II. Fachkommission,
„ 84 bis 8? desgl.,
„ 89 Plenum,
„ 90 desgl.,
„ 91 desgl.,
„92 soll zunächst im Plenum behandelt werden, vorbehaltlich der Beschlußfassung

wegen Ueberweisungan eine zu bildende besondereCommission,
„ 93 III Fachcommission,
„ 95 Plenum,
„ 96 desgl.
„9? bis 10? III. Fachcommission,

Die in dem vorliegenden besonderen Verzeichnisse aufgeführten Petitionen gehen ebenfalls
zur weiteren Vorbereitung an die betreffendenFachcommissionen.

Hiermit war die Tagesordnung erledigt.
Der stellvertretende Vorsitzende theilt noch mit, daß die Abtheilungen sich durch

Wahl der Vorsitzenden und Schriftführer, wie folgt, constituirt und die Wahlen für die einzelnen
Commissionenvorgenommen hätten.

I. Abtheilung:

Vorsitzender: Dietze; stellvertretender Vorsitzender: Dr. Schmidt; Schriftführer: von
Nandow; stellvertretender Schriftführer: Conze; Mitglieder: Becker, Claesfen, Theod. Croon,
Destr6e, Eulner, Fritzen, Freiherr von Genr-Schwevpenburg, von Hagen, Graf und
Marquis von Hoensbroech, Kelders, Krey, Laeis, Lehr, Melchers, Meuser, von Mon-
schaw, Dr. Pauli, Pelzer, Peters, Ludw. Heim. Noechling, Nossiö, Schneemann,
Freiherr von Stumm-Halberg, Freiherr von Wenge-Wulffen.

II. Abtheilung:

Vorsitzender: Freiherr von Solemacher-Antweiler; stellvertretender Vorsitzender:
Pelizäus; Schriftführer: Dr, Venn; stellvertretenderSchriftführer: Freiherr von Diergardt;
Mitglieder: Bevvler, von Beulwitz, von Breuning, Bufch, Albert Croon, Engels-
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mann, Fischer, Frings, de Greifs, Haniel, Geheimer Commerzienrath,Herrmann, Hoff¬
mann, Hoffstadt, Keller, Krupp, von Kühlwetter, Lekebusch, Lieven, Neufsel,
Nautenstrauch, Math. Reh, Scheidt, Schlick, Zerwes.

M. Abtheilung:
Vorsitzender: Graf Veissel von Gvmnich; stellvertretender Vorsitzender:Lueg; Schrift¬

führer: Wallraf; stellvertretenderSchriftführer:Graf von Brüht; Mitglieder: Bluem, Brock¬
hoff, Effertz, Eich, Dr. Frowein, Fuchs, Dr. Haniel, Landrath, Hardt, Clemens Frei¬
herr vonHövel, Huesgen, Krawinkel, Eduard Kühlwetter, Lingenbrink, Linz, Michels,
Raab, Edmund Rey, Rings, Schmitz, Schönnenbeck, Simons, Vogt, Fürst zu Wied,
Zweigert.

IV. Abtheilung:
Vorsitzender:Schieß; stellvertretenderVorsitzender:Friederichs; Schriftführer:Kunz;

stellvertretenderSchriftführer:Wallenborn; Mitglieder: Freiherr von Voefelager, Bouse-
rath, Broich, Courth, Dingelstad, von Grand-Ny, Haldv, Heuser, August Freiherr von
Hövel, Huvertz, Iörissen, Koch, Lichter, Merrem, Möllenhoff, Moritz, Nels, Graf
von Neffelrode-Ehreshoven, Oster, Freiherr von Plettenberg-Mehrum, Pflug,
Schmidt von Schwind, Weidenfeld, Wieland.

V. Abtheilung:
Vorsitzender: Lindemann; stellvertretender Vorsitzender: Reinhard; Schriftführer:

Freiherr von Scheibler; stellvertretenderSchriftführer:Kattwinkel; Mitglieder:Andreae,
Freiherr von Ayx, Vaumann, von Boch, Vönniger, Breuer, Eifenlohr, Esser,
Franken, Graf von Fürstenberg-Stammheim, Eugen Graf von Hoensbroech, Ianßen,
Klein, Kratz, Kreuzberg, Freiherr von Los, Marcus, Dr. Muth, Pingen, Quack,
Carl Röchling, Schütter, Schulze.

Die Bildung der Commissionen, welche sich ebenfallsbereits constituirt haben, ist folgende:
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I. Fachkommission II. FllchcommissionIII. Fllchcommission
für Berathung der An¬ für Berathung der An» für Berathung der An<

Wllhlpriifungs- Grschiiftsorimungs-gelegenheiten, welche gelegenheiten, welche gelegenheiten, welche

Commission. Commifsio«. von der I. Abtheilung
der Central-Verwlll-

von ber ll., III. u. IV.
Abtheilung derCentral-

von der V. Abtheilung
der Central-Verwal»

tungsbehörderessor» Verwaltungsbehörde tungsbehorde ress-r°
tiren. ressoitiren. tiren.

Vorsitzender: Haldv Lindemann Becker Friederichs Lueg
Stellv.Vorsitzender: Courth Vroich Dietze Dr. Frowein Herrmann
Schriftführer: Graf uonBrühl Wallraf Zweigert Wallenboin Freiherr von

Scheibler
Stellv.Schriftführer: Möllenhoff von Hagen Schüller I)r. Muth Kunz
Mitglieder: von Beulwitz Bönniger GrafBeisselvon Vloem Andreae

Busch Bouserath Gymnich Eisenlohr Freiherr von
Albert Croon Vreuer Busch Frings Diergardt

Fritzen von Vreuning Albert Croon Frciherrv.Geyr- August Freiherr
Eugen Graf von Theodor Croon Dingelstad Schweppenburg von Hövel

Hoensbroech Fischer von Grand-Ru Laeis Kattwinkel
< Clemens Frei¬ Dr. Hantel de Greifs Moritz Krawinkel

herr von Hövel Ed. Kühlwetter Michels Pelizaeus Linz
Klein von Kühlwetter Pelzer Dr. Schmidt Meuser
Lehr Oster Pflug Rossie Freiherr von

Dr. Muth Ludwig Heinrich Qullck Simons Plettenberg-
Rllllb Roechling Carl Nöchling Dr. Venn Mehrum

Ludwig Heinrich Rauten strauch
Noechling Schneemann

Freiherr von
Wenge-Wulffen

VomLandesdirektorLandesrath Kehl Landesrath Kehl Direktor der Prov.- Lllndesbaurath Lllndesbaurath
zur Theilnahme Feuer-SocietätGeh. Guinbert Dreling
an den Commis¬ Regier.-RathSeul Landesrath Landesrath Kehl
sionen beauftragte Lllndesbaurath Adams Landesrath
obere Provinzial- Guinbert Lllndesrath Schmidt
beamte: Lllndesrath Klau-

fener
Landesbank-Direk¬

tor Dr. Lohe
Lllndesrath Kehl

Brandts
Lanbesrath Kehl

Landesrath
Schmidt

Die nächste Sitzung wird vom stellvertretenden Vorsitzenden mit Zustimmung der
Versammlung auf morgen Mittag 12 Uhr anberaumt und für dieselbe folgende Tagesordnung
festgestellt:

1. Eingänge.
2 Beschlußfassung des Proninziallandtags über die Organisation der Denkmalspflegein

der Rheinprovinz. Dazu Bericht und Anträge des Provinzialausschusses.
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3. Bericht und Antrag, betreffendden Ablauf der Dienstzeit des Landcsbauraths Dreling.
4. Belicht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend die Errichtung von land-

wirthschaftlichen Winterschulenzu Wctzlar und Crefeld.
5. Bericht und Antrage des Provinzialausschusses,betreffend die Umwandlung der Taub¬

stummenanstalt zu Aachen in eine Provinzial-Taubstummenanstalt.
6. Bericht und Anträge des Provinzialausschusses,betreffenddie Ausbildung des unteren

Straßenbaupersonals.
7. Belicht des Provinzialausschussesüber den Erlaß und die Ausführung des Gesetzes,

betreffenddie Heranziehung der Fabriken lc, mit Vorausleistungen für den Wegebau
in der Rheinprouinz, vom 4, August 1891.

8. Bericht und Antrag des Provinzialausschusses über die Veräußerung eines Grund¬
stückes bei Lützel-Coblenz.

9. Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffenddie Uebernahme der Straße
von Essen nach Gelfenkirchen als Provinzialstraße.

10. Bericht und Anträge des Provinzialausschusses,betreffendAntrag der Städte Barmen
und Lüttringhausen auf Uebernahme der sogenannten Beckmann'schen Straße.

(Schluß der Sitzung 2«/^ Uhr.)
V. w. o.

Der stellvertretendeVorsitzende: Die Schriftführer:
Ianßen. Möllenhoff. Wallraf.

Dritte Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaale des Ständehauses zu Düsseldorf

am Dienstag den 6. Dezember 1892.

Der stellvertretende Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 12 Uhr.
Das Geschäftsprotokollder vorigen Sitzung ist auf dem Tisch des Hauses zur Einsicht

offengelegt.
Als Schriftführer für heute fungiren Landrath Linz und Amtsgerichtsrath Broich.
Es wird fofort in die Tagesordnung eingetreten.
1. Eingegangen sind:

») ein Gesuch um Beihülfe zur Restauration der Schwanenkirche zu Forst, Bez, Coblenz.
Dasselbe wird der I. Fachcommission zur Vorprüfung überwiest«,

d) eine Einladung des Vorstandes des Künstlervereins „Malkasten" zum Besuch des
Vereinslokals.

2. Die betreffs Organisation der Denkmalspflege in der Rheinvrouinz vom Provinzial-
ausschusse gestelltenAnträge in Nr. 25 der Drucksachen:

„Hoher Provinziallandtag wolle:
1. sich mit der Organisation der Denkmalspflegein der Nheinprovinz nach dem von

der KöniglichenStaatsregierung in dem Schreiben des Herrn Oberpräsidenten vom
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Ä^»^

U^l ^

18, November cr. dargelegten Plane einverstanden erklären und die Entnahme der
dazu erforderlichenMittel aus den, durch den Etat für Kunst und Wissenschaft
bereit gestelltenFonds genehmigen;

2. den Provinzialausschuh ermächtigen, unter Zuziehung geeigneter Sachverständiger
aus der Provinz die Geschäfteeiner Provinzialcommissionfür die Denkmalspflege
im Sinne des gedachtenOrganisationsplanes zu übernehmen und insbesondere die
Wahl des Provinzialconfervators auf die Dauer von 5 Jahren vorzunehmen;

3, die Erforschung und Erhaltung der prähistorischen,römischenund fränkischen Alter¬
thümer mit sämmtlichennach dem Allerhöchsten Erlasse vom 19. November 1891
dem Provinzialconservator zugewiesenenRechten und Pflichten den Direktoren der
Provinzialmuseen zu Bonn und Trier übertragen",

.oerden unter Ablehnung eines von dem Abgeordneten Courth gestelltenAmendements, welches
dahin ging, in Nr. 3 der Anträge die Worte: „mit sämmtlichen - Pflichten" zu streichen,
einzeln zum Beschluß erhoben,

3. Nach dem Antrage des Provinzialausschussesin Nr. 3 der Drucksachen wird einstimmig
beschlossen, den Landesbaurath Dreling unter den bisherigen Anstellungsbedingungenauf die
Dauer von 12 Jahren, beginnend mit den: 1. Juni 1894, wieder zu wählen.

4. In den: Berichte unter Nr. 10 der Drucksachen, betreffend die Errichtung ^von land-
wirthfchaftlichen Winterfchulen zu Wetzlar und Crefeld, hatte der Provinzialausfchuh unter 1. dem
Landtage die Entscheidung bezüglich der Errichtung einer landwirtschaftlichen Winterfchule zu
Crefeld anheimgegebenund unter 2, den Antrag gestellt:

„Hoher Provinziallandtag wolle sich mit der Errichtung einer landwirthschaftlichen
Winterschulezu Wetzlar unter Gewährung eines Iahreszuschufses von 2200 M. mit
der Maßgabe einverstandenerklären, daß diese Schule dem für die landwirthschaft¬
lichen Winterfchulen der Nheinprovinz bestehenden Normalstatut unterstellt werde."

Der AbgeordneteSchmitz beantragt, die Errichtung einer landwirthschaftlichenSchule
zu Crefeld ebenfalls zu genehmigenund zwar unter den nämlichen Bedingungen bezw. mit den«
nämlichen Iahrcszuschusse von 2200 M., welcherfür die Schule zu Wetzlar von« Provinzial-
ausschussein Vorschlag gebracht sei.

Der Antrag Schmitz wird mit großer Mehrheit zum Beschluß erhoben und sodann der
vorangeführte Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die Errichtung einer landwirthschaftlichen
Schule zu Wetzlar ebenfalls genehmigt.

ÄMK^^- 5. Die Anträge des Provinzialausschussesin Nr. 13 der Drucksachen:
„Der Provinziallandtag wolle sich damit einverstanden erklären, daß die Taubstummenanstalt
zu Aachen am 1. April 1893 in eine Provinzial-Taubstummenanstalt in Gemäßheit
des Reglements über die Leitung und Verwaltung der Prouinzial-Taubstummenan-
stalten zu Arühl, Elberfeld, Essen, Kempen, Neuwiedund Trier vom 12. Dezember 1890
und der dazu gehörenden Bedingungen zur Aufnahme taubstummer Kinder in die
Taubstummenanstalten der Rheinprovinz unter nachstehenden Bedingungen umgewan¬
delt werde:
1. der Verein zur Beförderung des Taubstummenunterrichtszu Aachen verpflichtet sich,

dem Provinzialverbande der Nheinprovinz das zu Aachen am Iatobsthor gelegene,
in der Grundsteuer-Mutterrolle näher bezeichnete Grundstück, Gemeinde Aachen,
Flur IV I. 647/0,70, groß 13 Ar 43 Quadratmeter, mit allen aufstehenden
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Gebäulichkeiten und mit allem Inventar und Zubehör, namentlich mit allen gegen¬
wärtig zum Betrieb der Taubstummenanstalt dienenden Mobilargegenständen, zum
Eigenthum, frei von Hypothekenund Schulden, und zwar so wie der Verein das¬
selbe bisher besessen und benutzt hat, durch notariellen Akt zu übertragen, wobei
der Provinzialverband in das zwischender Stadt Aachen und dem Vereine hin¬
sichtlichdes Grundstückes, auf welchem die Anstalt erbaut worden ist, bestehende
Rechtsverhaltnitzeinzutreten hat;

2. der genannte Verein verpflichtetsich ferner, vom 1. April 1893 ab zur Gründung
von Freistellen an den Provinzialverband der Nheinprovinz einen jährlichen Betrag
von 3750 M,, vierteljährlich im Voraus, zu zahlen und zur Sichcrstellung dieser
Leistung ein entsprechendesKapital in Hyuothekcnforderungenund Werthpapieren
bei der Landesbank der Nheinprovinz zu hinterlegen",

werden ohne Diskussion einstimmigzum Beschlußerhoben.
6. In der Vorlage unter Nr. 14 der Drucksachen, betreffend die Ausbildung des unteren U,.

Straßenbaupersonals, war von Seiten des Provinzialausschusscsbeantragt: ^^^^«.
„Hoher Landtag wolle:
1. nach Kenntnißnahme von dem Berichte der Commissionzur Prüfung der Wege-

Verhältnisse in der hessischen und bayrischenPfalz, in Baden und Elsaß-Lothringen
sich mit den in diesem und in dem vorstehendenBerichte entwickelten und begrün¬
deten Ansichten einverstanden erklären, und

2. den Provinzialllusschuhbeauftragen, einem demnächst zusammentretendenProuinzial-
landtage einen Entwurf zur Errichtung einer Schule für niedere Technikerdes
Wege- und Wiesenbaues zur weiteren Beschlußfassungzu unterbreiten und alle
Schritte vorzubereiten, welche sür das Inslebentreten einer solchen Anstalt erforderlich
erachtet werden."

Der AbgeordneteFritzen stellt den Antrag, die Angelegenheitzunächst an die III. Fach-
commission zur Prüfung und Berichterstattung zu verweisen.

Es wird zuerst über den Antrag Fritzen abgestimmt und bleibt derselbe in der
Minorität.

Bei der hierauf erfolgenden Abstimmung über die Anträge des Provinzialausschusses
wird der Antrag unter 1 abgelehnt, dagegen der Antrag unter 2 mit großer Mehrheit angenommen.

7. Von dem Berichte des Provinzialausschusses(in Nr. 15 der Drucksachen) über den ^
Erlaß und die Ausführung des Gefetzes, betreffend die Heranziehung der Fabriken u. s. w. mit^ ^^a
Vorausleistungen für den Wegebau in der Nheinprovinz, vom 4. August 1891 wird Kenntniß
genommen.

8. Der Antrag des Prouinzialausfchufsesin Nr. 16 der Drucksachen:
„Der Prouinziallandtag wolle sich mit einem Verkauf des in der Gemeinde Neuen-""^"^Z5^/.
dorf bei Lützel-Coblcnz an der Köln-Mainzer Provinzialstraße zwischen den Nummer¬
steinen 85,2 und 85,g gelegenen, dem Provinzialuerbande gehörenden Grundstücks
einverstandenerklären und den Provinzialausschuh ermächtigen, den Verkauf desfelben
im Interesse des Provinzialverbandes bestmöglich vorzunehmen",

wird genehmigt.
9. Es wird nach dem Antrage des Provinzialausschusses in Nr. 20 der Drucksachen ^

beschlossen,daß die Straße von Essen nach Gelsenkirchen, und zwar von der Grenze der Stadt-' Vk^
3*
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gemeindeEssen ab bis zur Grenze der Provinz nunmehr unter die Prouinzialstraßen aufgenommen
werde und der Provinzialausschuß das hierzu weiter Erforderliche veranlasse.

10. Zu dem Antrage der Städte Barmen und Lüttringhauseu auf Uebernahme der söge-
ne ^- ^, nannten Veckmann'schen Straße war Seitens des Prouinzinlausschusses in dein Berichte unter

^^ ^Nr. 24 der Drucksachen der Antrag gestellt:
„Der Prouinziallandtag wolle:
1. den Antrag der Städte Barmen und Lüttringhausen ablehnen;
2. sich damit einverstanden erklären, daß die fragliche Straße, soweit sie in der

Nheinprouinz belegen ist, gegen Entschädigung in die Verwaltung und Unter¬
haltung der Provinz übernommen wird, und dem Provinzialausschussedas Weitere
überlassen."

Der AbgeordneteKattwinkel beantragt hiergegen:
„Hoher Landtag wolle sich damit einverstanden erklären, daß die fragliche Straße,
foweit sie in der Nheinprouinz belegen ist, provisorisch in die Verwaltung und Unter¬
haltung der Provinz übernommen und der Provinzialausschuß beauftragt werde, wegen
Gewährung einer angemessenenEntschädigung in Verhandlung zu treten."

Es wird zunächst über den Antrag Kattwinkel abgestimmt und bleibt derselbe in der
Minorität. Sodann werden die Anträge des Prouinzialausschusses mit großer Majorität
angenommen.

Die Tagesordnung war hiermit erledigt.
Die nächste Plenarsitzung wird im Einverständnih der Versammlung auf morgen

Mittag 12 Uhr anberaumt mit folgender Tagesordnung und die heutige Sitzung hierauf vom
stellvertretendenVorsitzendengeschlossen.

1. Eingänge.
2. Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend die Errichtung des Kaiser-

Wilhelm-Denkmals in der Nheinprouinz.
3. Bericht und Antrage des Provinzialausschussesüber die aus Anlaß des Gesetzes über

Kleinbahnen und Privatanschluhbahnen vom 28. Juni 1892 (G.-S. S. 225) zu
treffenden Mahnahmen.

4. Antrag der Wahlprüfungs-Commissionhinsichtlich der Vorprüfung der Verhandlungen
über die Ersatzwahlen zum Provinziallandtage in den Kreisen: Aachen-Land,Barmen-
Stadt, Coblenz-Stadt, Düren, Krcuznach,Mayen, Ottweiler, Saarbrücken, St. Goar,
Solingen und Zell.

5. Antrag der I. Fachcommissionzum Etat des Provinziallandtags, des Provinzial¬
ausschussesund der Provinzial-Central-Verwaltungsbehörde für die Etatsjahre vom
1. April 1893 bis 31. März 1894 und vom 1. April 1894 bis 31. März 1895.

6. Antrag der I. Fachcommifsionzum Etat zur Zahlung von Pensionen ?c. an Provinzial-
beamte und von Wittwen- und Wcnsengeldern, Unterstützungen an deren Hinter¬
bliebene für die Etatsjahre vom 1. April 1893 bis 31. März 1894 und vom
1. April 1894 bis 31. März 1895.

7. Antrag der I. Fachcommifsionzum Etat der Besoldungen und anderen persönlichen
Ausgaben für die bei der Invaliditäts- und Altersversicherungsanstalt„Rheinprovinz"
beschäftigtenProuinzialbeamten für die Etatsjahre vom 1. Januar bis 31. Dezember
1893 und vom 1. Januar bis 31. Dezember 1894.
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8, Antrag der I. Fachcommissionznm Bericht und zu den Anträgen des Provinzial-
ausschusses, betreffend Errichtung einer Weinbauschulefür die Rheinprovinz.

(Schluß der Sitzung: 2«/. Uhr.)
V. w. o.

Der stellvertretendeVorsitzende: Die Schriftführer:
Ianhen. Linz. Broich.

Vierte Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaale des Ständehauses zu Düsseldorf

am Mittwoch den 7. Dezember 1892.

Der stellvertretende Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 12 Uhr.
Das Geschästsvrotokoll der vorigen Sitzung liegt auf dem Tisch des Hauses zur Ein¬

sicht aus.
Schriftführer für heute sind Landrath Wallraf und Landrath Möllenhoff.
Der AbgeordneteKühlwetter hat sich für die heutige Sitzung wegen Unwohlseins

entschuldigt.
Es wird in die Tagesordnung eingetreten.
1. Eingegangen ist:

a) eine Petition der Svezialgemeinde Ha an auf Verleihung der Städteordnung.
Dieselbe wird an die I. Fachcommissionzur Vorberathung verwiesen,

K) von dem Abgeordneten Zweigert ist folgender schriftlicher Antrag eingebracht worden:
„Der 36. RheinischeProvinziallandtag hat beschlossen:

„„an die Königliche Staatsregierung das dringende Ersuchen zu richten,
möglichst bald ein Gesetz zu erlassen, durch welches die Pensionsverhältnisse
auch der übrigen Communalbeamten insbesondere der Communalbeamten der
Landgemeindennach Maßgabe der für die Staatsbeamten geltendenGrundsätze
einer gesetzlichen Regelung unterzogen werden.""

Ich beantrage, der Provinziallandtag wolle den Provinzialausschuh ersuchen,
über die Lage der Sache bezw. die Ausführung des vorstehendenBeschlusses
Bericht zu erstatten."

Der Antrag findet die geschäftsordnungsmäßigerforderliche Unterstützungund
wird der II, Fachkommissionüberwiesen,

o) Von dem Herrn Lcmdtagscommissarist die Mittheilung eingegangen, daß der
Herr Iustizminister als seinen Commissar zur Theilnahme bei den Berathungen
des Provinziallandtags über den Entwurf eines Gefetzes, betreffend die im Geltungs¬
bereich des Rheinischen Rechts außerhalb des vormaligen Herzogthums Berg bestehen»
den Pfandschaften u. f. w., den Geheimen Oberjustizrath und vortragenden Rath
im Justizministerium Vietsch bestellthabe.
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2. Nach einer allgemeinenBerathung über den Antrag des Provinzialausschusses,betreffend
die Errichtung des Kaiser-Wilhelm-Denkmalsin der Rheinprovinz, wobei bezüglich der Wahl
des auszuführenden Entwurfs verschiedene von dem Antrage des Provinzialausschussesabweichende
Ansichtengeltend gemachtwurden, wird beschlossen, die Angelegenheitan eine hierfür zu bildende
besondere Commissionvon 25 Mitgliedern, wovon je 5 von jeder Abtheilung gewählt werden
sollen, zur weiteren Vorbereitung zu überweisen.

3. Bezüglich der Vorlage des Provinzialausschusses über die aus Anlaß des Gesetzes
über Kleinbahnen und Privatanschlußbahnen vom 28. Juli 1892 zu treffenden Maßnahmen wirb
nach einer allgemeinen Besprechungdes Gegenstandes Commissionsberathungbeschlossen.

Ein Antrag auf Bildung einer besonderen Commission findet nicht die Zustimmung
der Mehrheit der Versammlung und wird die Angelegenheitan die III. Fachcommission,welche
zu dem Zwecke um 10 besonders zu wählende Mitglieder (je 2 von jeder Abtheilung) verstärkt
werden soll, überwiesen.

4. Es wird nach dem Antrage der Wahlvrüfungs-Commissionbeschlossen, die Wahlen der
Abgeordneten Edmund Ney, Koch, Schüller, von Breuning, Engelsmann, Linz,
Freiherr von Stumm-Halberg, Carl Nöchling, Wieland, Kelders und Huesgen für
gültig zu erklären.

5. Der Etat des Prouinziallandtags, des Provinzialausschussesund der Provinzial-Cen-
tral-Verwaltungsbehörde für die Etatsjahre vom 1. April 1893 bis 31. März 1894 und vom
1. April 1894 bis 31. März 1895 wird nach dem Antrage der I. Fachcommissionunverändert
angenommen.

6. Der Etat zur Zahlung von Pensionen «. an Prouinzialbcamte und von Wittwen-
und Waisengeldern, Unterstützungenan deren Hinterbliebene für die Etatsjahre vom 1. April 1893
bis 31. März 1894 und vom 1. April 1894 bis 31. März 1895 war vom Provinzialausfchusse
mit dem Antrage (in Drucksachen Nr. 1d) vorgelegt worden:

„Hoher Provinziallandtag wolle die vorgeschlageneEinrichtung des Pensions-Etats
(Seite 35—47 des Etatscntwurfs, Drucksachen. Nr. 1) genehmigen und, unter Ab¬
änderung der bezüglichenBestimmungen des Reglements, betreffenddie Fürsorge für
die Wittwen und Waisen der Prouinzialbeamten, die Beitiagspflicht zur Wittwen-
und Waisenkllfse für diejenigen Beamten, welche sich zur Zahlung von Wittwen- und
Waisengeldbeiträgen in Gemäßheit des ß. 21 der Bestimmungen des Reglements,
betreffend die Fürsorge für die Wittwen und Waisen, verpflichtet haben oder sür die
Folge etatsmäßig angestelltwerden, aufheben und die Aufbringung der erforderlichen
Mittel in der im Etat vorgesehenen Weise beschließen."

Die I. Fachcommissionbeantragt:
„Hoher Provinziallandtag wolle:
1. den bezeichneten Etat unverändert annehmen,
2. den Antrag des Provinzialausschusses in dem Bericht des Provinzialausschusses

zum Pensions-Etat (DrucksachenNr. 1d) annehmen,
jedoch

den Provinzialausschuß ersuchen,auf eine Auflösung des in Titel I Nr. 1 des oben
bezeichneten Etats genannten Fonds Bedacht zu nehmen und die Aufhebung der
Beiträge für die Wittwen- und Waisenkasse aus Provinzialfonds nur denjenigen
Beamten gegenüber eintreten zu lassen, welche mit der Uebernahme aller Verpflicht
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A«„..

tungen der bestehendenWittwen- und Waiscnlasse sich ausdrücklicheinverstanden
erklären und auf alle weiterenAnsprücheund etwaigenRechte gegen die bestehende
Kasse bezw, deren Fonds verzichten,"

Der Antrag der Fachcommissionwird in allen seinen Theilen einstimmig zum Be¬
schluß erhoben.

7, Der Etat der Besoldungen und anderen persönlichenAusgaben für die bei der In¬
validität- und Allersversicherungsanstlllt„Rheinprovinz" beschäftigtenProvinzialbeamten für die
Etatsjahre vom 1, Januar 1893 bis 31, Dezember 1893 und vom 1, Januar 1894 bis
31. Dezember 1894 gelangt nach dem Antrage der I, Fachcommissionunverändert zur Annahme,

8. Betreffs Errichtung einer Weinbauschulcfür die Rheinprovinz hatte der Provinzial-
ausschuß in Nr. 11 der Drucksachen beantragt:

„Hoher Prouinziallanbtag wolle ^^i5,ge^
1. die Errichtung einer Weinbauschulein Trier nach den in dem Bericht« dargelegten

Grundzügen beschließen,
2. den Provinzialcmsschutzmit der Ausführung dieses Beschlusses,ferner der Anmie-

thung und Einrichtung der nöthigen Gebäulichkeiten fowie der Annahme der geeigneten
Lehrkräfte und dem Erlasse der für die WeinbauschuleerforderlichenReglements
beauftragen, endlich

3. den Provinzialllusschuß ermächtigen,die zur Einrichtung und zum Unterhalte der
Schule bis zur nächsten Etatsaufstellung erforderlichen Geldmittel aus bereiten Fonds
vorläufig zu entnehmen."

Die I. Fachcommissionempfiehlt die unveränderte Annahme der vom Prouinzialausschusse
gestellten Anträge und werden dieselben zum Beschluß erhoben. Hiermit war die Tagesordnung
erledigt.

Die nächste Plenarsitzungwird mit Zustimmung der Versammlung auf Freitag Nachmittag
1 Uhr anberaumt und ersucht der stellvertretende Vorsitzende die Abtheilungen, sich am
genanntenTage, Vormittags 11 Uhr, behufs Vollziehung der heute beschlossenenCommissionswahlen
zu versammeln, worauf die Spezialcommifsionfür das Kaiser-Wilhelm-Denkmal sich alsbald con-
stituiren könne.

Sodann schließtder stellvertretende Vorsitzende die heutige Sitzung.
Für die nächste Sitzung gilt folgende von der Versammlung genehmigteTagesordnung:
1. Eingänge
2. Wahl des Vorsitzendendes Provinzialausschusses.
3. Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend Ersatzwahl eines Mitgliedes

des Provinzialausschusses.
4. Antrag der I. Fachcommissionzum Etat der Verwaltungskosten der Landesbank der

Rheinprovinz für die Etatsjahre vom 1. April 1893 bis 31. März 1894 und vom
1. April 1894 bis 31. März 1895,

5. Erste und event, auch zweite Berathung des Entwurfs eines Gesetzes, betreffend die
im Geltungsbereiche des RheinischenRechts außerhalb des vormaligen Herzogthnms
Berg bestehenden Pfandschaften, sowie die Abänderung und Ergänzung des Gesetzes
vom 12, April 1888 über das Grundbuchwesenund die Zwangsvollstreckungin das
unbewegliche Vermögen im Geltungsbereich des RheinischenRechts, Dazu Bericht
des Provinzialausschusses,
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6. Antrag der I. Fachcommissionzur Vorlage der Königlichen Staatsregierung, betreffend
gutachtliche Aeußerung des Provinziallandtags über die behufs Durchführung der
Gebäudesteuer-Veranlagung auf dem Lande in Aussicht genommenen sogenannten
Normlllstädte und Angabe etwaiger besondererprovinziellerEinschätzungsmerkmalefür
die bevorstehende Revision der Gebäudesteuer-Veranlagung. Dazu Bericht des
Provinzialausschusses.

?. Antrag der I. Fachcommissionzum Etat der Verwaltungskostender RheinischenPro-
vinzial-Feuer-Societät für die Etatjahre vom 1. Januar bis 31. Dezember 1893
und vom 1. Januar bis 31. Dezember 1894.

8. Antrag der I. Fachcommissionzum Etat für die Verwaltung der Angelegenheitender
niederen landwirthfchaftlichenSchulen, sowie für die Unterstützung sonstiger land-
wirthschllftlicher Zwecke für die Etatsjahre vom 1. April 1893 bis 31. März 1894
und vom 1. April 1894 bis 31. März 1895.

9. Antrag der I. Fachcommifsionzum Etat für die Verwaltung des Rittergutes Desborf
für die Etatsjahre vom 1. April 1893 bis 31. März 1894 und vom 1. April 1894
bis 31. März 1895.

10. Antrag der I. Fachcommifsionzum Etat über die Einnahmen und Ausgaben für
gewerbliche Zwecke für die Etatsjahre vom 1. April 1893 bis 31. März 1894 und
vom 1. April 1894 bis 31. März 1895.

11. Antrag der I. Fachcommifsionzum Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,
betreffend die Feuerwehr°Unfallkasseder Nheinvrovinz,

(Schluß der Sitzung 3'/. Uhr.)
V. w. o.

Der stellvertretende Vorsitzende: Die Schriftführer:
Ianßen. Wallraf. Müllenhoff.

Fünfte Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaale des Ständchauses zu Düsseldorf

am Freitag den 9. Dezember 1892.

Der stellvertretende Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 1 Uhr.
Das Geschäftsprotokollder vorigen Sitzung liegt auf dem Tisch des Hauses zur Ein¬

sicht offen.
Schriftführer für heute sind Landrath Linz und Amtsgerichtsrath Broich.
Für die heutige Sitzung haben sich entschuldigtdie Abgeordneten Theodor Croon und

Frieberichs.
Der stellvertretende Vorsitzende theilt mit, daß die Verstärkung der III. Fach¬

commissionzur Berathung der Vorlage über die Behandlung des Kleinbahnwesens erfolgt sei
durch Wahl der Herren: Becker, Destree, Friugs, Klein, Michels, Möllenhoff, Pflug,
Quack, Raab und Scheidt.
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Sodann theilt der stellvertretende Vorsitzende mit, daß die besondereCommission
ur Berathung über das Kaiser-Wilhelm-Denkmalsich constituirt habe, wie folgt:

Spezialcommission
zur Vorberathung der Vorlage in Betreff der Errichtung des Kaiser-Wilhelm-Denkmals.

Vorsitzender: Ianßen. Stellvertretender Vorsitzender: Freiherr von Loö. Schriftführer:
Schüller. Stellvertretender Schriftführer: Wieland.

Mitglieder: Andreae, Becker, von Vreuning, Graf von Vrühl, Conze, Courth, Fritzen,
Dr. Frowein, Graf von Fürstenberg-Stammheim, de Greifs, Haldu, Hoffmann,
Krupp, von Kühlwetter, Kunz, Meufer, Freiherr von Plettenberg-Mehrum, von

Nandow, Rings, Simons, Zweigcrt.
Vom Landesdircktor zur Theilnahme an den Commissionenbeauftragte obere Provinzialbeamte:

Landesbaurath Guinbert, Landesrath Kehl.
Es wird in die Tagesordnung eingetreten.
1. Der stellvertretende Vorsitzende macht folgende Eingänge bekannt:

a) Schreiben des Herrn Landtagscommissars, betreffendAenderung der statutarischen
Bestimmungen über die Ausdehnung des Krankenversicherungszwangesauf die in
der Hausindustrie beschäftigtenArbeiter.

Die Angelegenheitgeht an die II. Fachcommifsion.
d) Petition RheinischerMineralquellen-Besitzerum Herbeiführung eines Gefetzes zum

Schutz medizinifch erprobter Mineralquellen.
Dieselbe wird der I. Fachcommissionüberwiesen,

o) Petition der früheren Vice-Oberwarterin an der Nheinifchen Provinzial-Irrenanstalt
zu Bonn, Maria Menche, zu Godesberg um Bewilligung einer Pension.

Geht an die I. Fachcommifsion.
ä) Schreiben des Professors Frentzen zu Aachen, betreffend Uebersendung eines

Erläuterungsberichts zu seinem Entwürfe für das Kaiser-Wilhelm-Denkmal.
Der stellvertretende Vorsitzende überweist dieses Schreiben mit Zustim¬

mung der Versammlung an die besondere Commissionfür die Angelegenheit des
Kaifer-Wilhelm-Dcnkmals.

o) Von dem Abgeordneten Wallraf ist ein von ihm und noch 20 Abgeordneten
unterzeichneterAntrag überreichtworden, welcherfolgendermaßenlautet:
„Hoher Provinziallandtag wolle befchliehen,die Königliche Staatsregierung um
Vorlage eines Gefctzentwurfeszu bitten, durch welchen in Abänderung der bezüg¬
lichen Bestimmungen des rheinisch-französischen Rechts, des Preuhischen Fischerei¬
gesetzesvom 30. Mai 1874 und der zu demselben ergangenen Novelle vom
30. März 1880:
1. die Berechtigung der Uferbesitzerzum freien Fifchfang in den Privatflüssen

(Adjacenten-Fischerei)aufgehobenund den Gemeinden nach dem Vorgang des
Iagdrechts die Befugniß verliehen wirb, die Fischerei in den Prioatflüssen unter
Wahrung der Bodennutzungs-Interessender Uferbesitzer zu verpachten;

2. die Festsetzung der jährlichen Schonzeit der Fische nach Lage der verschiedenen
örtlichen Verhältnisse, wenn nöthig innerhalb fester Zeitgrenzen den Lcmdespoli-
zeibehürdenübertragen wird;
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3. eine Erhöhung der Strafvorschriften gegen Fischfrevel,insbesondere soweit der¬
selbe gewerbsmäßig stattfindet, vorgesehenwird."

Der Antrag wird der I. Fachcommissionzur Vorberathung überwiesen.
Der Abgeordnete Conze, welchem hierauf das Wort ertheilt wird, nimmt mit Bezug auf

die Berichterstattung der Kölnischen Zeitung über die in der letzten Sitzung stattgehabteVerhand»
lung der Angelegenheitdes Kaiser-Wilhelm-DenkmalsVeranlassung, öffentlich auszusprechen,daß
er mit seinen damaligen Aeußerungennach keiner Seite hin habe verletzen wollen und daß, wenn ihm
in seinem Eifer, der Sache zu dienen, unbeabsichtigtein schärferer Ausdruck entfallen sei, er den¬
selben bedaure und zurücknehme,

2. Bei dem nächstenGegenstande der Tagesordnung: Wahl des Vorsitzendendes Pro-
vinzialausschusses,stellt der AbgeordneteBecker den Antrag, den stellvertretenden Vorsitzenden des
Provinziallandtags, Landrath z. D. Ianßen durch Akklamationzum Vorsitzendendes Provinzial-
ausschusses zu wählen.

Der stellvertretende Vorsitzende richtet die Frage an die Versammlung, ob gegen
die AkklamationswahlWiderspruch erhoben werde.

Da dies von keiner Seite geschieht, stellt der stellvertretende Vorsitzende fest, daß
der Landtag einstimmig beschlossen habe, ihn zum Vorsitzenden des Provinzialausschusseszu wählen,
und schließt daran Worte des Dankes für diese Wahl.

An Stelle des Landraths z. D, Ianßen wird nunmehr die Wahl eines neuen Mitgliedes
des Provinzialausschussesnothwendig und soll diese Wahl in einer späteren Sitzung erfolgen.

^, 3. Bei dem folgenden Gegenständeder Tagesordnung handelte es sich um eine Ersatzwahl
zum Provinzialausschussean Stelle des verstorbenen Mitgliedes,Geheimen Iustizraths A d a m s zu Coblenz

Nachdem ein von dem Abgeordneten Becker gestellterVertagungsantmg gefallen war,
wird zur Vornahme der Wahl gefchritten,und macht der Abgeordnete Dr. Schmidt den Vorschlag,
das bisherige stellvertretende Mitglied für den Geheimen Iustizrath Adams, Hüttendirektor
Klein, zum Mitgliede des Provinzialausschusseszu wählen.

Der stellvertretende Vorsitzende fragt an, ob gegen die Vornahme der Wahl per
Akklamation Widersprucherhobenwerde, und erklärt, da dies nicht der Fall ist, den Hüttendirektor
Klein in die Stelle des Geheimen Iustizraths Adams zum Mitgliededes Provinzialausschussesfür gewählt.

Es war nunmehr an Stelle des bisherigen stellvertretendenMitgliedes, Hüttendirektors
Klein, ein neues stellvertretendesMitglied zu wählen, uud bringt der Abgeordnete Dr. Schmidt
hierfür den Abgeordneten Engelsmann in Vorschlag.

Da auch hier gegen die Wahl per Akklamationkein Widerspruch erhoben wird, erklärt
der stellvertretende Vorsitzende den Abgeordneten Engelsmann zum stellvertretendenMit¬
gliede des Provinzialausschussesan Stelle des seitherigenstellvertretenden Mitgliedes, Hüttendirektors
Klein, für gewählt.

Beide Gewählten sind zur Annahme der auf sie gefallenenWahl bereit.
4. Der Etat der Verwaltungskostcnder Landesbank der Nheinvrovinz für die Etatsjahrc

vom 1. April 1893 bis 31. März 1891 und vom 1. April 1894 bis 31. März 1895 wird
nach dem Antrage der I. Fachcommifsionunverändert genehmigt.

,aye ^' — ^' ^^ ^" dem Provinziallandtage zur gutachtlichenAeußerung vorgelegten Entwurf
eines Gesetzes, betreffenddie im Geltungsbereich des Rheinischen Rechts außerhalb des vormaligen
Herzogthums Berg bestehenden Pfandschaften, sowie die Abänderung und Ergänzung des Gesetzes
vom 12. April 1888 über das Grundbuchwesenund die Zwangsvollstreckungin das unbewegliche
Vermögen im Geltungsbereichedes RheinischenRechts, referirt der AbgeordneteIürissen.

M^^
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Als Commissar des Herrn Iustizministers ist der Geheime Ober-Iustizrath und vor¬
tragende Rath im Justizministerium Vietsch anwesend.

Der Landtag beschließt nach den Anträgen des Referenten einstimmig:
„den Gesetzentwurfmit der Maßgabe zur Annahme zu empfehlen, daß in Artikel I
des Entwurfes
1. in der letzten Zeile des §. 1 anstatt des Wortes: „jedem"das Wort: „einem" gesetzt;
2. in der vorletztenZeit des §. 3 nach dem Worte: „gerichtliche"noch die Worte:

„und gesetzliche";
sodann in Artikel II ebendaselbst

3. in der zweitenZeile des §. 54 nach der Ziffer „53" noch die Ziffer „7" ein¬
geführt-, ferner in Artikel IV ebendafelbst

4. an Stelle der ersten Zeile des §. 10 gesetzt wird:
„Wird auf Grund einer oder verfchiedenerUrkunden die Eintragung oder

Löschung einer Hypothek oder von Veränderungen aller Art, wie Vorrechts- oder
Cessionsvermerke und dergl. auch . . . ."

Im Weiteren wird beschlossen,eine Ergänzung des vorgeschlagenenEntwurfes noch dahin
zu empfehlen,daß dem §. 68 des Gesetzes vom 12. April 1888 nachdem Worte „Geschwistern"
noch die Worte eingefügt werden:

„fowie von Verwandten in der Seitenlinie bis zum dritten Grade und Verschwägerten
bis zum zweiten Grade".

6. Auf die Vorlage der Königlichen Staatsregierung, betreffend gutachtliche Aeußerung Zs
des Provinziallllndtags über die behufs Durchführung der Gebäudesteuerveranlagungauf dem ""-^^
Lande in Aussicht genommenen sogenannten Normalstädte und Angabe etwaiger besonderer provin¬
zieller Einschätzungsmerkmalefür die bevorstehende Revision der Gebäudesteuerveranlagung, wird
nach dem Antrage der I. Fachcommissioneinstimmig beschlossen:

„1. die in dem Verzeichnisse (Drucksachen. Nr. 23, S. ? bis 11) aufgeführten Städte
zur Aufstellungals Normalstädte im Sinne des §, 8 Nr. 4 des Gebäudesteuergesetzes
vom 21. Mai 1861 (G.-S S. 31?) für geeignet zu erachten mit der Maßgabe
jedoch, bah
a) für die im Kreife Gladbach gelegeneBürgermeisterei Hardt (S. 8 der Drucksache)

statt der Stadt Viersen die Stadt Rheindahlen,
d) für den Kreis Köln (Land) (S. 10 der Drucksache) statt Ehrenfeld die Stadt Sieg¬

burg im Kreise Sieg und
o) für den Kreis Saarbrücken (S. 10 der Druckfache) statt der Stadt Malstatt-Burbach

die Stadt Ottweiler
als geeignetere Normalstädte namhaft zu machen sind, weil diese Städte mehr den
Charakter der nach ihnen zur Gebäudesteuerzu veranlagenden Kreise bezw. Bezirke
tragen wie die im Verzeichnisseenthaltenen Städte, und weil zudem das »ud d
erwähnte Ehrenfeld überhaupt keine felbstständigeStadt, sondern in die Stadt Köln
eingemeindet ist, die nud o bezeichneteStadt Malstatt-Burbach aber eine rein
gewerbliche ist;

2. zu erklären, daß besondere provinzielle Merkmale, nach welchen die steuerpflichtigen
Gebäudemit Berücksichtigung der in der Provinz obwaltenden Verhältnisse in die ver¬
schiedenen Stufen des Tarifs eingefchätzt werden sollen, nicht vorzuschlagensind."
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?. Zum Etat der Verwaltungskosten der Rheinischen Prouinzial-Feuer-Societät für die
Etatjahre vom 1. Januar 1893 bis 31. Dezember 1893 und vom 1. Januar 1894 bis
31. Dezember 1894 hatte die I. Fachcommisfionden Antrag gestellt:

„Hoher Prouinziallandtag wolle:
1. die in diesem Etat (S. 63) zur Ausgabe gemachteBemerkung dahin ändern:

„Die im Etat vorgesehenen Erhöhungen der Gehälter der Beamten können erst
vom 1. April 1893 ab erfolgen. Die weiteren Erhöhungen finden
immer erst vom 1. April ab statt".

und bestimmen, daß diese Bemerkung für alle mit dem Kalenderjahr laufenden Etats
gleichmäßigeAnwendung finde;

2. den oben bezeichneten Etat unverändert annehmen."
Die Anträge der Fachcommissionwerden zum Beschluß erhoben.
8. Der Etat für die Verwaltung der Angelegenheitender niederen landwirthschaftlichen

Schulen sowie für die UnterstützungsonstigerlandwirthschaftlicherZwecke für die Etatsjahre vom
1. April 1893 bis 31. März 1894 und vom 1. April 1894 bis 31. März 1895 wird nach
dem Antrage der 1. Fachcommifsionunverändert genehmigt.

9. Der Etat für die Verwaltung des Rittergutes Desdorf für die Etatsjahre vom
1. April 1893 bis 31. März 1894 und vom 1. April 1894 bis 31. März 1895 gelangt nach
dem Antrage der I, Fachcommissionunverändert zur Annahme.

10. Zu dem Etat über die Einnahmen und Ausgaben für gewerbliche Zwecke für die
Etatsjahre vom 1. April 1893 bis 31. März 1894 und vom 1. April 1894 bis 31. März 1895
hatte die I. Fachcommission mit Rücksichtauf einen nachträglichen Beschluß des Prouinzial-
ausschussesbeantragt:

„Hoher Prouinziallandtag wolle den bezeichneten Etat mit der Maßgabe 'annehmen,
daß der Zuschuß unter Titel I Nr. 4 der Ausgabe an die Hüttenfchulein Duisburg
von 7000 M. auf 10000 M. erhöht und die Ausgabe unter Titel I Nr. 8 zur
Hebung und Förderung der gewerblichenThätigkeit in der Provinz auf Beschluß des
Provinzialausschussesvon 7500 M, auf 4500 M. gemindert werde."

Der Antrag der I, Fachcommifsionwird zum Beschluß erhoben.
<y. 11. Zu der Vorlage des Provinzialausschusses,betreffend die Bildung einer Feuerwehr-

^^------ ^ Unfallkasseder Rheinprovinz hatte die I. Fachcommifsionbeantragt:
„Hoher Prouinziallandtag wolle dem Statute der Feuerwehr-Unfallkassedie Genehmigung
mit der Maßgabe ertheilen, daß in der zweiten Zeile des §. 19 und in der ersten
Zeile des §. 20 an Stelle des Wortes „Provinzialausschusses" das Wort
„Provinziallandtags" gesetzt werde."

Der Abgeordnete Fischer stellt zu dem Statut-Entwurf folgende Abänderungsanträge:
„») zu ß. 6, die Beiträge der der Kasse beitretenden Gemeinden oder Wehren statt auf

jährlich 60 Pf. für jedes aktive Mitglied der letzteren auf 1 M. zu erhöhen beziehungs¬
weise festzusetzen;

d) zu Z. 8a, die dort vorgesehene Entschädigung der Mitglieder der Feuerwehr im Falle
einer zeitweisenErwerbsunfähigkeit auf 3 M. für einen Verheirathcten und auf 2 M,
für einen Unverheirateten festzusetzen, und
unter § 8l> die für den Fall dauernder Erwerbsunfähigkeit zu gewährendeRente auf
75 M. zu normiren, die einmalige Abfindung an Stelle der Rente aber nicht ein-
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treten zu lassen, ohne über die Zweckmäßigkeitdieser Art der Entschädigung die
betreffendeGemeindcbehordegutachtlichgehört zu haben.

Diesen Anträgen entsprechendwürde das vorletzte »linea des §, 8 in Betreff
der Erhöhung und Herabsetzungder Entschädigungsbcträgenur auf die Fälle, iu
welche»! es sich um thcilweiseErwerbsunfähigkeithandelt, anzuwenden sein,

o) zu §. 8ä, die Entschädigung an Kur- und Beerdigungskostenin allen Fällen mit
50 M. zu bemessen;

ä) zu ß. 11, die Zahl der Mitglieder des Beiraths auf miudestens die doppelte Zahl,
also von 4 auf 8 zu erhöhen, die Ernennung der Mitglieder jedoch nach Maßgabe
des Entwurfs beizubehalten".

Nachdembei der Abstimmung der vorbezeichnete Abänderungsantrag zu §. 6 (gegen eine
Stimme) gefallen war und der Antragsteller auf seine übrigen Anträge verzichtethatte, constatirt
der stellvertretende Vorsitzende als das Ergebniß der Beschlußfassung,daß der Landtag
dem vorgelegten Statute der Feucrwehr-Uufallkassemit der von der I. Fachcommissionvorge¬
schlagenen Maßgabe die Genehmigung ertheilt habe.

Die Tagesordnung war hiermit erledigt.
Die Sitzung wird vom stellvertretenden Vorsitzenden geschlossen und die nächste

Sitzung auf morgen Mittag 12 Uhr anberaumt mit folgender, von der Versammlung gebilligten
Tagesordnung:

1. Eingänge,
2. Antrag der I. Fachcommissionzum Etat für die Verwaltung der Angelegenheiten,

welche die Förderung von Kunst und Wissenschaftbetreffen, für die Etatsjahre vom
1. April 1893 bis 31. März 1894 und vom 1. April 1894 bis 31. März 1895.

3. Antrag der I, Fachcommissionzum Etat für die Verwaltung der Provinzialmuseen
zu Bonn und Trier für die Etatsjahre vom 1. April 1893 bis 31. März 1894 und
vom 1. April 1894 bis 31. März 1895.

4. Antrag der I. Fachcommissionznr Petition der Taubstummenlehrer der Provinz um
Aufbesserung ihrer Dicnsteinkommendnrch Abänderung der Bestimmungen über die
Besoldung der Provinzialbeamten und Einordnung nach dem Dienstalter in verschiedene
Gehaltsstufen.

5. Antrag der I. Fachcommifsionzur Petition des Strahenmeisters Varisch in Pallien
bei Trier um Bewilligung des tarifmäßigen Wohnuugsgeldzufchusfesanstatt der für
feinen Wohnort festgestellten Miethsentschädigung.

6. Bericht der II. Fachcommissionzum Bericht und zu den Anträgen des Prouinzial-
ausschusses,betreffenddie Ausführung des Gefctzes vom 11. Juli 1891 (G.-S. S. 300)
hinsichtlich Abänderung der §§. 31, 65 und 68 des Gesetzes zur Ausführung des
Vundesgesetzesüber den Untcrstützungswohnsitz vom 8. März 1871.

7. Antrag der II. Fachcommission zum Etat des Landarmenweseusder Nheinprouinz für
die Etatsjahre vom 1. April 1893 bis 31. März 1894 und vom 1, April 1894 bis
31. März 1895.

8. Antrag der II. Fachcommifsionzum Etat der Polizeistrafgelderfondsund des Ehren-
breitsteiner allgemeinenArmenfonds (Staatsnebenfonds) für die Etatsjahre vom 1.
April 1893 bis 31. März 1894 und vom 1, April 1894 bis 31. März 1895.
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9. Antrag der II. Fachcommissionzum Etat über die Kosten der Unterbringung ver¬
wahrloster Kinder für die Etatsjahre vom 1. April 1893 bis 31. März 1894 und
vom 1. April 1894 bis 31. März 1895.

10. Antrag der II. Fachcommissionzum Etat des Landarmenhauses zu Trier für die
Etatsjahre vom 1. April 1893 bis 31. März 1894 und vom 1. April 1894 bis
31. März 1895.

11. Antrag der II. Fachcommissionzum Etat über die Unterstützungmilder Stiftungen,
Nettungs.-, Idioten- und anderer Wohlthätigkeitsanstalten, sowie über die Kosten für
Freistellen an idiotische«. Kinder, welche bezw. deren Angehörige keinen Anfprnch
auf öffentliche Armenpflege haben, für die Etatjahre vom 1. April 1893 bis 31.
März 1894 und vom 1. April 1894 bis 31. März 1895.

12. Antrag der II. Fachcommifsionzu
2) der Petition der Verwaltungssekretäre in Rheinland und Westfalen, betreffend ihre

pensionsberechtigteAnstellung,
r») der Petition der Polizeidiener der Landgemeinden des Siegkreises, den gleichen

Gegenstand betreffend, und
c) dem Antrage des Abgeordneten Zweigert auf Berichterstattung des Provinzial-

ausschusfes über die Angelegenheitder Pensionsverhältnisse der Communalbeamten.
13. Antrag der II, Fachcommissionzu der Petition der Landbürgermeister der Nhein-

provinz, betr. die Wittwen- und Waisenversorgungsanstalt der Communalbeamten der
Rheinprovinz.

(Schluß der Sitzung 3«/. Uhr)
V. w. o.

Der stellvertretende Vorsitzende: Die Schriftführer:
Ianßen. Linz. Broich.

Sechste Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaale des Ständehauses zu Düsseldorf

am Samstag den 10. Dezember 1892.

Der stellvertretende Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 12 Uhr.
Das Geschäftsprotokoll der vorigen Sitzung liegt auf dem Tisch des Hauses zur Einsicht aus.
Schriftführer für heute sind Landrath Müllenhoff und Landmth Wallraf.
Es wird fofort in die Tagesordnung eingetreten.
1. Eingegangen sind:

»,) ein Schreiben der ArchitektenHundrieser und Schmitz zu Berlin, betreffend die
Denkmals-Angelegenheit.

Dasselbe geht an die Spezialcommifsionfür diese Angelegenheit,
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1>) Bericht des Prouinzialnusschusses,betreffenddas zur Ausführung des Gefetzes vom
22, April 1892 über die Entfchädigung für an Milzbrand gefallene Thiere zu
erlassendeReglement. Geht an die II. Fachcommifsion.

2. Der Etat für die Verwaltung der Angelegenheiten,welche die Förderung von Kunst
und Wisfeufchaftbetreffen, für die Etatsjahre vom 1. April 1893 bis 31. März 1894 und vom
1. April 1894 bis 31. März 1895 wird nach dein Antrage der I. Fachcommifsionunverändert
genehmigt.

3. Der Etat für die Verwaltung der Provinzialmufecn zu Bonn und Trier für die Etats¬
jahre vom 1. April 1893 bis 31. März 1894 und vom 1. April 1894 bis 31. März 1895
wird nach dem Antrage der I. Fachcommifsionunverändert angenommen,

4. Bezüglich der Petition der Taubstummenlehrer der Provinz um Aufbesserung ihrer
Dimstcinkommcndurch Abänderung der Bestimmungen über die Besoldung der Proviuzialbecunten
und Einordnung nach dem Dicnstalter in verschiedene Gehaltsstufen, wird nach dem Antrage der
I. FachcommifsionUebergang zur Tagesordnung beschlossen.

5. Ueber die Petition des Straßenmeisters Bartsch in Pallien bei Trier um Bewilligung
des tarifmäßigen Wohnungsgeldzufchussesanstatt der für feinen Wohnort festgestelltenMieths-
mtschiidigungwird nach dem Antrage der I. Fachcommifsionzur Tagesordnung übergegangen,

6. Zu der Vorlage des Provinzialausfchusses, betreffend die Ausführung des Gesetzes ^
vom 11. Juli 1891 (G.-S. S. 300) hinsichtlich Abänderung der A 31, 65 und 68 des ^""K5^
Gesetzes zur Ausführung des Vundesgefetzesüber den Unterstützungswohnsitz vom 8. März 1871,
hatte die II. Fachcommifsionfchriftlichen Bericht erstattet. Die Commissionwar den Anträgen Z^
des Provinzialausfchussesmit der Maßgabe beigetreten, daß eine schärfere Fassungund entfprechende
Gliederung der Anträge zu erfolgen habe.

Demgemäß empfiehlt die II. Fachcommission:
„1. die in §. 31 der Novelle vom 11. Juli 1891 (G.-S. S. 300) vorgeseheneFürsorge

für die der Anstaltspflege bedürftigen Personen durch die vorhandenen Prouinzial-
und geeignetenPrivatanstalten eintreten zu lassen;

2. das vorgelegte Reglement über die Ausführung des Gefetzes vom 11. Juli 1891 zu
beschließen;

3. die Dauer der Freistellen für Kurkrankevon einem Jahr auf drei Monate herabzusetzen;
4. den Nachtrag zu dem Reglement, betreffenddie Leitung und Verwaltung der in der

Nheinprovinz vorhandenen Provinzial-Irrencheil- und Pflegeanstalten mit den dazu
gehörigen Bestimmungen über die Aufuahme, Eutlassung uud den Anstaltsaufenthalt
derjenigen Geisteskranken,auf welche die Vorschriftendes Gefetzesvom 11. Juli 1891
keine Anwendung finden, fowie den Nachtrag zu dem Reglement über die Leitung und
Verwaltung des Landarmenhaufes zu Trier; sowie

5. den Ankauf des Langenfelderhofesfür den Preis von 255 100 Mark zu genehmigen
und dies Ackergut zur Unterbringung halb arbeitsfähiger und ruhiger hülfsbedürftiger
Pfleglinge, fowie einer Anzahl landarmer Männer zu verwenden; gleichzeitigdas
bisherigeLandarmeuhaus zu Trier für die einer Spezialbehandlung nicht bedürfenden,
namentlich weiblichenPfleglinge zu bestimmenund dementsprechend den Nachtrag zu
dein Reglement über die Leitung und Verwaltung des Landarmenhaufes zu Trier zu
genehmigen;

6. dem Vertrage mit der Stadt Köln die Zustimmung zu ertheilen".
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Der AbgeordneteDr. Schmidt beantragt, der Nr. 3 dieser Anträge folgenden Zusatz zu geben:
„bei ortsarmen Geisteskrankenwird auch in Zukunft, wie bisher, das erste Jahr,
welches sie in der Irrenanstalt zubringen, als Frcijahr angesehenund aus Prouinzial-
mittelu bestritten".

Der Abgeordnete Courth beantragt, daß die Nr. II 3 alinea 3 des Entwurfs des
Vertrages mit der Stadt Köln wie folgt abgeändert werde:

„Die Stadt Köln nimmt vom 1. April 1893 ab nicht mehr Theil an den
Freistelleu für Geisteskranke. Als Ersatz hierfür erhält die Stadt Köln jährlich in
baar denjenigen Theil der vom Provinzialverbande für Freistellen verausgabten
Summe, welcher sich ergiebt, wenn man die vergebenen Freistellen nach Verhältniß
der Bevölkerungsziffernfür die Stadt Köln berechnet",

zieht aber diesen Antrag vor der Abstimmung wieder zurück.
Nachdemferner bei der Abstimmung der Antrag Schmidt in der Minderheit geblieben

war, erklärt der stellvertretende Vorsitzende als das Ergebniß der Abstimmung, daß sämmt¬
liche Anträge der II. Fachcommissionunverändert zum Beschluß erhoben seien.

Die übrigen Punkte der Tagesordnung werden abgesetzt und in die nächste Plenarsitzung,
welche auf Montag Nachmittag 1 Uhr anberaumt wird, verwiesen.

Der stellvertretende Vorsitzende schließt hierauf die Sitzung, nachdem noch die
Tagesordnung für die nächste Sitzung wie folgt festgestellt worden war:

1. Eingänge.
2. Antrag der II. Fachcommissionzum Etat des Landarmenwesens der Nheinprovinz

für die Etatsjahre vom 1. April 1893 bis 31. März 1894 und vom 1. April 1894
bis 31. März 1895.

3. Antrag der II. Fachcommissionzum Etat der Polizeistrafgeldcrfonds und des Ehren-
breitsteiner allgemeinen Armenfonds (Staatsnebenfonds) für die Etatsjahre vom
1. April 1893 bis 31. März 1894 und vom 1. April 1894 bis 31. März 1895.

4. Antrag der II. Fachcommiffsionzum Etat über die Kosten der Unterbringung ver»
wahrloster Kinder für die Etatsjahre vom 1. April 1893 bis 31. März 1894 und
vom 1. April 1894 bis 31. März 1895.

5. Antrag der II. Fachcommissionzum Etat des Landarmenhauscs zu Trier für die
Etatsjahre vom 1. April 1893 bis 31. März 1894 und vom 1. April 1894 bis
31. März 1895.

6. Antrag der II. Fachcommissionzum Etat über die Unterstützung milder Stiftungen,
Nettungs-, Idioten- und anderer Wohlthätigkeitsanstalten, sowie über die Kosten für
Freistellen an idiotische:c. Kinder, welche bezw. deren Angehörige keinen Anspruchauf
öffentliche Armenpflege habe», für die Etatsjahre vom 1. April 1893 bis 31. März 1894
und vom 1. April 1894 bis 31. März 1895.

?. Antrag der II. Fachcommissionzu
»,) der Petition der Verwaltungssekretüre in Rheinland und Westfalen, betreffend ihre

pensiousberechtigteAnstellung,
d) der Petition der Polizeidiener der Landgemeinden des Siegkreises, den gleichen

Gegenstand betreffend,und

«) dem Antrage des AbgeordnetenZweigert auf Berichterstattung des Provinzialaus-
schufsesüber die Angelegenheit der Pensionsverhältnisse der Communalbemnten.
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8. Antrag der II, Fachcommissionzu der Petition der Landbürgermeister der Nhein-
provinz, betreffenddie Wittwen- und Waisenversorgungsanstaltder Communalbeamten
der Rheinvrouinz.

9. Antrag der I. Fachcommission zur Vorlage der Königlichen Staatsregierung, betreffend
Wahl von bürgerlichenMitgliedern der Ober-Ersatzcommissionen.Dazu Bericht und
Antrag des Provinzialausschusses.

10. Antrag der I. Fachcommissionzur Petition des Kreisausschusseszu Kempen um
Gewährung einer Zinsenbeihülfe für das zur Linderung des Nothstandes aus Anlaß
des Orkans vom 1. Juli v. I. von der Landesbank der Nheinprovinz empfangene
Darlehen.

11. Antrag der I. Fachcommissionzum Antrage des Abgeordneten Wallraf und Genossen,
betreffend Aenderung der Fischereigesetzgebung.

12. Antrag der II. Fachcommissionzum Etat der Provinzial-Nrbeitsanstalt zu Vrauweiler
für die Etatsjahre vom 1. April 1893 bis 31. März 1894 und vom 1. April 1894
bis 31. März 1895.

13 Antrag der II. Fachcommissionzu den Etats der Prouinzial-Taubstummenanstalten:c.
14. Antrag der II. Fachcommissionzum Etat der Provinzial-Blindenanstalt für die Etats¬

jahre vom 1. April 1893 bis 31. März 1894 und vom 1. April 1894 bis
31. März 1895.

15 Antrag der II. Fachcommissionzum Etat über die Kosten der Unterbringung und des
Unterhalts von Epileptikern aus der Rheinprovinz, welche bezw. deren Angehörige
leinen Anspruch auf öffentliche Armenpflegehaben, für die Etatsjahre von, 1. April
1893 bis 31. März 1894 und vom 1. April 1894 bis 31. März 1895.

(Schluß der Sitzung 2 Uhr.)

V. w. o.

Der stellvertretendeVorsitzende: Die Schriftführer:

Ianhen. Möllenhoff. Wallraf.
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Siebente Sitzung
Verhandelt im Sitzungssaale des Ständehauses zu Düsseldorf

am Montag den 12. Dezember 1892.

Der stellvertretende Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 1 Uhr.
Das Geschäftsprotokollder vorigen Sitzung ist auf dem Tisch des Hauses zur Einsicht

offengelegt.
Schriftführer für heute sind Landrath Linz und Amtsgerichtsrath Broich.
Es wird sofort in die Tagesordnung eingetreten.
1. Eingänge:

a) Der AbgeordneteKreuzberg hat angezeigt, daß er wegen Erkrankung verhindert
sei, an den weiteren Sitzungen des Landtags Theil zu nehmen;

d) Nach einer vorliegenden amtlichen Anzeige ist der Landesdirektor in dringenden
Privatangelegenheiten heute früh verreist und die Vertretung desselben auch bei
den Verhandlungen des Landtags auf seinen Stellvertreter übergegangen.

2. Der Etat der Verwaltung des Landarmenwesens der Nheinprovinz für die Etats¬
jahre vom 1. April 1893 bis 31. März 1894 und vom 1. April 1894 bis 31. März 1895
wird nach dem Antrage der II. Fachcommissionunverändert angenommen.

3. Desgleichen der Etat der Polizeigelderfonds und des Ehrenbreitsteiner allgemeinen
Armenfonds (Staatsnebenfonds) für die Etatsjahre vom 1. April 1893 bis 31. März 1894 und
vom 1. April 1894 bis 31. März 1895, wobei von dem Berichterstatter der Commission auf
einige in dem Etat vorfindlicheDruckfehler hingewiesen wird, welche demnach der Berichtigung
bedürfen.

4. Desgleichen der Etat über die Kosten der Unterbringung verwahrloster Kinder in
Gemähheit des Gesetzes vom 13. März 1878 für die Etatsjahre vom 1. April 1893 bis
31. März 1894 und vom 1. April 1894 bis 31. März 1895.

5. Desgleichender Etat des Landarmenhauses zu Trier für die Etatsjahre vom 1. April
1893 bis 31. März 1894 und vom 1. April 1894 bis 31. März 1895.

6. Desgleichender Etat über die Unterstützung milder Stiftungen, Rettungs-, Idioten-
und anderer Wohlthätigleitsanstalten sowie über die Kosten für Freistellen an idiotische:c.Kinder,
welche bezw. deren Angehörige keinen Anspruch auf öffentliche Armenpflege haben, für die Etats¬
jahre vom 1. April 1893 bis 31. März 1894 und vom 1. April 1894 bis 31. März 1895.

?. Entsprechenddem Antrage der II. Fachcommissionzu
»,) der Petition der Verwaltungssekretäre in Rheinland und Westfalen, betreffendihre

pensionsberechtigteAnstellung,
l>) der Petition der Polizeidiener der Landgemeinden des Siegkreises den gleichen

Gegenstand betreffend,
o) dem Antrage des AbgeordnetenZweigert auf Berichterstattung des Provinzial-

ausschusses über die Angelegenheitder Pensionsverhältnisse der Commnnalbeamten,
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wird, nachdemdie Versammlung sich mit der von der Commission vorgeschlagenen gemeinschaftlichen
Behandlung dieser drei Antrage einverstandenerklärt hatte, einstimmigbeschlossen:

„in Wiederholung des in der vorigen Session gefaßten Beschlusses an die Königliche
Stlllltsregierung das nochmalige dringende Ersuchen zu richten, möglichst bald ein
Gesetz zu erlassen, durch welchesdie Pensionsverhältnisseder Communalbeamten ins¬
besondereder Landgemeinden nach Maßgabe der für die Staatsbeamten geltenden
Grundsätze einer gesetzlichenRegelung unterzogen werden".

Der Herr Landtagscommissar sagt die Befürwortung dieses Antrags bei dem
zuständigenHerrn Minister zu, wie er auch den früheren Landtagsbeschluß dem Herrn Minister
befürwortend vorgelegt habe.

8. Bezüglich der Petition der Landbürgermeisterder Nheinvrovinz,betreffend die Wittwen-
und Wllifenversorgungsanstllltder Communalbeamtender Nheinvrovinz, wird nach dem Antrage
bei II. FachcommissionUebergang zur Tagesordnung beschlossen.

9. Der unter dieser Nummer auf der Tagesordnung stehende Gegenstand, betreffend
Wahl von bürgerlichenMitgliedern der Ober-Ersatzcommissionen,wird für heute abgefetzt und in
nne spätere Sitzung verwiesen.

10. Auf die Petition des Kreisausfchufses zu Kempen um Gewährung einer Zinsen¬
beihülfe für das zur Linderung des Nothstandes aus Anlaß des Orkans vom 1. Juli v. Is.
von der Landesbank der Nheinvrovinz empfangene Darlehn wird nach dem Antrage der I. Fach¬
commissionbeschlossen, dem Kreise Kempen auf zwei Jahre eine jährliche Zinsenbeihülfe von
4500 M. zu bewilligen.

11. Zu dem Antrage der AbgeordnetenWallraf und Genossen, betreffend Aenderung ,.
"er Fischerei-Gesetzgebung, hatte die I. Fachcommissionfolgende Beschlußfassungbeantragt: ^~~^Z2^

„Hoher Provinziallandtag wolle den in Drucksachen Nr. 55 vorliegenden Antrag der
AbgeordnetenWallraf und Genossen in Nr. 1 und 2, lautend:

Die Königliche Staatsregierung um Vorlage eines Gesetzentwurfs zu bitten,
durch welchen in Abänderung der bezüglichen Bestimmungen des rheinisch-französischen
Rechts, des Preußischen Fischereigesetzes vom 30. Mai 1874 und der zu demselben
ergangenen Novelle vom 30. März 1880:
1. die Berechtigung der Uferbesitzer zum freien Fischfängein den Privatflüssen (Ad-

jacentenfischerei)aufgehobenund den Gemeindenuach dem Vorgange des Iagdrechts
die Vefugniß verliehen wird, die Fischerei in den Privatflüssen unter Wahrung
der Vodennutzungs-Interesscnder Uferbesitzer zu verpachten;

2. die Festsetzung der jährlichen Schonzeit der Fische nach Lage der verschiedenen ört¬
lichen Verhältnisse, wenn nöthig innerhalb fester Zeitgrenzen, den Landes-Polizei-
behörden übertragen wird;

unverändert annehmen und diesen beiden Nummern hinzufügen:
3. die bestehenden Selbstfänge beseitigt werden oder, falls dieses nicht angängig sein

sollte, doch jede Ausbesserung derselben verboten wird oder die Selbstfänge
wenigstens während der Laichzeitaußer Thätigkeit zu setzen sind.

Des Ferneren wolle hoher Provinziallandtag beschließen, die Königliche Staats¬
regierung zu bitten, dahin zu wirken, daß die Strafuorschriften gegen Fischfreucl,
insbesondere soweit der Fischfrevelgewerbsmäßig stattfindet, nach Analogie der Ne¬
stimmungen über Jagdfrevel eine Erhöhung und Verfchärfung erfahren".

5*
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Der AbgeordneteDr. Muth stellt das Amendement,am Schlüsse der Nr. 1 den Zusatz
zu machen: „mit der Verpflichtung,den Pachterlüs entsprechend zu vertheilen".

Der AbgeordneteLichter beantragt Streichung der Nr. 3 des Antrags.
Bei der Abstimmung wird zunächst die Nr. 1 des Antrags der Fachcommissionmit dem

Zusatzantrage Dr. Mnth mit großer Majorität angenommen.
Bei Nr. 2 stellt der stellvertretende Vorsitzende auf Grund der Verhandlung ohne

besondereAbstimmung fest, daß dieselbedie Zustimmung der Versammlung gefunden habe.
Hierauf wird über Nr. 3 abgestimmt und erhält dieselbe die Majorität, woinit der

Antrag Lichter auf Streichung dieses Punktes erledigt war.
Endlich wird der Schlußantrag der Commissionmit großer Majorität angenommen und

waren damit sämmtlicheAnträge der Fachcommissionmit dem vorbezeichnctcn Zusätze zu Nr. 1
zum Beschluß erhoben.

12. Der Etat der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Vrauweiler für die Etatsjahre vom
1. April 1893 bis 31. März 1894 und vom 1. April 1894 bis 31. März 1895 wird nach
dem Antrage der II. Fachcommissionunverändert angenommen.

13. Desgleichendie Etats
ll) der Proviuzial-Taubstunnnencmstalten zu Aachen, Brühl, Elberfeld, Essen, Kempen,

Neuwied und Trier,
1») über die Verwendung der Wilhelm-Augusta-Stiftung und des Unterstützungsfondsfür

entlasseneTaubstumme
für die Etatsjahrc vom 1. April 1893 bis 31. März 1894 und vom I. April 1894 bis
31. März 1895.

14. Desgleichen der Etat der Prouinzial-Blindenanstalt zu Düren für die Etats¬
jahre vom 1. April 1893 bis 3l. März 1894 und vom 1. April 1894 bis 31. März 1895.

15. Desgleichender Etat über die Kosten der Unterbringung und des Unterhalts von
Epileptikern aus der Rheinprovinz, welche bezw. deren Angehörige keinen Anspruch auf öffentliche
Armenpflege haben, für die Etatsjahre vom 1. April 1893 bis 31. März 1894 uud vom
1. April 1894 bis 31. März 1895.

Die Tagesordnung war hiermit erledigt.
Der stellvertretende Vorsitzende schließt die Sitzung, nachdem noch die nächste

Sitzung auf morgen Nachmittag 1 Uhr anberaumt und die Tagesordnuug für die morgige
Sitzung wie folgt festgestellt war:

1. Eingänge.
2. Antrag der I. Fachcommission,betreffend die gutachtlicheAeußerung des Provinzial-

landtags über den Antrag der GemeindeMeiderich im Kreise Nuhrort auf Verleihung
der Städteordnung. Dazu Bericht des Provinzialausfchusses.

3. Antrag der I. Fachcommission zur Petition der Städteordnungscommissiouder Gemeinde
Haan um Verleihung der Städteordnung.

4. Antrag der II. Fachcommifsion zum Etat für die Verwaltung der Fonds zur Gewährung
von Viehentfchädigungenin Folge:
2) von Rotz und Lungenseuche(Neichsgesetzvom 23. Juni 1889, betreffend die

Abwehr und Unterdrückung von Viehseuchen und Ausführungsgesetz vom
12. März 1881),
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d) von Milzbrand oder Nauschbrand (Gesetz vom 22. April 1892, betreffend die
Entschädigung für au Milzbrand gefalleneThiere),

für die Etatsjahre vom 1. April 1893 bis 31, März 1894 und vom 1. April 1894
bis 31. März 1895.

5. Antrag der II. Fachcommission zum Etat der Verwaltungskostcn des Genossenschafts-
vorstandes der Rheinischen landwirtschaftlichen Verufsgenosscnschaft sür die
Etatsjahre vom 1. Januar bis 31, Dezember 1893 und vom 1. Januar bis
31. Dezember 1894.

6. Antrag der II. Fachcommissionzu der Vorlage der Köuiglicheu Staatsregierung,
betreffend die statutarische» Bestimmungenfür die Ausdehnuug des Krankenversiche¬
rungsgesetzesauf die Arbeiter der Hausindustrie.

?. Antrag der II. Fachcommissionzum Etat für das Hebammenweseneinfchließlich der
Hebammenlehranstalt zu Köln für die Etatsjahre vom 1. April 1893 bis 31. März
1894 und vom 1. April 1894 bis 31. März 1895.

8. Antrag der II. Fachcommissionzu den Etats der Proviuzial-Irreucmstalten zu Ander-
nach, Bonn, Dürcn, Grafenberg und Merzig für die Etatsjahre vom 1. April 1893
bis 31. März 1894 und vom 1. April 1894 bis 31. März 1895.

9. Antrag der II. Fachcommifsionzum Etat über die Kosten der Leitung und Beauf¬
sichtigung der baulichen Unterhaltungsarbeiten in den Provinzialanstalten für die
Etatsjahre vom 1. April 1893 bis 31. März 1894 und vom 1. April 1894 bis
31. März 1895.

10. Antrag der III. Fachcommifsionzum Etat über die Verwaltung und Unterhaltung
der Provinzialstrahen für die Etatsjahre von, 1. April 1893 bis 31. März 1894
und vom 1. April 1894 bis 31. März 1895.

11. Antrag der III. Fachcommifsionzu dem Bericht und den Anträgen des Provinzial-
ausschusses über den derzeitigen Stand der Angelegenheit,betreffend die Uebernahme
der Unterhaltung der in der Rheinprovinz gelegenen Aktienstraßen auf Provin-
zialfonds.

(Schluß der Sitzung 3 Uhr.)

V. w. o.

Der stellvertretendeVorsitzende: Die Kchristführer:

Ianßen. Linz. Broich.
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Achte Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssäle des Ständehauses zu Düsseldorf

am Dienstag den 13. Dezember 1892.

Ter stellvertretende Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 1 Uhr.
Das Geschäftsprotokollder vorigen Sitzung liegt auf dem Tisch des Hauses zur Ein¬

sicht offen,
AIs Schriftführer für heute fungiren Landrath Wallraf und Landrath Müllen hoff,
Es wird sofort in die Tagesordnung eingetreten.
1. Eingänge:

a) Die Abgeordneten Meuser und Krawinkel haben sich für die heutige Sitzung
entschuldigt;

d) Der AbgeordneteFreiherr von Ayx hat angezeigt, daß er in Folge Erkrankung
verhindert sei, an den weiteren Sitzungen des Landtags Theil zu nehmen.

2>z, 2. Der Antag der I. Fachconunission,betreffenddie gutachtliche Aeußerung des Provinzial-
D^ landtags über den Antrag der GemeindeMciderich im Kreise Nuhrort auf Verleihung der Städte-

ordnung, welcher Antrag der Fachcommissiondahin gerichtet war:
„Hoher Provinziallandtag wolle sich für die Verleihung der Städteordnung an die
Gemeinde Meiderich aussprechen",

wird zum Beschluß erhoben.
3. Zu der Petition der Städteordnungscommission der Gemeinde Haan uni Verleihung

der Städteordnung hatte die I, Fachcommissionbeantragt:
„Hoher Provinziallandtag wolle sich für die Verleihung der Städteordnung an die
Gemeinde Haan ausfprechen und demgemäß die Petition der Königlichen Staats-
rcgierung zur Berücksichtigungüberweisen".

Der Antrag der Fachcommissionwird mit großer Majorität angenommen.
4. Der Etat für die Verwaltung der Fonds zur Gewährung von Vichcntschädigungen

in Folge:
«,) von Rotz und Lungenseuche(Neichsgesetzvom 23, Juni 1880), betreffend die

Abwehr und Unterdrückung von Viehseuchen, und Ausführungsgesetz vom
12. März 1881),

K) von Milzbrand oder Nauschbrand (Gesetz vom 22. April 1892), betreffend die
Entschädigung für an Milzbrand gefallene Thiere), für die Etatjahre vom
1. April 1893 bis 31. März 1894 und vom 1. April 1894 bis 31. März 1895

wird nach dem Antrage der II. Fachcommifsionunverändert genehmigt.
5. Desgleichen der Etat über Verwaltungskosten des Genossenschaftsvorstandesder

Rheinischen landwirthschaftlichcnBerufsgenossenschaftfür die Etatsjahre vom 1. Januar bis
31, Dezember 1893 und vom 1. Januar bis 31. Dezember 1894.
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6. Zu der Vorlage der KöniglichenStaatsrcgieruug, betreffenddie statutarischen Vestim- ^Anln„, ?
mungen für die Ausdehnung des Krankenversicherungsgesetzesauf die Arbeiter der Hausindustrie, ^^
hatte die II. Fachcommissionden Antrag gestellt:

„Hoher Provinziallandtag wolle beschließen:
Das vorgelegte Statut dem Provinzialausschuß zur Vorprüfung zu überweisen und
denselben zu ermächtigen, die nach der Krankenversichcrungs-Novellevom 19. April
d. I. an den bisherigen Bestimmungen nothwendigen Veränderungen so weit zulässig
u treffen".

Der AbgeordneteFreiherr von Scheibler beantragt, den statutarischenBestimmungen
in der vorliegendenneuen Fassung die Zustimmung zu ertheilen.

Unter Ablehnung des Antrags von Scheibler wird der Antrag der II. Fachcommission
zum Beschluß erhoben.

?. Zum Etat über das Hebammenweseneinschließlich der Hebammen-Lehranstaltzu Köln
für die Etatjahre vom 1. April 1893 bis 31. März 1894 und vom 1. April 1894 bis
31. März 1895 wird nach den Anträgen der II. Fachcommissionbeschlossen:

„1. den Vorbezeichneten Etat unverändert anzunehmen,
2. den Provinzialausschuß zu ersuchen, in den nächstenEtat eine Summe zur Zahlung

von Prämien für die Hebammen, welche an Nachkurfenin der Provinzial-Hebammen-
Lehranstalt zu Köln theilnehmen, einzustellen,

3. den Provinzialausschuß zu ermächtigen, diese Prämien auch für die gegenwärtige
Etatsperiode auheretatsmähig zu zahlen".

8. Die Etats der Provinzial-Irrenanstalten zu Andernach, Bonn, Düren, Grafenberg
und Merzig für die Etatsjahre vom 1. April 1893 bis 31. März 1894 und vom 1. April 1894
^s 31. März 1895 werden nach dem Antrage der II. Fachcommifsionunverändert angenommen,

9. Desgleichender Etat über die Kosten der Leitung und Beaufsichtigungder baulichen
Unterhaltungsllibeiten in de» Provinzialanstalten für die Etatjahre von 1. April 1893 bis 31.
März 1894 und vom 1. April 1894 bis 31. März 1895.

10. Zum Etat über die Verwaltung und Unterhaltung der Provinzialstrahen für die
Etatsjahre vom 1. April 1893 bis 31. März 1894 und vom 1. April 1894 bis 31. März 1895
wird nach den Anträgen der III. Fachcommifsionbeschlossen:

„1. den vorbezeichnetenEtat unverändert anzunehmen;
2. bezüglich des Titels III Nr. 1 der Einnahmen des Etats, mit Rücksicht auf die Lage

der Verhandlungen über den Erlaß eines Wegegesetzes,welche das baldige Zustande¬
kommen eines solchen nicht wahrscheinlichmachen, den Provinzialausschuß zu beauf¬
tragen, die feiner Zeit eingestelltenVerhandlungen über den Erlaß eines Regulativs,
betreffendden Kreis- und Gemeinde-Wegebau,wieder aufzunehmen;

3. bezüglich des Titels 1 Nr. 1 „L. Außerordentliche Ausgaben" den Provinzialausfchuh
zu beauftragen, die für den Zeitraum der nächsten 10 Jahre in Aussicht genommenen
Brückenbautenund Umpflasterungenvon Straßenstreckenin einem erheblich beschleunig¬
teren Maße zur Ausführung zu bringen".

11. In der Vorlage unter Nr. 18 der Drucksachen:Bericht und Anträge des Provinzial-
ausschusses über den derzeitigenStand der Angelegenheit, betreffend die Uebernahme der Unter- ^^V° 2ö.
Haltung der in der Nheinprovinz gelegenenAktienstraßen auf Provinzialfonds, war Seitens des
Provinzialausschussesfolgender Antrag gestellt:
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„Hoher Landtag wolle
1. mit der Bewilligung eines Zuschusses von 4 Mark für den laufenden Meter zum

provinzilllstrahenmähigenAusbau der beiden Aktienstraßen von Aachen nach Stolberg
und von Mayen nach Andernach einschließlich der Abzweigung nach Weißenthurm an
die betheiligten Gemeinden sich einverstanden erklären und den Provinzialausschuß
ermächtigen,nach erfolgter Instandsetzung dieser Straßen die Unterhaltung auf Pro-
vinzialfonds zu übernehmen unter der Bedingung, daß der Ausbau nach dem
Seitens des Provinzialausfchusses endgültig festzusetzende!:Projekte zur Ausführung
gelangt, und demnächst die Straße frei von allen Lasten dem Provinzialverband
unentgeltlich als Eigenthum übertragen wird;

2. hinsichtlich der anderen im RegierungsbezirkAachen gelegenen Aktienstraßenbeschließen,
weitere Anträge der Vetheiligten abzuwarten,

und endlich
3. erklären, daß für eine Uebernahmeder im RegierungsbezirkDüsseldorfgelegenen Aktien¬

straßen als Provinzialstrahcn ein Bedürfniß nicht vorhanden, auch dem Ausbau und der
fernerenUnterhaltung dieser Straßen näher zu treten, zur Zeit ein Anlaß nicht vorliege".

In theilweiser Abänderung dieser Vorschlägebeantragte die III. Fachcommission:
„Hoher Provinziallandtag wolle
1. den Antrag des Provinzialausschusses unter Ziffer 1 der Drucksachen Nr. 18 mit

der Maßgabe genehmigen,daß hinter dem Wort „Weißenthurm" in der dritten Zeile
folgender Zusatz gemachtwird:

„und zwar unter Verwendung von Vasaltlava von der mittleren Härte der rhei¬
nischen Grauwacke als Aeschüttungsmaterial für die letztgenannteStraße",

2. den Antrag des Provinzialausfchusses unter Ziffer 2 der DruckfachenNr. 18 unver¬
ändert annehmen,

3. den Provinzialausschuß beauftragen, die Uebernahme der Altienstraße von Mülheim
an der Ruhr nach Borbecknochmals einer Prüfung zu unterziehen und für den Fall,
daß die betheiligten Gemeinden die Uebergabe derselben an den Provinzialverband
unter denselben Bedingungen anbieten, wie dies Seitens der anderen Gemeinde-
Verbünde bezüglich der Aktienstraßen von Aachen nach Stolberg und uon Andernach
nach Manen geschehen ist, dem demnächstigenProvinziallandtage eine diesbezügliche
Vorlage zu unterbreiten,

4. den Antrag des Provinzialausschusses unter Ziffer 3 der Drucksachen Nr, 18 in
folgender Fassung annehmen:

„daß für eine Uebernahme der übrigen im RegierungsbezirkDüsfeldorf gelegenen
„Aktienstraßenals Provinzialstrahm zur Zeit ein Bedürfniß nicht nachgewiefenist".

Der AbgeordneteBroich stellte in der Verhandlung den weiteren Antrag:
„Hoher Landtag wolle den Provinzialausschußbeauftragen, mit dem Vorstände der Aktien¬
gesellschaft „Aachen-EuvenerAktienstraße" behufs Uebernahmeder Straße als Provinzial-
strahe in Verbindung zu treten und dem nächstenProvinziallandtage einen Vorschlag
zur Uebernahmezu unterbreiten bezw. über den Erfolg der Verhandlungen zu berichten".

Es wird nach den Anträgen der Fachcommissionin Verbindung mit dein Antrage Broich
beschlossen.

Hiermit war die Tagesordnung erledigt.
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Im Laufe der Sitzung war von dem AbgeordnetenFelix Freiherrn von Los folgender
hinreichendunterstützter, selbststiindigerAntrag überreichtworden:

„Der Provinziallandtag wolle beschließen, in Erwägung, daß der Fischbestand zahl¬
reicher Priuatflüsse in der Nheinvrovinz durch Verunreinigung derselbenvollständiger
Vernichtung entgegengehtund nach Lage der gegenwärtigen Rechtsprechungeine Ent¬
schädigung der Fischereiberechtigtennicht erlangt werden kann, daß die Erhaltung
des Fischbestandesin den Privatwässern auch im allgemeinen volkswirthschaftlichen
Interesse liegt, den Provinzialauüschußzu beauftragen, diese Angelegenheit einer näheren
Prüfung zu unterziehen uud dem nächstenProvinziallandtage Vorschläge zu unter¬
breiten, wodurch diesem Uebelstandeevent, durch Beantragung gesetzlicher oder allgemein
polizeilicherMaßnahmen entgegengetretenwerde".

Der Antrag wurde nach Verlesung an die I. Fachcommission verwiesen.
Die nächste Plenarsitzung wird auf morgen Vormittag 11 Uhr anberaumt mit folgender

Tagesordnung:
1. Ersatzwahl eines Mitgliedes des Provinzialausschusses.
2. Antrag der verstärkten III. Fachcommission zu dem Bericht und zu den Anträgen des

Provinzialausschussesüber die aus Anlaß des Gesetzes über Kleinbahnen und Privat-
anschluhbahnenvom 28. Juli 1892 (G.-S. S. 225) zu treffenden Maßnahmen.

3. Antrag der Specialcommission zum Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,
betreffenddie Errichtung des Kaiser-Wilhelm-Dentmals in der Rheinprovinz.

4. Antrag der I. Fachcommissionzur Petition der Mutter des verstorbenenII. Arztes
der Provinzial - Irrenanstalt in Grasenberg, Wittwe Hubert«, um Bewilligung einer
laufenden Unterstützung.

5. Antrag der I. Fachcommissionzur Petition der frühern Bizeoberwarterin Marie
Menche an der Provinzial-Irrenanstalt in Bonn um Bewilligung einer Pension.

6. Antrag der I. Fachcommission zu dem Bericht und zu den Anträgen dw Provinzialaus¬
schusses, betreffend Bewilligungen aus dem Dispositionsfonds des Provinziallandtag«
(Ständefonds), und zur Petition der katholischen Gemeinde Forst im Kreise Cochem
um Bewilligung einer Beihülfe von 2100 M. zur Herstellung der Schwanenlirche.

,?. Antrag der I. Fachcommifsionzum Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,
betreffenddas Reglement über das Kassen- und Rechnungswesender Landesbank.

8. Antrag der I. Fachcommissionzum Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,
betreffend Erwirtung des Privilegiums zur ferneren Ausgabe von Rheinprovinz-
Anleihescheinen.

9. Antrag der II. Fachcommifsionzu dem Bericht und zu den Anträgen des Provinzial¬
ausschusses,betreffenddas in Ausführung des Gefctzes vom 22. April 1892 über
die Entschädigungfür an Milzbrand gefalleneThiere zu erlassende Reglement.

(Schluß der Sitzung 4 Uhr.)

V. w. o.

Der stellvertretende Vorsitzende: Die Schriftführer:
Ianßen. Mollenhoff. Wallraf.
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Neunte Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaale des Standehauses zu Düsseldorf

am Mittwoch den 14. Dezember 1892.

Der stellvertretende Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 11 Uhr.
Das Geschäftsprotokoll der vorigen Sitzung liegt auf dem Tisch des Hauses zur

Einsicht aus,
Schriftführer für heute sind Landrath Wallraf und Amtsgerichtsrath Aroich.
Es wird sofort in die Tagesordnung eingetreten.
1. Ersatzwahl eines Mitgliedes des Provinzialansschusses.
Es handelte sich um die Wahl eines Ersatzmannes für das bisherige Mitglied des

Provinzialansschusses, Landrath z. D. Ianhen, in Folge dessen Wahl zum Vorsitzenden des
Ausschusses.

Der Abgeordnetevon Vreuning beantragte Akklamationswahl und bringt den Abge¬
ordneten Freiherrn von Wenge-Wulffeu zur Wahl per Akklamation in Vorschlag.

Es erhob sich hiergegen Widerspruchund mußte deshalb zur Wahl mittels Stimmzettel
geschrittenwerden, wobei der Abgeordnete Freiherr von Wenge-Wulffen gewählt wurde.

^«»»2«"^ Ueber den Wahlvorgang ist ein besonderesWahlprotokoll beigefügt,
H°s««" ° 2. In dem Berichte, Drucksachen Nr, 17, über die aus Anlaß des Gesetzes über Klein-
^AM5°^ bahnen und Privatanschlußbahnen vom 28, Juli 1892 (G.-S. S. 225) zu treffendenMaßnahmen,

war Seitens des Piouinzialausschufses beantragt:
„Der Provinziallandtag wolle unter Anerkennung der großen Bedeutung des Klein-
bahnwesens für die gesammten wirthschaftlichenVerhältnisse in der Rheinprovinz:
1. von dem Bau und Betrieb von Kleinbahnen durch die Provinz zur Zeit zwar

absehen; dagegen
2. den Provinzialausschuß ermächtigen, schon jetzt das Kleinbahnwesen in der vor¬

stehend(vgl. Anlage) unter VIl angegebenenWeise finanziell zu fördern und den
Provinzialausschuß beauftragen, dem nächstenProvinziallandtag«: wegen dauernder
Betheiligung der Provinz an Kleinbahnunternehmungen eine besondereVorlage
zu machen;

3. den Provinzialausschuß ermächtigen, die Bedingungen für die Benutzung der
Provinzilllstraßen zur Anlage von Kleinbahnen in einer den Bestimmungen und
dein Geiste des GesetzesentsprechendenWeise abzuändern."

Die verstärkteIII. Fachkommission beantragte:
»Hoher Provinziallandtag wolle:

I, den Antrag des Provinzialansschussesunter Ziffer 1 und 2 der Drucksachen Nr. 17
unverändert annehmen;
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II. den Antrag des Provinzialausschusses unter Ziffer 3 der Drucksachen Nr, 17
mit der Maßgabe genehmigen, daß demselben am Schlüsse hinter dem Worte
„abzuändern" folgender Zusatz gemachtwird:

„und dem nächstenProvinziallandtage zur Genehmigung vorzulegen".
III. Der Provinziallandtag spricht hierbei die Erwartung aus:

1. daß der Staat nach wie vor mit dem Bau von Nebenbahnen fortfahren wird, und
2. daß die Staatseisenbahnuerwaltung in den Fällen, in welchen es sich um

Mitbenutzungstaatlicher Bahnhöfe, Herstellung von Anschlußgeleisen, Einrichtung
direkter Tarife und ähnliche Erleichterungen handelt, den Kleinbahnunternehmungen
gegenüber thunlichst entgegenkommendsich verhalten werde".

In der Verhandlung stellt der AbgeordneteQuack den Antrag:
„In Nr. 2 des Antrages des Provinzialausschusscsdie Worte: „in der vorstehend
unter VII angegebenenWeise" zu streichen".

Die Abstimmung erfolgte in der Weise, daß zunächst über die Annahme der einleitenden
Worte in dem Antrage des Provinzialausschusses: „unter Anerkennung der großen Bedeutung
des Kleinbahnwesensfür die gesammten wirtschaftlichen Verhältnissein der Nheinprouinz" abge»
stimmt wurde, wobei sich einstimmigeAnnahme ergibt.

Sodann wird über Nummer 1 des Antrags des Provinzialausschussesabgestimmt und
findet diese Nummer ebenfalls einstimmigeAnnahme.

Hierauf wird der Abänderungsantrag Quack zu Nummer 2 des Antrags des Provinzial¬
ausschusses mit der Maßgabe zur Abstimmung gestellt, daß die etwaige Ablehnung dieses Antrags
zugleich die unveränderte Annahme der Nummer 2 des Ausschußantrages enthalten sollte.

Der Antrag Quack wird mit 53 gegen 52 Stimmen abgelehnt und war damit die
"l. 2 des Antrags des Provinzialausschussesgenehmigt,

Die Nr. II des Antrags der verstärkten III. Fachcoinmissionund ebenso die von der
Fachcommissionbeantragte Resolution finden sodann der Reihe nach einstimmigeAnnahme.

3. In der Angelegenheit,betreffenddie Errichtung des Kaiser-Wilhelm-Dcnkmalsin der
Rheinvrovinz war Seitens des Provinzialausschusses in Nr. 4 der Drucksachen dahin Antrag ^U,,^
genommenworden: ^ ^1'

„Der hohe Provinziallandtag wolle den Provinzialausschuß ermächtigen, mit den
Verfassern des mit dem ersten Preise gekröntenEntwurfes wegen der an dem Reiter¬
standbilds nebst Sockel vorzunehmendenAbänderungen bezw. wegen Einschränkungund
Vereinfachung des Unterbaues in Verhandlung zu treten und demnächstbehufs Aus¬
führung des Denkmals das Erforderlichezu veranlassen".

Die Spezialcommissionzur Vorberathung dieser Angelegenheitbeantragte:
„Hoher Provinziallandtag wolle:

1. den Antrag des Provinzialausschussesmit der Maßgabe genehmigen,daß auf Grund
des §. 99 der Provinzialordnung die Ausführung des Beschlusses, namentlich auch die
endgültige Festsetzung der mit den Künstlern über die Einzelheitenzu treffenden Ver¬
einbarung, einer Commissson bestehend aus

»,) den Mitgliedern des Provinzialausschusses,
K) zehn durch das hohe Haus zu wählenden Mitgliedern

übertragen werde;

6*
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2, den Herrn Preisrichtern für die im Interesse der Provinz geübte Mühewaltung seinen
Dank aussprechen".

Der AbgeordneteFelix Freiherr von Loö stellt den Antrag:
„Der Prouinziallandtag wolle den Provinzialausschuß beauftragen, unter den Ver¬
fassern der im Protokolle der Preisrichter vom 19. Oktober 1«92 preisgekrönten, zum
Ankauf empfohlenenund lobend erwähnten Entwürfe, sowie des Entwurfs mit dem
Motto „Gedenken und Danken" eine engere Coucurrcnz eintreten zu lassen und das
Resultat derselben dem nächstenProvinziallandtage vorzulegen".

Es wird zunächst über den Antrag von LoiZ abgestimmt und bleibt derselbe in der
Minderheit.

Für den ersten Theil des Antrages der Spezialcommissionergicbt sich sodann eine große
Mehrheit, während die Nr. 2 einstimmige Annahme findet.

Der Commissionsantrag ist hiernach im Ganzen zum Beschluß erhoben.
Die folgenden Gegenständeder Tagesordnung werden für heute abgesetzt und in die auf

morgen Vormittag 10 Uhr anberaumte Schlußsitzungverwiesen.
Der stellvertretende Vorsitzende ersucht noch die Abtheilungen, morgen früh

9'/ü Uhr behufs Wahl von je 2 Mitgliedern in die Eonunission zur Ausführung des heutigen
Beschlusses in der Angelegenheitdes Kaiser-Wilhelm-Denkmalszusammenzutreten,und schließt sodann
die heutige Sitzung.

Die Tagesordnung für morgen ist folgende:
1. Antrag der I. Fachcommifsionzur Petition der Mutter des verstorbenen II. Arztes

der Prouinzial-Irrenanstalt in Gmfenberg, Wittwe Hubert«, um Bewilligung einer
laufenden Unterstützung.

2. Antrag der 1. Fachcommifsion zur Petition der früheren Vizeoberwarterin Marie
Mcnchc an der Provinzial-Irrcnanstalt zu Bonn um Bewilligung einer Pension.

3. Antrag der I. Fachcommissionzu dem Bericht und zu den Anträgen des Provinzial-
ausschusscs,betreffendBewilligungen aus dem Dispositionsfonds des Provinziallcmd-
tags (Ständefonds), und zur Petition der katholischenGemeinde Forst im Kreise
Cochem um Bewilligung einer Beihülfe von 2100 M. zur Herstellung der Schwanen-
kirche.

4. Antrag der I. Fachcommissionzum Bericht und Antrag des Provmzialausschusses,
betreffenddas Reglement über das Kassen- nnd Rechnungswesender Landesbank.

5. Antrag der I. Fachcommissionzum Bericht und Antrag des Provmzialausschusses,
betreffend Erwirkung des Privilegiums zur ferneren Ausgabe von Nheinprovinz-
Anleihescheinen.

6. Antrag der II. Fachcommissionzu dem Bericht und den Anträgen des Provmzial¬
ausschusses, betreffend das in Ausführung des Gesetzes vom 22. April 1892 über die
Entschädigungfür an Milzbrand gefallene Thiere zu erlassendeReglement.

7. Antrag der I. Fachcommissionzum Haupt-Etat der Prouinzialverwaltung der Rhein-
provinz für die Etatjahre vom 1. April 1893 bis 31. März 1894 und vom 1. April
1894 bis 31. März 1895 und Vorbericht zu diesem Etat.

8. Anträge der I., II. und III. Fachcommifsionauf Entlastung von Rechnungen.
9. Antrag der I. Fachcommission,betreffend die Wahl von bürgerlichen Mitgliedern der

Obcr-Ersatzcommisstonen.



^^Rheinischer Provinziallaudtag, Protokoll der 9. Sitzung vom 14. Dezember 1892, 45

10. Antrag der I, Fachconnnissionzur Petition der RheinischenMincralquellcnbesitzerum
Erwirkung eines Gesetzeszum Schutze der Mineralquellen und Mofettcn.

11. Antrag der I. Fachconnnission zum Antrag der Abgeordneten Felix Frciherrn
von Lotz und Genossen auf Herbeiführung gesetzlicher «der allgemein polizeilicher
Maßnahmen zum Schutze des Fischbcstcmdes in Privatflüssen mit Rücksicht auf die
Verunreinigung der Wasser in den Fluhläufen.

12. Bestätigung der durch die Abtheilungen getroffenenWahlen der Denkmal-Commission.

(Schluß der Sitzung 3 Uhr.)

V. w. o.

Der stellvertretendeVorsitzende: Die Schriftführer:
Ianßen. Wallraf. Broich.

Anlaste zu dem Protokoll über die Sitznuss des Provinziallandtasts
vom l4. Dezember l892.

Verhandelt Düsseldorf, den 14. Dezember 1892.
In der heute unter dem Vorsitze des stellvertretenden Vorsitzenden, Landrath z. D. Ianßen

abgehaltenen Sitzung des Provinziallandtags wurde die Ersatzwahl eines Mitgliedes zum Pro-
"mzialausschussean Stelle des zum Vorsitzendendes Ausschusses gewühlten bisherigen Mitgliedes
^andraths z. D. Ianßen vorgenommenwie folgt:

Zunächst erfolgte die Bildung des Wahlvorstandcs
Die Versammlung wählte zu dein Zwecke zu Beisitzern Landrath Wallraf und Amts«

gerichtsrath Broich.
Der stellvertretende Vorsitzende ernannte den Amtsgerichtsrath Broich zum

Protokollführer und constituirte sich sodann der Wahlvorstand.
Auf dem Tische, an welchem der Wahlvorstand Platz genominen hatte, wurde eine

Wahlurne aufgestellt, nachdem der Wahlvorstand sich überzeugt hatte, daß dieselbe leer sei.
Hierauf wurde zur Wahl geschritten.

Der vom stellvertretenden Vorfitzenden hierzu beauftragte Beisitzer, Landrath
Wallraf, rief die Namen der Wähler in der Reihenfolge der als Wählerliste dienenden alpha¬
betischen Liste der Landtags-Mitglieder nacheinanderauf. Die aufgerufenenWähler traten einzeln
an den Tisch, an welchem der Wahlvorstand saß, und warfen ihre Stimmzettel uneroffnct in die
Wahlurne. Der Beisitzer, Landrath Wallraf, vermerkte die erfolgte Stimmabgabe jedes Wählers,
indem er neben dem Namen desselbenin der dazu bestimmtenRubrik der Wählerliste ein Zeichen
machte. Der Aufruf ergab die Anwefenheit von 121 Mitgliedern, welche fämmtlich abge¬
stimmt haben.

Nach Beendigung des Aufrufs fragte der stellvertretende Vorsitzende, ob noch ein
Wähler seinen Stimmzettel abzugebenhabe. Als sich Niemand meldete, erklärte er die Abstim¬
mung für geschlossen.
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Die Stimmzettel wurden von dem stellvertretenden Vorsitzenden einzeln aus der
Wahlurne genommen, eröffnet und die darauf verzeichneten Namen verlesen, wahrend der Bei¬
sitzer. Landrath Wallras, die verlesenen Namen laut zählte.

Der Protokollführer nahm den Namen jedes Einzelnen, welcherStimmen erhielt, in das
Protokoll auf und vermerkte neben demselben jede zugefalleneStimme.

In gleicherWeife führte der zweite Beisitzereine Gegenliste.
Die Zahl der abgegebenen Stimmen, welche sämmtlich für gültig erklärt wurden,

betrug 121.
Es haben erhalten:

1. Freiherr von Wenge-Wulffen . . 64 Stimmen
2 Nechtsanwlllt Iöriffen ......56 „
3. Freiherr von Solemacher-Antweiler 1

zusammen wie vor 121 Stimmen.
Die absolute Mehrheit beträgt 61 Stimmen.
Da der Freiherr von Wenge-Wulffen die absolute Stimmenmehrheit erhalten

hatte, wurde derselbe vom stellvertretenden Vorsitzenden der Versammlung als gewählt
bekannt gemacht.

Der Gewählte erklärte sich auf Befragen zur Annahme der Wahl bereit.
Die alphabetische Mitgliederlistedes Provinziallandtags sowie die über die Wahl geführte

Gegenliste sind bei dem Schlüsse der Verhandlung von dem Wahlvorstande unterschriebenund
diefcm Protokoll beigefügt worden, zu welchem auch die Stimmzettel genommen sind.

GegenwärtigeVerhandlung ist vorgelesen, von dem Wahlvorstandegenehmigt und vollzogen.

V. w. o.

Der stelwertretende Vorsitzende: Der Beisitzer: Der ProtoKollfichrer und Beisitzer:
Ianhcn. Wallras. Broich.

Zehnte Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaal»: des Stündchauses zu Düsseldorf

am Donnerstag den 15. Dezember 1892.

Der stellvertretende Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 10 Uhr.
Das Geschäftsvrotokollder vorigen Sitzung ist auf dem Tisch des Hauses zur Einsicht

offen gelegt.

Schriftführer für heute sind Landrath Mollen ho ff und Landrath Linz.
Es wird sofort in die Tagesordnung eingetreten.
1. Auf die Petition der Mutter des verstorbenen II. Arztes Dr. Hubert:) der Pro-

vmzml-Irrenanstlllt in Grafcnberg, Wittwe Hubert«, um Bewilligung einer laufenden Unter-
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stützung wird nach dem Antrage der I. Fachcommissionbeschlossen, der genannten Wittwe eine
laufende Unterstützung von jährlich 300 Mark zu bewilligen.

2. Nach dem Antrage der I. Fachcommission zur Petition der früheren Viceobcrwärterin
Marie Menche an der Provinzial-Irrenanstalt zu Bonn um Bewilligung einer Pension wird
beschlossen:

„der früheren Viceoberwärterin Marie Menche aus Villigkeitsrücksichteneine
laufende Unterstützungvon jährlich 300 Mark bis auf Weiteres zu bewilligen".

3. Nach dem Antrage der I. Fachcommissionzu dem Bericht und zu den Anträgen des H.
Proviuzialausschufses,betreffendBewilligungen aus dem Dispositionsfonds des Provinziallandtags "'^ Z«.
(Ständefonds) (DrucksachenNr. 6), und zur Petition der katholischen Gemeinde in Forst im
Kreise Cochem um Bewilligung einer Beihülfe von 2100 M. zur Herstellungder Schwanenkirche
wird beschlossen:

„1. dem Antrage des Provinzialausschusses, aus dem Dispositionsfonds 40000 M.
entnehmen und dem Fonds zur Errichtung eines Kaiser-Wilhelm-Denkmalüberweisen
zu dürfen, zuzustimmen,

2. sich mit dem Ankauf von 10 Antheilfcheinenö, 1000 M. von der zum Zwecke der
Hebung der Landwirthschaft und Industrie auf dem hohen Venn zu bildenden
„RheinischenGenossenschaftder Wohlthätigkeit und Nächstenliebe" einverstanden zu
erklären,

3. zur Förderung der Jugend- und Volksspiele in Deutschland eine einmalige Unter¬
stützung von 500 M. zu bewilligen,

4. die in Drucksachen Nr. 6, 15 Nr. 1 bis 14 (Seite 8 bis 19) gestelltenAnträge auf
Bewilligung von Beihülfen für Kunstdenkmälerzum Betrage von 76 000 M. unver¬
ändert anzunehmen, und

5. die nachträglich eingegangene Petition der katholischenPfarrgemeinde Forst im
Kreise Cochem auf Gewährung einer Beihülfe von 2100 M. zur Herstellung der
Schwanenkirchedem Provinzialausschusse zur Beschlußfassung und Verfügung zu
überweisen".

4. Nach den. Antrage der I. Fachcommifsionzum Bericht und Antrag des Provinzial- ^
ausschusseo, betreffend das Reglement über das Kassen- und Rechnungswesender Lanbesbank, ^ ^se Zg
wird beschlossen:

„dem Antrage des Provinzialausschusses auf nachträglicheGenehmigung des Regle¬
ments über das Kassen- und Rechnungswesender Landesbcmk zu entsprechen".

5. Zu dem Bericht des Provinzialausschusses, betreffend Antrag auf Erwirkung des ^
Privilegiums zur ferneren Ausgabe von Nheinprovinz-Anleihescheinen,wird nach den überein- V5^a
stimmendenAnträgen des Provinzialausschuffesund der I. Fachcommifsionbeschlossen:

1. den Prouinzialllusschußzu ermächtigen, das Privilegium zur Ausgabe von 50000000 M.
Rheinprovinz-Anleihescheinenzur Verstärkung der Betriebsmittel der Landcsbank der
Rheinprovinz auf einmal oder in verschiedenenEmissionen nachzusuchenund die
Verzinsung und sonstigen Modalitäten festzusetzen,

2. den Provinzialausschuh zu beauftragen, bei der Königlichen Staatsregierung dahin
vorstellig zu werden, daß der Landesbank der Nheinprovinz — analog den anderen
Landeskredit-Instituten verliehenen Rechten — das Recht verliehen werde, nach Maß¬
gabe des von der Landesbank zu befriedigendenBedürfnisses des Immobilar- und



48 37. RheinischerProvinziallandtag, Protokoll der 10. Sitzung vom 15. Dezember 1892.

Communaltredites in der Nheinprovinz und ohne vorherige staatliche Genehmigung
Anleihescheine unter den vom Provinziallandtage sestzufetzendenModalitäten auszugeben".

6. Nach dem Antrage der II. Fachcommissionzu dem Bericht und den Anträgen des
Ä^e^> Prouinzialausschusses,betreffend das in Ausführung des Gesetzes von, 22. April 1892 über die

Entschädigung für an Milzbrand gefallene Thiere zu erlassende Reglement, wird einstimmig
beschlossen:

„1. dem in Anlage II des vorbezeichnetenBerichts (DrucksacheNr. 56) abgedruckten
Reglement mit den in Anlage IV daselbst vorgesehenenAbänderungendie Zustimmung
zu ertheilen, und

2. die Entschädigungenvom Tage des Inkrafttretens des Gesetzes, dem 4. Mai 1892,
ab eintreten zu lassen, insofern die Vorschriften des Reglements in den einzelnen
Fällen erfüllt sind".

7. Nach dem Antrage der I. Fachcommissionzum Haupt-Etat der Provinzialuerwaltung
der Nheinprovinz für die Etatsjahre vom 1. April 1893 bis 31. März 1894 und vom 1, April

2. 1894 bis 31. März 1895 und Vorbericht zu diesem Etat wird beschlossen,den Haupt-Etat
ÄM5^^ unverändert anzunehmen.

8. Es wird beschlossen, die nachstehend bezeichneten Rechnungenzu entlasten und zu den
vorgekommenen,vom Prouinzialausschuß genehmigten Etatsüberfchreitungen die Genehmigung zu
ertheilen.

^. Auf Antrag der I. Fachcommission:
1. Rechnungenüber den Haupt-Etat für 1889/90 und 1890/91.
2. Rechnungen über die Einnahmen und Ausgaben für den Prouinziallandtag, den

Provinzialllusfchuh und die für 1889/90 und
1890/91.

3. Rechnungenüber die Schreibmaterialien der Provinzial-Central-Verwaltungsbchörde
für 1889/90 und 1890/91.

4. Rechnungen über die Wittwen- und Waisenkasseder Beamten der Rheinischen
Provinzialuerwaltung für 1889/90 und 1890/91.

5. Rechnungenüber den Dispositionsfonds des Provinziallandtags für 1889/90 und
1890/91.

6. Rechnungender Provinzial-Feuer-Socität für 1889 und 1890.
7. Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben der Landesbank der Nheinprovinz

für 1889/90.
8. Rechnungenüber den Meliorationsfonds für 1889/90 und 1890/91.
9. Rechnungen über den Zinsgewinn des Meliurationsfonds für 1889/90 und 1890/91.

10. Rechnungen über den Fonds für Meliorationen :c. in den Gebirgsgegenden(Noth-
standsfonds) für 1889/90 und 1890/91.

11. Rechnungenüber die Verwaltung der Angelegenheitender niederen lanowirthschaft-
lichen Schulen «. für 1889/90 und 1890/91.

12. Rechnungen über die Verwaltung des Rittergutes Desdorf für 1889/90 und 1890/91.
13. Rechnungenüber die Einnahmen und Ausgaben für gewerbliche Zwecke für 1889/90

und 1890/91.
14. Rechnungen über den Fonds für Förderung von Kunst und Wissenschaft für 1889/90

und 1890/91,
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15. Rechnungen über die Verwaltung der Provinzialmuseen in Bonn und Trier für
1889/90 und 1890/91.

16. III. und IV. Stückrcchnungüber den Neubau eines Provinzialmuseums iu Bonn.
17. IN. und IV. (Schluß-) Stückrechnungüber den Neubau eines Provinzialmuseums

in Trier.
L. Auf Antrag der II. Fachcommifsion:

1. Rechnung über die Einnahmen und Ausgabender Rheinischen Landarmenverwaltung
für 1889/90.

2. Rechnungen über die Polizeistrafgelderfondsund den Ehrenbreitsteinerallgemeinen
Armenfonds (Staatsnebenfouds) für 1888/89 und 1889/90.

3. Rechnungenüber die Kosten der ZwangserziehungverwahrlosterKinder für 1889/90
und 1890/91,

4. Geld- und Naturalienrechnungendes Landannenhauses zu Trier für 1889/90 uud
1890/91.

5. Geld- und Naturalicnrechnungen der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Vrauweiler für
1888/89, 1889/90 und 1890/91.

6. Geld- und Naturalienrechnungender Provinzial-Hebainmenlehranstaltzu Köln für
1889/90 und 1890/91.

7. Rechnung über das Taubstummenwefenin der Nheinprouinz für 1889/90,
8. Geld-und Naturalienrechnungender Proviuzial-NlindenanstaltzuDüren fttr1889/90

und 1890/91.
9. Geld- und Naturalienrechnungen der Provinzial-Irrenanstalt zu Anderuach sür

1888/89, 1889/90 und 1890/91.
10. Geld- und Naturalienrechnungender Prouinzial-Irrenanstalt zu Bonn für 1889/90

und 1890/91.
11. Geld- und Naturalienrechnungender Prouinzial-Irrenanstalt zu Düren für 1888/89,

1889/90 und 1890/91.
12. Geld- und Naturalienrechnungen der Provinzial-Irrencmstalt zu Grafenberg für

1888/89, 1889/90, 1890/91 und 1891/92.
13-. Geld- und Naturalienrechnungender Prouinzial-Irrenanstalt zu Merzig für 1888/89

1889/90 und 1890/91.
14. Rechnungen über die Kosten der Unterbringung von Geisteskranken in Privat-

Irrenanstalten für 1889/90 und 1890/91.
15. Rechnungen über die Kosten der Leitung und Beaufsichtigungder baulichen Unter -

Haltungsarbeiten in den Provinzialanstalten für 1889/90 und 1890/91.
16. Rechnungenüber den Fonds zur Fürforge für Epileptikerfür 1889/90 und 1890/91
>?. Rechnungen über den Fonds zur Unterstützung milder Stiftungen, Nettungs-,

Idioten- und anderer WohltlMgkeitsanstalten für 1889/90 und 1890/91.
18. Rechnungenüber den allgemeinenBaufonds der Provinzialanstalten für 1889/90

und 1890/91.
19. II. und III. (Schluß-) Stückrechnung über Neu- und Erweiterungsbauten in der

Provinzial-Arbeitsanstalt in Arauweiler.
20. II., in,, iv. und V. (Schluß-) Stückrechnungüber Neu- und Erweiterungsbauten

in der Provinzial-Hebammenlehranstaltzu Köln.
7
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21. III. und IV. (Schluß-) Stückrechnung über den Neubau der Taubstummenanstalt
zu Elberfeld.

22. II. nnd III. Stückrechnungüber den Neubau der Taubstummenanstalt in Esse,:.
23. II., III. und IV. Stückrechnung über den Ausbau der Tobabtheiluug in der

Provinzial-Irrcnanstalt zu Andernach.
24. II., III. und IV. (Schluß-) Stückrechnungüber den Ansbau der Tobabtheilung in

der Pruvinzial-Irrenllnstalt zu Düren.
25. III. Stückrechnung (Schlußrechnung) über Neubauten in der Prouinzial-Irrenanstalt

zn Grafenberg.
26. Rechnung über die Viehentschädigungsfoudsfür 1889/90.
27. Rechnung der RheinischenlandwirthschaftlichenBerufsgenossenschaftfür 1889.
28. Rechnungenüber die Hengstkorgegebührenfür 1889/90 und 1890/91.
29. Rechnungen über die Pensionskasseder Landbürgermeiftereienund Landgemeinden

der Nheinvrouinz für 1889/90 und 1890/91.
l_!. Auf Antrag der III. Fachcommission:

1. Rechnungen über den Spezial-Etat der Provinzial-Straßenverwaltung für 1889/90
und 1890/91.

2. Rechnungen über die Verwaltung und Unterhaltung der Provinzialstraßeu für 1888/89
und 1889/90.

3. Rechnungen über den Pensions- und Unterstützungsfonds für die Hinterbliebenen
von Straßenmeistern, Aufsehern nnd Wärtern für 1889/90 und 1890/91.

4. Rechnungenüber den Reservefondsder Provinzial-Straßenverwaltung für 1889/90
und 1890/91.

5. Rechnungenüber den Sammelfonds der Provinzial-Straßenverwaltung für 1889/90
und 1890/91.

6. Rechnung über den Betriebsfonds des Steinbruches Petersberg für 1. April bis
12. November 1889.

7. Rechnung über den Kreis- und Eommunal - Wegebau - Unterstützungsfonds für
1889/90.

8. Rechnungen über den Fonds für Provinzialstrahen-Neu- und Umbauten bezw. über
den Fonds zu Vrneuerungs- und Umbauten von Provinzialstraßen für 1888/89,
1889/90 und 1890/91.

9. Rechnungen über den Fonds für den Neubau von chaussirten Wegen für 1889/90
und 1890/91.

10. Rechnungen über den Betriebsfonds der Normal-Dampfwalze für 1889/90 und
1890/91.

11. Rechnungen über den Betriebsfonds der Kies-Dampfwalzefür 1889/90 und 1890/91.
gg. 9> In der Angelegenheit, betreffend die Wahl von bürgerlichenMitgliedern der Ober-

M^> ^ Ersatzcummissionen, wird nach dem Antrage der I. Fachcommissionbeschlossen:
1. die am 10. Mai d. I. vom Provinzialausschussegethatigte Wahl von stellvertretenden

bürgerlichenMitgliedern der Ober-Ersatzcommissionenim Bezirke der 28. Infanterie-
Brigade nachträglich gutzuheißeu;

2. die im Schreiben des Herrn Oberpräsidenten von, 12. November d. I. (Drucksachen.
Nr. 7) näher bezeichneten Wahlen durch Akklamationvorzunehmen wie folgt:
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I. Mr die Nüherige Landwehr MezirKseintheilung:
1. im Bezirke der 28. Infanterie-Brigade:

I. Bezirk:
Mitglied: Freiherr von Enn alten in Düsseldorf,
Stellvertreter: Fabrikant Eugen Kattwinkel in Wermelökirchen,

„ Bürgermeister a. D. Kelders in Ohligs,
„ GutsbesitzerSchmitz in Winnenthal.

II. Bezirk:
Mitglied: Hermann Wülffing ^un. zu Vohwinkel,
Stellvertreter: Alfred Wald Hausen zu Essen,

„ Wilh. Hoßfeld zu Elberfeld,
„ August Holweg zu Barinen.

2. im Bezirke der 29. Infanterie-Brigade:
Mitglied: Rentner Heinr. Cla essen zu Aachen,
Stellvertreter:RittergutsbesitzerFreiherr von Syberg zu Haus Eicks,

„ GutsbesitzerEdmund Ney zu Cambach,
„ „ Schlick zu Marienfeld.

3. im Bezirke der 30. Infanterie-Brigade:
Mitglied: Rentner Peter Josef Constantin Schmitz zu Hennef,
Stellvertreter:Bürgermeister Breuer zu Neuwerk,

„ Negierungsasscssor a. D. Fritz Pauli zu Groh-Königsdorf,
„ FabrikantBernhard Krawinkel zu Volmerhausen.

4. im Bezirke der 31. Infanterie-Brigade:
Mitglied: GutsbesitzerJakob Peters zu Fressenhof bei Ochtendung.
Stellvertreter:GutsbesitzerVackhauseu zu Nettehammer,

„ WeiugutsbesitzerH. I. Lieschied in Steeg bei Bacharach,
„ GutsbesitzerFranz Emil Schmitz zu Eckendorf.

5. im Bezirke der 32. Infanterie-Brigade:
Mitglied: GutsbesitzerFriedr. Herr mann zu Mülheim a. d. Mosel,
Stellvertreter: „ Jakob Merrem zu Kirchhof bei Wittlich,

„ „ Alexander Bauer zu Hofgut Großwald bei Saarbrücken,
„ „ Friedrich Wilhelm Rufs zu Liesdorf bei Saarlouis.

N. Im die event, am 1. April 1893 eintretende veränderteLandwehr ZleMseintheilung:
1. im Bezirke der 27. Infanterie-Brigade:

Mitglied: Hermann Wülffing ^un. zu Vohwinkel,
Stellvertreter:Wilhelm Hoßfeld zu Elberfeld,

FabrikantEugen Kattwinkel zu Wermelskircheu,
Bürgermeister a. D. Kelders zu Ohligs,
August Holweg zu Barmen,
Beigeordneter Oelb ermann zu Lennev.
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2. im Bezirke der 28. Infanterie-Brigade:

I. Bezirk:
Mitglied: Freiherr von Eunatten zu Düsseldorf,
Stellvertreter: Paul Pönsgen zu Garath,

„ Rentner Theodor Pelizaeus zu Crefeld,
„ Heinrich Kauert zu Crefeld,
„ Louis Liebrecht zu Terford,
„ Gutsbesitzer Schmitz zu Winnenthal.

II. Bezirk:
Mitglied: Julius Brockhoff zu Duisburg,
Stellvertreter: Alfred Waldhausen zu Essen,

„ Gutsbesitzer Eichholz-Sengelmann zu Umstand bei Kettwig,
„ Amtsgerichtsrath a. D. Karp zu Nuhrort,
„ OttoNigaudtzu Hamminkeln,
„ Eugen Coupienne zu Mülheim a. d. Ruhr.

Dein ferneren Antrage der Commissionentsprechend wird der Prouinzialausschuß beauf¬
tragt, falls bis zum Zusammentritt des nächsten Provinziallandtags durch Tod, Verziehen, Amts¬
niederlegung u, s. w. Ersatzwahlen nothwendig werden sollten, diese Wahlen Namens des Pro¬
vinziallandtags zu thätigen und dem nächstenProvinziallandtage von den etwa stattgehabten
Wahlen Mittheilung zu machen.

10. Die Petition Rheinischer Mineralqucllenbesitzerum Erwirkung eines Gesetzes zum
Schutze der Mineralquellen und Mofetten wird nach deni Antrage der I. Fachcommissiondem
Prouinzialausschuß zur Prüfung überwiesen.

24. 11. Bezüglich des Antrags der Abgeordneten Felix Freiherrn von Lo« und
^"" Genossen auf Herbeiführung gesetzlicher oder allgemein-polizeilicher Maßnahmen zum Schutze

des Fischbestandesin Priuatflüssen mit Rücksicht auf die Verunreinigung der Wasser in den Fluß¬
läufen wird nach dem Antrage der I. Fachcommission beschlossen, den Provinzialausschuh zu beauf¬
tragen, die Angelegenheit einer näheren Prüfung zu unterziehen.

12. In die Commission zur Ausführung des Beschlusses des Provinziallandtags vom
14. Dezember d. I. wegen Errichtung des Kaiser-Wilhelm-Denkmalssind von den Abtheilungen
als Mitglieder gewählt worden:

1. CommerzienrathAndreae,
2. Iustizrath Courth,
3. Commerzienrath Friederichs,
4. FabrikantDr. Frowein,
5. Geheimer Commerzienrath Krupp,
6. Landrath, Geheimer Regierungsrath von Kühlwetter,
7. Stadtverordneter Meuser,
8. Banquier von Randow,
9. Oberbürgermeister Schütter^

10. Fürst zu Wied.
Die durch die Abtheilungen getroffenen Wahlen werden von der Versammlung bestätigt.

Hiermit war die Tagesordnung erledigt.
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Nachträglich wird noch bemerkt, daß bei der Verhandlung über die Feststellungdes Haupt-
Etats (Nr. ? der Tagesordnung) von dem AbgeordnetenGraf von Brühl Namens des in der
Sitzung nicht anwesendenAbgeordnetenPflug folgende zwei, mit der genügendenAnzahl Unter¬
schriften verseheneAnträge übergeben wurden:

Erster Antrag.
„Das hohe Haus wolle den Provinzialausschuhbeauftragen,die im Etat Anlage XVIll
zur Hebung der Viehzuchtbestimmten 30 000 M. mehr zur Verbesserung der Vich-
racen als zur Vermehrung der Zuchtstiere zu verwenden und dabei besonders die
Iuchtgenossenschaftenzu berücksichtigen."

Zweiter Antrag.
„Das hohe Haus wolle dem landwirthschaftlichenVerein für Nheinpreußen 3000 M.
zur Hebung des Molkereigenosscnschaftswcsens,speziell zur Bildung von Molkerei¬
genossenschaften und zur Belehrung der kleinbäuerlichenBevölkerung in diesem für
das Blühen und Gedeihen der Landwirthschaft so wichtigen Betriebe aus den zur
Hebung der LandwirthschaftbestimmtenMitteln überweisen."

Beide Anträge wurden mit Rücksicht auf die Geschäftslagedes Haufes, welche eine Ver¬
weisung an die Fachcommission nicht mehr gestattete, dem Provinzialausschußzur weiteren Berathung
überwiesen.

Nach Erledigung der Tagesordnung nimmt der Abgeordnete Friederichs das Wort
(vgl, stenographischerBericht) und gedenkt in warmen Worten des Dankes der großen Verdienste,-
welche der bisherige Vorsitzende des Prouinzialausschusses, Freiherr von Solcmacher
^"tweiler, sich um die Provinz erworben hat. Sodann fordert er die Versammlung auf, dem
stellvertretenden Vorsitzendenfür die sachgemäße,unparteiliche und gewandteFührung des Vorsitzes
°°n wohlverdientenDank auszudrückendurch Erheben von den Sitzen. (Geschieht.)

Der stellvertretende Vorsitzende dankt und macht alsdann dem Herrn Landtags-
comnnssar die Anzeige, daß die Arbeiten des Landtags beendigt seien, mit der Bitte, den Landtag
^ schließen.

Der Herr Landtagscommissar hält eine Ansprachean die Versammlung (vgl. steno¬
graphischer Bericht) und erklärt sodann im Namen Seiner Majestät des Kaisers uud Königs den
3?- RheinischenProvinziallandtag für geschlossen.

Der stellvertretende Vorsitzende bringt ein dreimaliges Hoch auf Seine Majestät
den Kaiser und König aus, in welches die Versammlung begeistert einstimmte.

(Schluß der Sitzung 11'/« Uhr.)

V. w. o.

Der stellvertretendeVorsitzende: D« Schriftführer:
Innhen. Möllenhoff. Linz.

..l^i^KZ-
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Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 1. 57

Anlage 1.

Bericht
des Provinzmlllusschufses,

betreffend

den Vermögensstand des RheinischenProvinzialverbandes.

Der Provinzialausschutz beehrt sich, dem hohen Provinziallandtage die anliegende
Zusammenstellungdes am 1. April 1892 vorhandenen Vermögens und der Schulden des
Provinzialverbandes der Nheinvrovinz zur geneigten Kenntnißnahme ganz ergebenst vorzulegen.

Düsseldorf, den 15. November 1892.

2>ev Provinzialausschutz:

Freiherr von Solemacher, Klein,
Vorsitzender. Landesdireltor.
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Zusammen -
des am 1. April 1892 vorhandenen Vermögens und

Vermögenstheile,

Werth
der

Gebäude

1

8
9

10

^. Centralverwaltung und Anstalten.
Verwaltungsgebäude, — Ständehaus und

Dienstwohnungdes Landesdircktors . .

Wittwen- und Waisenkasse ......
Ständefonds. — Verfügungsfondsdes Pro-

vinziallandtages ........
Fonds zur Errichtung eines Kaiser-Wilhelm-

Denkmals ..........
Fonds für die monumentale Ausführung

einer Figurengruvvevor dem Ständehaufe
Fonds für die Herausgabe einerDenkmäler¬

statistik ...........
Prouinzial-Museenzu:

Bonn ............

Trier............

Aufseherhauszu St. Barbara in Trier .
Fonds für gewerbliche Zwecke .....

Rittergut Desdorf ........

Zu übertragen

1 425 000

Werth
der

Grund¬
stücke.

2

90 000

Werth
des

Inven¬
tars.

3

304 700

214 545

302 600

5 700

60 700

81200

25 550

2 098 545

102 000

Kapitalvermögen.

Wert¬
papiere.

20131

Sonstige
Forderungen,

3 000

298 750 324 831 3 000

!! 132 640

140 000

225 300

34121

10 705

110 550

3?

653 316 3?
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ftellung
der Schulden des Provinzialuerbandes der Rheinprovinz.

Andere
Ver¬

mögens.
Nestand¬
theile.

6

Summe
des

Vermögens.

1819 700

132 640

140 000

225 300

34121

10 705

406 295

Schulden.

n?

438 281 —

5 700
3 000

162 700

— I 3 378 442 'l?

^ !^>

Zu

Spalte

2
3

5

5

b

2
5

1

2

3

1
4

1
2

Bemerkungen.

Ständehaus nach den Baukosten 1300000 M. Dienstwohnung des
Landesdirektois 125000 M.

Bauplatz des Sttindehauses nach Schätzung 900N0 M.

Versicherungssumme.
Depositen. Nach dem 1. April 1892 sind noch 14180 M. hinterlegt

worden,

Depositen.

Depositen. Nach dem 1. April 1892 sind noch 3200 M. hinterlegt
worden.

Depositen. Nach dem 1. April 1892 sind noch weitere 107l9.14 M.
hinterlegt worden.

Depositen. Nach dem 1. April 1892 sind 3100 M. zurückgezogen
worden.

Bereits verausgabte Baukosten, einschließlichdes Tazwerthes des Hauses
Baumschuler-AlleeNr. 34 in Bonn von 30 000 M.

Gründern, erbskosten.

Depositen. Nach dem 1- April 1892 sind 30 000 M. zurückgezogen
worden.

Summe der Baukosten.
Wertl, des Seitens der Stadt Trier unentgeltlich hergegebenen Bau¬

platzes abzüglichdes von derselben zurückgenommenenTerrains.

Kosten der Beschaffungdes Inventars.

Nach den Baukosten.
Aktien der Gesellschaftfür Dreherei und Schreinerei in Heimbach.

Nach Schätzung unter Berücksichtigungder Feuerversicherung,
«um 25 fachen Betrage des Katllstral-Reinertrages berechnet.

8»



60 8?. RheinischerProvinziallandtag.

11

12

13

14

15

16

17

Ucbertrag
Polizeistrafgelderfondsund Ehrenbrcitsteiner

allgemeiner Armenfonds (Staats-Nebcn-
funds) ...........

Langenfelderhofbei St. Wendel ....

Landarmenhaus zu Trier

Pruuinzial-Arbeitsanstaltzu Vrauweilcr

Provinzial-Hebammen-Lehranstaltzu Köln.

Central-Hebammen-Unterstützungsfönds. .

Provinzial-Taubstummenanstaltzu:
Vrühl...........

Kempen ........

Neuwied..........
Trier...........

Zu übertragen

Vermögenstheile.

Werth
der

Gebäude.

2 098 545

184 160

Werth
der

Grund¬
stücke.

^/
2

770 000

1127 000

208 750

254 400

Werth
des

Inven¬
tars.

Kapitalvermögen.

Werth,
papiere.

.H ,4.
4

Sonstige
Forderungen.

5

324 831

40 000

628 250

78 000

209 000

47 700

39 000

36 000
90 000

4 691 405

423 900

14« 580

394 986 —

3 000

65 000

7 300

4 500

32 000
21000

1749 000

5 493

3 500

5 000
8 000

993 390

653 316

733 064

48 840

6 000

3?

66

3 000

12 918

1454 139 >08

Andere
Ver¬

mögens-
Bestand¬

theile,

l!

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 1. 61

Summe
des

Vermögens,

^ >4-

3 378 442 37

733 064

478 560

1593 670

1 «06 886

78? 000

12 918

«0 493

47 000

73 000

119 000

N«

Schulden.

><5-

Zu
Spalte

Veinerlungen.

271150

'.».',

8 890 934108 271 150

3
8

1-8

! k!

727 364,66 M. Depositenund 5700 M. Darlehen.

Feuer-Versicherungssummeohne Berechnung des Fundament-und Keller«
mcmerwerks.

Nachbilliger Taxe von durchschnittlich800 M. pro Hektar Ackerland,
Wiesen und Waldungen.

GemäßInventaraufnahme.
Darlehen bei der Landesbankzur Vestreitungder Nnkaufstosten und

für Einrichtungsarbeiten.

Nach Schätzung unter Berücksichtigungdes Kaufpreises.
In der Summe von 48840,05M. ist der eiserneKassenbestanbder Anstalt

von 12000 M. mit enthalten. Nach dem 1, April 1892sind weitere
10 745,36M. hinterlegtworden.

Nach der Feuernersicherungssummevom 20. Februar1888 von 997 400 M.
unter Hinzurechnungdes Werthesvon 129 600 M. für Fundament-
und Kellermauerwerk.

Nach dem 25 fachen Netragedes Katastral-Neinertragesberechnet.
Nachder Feuernersicherungvom 16. Januar 1892, Materialienund Vieh

mit eingerechnet.
Depositen,Spcirfondsder Hnuslinge.

Nachder Feuernersicherungssummevon 263 950 M. unter Hinzurechnung
des Werthesvon 35050 M. für Fundament-und Kellermauerwerk.

Der Werth ist pro Ouadratruthezu 1000 M, angenommen.
Nach der Feuerversicherung.
Depositen.

Versicherungssumme bezw. nach Schätzimgunter Hinzurechnungder
Baukosten für die Erweiterungsbauten.

Nach Schätzung bezw. unter Berücksichtigungdes Kaufpreises.
Ueberschläglichnach dem Feueruersicherungsbetrage unter Hinzurechnung

der Kosten für die neuen Turngeräthe.

Versicherungssummebezw. nach Schätzung.
Nach Schätzung bezw, unter Berücksichtigungdes Kaufpreises.
Ueberschläglichnach dem Feueruersicherungsbetrag.
Summe der Baukosten,
Nach Schätzung bezw. nach dem Feueruersicherungsbetrage.
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Uebertrag
Elberfeld ..........

Essen ............
Unterstützungsfonds für entlassene Taub¬

stumme ...........
Provinzial-Vlindenanstaltzu Düren. . .

Unterstützungsfondsfür entlasseneVlinde .
Provinzial-Irrenanstalten zu:

Andernach ..........
Bonn ............
Düren ...........

Grafenberg ..........
Merzig ...........

Irrenanstalts-Nauschulo.......
Unterstützungsfondsfür entlassene Irre. .

Nasse-und Pelman-Stiftung .....

AllgemeinerBaufonds .......

Viehentschädigungsfonds ......

Promnzilll-Straßcnuerwaltung . . . .

Vermögenstheile.

Werth
der

Gebäude.

1

4 «91405
71000

112 862

372 000

1856 600

2 503 000
2 527 700

2 285 100
2 255 500

Werth
der

Grund¬
stücke.

2

1 74« 000
IN 100

58 000

Werth
des

Inven¬
tars.

:!

Kapitaluermö gen.

Werth¬
papiere,

Sodstige
Forderungen,

5

993 390
7 000

6 500

21100 102 600

37 000

104 972

223 940
225 800

150 000
148 000

287 000

20? 540

249 000
279 000

203 000
250 000

3 000

365 500

Zu übertragen >16 712 767 2 986 912 >2 663 530 14 000- 3 90?157j78

000

6 000

1454139

23 939

119 827

08

45

28

13 357 50

133 680

819 714

1 342 500

43

04

Ändere
Ver¬

mögens-
Nestand¬

theile.
^K
(>

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr, 1.___^
63

Summe
des

Vermögens,

^ >4

Schulden.

^

8 890 934
9? 100

177 362

23 939
496 300

119 827

2169 112

2 975 940
3 032 500

2 638 100
2 658 500

18 357

6 000

133 680

819 714

2 032 000

08

15.

28

271150 —

180

1 249 77

5 620 655 11^

Spalte

1 u. 2
3

In, 2
8

26 284 366 78 5 893 234

1-3

!>!

Bemerkungen.

Summe der Van- und Grundenverbslusten.
Nach Schätzung,
Nach den Baukosten bezw. nach Schätzung,
Nach Schätzung.

Depositen.
Nach Schätzung.
bOfacher Betrag des KntastraUNeinertrages,
Nach Schätzung,
Depositen.
Lasten aus dem Erkenswuk'schcnVermächtnisse.

Schätzungsweiseberechnetunter Berücksichtigungder Baukosten.

Desgleichen der Grunderwerbskosten,
Desgleichen der Feuerversicherung bezw, nach Schätzuug und bei Düren

nach den Anschaffungskosten.

Noch nicht fällige Kaufpreise.

Schramm'sche Stiftung für Grafenberg , , ....
Depositen des Unterstützungsfonds mit 11579.10 M. und dcr .'lichcuz.

Stiftung mit 1778,40 M,

^ W0N M für die Anstalten Bonn und Grafenberg in Anleihescheinen
^ der Nheinprovinz bezw, des Deutschen Reiches angelegt,

Baarer Bestand bei der Landesbank 53660.43 M. und Depositum bei
der Landesbank 8U0NNM.

Depositen. Nach dem 1. April 1892 sind weitere 28427,12 M. hinter-

DiZM?abm, beruhen auf einer im Monat September 1892 «orge-
nommencn Ermittelung.

Diese Summe setzt sich zusammen aus den Depositen:
a des Fonds für den Neubau von chaussnten Wegen 235 500 M.
5 den Depositen des Fonds zur Unterstützung des Ge-

meinde- und Kreiswegebaues .......4'"""« „
e. des Sammelfouds.......... ^"" "
.1. des Reservefonds ........- - ^80000Summe 134250!) M.

(Nach dem 1 April 1892 sind 25 000 M. zrlrückgezogenworden.)
Die F°nds unter «. und 1. sind mit ungefähr gleich hohen Be¬

willigungen nnd der Fonds ä mü etwa '/,, belastet.
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Uebertrag
Nebenfonds der Provinzial-Strahenverwal-

tung ............
Summe ^.. Nr, 1—28

Abgesetzt die Nrn. 2, 11, 16, 18, 20, 23,
24, 26 und 28, das sind Wittwen- und
Waisenfonds, Staats-Nebenfonds, Vieh¬
entschädigungsfondsund die verschiedenen
Unterstützangsfonds— als Fonds, welche
diesseits lediglich verwaltet werden . .

Bleiben die Nrn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 12, 13. 14, 15, 17, 19, 21, 22,
25, 27, für Ständehaus, Dienstwohnung
des Landesdirektors,Ständefonds, Kaifer-
Wilhelm-Denkmal, Fonds der Figuren-
gruvpe, Denkmälerstlltistik,Provinzial-
Museen, Äufschcrhausin St. Barbara,
Fonds für gewerblicheZwecke,Desdorf,
Langenfelderhof, Landarmenhuus,Arbeits¬
anstalt, Hebammen-Lehranstalt, Taub¬
stummen-, Blinden- und Irrenanstalten,
Irrenanstalts-Bauschuld,allgemeinerBau-
fonds und Provinzial-Straßenverwllltung

Vermögenstheile.

Werth
der

Gebäude.

t

16 712 76?

16 712 767

16712767

Werth
der

Grund¬
stücke.

2

Werth
des

Inven¬
tars.

2 986 912 2 663 530

2 986 912

2 986 912

2 663 530

2 663 530

Knpitaluermö gen.

Werth-
papiere.

14 000

14 000

11000

3 000

Sodstige
Forderungen,

^ ,4-

3 90?15? 78

190 000
4 097 15?

2 045 460

2 051 696

78

93

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 1. 65

Andere
Ner-

'»ögens-
Nestand-
theile.

Summe
des

Vermögens

>4>

26 284 366 78

190 000
26 474 366

2 056 460

24 417 905

7,^

!»-:

Schulden,

^ ,^>

5 893 234 91

5 893 234
darunter

180

Iahrcsrente

180
Iahrcsrente

!'!

5 893 054 9!

,3"
Spalte

Bemerkungen.

Depositen, (Nach dem 1, April 1892 sind 5815.37 M. zurückgezogen
worden,)

Nach Abzug der Schulden «giebt sich ein Vermögensstand «on rund
20581 l'30 M,

Die lediglich zur Verwaltung überwiese»«! Fond? betragen rund
205U28U M,

Nach Abzug der zur Verwaltung überwiesenen Fonds ergiebt sich ein
Vermögensbestand des Prouinziawerbandcs von 18 52485N M.
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Vermögenstheile,
-

Werth
der

Gebäude.

i

Werth
der

Grund¬
stücke.

2

Werth
des

Inven¬
tars.

3

Kcipitaluermo gen.

Wert¬
papiere.

4

Sodstige
Forderungen.

5>

L. Landesbank der Rheinprovinz . .

0. Rheinischer Meliorationssouds .

v. Provinzial-Feuer-Societät. , .

6 328 933

2 003 800

!»?

— ^ — — — 8 332 733 9?

285 000 — 15 000 — — 5 500 000 —

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 1. 67

Andere
Ver»

Mögens.
Bestand¬
theile.

6

Summe
des

Vermögens.

^ !^-

6 328 933

2 003 800
8 332 733

5 800 000

'»7

<»?

Schulden.

^
Zu

Spalte

Bemerkungen.

Das Vermögen der Landesbllnk besteht gegenwärtig
ll. in dem Stammfonds uon.......3 000000 — M.
l>. in dem Referuefonds H,. uon...... 8 000 NUN,—„

(gebildet aus dem auf Grund des Statuts über-
miesenen Reservefonds von 2000000 M, und
dem ferneren aus dein aus den Zinsüberfchüfsen
angesammelten Reservefonds entnommenen Ve°
trage von 1000 000 M.)

o. in dem neu gebildeten Reseruefonds U. von . 00191,42 M.
ä. in dun Agiofunds uon........___268 742,55 „

zusannnen 0 328 938,97 M.

Das Vermögen des Meliorationssonds besteht zur Zeit in dem Stamm^
fonds von 2N0UU00 M. und in Darlehnsforderungen von 3800 M.

5 500000 M. rentbar angelegte Fonds.

Zusammenstellung.
Es beträgt das Vermögen:

^. der Centralverwaltungund Anstalten............20 581130 M.
darunter die diesseits lediglichverwalteten Staats-Nebenfonds, Spar- und
Unterstützungsfondsmit 2 056 280 M.

L. der Landesbankrund ............. . , . 6 328 900 „
(I des Meliorationsfonds .................2 003800 „

zusammen 28 913 830 M.
Mit Hinzurechnungdes Vermögens

D. der Provinzial-Feuer-Societät mit rund............ 5 800000 „
ergiebt sich eine Gesammtsummeuon 34 713 830 M

9*
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Anlage 2.

Verzeichnis)
der dein

37. Rheinischen Provmziallandtage zn machenden Vorlagen.

Nr.
Drucksachen,

Nr.
Gegenstand.

Berichterstatter
des

Provinzial¬
ausschusses.

21, 28

22, 25

23, 29

27, 30

H.. Vorlagen der Königlichen Staatsregierung.

Wahl von bürgerlichen Mitgliedern der Ober-Ersatzcom¬
missionen. Dazu Bericht und Antrag des Provinzial¬
ausschusses,

GutachtlicheAeußerung des Provinziallandtags über den An¬
trag der Gemeinde Meiderich im Kreise Ruhrort auf Ver¬
leihung der Städteordnung. Dazu Bericht des Prouinzial-
ausschusses.

Beschlußfassungdes Provinziallandtags über die Organisation
der Denkmalspflege in der Nheinprovinz. Dazu Bericht
und Anträge des Provinzialausschusses.

GutachtlicheAeußerungdes Provinziallandtags über die behufs
Durchführung der Gebäudesteuer-Veranlagung auf dem
Lande in Aussicht genommenen sogenannten Normalstädte
und Angabe etwaiger besonderer provinzieller Einschätzungs-
merkmale für die bevorstehende Revision der Gebäudesteucr-
Veranlagung. Dazu Bericht des Provinzialausschusses.

Gutachtliche Aeußerung des Provinziallandtags über den
Entwurf eines Gesetzes,betreffenddie im Geltungsbereich
des RheinischenRechts außerhalb des vormaligen Herzog-
thums Berg bestehendenPfandschaften, sowie die Abände¬
rung und Ergänzung des Gesetzes vom 12. April 1888
über das Grundbuchwesenund die Zwangsvollstreckungin
das unbeweglicheVermögen im Geltungsbereich des Rhei¬
nischen Rechts. Dazu Bericht des Provinzialausschusses.
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Nr.

10

11

Drucksachen.

Nr. Gegenstand.

Berichterstatter
des

Provinzial¬
ausschusses.

Sind den Herren
Abgeordneten

s- Z- zugestellt
worden.

Seite 1—15.

Ur

!
Anlage I,

Seite 17—33.

Anlage II,
Seite 35—52.

1d

Anlage III,
Seite 53—59.

1
Anlage IV,

Seite 61—69.

1
Anlage V,

Seite 7>— 77.

AnInge XVIII,
Seite 3U5-387.

L. Vorlagen des Urovinzialausschusses.
Abtheilung I.

Bericht des Provinzialausschusses über die Ergebnisse der
Provinzialverwaltung für das Etatsjahr 1890/91.

Bericht des Provinzialausschusses über die Ergebnisse der
Provinzialverwaltung für das Etatsjahr 1891/92.

Haupt-Etat der Provinzialverwaltung für die Etatsjahre vom
1. April 1893 bis 31. März 1894 und vom 1, April 1894
bis 31. März 1895 nebst Anlagen.

Vorbericht zu dem Haupt-Etat der Provinzialverwaltung.

Etat des Provinziallandtags, des Provinzialausschusses und
der ProviuzillbEentral-Verwaltungsbehörde für die Etats¬
jahre vom 1. April 1893 bis 31. März 1894 und vom
1. April 1894 bis 31. März 1895.

Etat zur Zahlung von Pensionen «. an Provinzialbeamte
und von Wittwen- und Waisengeldern, Unterstützungenan
deren Hinterbliebene für die Etatsjahre vom 1. April 1893
bis 31. März 1891 und vom 1, April 1894 bis 31.
März 1895.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusseszum Pensions-
Etat.

Etat der Besoldungen und anderen persönlichen Ausgaben für
die bei der InvaliditätZ- und Alters-Versicherungsanstalt
„Nheinprovinz" beschäftigten Provinzialbemnten für die
Etatsjahre vom 1. Januar bis 31. Dezember 1893 und
vom 1. Januar bis 31. Dezember 1894.

Etat der Verwaltungskostender RheinischenProvinzial-Feuer-
Socictät für die Etatsjahre vom 1. Januar bis 31. Dezember
1893 und vom 1. Januar bis 31. Dezember 1894.

Etat der Verwaltungskostender Landesbank der Nheinprovinz
für die Etatsjahre vom 1. April 1893 bis 31. März 1894
und vom 1. April 1894 bis 31. März 1895.

Etat für die Verwaltung der Angelegenheitender niederen
landwirthschllftlichenSchulen sowie für die Unterstützung
sonstiger landwirtschaftlicherZwecke für die Etatsjahre vom
1. April 1893 bis 31. März 1894 und vom 1, April 1894
bis 31. März 1895.

Beigeordneter
Dietze.

Beigeordneter
Dietze.

Laudcsdirektor
Klein.

^andesdirektor
Klein.

Landesdirektor
Klein.

Landesdirektor
Klein.

Landesdirektor
Klein.

Landesdirettor
Klein.

Oberbürgermeister
Becker.

Beigeordneter
Dietze.

Gutsbesitzer
Lieuen.
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Nr.
Drucksachen.

Nr.
Gegenstand,

Berichterstatter
des

Provinzial-
ausschufses.

, i'.

13

14

16

1?

18

1'.'

20

21

22

23

24

25

>
Anlage XIX,

Seite 889-391.

1
Anlage XXIII,

Seite 443—445,

Anlage XXIV,
Seite 447-455,

Anlage XXV,
Seite 457—459,

tu

10

11

Etat über die Verwaltung des Rittergutes Desdorf für die
Etatsjahre vom 1. April 1893 bis 31. März 1894 und
vom 1. April 1894 bis 31. März 1895.

Etat für die Verwaltung der Angelegenheiten, welche die
Förderung von Kunst und Wissenschaft betreffen, für die
Etatsjahre vom 1. April 1893 bis 31. März 1894 und
vom 1. April 1894 bis 31. März 1895.

Etat für die Verwaltung der Provinzialmuseen zu Bonn und
Trier für die Etatsjahre vom 1. April 1893 bis 31. März
1894 und vom 1. April 1894 bis 31. März 1895.

Etat für die Einnahmen und Ausgaben für gewerbliche
Zwecke für die Etatsjahre vom 1. April 1893 bis 31. März
1894 und vom 1. April 1894 bis 31. März 1895.

Bericht des Provinzialausschusses, betreffend den Vermögens¬
stand des RheinischenProvinzialverbandes.

Bericht und Antrag, betreffend den Ablauf der Dienstzeit des
Landesbauraths Dreling.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend die
Errichtungdes Kajser-Wilhelm-Denkmalsin der Nheinprouinz.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend
Ersatzwahl eines Mitgliedes des Provinzialausschusses.

Bericht und Anträge des Provinzialausschusses, betreffend
Bewilligungen aus dein Depositionsfonds des Provinzial-
landtags (Ständefonds).

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend die
Feuerwehr-Unfallkllsseder Nheinprovinz.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffenddas
Reglement über das Kassen- und Rechnungswesen der
Landesbanl.

Belicht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend Er¬
wirkung des Privilegiums zur ferneren Ausgabe von
Nheinprovinz-Anleihefcheinen.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend die
Errichtung von landwirthschaftlichen Winterschulenzu Wetzlar
und Creseld.

Bericht und Anträge des Provinzialausschusses betreffs Er¬
richtung einer Weinbauschulefür die Nheinprovinz.

Gutsbesitzer
Lieven.

Landrath z. D.
Iaußen.

Landrath z. D.
Ianßen.

Oberbürgermeister
Becker.

Landesdirektor
Klein.

Landesdirektor
Klein.

Graf Veisscl
von Gymnich.

Beigeordneter
Dietze.

Beigeordneter
Dietze.

Beigeordneter
Dietze.

Beigeordneter
Dietze.

Gutsbesitzer
Lieven.

Gutsbesitzer
Lieven.
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Nr. Drucksachen.

Nr.

26

2?

28

29

30

31

32

33

34

35

36

3?

38

39

40

Gegenstand.

Entlastung der Rechnungenüber den Haupt-Etat für 1889/90
und 1890/91.

Entlastung der Rechnungen über die Einnahmen und Aus¬
gaben für den Provmziallllndtag, den Provinzialausschuß
und die Provinzial-Central-Verwaltungsbehördefür 1889/90
und 1890/91.

Entlastung der Rechnungen über die Schreibmaterialien der
Provinzial-Central-Verwaltungsbehürde für 1889/90 und
1890/91.

Entlastung der Rechnungen über die Wittwen- und Waisen¬
kasse der Beamten der Rheinischen Provinzialverwaltung
für 1889/90 und 1890/91.

Entlastung der Rechnungen über den Dispositionsfonds des
Provinziallandtags für 1889/90 und 1890/91.

Entlastung der Rechnungen der Prouinzial-Feuer-Societät für
1889 und 1890.

Entlastung der Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben
der Landesbank der Nheinprovinz für 1889/90.

Entlastung der Rechnungen über den Meliorationsfonds für
1889/90 und 1890/91.

Entlastung der Rechnungen über den Zinsgewinn des Me-
liorationsfonds für 1889/90 und 1890/91.

Entlastung der Rechnungen über den Fonds für Melio¬
rationen lc. in den Gebirgsgegenden (Nothstandsfonds)
für 1889/90 und 1890/91.

Entlastung der Rechnungen über die Verwaltung der Angelegen¬
heiten der niederen landwirthschaftlichenSchulen 2c. für
1889/90 und 1890/91.

Entlastung der Rechnungen über die Verwaltung des Ritter¬
gutes Desdorf für 1889/90 und 1890/91.

Entlastung der Rechnungen über die Einnahmen und Aus¬
gaben für gewerbliche Zwecke für 1889/90 und 1890/91.

Entlastung der Rechnungen über den Fonds für Förderung
von Kunst und Wissenschaftfür 1889/90 und 1890/91.

Entlastung der Rechnungen über die Verwaltung der Provinzial-
museen in Bonn und Trier für 1889/90 und 1890/91.

Berichterstatter
des

Provinzial-
ausschusses.
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Nr.
Drucksachen.

Nr.
Gegenstand.

Berichterstatter
des

Provinzial-
ausfchusses.

41

!^

,^>

44

46

47

4»

49

Anlage VI.
Seite 79—83.

Seite VII,
Seite 85—105.

Anlage VIII,
Seite 107—113.

1^

Anlage IX,
Seite 115—135.

Anlage X,
Seite 137—1U3.

Entlastung der III. und IV. Stückrechnungüber den Neubau
eines Prouinzialmufeums in Bonn,

Entlastung der III. und IV. (Schluß-) Stückrcchnung über
den Neubau eines Prouinzialmufeums in Trier.

Abtheilung II.

Etat der Verwaltung des Landarmenwesens der Nheinprovinz
für die Etatsjahre vom 1. April 1893 bis 31. März 1894
und vom 1. Avril 1894 bis 31. März 1895.

Etat der Polizeistrafgelderfonds und des Ghrenbreitsteiner
allgemeinenArmenfonds (Staatsnebenfonds) für die Etats¬
jahre vom 1. April 1893 bis 31. März 1894 und vom
1. April 1894 bis 31. März 1895.

Etat über die Kosten der Unterbringung verwahrlosterKinder
für die Etatsjahre vom 1. April 1893 bis 31. März
1894 und vom 1. April 1894 bis 31. März 1895.

Bericht und Anträge des Provinzialausfchusfes, betreffenddie
Ausführung des Gesetzes vom 11. Juli 1891 (G.-S. S. 300),
hinsichtlich Abänderung der §§. 31, 65 und 68 des Gesetzes
zur Ausführung des Bundesgesetzes über den Unterstützungs¬
wohnsitz vom 8. März 1871.

Entlastung der Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben
der RheinischenLandarmenuerwaltung für 1889/90.

Entlastung der Rechnungen über die Polizeistrafgelderfonds
und den Ehrenbreitsteiner allgemeinen Armenfonds (Staats»
nebenfonds) für 1888/89 und 1889/90.

Entlastung der Rechnungen über die Kosten der Zwangser-
ziehung verwahrloster Kinder für 1889/90 und 1890/91.

Abtheilung m.

Etat des Landarmenhaufes zu Trier für die Etatsjahre vom
1 April 1893 bis 31. März 1894 und vom 1. April 1894
bis 31. März 1895.

Etat der Provinzial'Arbeitsanstalt zu Brauweiler sür die
Etatsjahre vom 1. April 1893 bis 31. März 1894 und
vom 1. April 1894 bis 31. März 1895.

Fabrikant Nels.

Fabrikant Nels.

Gutsbesitzer
Reinhard.

Landesdirektor
Klein.

Fabrikant Nels.

Bürgermeister
Eich.
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Nr.

52

53

54

56

5?

58

59

60

Drucksachen.

Nr.

Anlage XI,
Seite 185—185.

1
Anlage XII,

Seite 197—245.

1
Anlage XIII,

Seite 247—269.

Anlage XIV,
Seite 271—371.

Anlage XV,
Seite 373—375.

Anlüge XVI,
Seite 377—379.

1
Anlage XVII,

Seite 381—383.

13

Gegenstand.

Berichterstatter
des

Provinzial-
llusschusses.

Etat für das Hebammenweseneinschließlich der Hebammen-
Lehranstalt zu Köln für die Etatsjahre vom 1. April 1893
bis 31. März 1894 und vom 1. April 1894 bis
31. März 1895.

Etats der Provinzial - Taubstummenanstalten zu Aachen,
Vrühl, Elberseld, Essen, Kempen, Neuwied und Trier,
sowie über die Verwendung der Wilhelm-Augusta-Stiftung
und des Untcrstützungsfonds für entlassene Taubstumme
für die Etatsjahre vom 1. April 1893 bis 31. März 1894
und vom 1. April 1894 bis 31. März 1895.

Etat der Provinzial-Blindenanstalt zu Düren für die Etats¬
jahre vom 1. April 1893 bis 31. März 1894 und vom
1. April 1894 bis 31. März 1895.

Etats der Provinzial - Irrenanstalten zu Andernach, Bonn,
Düren, Grafenberg und Merzig für die Etatsjahre vom
1. April 1893 bis 31. März 1894 und vom 1. April 1894
bis 31. März 1895.

Etat über die Kosten der Leitung und Beaufsichtigung der
baulichen Unterhaltungsarbciten in den Provinzialanstalten
für die Etatsjahre vom 1. April 1893 bis 31. März 1894
und vom 1. April 1894 bis 31. März 1895.

Etat über die Kosten der Unterbringung und des Unterhalts
von Epileptikern aus der Nheinprovinz, welche bezw. deren
Angehörige keinen Anspruch auf öffentliche Armenpflege
haben, für die Etatsjahre vom 1. April 1893 bis 31. März
1894 und vom 1. April 1894 bis 31. März 1895.

Etat über die Unterstützung milder Stiftungen, Rettungs-,
Idioten- und anderer Wohlthätigkeitsanstalten, sowie über
die Kosten für Freistellen an idiotifche :c. Kinder, welche
bezw. deren Angehörige keinen Anspruch auf öffentliche
Armenpflege haben, für die Etatsjahre vom 1. April 1893
bis 31. März 1894 und vom I.April 1894 bis 31. März 1895.

Bericht und Anträge des Provinzialausfchusfes,betreffenddie
Umwandlung der Taubstummenanstalt zu Aachen in eine
Provinzilll-Taubstummenanstalt.

Entlastung der Geld- und Naturalien-Rechnungen des Land-
armenhauscs zu Trier für 1889/90 und 1890/91.

Gutsbesitzer
Destree.

Commerzienrath
Lueg.

Commerzienrath
Lueg.

Commerzienrath
Lueg.

Commerzienrath
Lueg.

Gutsbesitzer
Reinhard.

Gutsbesitzer
Reinhard.

Commerzienrath
Lueg.

10
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Nr.
Drucksachen.

Nr.
Gegenstand.

Berichterstatter
des

Provinzial-
ausschusses.

61

<^,^

63

64

65

66

6?

68

69

70

71

72

73

74

Entlastung der Geld- und Naturalien-Rechnungen der Pro-
vinzial-Arbeitsanstalt zu Vrauweiler für 1888/89, 1889/90
und 1890/91.

Entlastung der Geld- und Naturalien-Rechnungen der Pro-
vinzial-Hebammenlehranstalt zu Köln sür 1889/90 und
1890/91.

Entlastung der Rechnung über das Taubstummenwesenin der
Nheinprovinz für 1889/90.

Entlastung der Geld- und Naturalien-Rechnungen der Pro-
vinzial-Blindenanstalt zu Düren für 1889/90 und 1890/91.

Entlastung der Geld- und Naturalien-Rechnungen der Pro-
vinzial-Irrenanstalt zu Andernach für 1888/89, 1889/90
und 1890/91.

Entlastung der Geld- und Naturalien-Rechnungen der Pro-
vinzial-Irrenanstalt zu Bonn für 1889/90 und 1890/91,

Entlastung der Geld- und Naturalien-Rechnungen der Pro-
vinzial-Irrenanstalt zu Düren für 1888/89, 1889/90
und 1890/91.

Entlastung der Geld- und Naturalien-Rechnungen der Pro-
vinzial-Irrenanstalt zu Grafenberg für 1888/89, 1889/90,
1890/91 und 1891/92.

Entlastung der Geld- und Naturalien-Rechnungen der Pro-
vinzial-Irrenanstalt zu Merzig für 1888/89, 1889/90 und
1890/91.

Entlastuug der Rechnungen über die Kosten der Unterbringung
von Geisteskrankenin Privat-Irrenanstalten für 1889/90
und 1890/91.

Entlastung der Rechnungen über die Kosten der Leitung und
Beaufsichtigungder baulichenUntcrhaltungsarbeiten in den
Provinzialanstalten für 1889/90 und 1890/91.

Entlastung der Rechnungen über den Fonds zur Fürsorge für
Epileptiker für 1889/90 und 1890/91.

Entlastung der Rechnungen über den Fonds zur Unterstützung
milder Stiftungen, Rettungs-, Idioten- und anderer Wohl-
thätigteitsanstlllten für 1889/90 und 1890/91.

Entlastung der Rechnungen über den allgemeinen Vaufonds
der Provinzialanstalten für 1889/90 und 1890/91.
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Nr. Drucksachen.

Nr. Gegenstand,

Berichterstatter
des

Provinzial-
ausschusses.

75

76

7?

78

79

80

81

—

Entlastung der 11. und III. (Schluß-) Stückrechnung über
Neu- und Erweiterungsbauten in der Provinzial-Arbeits-
anstlllt zu Bmuweiler.

Entlastung der 11., III., IV. und V. (Schluß-) Stückrechnung
über Neu- und Erweiterungsbauten in der Provinzial-
Hebammenlehranstaltzu Köln.

Entlastung der III. und IV. (Schluß-) Stückrechnungüber
den Neubau der Taubstummenanstalt zu Elberfeld.

Entlastung der II, und III. Stückrechnungüber den Neubau
der Taubstummenanstalt in Essen.

Entlastung der II., III. und IV. Stückrechnung über den
Ausbau der Tobabtheilung in der Provinzial-Irrenanstalt
zu Andernach.

Entlastung der II., III. und IV. (Schluß-) Stückrechnungüber
den Ausbau der Tobabtheilung in der Provinzial-Irren¬
anstalt zu Düren.

Entlastung der III. Stückrechnung (Schlußrechnung) über
Neubauten in der Provinzial-Irrenanstalt zu Grafenberg.

—

82

83

84

1
Anlage

Seite 393
XX,
-397.

1
Anlage '

Seite 399-
<XI,
-403.

—

Abtheilung IV.

Etat für die Verwaltung der Fonds zur Gewährung von
Viehentschädigungenin Folge:
a) von Notz und Lungenseuche (Neichsgesetz vom 23. Juni

1880, betreffend die Abwehr und Unterdrückung von
Viehseuchen, und Ausführungsgesetz vom 12. März 1881),

1») von Milzbrand oder Nauschbrand (Gesetz vom 22. April
1892, betreffend die Entschädigung für an Milzbrand
gefalleneThiere),

für die Etatjahre vom 1. April 1893 bis 31. März 1894
und vom 1. April 1894 bis 31. März 1895.

Etat der Verwaltungskostendes Genossenschaftsvorstandesder
Rheinischen landwirthfchastlichcnVcrufsgenossenschaftfür
die Etatjahre vom 1. Januar bis 31. Dezember 1893
und vom 1. Januar bis 31. Dezember 1894.

Entlastung der Rechnung über die Viehentschädigungsfonds
für 1889/90.

Entlastung der Rechnung der Rheinifchenlandwirthfchaftlichen
Berufsgenofsenschaftfür 1889.

Bürgermeister
Schieß.

Commerzicnrath
Lueg.

10*
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Nr.
Drucksachen.

Nr.
Gegenstand.

Berichterstatter
des

Provinzial¬
ausschusses.

8N

«7 —

Entlastung der Rechnungen über die Zengstkörgebnhren siir
1889/90 und 1890/91.

Entlastung der Rechnungen über die Pensionskasseder Land¬
bürgermeistereienund Landgemeindender Rheinprouinz für
1889/90 und 1890/91.

—

8«

89

90

9 t

92

93

94
95

9»!

9?

9«

Anlage XXII.
Seite 4N5-441,

14

IN

1?

18

20

24

Abtheilung V.

Etat über die Verwaltung und Unterhaltung der Prouinzial-
stratzen für die Etatsjahre vom 1. April 1893 bis 31, März
1894 und vom 1. April 1894 bis 31. März 1895.

Bericht und Anträge des Provinzialausschusses, betreffend die
Ausbildung des unteren Straßenbaupersonals.

Vericht des Provinzialausschusses über den Erlaß und die
Ausführung des Gesetzes, betreffend die Heranziehung der
Fabriken :c. mit Vorausleistungen für den Wegebau in
der Nheinprovinz, vom 4. August 1891.

Bericht und Antrag des Provinzialausschussesüber die Ver¬
äußerung eines Grundstückesbei Lützel-Eoblenz.

Vericht und Anträge des Provinzicilschussesüber die aus
Anlaß des Gesetzes über Kleinbahnen und Privatanschluß-
bahnen vom 28. Juni 1892 (G.-S. S. 225) zu treffenden
Maßnahmen.

Vericht und Anträge des Provinzialausschusses über den
derzeitigen Stand der Angelegenheit, betreffend die Ueber¬
nahme der Unterhaltung der in der Nheinprovinz gelegenen
Attienstraßen auf Provinzialfonds.

(Ist ausgefallen.)

Vericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend die
Uebernahme der Straße von Essen nach Gelsenkirchen als
Provinzialstraßc.

Bericht und Anträge des Provinzialausschusses, betreffend
Antrag der Städte Bannen und Lüttringhauseu auf
Uebernahme der sogenannten Beckmann'schenStraße.

Entlastung der Rechnungen über den Spezial-Etat der Pro-
vinzial-Strahenverwaltung für 1889/90 und 1890/91.

Entlastung der Rechnungen über die Verwaltung und Unter¬
haltung der Prouinzialstraßen für 1888/89 und 1889/90.

Lnndrath z D.
Ianhen.

Landesdirektor
Klein.

Major a. D.
Schmidt von

S ch w i n d.

Direktor Klein.

Landesdirektor
Klein.

Landrath z. D,
Ianßen.
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99

100

101

102

103

104

105

100

10?

Entlastung der Rechnungen über den Pensions- nnd Unter-
stützungsfondsfür die Hinterbliebenenvon Straßenmeistern,
Aufsehern und Wärtern für 1889/90 und 1890/91.

Entlastung der Rechnungen über den Reservefonds der Pro-
vinzial-Strahenverwaltung für 1889/90 und 1890/91.

Entlastung der Rechnungen über den Sammelfonds der Pro-
uinzial-Strahenverwaltung für 1889/90 und 1890/91.

Entlastung der Rechnung über den Betriebsfonds des Stein¬
bruches Petersberg für 1. April bis 12. November 1889.

Entlastung der Rechnung über den Kreis- und Coinmunal-
Wegebau-Unterstützungsfondsfür 1889/90.

Entlastung der Rechnungen über den Fonds für Provinzial-
strahen-Ncu- und Umbauten bezw. über den Fonds zu
Erneuerungs- und Umbauten von Provinzialstrahen für
1888/89, 1889/90 und 1890/91.

Entlastung der Rechnungen über den Fonds für den Neubau
von chaussirtenWegen für 1889/90 und 1890/91.

Entlastung der Rechnungen über den Betriebsfonds der
Normal-Dampfwalze für 1889/90 und 1890/91.

Entlastung der Rechnungen über den Betriebsfonds der Kies-
Dampfwalze für 1889/90 und 1890/91.
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Anlage 3.

Verzeichniß
der eingegangenen, an den 37. Rheinischen Provinziallandtag gerichteten Petitionen.

Die Tllubstummen-
lehrer der Provinz

Straßcnmeister
Vnrtsch in Pallien
bei Trier

Die Mutter des ver¬
storbenen II. Arztes
l»r. Hubcity der
Provinzial - Irren¬
anstalt Grafenberg,
Wittwe Hubertv

Kreisausschuß zu
Kempen

beantragen:
1. ihr Diensteinkommen dem der Taubstummen¬

lehrer in den Nachbarprovinzen und den
Theuerungsverhältnissen der Nheinprovinz
entsprechendzu erhöhen,

2. dies erhöhte Maximalgehalt in spätestens
25 Dienstjahren erreichen zu lassen,

3. nach ihrem Dienstalter in die verschiedenen
Gehaltsstufen eingeordnet zu werden,

4. ihnen die fernere Zahlung der Relikten¬
beiträge zu erlassen.

beantragt Bewilligung des tarifmäßigen Woh¬
nungsgeldzuschussesgemäß §. 7 der Bestim¬
mungen für die Besoldung der Provinzial-
beamten anstatt der für seinen Wohnort
festgestelltenMiethsentschädigung (H. 10).

bittet um Bewilligung einer laufenden Unter¬
stützung, da der verstorbene Sohn ihr einziger
Ernährer war und sie ihr Vermögen zu
dessen Ausbildung verwandt habe.

beantragt die Gewährung einer Zinsenbeihülfc
für das zur Linderung des Nothstandes aus
Anlaß des Orkans vom 1. Juli v. I., ur¬
sprünglichin der Höhe von 235 000 M. be¬
antragte, schließlich im reduzirtenBetrage von
181600 M. von der Landesbank empfangene
Darlehn auf eine längere Reihe von Jahren.

(In der Sitzung des Prouinzialausschusses von,
26.,27. Juli 1««2 wurde für die Jahre 1892/W und
IW/Ü4 eine dein reduzirten Darlehn entsprechend
von 15, Uw auf t l <!!>0 M. ermäßigte Zinsenbeihülfc
bewilligt, der weitergehende, jetzt wiederholte Antrag
aber abgelehnt,)

In der Sitzung des Pro¬
uinzialausschusses vom
4-/5. Oktober 1«92 wur¬
de Abgabe der Petition,
welche der Prouinzial-
ausschuß als unbegrün¬
det erachtete, an den
Prouinziallandtllg be¬
schlossen.

In derselben Sitzung
wurde Abgabe der Pe¬
tition an den Prouin-
ziallandtag unter Em¬
pfehlung der Ablehnung
beschlossen.

In der Sitzung des Pro¬
uinzialausschusses uom
4./5. Oktober 5 »U2 wur¬
de Abgabe der Petition
an den Prouinzialland¬
tllg unter Empfehlung
der Ablehnung be¬
schlossen.
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Schraer zu Burgstein¬
furt und Genossen,
Nerwllltungssekre-
tiire in Rheinland
und Westfalen

Die Landtmrgcrmei-
ster der Nheinpro-
viuz

Die Polizeidienerder
Landgemeinden des
Siegkreises

beantragen, der Provinziallandtag wolle eine
Resolution beschließen, dahingehend:

„Die Königliche Staatsregierung zu er¬
suchen,die Anstellungs- und Pensionsver¬
hältnisse der in den Stadt- und Landge¬
meinde-Verwaltungender Nheinprovinz be¬
schäftigten Sekretäre einer gesetzlichen Re¬
gelung zu unterziehen, damit namentlich
in allen Stadt- und Landgemeinde-Ver¬
waltungen der Rheinprovinz, wo solches
erforderlich ist, die pensionsberechtigteAn¬
stellung von Stadt-, Bürgermeisterei- bezw.
Kassensekretärenerfolgt und es diesen Be¬
amten dadurch ermöglichtwird, der für die
Commuualbeamten der Nheinprovinz errich¬
teten Wittwen- und Waiscnversorgungsan-
stalt als Mitglieder beizutreten."

beantragen, die Gewährung eines Dotations¬
kapitals und die Herabsetzungder Beiträge
für die Wittwen- und Waisenversorgungs-
anstlllt der Commuualbeamten der Nhein¬
provinz in Erwägung zu nehmen sowie bei
der Königl. Staatsregierung den Antrag
stellen zu wolleu, daß sämmtliche Communal-
verbiinde der Provinz gesetzlich verpflichtet
werden, entweder aus eigenen Mitteln die
Fürsorge für die Hinterbliebenen ihrer
Beamten zu übernehmen oder zu diefem
Zwecke der Provinzial-Wittwen- und Waisen-
versorgungsanstalt beizntreten.

beantragen, unter Beifügung einer Petition
an das Haus der Abgeordneten um Ver¬
leihung der Pensionsberechtigung,diejenigen
Vorschläge und Schritte zu beschließen,
welche zur Erreichung ihrer Wünsche erfor¬
derlich scheinen

In der Sitzung des Pro-
uinzialausschussesvom
lU. Juni 1892 wurde
beschlossen, die Petition
dem Prouinzicillandtaae
vorzulegen, ohne Stel¬
lung zur Sache zu
nehmen,

In der Sitzung des Pro-
uinzialnusschusses vom
4./5.Olt°ber 1892 wurde
beschlossen, die Petition
ohne besonderen Vericht
an den Provinzialland-
tag abzugeben.
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Anlage 4.

Bericht und Antrüge
des Provinzilllausschusses

betreffs

Organisation der Denkmalspflege in der Rheinprovinz.

Unter Bezugnahme auf die Ausführungen in dem beiliegenden Schreiben des Herrn Ober¬
präsidenten vom 18. November d. I. Nr. 16 762 beehrt sich der Provinzialausschuß folgende
Anträge zu stellen:

„Hoher Provinziallandtag wolle:
1. sich mit der Organisation der Denkmalspflege in der Rheinprovinz nach dem von

der Königlichen Staatsregierung in dem Schreiben des Herrn Oberpräsidenten vom
18. November cr. dargelegten Plane einverstanden erklären und die Entnahme der
dazu erforderlichenMittel aus dem durch den Etat für Kunst und Wissenschaft bereit
gestelltenFonds genehmigen;

2. den Provinzialausschuß ermächtigen, unter Zuziehung geeigneter Sachverständiger
aus der Provinz die Geschäfte einer Provinzialcommission für die Denkmalspflege
im Sinne des gedachtenOrganisationsplanes zu übernehmen und insbesondere die
Wahl des Provinzialconservators auf die Dauer von 5 Jahren vorzunehmen;

3. die Erforschung und Erhaltung der prähistorischen,römischen und sräntischen Alter¬
thümer mit sämmtlichennach dem Allerhöchsten Erlasse vom 1. November 1891 dem
Prouinzilllconservator zugewiesenen Rechten und Pflichten den Direktoren der Provinzial-
museen zu Bonn und Trier übertragen."

Düsseldorf, den 3. Dezember 1892.

2>ev Provinzialausschuß:
Freiherr von Sulemacher, Klein,

Vorsitzender. Landesdirelwr.

Ober-Präsidium der Rheinprovinz. Coblenz, den 18. November 1892
I.-Nl. 16 762.

In Folge mehrfacher Anregungen ist der Herr Minister der geistlichen,Unterrichts- und
Medizinal-Angelegenheitendem Plane näher getreten, die vaterländischen— geschichtlichen und
vorgeschichtlichen— Denkmäler zielbewußter und energischer in ihrem gegenwärtigen Bestände z"
sichern und der Nachwelt als Zeugen für die kulturelle Entwickelung von Land und Leuten
zu erhalten.

Denkmäler sind hier in dem weiteren Sinne gemeint, daß darunter unbewegliche und
bewegliche Gegenständeverstanden werden, welche einen besonderen wissenschaftlichen, geschichtlichen
oder Kunstwerth haben.
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Nach den gemachtenErfahrungen läßt sich das Bedürfnis nicht ferner abweifen, die auf
dein bezeichneten Gebiete bisher lofe nebeneinanderwirkendenBestrebungenzusammenzufassenund
durch eine gewisse Organisirung der bisherigen Zersplitterung und Zufälligkeit zu entheben, Es
handelt sich dabei um keine bureaukratische Einrichtung und Leitung, Im Gegentheil erwartet
der Herr Minister, in Uebereinstimmungmit den von ihm gehörten hervorragenden Sachkennern,
für die Denkmalspflegebessere Erfolge, wenn ihr der Charakter der Freiwilligkeit gewahrt und
das Interesse breiterer Schichten der Bevölkerung für ihre Aufgabenund Ziele immer mehr geweckt
wird. Die Organisation, von der hier die Nede, hat daher nur das Ziel, die staatliche Denkmals¬
pflege, wie sie durch die Allerhöchste Kabinetsordre vom 1, Juli 1843, die Instruktion für den
Conservator der Kunstdenkmalervom 24. Januar 1844 und die Cirkularverfügung von demselben
Tage geordnet ist, in engere Fühlung mit den Bestrebungen im Lande zu bringen und eine
wechselseitige, befruchtende Anlehnung zu erreichen.

Fast unbeeinflußt durch den staatlichen Conservator und die staatlichenOrgane steht z. Z.
neben der Denkmalspflegedes Staates die erforschende und erhaltende Thätigkeit der Prouinzial-
verbänbe, der Communen, der zahlreichen privaten Vereine und Gesellschaftender Monarchie,
sowie der ebenso zahlreichenPrivatleute, welche sich für die Sache interefsiren.

Diese Thätigkeit, welcherinsbesondereauch hinsichtlich der Mitwirkung des Rheinischen
Provinzialverbandes vollste Anerkennung gezollt wird, hat bisher, so wenig wie die staatliche
Cunservation, für sich allein das Ziel einer planvollenund systematischen Erforschungund Erhaltung
der Denkmäler des Landes erreichenkönnen.

In der Zusammenfassungbeider Faktoren, in dem lebendigenZusammenwirkender frei¬
willigen Denkmalspflege im Lande mit dem Conservator und der Thätigkeit der staatlichen
Organe, ist nach Ansichtdes Herrn Ministers der Weg zu befriedigendenVerhältnissenzu erlicken.

Es liegt demnachin der Absicht, allmählig für das ganze Staatsgebiet Provinzial-
commissionen zur Erforschung und zum Schutze der Denkmäler der Provinz zu
bilden, denen ein von der Provinzialcommissionauf Zeit (etwa 5 Jahre) gewählterSachverständiger
(Provinzialconservator) als Beirath und zugleichals staatlicher Delegirter des Conservators
der Kunstdenkmälerin Berlin zur Seite tritt.

Abgesehen von der ihr obliegenden Wahl des Provinzialconservators wird die Commission
nn Wesentlichenfolgende Aufgaben haben:

Erweckungdes Verständnissesfür die Bedeutung und den kulturellen Werth der Denk¬
mäler und des Interesses für ihre Erhaltung; Einwirkung auf die Eigenthümer, Provinz,
Communen, Gutsbesitzer, Kirchenvorstände :c., dauernde Vigilanz auf allen drohenden Verfall
(Denkmalswache),Anzeigen an die Behörden, Unterstützung der behördlichenMahnahmen, — in
allen diesen Richtungen soll jedes Mitglied in seinem Kreise auch für sich allein thätig werden —;
ferner: jährliche Aufstellung eines Planes für größere Unternehmungen zur Erforfchung und
Erhaltung der Denkmäler in der Provinz, sowie systematische Vereisungen (regelmäßige Kirchen-
desichtigungen :c.), Aufnahmen und Kartirungen, Ausgrabungen, Gründung von Vereinen, Gesell¬
schaften und Sammlungen in Richtungen, an denen es bisher in der Provinz fehlte, Unterstützung
"der eigene Veranstaltung wissenschaftlicher und artistischer Publikationen, endlich die Sorge für
We Aufbringung von Geldmitteln zur Ausführung der Beschlüsse.

In letzterer Beziehung wird bemerkt, daß die staatlichen Denkmälerfernerhin aus Staats¬
mitteln werden unterhalten werden, zu welchem Zweckeallmählich im Staatshaushalts-Etat erhöhte
Fonds ausgebracht werden sollen. Für die Provinzialcommissionenkommendaher zunächst nur
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die den Communalverbändenund den Privaten gehörenden Denkmäler in Frage, für welche zn
sorgen §, 4 Nr, 6 des Dotatiousgesetzesvom 8, Juli 1875 in gewissen Grenzen den Provinzen
schon auferlegt hat. Wenn, wie nach jenem Vorgehen des Staates zu erhoffenist, die Provinzen
sich reger dieser Sorge annehmen, wird der Herr Minister, soweit die ihm zu Gebote stehenden Mittel
es gestatten, nach wie vor nicht abgeneigt sein, in einzelnen Fällen mit Staatsbeihülfcn einzutreten.

Der von der Prouinzialcommifsiongewählte Provinzialconservator ist in erster Linie
als das sachverständige,zur Ausführung der Beschlüsse der Provinzialcommisssouim Vereine mit
dem geschäftsführenden Ausschuß berufene Organ gedacht. Darnach wird die dauernde Über¬
wachung des Zustandes aller unbeweglichenDenkmäler der Provinz, namentlichder Baudenkmäler,
und das ununterbrocheneAugenmerkauf Zustand und Verbleib der Vereins- und Priuatsamm-
lungen an beweglichen Denkmälern, sowie inniger Contakt mit allen Geschichts- und Altcrthums-
gesellschaftenund Privatliebhabern zu seinen vorzüglichstenPflichten gehören (Inspektoren der
öffentlichenDenkmäler in Frankreich — Stiftsinspettoren in Dänemark). Gleichzeitigsoll er als
ein Delegirtcr des staatlichen Conscruatnrs in der Provinz fungiren zur Aufrechthaltung einheit¬
licher Grundsätze über das, was zu erhalten ist, über die Art der Restaurirung von Denkmälern,
über die Bedingungen, unter denen Ausgrabungen :c. stattfinden dürfen lc., überhaupt als
Verbindungsglied zwischen der Denkmalspflegein der Provinz und den staatlichen Bestrebungen
und Organen,

Seine Majestät der Kaiser und König haben durch den abschriftlich beigefügten Aller¬
höchsten Erlaß Allcrgnlldigstgeruht. Sich mit der beabsichtigten anderweiten Organisation der
Denkmalspflegeeinverstandenzu erklären und die Bestellung besonderer Provinzialconseruatoren,
welche als sachverständigeNathgeber der zu bildendenProuinzialcommissionenzur Erforschungund
Erhaltung der Denkmäler der Provinz, fowie als örtliche Organe und Delegirte des Confervators
der Kunstdenkmälerin Berlin fungiren sollen, zu genehmigen.

Auch der Provinzialconservator soll ehrenamtlich fungiren, aber für Reisekosten und
baare Auslagen ein Iahrcspauschquantum von 2400 M. erhalten, welches je zur Hälfte aus
Staats- und Prouinzialmitteln aufzubringen sein wird.

Am 18. März d. I. hat über die in Rede stehende anderweite Organisirung der Denk»
malspflege unter Theilnahme eines MinisterialcommissarS, von Vertretern der Provinzial-
verwaltung, der geistlichen Oberbchürdensowie von namhaften Alterthumükennernder Nheinprouinz
eine Vorbesprechungstattgefunden.

In der gedachten Conferenzwurde nach eingehender Berathung ein Einverstiindnih dahin
erzielt, daß sich für die Nheinprouinz folgendes Vorgehen empfehle:

1. Der Provinziallandtag ermächtigt den Provinzialausfchuß, unter Zuziehung geeigneter
Sachverständiger ans der Provinz die Geschäfte einer Provinzialcommifsiou für die
Denkmalspflegeim Sinne des von dem Herrn Minister der geistlichen :c. Angelegen¬
heiten vorgeschlagenenOrganisationsplanes zu übernehmen-

2. es wnd für die Rheinprovinz ein besondererProvinzialconservator nach Maßgabe des
Allerhöchsten Erlassesvom 19. November 1891 angestellt. Die demselben zu gewährende
Remuneration wird je zur Hälfte von Staat und Provinz bezahlt-

3. die Erforfchung und Erhaltung der prähistorischen,römischen und' fränkischenAlter¬
thumer wnd mit sämmtlichen, nach dem zu 2 gedachten AllerhöchstenErlasse den.

Rechten und Pflichtenden Direktoren der Pr vinzial-
museen zu Bonn und Trier übertragen. ^
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Der Herr Minister der geistlichen :c, Angelegenheitenlegt nach einem mir zugegangenen
Erlasse vom 13, d. M. kein entscheidendes Gewicht darauf, daß seinen oben dargelegten Direktiven
entsprechend neben dem zu bestellendenProvinzialconservator eine besondere Commission zur
Erforschung und zum Schutze der Denkmäler der Provinz gebildet wird, und hat sich vielmehr
damit einverstanden erklärt, wenn die dieser CommissionzugedachtenObliegenheiten dem durch
Sachverständige zu ergänzenden Provinzialausschusse übertragen werden. Auch dagegen, daß
— ohne eine besondere Inanspruchnahme staatlicher Mittel — zur Entlastung des anzustellenden
Provinzialconservators die Erforschung und Erhaltung der vor- und frühgeschichtlichen, römischen
und fränkischen Alterthümer den Direktoren der Provinzialmuseen zu Bonn und Trier übertragen
werde, hat der Herr Minister Einwendungen nicht zu erheben.

Euer Hochwohlgeboren beehre ich mich im Auftrage des Herrn Ministers der geistlichen lc.
Angelegenheiten ergebenst zu ersuchen, gefälligst dafür Sorge tragen zu wollen, daß Seitens
des Provinzialausschusses eine Entschließung des bevorstehenden Provinziallandtags über die
Organisation der Denkmalspflege in der Rheinprovinz nach dem oben dargelegten Plane sowie
über die Uebernahme der Hälfte der dem Provinzialconservator zu gewährendenPauschalvergütung
auf provinzielle Mittel herbeigeführt werde.

Einer gefälligen Mittheilung über die Beschlußfassungdes Provinziallandtags darf ich
demnächst ergebenstentgegensehen.

Der Ober-Präsident der Rheinprovinz.

den Landesdirektor der Rheinprovinz, sez- Nasie.
Herrn Geheimen Ober-Regierungsrath Klein

Hochwohlgeboren
Düsseldorf.

Abschrift von beglaubigter Abschrift
»z U. IV. 4532.

Auf Ihren Bericht vom 4. d. M„ dessen Anlage hierbei zurückfolgt, erkläre Ich Mich
Mit der beabsichtigtenweiteren Organifation der Denkmalspflege einverstanden und genehmige
hiermit die Bestellung besondererProvinzialconfervatoren, welche als sachverständige Rathgeber der
zu bildenden Provinzialcommissionenzur Erforschung und Erhaltung der Denkmäler der Provinz
und gleichzeitig als örtlicheOrgane und Delegirte des Conservators der ssunstdenkmälerzu Berlm
'" der in Ihrem Berichte näher dargelegten Weife fungiren sollen.

Hannover, den 19. November 1891.
(gez) Wilhelm «.

A„ (ggez.) Graf von Zedlitz.
den Minister der geistlichen lc, Angelegenheiten.

Mit der Unterschrift gleichlautend:

Berlin, den 9. Dezember 1891
(1^. 8.) gez. Reich,

Geheimer Kanzleirath und Direktor der Geheimen Kanzlei des Mmsterium«
der geistlichen lc. Angelegenheiten.

11»
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Anlage 5.

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

den Ablauf der Dienstzeit des Landesbauraths Dreling.

Durch Beschluß des Provinzial-Verwaltungsraths vom 12. April 1876 ist der Ober-
Ingenieur der Köln-Mindener Eisenbahn, Franz Dreling, zum oberen Bautechmler bei der Rhei¬
nischen Prouinzialverwaltung für eine Amtsdauer von 12 Jahren gewählt worden und hat seinen
Dienst am 1. Juni 1876 angetreten. Noch vor Ablauf der 12jährigen Amtspcriode hat der
Prouinzilll-Verwaltungsrath in der Sitzung vom 14/15, Juli 1887 den Genannten auf eine fernere
Dienstperiodevon 6 Jahren zum Landesbaurath wieder gewählt. Die erste 12jährige Amtsperiode
hat hiernach am 1, Juni 1888 ihr Ende gefunden, während die zweite 6jährige Dienstperiodeam
31. Mai 1894 abläuft.

Mit Rücksicht darauf, daß es wünschenswert!)erscheint, die Entscheidung über die Wieder¬
wahl möglichst zeitig herbeizuführen, aber die Möglichkeitvorliegt, daß der Provinziallandtag erst
nach Ablauf der Wahlperiode zusammentritt, so beehrt sich der Prouinzialausschuß bereits jetzt den
Antrag zu stellen:

„Hoher Provinziallandtag wolle den Landesbaurath Dreling unter den bisherigen
Anstellungsbedingungenauf die Dauer von 12 Jahren, beginnend mit dem 1. Juni
1894, wieder wählen."

Düsseldorf, den 15. November 1892.

2>ev Provinzialausschuß:

Freiherr von Solemacher, Klein,
Vorsitzender. Lanbesbireltor.
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Anlage <».

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Errichtung von landwirtschaftlichen Winterschulen zu Wetzlar und Crefeld.

Nachdemder 36. Rheinische Provinziallandtag durch Beschluß vom 3. Dezember 1890,
(Landtagsverhandlungen S. 23) die Errichtung von 6 weiteren landwirtschaftlichen Winter¬
schulen und zwar zu Kettwig, Geldern, Altcnkirchcn(Wissen), Neuerburg, Hermeskeilund Elsdorf
unter Gewährung eines Iahreszuschusses von 2200 M. für jede Schule mit der Maßgabe
genehmigt hatte, baß diese Schulen dem für die landwirtschaftlichen Winterschulen der Nhein-
provinz bestehenden Noimalstatut unterstellt werden, sind die geplanten Wintcrschulenbis auf die¬
jenige zu Geldern, deren Errichtung wegen Nichtbcwilligungdes benötigten Krciszuschusscsauf¬
gegebenist, im Herbste 1891 in's Leben getreten.

Es bestehen nunmehr in der Rheinprovinz 20 landwirtschaftliche Winterschulen und
zwar zu Moers, Kettwig, Wülfrath, Lennep, Odenkirchen,Eisdorf, Iülpich, Oberpleis, Geilen-
kirchen, Imgenbroich, Wissen, Heddesdorf, Lutzewth, Simmern, Hillesheim, Neuerburg, Wittlich,
Saarburg, Hermeskeil und St. Wendel, von welchen diejenige zu Hillesheim seither nicht aus
Provinzialfonds, sondern aus Staatsfonds unterstützt worden ist.

Inzwischen ist der Antrag auf Errichtung von weiteren landwirtschaftlichen Winter-
fchulen zu Wetzlar, Rees und Crcfeld Seitens der betreffendenKreise und des landwirtschaft¬
lichen Vereins für Rheinpreuhen gestelltworden. Bezüglich des Projektes für den Kreis Wetzlar,
welcher seither auf die Winterschulezu Heddesdorf angewiesen war, wurde insbesondereauf den
in letzterer Zeit immer mehr hervortretendenNildungsdrang der ländlichen Bevölkerungdieses Kreises
hingewiesenund hierbei betont, daß dieser Nildungsdrang in Verbindung mit dem Umstände,daß
der Kreis Wetzlar als Exklave an sich schon in dem unerwünschtenZustande der Loslösung von
den landwirtschaftlichen Beziehungen der übrigen Provinz sich befinde, das Bedürfniß zur
Errichtung einer besonderen Winterschule für den genannten Kreis als nachgewiesenerscheinen lasse.

Das Centralkuratorium für die landwirtschaftlichen Winterschulen und Wanderlehrer
sowie das Präsidium des landwirtschaftlichen Vereins für Nheinpreußen haben demgemäß be¬
schlossen,der Errichtung einer Winterschule in Wetzlar zuzustimmenund dieselbe thunlichstschon
im Herbste 1892 zu eröffnen.

Der Provinzilllausschuh hat die Angelegenheit unter Berücksichtigungaller in Veracht
kommenden Verhältnisse einer sorgfältigen Prüfung unterzogen und hierbei erklärt, daß, nachdem
d« 36. RheinischeProvinziallandtag zur Errichtung einer Reihe von landwirtschaftlichen Wintcr¬
schulen die Genehmigung ertheilt habe, von der Errichtung weiterer landwirtschaftlicher Wintcr¬
schulen im Allgemeinenabgesehenwerben müsse, daß er indeß die Gründung einer solchen Schule
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für Wetzlar mit Rücksicht auf die bezüglich dieses Kreises bestehenden besonderenVerhältnisse bei
dem Provinziallandtage befürworten werde.

Für Errichtung einer neuen Winterschule für den Kreis Rees vermochtesich der Pro-
vinzialausfchußdagegen hiernach nicht auszusprechen,war aber der Ansicht,daß es sich mit Rücksicht
auf die ungünstige geographische Lage des jetzigen Schulortes (Moers) für den Kreis Rees viel¬
leicht empfehlen möchte, eine der bereits bestehendenWinterschulen,etwa diejenige von Moers,
nach Rees zu verlegen, wenn in letzteremKreise ein ganz besonderesBedürfniß nach Errichtung
einer Winterschulehervorgetreten sei.

Endlich glaubte der Provinzialausschuß noch befürworten zu können, daß die vom letzten
Provinziallandtage für Geldern genehmigte, aber demnächst nicht errichtete Schule an einem
geeignetenOrte des LandkreisesCrefeld eröffnet werde. Die Begründung dieser Schule ist Seitens
der betheiligten staatlichen und communalen Behörden und Vertretungen damit motivirt, daß es
nach Lage der wirthschaftlichenVerhältnisse jener Gegend, namentlich wegen Rückgangs der Haus¬
industrie und wegen Anregung der Handweberfamilien auf dein Lande zur Pflege der Gemüse¬
gärtnerei dringend geboten erscheine, helfend einzugreifen.

Nach einem Schreiben des Landraths des Landkreises Crefeld vom 4. Juni d. I. ist
indeß der Kreisausschuh von Crefeld-Land einstimmig der Ansicht, daß die Errichtung der land«
wirthschaftlichenWinterschulean einem andern Orte, als Crefeld, unausführbar sei. Zunächst
komme in Betracht, daß die Stadt Crefeld gemeinsam mit dem Landkreise die Winterschule
errichten wolle und die Betheiligung der Stadt ausgeschlossen sei, wenn die Schule nicht in Crefeld
errichtet würde. Der ganze Landkreis ferner, welcherdie Stadt in einem großen Halbkreise um¬
schließe, habe den Mittelpunkt seiner wirthschaftlichen Beziehungen in Crefeld, welchesmit fämmt-
lichen Bürgermeistereien, von einer abgesehen, Eisenbahnverbindung habe. Man komme viel
bequemer nach Crefeld als nach irgend einem Orte des Kreifes. Der Prouinzialausfchuß
dagegen fowie das Centralkuratorium und das Präsidium des landwirthschaftlichen Vereins
beharren zwar bei der Ansicht, daß eine große Industriestadt wie Crefeld sich als Sitz einer land¬
wirthschaftlichenWinterschuleaus pädagogischenGründen im Interesse der Schule weniger eigne,
sind jedoch nicht in der Lage, einen anderen, im Landkreise Crefeld liegenden Ort für die Schule
in Vorschlag bringen zu können.

Der Provinzialausschuß beehrt sich daher,
1. dem hohen Provinziallandtage die Entscheidungbezüglich der Errichtung einer land¬

wirthschaftlichenWinterfchule zu Crefeld anheimzugeben,im Nebligen aber
2. den Antrag zu stellen:

„Hoher Provinziallandtag wolle sich mit der Errichtung einer landwirthschaftlichen
Winterfchule zu Wetzlar unter Gewährung eines Iahreszuschusses von 2200 M-
mit der Maßgabe einverstandenerklären, daß diese Schule dem für die landwirth¬
schaftlichenWinterschulender NhemvrouinzbestehendenNormalstatut unterstellt werde."

Düsseldorf, den 15. November 1892.

Der Provwzialauslchuß:
Freiherr von Solemacher, ssiz^

atzender. Lanbesdireltor.
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Anlage?.

Bericht und Anträge
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Umwandlung der Taubstummenanstalt zu Aachen in eine

Provinzial-Taubstummenanstalt.

Die von dem Verein zur Beförderung des Taubstummenunterrichts zu Aachen gegründete
Taubstummenanstalt wurde am 18. April 1838 eröffnet. Zwei Lehrer unterrichteten 3 Zöglinge
in einem von der Stadt zur Verfügung gestellten Lokale. Im Jahre 1840 war die Zahl der
taubstummenKinder auf 12 gestiegenund nahn, in der Folge so zu, dah zeitweife über 60 Kinder
Unterricht erhielten. Gegenwärtig befinden sich 47 Zöglinge in der Anstalt.

Bald traten auch Beziehungen zwischendem Provinzialverbande der Nheinprouinz und
der Anstalt ein, welche zur Folge hatten, dah durch Beschlüsse des RheinischenProvinziallaudtags
vom 20. Dezember1864 und 30. März 1868 der Schule eine jährliche Subvention von 1250 Thlrn.
oder 3750 M. unter der Bedingung bewilligt wurde, daß 15 Freistellen gegründet und dem
Provinziallandtag bezw. der ständischenCommission jede gewünschte„Ein- und Mitwirkung" bei
der Verwaltung der Vereins-Taubstummenanstalt gewährt werde. Der oben bezeichnete Zuschuß
wurde durch Beschluß des 26. Provinziallandtags auf 5625 M. erhöht.

Der 31. Provinziallandtag befchloß sodann in der Sitzung vom 9. Dezember 1885 zur
weiterenBefestigung der Anstalt einen Zuschuß zu den Kosten der künftig eintretendenPensionirung
des Direktors uud der Lehrer der Taubstummenanstalt zu Aachen aus Provmzmlnutteln m der
Art zu bewilligen, daß die Bestimmungen des diesseitigen PensionsreglementsNnwendung finden,
das den provinzialständischenBeamten zustehende Gehalt zu Grunde gelegt, der Zuschuß '/« der
also ermittelten Pension betrage, und daß endlich die Anstalt auf derselbenHöhe nne tue ubngen
Provinzilll-Tllubstummenanstaltenerhalten bleiben müsse.

Die letztere Voraussetzung hat sich vollständig erfüllt. Die Taubstummenanstalt zu Aachen
hat sich im Laufe der Zeit aus kleinen Anfängen zu einer vollständig orgamstrten Anstalt nnt ^
Klassen entwickelt, an welcher anher dem Direktor 5 definitiv angestellteLehrer und eme Hand¬
arbeitslehrerin thätig sind. Der Unterrichtwird nach oem für die übrigen Prou.nzml.Taubstununen-
anstalten geltenden Lehrplan ertheilt. Der Verein, welchem durch Allerhöchste Kabmetsordre vom
4 August 1845 die Rechte einer juristischenPerson verliehen wurden, hat un Jahre 1863 auf
«wem von der Stadt Aachen für die Dauer des Bestehens der Anstalt unentgeltich hergegebenen
Grundstückein allen Anforderungen entsprechendesAnstaltsgebäude ernchtet welches emen Werth
°°n ca. 60 000 M. hat. Für den Fall, daß das Gebäude "^ "ehr für dre Zwecke des
Taubstummenunterrichtsbenutzt werde, ist der Stadt Aachen in Gemähhett des notariellenSchenkung«-
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altes vom 24 Oktober 1867 derjenige Werth zu vergüten, welchendas geschenkte Terrain zu
der Zeit, wo dessen anderweitige Benutzung eintreten mochte, nach einer dann aufzunehmenden
Taxe haben würde. In dieses Nechtsverhilltnißwird der Provinzialverband einzutreten haben. —
In Gemähheit des Allerhöchsten Erlasses vom 27. Juli 1885 wurde die Anstalt in das Ressort
des KöniglichenProvinzial-Schulkollegiumöüberwiesen.

Dem Verein zur Beförderung des Taubstummenunterrichts zu Aachen, welchem gleichzeitig
die Aufgabe der Unterstützung entlassenerTaubstummen gestellt war, ist es durch geordnete Ver¬
waltung und Zuwendung erheblicher Stiftungen, Legate und Schenkungen möglich geworden,
ein Vermögen anzusammeln, dessen Ertragnisse wesentlich der Taubstummenanstalt zugewendet
werden konnten. Nach dem Etat der Anstalt für 1892/93 bezog der Verein an Zinsen von
hypothekarisch angelegten Kapitalien 1862 M. 50 Pf., von Werthpapieren 2515 M, sodann an
Miethe und Pacht von Grundstücken2920 M., im Ganzen 7297 M. 50 Pf.

Außerdem flössen nach dem Etat dem Verein an Beiträgen der Mitglieder 3600 M.,
an Zuschüssen der Stadt Aachen 3000 M,, des Vereins zur Beförderung der Arbeitsamkeit
3520 M. und der Aachen-Münchener Feuer-Versicherungsgesellschaft600 M, zusammen
10 720 M. zu.

Die voraussichtlichen Einnahmen des Etatsjahres 1892/93 in der Höhe von 18 017 M. 50 Pf.
in Verbindung mit dem Zuschuß der Provinz für 15 Freistellen von 5625 M., den Leistungen
der Gemeinden, des Landarmenuerbandes und der Eltern der Zöglinge für die Unterhaltung der¬
selben und verschiedenerZuwendungen, zusammen 8535 M., gestatteten die Zahlung der Gehälter
mit l8 900 M, der sächlichenAusgaben mit 2425 M, der Pflegekosten der Zöglinge mit
8908 M. und sonstiger Ausgaben mit 163 M. 6? Pf., zusammen 30 396 M. 6? Pf, da noch
ein Bestand von 3896 M. 17 Pf. aus den Vorjahren in Anspruch genommen werden konnte.

Leider sollten sich indessen diese dem Etat für 1892/93 zu Grunde liegenden Voraus¬
setzungen nicht erfüllen. Die Stadt Aachen zog den seither gewahrten Zuschuß von 3000 M.
schon für das laufende Jahr zurück, die Beiträge der Mitglieder verminderten sich, fo daß der
Vorstand des Vereins sich in die Lage versetzt sah, um seinen Verpflichtungengenügen zu können,
das Kapitalvermögen anzugreifen und 6000 M. zu den. laufenden Ausgaben zu verwenden.
Außerdem hat der Verein zur Beförderung der Arbeitsamkeiterklärt, feinen Beitrag von 3520 M,
für das nächste Jahr nicht mehr zu bewilligen, und wird in gleicherWeise der Zuschuß der
Aachen-MünchenerFeuer-Versicherungsgesellschaftmit 600 M. voraussichtlichwegfallen.

Unter diesen Verhältnissen erschien das Fortbestehen der Aachener Taubstummenanstalt,
welcherder Provinzialuerband seit beinahe 30 Jahren seine Fürsorge in jeder Beziehung zuge¬
wendet hatte, aus Gründen, welche die Anstalt in keiner Weise verschuldethat, in hohem Grade
gefährdet, und muhten Verhandlungen eingeleitetwerden, um das Eingehen derselben zu verhindern
und dieselbe wenn möglichin eine Provinzial-Taubstummenanstalt umzuwandeln. Maßgebend war
hierbei zunächst die Erwägung, daß in dein RegierungsbezirkAachen bisher noch keine Provinzial-
Taubstummenanstaltbesteht, und baß unter ähnlichen Verhältnissen bereits andere städtische und
Verems-Taubstummenanstaltenz. B. Essen, Elberfeld u. s. w. von dem Provinzialverband über-
^"s"^"^" ^' ^ betracht mußte auch gezogen werden, daß die Aachener Anstalt
MNchMchdes Lehrplans und ihrer Einrichtung den übrigen Provinzial-Taubstummenanstalten im
Wesentlichenganz entspricht, so daß Anstünde in dieser Beziehung nicht vorhanden sind

.... , ^h«"engke,tcn bot im Laufe der Verhandlungen die finanzielle Seite Der Verein
erklärte stch zunächst uur bereit, das Anstaltsgebäude dem Provinzialverband unentgeltlich als
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Eigenthum unter Vorbehalt der Ansprüche der Stadt Aachen auf Vergütung des Werthes des
Bauplatzes für den Fall, daß das Gebäude nicht mehr als Taubstummenanstalt benutzt werden
sollte, zu überlassen. Der Verein beabsichtigte nämlich seine künftige Thätigkeit lediglich auf die
Unterstützung entlassenerTaubstummen zu beschränkenund sein Statut in dieser Beziehung zu
ändern. In diesem Falle sollten die Einkünfte des Vereins aus Kapitalien, Werthpapieren und
Grundeigenthum nur zu diefem Zwecke verwendet werden. Auf einen folchen Vorschlag konnte
diesseits nicht eingegangenwerden, und beschloß nach längerer Verhandlung endlich die General¬
versammlung des Vereins, dem Provinzialverbande außer dem Anstaltsgebaude zur Gründung von
Freistellen ungefähr die Hälfte seiner Einnahmen jährlich mit 3750 M. zu überweisen und diese
Verpflichtung durch Hinterlegung eines entsprechenden Kapitalbestandes bei der Lanoesbant der
Nheinprovinzsicher zu stellen. Der Pruvinzialausschußhat hierauf in der Sitzung vom 4./5. Oktober er.
beschlossen, diese Vorschlägefür angemessenzu erachtenund dem Provinziallandtage zur Annahme
zu empfehlen. Die Uebernahmeder Aachener Taubstummenanstaltwürde darnach am 1. April 1893
geschehen. Auf die neue, siebente Prouinzial-Taubstummenanstalt zu Aachen finden die Bestim¬
mungen des zur Zeit bestehenden Reglements über die Leitung und Verwaltung der Provinzial-
TaubstummenllnstaltenderRheinprovinzvom 12. Dezember 1890 mit den dazu gehörenden Bedingungen
für die Aufnahme taubstummer Kinder Anwendung; der Direktor und die definitiv angestellten
Lehrer weroen Provinzialbeamte mit deren Rechten und Pflichten unter Nelassung des bisherigen
Einkommens nach Maßgabe des für die künftige Provinzial-Taubstummenanstalt zu Aachen neu
aufgestelltenEtats (Etat für 1893/95 Seite 202 ff,), welcher im Ganzen einen Zufchuh aus
Prouinzilllmitteln von 20 955 M. erfordert. Die geringen Verfchiedenheitenin den Bezügen der
Lehrer zu Aachen werden bei Neubefetzungder betreffendenStellen geregelt. Das Verhältniß des
Proninzialverbandes zu dem Verein zur Beförderung des Taubstummenunterrichts hinsichtlich der
Uebertragung des Eigenthums an dem Anstaltsgebaude und der Sicherstellung des jährlichen
Zuschusses soll durch einen besonderenVertrag festgestellt werden.

Hiernach beehrt sich der Provinzialauöschuß folgende Anträge zu stellen:
„Der Provinziallandtag wolle sich damit einverstanden erklären, daß die Taub¬
stummenanstalt zu Aachen am 1, April 1893 in eine Provinzial-Taubstummenanstalt
in Gemäßheit des Reglements über die Leitung und Verwaltung der Provinzial-
Taubstummenanstlllten'zu Vrühl, Elbcrfeld, Essen, Kempen, Neuwied und Trier vom
12. Dezember1890 und der dazu gehörendenBedingungen zur Aufnahmetaubstummer
Kinder in die Taubstummenanstaltender Nheinprovinzunter nachstehenden Bedingungen
umgewandelt werde:
1. der Verein zur Beförderung des Taubstummenunterrichts zu Aachen verpflichtetstch,

dem Provinzialverbande der Rheinprovinz das zu Aachen am Iatobsthor gelegene,
in der Grundsteuer-Mutterrolle näher bezeichneteGrundstück, Gemeinde Aachen,
^lur ?. I. 647/0,70, groß 13 Are 43 Quadratmeter, mit allen aufstehenden
Gebäulichkeitenund mit allem Inventar und Zubehör, namentlich mit allen gegen¬
wärtig zum Betrieb der Taubstummenanstalt dienenden Mobilargegenständen, zum
Eigenthum, frei von Hypothekenund Schulden, und zwar fo wie der Verein das¬
selbe bisher besessen und benutzt hat, durch notariellen Akt zu übertragen, wobei
der Provinzialverbllnd in das zwischender Stadt Aachen und dem Vereine hin¬
sichtlich des Grundstückes, auf welchemdie Anstalt erbaut worden ist, bestehende
Rechtsverhältniß einzutreten hat;

12
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2. der genannte Verein verpflichtetsich ferner, vom 1. April 1893 ab zur Gründung
von Freistellen an den Provinzialverband der Nheinvrovinz einen jährlichenBetrag
von 3750 M,, vierteljährlich im Voraus, zu zahlen und zur Sicherstellung dieser
Leistung ein entsprechendes Kapital in Hypothekenforderungenund Wertpapieren
bei der Landesbank der Nhcinprovinz zu hinterlegen.

Düsseldorf, den 15. November 1892.

2>er Provinzialausschuß:

Freiherr von Solemacher, Klein,
Vorsitzender. Landesdiieltor.

Anlage 8.

Bencht
der

von dem Provinzialausschuß der Rheinprouinz zur Prüfung der Wegeverhältnisse in
der hessischen und bayerischenPfalz, Elsaß-Lothringen und Baden erwählten

Commission.

Die stetig sich steigernden Ansprüche an den Zustand der Provinzialstraßen und das nicht
zu bestreitendeandauernde Wachsender Preise für Unterhaltungsmaterial und Arbeit ließen nach
Ansicht des zuständigen Landesbauraths die in den laufenden Etats vorgesehenenUnterhaltungs-
credite für die Folge nicht mehr ausreichend erscheinen. Es lag deshalb die Erwägung nahe, ob
nicht durch eine Aenderung in der Organisation der Straßenbauverwaltung oder durch eine, von
der bisherigen abweichenden Vauunterhaltungsmethode eine Verminderung der Unterhaltungskosten
der Straßen erreicht werden könne.

Um in dieser Frage ein durchaus selbststänbiges Urtheil zu gewinnen, beschloß der
Provinzialausschuß, die Einrichtungen und Resultate benachbarter Straßenbauverwaltungen an
Ort und Stelle eingehend prüfen zu lassen, und ertheiltezu dem Zwecke einer besonderen Commission
den Austrag, die hessischeund bayerischePfalz, Elsaß-Lothringen und Baden mit dem Landes¬
direktor und dem zuständigen Landesbaurath zu bereisen. In Nachstehendemsoll nun über die
gemachtenWahrnehmungen und gesammelten Erfahrungen das Nähere berichtetwerden.

Die Reife begann am 20. Juli d. I. Morgens in Vingen mit Besichtigungvon Hefsischen
Straßen und führte über Wörrstadt und Alzey nach Kaiserslautern, wo übernachtet wurde.

Die Fahrt am zweiten Tage führte von Kaiserslautern über Landstuhl und Homburg
nach Zwnbrücken, wobei Gelegenheit geboten war, die Straßen der bayerischen Pfalz und die
dortigen Einrichtungen kennen zu lernen.

m ^ - ^" ^"°" ^° ""^ ^e Besichtigung von Zweibrückenüber Aliescastel, St. Ingbert,
3 Saargemünd nach Saarburg in Lothringen fortgefetzt,wobei Straßen der Mge-

g?^gen w" " '" ^Provinz mit denjenigen der bayerischen Pfalz in Ver-
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Am vierten Tage ging die Reise von Saarburg über Pfalzburg und Zabern nach Straß-
burg zur Besichtigungvon lothringischenund unterelsässischen Straßen.

Am fünften und sechsten Tage wurden die Straßen in der Nheinebeneum Strahburg
und die Bergstraße von Ober-Ehnhcim in die Vogescn besichtigt. Bei der letzterenReise wurde
die Commissionvon dem Kaiserlichen Vaurath Wendel aus Strahburg begleitet, welcherüber alles
Wissenswertheden nöthigen Aufschlußertheilte.

Der achte und neunte Tag wurde zur Vereisung der Straßen in Ober-Elsaß in der
Umgebung von Colmar benutzt.

Die Verhältnisse der dortigen Straßenbauverwaltung bieten unstreitig für die hiesige
Verwaltung sehr viel Beachtenswerthes und war es daher recht erfreulich, daß die Commission
Gelegenheitnehmen konnte,mit dem technischenMitgliedc der dortigen Vezirksregierung,Regierungs-
und Baurath Wallot die daselbst zur Anwendung kommenden Verwaltung«- und technischenNormen
auf's Eingehendstezu erörtern.

Am zehnten Tage begab sich die Commissionnach Freiburg, wo noch am selbigen Abend
der badische Oberingenieur Aicham aufgesuchtwurde, und schloß Letzterer sich der auf den folgen¬
den Tag angesetzten Bereisung der Straßen durch das Höllenthal bereitwilligst an und ertheilte
hierbei über Einzelheiten der badischen Strahenvcrwaltung alle wünschenswerthenAufschlüsse.Am
Abend dieses Tages fand noch eine längere Conferenzder Commifsionmit dem badischenWasser-
bauinspcktorLubberger über diejenigenEinrichtungen statt, welche im Grohherzogthum Baden sür
die Ausbildung der unteren Wasser- und Strahenbautechniker bestehen.

Am zwölften Tage wurde die Rückreiseangetreten.
Ueber die Einrichtungen des Straßenwesens in den genannten Ländern ist Folgendes zu

berichten:
Die Straßen im Grohherzogthum>Hessen bieten wenig Vemerkenswerthesund stehen in

ihrem Zustande gegen die Strahen in der Pfalz, in Elfah-Lothringen und Baden fehr zurück. Die
Commifsion hat deshalb ihr Augenmerk hauptsächlichauf die Verhältnisse in den letztgenannten
Staaten gerichtet.

Die Kunststrahen in der bayerischenPfalz zerfallen in
k) Staatsstraßen,
d) Distriktsstrahen.

Die Staatsstraßen werden von Organen der Staatsverwaltung verwaltet und unter¬
halten und fliehen die Mittel zur Unterhaltung lediglich aus Staatsfonds.

Die Verwaltung der Distriktsstrahen untersteht der Oberaufsicht der Königlichen
Negierung, jedoch sind im Uebrigen die Distrikte selbstständigund werben die Unterhaltungskosten
^ «/. von den Distriktsgemeinden,zu '/< vom Staat und vom Kreise aufgebracht.

Die Distrikte bilden einen Wegebau- oder Interesscntenverband und wurden emgenchtct
durch das Gesetz vom 28. Mai 1852. Im Ganzen sind 82 solcher Distrikte in der Pfalz, welche
durchschnittlich je 70 Km Strahen umfassen.

In Ober- und Unter-Elsah zerfallen die Kunststrahenin
») Staatsstrllhen,
d) Vezirksstrahen,
<:) Vizinalstrahen und
ä) Gemeindevizinalwege.

In Lothringen hat man seit 1875 die Bezirks- und Vizinalstrahen unter der Bezeichnung
''«reisstrahen" vereinigt, im Uebrigen aber die obige Einteilung wbehalten. ^.
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Die Staatsstraßen werden von den staatlichen Organen verwaltet und die Unterhaltung^
Mittel durch den Staat beschafft.

Bei den Bezirks- und Vizinalstraßen bezw. den Kreisstraßen liegt die Verwaltung und
technischeLeitung der Unterhaltungsarbeiten ebenfalls den bezüglichen staatlichen Organen ob, jedoch
werden die Unterhaltungsmittel durch die Kreise aufgebracht. Auch bei den Vizinalwegen, deren
UnterhaltungskostenSeitens der Gemeinden aufzubringen sind, findet eine Einwirkung auf die
baulicheUnterhaltung durch die technischen Organe der Bezirks-Negierungen statt, jedoch scheint
das Maß dieser Einwirkung in den einzelnenGegenden des Neichslandes ein verschiedenes zu sein.

Im Grohhcrzogthum Baden werden die Verkehrswegeeingetheilt in
a) Landstraßen, deren Unterhaltungskostenzu "/< vom Staate und zu '/<, von den

berührten Gemeinden getragen werden;
d) Kreisstrahen, deren Unterhaltungskostenzu 2/3 den betreffenden Kreisverbändenund

zu '/» den berührten Gemeinden pro rat», der Länge zur Last fallen, und
e) Gemeindewege, deren Unterhaltung lediglich den betreffenden Gemeinden obliegt.

Zur Unterhaltung der letzten Art von Verkehrswegen können andere an der Unter¬
haltung interessirte Gemeinden, Besitzer größerer Wälder, Bergwerke, Steinbrüche,
Fabriken :c. noch besonders mit herangezogenwerden.

Die administrative und technische Verwaltung der Staatsstraßen erfolgt durch die staat¬
lichen Behörden, während die Kreisstraßen von den Kreisverbänden verwaltet und unterhalten
werden. Die Letzterenkönnen indessenhierzu das technische Personal der Staatsstraßen kostenlos
in Anspruch nehmen, was auch in der Regel geschieht. Die Anflicht über den Bau und die
Unterhaltung der Gemeindewegesteht im Benehmen mit den Aauinspettoren den Bezirksämtern
zu. Die wichtigstenGemeindewege eines jeden Verwaltungsbezirks sind ausgeschiedenund der
regelmäßigen Aufsichtdes Straßenmeistcrs unterstellt. In vielen Fällen haben die Kreisverbände
indessendie Fürsorge für die wichtigstenGemeindewegeselbst übernommen und führen die Unter¬
haltung auf Kosten der Gemeinden unter Mitwirkung der Vauinsvektoren.

In allen drei uorbenannten Staaten besteht die übereinstimmendeEinrichtung, daß auch
bei den Straßen und Wegen der Kreis, und Gemeindeverbändedie centrale Strahcnbauverwaltung
als Uebcrwachungs-und leitende Instanz auftritt und zwar, wovon später die Rede sein soll, zum
großen Nutzen des Ganzen. Auch war man in den genannten Ländern allgemein der Ansicht,
was insbesondere von dem Negierungs- und Vaurath des Bezirks Ober-Elsaß Wallot auf das
Nachdrücklichste betont wurde, daß eine vollständigeSelbstständigmachungder kleineren Communal-
verbände und eine Loslosung derselben von einer centralen Leitung und Ueberwachungnur einen
Nuckschntt des Wegewesensin wirthschaftlicherund bautechnifcherHinsicht zur Folge haben tonne.
Herr Wallot hob hierbei besonders hervor, daß es für die losgelösten kleinen Commnnawcrbände
unmöglich ,em werde, alle diejenigen Einrichtungen kenne» zu lernen und zu treffen welche für
die rationelle Behandlung des Wegebaues unentbehrlich sind. Die kleinen Verbände würde,, nicht
^/?^ ^° ""^ 2°^""° Technikererlangen und längere Zeit behalten können, sondern
?.^.7« ."""'"" ^'" Mangel an Erfahruug leiden. Ferner würde es für diefelben nicht
M^ru3 ^?" Maßnahmen zu treffen, welche zur billigen Beschaffung des geeignetsten
A,r da 7^ ^ Er befürchtete,daß die kleinlichen Interessen des engeren Verbandes
G am twobl ^?7'^?// ^ ^71 wirthschaftlichenGesichtspunkteerlangen und ein dem
32!.?^ ^' '"°<W werde. Es werde das die Wegebau-
Verwaltung vertheuern und die Wege selbst verschlechtern.
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Hält man im Inlande Umschau, vergleicht man z, B. die Resultate des Kreis- und
Communalwegebauesin Elsaß-Lothringenuud Baden mit den bezüglichenpreußischen Verhältnissen,
so läßt sich das schwere Gewicht der Ansichtdes Herrn Wallot nicht verkennen.

Von besonderem Interesse erschien der Commissiondie Art der Veitheilung der Wege-
baulast in Baden.

Man ist hier von dem Prinzip ausgegangen, daß die Wege zwar der Allgemeinheit
dienen und daher deren Kosten auch von der Allgemeinheit aufzubringen sind, daß aber Jeder,
welcher noch ein besonderesInteresse an einer solchen Anlage hat, dieses Interesse auch durch
Leistungenbesonders zu bethätigen habe. Daher stammt das lediglich in Baden vorkommende,
aber jedenfalls richtige Verhältniß, wonach die Einzelgemeindeneinen ratirlichen Theil der Unter¬
haltungskostenauch derjenigen Staatsstraßen zu tragen haben, welche die betreffende Gemeinde
berühren.

Andererseits hat die Grenze der Leistungsfähigkeit der Einzelgemeinden und auch der
Kreife nirgendwo eine billigere Berücksichtigunggefunden, als gerade in Baden.

Die Organisation der Wegebauverwaltung in Elsaß-Lothringen und Baden anlangend,
so ist das Grundprinzip derselbenbei beiden das gleiche wie in der Rheinprovinz.

An der Centralstellebefindet sich die administrativeund die technischeSpitze der Verwaltung.
Das Straßennetz ist in Vauämter von größerem oder geringerem Umfang getheilt, an

deren Spitze ein technischer Beamter steht, welcher die lokalen Verwaltuugsangelegenheitenmit
M besorgen hat.

Die Aufsicht über die Bauarbeiter! und die Aufstellung der Baurechnungen liegt
sogenannten Straßenmeistern ob, deren Belaufe je nach den örtlichen oder sonst maßgebenden
Verhältnissen von verschiedenerAusdehnung sind.

Die eigentlichen Bauarbeiten, mit Ausnahme derjenigen bei Kunstbauten, werden
von fest engagirten und eingeübten Arbeitern zur Ausführung gebracht, welche den Namen
Straßenwärter führen. Diefelben entsprechenden in der Rheinprovinz angestelltenständigen
Arbeitern, bilden aber ein weit eingeübteros und zuverlässigeresPersonal.

In der Pfalz wie im ganzen übrigen Bayern jedoch weicht die Organisation der Bau-
amter von den Einrichtungen aller übrigen bekannten Straßenverwaltnngen insofern ab, als hier
das Zwischenglieddes Aufsichtsbeamtenzwischen Vauamtsvorsteher und dem Strahenwärter fehlt.

Hier hat der Vauamtmann (und bei den Distriktsstraßen der Bezirksbauschaffner)direkt
mit dein Strahenwärter zu verkehren, welch' letzterer in mancherBeziehung weit mehr ausgebildet
'st. als der Strahenwärter irgend einer andern Verwaltung. So gehört z. B. die Aufstellung
der allerdings sehr einfachenLohnlisten zur Aufgabe des bayerischenStraßenwärters.

Auch sind bei der Staatsstrahenverwalung in den Vauämtern außer dem Bauamtmann
"°ch ein oder mehrere Nauamtsassessorcnund ein etatsmiihiger Bauamtsschreiber angestellt.

Da diese Vauämter an Strahenlänge den Umfang der Vauämter anderer Verwaltungen
'ucht erreichen, fo dürfte einerseits die reichliche Besetzung der Vauämter in der Pfalz mit Personal,
""dererseits der Umstand, daß in keiner einzigen bekannten Strahenbauverwaltung die bayerische
Organisation der lokalen Bauämter Nachahmung gefunden hat, und endlich die Erwägung, daß
"" Einführung der Stratzenauffeher in oie preußischeWegebauverwaltung auch hier zu Lande
"'" gleiche Einrichtung bestanden hat, später aber als nicht zweckmäßigbeseitigt worden ist,
wenig Verlockendes bieten, mit der gänzlicheil Beseitigungder Zwischeninstanz des Strahcnaufsichts-
personals bei den Straßen der Rheinprovinz nochmals einen Versuch zu machen. Es kann lediglich
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nur dem Vorhandensein eines seit langer Zeit durchaus «ingeübten und zuverlässigen Personals
einer-, sowie dem geringen Umfange der Baumatsbezirke andererseits zugeschrieben werden, wenn
bei dieser Einrichtung in Bayern größere Uebelständebisher sich nicht eingestellthaben. Nach
dem, was verlautet, sollen indessen in Alt-Bayern, wo dieselbe Einrichtung besteht, diese Uebelstände
sich fühlbar machen und die Straßen in einem nichts weniger als guten Zustande sich befinden.

Was die Anforderungenbetrifft, welche in Baden und Elsaß-Lothringenan die Ausbildung
des Vaupersonals gestelltwerden, so weichendieselbennicht wesentlichvon den in der Nheinprovinz
bestehenden Vorschriften ab. Die Prüfungsordnungen für die Straßenmcister sind aber beinahe
wörtlich dieselben, sodaß, wenn die Leistung eines Badischen oder Elsaß-Lothringcn'schcnStraßen¬
meisters höher zu schätzen sein möchte, als in der Nheinprovinz, dies nur in einer besseren Schulung
und durch eine längere Praxis zu suchen sein dürfte.

Von großem Interesse für die Commission war das in allen drei Staaten zur Durchführung
gebrachte Wegewärterfystem, welches der französischenEinrichtung des Wegewesens entstammt,
Hiernach ist der zur Ausführung der gewöhnlichen Wegcbaunrbeitenberufene Wärter zwar Arbeiter,
aber kein freier Arbeiter mehr, sondern ein fest in die ganze Organisation eingegliederterFaktor,
der für eine bestimmte kleinere Strahenstrccke resp, deren Zustand als yuasi Beamter dieselbe
Verantwortung trägt, wie der Straßenmeister oder der Vauinspektor für die größeren.

Die Resultate dieser Einrichtung sind so augenfällig und vorzüglich, daß die Einführung
eines gleichen oder ähnlichen Systems in die Straßenbauverwaltung der Nheinprovinz in ernste
Erwägung gezogen werden muß, zumal auf diefcm Wege allein sich die Verringerung des Aufseher-
Personals bezw. die Vergrößerung der Belaufe des Letzteren erzielen lassen wird.

Wenn die preußischeStaatsverwaltung zur Zeit das Wärtcrsystem verlassen und zur
Einstellungvon Aufsehern übergegangen ist, so lag der hauptsächlichste Grund für diese Maßnahmen
lediglichdarin, daß bei der Ausdehnung der früheren Vaukreise die Wärter, welche der Klasse der
ungeübten Tagelöhner entnommen waren, den an sie gestelltenAnforderungen nicht genügten und
dadurch die Kreisbauinspektoren in einem Grade belasteten, daß diese ihren Aufgaben nicht mehr
gerecht zu werden vermochten.

Mit Beibehaltung der Wärter und Eingliederung technifch ausgebildeterAuffeher zwischen
Wärter und Vauinspektor, wie dies in Baden, Elsaß-Lothringen und dem Vernehmen nach in
Frankreich in letzterer Zeit geschehen ist, würde man bessere Erfahrungen gemacht haben. Es hatte
im Falle der Beibehaltung der Wärter die Zahl der Aufseher wesentlich geringer gegriffen und
dadurch der Mehrkostenbetrag,welcher das Wärtersystemdem ständigen Arbeiter gegenüber erheischt,
reichlich gedeckt werden können.

Die früheren preuhifchcnStrahenwärter aber verhielten sich zu den Bübischen etwa so wie
die früheren Durchschnittsaufseherzu den ausgebildeten neueren Straßenmeistcrn.

Es hat vordem an der richtigen Aus- und Durchbildung des unteren Personals in der
preußischenStaatsstrahenoerwaltung gemangelt.

Was nun die Kosten der Verwaltung der Kunststrahen in den genannten Staaten
anbelangt, so hat bezüglich der bayerischen Pfalz Genaueres bezüglich der Bauiimter nicht
ermittelt werden können.

Immerhin jedoch dürfte der Umstand, daß bei Aemtern von so geringer Ausdehnung ein
größere« Personal beschäftigtwird, als bei den meist ausgedehnteren und weit mehr belasteten

3'zu La d°""'""''' ^°" ^'^ rechtfertigen, daß sich diese Kosten wesentlichhöher belaufen als
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In Elsaß-Lothringen betragen die Kosten eines Bauamtes etwa 9200 M. In Baden
berechnen sich die Kosten auf durchschnittlich 15 500 M., während die Kosten in der Rheinprovinz
sich auf durchschnittlich 10 000 M. belaufen.

Es lassen sich aus diesen Angaben direkte Schlüsse nicht ziehen, weil in Baden und Elsaß-
Lothringen die Bauinspektoren zugleich auch mit dem technischen Theile der Kreis- und Gemeinde-
Wegebauoerwaltung betraut sind und das Maß der Belastung, welche dieselben dadurch erfahren,
nicht festzustellen war.

Jedenfalls aber dürften die badifchenLokalbauämter fehr reichlich mit Personal bedacht
fein, da dem Bauamtsoorstand außer einem ständig daselbst thätigen Ingenieur I. Klasse noch
Ingenieure II. Klasse und technifche Assistentennach Bedarf zugetheilt werden. Die Wegemcisicr
erhalten in Elsaß-Lothringen Gehälter von 1200—2000 M. und dazu eine Neisc-Aversumvon
450 M., im Durchschnitt also 2050 M. In Baden betragen die Kosten eines Strahenmeisters
durchschnittlich 2200 M.

In der Nheinprovinz betragen die Gehälter der Strahenmeister 1200 bis 1800 M.,
während die noch vorhandenen früheren Provinzial-Strahenauffcher 1000 bis 1200 M. beziehen.

In Elfah-Lothringen beaufsichtigendie Wcgcmeister ein Straßennetz von durchschnittlich
81 Km Länge inkl. der ausgebauten Gcmcindewege. Ohne diese Wege entfallen auf den Wege¬
meister 59 Km Land- und Kreisstraßen.

In Baden dagegen entfallen auf den Straßenmeister 118 Km Staats-, Kreis- und
Gemeindestraßen;ohne die beiden letzten aber nur 35 Km Staatsstraßen.

In der Nheinprovinz dagegen hat der Straßenaufsichtöbeamte wesentlichin Folge des
Uebergangsstadiumsvon den vorhandenenStraßenauffehern zu Straßenmeistern durchschnittlich nur
29 Kni ^ beaufsichtigen. Wenn auch hierbei die bisweilen vorkommendeBeaufsichtigungvon
Gemeinde-Wegebautennicht mit in Rechnung gezogen ist, so muh doch der große Unterschiedauf»
fallen, welcher zwischen dem Aufsichtsgebieteines rheinischen Aufsichtsbeamtenund dein eines solchen
w Baden oder Elfah-Lothringen besteht, und wird es Seitens der Commission als die nächste
Aufgabe der Wegebauverwaltung erachtet, die Kosten der Straßenaufsicht den Verhältnissen
entsprechend herabzumindern, d. h. die Zahl der Aufsichtsbeamtenzu verringern.

Die Bezüge der Straßenwärter betragen in der Pfalz 714,26 bis 769,46 M. Da
denselbeneine durchschnittliche Straßenlänge von 6,4 Km unterstellt ist, so belaufen sich die Unter¬
haltungskosten für die Straßen an Wärtcrlöhnen allein fchon auf 116 M. pro Kilometer. Die
gleichen Kosten betragen in Elsaß-Lothringen 118 und in Baden 102 M. Es müssen diese Aus¬
gaben für ziemlicherheblicherachtet werden.

Es wird noch von Interesse fein, die Unterhaltungskostender Straßen pro Kilometer anzu¬
geben. Dieselbenhaben, ausschließlich Aufsichtslosten, durchschnittlich in den letzten Jahren betragen:

») in der Pfalz
bei den Staatsstraßen ................ 58" M.
„ „ Distrittsstrahen ............... 510,50 „

K) in Elsaß-Lothringen und zwar:
«. im Ober-EIfaß

bei den Staatsstraßen ............... 630 „
„ „ Bezirksstrahen ............... 641 „

A in Lothringen
bei den Staatsstraßen ............... 643 „
„ „ Kreisstrahen ............... ^<)3 „
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). in Unter-Elsaß
bei oen Staatsstraßen ................ 549 M.
„ „ Bezirlsstraßen ...............542 „
„ „ Vizinalstrahen...............410 „

Dabei ist jedoch zu bemerken,daß neben dein gewöhnlichenEtat, dem die vorstehenden
Summen entstammen, ein außerordentlicherEtat herläuft, dessen Höhe nicht bekannt geworden ist.

«) in Baden
bei den Staatsstraßen ..............480 M.

In der Rheinprovinz haben die Provinzialstraßen gekostet im Jahre 1889/90 pro
Kilometer 518,49 M.

Die Durchschnittspreisefür Material haben betragen pro KubikmeterKleinschlag
in der Pfalz.....10—11 M.
„ Baden......6,60 „
„ Elsaß-Lothringen . . . 8—9 „
„ der Nheinprovinz . . . 8,14 „

Es wurden verwandt an Material pro Kilometer Staatssttaßen
in der Pfalz..... 36,2 onw
„ Elsaß-Lothringen . . . 36—40 „
„ Baden......38,3 „
„ der Rheinprovinz ... 29 „

Ueber den Verkehr auf den Straßen konnten maßgebendeVergleichszahlmnicht gewonnen
werden.

Nimmt man an, daß die Einflüsse des Verkehrs und der Witterung in den vorstehend
mit einander verglichenenGebieten auf den Verschleiß der Straßen gleich sind, (eine Annahme,
die keineswegs zu Gunsten der Nheinprovinz gemacht ist), so bieten die obigen Zahlmangaben
für die Nheinprovinz kein ungünstiges Bild.

Die Construction der Straßen anlangend so gelten hierfür
1, in der Pfalz

»,) für die Staatsstraßen die KöniglicheEntfchliehungvom 26. März 1874 und
r>) für die Distriktsstraßen die gleicheEntschließungvom 7, Januar 1845.

Hiernachsollen die Straßen mit Packlageund Decklage,beides ausgiebiger als in Preußen,
erbaut, mit Seitenbantetts und Gräben angelegt werden und sind je nach den Terrainverhältnissen
verschiedene Steigungen und Krümmungen zulässig.

Die Distriktsstraßen unterscheidensich von den Staatsstraßen lediglichdurch eine schmälere
und um ein Geringes schwächere Fahrbahn. Packlage ist aber auch bei diesen Straßen unerläß¬
liche Bedingung.

In Elsaß Lothringen liegen die Verhältnisse ähnlich. Die Staatsstraßen, welche noch aus
französischer Zeit stammen, sind reichlich und mit kräftigem Unterbau hergestellt Man sieht es der
Ausführung an, daß Mittel hier nicht gespart worden sind.

Den neueren Straßenbauten. welche sich jedoch lediglich nur auf Kreis» und Vizinalstrahen
bez.ehen werden die Normen vom 13. März 1876 zu Grunde gelegt. Hiernach sollen die Staats-
straßen 10 w, die Kreisstraßen 8 in und die Gemeinde-Vizinalwege6 w Breite erhalten

D.ese Breiten werden jedoch nicht strenge eingehaltenund wechseln je nach der Bedeutung
.- ^'57^ dem vorhandenenoder zu erwartendenVerkehr. Die Anlage der Baukette und Gräben,
d.e Stärke der Pack- und Decklagen sind den Bestimmungenin der Pfalz fast g ch
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In Baden bestehen leine allgemein gültigen Bestimmungenüber den Neubau der Land-
(Staats») Straßen. Alle Verhältnisse werden vielmehr der Baustelle, dem Verkehr, der Materialart
und dem Untergrunde angepaßt und wechselt die Breite z. B. bei den Staatsstraßen von 5,4—8 m,
bei den Kreisstraßen von 4,8—5,4 m und bei den Gemeindewegen von 4,2—4,8 m.

Auf die Stärke der Steinbahn wird jedoch ein großes Gewicht gelegt und hierfür bei den
Staatsstraßen 30 eru, bei den Kreisstraßen 24 om und den Gemeindewegen 18—24 om verlangt.
Die badische Instruktion für den Bau der Wege ist in hohem Grade bemerkenswerth und zeugt von
einer gründlichenKenntniß aller maßgebendenVerhältnisse.

Die badischenStraßen bieten das erfreuliche Bild einer gänzlichen Vollendung und soliden
Herstellungsweise. Man sieht diesen Bauten an, daß mit Sachkenntnis verfahren und unzweckmäßige
Sparsamkeit nirgendwo Platz gegriffenhat. Diese Bauten sind mit einem Worte fix und fertig.
Bankette und Steinbahn, Gräben, Rinnen, Schutzwchren,Nummer- und Meilensteine, die Baum-
Pflanzungen, kurz Alles deutet auf eine sorgsame, mit den nöthigen Mitteln ausgestattete
Bauleitung.

Mit der erstmaligenconstructivenHerstellung der Staatsstraßen in der Pfalz, in Elsaß-
Lothringen und Baden können sich die Provinzialstraßen der Rheiuprovinz allerdings nicht messen.

Die baulicheUnterhaltung der Straßen insbesondereder Fahrbahn anlangend,so weicht
dieselbe in der Pfalz und in Baden grundsätzlich von derjenigen in Elsaß'Lothringcn ab.

In den beiden ersten Staaten hält man bisher, zumal bei den Staatsstraßen, unentwegt
am Flicksystem fest, während man in Elsaß»Lothringen seit längerer Zeit schon das Deckcnsystcm
neben dem Flicksystemauf allen Straßengattmigcn zur Anwendunggebracht hat. Bei den bayerischen
Distriktsstraßen,welche, wie früher bereitserwähnt, in einem loseren Zusammenhangs der Staats¬
verwaltung stehen, soll hin und wieder ebenfalls die Walze zur Anwendunggekommen sein.

Das Flicksystem unterscheidet sich vom Deckensystemdadurch, daß die jährliche Abnutzung
der Straßcnfllhrbllhn cmch jährlich ergänzt wird, während beim Deckensystem das Hauptaugenmerk
darauf gerichtet ist, die Abnutzung der Fahrbahn möglichst gleichmäßig unter Vermeidung aller
Schlaglöcherund Gleise, zu gestalten und bis zu einem zulässigen Minimum fortdauern zu lassen.
Ist dies Minimum erreicht, so wird die Decke in der erforderlichenStärke uud Breite mit einem
Male erneuert. Da beim Flickfystem Walzen nicht zur Anwendung kommen, alljährlich aber die
Steindccke einen Materialzusatz erhält, welchen die Fuhrwerke einzufahrend. h. einzuglätten haben,
5° läßt sich leicht beurtheilen, welche Störung der Verkehr auf stark befahrenen Straßen, auf
welchen dieser Materialzusatz jedesmal ein erheblicherist, alljährlich zur Zeit des Einbaues dieses
Materials dadurch erfahren muß. Dagegen hat diese Baumethode bei weniger stark befahrenen
Straßen, bei welchen die Abnutzungnur an einzelnen Stellen sich zeigt, kein Bedenken.

Bei der Deckenmethude ist zur Zeit des Einbaues vuu Material die Störung des Verkehrs
selbstverständlich eine weit größere; allein es wiederholt sich dieselbe seltenerund dauert, zumal bei
°e« in letzter Zeit zur Auwendnng gekommenen Dampfwalzen, nur sehr kurze Zeit.

Aus den Mittheilungeu, welche die Commissionsowohl in Baden und der Pfalz, als
°uch in Elfaß.Lothringm erhalten hat, kann sich dieselbe der Ansichtnicht verschließen, daß sowohl
das Flicksystemals auch das Dcckensystemnur unter ganz bestimmten Verhältnissen eine Berechtigung
h". daß es aber jedenfalls verfehlt und unrichtig sein würde, eines dieser Systeme ausschließlich
^r Anwendungzu bringen. Die Commission ist dann auch der Ansicht, daß Bayern und Baden
°uf den stark belastetenStraßen über kurz oder lang zum Deckensystem mit Walzen übergehen

,3
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müssen, wie von den dortigen Technikern auch anerkannt wurde, während die Commissionsich
andererseisder Ueberzeugung nicht verschließenkann, daß in den gebirgigen und wenig befahrenen
Theilen der Rheinprovinz, insbesonderedort, wo die Straßen weniger durch Fuhruerkehr abgenutzt,
als durch elementare Einflüsse zerstört werden, ein starres Festhalten am Deckensystem fehlerhaft
sein würde. Sie empfiehlt daher die Baumethoden in Elsaß'Lothringen, zumal in Ober-Elsaß,
wo beide Systeme nebeneinander, in der vorstehendangegebenenWeise zur Anwendung kommen
und recht gute Resultate geliefert haben.

Der Unterhaltungszustand der Straßen war in den drei genannten Staaten, soweit
die CommissionGelegenheit hatte, durch Augenschein sich zu überzeugen, im allgemeinen ein guter,
stellenweise sogar ein recht guter, obgleich auch weniger gut und sogar mangelhaft unterhaltene
Straßen, zumal in Lothringen, mit unterliefen.

Ganz befonders muß das faubere Aussehen der Straßen in der Pfalz und in Baden
hervorgehoben werden, wozu nicht zum geringeren Theil die Art und Weife beitrug, in welcher
daselbst die Bankette behandelt und gepflegt werden. Offenbar erfreuen sich diefe Theile der
Straßenanlllge der ganz besonderenFürsorge der Verwaltung.

Man läßt diese Bankette da, wo der Fuhverkehr kein starker ist und das Publikum die
Steinbahn und nicht die Seitenwege benutzt, mit Gras bewachsen nnd sticht diese grasbewachsenen,
etwa 6—8 cm über der Fahrbahn liegenden Streifen an der inneren Kante nach der Schnur
grade ab. Zur Zeit der Bereifung war die Heuernte eben vorüber und boten die ganz glatt
gehaltenen Grasstreifen einen wirklichbestechenden Anblick.

Da wo der Personenverkehr die Bankette in Anspruch nimmt, stellt man dieselbendurch
Kopfrasenemfassungnach der Fahrbahnseite zu her und bekiest die Oberfläche. Innerhalb und in
der Nähe bewohnter Orte ersetzt man den Kopfmfen durch eine Steineinfaffung,

Für die Entwässerung ist auf der freien Strecke durch Schlitze, welche in den Rasen¬
streifen eingeschnitteuwerden, gesorgt. Bei den vom Publikum benutztenBanketts ersetzt man die
Schlitze durch Rühren.

Für die geringen Materialquantitäten, welche das Flicksystemalljährlich erfordert, hat
man in Baden alle 50—60 m kleine Lagerplätze dicht neben der Steinbahn hergestellt,um
welche sich die Grasbanketts herumziehen,und auf welche der Kleinschlagin regelrechtenHaufen
aufgesetzt bis zu seiner Verwendung verbleibt. In den bewohnten Orten mußten die breiten, aus
regelrechtenSteinen hergestelltenPflasterrinnen auffallen, welche dem Ganzen ein sauberes An¬
sehen geben.

Die im Gefalle liegenden Gräben der Gebirgsstraßen waren, dem stärkeren Abfall der
abstürzenden Wasscrmassen entsprechend,mit behauenen schwerenSteinen ausgepflastert und die
Schutzvorrichtungen an den Abhängenthalwärts waren, besonders auf der Straße nach der Schlucht
im Ober-Elsaß kräftigst und sachgemäßangeordnet.

In allen diesen, das Aussehen der Straße hebendenNebenanlagen können die Straßen
im Ober-Elsaß, Baden und der Pfalz der Rheinprouinz als Muster dienen und wird daher
eine gleiche Behandlung dieser Anlagen, soweit dies die vorhandenen Mittel gestatten, der Wege«
bauuerwaltung dringend empfohlen.

Endlich nahm die Eommifsion mit Interesse von der Mittheilung Kenntniß, daß in Elsah-
Lothrmgen uud Baden die technische Behandlung des Baues und der Unterhaltung sämmt¬
licher Arten von Straßen bis hinunter zu den Gemeindewegengenau ein und dieselbe sei.
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Die Commissionglaubt nun das Resultat der auf ihrer Reise gemachtenBeobachtungen
und gesammeltenErfahrungen in Nachstehendem zusammenfassenzu sollen:

1. Im Allgemeinensteht in Vezug auf den Unterhaltungszustand der Provinzialstraßcn,
insbesonderewas die Fahrbahn anbelangt, die Nheinprovinz hinter der Pfalz, Elsaß-
Lothringen und selbst Baden nicht zurück, nur ist der Zustand der Bankette, der
Gräben, Rinnen und Böschungenin Baden ein wesentlich besserer.

2. Die Kosten der Unterhaltung der rheinischen Provinzialstmßen erscheinen im Vergleich
mit den Kosten der Straßen in den benannten Staaten zwar nicht zu hoch, allein es
lassen sich durch die oben berührte Vergrößerung der Belaufe und die dadurch ermög¬
lichte Verminderung der Zahl der Straßenmeister, fowie durch Unterhaltung der
Straßen mit geringem Verkehr durch Ausbessern (Flicken) noch weitere Ersparnisse
erzielen.

Dadurch erscheint
8. eine Erhöhung des Straßen-Etats für die gewöhnliche Unterhaltung trotz der stetig

steigendenPreise sür Material und Arbeit zur Zeit nicht geboten, zumal da durch
das zwischenzeitigerlassene Gesetz über die Vorausleistungen der Fabriken :c, die
Möglichkeitgegeben ist, übermäßigen Belastungen der Straßen Seitens Einzelner zu
begegnen bezw. sür die Gesammtheit Entschädigungzu erlangen.

4. Die zum Umbau von Brücken, zur Herstellungvon Pflasterungen, zu größeren Ent¬
wässerungsanlagen:c. in längeren Zwischenräumenerforderlichwerdendeneinmaligen
Ausgaben gehören nicht auf den laufenden Etat der Straßenunterhaltung, fondern
sind als vorübergehendeAusgaben zur baulichen Vollendung der Straßen befonders
zu veranschlagenund die erforderlichen Mittel als außergewöhnlicher Credit neben
dem Straßen-Etat bei dem Provinziallandtag zu beantragen.

5. Es wird empfohlen, an Stelle der jetzigen ständigen Wegearbeiter zuverlässigereund
kundigere Arbeiter als Wärter nach badischem Muster vor und nach anzunehmen und
mit der allmählichenEinführung diefes Systems das Personal der Straßenaufseher
schrittweisezu vermindern. Zur besseren Ausbildung des Straßenmeisters ist ähnlich
wie in Baden und Elsaß - Lothringen eine Schule für untere Kultur- und Wegebau-
techniker zu errichten.

6. Das Desensystem ist als allein maßgebendes Prinzip zu verlassen und neben
dein Deckensystem die Unterhaltung der Straßen durch Flicken, in Anlehnung an die
Verhältnisse in Ober-Elsaß, einzuführen.

Zur Durchführung des letzteren Systems sind die Provinzialstrahen zu klassifiziren.

Die Commission:

gez.: Freiherr von Solemacher. gez.: Ianhen. gez.: Eich.
gez.: Schmidt von Schwind, gez.: Graf Beiffel. gez,: Licven.

gez.: Klein, gez.: Dreling.
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Anlage Ä.

Bericht und Anträge
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Ausbildung des unterm Straßenbaupersonals.

Den Herren Mitgliedern des Provinziallandtags ist mittels Anschreibet vom 10. No¬
vember v. I. ein Bericht, welchen die von dem Provinzialausschusse zur Prüfung der Wcge-
verhältnissein der hessischen und bayerischen Pfalz, Elsaß-Lothringenund Baden gewählte Commission
erstattet hat, zur Kenntnißnahme übersandt worden. Im Anschlüsse an diesen Bericht gestattet
sich der Provinzialausschuß, den Vorschlägen der gedachtenCommission das Nachstehendehinzu¬
zufügen.

Die im Jahre 1885 in Angriff genommeneReorganisation der Straßenbauverwaltung
in der Nheinvrouinz umfaßte das gesammte administrative und technische Gebiet besagter Materie
und baute sich aus Erfahrungen auf, welche nach einem 8jährigen Betriebe gesammelt worden waren.

In der Hauptsachebewegte sich die Reform nach zwei Richtungen hin, indem sie einmal
eine bessere Art der Ausbildung und Verwendung des in der Verwaltung beschäftigtenPersonals
und dann eine wirthschaftlichereVerwerthung des zum Bau und zur Unterhaltung erforderlichen
Materials ins Auge faßte.

Was zunächst das Personal betrifft, so sollten an Stelle des aus ca. 2000 zumeist
alten oder invaliden Personen bestehenden Arbeiterpersonals jüngere und tüchtigere Kräfte beschafft
und angestellt werden, welche nicht mehr nach der Zeit, sondern nach der Leistung zu
bezahlen seien. Dies erforderte ein beffer geschultes, moralisch zuverlässigeres Aufsichts¬
personal, welches heranzubilden als eine besonders wichtige Aufgabe der Lokalbaubeamtcn
betrachtet wurde.

Diefe besser ausgebildetenBeamten erhielten zum Unterschiedgegen die früheren, kaum
im Lefen und Schreiben erfahrenen Aufseher die dienstlicheBezeichnung „Strahenmeister".
Um dieselbenin den Stand zu setzen, die Arbeiter des öfteren und besseren controliren zu können
und damit auch die Möglichkeitherbeizuführen, ihren Wirkungskreis zu erweitern und ihre Zahl
zu verringern, war ihnen gestattet, bei den Begangen die bestehenden Fahrgelegenheiten(Post und
Eisenbahn) zur Hinfahrt oder Rückkehrzu benutzen.

In den letzten Jahren wurde die Ausdehnungsfähigkeitder Aufsichtsbeläufenoch weiter
dadurch wesentlichgefördert, daß man die Aufsichtsbeamten mit Fahrrädern ausrüstete, welche
wselben m den Stand setzten, in kürzesterZeit alle Punkte der ihnen zugewiesenenStraßen zu
erreichen. Speziell in dieser Beziehung ist die Rheinprovinz allen anderen Wegeverwaltungen
wett vorausgewesen,und haben die diesseitigen Einrichtungenanderwärts vielfach als Muster gedient.
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I

Die in solcher Weise in Aussicht genommenenUmgestaltungen konnten seit Einführung
derselben,im Jahre 1885, bis jetzt nicht vollständig zur Durchführung gebracht werben, weil die
Beseitigung der großen Zahl nicht weiter ausbildungsfähiger Aussichtsbeamtenund der wemgcr
brauchbaren Arbeiter sich ohne zu große Härte während genannter Zeit nur znm Theil erreichen
lieh. Demungeachtet haben sich doch die segensreichenWirkungen her Neuerungen überall da
sichtbargemacht,wo dieselbenhaben Platz greifen können. . ^ . .

An der Hand der Erfahrung hat sich im Laufe der Zeit, zumal aber durch Vergleich
der hiesigen Einrichtungen mit denjenigen in Baden und Elsaß-Lothringen gezeigt, daß man die
Eonsequenzder an und für sich richtigen Gedanken, welche der Reform in obiger Beziehung zu
Grunde lagen, nicht weit genug verfolgt hatte. Dies bezieht sich ebensowohl auf die Veschaftigungs-
weise der Straßenarbeiter, als auch auf die Ausbildung des Aufsichtspersonals.

Die Aufseher bezw. Straßmmeister, deren Zahl nach und nach statt, w,e im 1885er
Reorganisationsplan vorgesehen auf 240, bis auf 220 verringert und damit deren Bezirke au
30 bis 86 K>n erweitert wordeu waren, konnten, auch beim besten Willen, nicht die große Zahl
der zerstre>itarbeitenden Tagelöhner derart dauernd beaufsichtigenund nnterweisen, daß nicht
man el afte Ausführuugen bei den im Verdinge vergebenen Arbeiten oder SchN— noch
untergelaufen wäre. Dazu eigneten sich viele Arbeiten ü erhauv "cht zur Au^ulnung rm
Verding und muhte dah!r die Tagelohnarbeit in den ""w ^äll^
herlaufen. Auch bot, wie leider die Erfahrungen gezeigt haben, s°w°hl d« Verdmgarbet al auch
die Tagelohnarbeit den unlauteren Elementen unter dem Hufsichtspersonaleme leichte Gelegenheit,
durch falsche Angaben sich auf Kosten der Provinz unerlaubten Vortheil zu verschaffen.

Durch derartige Verhältnisse muhte eine exuete Rechnungsanfstellungzeitraubend und
schwierigund mitunter wenig zuverlässigwerden. „ . ^ ,. ^ ^ ^«.^u^

Ebenso zwingend wie die vorbezeichneten Verhältnisse erforderte aber auch die allmahlig
durchdriiigendeErkenntniß eine Aenderung, daß eine geordneteund sparsame Strahenverwaltung
sich m^A^i em Mt Men lasse, welche ^M «^ und weiter
nichts verstehen, als automatisch den Befehlen der Aufsichtsbwmten» chzuk« . ^„

Das owohl nach Jahreszeit uud Witterungsverhaltmssen als auch nach mannigfachen
lokalen Umtä^e^ bei UnterMuug der Kun wßen verlas
eine ruhige Ueberleguug und zweckbewußte Wahl der Mittel, als eme Fertigkeit bei An.

"""' W^g dies auch bei einer nur
s° liefert eine längere Beschäftigungmit dieser Materie doch 7^^ aß
«n schablonenhafteArbeiten bei der Unterhaltung der Kunsts rahen du^u "^ t i.nd

ws zu unnuU und fogar Md^n ^
«ne man immer will, es wird nmmls ^ ^ 1^
b°amte jede auf der Straße zu verrichtende^ ^n « / i« ^
Es «erden vielmehr die Arbeiter in sehr A ^° ^ ^rselben,
daher kommt es denn auch, daß bei der jetzigen ^ ^ ^r ^lm^^ ^ ^^.^ ^8 ^ ^
wenn der Aufsichtsbeamtezur

E« bedarf daher zu einer ohne besondere,, Auftrag
arbeiten mnäM tucbtia aeschulter und erfahrener Äroeiier, ,l.«^ ^ ,

und »°^?,!H'° Nchwn«« °n d°n such« °°M"ch««>>w S"° l«d
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Was sodann die Controle über die Leistung derselben betrifft, so hat sich eine solche
nach Stückzahl und Maaß als zeitraubend und unzuverlässig erwiesen. Man wird vielmehr
als Mahstab für dieselbe die Gesammtleistung in Betracht zu ziehen haben, d. h. den Zustand
der speziell dem Arbeiter überwiesenen Strecke, wie dies auch in den süddeutschen Staaten,
in Elsaß-Lothringen und Frankreich mit unverkennbarem Vortheil und zur großen Erleichterung
des Aufsichtspersonalsgeschieht. Derartig geschulte Arbeiter waren auch in der ersten Zeit der
preußischenStaatsstratzenverwaltung vorhanden und führten die diestliche Bezeichnung„Straßen»
warter", eine Bezeichnung,welche dieselbenauch in den vorgenannten Staaten beibehalten haben.
Ihre Ausbildung erfolgt durch die Straßenmeister bezw. den Lolalbaubeamten und ihre Bezahlung
gegen einen bestimmten Monatslohn. Sie sind ständige Arbeiter der Strahenverwaltung und
während des ganzen Jahres in deren Diensten. Nur durch letzterenUmstand wird es auch zu
ermöglichen sein, tüchtige Leute zu besagten Zwecken zu gewinnen und heranzuziehen, und auch
dadurch allein kann dem jetzt vielfach sehr hindernd empfundenenUebelstande abgeholfen werden,
daß z. N. in den IndustriebezirkenTagelöhner für die Arbeiten an den Straßen vielfach überhaupt
nicht oder nur gegen ganz außerordentlich hohe Lohnsätzezu haben sind.

Der Provinzialausschuß kann daher der Ansicht seiner Commission,daß es sich empfehle,
auch in der hiesigen Strahenverwaltung das Tagelöhnersystem abzuschaffenund an dessen Stelle
das Wärtersystem einzuführen, nur beitreten, wenngleichdamit auch der Straßenverwaltung eine
Aufgabe gestellt wird, welche sämmtlichenBeamten bei der ersten Durchführung lange und oft
vergeblich Mühewaltung verursachen und deren vollständige Lösung eine längere Reihe von
Jahren erfordern wird.

Daß eine so durchgreifendeMaßregel nicht gleichzeitigüberall zur Anwendung kommen
kann, ist selbstverständlich. Wird doch zunächst auch das Veamtenpersonal mit der neuen Ein¬
richtung vertraut gemachtwerden und seine Erfahrungen sammeln müssen. Um jedoch keine Zeit
zu verlieren, sind unterdeh die vorbereitendenSchritte geschehen und unter Verwendungder, zumal
in Baden und Elsaß-Lothringen, gemachten Erfahrungen in den einzelnen Bauämtern versuchsweise
Wegewärter eingestellt worden. Ueber die erzielten Resultate werden die demnächstigenJahres¬
berichte Aufschlußgeben.

Was die finanzielle Seite dieser Neuerung betrifft, so glaubt zwar der Provinzialausschuß
eine Ersparniß direkt dadurch nicht herbeiführen zu können, weil der Lohn für die Wärter dem
auch jetzt verausgabten Lohne für die Straßenarbeiter gleich kommenwird. Desto höher dürften
aber die indirekten Ersparnisse zu veranschlagen sein, welche vor Allem darin bestehen, daß die
kleineren Schäden, insbesonderean der Steinbahn, sofort und gut ausgebessertwerden, daß dadurch
die Straße allzeit ein sauberes Ansehenhat und endlich darin, daß das Aufsichtspersonal nach
Einführung des Wärtersystems ganz erheblich reduzirt werden kann. Letzteres findet feine
Begründung darin, daß die tägliche Controle der Arbeiter durch die Straßenmeister demnächst
nicht mehr erforderlichist, und die Seitens der ersteren aufzustellenden vierwöchentlichen Rechnungen
durch Ausfall der complizirten Verdingarbeiten eine weit erheblich geringere Zeit in Anspruch
nehmen. Die dadurch frei gewordeneZeit kann der Aufsichtsbeamtedaher zu anderen Arbeiten
verwenden.

II.

Was nun das Aufsichtspersonal, insbesondere die bisherige Ausbildung der Straßen¬
meister, betrifft, so hat sich ergeben, daß durch die gewählte Methode der Ausbildung dieser
Beamten, und zwar die beabsichtigte Unterweisung derselben einerseits durch den Lokal-Bauinspektor
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in theoretischerund dann durch das vorhandene Aufsichtspersonal in praktischer Hinsicht, der
beabsichtigte Zweck nur mangelhaft erreicht wurde. Zunächst dürfte einleuchten, dah nicht zedei
der Lolalbeamten als Dozent verwendbar ist, sei es, d°h ihm trotz noch so großer Kenntnisseund
trotz Lust und Liebe zur Sache die Lehrfähigkeit abgeht, oder aber, dah UM die Neigung dazu
fehlt. Dadurch fchon ist die Zahl derjenigenLandes-Vauinspettoren, welche sich wirklich '"tt ewigem
Erfolg der Unterweisung der Strahenmeister - Aspiranten unterzogen haben, eme sehr beschrankte

geblieben.^ ^ ^ ^^ ^^ Bauamtsvorstehern zu einer fruchtbringendenThätigkeit
nach dieser Richtung hin die Zeit. Die Verwaltungsthätigkeit dieser Beamten hat "°"Uch, trotz em
dah znr Entlastung derselbenim Jahre 1885 die Zahl der Bauämter von 17 auf 2 venn r
worden war, einerseits durch die wirthschaftlicheEntwickelungder Pr°vmz, dann ^
noch in Folge der sozialpolitischenGesetzgebungder letzten Jahre '"ner durch ^
der Grundbuchordnung und zuletzt noch durch die Ausführung es Gesetzes übe di Vor u -
leistungen der Fabriken ;c. zur Unterhaltung der früheren Vezntstrahen ^en " ^
welcher eine weitere Belastung derselben, zumal mit einer viel Zeit beanspruch"
und Eniebuna aeradezu ausgeschlossenerscheinen lassen muh. Es werden deshalb Mittel und

hne «eitere pekuniäre Belastung der

welche wüstes ur die nächstenJahre einen Theil
Hat doch die gewöhnlicheCorrespondenz bei einzelnen die er Aemter, °bge hen °° den t^
Nischen Ausarbeitungen, fast die Hohe von 7000 Geschaftsnummern, alfo den Umfang emes

"^^^^te^stche Durchbildung und dazu eine moralischeHebung der Strahen-
aufsichtsbe^ größere Selbststänbigkeit derselben ist aber um so

mehr 3^ dies auch die Erfahrungen in den äderen Straßenverwatungenbcha^
die Thäti it des Bauamtsvorstehers durch die Bedeutung der einzelnen ihm obliegendenGeM e

immer^ 2 derben eines^au^^ «"^waltenden Beamten hingedrängt wird. deren stetige Controle

was die gewöhnlichen Arbeiten zur ""erhal^ ^
betrifft, mehr dem Strahenmeister zu, wahrend sich der Vaumspe or, au. ^ " ^.^
Verwaltungsbeamter, hauptsächlich auf prinzipielle <5"Mdun °n^
wichtigerenUnterbalwngsarbeiten, die Beschaffung d" Mater^ der Ku ^
bauten nnd die Ueberwachungund Unterweifung semes ^rs°n l «nd be ^^
entspricht dies auch vollstäudig der bisher in anderen V^ ,^
wonach mit anscheinendinnerer Nothwendigkett die elementare ^traneno
mehr nach der Seite der Unterbeamten und Wärter hm «erschoben hat^

Die klare Erlenntnitz dieser Verhältnis rang sich «"'«^ " ^2^^ff; da

m welchem am allerfrühesten "ne sachg^ ««
ch nn Großherzogthum Baden. Dem b'dlschm ^ spi l g , ^ ^
hauptfächlichdeshalb so früh, weil ehemalige badische Beamte oa,°lo,i

Verwaltung traten. . aeeianetenStraßenauffichtsperfonals sowie
Die badische Einrichtung M Erziehung ° ^ ^ ^eu ^ n ,, ^^^ .^

du gleichartigen Einrichtungen in ^sah-Lothn» m Techniker mit einem

C rahburg. mit Unterstützung Seitens der St^ ^ ,„„ständigen Direktor an der Spitze ms Leben gerufen
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15 Jahren Aufnahme finden können. Die Schule ist ein Internat, an welcher sämmtliche Lehrer
im Nebenamte fungiren.

Als Vorbildung für die Schüler wird gründlichsterElementarunterricht gefordert und der
Unterricht nur während vier Wintersemester ertheilt. Während der vier Sommerscmesterwerden
die Zöglinge je nach den Fächern, welchen sich dieselben widmen wollen, znr Erlernung der
Praxis zu verschiedenen Bauausführungen über das Land vertheilt und bereits ausgebildeten
Beamten derselben Kategorie behufs Unterweisungzugewiesen. Außer Straßenbautechuitern bildet
die Schule in Straßburg auch Wasser- und Wiescnbautechnikcrund neuerdings auch Hochbautechnikcr
aus. Der Iahres-Etat für diefe Schule betrug für das Rechnungsjahr 1891/92 --- 16 950 M.

Die Einrichtungen des Instituts sind mustergiltig und die Resultate geradezu über¬
raschend. Bereits siud andere Straßenverwaltungen, z. B. diejenigevon Schleswig-Holstein, dazu
übergegangen, ihre Unterbeamten der technischen Schule in Straßburg zur Ausbildung zu
überweisen.

Es fragt sich nun, in welcher Weise die Nheinprovinz eine sachgemäße Ausbildung ihrer
Straßenaufsichtsbeamtcn herbeizuführen gedenkt, nachdem auf dem bislang verfolgten Wege nicht
mehr zum Ziele zu kommen ist.

Hier sind mir zwei Lösungen denkbar und zwar einmal die, daß nach einem vorher zu
treffendenUebereinlommenmit der Verwaltung der Schule in Straßburg die diesseitigenAspiranten
dem genannten Institut zur Ausbildung überwiesen werden, oder aber die andere, daß in der
Rheinprovinz, unter Anlehnung an die hiesigen Verhältnisse, eine Schule nach dem Muster des
Elsaß-Lothringen'schenoder Badischcn Vorgangs eingerichtet wird.

Die erste Art der Lösung hat jedenfalls den Anfchein größerer Einfachheit für sich, jedoch
auch das gegen sich, was im Allgemeinen jeder Erziehung im Auslande zum Vorwurf gemacht
werden kann, daß nämlich den Zöglingen die heimischen Verhältnisse, denen sie demnächst gegenüber¬
gestellt werden sollen, fremd bleiben, und daß von dem Erlernten daher nur das Allgemein-
Wissenschaftlichefür sie einen Werth behält, während im Uebrigen ihnen die Aufgabe erwächst,
ihre praktischenKenntnisse den heimischen Verhältnissen entsprechendumzugestalten.

Anch ein anderer wichtiger Umstand dürfte gegen eine Lösung im ersteren Sinne und
mehr für die Errichtung einer eigenen Schule in der Provinz sprechen. Es ist dies der Umstand,
daß nicht allein in der Provinz, sondern auch in den Kreisen und Gemeinden der Mangel eines
tüchtigenStraßeuauffichtspersonals immer mehr empfundenwird. Es mehren sich nämlich dauernd
die Anträge von Gemeinden auf zeitweise Uebcrlassung von Straßenaufsehern zu Gemcindcbauten
verschiedenerArt. So lange die Provinz in der Lage ist. derartige Beamte zeitweise abzugeben
und das ist nur dann der Fall, wenn ein Aufsichtsbeamter, welcher in oder in der Rahe der
betreffenden Gemeinde wohnt, grade nicht mit wichtigerenArbeiten beschäftigt ist konnte mau
derartigen Anträgen Folge geben. In vielen anderen Fällen aber haben die Gemeinden mit
deufelben abgewiesenwerden müssen. Das Letzterewird um so öfter der Fall sein, je weiter die
Zahl der Aufsichtsbeamtenm der Provinz zusammen schmilzt, und kann selbstverständlich wenn
d.ese Beamten mit der Aufsicht über ein größeres Straßennetz belastet un am t Me 3it
dauernd iu Anspruch genommen sein wird, überhaupt nicht mehr der Fall sein

Dadurch würden die Landgemeinden bei ihren Wegebauten in nicht geringe Verlegenheit
gerathen zumal d,e sonst bei solchen Gelegenheiten hierfür eintretenden Feldm fwegeu ^
der Einführung begriffenen Grundbuches mit diesen Arbeiten alle s^/^ s < .«!. ,u
anderen Arbeiten nicht mehr zu habeu sind. ' °"^ """ haben und zu
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Daß die Kreise oder Gemeinden eigene Anstalten zur Erziehung derartiger Beamten
gründen und mit einigem Vortheil betreiben könnten, ist nicht denkbar. Die Lücke bliebe also
unausgcfüllt, wenn nicht Seitens der Provinz für die Ausbildung derartiger Kräfte in einer
heimischen Schule Sorge getragen würde; denn von einer Ausbildung der Gemeiudeauffeher in
einen, auswärtigen Internat kann füglich nicht die Rede fein.

Wird aber die Gründung einer Schule zur Ausbildung niederer Straßeubautechniler
in Aussicht genommen, so kann dieselbe zugleich, ohne eine fehr belastende Ausdehnung ihres
Lehrgebictes, einem anderen Mangel abhelfen, welcher sich, wenn auch nicht grade jetzt, dann doch
in nächster Zeit, recht fühlbar machen wird; es ist dies der Mangel an tüchtigen Wiefenbau-
tcchnikern. , ^ ,, . .,.

In den letzten Jahren ist in der Rheinprovinz, zumal im gebirgigen Theile derselben
und besonders in der Eifel. recht viel für Meliorationen, namentlichWiesenanlagen und zwar mit
Uuterstützungensowohl Seitens des Staates als auch Seitens der Provinz, geschehen. Die Aus¬
führungen dieser Arbeiten standen unter der Aufsicht staatlich geprüfter und erfahrener Techniker
und haben große Summen erfordert. Für die Erhaltung dieser Anlagen, namentlichfür eine sach¬
gemäße Ueberwachungder Unterhaltungsarbciten. ist aber wenig oder nichts geschehen,wohl zumeist
ans dem Grunde, weil geeigneteKräfte hierzu nicht vorhanden find. Ueberflüfsig ist aber eine
solche Ueberwachungkeineswegs, denn man kennt ja die Indolenz der ländlichen Bevölkerungzur
Genüge, namentlich Einrichtungen gegenüber, welche nicht dem Einzelnen allem, sondern einer
größeren Gemeinschaft gehören.

Hier ist es an der Zeit, die zum weitaus größeren Theil aus öffentlichen Müteln her¬
gestellten Anlagen auch einer behördlichenUeberwachungzu unterwerfen und zu dem Behufe die
dazu geeigneten Kräfte, nach dem Muster von Baden und Elsaß-Lothringen, durch die Heran¬
bildung niederer Wiesenbautechnikerzu beschaffen.

Ist erst eine Schule für niedere Wegebautechnikervorhanden, so läßt sich die Ausbildung
der Wiesenbautechniterohne wesentliche Vermehrung des Lehrpersonals damit verbinden denn d,e
Mehrzahl der Unterrichtsgegenstände,zumal sämmtliche allgemein wissenschaftliche Knrse. tonnen
für beide Fächer gemeinsam sein. . „ , c l ^»„ «!„«

Entschließt sich die Provinz, eine derartige Schule ms Lebeu zu rufen f° durft
Netheiliguugdes Staates au der Aufbriuguug der Kosten keineswegs ausgeschloffen sein. Inw e

die Kreise und Gemeinden, welche ihr Personal aus derselben entnehmen llcha"d Deckung
der Kosten zu betheiligeu hätte», oder ob die Ausbildung der von dorther verwiesenen Zög¬
linge unentgeltlich zu geschehen hat. kann einstweilen dahin gestellt bleiben

Bei der Wich i keit aber der vorstehend erörterten Angelegenheü w ^^M^
«usschuß geglaubt, mit ?inem fertigen Programm für die Errichtung eine W" ^
a" den Provinziallandtag zunächstuicht herantreten zu sollen, sondern beehrt sich derselbe vorerst
zu beantragen:

'l^ch K^ß"e von dem Berichte der Commission zur «ung der Wege-
! rlM isse in de hessischenund bayerischen Pfalz, in Baden und Elsaß-Lot rmgen
sich mit den in diese,« nnd in dem vorstehenden Berichte entwickelten und begründeten
Ansichten einverstanden erklären, und ^ m ^ .-^

!«„«!,„ e'nm E»!«m! M Ernchlun, n« Lch»!> ftr m.d°.« l°«m!°r d.«
14
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Wege- und Wiesenbaues zur weiteren Beschlußfassung zu unterbreiten und alle
Schritte vorzubereiten,welche sür das Inslebentreten einer solchen Anstalt erforderlich
erachtet werden."

Düsseldorf, den 16. November 1892.

Der Provinzialausschuß:
Freiherr von Solemacher, Klein,

Vorsitzender, Landesdireltor.

Anlage 10.

des ProvinzialauSschusses
über

den Erlaß und die Ausführung des Gesetzes, betreffend die Heranziehung der Fabriken
u. f. w. mit Vorausleistungen für den Wegebau in der Rhemprovinz,

vom 4. August 1891.

In Erfüllung des von dem 33. Provinziallandtage in der Sitzung vom 11. Februar
1888 hinsichtlich des Erlasses eines Gesetzes über Vorausleistungen zum Wegebau sür die
Rhemprovinz ausgesprochenenWunsches ist das bezüglicheGesetz in der umstehend abgedruckten
Fassung unter dem 4. August 1891 erlassen worden.

Dasselbe unterscheidet sich von den bereits früher ergangenen gleichartigen Gesetzen für
andere Provinzen infofern, als das Recht der Erhebung von Vorausleistungen in letzterenauf die
Kreife und Gemeinden beschränkt,in dem Gesetze für die Rheinprovinz aber auch der Provinz
eingeräumt ist, indessennur „bezüglichsolcher von den Gemeinden ausgebauten Straßen, deren
Unterhaltung von ihr mit der Befugniß übernommen worden ist, dieselben jederzeit auf die
Gemeinden zu übertragen" (vergl. §. 2 des Gesetzes).

Es sind dies — im Gegensatze zu den der Provinz durch das Dotationsgesctz vom
8. Juli 1875 übertragenen ehemaligen Staatsstraßen und den wenigen von der Provinz selbst
gebautenStraßen — die auf Grund des Regulativs, betreffend die Vereinigung der in der Rhein«
Provinz bestehendenBezirksstraßenfondsund der Fonds zu der Unterhaltung der Staatsstraßen zu
Einem Provinzilllstraßenfonds vom 17, Januar 1876, als Prouinzialstraßen übernommenen
früheren Bezirtsstraßen,

Diese Straßen sind von den Gemeinden bezw. aus Mitteln der Gemeinden unter
Gewährung von Vauprämien ausgebaut und von den früher in der Rheinprovinz vorhanden
gewefenen8 Bezirksstrahenverbänden nach Fertigstellung zur Unterhaltung übernommen worden-
Nach Erlaß des vorbezogenenRegulativs sind diese Straßen unter der im H. 2 des gedachten
Regulativs enthaltenen Bedingung unter die Zahl der Prouinzialstraßen aufgenommen worden,
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daß die Eigenschaftals Provinzialstrahe durch Beschluß des Provinziallandtags wieder aufgehoben
und die Straße der betreffendenGemeinde zurückgegeben weiden kann.

Diefe Gattung von Prouinzialstrahen hat das Vorauslcistungsgesetzbei der im §. 2
getroffenen Maßgabe im Auge. Es sollte für eben dieselbenStraßen, für welche eintretenden
Falles die Gemeinden das Recht der Erhebung von Vorausleistungen haben würden, dieses Recht
auch der Provinz zustehen.

Bezüglich der früheren Staatsstraßen und der von der Provinz selbst ausgebauten
Straßen sollte eine Verminderung der der Provinz obliegenden Unterhaltungslast in der nämlichen
Weise deshalb nicht stattfinden, weil die Provinz für diese Straßen in der Dotationsrente Ent¬
schädigungbezieht, wogegen die Kosten der Unterhaltung der früheren Bezirksstraßenals Provin-
z'lllabgabe auf die Kreise umgelegt und von diesen bezw. den Gemeinden bezahlt werden müssen.

Nach Erlaß des Gesetzes ist an die erforderlichenVorarbeiten ZwecksAusführung des¬
selben alsbald herangegangen worden. Dieselben erwiesen sich indeß als außerordentlichschwierig.
Zunächst handelte es sich um die Ermittelung der Mehrbelastung der Straßen durch die industriellen
"«triebe. Dieselbe machte den Landesbauamtern viele Arbeit, weil die Verhältnisse in den seltensten
Fällen so lagen, daß einer durch eine Fabrik oder auch eine Gruppe von Fabriken belasteten
Straßenstreckeeine andere nicht belastete Strecke derselben Straße bei sonst gleichen Untcrhaltungs-
bcdingungcn gegenüberstand und so die Mehrunterhaltungskostender ersteren Strecke unmittelbar aus
den Rechnungsbelägen hätten entnommen werden können. Es muhte vielmehrdurchgehendsfür jede
Straße eine oft mühfame und umfangreiche Berechnung stattfinden, wobei in der Weise verfahren
wurde, daß die Straße je nach den Umständen in verschiedene Venutzungsstrecken zerlegt und für
lede diefer einzelnen Strecken zunächstdie wirklichen Unterhaltungskosten und sodann aus einer
anderen zum Vergleich herangezogenen,möglichst gleichartigen,aber nicht belastetenStrecke diejenigen
Kosten berechnet wurden, welche die erstere Strecke ohne die Belastung durch Fabrikbetriebe erfordert
haben würde. Der Unterschiedbeider Summen ergab die Unterlage zur Ermittelung der Mehr-
Unterhaltungskosten für die fragliche Strecke.

Dabei wurde indessen nur die eigentliche Strahenfahrbahn in Betracht gezogen, also nicht
^rechnet die Unterhaltung der Gankette, Sommerwege, Bauwerke u. s. w. und ebenso nicht
rechnet die gesummten Aufsicht«-und Verwaltungskosten,sondern lediglichdie sächlichen Kosten

°er Unterhaltung der Steinbahn.
Nicht geringere Schwierigleiten verursachte die Feststellungder auf die einzelnen Betriebe

entfallendenFrachten bezw. die Berechnung des Antheils eines jeden Betriebes an der „erheb-
lchen" Abnutzung der Straße. Von den Betriebsunternehmern felbst war in vielen Fällen keine

ausreichendeAuskunft zu erlangen, und blieb in Folge dessen nur übrig, das Maß der Ver¬
pachtung für einen jeden Vetheiligten auf Grund der von Straßenaufsichtsbeamten gemachten
Beobachtungen bestmöglich zu schätzen; geigneten Falles sollten die Landesbauämter auch durch
Zahlung an verschiedenenTagen sich die Grundlage für eine, wenigstens annähernde Berechnung
"erschaffen,

, Wie verwickeltdie Verhältnisse in dieser Beziehung lagen, mag aus dem einen Beispiel
hervorgehen,daß bei der Mülheim-Wivperfürther Straße im Landesbauamt Köln auf einer Länge
°« etwa 27 Km allein für 44 Betriebe die Frachtantheile zu berechnen waren.

Wenn es hierbei vorgekommen ist, daß einem Betriebe zu wenig, einem anderen dagegen
^ "ei z^ Last gelegt worden ist, so ist dies hiernach leicht erklärlich. In Fällen von Ueber«
liH ""^ "" Wege der Verhandlung mit dem Betreffenden bezw. im Wege des ordent-

^°n Verfahrens das Richtige festgestellt werden können.
14*
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Nachdemdie rechnerischen Vorarbeiten straßenweisebeendet und die einzuforderndenBei¬
träge zunächst für das Halbjahr vom 1, Oktober 1891 bis 31. März 1892 für die einzelnen
Vctriebsunternehmer festgestellt waren, sind die letzterenmittels besonderer Anschreibenunter jedes¬
maliger Mittheilung der Berechnungsunterlagenzur Zahlung aufgefordert worden.

Diesen Aufforderungen wurde zum Theil anstandslos entsprochen,zum Theil ergaben sich
Einwendungen der verschiedensten Art, sowohl thatsächlichenals auch rechtlichen Inhalts, z. B. die
betreffendeStrahe sei keine Vezirksstraße,der Betrieb sei verpachtet, der Unternehmer halte kein
eigenes Fuhrwerk, die Verfrachtungfei zu hoch angenommenu. dgl, mehr. Alle diefe Einwendungen
mutzten einzeln geprüft und nach Befund beantwortetwerden, welche Arbeit jetzt ungefähr erledigt
ist. Wo eine Einigung mit dem betreffenden Unternehmer nicht zu Stande gekommen ist bezw. nicht
zu erwarten steht, wird noch vor Ablauf dieses Jahres die Klage bei dem zuständigen Verwaltungs-
gcricht (Bezirksausschuß)erhoben werden müssen, um die nach dem im Anhang mit abgedruckten
Ergänzungsgesetz,betreffenddie Vorausleistungen zu Wegebautcn, vom 11. Juli 1891 bestehende
Frist für die Anbringung der Klage zu wahren.

An Vorausleistungen sind für das Halbjahr vom 1. Oktober 1891 bis zum 31. März 1892
von 420 Betrieben im Ganzen eingefordert worden rund 95 000 M, Bis zum Nerichtstage
haben von den Aufgeforderten 68 gezahlt und beträgt die gezahlte Summe 7084,44 M, In
180 Fällen finden noch Verhandlungen statt bezw. ist eine Erklärung Seitens der Vctriebsunter¬
nehmer noch nicht abgegeben, in rund 150 Fällen ist die Zahlung abgelehnt worden und muh
geklagt werden, in einem Falle ist die Klage bereits erhoben.

Aus diesen Angaben geht hervor, daß der in den Etat der Provinzial-Strahenverwaltmig
sür die neue Etatsperiode als Iahreseinnahme an Vorausleistungen eingestellteBetrag von
175 000 M. zwar erreicht, aber nicht überschritten werden dürfte, indem zu berücksichtigen ist,
daß bei der Einschätzungfür das Winterhalbjahr 1891/92 diejenigen Betriebe, welche, wie z. B.
die Zuckerfabriken, die Straßen nur während des Winters in Anfpruch nehmen, bereits mit der
ganzen Iahresabgabe belastet sind bezw. für den Sommer nicht zu zahlen haben, sowie daß sich
bei den durch die Verwaltungsgerichtezu entscheidenden Fällen noch Ausfälle ergeben werden.

Infoweit noch Verhandlungen mit den Unternehmern im Gange sind, kann durchgehend«
auf eine gütliche Verständigung gerechnet werden, zumal die Verwaltung es sich hierbei noch
besonders angelegen sein läßt, möglichst zu einer beiden Theilen gerecht werdenden dauernden
Vereinbarung über das VeitragsverlMnih des Unternehmers im Sinne des tz. 2 des Erqiunungs-
gcsetzeö zu gelangen.

Was endlich noch die entstehendenKlagefälle betrifft, so dürfte mit der Annahme nicht
fehlgegangenwerden, daß ein Theil der Beklagten sich Angesichtsder Klage noch nachträglich zu
emer gütlichen Einigung herbeilassenwird. In einer weiteren Anzahl von Fällen handelt es sich
allerdings entweder um rechtlicheFragen, welche der prinzipiellen Entscheidung bedürfen oder
um Thatsachen, welche Mehlich nur durch den Ausspruch von Sachverständigen ihre Lösungsinden können. " '

Düsseldorf, den 15. November 1892.

Der Provwzialausschuß:
Freiherr von Solemacher, ^ i

Vorsitzender. L°..desdneN°r.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 11. 109

Gesetz,
betreffend

die Heranziehung der Fabriken u. s. w. mit Vorausleistungen für dm Wegebau
in der Rheinprovinz. Vom 4. August 1891.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen ,c. verordnen mit Zustimmung
beider Häuser des Landtags der Monarchie, für den Umfang der Nheinvrovinz, was folgt:

§. 1.
Wird ein öffentlicherWeg in Folge der Anlegung von Fabriken, Bergwerken, Stein¬

brüchen, Ziegeleienoder ähnlichen Unternehmungenvorübergehend,oder durch deren Betrieb dauernd,
in erheblichemMaße abgenutzt, so kann auf Antrag derjenigen, deren Unterhaltungslast durch
solche Unternehmungen vermehrt wird, dem Unternehmer nach Verhältniß dieser Mehrbelastung,
wenn und insoweit dieselbe nicht durch die Erhebung von Chausseegeld gedeckt wird, ein angemessener
Beitrag zu der Unterhaltung des betreffendenWeges auferlegt werden.

§. 2,
Der Staat ist zur Stellung derartiger Anträge nicht befugt.
Der Provinz steht dieses Recht nur bezüglichsolcher von den Gemeinden ausgebauten

Straßen zu, deren Unterhaltung von ihr mit der Befugniß übernommen worden ist, dieselben
jederzeit auf die Gemeinden zu übertragen.

Stadtgemeinden haben dieses Recht nur für solche Wege, welche nicht zu den eigentlichen
städtischen Straßen gehören.

§- 3.
Ueber die Anträge entscheidetin Ermangelung gütlicher Vereinbarung auf Klage der

Wegebauvflichtigm
a) bei den im §. 2 bezeichneten Wegen, sowie in Stadtkreisen, in Städten mit mehr

als 10 000 Einwohnern und bei Kreisstraßen der Bezirksausschuh;
d) in allen anden Fällen der Kreisausschuß.
Urkundlich unter Unserer HöchsteigenhändigenUnterschrift und beigedrucktemKönig¬

lichen Insiegel.
Gegeben an Bord M. Y. „tzohenzollern".
Bergen, den 4. August 1891.

(^ ».) gez.: Wilhelm.
ggez,: v. Cavrivi. v. Bütticher. Herrfurth. Frhr, v. Berlepsch. Miquel,

Graf v. Zedlitz. Thielen.



110 37. RheinischerProvinziallandtag.

Orgänzungsgeseh,
betreffend

die Vorausleistungen zu Negebauten. Von: 11. Juli 18!)1.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen :c. verordnen, mit Zustimmung
beider Häuser des Landtags, für den Umfang der Monarchie, wie folgt:

8- 1.
Die gesetzlichen Vorausleistungen zu den Kosten der Unterhaltung oder des Neubaues

eines Weges, welcher in Folge der Anlegung von Fabriken, Bergwerken, Steinbrüchen, Ziegeleien
oder ähnlichen Unternehmungen vorübergehend oder durch deren Betrieb dauernd in erheblichem
Maße abgenutzt wird, dürfen nur vom Beginn desjenigenKalenderjahres ab in Anspruchgenommen
werden, welches dem Jahre, worin die Klage erhoben wird, unmittelbar vorausgeht. Auf rück¬
ständig gebliebeneoder creditirte Vorausleistungen finden die Bestimmungen des §. 8 des Gesetzes
über die Verjährungsfristen bei öffentlichen Abgaben vom 18. Juni 1840 (Ges.-Samml. für 1840
S. 140 ff.) Anwendung.

8- 2.

Bei dauernder Abnutzung eines Weges kann für die Vorausleistung ein Veitrag oder ein
Veitragsverhältniß mit der Maßgabe festgefetzt werden, daß die Festsetzungso lange gilt, bis der
Veitrag oder das Veitragsverhältniß im Wege gütlicher Vereinbarung oder anderweiter Festsetzuug
geändert ist. — Mangels gütlicher Vereinbarung steht die Klage auf anderweite Festsetzungdes
Beitrages oder Veitragsverhältnisscs beiden Theilen zu. Sie kann nur auf die Behauptung gestützt
werden, daß die thatsächlichenVoraussetzungen,von welchen bei Festsetzung des Beitrags oder des
Beitragsverhältnisses ausgegangen ist, eine wesentliche Aenderung erfahren haben.

Zuständig zur Entscheidung über Klagen auf Aenderung der Festsetzungeiner Voraus¬
leistung ist diejenige Behörde, welche zur Festsetzungin erster Instanz zuständig war.

s. 3.

Die zuständigen Behörden haben über Anträge auf Festsetzungvon Vorausleistungen,
sowie über Anträge auf Abänderung des festgesetzten Beitrages oder des festgesetzten Beitrags«^
hältnisses nach freiem billigem Ermessen zu entscheiden.

Urkundlich unter Unserer HöchsteigenhändigenUnterschrift und beigedrucktem Königlichen
Insiegel.

Gegeben Buckingham Palast London, den 11. Juli 1891.
(I" 8-) gez. Wilhelm.

ggez. v. Cavrivi, v. Bütticher, Herrfurth, v. Schelling, Frhr. v. Berlepsch, Miquel,
v. Kaltenborn, Graf v. Zedlitz.
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Anlage 1 1.

Bericht und Antrag
des Prouinzialllusschusses

über

die Veräußerungeines Grundstückes bei Lützel-Coblenz.

Der Provinzialverband besitzt in der Gemeinde Neuendorf ber
Köln-Mainz'er Provinzialstraße zwischen den Nummersteinen 85.2 und 85,» em GrundM vo

? . 58 ,r° Größe, welchesbislang zum Theil verpachtet, zum Therl °ls Lage atz u Straßeu^
geräthschaften benutzt worden ist. Zu letzteremZwecke war aus dem Grundstuckee:n hölzerner

welche in den letzten Jahren auf käuflichen Erwerb des Platzes ein¬

gingen. v^aVm den Provinzlalansschnß. dnrch ein öffentlichesAusbieten d:e^ des
Grundstückeszn ermitteln, nm gegebenenFalles den Verkauf desselben vorzubereüen.

Die erzielten Gebote haben jedoch nicht den vollen Betrag erreM.we cher nach dem

Urtheile ^k^nnter den ange.MicklichengünstigenVerhältnissen dem Werth desOb^
entsprechendürfte, so daß weder ein bestimmterMaximalprns angegeben noch «^ d" ^^ °uf
°n einen der Nie e vorgeschlagen«erden kann. Nichtsdestowenigermuß m Anbetracht des es-
gestellten hohen Werthes d^s Grundstückes von über 10 000 M. die bisherige Verwendnngsart
als a sge^ werden, und zwar um so mehr, als im verflossenenSomm°r der °bm
«wähnte GeMheschuppen abgebrannt ist nnd an anderer we,nger «erthvoller Stelle em neuer
Schuppen zweckmäßigerrichtet werden kann. , ^, ^ . . „..,,. ^,,° Vravinnalaus-

Unter den obwaltenden Umständen empfiehlt sich nach der,A^ des ^
Busses, nochmals eine Veräußerung des Grundstückes sn es durch stmt «e^
°s ans freier Hand zu erstreben. Der Erlös würde dem Sammelsonds der Straßenverwauung
zuzuführen fein

im Interesse des Provinzialverbandes bestmogllch vorzunehmen.
Düsseldorf, den 15. November 1892.

Der Provwzialausschuß:
^, . ^^ Klein,

Freiherr von Solemacher, L°nd°»bi«lt°r.
Vorsitzender.



112 37. RheinischerProvinziallandtag.

Anlage 12.

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Uebernahme der Straße von Essen nach Gelsenkirchenals Provinzialstraße.

Der 36. Rheinische Provinziallandtag hat in seiner Sitzung vom 13. Dezember 1890
beschlossen:

„Die Unterhaltung der Straße Effeu-Gelfenlirchen für die nächsten Etatjahre ans
Provinzialmitteln zu genehmigen und den Provinzialausschuß zu beauftragen, bei
Aufstellung des nächsten Etats die nothigen Mittel zur Unterhaltung gedachter Straße
aus Provinzialfonds einzusetzen."

Nachdem die Unterhaltung der Straße von Essen nach Gelsenkirchcn bereits seit 2 Jahren
stattgefunden hat, beehrt sich der Provinzialausschuß zu beantragen:

„Hoher Landtag wolle beschließen,daß die Straße von Essen nach Gelsenkirchen,
und zwar von der Grenze der Stadtgemeinde Essen ab bis zur Grenze der Provinz,
nunmehr unter die Provinzialstraßen aufgenommenwerde und der Provinzialausschuß
das hierzu weiter Ersorderliche veranlasse."

Düsseldorf, den 15. November 1892.

2>er Provinzialausschuß:
Freiherr von Solemacher, Klein,

Vorsitzender. «andetzdireltor.

Anlage 13.

Bericht und Anträge
des Provinzialausschusses,

betreffend

Antrag der Städte Barmen und Lüttringhllusen auf Uebernahme der sogenannten
Beckmann'schenStraße.

Seitens der Städte Varmen und Lüttringhausen ist der Antrag auf Uebernahme der
sogenannten Beckmann'schen Straße als Provinzialstraße gestellt worden.

In Ergänzung der diesbezüglichen umstehend abgedruckten Beschlüsse der Stadt-
verordneten'Versllmmlungenist zunächst Folgendes zu bemerken:

Die Straße führt von Rittershaufen über Heckinghausennach Lüttringhaufen bezw-
Neuenhof und hat innerhalb der Rheinprovinz eine Gefammtlänge von 9,4,° Km. Hiervon
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liegen 2,«,° Km im Stadtkreise Varmen und 6,°«5 Km im Kreise Lennep, außerdem geht die
Straße mit einem kleinen Theile durch den Kreis Schweln, (Westfalen).

Der Vau derselben erfolgte zu Anfang der vierziger Jahre durch die Kaufleute VeÄmann
und Nittershauö zu Varmen mit Genehmigung der Königlichen Staatsregierung als Privat-
unternehmen. Die genannten Unternehmer verpflichteten sich durch Vertrag vom Jahre 1839,
die Straße nach den Anforderungen der Staatsregierung gegen Gewährung des Rechtes der
Wegegelderhebungauszubauen und zu unterhalten, Nach Ablauf von 50 Jahren aber sollte das
Eigenthum an der Straße nebst deren Verwaltung und Unterhaltung von den Unternehmern
bezw. deren Erben ohne Weiteres auf den Staat übergehen. Der hierauf bezügliche Artikel 14
des Vertrages lautet: ,->-.-,

„Nach Ablauf des fünfzigsten Jahres treten sie (die Unternehmer) oder deren
Erben _____ ohne weiteres Entgelt die Straße in völlig gutem Znstande an den
Staat ab und zwar die Vanketts und Gräben nach den Dimensionen des ProMs,
die Steinbahn in der Stärke der ersten Anlage und die Brücken und Durchlasse m
gut erhaltenem Zustande. Es wird das Versäumte auf ihre Kosten hergestellt, sofern
sie dies nicht binnen 3 Monaten selbst bewerkstelligen....

Der Staat zieht von dieser Zeit an das Wegegeld und unterhalt di St aße.
Die HeckinghauserWupverbrücke gehört als besonderes Eigent um der U'Uernehmer
nicht mit zu den nach Ablauf der 50jährigen Concessionsfrist an den Staat ab-
zutretenden Vrücken." ^ . „. ..

Der gedachteZeitpunkt ist nun am 1. Januar 1892 eiugetreten und dem enmß d
Straße an diesen: Tage in das Eigenthum des Staates übergegangen, welchem damit auch d
Nrsorge sür deren Unterhaltnng zugefallen ist. Die zuständigen Herren Munster haben u'desi n
m einem Erlasse vom 11. Januar 1892 an den hiesigen Regierungspräsident«!.:sich dahin aus¬
gesprochen:„daß es sich nicht empfehle, die Straße in der Unterhaltnng des Staates zu behalten
n°chde»i de Staat in Folge der Dotationsgesetze sich der Fürsorge für den Vau un d
Unterhaltung von Staatschansfeen gänzlich entschlagen und mit deren Uc erttagu.'
Pr°°inziab und Communalverbände letzteren auch die für diesen Zweck
überwiesen habe Da es an und für sich keinen. Bedenken unterliege, das Privilegium zur

A)ausse!gelder^ auf eine Corporation zu ," ^n /,ch^
Unterhaltung der Straße als Chaussee in der bisherigen ^se ubermnnnt ^ n nnt d
Gemeinden Varmen, Nonsdorf und Lüttringhaufen bezw mit der Pr°vni e w wn ' ^
sprechende Verhandlungen einzutreten und zu veranlassen, daß d« "nstwe l.ge Un^ al wng au
dem aufkommendenWegegeld bestritten werde." - Mese Wegegelderhebm^
geschaltet «erden möge, vom Staate zwar znnächst f°"gesü rt aber, wie en A^
«°r Kurzem schon eingestelltworden, nachdem die nicht zahlenden «nd de «lb ^
Fuhrleute au erhobenen Einspruch von den Gerichten mit der ^""»""3 ^^

. dürfe auf der ^ "
'ue rechtliche Verpflichtung, die

Wgliche Chans ee oh^ in Unterhaltung zu übernehmen nicht abzuleiten s.
^ dürfe inde sen nich "erkannt wer'den, daß nach der A
und die Unterhaltung der Chausseen der Provinzialverwaltung oU« m die st sich r Für
Wge für den Bau von chaufsirten Wegen, sei es durch eigene ^ /urch
Gewährung «on Chausseebauprämien an baulustige Gemeinden zu unterziehen habe. Di est Frn
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sorge werde die Provinzialverwaltung auch im vorliegenden Falle zu bethätigen und dabei in
Rechnung zu ziehen haben, daß sie bei entschädigungsloserUebernahmeder Chaussee ihr Straßennetz
ohne Aufwendung von Baukosten und ohne Hergäbe von Bauprämien vermehre.

In einem weiteren Erlasse des Herrn Ministers der öffentlichen Arbeiten wurde wiederholt
bemerkt, daß der Staat nicht gewillt und auch nicht verpflichtet sei, die Straße in seiner Unterhaltung
zu behalten, und hinzugefügt, daß, wenn die intercffirten Gemeinden und die Provinzialverwaltung
sich weigern sollten, die Unterhaltung derselben zu übernehmen, die Straße in die Klasse der von
den Gemeinden zu unterhaltenden Wege zu versetzen und gleich diesen in Stand zu halten sei.

Bei einer von dem Regierungspräsidenten hicrsclbst behufs Regelung der Angelegenheit
veranlaßten Zusammenkunft sämmtlicher Interessenten wurde von den Vertretern der betreffenden
Gemeinden einer Versetzungder Straße in die Klasse der Gcmeindewegeeinstimmig widersprochen.
Die Straße habe hinsichtlich ihrer Vcrkehrsbcdeutung im vollen Maße den Werth einer früheren
Staatsstraße, nicht aber den einer untergeordneten Klasse von Wegen, und müsse hiernach ihre
Versetzungunter die gewöhnlichenGeineindewegegänzlich von der Hand gewiesen werden.

Von Seiten der Provinzialverwaltung wurde geltend gemacht, daß, wie auch die Herren
Minister anerkannt hätten, die Provinz nicht verpflichtet sei, die Straße ohne Entschädigung
bezw. ohne Erhöhung der Dotationsrente zu übernehmen. Es sei aber nicht als ausgeschlossen
zu betrachten, daß bei entsprechenderErhöhung der Rente die Provinzialverwaltung bereit fein
werde, auf die Uebernahme der Straße einzugehen. Der Hinweis auf die dem Pruvinzial-
verband obliegende Pflicht zum Bau von erforderlichen chanssirten Verkehrswegen, sowie auf
den Umstand, daß die Provinz noch furtwährend Straßen, die von den Gemeinden ausgebaut
würden, übernehme, sei für den vorliegenden Fall, bei dem es sich nicht um Herstellung einer
neuen, sondern um eine langst bestehendeStraße handele, verfehlt.

Von diesem Standpunkte abzugehen, dürfte keine Veranlassung vorliegen. Die Dotatiuns-
rente ist berechnet »ach Maßgabe der Unterhaltungskosten der damaligen Staatsstraßen. Bei
der thatsächlichenUebergabe der Staatsstraßen des Regierungsbezirks Düsseldorf an die Provinz
ist der Veckmcmn'schenStraße bezw, des künftigen Hcimfalls derfelben an den Staat keine
Erwähnung geschehen, und es kann nur angenommen werden, daß die Straße auch bei Bemessung
der Rente nicht mit in Berechnung gezogen worden ist. Wenn also die Provinz eine damals
nicht berücksichtigte Unterhaltungslast übernehmen soll, so darf diefelbe beanspruchen, daß sie
hierfür befonders entfchädigt werde, wie dies auch die Vertreter der interessirten Gemeinden in
einer gcmcinfchaftlichcn Eingabe an den Herrn Minister der öffentlichen Arbeiten vom 29. Januar
d. I. beantragt haben.

Der Provinzialausfchnß beehrt sich hiernach den Antrag zu stellen:
„Der Provinziallandtag wolle:

1. den Antrag der Städte Barmen und Lüttringhausen ablehnen;
2. sich damit einverstanden erklären, daß die fraglicheStraße, soweit sie in der Rhein-

Provinz belegen ist, gegen Entschädigung in die Verwaltung und Unterhaltung der
Provinz übernommen wird, nnd dem Provinzialausfchnsse das Weitere überlassen."

Düsseldorf, deu 3. Dezember 1892.

Der Provinzwlausschusz:
Freiherr von Solemacher, Klein

««sitzender. LllndesdiiMor.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 13. 115

Sitzung der Stadtverordneten-Versammlung vom 8. November 1892.

Zu der auf heute anberaumten Sitzung der Stadtverordneten-Versammlung, zu welcher
sämmtliche 34 stimmberechtigteMitglieder in vorschriftsmäßigerWeise eingeladen worden waren,
hatten sich 29 Stadtverordnete eingefunden.

Herr Stadtverordneter Lüdorf fragt an, wie weit zur Zeit die Verhandlungen, betreffend
Uebernahme der früheren Beckmann'fchenPrivatchauffee. gediehen feien, und beantragt die An¬
gelegenheit in Anbetracht der großen Bedeutung der Straße für das bergifche Land als eine dring¬
liche zn behandeln.

Herr Oberbürgermeister Wegner erwidert hierauf Folgendes:
Die frühere Beckmann'fchePrivatchauffee ist mit dem 1. Januar d. I. auf den Staat

übergegangen und ist dieselbe auch thatsächlichvon diesem Zeitpunkte ab vom Staate unterhalten
worden, allerdings in ungenügender Weise. Die Straße ist namentlich auf Barmer Gebiet in
sehr schlechtem Zustande.

Die Erhebung des ChausscegeldesSeitens des Staates ist zufolge Verfügung des Herrn
Negicrungspräsidcnten vom 7. Oktober d. I. I. III. ^. 6450 eingestellt worden.

Der Staat will die Chaussee nicht in Unterhaltung behalten, nachdem die Fürforge für
den Bau und die Unterhaltung von Staatschauffeen auf die Provinzial- und Communalverbände
übergegangen ist. Die Provinz hat die Uebernahme der Straße abgelehnt, weil eine Verpflichtung
hierzu aus den Dotationsgefctzen nicht hergeleitet werden könne und die Straße auch bei Be¬
rechnung der Dotation nicht berücksichtigtworden sei.

Den Gemeinden Barmen. Ronsdorf und Lüttringhansen bezw. den Kreisen kann die
Unterhaltung der Straße, welchedie Hauptverbindung zwischenden Kreisen Lcnncp und Barmen
bildet und in ihrer Bedeutung weit über die gewöhnlichenCommunalstmßen hinausgeht, nicht
zugemuthet werdeu. um so weniger als die Straße für diefe Gemeinden bezw. Kreife nicht mehr
Bedeutung hat, als für die ganze hinterliegende Gegend.

In Anerkennung der Dringlichkeit beschließt die Stadtverordneten-Verfammlung die Ver¬
waltung zu beauftragen'

bei dem Provinziallandtag den Antrag zu stellen, die Provinz möge die frühere Veck-
mann'fche Privatchaussee, entsprechendihrer Bedeutung als frühere Staatsstraße und
jetzige Provinzialstraße. um den immer stärker werdenden Klagen über dle mangel¬
hafte Unterhaltung abzuhelfen und dem durchgehendenVerkehrsmtereffe gerecht zn
werden, in Verwaltung und Unterhaltung übernehmen.

v. g. «.

(Folgen die Unterfchriften.)

Für die Richtigkeit vorstehender Abschrift:

Varmen. den 12. November 1«92. ^ Oberbürgermeister.

15*
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Auszug aus dem Protokollbuch der Stadtverordueten-Versammluna. zu Lüitrmghcmsm.

Verhandelt zu Lüttringhausen, den 8. November 1892.

Zur heutigen außerordentlichen Sitzung der Stadtverordneten-Versammlung sind die
Mitglieder ordnungsmäßig eingeladen worden.

Nach der Tagesordnung kommt zur Verhandlung:

I. Verwaltung und Unterhaltung der sogenanuteu Beckmann'schen Straße.

Vorsitzendertheilt mit:
Mehrere Stadtverordnete haben die Frage au mich gerichtet, in welcher Weise dem immer

unhaltbarer werdendenZnstande auf der bis zum 31. Dezember 1891 von den Privaten Friedrich
Beckmann und Friedrich Rittershans bezw. von deren Erben vertragsmäßig unterhaltenen, als
Staatsstraße ausgebauten Chanssee von Lüttriughauseu nach Rittershanscn abgeholfen werden soll,
und mich gebeten, die Angelegenheitbei der großen Vertehrsbcdentnng der Straße für das belgische
Land als eine dringende behandeln zn lassen.

Nach näherer Erläuterung des Snchvcrhnlts beschließt die StadtvcrordnctcN'Versammlnng
mit allen Stimmen:

1. die Dringlichkeit der Angelegenheitanzuerkennennnd
2. an einen hohen Provinziallandtag das Ersuchen zu richten, baldthnnlichst die vur-

bezeichncte Neckmann'schcStraße als Pruvinzialstraße in Verwaltung und Unterhaltung zu nehmen,
und zur Bcgrüuduug des Ersuchens Folgendes anzuführen:

Die genannte Straße ist von deu Privaten Beckmannnnd Rittershaus laut dem zwischen
diesen und der Königliche»Regierung zu Düsfeldorf unter dem 11. März 1839 abgeschlossenen
Vertrage als Staatsstraße ausgebaut und für einen 50jcihrigcn Zeitraum gegen Erhebung des
Chausseegeldesin Unterhaltung genommenworden.

Gemäß Artikel 14 des Vertrages treten die gcunuuten Beckmann uud Rittershaus oder
ihre Erben nach Ablnnf des fünfzigsten Jahres die Straße in völlig gutem Stande an den
Staat ab.

In Ausführung dicfcr Bestimmung ist die Uebergabe der Straße am 31. Dezember 1891
an den Staat erfolgt, welcher die vorläufige Unterhaltung der Straße nnd die Wcitererhebung des
Chllnssccgeldes übernommenhat. Nachdem jedoch mehrere Fuhrwcrtsbesitzerauf Gruud des Gesetzes
vom 27. Mai 1874, wonach die Erhebung vou Chausseegeld auf den Staatsstraßen nicht mehr
stattfindet, die Zahlung desselbenverweigert nnd gegen ihre dieserhalberfolgte polizeiliche Bestrafung
freisprechende Urtheile der Gerichte erwirkt haben, ist unter Bezugnahme ans eine» Erlaß der Herren
Munster des Innern uud der Finanzen durch Bekanntmachungdes Laudrathsamtes vom 10. Oktober
1892. — 6864, die Erhebung des Chansseegcldcseingestellt, ohne daß jedoch über die definitive
Unterhaltung der Straße Verfügung getroffen worden ist. Die Unterhaltung der Straße ist aber
letzt ,chon eme derartig nuznlängliche,daß im dringenden Vertchrsintcresseeine endgültigeRegelung
dieser Frage unbedingt geboten erscheint.
. «-., ^«- ^cche ^ ^, Hauptverkehrsstraße des ganzen bergischen Landes nach Barmen und
dem Wuppcrthale hin.
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Dieselbe ist bereits vor 50 Jahren, zur Zeit als die Bevölkerung bei weitem nicht die
Hälfte der jetzigen betrug, staatsstrahenmäßig ausgebaut und hat einen so starken Fuhrvcrlehr
erhalten, daß bis zuletzt auf der 9 ^ Km langen Strecke jährlich über 10 000 M. an Chaussee-
gcld eiugckuiumeu sind.

Bestände die Straße nicht, fu hätte sie im allgemeinen Vcrkehrsinteresfeals Staats» bezw.
Pruvinzialstmhe längst schon ausgebaut werden müssen. Deren Bedeutung, sowohl was Verkehr als
ums Ausbau derselbenangeht, übersteigt bei weitem den Charakter einer Commimalstraße. Für
die Gemeinde Lüttriughnuscn, Nonsdorf und Barmen, durch dcreu Gebiet die Straße führt, hat
dieselbe uicht mehr Bedeutung als für die ganze hintcrliegendeGegend. Namentlich gilt dies von
der Gemeinde Rousdorf, durch dereu Gebiet die Straße auf einer Strecke von rnnd 5 Kiu führt.

Der Hauptthcil der Gemeinde Ronsdorf mit über drei Viertel der Einwohnerzahl liegt
eine Stunde von dieser Straße ab und benutzt dieselbe nicht. Es kann deshalb den Gemeinden
nicht wohl zugcmuthct werde», die Straße, wie solches der Verkehrauf derselbeunothwendig macht,
als Staatsstraße zu unterhalten, während der weit überwiegende Verkehr dieser Straße aus
anderen Gemeinden und Kreisen kommt, namentlich mich aus den Kreisen Wipperfürth und
Gummersbach.

Da in Folge des Gesetzes vom 8. Juli 1875 die Verwaltung und Unterhaltung der
Staatsstraßen nnd später auch der Bezirksstraßcu auf den Proviuzialverbaud übergegaugenist, es
sich im vorliegendenFalle um eine der wichtigsten Vertehrsstraßeu für den durchgehende» Verkehr
der Provinz handelt, welche von vornherein als Staatsstraße ansgcbant worden ist, so glaubt die
Stadtverordnetenversammlung sich mit der dringendenBitte an die Vertretung der Provinz wenden
zu dürfe», baldmöglichst die Straße, ihrer Bedcutuug als frühere Staatsstraße uud jetzige Provinzial»
straße cntfprechcnd, in Verwaltung und Unterhaltung nehmen zn »vollen, um den immer stärker
werdenden Klagen über den mangelhaften Uutcrhaltungszustand abzuhelfenund dem durchgehcuden
^crkchrsinterefse,welchem diese Straße dient, gerecht zu werden.

u. g. u.
(Folgen die Unterschriften)

Für die Richtigkeit dieses Auszuges:

Lüttringhausen, den 9. November 1892. ^ Bürgermeister.

Anlage 14.

Bericht und Antrag
des Provmzialausschusses zum Pensions-Etat.

Die Aufwendungen des Provinzialuerbandes für die in den Ruhestand getretenen Pro-
""zialbeamten oder die Hinterbliebenen der ehemaligen Provinzialbeamten wurden bisher durch
°u Etats der einzelnen Anstalten und Verwaltungszwcigc sowie der Wittwen- und Waisenkasse,
"°lchen die Beamten angehört hatten, nachgewiesen. Dies hatte nicht nur den Mangel an Ueber-
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sichtlichkeit über die an etwa 25 Stellen der verschiedenenEtats zerstreuten Positionen und der
Gesammthöhe der vom Provinzialverbande zu zahlendenPensionsbeträge, sondern auch eine Reihe
anderer Schwierigkeiten zur Folge. Während nach den bestehenden reglementarischenBestimmungen
die Festsetzung der Pensionen einheitlich durch den Provinzialausschuh erfolgt, liegt nach dem
bisherigen System die Ausführung der Pensionirungsbeschlüsseund die Auszahlung der Pensionen
an die ehemaligenBeamten theils der Centralverwaltung, theils den betreffendenProvinzialansialten
ob, denen die pensionirten Beamten zuletzt angehört haben, wohingegen wieder die Zahlung der
Wittwen und Waiscngelder durch die Centralverwaltung in Düsseldorf, welche die Wittwen- und
Waifenkasfeverwaltet, veranlaßt wird.

Die Centralverwaltung hat nun nach den bestehendenBestimmungen häusiger in den
Pensionsbezugeinzugreifen, z, V, Bestimmungen darüber zu treffen, welchen Personen die Pensionen
oder Wittwen- und Waisengelder auszuzahlen sind, und in welchemBetrage dies zu geschehen
hat, G. 14 des Pensionsreglements, §. 9 des Neliktenreglements),wobei kein Unterschiedbesteht,
ob die Pension von der Centralstelle oder von einer Provinzialanstalt ausgezahlt wird. Dagegen
liegt wieder die Controle der Pensionsbezüge zum Theil in den Händen der auszahlenden Anstalten,
zum Theil bei der Centralverwaltung. Es erscheintsehr wünschenswert!),diese Controle bei der
Centralverwaltung zu vereinigen.

Bei dem bisherigen Systeme war nicht zu vermeiden, daß in einzelnenFällen, in denen
nach den bestehenden Bestimmungen das Recht auf den Bezug der Pension ruhte, letztere trotzdem
einige Zeit hindurch unbeanstandet ausgezahlt wurde, bis die Centralverwaltung von der veränderten
Sachlage Kenntniß erhielt. Machte man in solchen Fällen nach mehreren Monaten unberechtigten
Pensionsbezuges und nach Klarstellung der Sachlage den Versuch, das zu Unrecht erhobene Geld
wieder einzuziehen, so stellten sich große Schwierigkeiten oder auch die Unmöglichkeitder Zurück¬
zahlung des Geldes ein und und der Schaden mußte übernommen werden.

Empfiehlt sich schon aus diesen Gründen formeller und sachlicher Natur die Uebernahme
sämmtlicherPcnsionsuerpflichtungender Provinz auf einen Etat und die Auszahlung der Controle
sämmtlicher Pensionen durch die Centralstelle, so lassen auch noch andere Erwägungen diese Ein¬
richtung als wünschenswerth erscheinen.

Ein Blick in die dem Pensions-Etat beigegebene Nachweisungder an pensionirteProvinzial-
beamte zu zahlenden Ruhegehälter (S. 4« ff.) zeigt eine auffallende Verschiedenheitin der Höhe
der Belastung der einzelnen Anstalten und Verwaltungszweige. Da nun die Verpflichtung zur
Zahlung der Pensionen dein Provinzialverbande als solchem obliegt und nicht der einzelnen
Anstalt und ferner bei der Festsetzungder der Berechnungder Pensionsbetiiige zu Grunde liegenden
Dienstzeit regelmäßig auch die frühere Dienstzeitim Militär-, Staats- oder anderweiten Communal-
dienst anzurechnenist, so erscheintes nicht richtig, den Etat der einzelnen Anstalt mit den Pensionen
ihrer früheren Beamten zu belasten, die oft nur kurze Zeit in ihrem Dienste gewesen sind. Eine
Anstalt, welche mit solchen Pensionen belastet ist, schließt finanziell ungünstiger ab und erfordert
einen höheren Zuschuß, wie die anderen Anstalten, obwohl sie gleich gut oder sogar besser gewirth¬
schaftet hat. Hierdurch wird der Uebcrblick über die Etats der einzelnen Anstalten und die Höhe
der eigentlichen Kosten der Anstaltsverwaltung erschwert.

Da nun fast alle AnstaltenZuschüsse aus dem Haupt-Etat bedürfenund in diesen Zuschüssen
die zu zahlendenPensionen enthalten sind, so erscheint es gewiß zweckmäßig,diese Pensionen von
den Einzel-Etats auf einen gemeinsamen Pensions.Etat zu übertragen und dagegen die Zuschüsse
der Einzel-Etats um die entsprechendenBeträge zu kürzen. Hierbei mag erwähnt werden, daß
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auch in dem preußischenStaatshaushalts-Etal die Pensionen sämmtlicher Cimlbeamten und d:e
gesetzlichen Witwen, und Waisengelder in dem Etat des Finanzministeriums nachgegeben werden
und nicht in den Etat« der einzelnen Nessorts (Justiz-, innere Verwaltung u s.w. m Ausgabe
erscheinen, (Vergl. Etat des Finanzministeriums sür 1892/93 Kap. 62 Ttte 3, '' S " ^

Ei./ ähMches Verfahren wird auch hier beabsichtigt,mdem samm tttche Leistungen des
Prooinzialverbandes an Pensionen, Wartegeldern, Wittwen- und Wacholdern ,m aussen
Unterstutzungenin einem Etat vereinigt und die Mittel dazu in '"gender W.se beMss werd^m

Zunächst sollen die bereits jetzt bestehenden Separatfonds
Waisengeldrn(ergl. Titel I Nr, 1 der Einnahme) in den P^s-Etat emge tell und dre Z:n m
derselben zur Zahlung der fälligen Beträge verwendet "m W:e b:s^
der für C ausstepolizeiübertretungeneingehenden Strafgelder dem P^'^n -Eta (Ti l 1 r^ 2 d
Etat). Des leichen wird ,nan nicht nur, wie bisher, die Ordnungsstrafen der Strahenaufstchts.
beamtm,Indern sämmtlicher Provinzialbeamten demselben Etat
Nr 3 des Etats> Auf besonderen rechtlichen, durch Prwatvertrage begründeten Verpflichtungen

Beträge des ObstbautechnikersArnold und der D^i ^ndwntMcch-
lichen Winterschulen und des landwirthschaftlichenVerems für Nhempreuhen (Titel I Nr. 4, 5).

'" ^ir "erc^^:^
^,e lenyer von ^ n ^.._^,^ ^ hat der Provinzmlausfchuh nach em-

un Gesammtbetrage von ca. 13 000 M. anlangen», i» ^»l ^ ° N»!t^<is!.istuna der
gehender Prüfung aller in Betracht kommenden Umstände W °" >, " ^ d°
Beamten für ie Folge nicht aufrecht erhalten zu

d°s deutsche Reich und der preußischeStaat bereits sett dem Jahre ^' ^.^

!« d« Folge mch! ,., «»«'W' >«m^ v°.w«Mn «i,mch«.„ »" Zww' - !, »^

leibten Bedarfs an Pensionen, Mtwew mi^ „,^
den Haupt-Etat oder den Etat derjenigen V°"«allungszwei^ m o ^^

entweder, wie die Feuer-Societät, die Landesbank od« ^ ^ ^ ' . ^^ ^.
^en Ausgaben und also auch die Penstonen '^ ' ''") '" ^ a ^ ^ ^^ ^^^ ^,^ ^.^
nahmen bestreikn, eines Zuschussesaus d"n Haup^
Provinzial-Strahenverwaltuug, bestiuuntebetrage °r sta°Mchen ^ ^ ^^^
«dgaben für ihre Zwecke überwiesen o"er die Invaliditäts- und
w lich, wie die Rheinische landwirthschatttche B^
Ateisversichcrungsanstalt „Nheinprovinz". selbststandige Koiporaiione
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Provinzialverband nur durch die sie vertretenden Organe verbunden sind. Denselben stellt die
Provinzialuerwaltung die höheren, Subaltern- und Unterbeamten gegen die Verpflichtung, für die
Bezüge dieser Beamten und deren Hinterbliebenen aufzukommen.

Es erscheint angemessen, diese einzelnen Anstalten und Verwaltungszweige in demselben
Matze zur Tilgung der Pensionslast heranzuziehen, in welchem alle anderen Ressorts betheiligt
sind. Den richtigen Maßstab hierfür giebt die Zahl der in den einzelnen Zweigen beschäftigten
Beamten und ihrer Durchschnittsgehälter nach den, Besoldungsplan,

Werden diese Normen zu Grunde gelegt, so ergiebt sich, daß nach dem augenblicklichen
Stande der zu zahlenden Pensionsbeträge und dem in den beiden bevorstehendenEtatsjcchren zu
erwartenden Zuwachs bezw. zur eventuellen weiteren Kapitalansammlung 15"/« der Normal-
Durchschnittsgehälterfür Pensionen und für Wittwen- und Waisengelder zu erheben sind.

Der Prouinzialausschuß hat diesen Betrag für sämmtlicheProvinzialbeamten angenommen
und sind dementsprechenddie bezüglichen Beiträge als Zuschüsse aus dem Haupt-Etat bezw.
der einzelnen letztgenannten Vsrwaltungszweige und Anstalten in Einnahme gestellt worden.
Diese 15«/<> werden auf abfehbare Zeit genügen, indem der bei einzelnen Verwaltungszweigen
und Anstalten im ^aufe der Zeit stärker hervortretendeBedarf an Pensionen durch den Abgang in
anderen Zweigen, wie bei der Strahenwaltung, welche in Folge besonderer Umstände wesentlich
über den Betrag von 15"/« mit Pensionen belastet ist, gedeckt wird.

Hiernach beantragt der Prouinzialausschuß:
„Hoher Prouinzillllandtag wolle die vorgeschlageneEinrichtung des Pensions-Etats
(Seite 35—4? des Etatscntwurfs, DrucksachenNr. 1) genehmigen und, unter Ab¬
änderung der bezüglichenBestimmungen des Reglements, betreffend die Fürsorge für
die Wittwen- und Waifen der Provinzialbeamten, die Veitragspflicht zur Wittwen-
und Waisenkassefür diejenigen Beamten, welche sich zur Zahlung von Wittwen- und
Waisengeldbciträgen in Gemäßheit des §. 21 der Bestimmungen des Reglements,
betreffenddie Fürsorge für die Wittwen- und Waifen, verpflichtet haben oder für die
Folge etatsmähig angestellt werden, aufheben und die Aufbringung der erforderlichen
Mittel in der im Etat vorgesehenenWeise beschließen."

Düsseldorf, den 5. Oktober 1892.

3>er Provinzialausschuß:
Freiherr von Solemacher, Klei»,

Vorsitzender. «anbesdirektor.
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Anlag e 15.

Bericht und Antrüge
des ProoinzialanSschnsses,

betreffs

Errichtung einer Weinbauschule für die Rheinvrooiuz.

Der 86. Rheinische Provinziallandtag bat in seiner Sitzung vom 5. Dezember l890.
entsprechenddem Beschlusseder II. Fachcommission, den Antrag Rautenstranch und Kuuz bei
d°r hohen Staatsregierung vorstellig zn werden, für die Nheinprovinz unter Beihülfe der Pro-
v'nzialverwaltuuq eine Weiubauschule zu errichten" dem Provinzialausschusse zur Eruwgung und
geeignetenVerücksichtiguugüberwiesen. (Vergl. Seite 31 der Verhandlungen des 86. Provmzial-
landtags.) Demgemäß hat der Provinzialausschuß aus seiner Mitte eme besondere, aus acht
Mitgliedern bestehende. Commission eingesetzt,welche über die aufzustellendenGrundsätzegeeiguete
Vorschläge machen sollte. Seitens dieser Commission sowie des Provinzialausschusses selbst ist
die Angelegenheit daraufhin wiederholt und eingehend mit Vertretern der Komglichen Staats-
"gieruug, hervorragenden Sachverständigen unseres Weinbaues sowohl auf dem Geb'ete der
Praxis wie der Wissenschaftund endlich mit den berufenen Vertretungen der Landwlrthschaft m
Staat und Provinz in Berathnug gezogen worden, als deren Resultat Folgendes zn berichten'st:

Dem Auftrage des Proviuziallnndtages gemäß war zunächst die Stellung der Königlichen
Staatsregierung zu dem Plane der Errichtung einer Weinbauschule festzustellen. Auf eme dies¬
bezügliche Anfrage theilte dann der Herr Oberpräfident mittels Schreibens vom 22 Mai und
''- Juli 189! unter Bezugnahme auf §. 14 des Dotationsgesetzes vom 8. 3^,18.5. der die
Unterstützungniederer landwirtschaftlicher Lehranstalten (Ackerbau-.Obstbau-. Wiesenbau-u.s.w
Schulen)" den provinziellen Communalverbänden überweist, dem Landesdirektor mü daß die
Dichtung und Unterhaltung der Weinbauschnle dem rheiuischenProvinzialverband zufalle, uud
d°ß die Staatsregierung nicht beabsichtige, die Anstalt als eine staatliche ins Leben zu rufeu
«der die Leitung derselben den Staatsbehörden zu übertragen: Einrichtung und L lt ng d r
Anstalt seien hiernach lediglich dem Provinzialverbande als ^üger des Unternehmens z über¬
lassen, während die Staatsregierung einen einmaligen Zuschuß zu den E.nnchtungs- und emen
"eiteren Veitrag zu den laufenden Kosten in Aussicht stellen wolle

^ Während hierdnrch über die äußere Organisation, d h. die Frag, ob ^a s- oder
Pwvinzialan talt zu errichten sei. im Sinne der letzteren Alternative "^ '
^m, gleichzei ia die weit re wichtige Frage der inneren Organisation, des Lehrplanes der zu
«richtenden Anstatt Entscheidung. Es standen hier im Wesentlichenzivei Anschauungen znr
Beurtheilung, von denen die eine die zu errichtendeWeinbauschulein den Rahmen der andwir l,
wftlichm Winterschulen mit zwei Wintersemestern fassen wollte, ehrend die andere sich für d e

Achtung einer Anstalt mit ein- oder zweijährigem Kursus aussprach. /° die Wem aufchu e

^nehmlich die praktische Ausbildung ihrer Zöglinge :m We"bau erstr ben soll, di st be
wahrend der Wintermonate nur in beschränktemMaße zu erreichen ist. und auch d.e Königliche
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Staatsrcgierung sich für einen Lchrplan mit Winter- nnd Sommerscmester aussprach und einer
auf dieser Grundlage errichteten Anstalt ihre Subvention in Aussicht stellte, so wurde der Plan
einer Weinbau-Winterschule nicht weiter verfolgt nnd die Errichtung einer Anstalt mit folgenden
Einrichtungen für angemessenerachtet.

Als Zweck der Schule wird erstrebt, angehenden Winzern, namentlich den Söhnen der
mittleren nnd kleineren Winzer unserer weinbautreibenden Vezirle, eine bessere theoretische,vor¬
nehmlich aber praktischeAusbildung zu Theil werden zu lassen, die sie befähigt, den väterlichen
und demnächst ihren eigenen Weinberg den höheren Anforderungen der Zeit gemäß und mit
besseremwirthschaftlichenErfolge, d. h. größerem Ertrage zn bebauen. Anch follen Weinbergs¬
arbeiter, Vorarbeiter und Verwalter auf der Anstalt ihre Ausbildung erhalten können.

Der Lehrkursus soll eine einjährige Dauer mit 10 Lehrmonaten erhalten, jedoch mit der
Maßgabe, daß die Ertheilung des Befähigungszeugnisscsals Weinbergsverwalter von zweijährige»!
erfolgreichemBesuche der Anstalt abhängig gemacht wird. Zur Erreichung dieses Zweckssoll die
praktische Ausbildung der Zöglinge in sämmtlichen, den Weinbau uud die Keller wirthschaft
betreffendenArbeiten und auch in den, gewöhnlich mit dem Weinbau verbundenen, Ncbenerwerbs-
zweigen des Winzers — Obst-, Acker- und Gemüsebau — erfolgen, während die theoretifchc
Ausbildung der Schüler in engster Anlehnung an die praktische Unterweisung und in steter Wechsel¬
wirkung mit derselben sowohl die eigentlichenVernfsfücher — Weinbau und Kellerwirthschaft —
als auch die grundlegenden Fächer, wie Botanik, Chemie, Mineralogie, Physik, Bodenkunde,
Düngerlchre, allgemeiner Acker- und Pflauzcnbau, sowie endlich die deutsche Sprache, Rechnen
und die Buchführung umfaßt.

Die Grundzüge des Lchrplancs dürften hiernach, vorbehaltlich der Abänderung und
Ergänzung durch praktische Erfahrungen etwa folgende fein:

Der praktifche Theil der Ausbildung
bezieht sich auf sämmtliche den Weinbau und die Kellerwirthschaft betreffenden Arbeiten und
finden auch hierbei als Nebcnerwerbszwcigedes Winzers der Obstbau, Ackerbau. Gemüsebau «.
Berücksichtigung.

Der Lehrplan für den theoretischen Unterricht
umfaßt folgende Fächer:

I. Vernfsfücher,
II. Grundlegende Fächer,

III. Nebenfächer.

Unterrichtsfächer.
I. Berufsfächer:

^. Weinbau,
li. Kcllerwirthfchllft,
0. Obstbau,
I). Spezieller Acker- und Pflanzenbau,
15. Gemüsebau.

(Ein gedrängter Unterricht über Obst-, Acker- und Gemüsebau wird im Hinblick auf
die Thatfache mitertheilt, daß selten ein Weingartenbcsitz ohne derartigen Betrieb vor¬
kommen dürfte.)
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II. Grundlegende Fächer:
^,. Votanil,
L, Chemie und Mineralogie,
0. Physik,
v. Bodenkundeund Düngerlehre,
L. Allgemeiner Pflanzenbau.

III. Nebenfächer.
^. Deutsche Sprache,
Z. Buchführung,
(I Rechnen, Fcldmessen, Nivelliren, Zeichnen,
v. Religion.

Amfang des Unterrichts in den einzelnen Lehrfächern.

I. BeruiMcher.
^. Weinbau.

1. Kurze Geschichte des Weinbaues,
2. Naturgeschichteder Nebe.
:z. Nebsortenkunde(Ampelographie). Die verschiedenenNebsorten mit Bezug auf chre

Ansprüche an Klima, Lage, Boden, Kultur und wirthfchaftlicheBedeutung
») Weihweintmuben (Qualitäts-Quantitätstwuben),
d) Nothweiutrauben desgl.

4. Boden- und klimatischeVerhältnisse. Zugleich Grundlage für die Lehre von, Acker-,
Obst- und Gemüsebau.

5. Neuanlllge und Verjüngung alter Weinberge:
a) Vorarbeiten,
I)) Nigolen,
«) Abzeilen,
ä) Pflanzung der Neben.
°) Behandlung der Neuaulage in den ersten Jahren nach der Pflanzung,
k) Verjüngung alter Weinberge.

6 Geräthekunde.
7. Die Frühjahrsarbeiten im Weinberge:

a) Nebschnitt, . , , „ ,
K) Aufstöcken (Pfähle und Imprägnnung derselbe»),
«) Binden (Bindematerial — Kultur der Weiden),
ä) Bodenbearbeitung.

8. Die Sommerarbeiten im Weinberg: „. ,, ,
a) Laubarbeiten (Ausbrechen - Geizen - Aufbmdeu - Gopfeln),
d) Bodenbearbeitung. , ^ ^ ^ ^. _ ., .

9. Dem Weinstock schädliche Einflüsse und durch dieselben bednigte KranklMen:
-.) ThierischeFeinde des Nebstocks und deren Bekämpfung,

1L»
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10. Die Ernährung und Düngung des Weinstocks:
a) Nährstoffe der Nebe,
I>) Düngerarten (Stallmist — Compost:c. — Kunstdünger),

11. Nebensvalierzucht:
n) Anzuchtund Pflege der Svalierrcbe»,
d) Beschreibungder dazu geeigneten Sorten,
u) Nebentreiberei.

12. Vercdelungsarlen des Wcinstocks(Lehre von der Befruchtung der Weinblüthe).

li. Kellerwirthschaft.

I. Theil: Die Weinbcreitnng.
II. „ Die Pflege des Weines.

III. „ Die Fehler und Krankheiten der Weine.
I. Theil: Die Wcinbereitung:

1, Die Lese,
2, Das Kelterhaus und seine Einrichtung,
3, Die Weihwcinbereitung,
4, Die Nothweinbereitung,
5 Die chemischen Vorgänge bei der Weinbcreitnng, insbesondere die Währung nebst

Theorie der Oährnngserscheinungm,
U. Die Bestandtheile: u.) des Mostes ^

d) „ Weine« < Weinchemie.
?. Der Keller (Oährkeller — Lagerkeller) und die Fässer.
8. Die Verbesserungvon Most und Wein,

II Theil: Die Pflege des Weines:
1. Das Vollfüllen der Fäsfer und Aufrühren der Hefe,
2. Der Abstich des Weines,
3. Das Nachfüllen des Weines,
4. Das Filtriren,
5. Das Schönen,
6. Das Abfüllen auf die Flafche und die Behandlung der Flaschenweine.

III. Theil: Die Fehler und Krankheiten der Weine.

»,. Fehler der Weine:

1. Vöckser,2. Boden- oder Grundgeschmack,3. Schimmelgeschmack, 4. Holz- oder Fah-
geschmack, 5. Napvengeschmack, 6. Frostgcschmack.

d. Krankheiten der Weine:
I, Durch Fermente hervorgerufen:

1. Kahm. 2. Essigstich, 3. Langwerden, 4. Umschlagen, 5. Milchsäurestich, tt. Nittcr-
werden des Rothweincs,

II. Durch chemische Verändernngen hervorgerufen:
1, Das Rahnwerden des Weißweines, 2. das Schwarz- und Blauwerden des Weih¬

weines, 3. da« Verblassen des Nothweines.
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0. Obstbau.
1. Obstbaumzuchtmit Beschreibung der für die Mosel geeigneistenObstsorten.
2. Obstbaumpflege.
3. Spalierzucht,
4. Feinde und Krankheiten der Obstbäume.
5. Obstverwerthung und im Besonderen Obstweinbereitung.

1). Spezieller Äcker- und Pflanzenbau,
1. Die Kultur der Halmfrüchte.
2. Die Kultur der Hackfrüchte.
3. Der Wiefenbau

N. Gemüsebau.
1. Anzucht und Kultur der Gemüfeartcn.
2 Samcnbau.

II. Grundlegende Fächer.
^.. Botanik.

1. Morphologie I
2. Anatomie I
3 Vlnmoloaie « ^" Pflanzen, unter steter Rücksichtauf Wein», Gemüse-und Obstbau ?c.
4. Pathologie
5. Mikroskopische Untersuchungenzur Bestimmung von Gährungsorganismen und Krank¬

heiten im Weine.
Z. Chemie und Mineralogie.

1. Die für den Betrieb des Wein-, Obstbaues :c. wichtigsten Kapitel aus der anorgcmifchen
und organischen Chemie.

2. Die für die Pstanzencrnährung wichtigstenMineralien.
3. Anleitung in der Most- und Weinanalpse.

d Physik.
Die wichtigstenKapitel aus der

1. Mechanik,
2. Wärmelehre.

I). Bodenkunde und Düngerlehre.

15. Allgemeiner Acker- uud Pflanzenban.
1. Die naturgefetzlichcnVoraussetzungendes Pflanzenbaues:

k) Boden. Ii) Wasser, o) Luft, ä) Wärme, e) Licht.
^ Die Kultur der landwirtschaftlichen Nutzpflanzen:

».) MechanischeBearbeitung, d) ChemischeBearbeitung oder Düngung c>,) Saat.
cl) Pflege der Pflanzen, s) Ernte.

III. Nebenfächer.

H.. Deutsche Sprache.

1. Uebungen in Aufsätzen,welcheauf den Wein-, Obstbau lc. Bezug haben.
2. Lektüre und Besprechung von Musterstückenau« dein Lesebuche für die Winterfchulen.
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L. Buchführung (einfacheund doppelte).
1. Die eines Weingutes (einfache).
2. „ einer Weinhandlung (doppelte).

d Rechnen. Feldmesfen. Nivelliren. Planzeichnen,

v. Religion (1—2 Stunden).
Zur Durchführung dieses Lehrplanes erscheinteine fortdauernde Einwirkung des Lehrers

auf den Schüler und eine, möglichstwenig unterbrochene,gegenseitigeBerührung zwischen Beiden
erforderlich, die nur zu erreichen sind, wenn die Zöglinge in der Anstalt wohnen,mithin ein Internat
eingerichtetwird. Der Kursus soll, wie erwähnt, 10 Monate, d. h. 40 Wochen dauern, die Ferien
sollen 8 Wochen, die besonderseinzurichtenden Wein- und Obstbaukurse 4 Wochen in Anspruch nehmen.

Es wird beabsichtigt,die Schule zunächst auf 10—15, im Internat untergebrachte, Schüler
einzurichten, jedoch gleichzeitig,um auch weitere Kreise an dem Nutzen der Schule und ihrer Organe
Theil nehmen zu lassen, die Einrichtung zu treffen, dah Externe«: in größerer Zahl der Zugang
zu dem theoretische,: Unterricht und zu praktischen Spezialkursen im Wein- und Obstbau ermöglicht
wird, und ferner dem Leiter der Anstalt und den fonstigen Anstaltslehrern durch die Gestaltung
des Lehrplllncs ausreichendeZeit gewährt werden soll, im Wein« und Obstbau eine ausgiebige
Wandeilchrthätigkeit zu entwickelnund damit dein dringendstenBedürfnisse betreffs der Belehrung
der Obst» und Weinbau treibenden Bevölkerung abzuhelfen. Ueber die Gestaltung dieser Spczial-
kurse und der Wandcrlehrthätigkeit im Einzelnen lassen sich nach der Natur der Sache zur Zeit
abschließende Vorschlügenoch nicht machen, solche können vielmehr erst nach weiteren Erwägungen
und gesammelten Erfahrungen nach Einrichtung der Schule abgegeben werden.

Die Frage des Ortes, an welchemdie Schule errichtet werden soll, anlangend, so sind in
dieser Beziehung im Wesentlichenzwei Projekte in nähere Erwägungen gezogen worden. Zunächst
wurde in Folge des dankcnswerthcn Entgegenkommens der Gräflich Kesselstatt'schenMajorats-
Berwaltung das den: Grafen Kessclstatt zugehörige Hofgut bei Casel (Eisenbahnstation an der
Linie Tricr-Hermcsteil, cira 8 1cm von Trier entfernt) für die Errichtung der Schule iu Aussicht
genommen. Gegen die Wahl des Hofgutes Cafel ergaben sich indessen Bedenken, indem Schwierig¬
keiten hinsichtlich der Gewinnung eines Leiters für diese etwas abgelegene Schule und insbesondere
der erforderlichen Hülfslchrkräfte sich herausstellten. Auch wurde Seitens der Bewohner der Mittel-
moscl und namentlich des Kreises Verncastel Bedenken gegen die Errichtung der Schule zu Casel
laut und der Ort Berncastel als geeigneter in Vorschlag gebracht. Um die hervorgehobenenBe¬
denken auszuräumen, wurde die Stadt Trier für die Errichtung der Schule in Aussicht genommen.
Nach Prüfung der in Betracht kommendenVerhältnisse war der Provinzialausschuh nicht zweifel¬
haft, daß die Errichtung der Schule in der Stadt Trier selbst befürwortet werden müsse, wofür
die für den Weinbau und Weinhandel günstigere Lage des Ortes, seine leichtereZugänglichteit
besondersauch für das Saargebiel, fowie besondersdie größere Leichtigkeit der Gewinnung geeigneter
Lehrkräfte gleichmäßigins Gewicht fielen. In Trier werden für die Weinbaufchuledie geeigneten
Gebäulichkeitenpachtweise leicht zu haben sein, wie denn bereits Seitens des Kesselstatt'schen
Majorats die nöthigen Gebäude für die Schule, Wohn- und Wirthschaftsgebäude, gegeu mähigen
Pachtzins zur Verfügung gestellt sind. Die zur Bewirthschaft«!:«,durch die Schüler bestimmten
Weinberge können in unmittelbarer Nähe der Stadt leicht beschafft weiden, wobei zu bemerken ist,
daß der Kreistag des Landkreises Trier bereits die Bewilligung von 20 000 M. für die Beschaffung
von Wembergen für die Schule beschlossen hat und anzuuehmen ist, daß auch die Stadt Trier
:hre Hülfe nicht versagen werde.
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Von besonderer Wichtigkeit ist sodann der Umstand, daß der Provinzialverband in der
Stadt Trier den Obstmuttergarten besitzt, weicher der Anstalt für Siimlingsländereien, Nebschulen,
Rebveredclungsuersuche,die Baumschule, Zucht hochstämmiger Obstbäume, den Formobstgarten,
Gemüseland und den botanischenGarten unentgeltlich zur Verfügung steht.

Wie bereits erwähnt, wird aber auch insbesondere die Beschaffung der Lehrkräfte und
sonstigen Hülfsmittel der Anstalt sich in Trier leichter und billiger bewirken lassen, als in einem
kleineren Orte, Was die Zahl der Lehrkräfte angeht, fo wird außer dem Leiter — Direktor —
der Anstalt nur noch ein Obergärtner im Hauptamte als Provinzialbcamter anzustellen sein,
während die übrigen Lehrer (für Chemie,Botanik, Physik, deutsche Sprache, Buchführung, Rechnen,
Religionu, s, w,) aus der Zahl der in Trier anderweit angestelltenLehrpersonengegen entsprechende
Entschädigung leicht zu gewinnen sein werden und nur im Nebenamtean der Weinbauschule wirken sollen.

Die Verwendung der Lehrkräfte anlangend, soll von dem Anstaltsdirektor hauptsächlich
der gesammte theoretischeund praktische Unterricht im Weinbau und der Kellerwirthschaft,von dem
Obergartner der Unterricht im Acker-, Obst- und Gemüseban ertheilt weiden. Namentlich aber soll
letztererVerwalter des Internates sein und unter und neben dem Direktor die Zöglinge dauernd
m ihren praktischenArbeiten und der Hauswirthschaft leiten und ihre Haltung beaufsichtigen.

Bezüglich der Kosten der ersten Einrichtung und der Unterhaltung der Anstalt wird auf
den folgenden KostenanfchlagBezug genommen.

Kostenanschlag,
betreffend die erste Einrichtung und Unterhaltung einer in Trier zu errichtendenWeinbauschule.

Nr. Gegenstand der Ausgabe. Geldbetrag.

1
2
3
4
5
6

Einrichtungskosten:
Für Ausbau resp. Umbau der zu miethenden Gebäulichkeitcn.....
Anschaffungvon Betten nebst Leinwand, Spinden, Wascheinrichtungenund

kleineren Ausrüstungsgegenständen ............
Lehrinuentar und Sammlungen ..............
Geräthe und Instrumente ................
Heizeinrichtung ....................
Kücheneinrichtung ...................
UnvorhergeseheneFälle ...........,.....

Summe Einrichtungskosten

Jährliche Ausgaben:
DurchschmttSgehaltfür den Direktor nebst freier Wohnung .....

„ „ „ Obergärtner nebst freier Wohnung ....
Vergütung für die Hülfslehrer...............
Instandhaltung der Gebäude ...............
Pacht für das Schulgebäude und die Weinberge .........
Heizungskosten ....................

Summe Jährliche Ausgabe

9 000

3 000
2 000
1000

300
1000
2 000

18 300

3 900
1500
1000

600
1500

500
9 000
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Hierbei ist angenommen, daß kein Lehrgeld erhoben wird, die Schüler nur ihr Kostgeld
zn entrichten haben, von den: die Zahlung für geleistete Arbeiten abgeht. Für die armen Schüler
mühten besondereStipendien den Besuch der Anstalt erleichtern. Zur Erläuterung dieses Kosten¬
anschlages wird Folgendes bemerkt:

Es wird vorgeschlagen,den Direktor der Weinbauschuleder dritten Dienstklasse der Pro-
vinzial-beamten zuzutheilen und sein Gehalt, entsprechend den in derselben Klasse befindlichen
Direktoren des Landarmenhauscs und dee Prouinzial-Vlindcnanstalt auf 3300 M. im Mindest-
und 4500 M. im Höchstbetrügemit zweijährigem Aufrückenum je 150 M. festzustellen.

Desgleichen soll das Gehalt des Obcrgärtners, welcherder 5. Dienstklasfeder Prouinzial-
beamten zuzuweisen sein dürfte, mit 1200 M beginnen und alle 2 Jahre um 75 M, bis zur
Erreichung des Höchstbetragesvon 1800 M. steigen. Beide Beamte würden außerdem freie Dienst¬
wohnung und die erforderlichenEmolumente, event, den gefetzmäßigenWohnungsgcldzufchuhfür
Trier erhalten.

Bezüglich der Beschaffung der Mittel wird zunächst hervorgehoben, daß die Königliche
Staatsregierung sich bereit erklärt hat, einen einmaligenZuschuß etwa in der Höhe der Hälfte der
auf 18 300 M. veranschlagtenEinrichtungstostcn und ferner einen Veitrag zu den laufenden kosten
in der Form der antheiligen Deckung der Besoldung der zugleich als Wanderlehrer wirkenden
ständigen Lehrer der Schule zu leisten, wenn der Staatshaushaltsctat die hiernach erforderlichen
Mittel bereitstellenwürde. Hiernach würde der Staat im Ganzen einen einmaligen Beitrag zu
den Einrichtungskostenin Höhe von ca. 9150 M. und einen laufenden Beitrag von zunächst etwa
2250 M. zu den Besoldungen des Direktors und Obergärtners gewahren, während der Provinzial-
verband für den Nest mit 9150 M. an einmaligen Einrichtungskosten und 6^—7000 M. an
jährlichen Kosten aufzukommenhätte.

AIs Zeitpunkt der Eröffnung der Schule wird der 1. Oktober 1893 in Borschlag gebracht,
bis wohin es möglich sein wird, die erforderlichen Einrichtungen zu treffen, die nöthigen Lehrkräfte
zu gewinnen und der Anstalt eine ausreichendeAnzahl von Schülern zuzuführen. Das Engagement
des Direktors müßte indessenspätestens schon zum Frühjahr 1893 erfolgen, da die Einrichtung
der Anstalt demselbenim Wesentlichenanvertraut werden muß.

Der Provinzialausschuß beantragt hiernach:
„Hoher Provinziallandtag wolle

1. die Errichtung einer Weinbauschulein Trier nach den vorstehend dargelegtenGrund-
zügen beschließen,

2. den Provinzialausschuß mit der Ausführung diefes Beschlusses, ferner der Nn-
micthung und Einrichtung der nöthigen Gebäulichkeiten fowie der Annahme der
geeigneten Lehrkräfte und dem Erlasse der für die Weinbauschule erforderlichen
Reglements beauftragen, endlich

3. den Provinzialausschuß ermächtigen, die zur Einrichtung und zum Unterhalte der
Schule bis zur nächsten Etatsaufstellung erforderlichenGeldmittel aus bereiten Fond«
vorläufig zu entnehmen."

Düsseldorf, den 15. November 1892.

Der Provinzialausschuß:
Freiherr von Solemacher, Klein,

Vorsitzender. «andesdirellor.
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Anlage 16.

W und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

Ersatzwahl eines Mitgliedes des Provinzialausschusses.

Das in der Sitzung des 36. Rheinischen Pruvinziallandtags vom 5. Dezember1890 auf
die Dauer von 6 Jahren wieder gewählte Mitglied des Provinzialausschusses, Geheimer Iustiz-
"th Adams zu Coblenz. ist am 11. September 1891 gestorben.

Die Funktionen desselben sind seitdem durch das in derselben Sitzung auf die gleiche
Dauer wieder gewählte stellvertretende Mitglied des Provinzialausschusses. Direktor Klein in
veinrichshütte bei Au a. d. Sieg, wahrgenommen worden.

Nach Z. 50 der Provinzialordnuug muß die Vollziehung der Ersatzwahl durch den Pro-
vuiziallnndtag bei dessen nächstem Zusammentritt erfolgen. Der zu wählende Ersatzmann bleibt
uur WZ zum Ende desjenigen Zeitraumes in Thätigkeit, für welchen der ausgeschiedene Herr
^hnme Iustizrath Adams gewählt war. Der Provinzialausschuß beehrt sich daher den Antrag
zu sMen:

„Hoher Provinziallandtllg wolle diese Ersatzwahl vornehmen."
Düsseldorf, den 15. November 1892.

Der Provinzialausschuß:

Freiherr von Solemacher, Klein,
Vorsitzender. Landesdireltor.

1?



130 37. RheinischerProuinziallandtag.

Anlage 17.

Bericht
des Provinzialausschusses,

betreffend

gutachtliche Aeußerung des Provinziallandtags über den Entwurf eines Gesetzes, betreffend
die im Geltungsbereich des Rheinischen Rechts außerhalb des vormaligen Herzogthums
Berg bestehenden Pfandschaften, sowie die Abänderung und Ergänzung des Gesetzes vom
12. April 1888 über das Grundbuchwesen und die Zwangsvollstreckung in das unbeweg¬

liche Vermögen im Geltungsbereich des Rheinischen Rechts.

Der Provinzialausschuß erachtet die Ausführungen der dem Gesetzentwürfebeigegebenen
Begründung (Drucksachen Nr. 2?) für zutreffend und beehrt sich, dem hohen Provinziclllandtage
die Entscheidung anheimzustellen.

Düsseldorf, den 3. Dezember 1892.

Her Provinzialausschuß:

Freiherr von Solemacher, Klein,
Vorsitzender. Landesdireltor.
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Ober-Präsidium der Rheinprovinz. Coblenz, den 28. November 1892.
I.-Nr. 17 301.

Der Herr Iustizministei hat auf Grund des in beglaubigter Abschriftbeigefügten Aller¬
höchsten Erlasses vom 24. d. M. mich beauftragt, den in 6 Exemplaren nebst Begründung
angeschlossenen Entwurf eines Gesetzes,betreffend die im Geltungsbereichdes RheinischenRechts
außerhalb des vormaligen Herzogtums Berg bestehendenPfandfchaften, sowie die Abänderung
und Ergänzung des Gesetzesvom 12. April 1888 über das Grundbuchwesenund die Zwangs¬
vollstreckung in das unbewegliche Vermögen im Geltungsbereichdes RheinischenRechts, dem am
4. k. M. zusammentretendenProvinziallandtage der Rhemprovinz zur gutachtlichenAeußerung
vorzulegen.

Euer Hochwohlgeborenersuche ich ergebenst, das Weitere dieserhalb gefälligst veran¬
lassen zu wollen.

Der Ober-Präsident der Rhemprovinz.
An gez. Nasse,

den Landesdirektorder Rhemprovinz,
Herrn Geheimen Oberregierungsrath Klein

Hochwohlgeboren
zu

Düsseldorf.

Abschrift,
beglaubigte Abschrift.

Auf den Bericht des Staatsmünstcriums vom 7. November d. I. ertheile ich hierdurch
bem Iustizminister die Ermächtigung, den anbei zurückerfolgcnden Entwurf eine« Gesetzes, betreffend
w im Geltungsbereich des Rheinischen Rechts außerhalb des vormaligen Herzogthums Berg
bestehendenPfandfchaften, sowie die Abänderung und Ergänzung des Gesetzes vom 12. April 1888
über das Grundbuchwesen und die Zwangsvollstreckungin das unbeweglicheVermögen im
Geltungsbereichdes RheinischenRechts, dem Prouinziallandtag der Rhemprovinz zur gutachtlichen
Aeußerung vorzulegen.

Neues Palais, den 24. November 1892.
gez. Wilhelm ».

W. Graf zu Eulenburg. v. Aötticher. v. Schellina. Freiherr v. Nerlepfch.
Dr. Miquel. v. Kaltenborn. v. Heyden. Thielen. Boffe.

^ das Stlllltsministerium. _^_^__—

Mit dem Original gleichlautend.
Berlin, den 25. November 1892.

(^- 8.) gez Sommer, Kanzleirath und Geheimer Kanzleidireltor.

17»
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Oeseh,
betreffend

die im Geltungsbereich des Rheinischen Rechts außerhalb des vormaligen Herzogthums
Berg bestehenden Pfandschaften, sowie die Abänderung und Ergänzung des Gesetzes vom
12. April 1888 über das Grundbuchwesen und die Zwangsvollstreckung in das unbeweg¬

liche Vermögen im Geltungsbereich des Rheinischen Rechts.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen lc. verordnen unter Zustimmung
der beiden Häuser des Landtages Unserer Monarchie was folgt:

Artikel I.

Die im Geltungsbereich des RheinischenRechts außerhalb des Bezirks des vormaligen
Herzogthums Berg belegenen Grundstücke, welche vor dem Inkrafttreten des RheinischenCivil¬
gesetzbuchs in Gemäßheit des damaligen Rechts zu unberechnetemGenusse in Pfandschaft oder
Versatz gegeben und bisher belassen worden sind, werden nach Maßgabe der nachstehenden Vor¬
schriften Eigenthum der Pfandschaftsbesitzer.

Wer als Verpfändet oder Rechtsnachfolgerdesselben an einem Grundstücke der bezeichneten
Art Eigenthumsansprüchezu haben vermeint, ist verpflichtet,seine Ansprücheinnerhalb einer mit
deni 31. März 1894 ablaufenden Frist bei dem Amtsgericht, in dessen Bezirk das Grundstück
belegen ist, unter bestimmter katastermäßigerBezeichnungdes letzterenund Benennung des zeitigen
Pfandschaftsbesitzersanzumelden und innerhalb einer weiteren mit dem 31. März 1895 ablaufenden
Frist entweder das Grundstückauf Grund gütlicher Einigung einzulösenoder bei dem zuständigen
Gerichte Klage auf Rückgabe desselben gegen Zahlung der Einlösungssumme zu erheben. Die
Klage auf Rückgabeist ohne Rücksicht auf vertragsmäßig festgefetzte Einlösungsfristen zulässig.

Von der rechtzeitig erfolgten Anmeldung hat das Amtsgericht dem Pfandschaftsbesitzer
Mittheilung zu machen.

Handelt es sich um mehrere Grundstücke, welche in den Bezirken verschiedener Amts¬
gerichte belegen sind, so erfolgt die Anmeldung wirksam bei jedem dieser Gerichte.

§.2.
Wird der Verpflichtung zur Anmeldung nicht genügt oder wird die Frist zur Einlösung

oder Klageerhebungnicht gewahrt, so erlöschendie Eigenthumsansprücheund zugleich die Forde¬
rungen, für welche die Pfandschaft bestellt war. Das pfandschaftlicheGrundstückwird in diesem
Falle Elgenthum des Pfandschaftsbesitzers. Gleiches gilt, wenn die Klage zurückgenommenoder
rechtskräftig abgewiesen wird, sofern nicht vor dem 1. April 1895 die Erhebung einer neuen
Klage oder die Einlösung erfolgt.
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ß, 3.
Sind von dem bisherigen Pfandschaftsbesitzeroder dessen Rechtsvorgiingern Hypotheken

an dem Grundstückebestellt worden, so wird der Mangel im Rechte des Bestellers durch die
Umwandlung des Pfandschaftsbesitzesin Eigenthum geheilt. Sind mehrere Hypotheken bestellt,
so,tritt dieselbe Rangordnung ein, welche stattfinden würde, wenn der Pfandschaftsbesitzerzur
Zeit der Bestellung Eigenthümer gewesen wäre.

Die Vorschriften des ersten Absatzes finden entsprechendeAnwendung auf gerichtliche
Hypotheken.

3- 4.
Die Anlegung des Grundbuchs für ein im Pfandschaftsbesitzbefindliches Grundstückdarf

nicht vor dem 1. April 1894 stattfinden. Ist bis zu diesem Zeitpunkte eine Anmeldung von
Eigenthumsansprüchenerfolgt, so finden die Vorschriften des §. 59 des Gesetzes vom 12. April
1888 (G.-S. S. 52) entsprechende Anwendung, jedoch darf die im Satz 2 vorgefeheneFrist erst
nach dem 31. März 1895 bestimmt werden. Die Eintragung des bisherigen Pfandschaftsbesitzers
geschieht in Gemäßheit der §§. 57, 58 des Gesetzes vom 12. April 1888; der Nachweis des
Agenthumsbesitzeswird durch den Nachweis des Pfandschaftsbesitzesersetzt.

Artikel II.

Die 8§. 42, 44, 45 und 54 des Gesetzes über das Grundbuchwcsenund die Zwangs¬
vollstreckung in das unbeweglicheVermögen im Geltungsbereichedes Rheinischen Rechts vom
12. April 1888 (G.-S. S. 52) werden durch nachstehende, den bisherigen Zifferzahlenentsprechende
Bestimmungenersetzt:

ß. 42.

Die Grundbücher werben nach Vorschrift der Grundbuchordnung von Amtswegen unter
Beachtungder Vorschriften diefes Abschnitts angelegt.

Die im §. 2 Absatz 1 der Grundbuchordnung bezeichneten Grundstücke sind nur, wenn
eine Veräußerung oder Belastung erfolgt oder wenn von dem Eigenthümer oder einem Berechtigten
b"auf angetragen wird, in das Verfahren aufzunehmen.

§. 44.

Das Amtsgericht hat die in den Steuerbüchern als Eigenthümer eingetragenenPersonen
°°er deren, foweit als thunlich, zu ermittelndeErben, sowie dritte Personen, welche von den vor¬
genannten als Eigenthümer bezeichnetwerden oder für deren Eigenthum sich sonst Anzeichen
"geben, zur Ermittelung der Eigenthumverhältnissevorzuladen.

Ist der Aufenthaltsort einer zu ladenden Perfon unbekannt oder außerhalb des deutschen
Reichs, so kann von deren Ladung Abstand genommen werden. Ein dem Gericht bekannter
Vertreter ist zu laden.

Das Gericht kann von der Vorladung einzelner Miteigenthümer Abstand nehmen, falls
es die Erklärungen der übrigen Miteigenthümer über die Eigenthums- und Velastungsverhältnisse
d°s Grundstücksfür zutreffend erachtet.

Wer von den Geladenen das Eigenthum in Anspruch nimmt, ist verpflichtet dem Gerichte:
1. seinen unmittelbaren Nechtsvorgängerzu nennen;
2. den Nechtsgrund anzugeben,vermöge dessen das Eigenthum auf ihn übergegangen ist;
3. die darauf sich beziehenden Urkunden oder andere Beweisstücke vorzulegen;
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4. alle auf dem Grundstücke haftenden Beschränkungendes Eigenthums, Eigenthums-
vorbehalte, dingliche Rechte und Hypotheken anzuzeigen, auch auf Verlangen des
Amtsgerichts einen Auszug aus der Grundsteuermutterrolle mit der Bescheinigung
vorzulegen, daß spätere Vcsitzveränderungennicht bekannt geworden sind.

8- 45.
Wegen der dein Fiskus, der Provinz, einem Kreise oder einer Gemeinde gehörigen

Grundstückebedarf es der Vorladung der zu ihrer Verwaltung berufenen Behörde nur in den¬
jenigen Fällen, in welchen eine den Erfordernissen des §. 44 Absatz 4 entsprechende Mittheilung
weitere mündlich zu gebendeErklärungen nothwendig macht.

§. 54.
Nachdemder Beginn der Ausschlußfristangeordnet ist, hat das Amtsgericht die §§. 48,

50, 51 und 23 durch das Amtsblatt, sowie durch Anheftung an die Gerichtstafel und an die zu
öffentlichen BekanntmachungenbestimmteStelle in den Ortsgemeinden, für welche die Ausschluß-
frist bestimmt ist, wörtlich mit Angabe des Tages, an welchem die Ausschlußfrist abläuft, bekannt
zu machen. Die Bekanntmachungist im Amtsblatt zweimal einzurücken,das erste Mal in den
ersten vier Wochen nach Beginn der Frist, das zweite Mal mindestens vier Wochen vor dem
Ablauf der Frist. Außerdem ist in zwei Zeitungen, von denen mindestens eine im Geltungs¬
bereiche des RheinischenRechts erscheint, innerhalb der Ausschlußfrist von vier zu vier Wochen
bekannt zu machen, für welche Bezirke die Ausfchluhfrist begonnen hat und an welchem Tage
dieselbe abläuft. Der Aufnahme der im Eingange diefes Paragraphen aufgeführten gesetzlichen
Bestimmungenin die durch die Zeitungen zu veröffentlichendeBekanntmachungbedarf es nicht.

Artikel III.

Hinter den 8§. 5, 46, 59 und 60 des Gesetzes vom 12, April 1888 werden folgende
neue sß. 5a, 46a, 59a und 60«. eingestellt:

§. 5s,.
Die in einem notariellenVersteigerungsprotokolleabgegebenen Auflassungserklärungensind

als gleichzeitige auch dann anzusehen, wenn die Vollziehungder Verhandlung von beiden Theilen
zu verschiedenen Zeiten bewirkt wird.

§. 46^.

Sind einzelne Miteigenthümer gemäß §. 44 Absatz 3 nicht vorgeladen worden, so ist
denselben vom Amtsgericht mitzutheilen, welcheEintragungen auf Grund der Erklärungen der
vernommenenMiteigenthümer im Grundbuche in Aussicht genommensind. Mit dieser Mittheilung
ist die Aufforderung zu verbinden, etwaige Widersprüche binnen einer von dem Amtsgericht zu
bestimmendenFrist bei demselben anzumelden, widrigenfalls die in tz. 53 bestimmten Rechts¬
folgen eintreten.

§. 59a.

Ist der Eigenthumsbesitzeines Grundstücksauf Grund eines in der Form mangelhaften
Veraußerungsgefchäftesübertragen worden, so kann das Amtsgericht trotz des Mangels der Form
den Erwerber und die gegen denselben begründeten dinglichenRechte bei Anlegung des Grund¬
buchs eintragen, falls nicht der Veräußerer oder dessen Rechtsnachfolgerbei dem Gerichte Wider-
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spruch gegen die Eintragung erhebt. Erfolgt die Eintragung mit Einwilligung des Ver«
äußerers oder seines Rechtsnachfolgers, fo wird die mangelnde Form des Veräußerungs¬
geschäftesgeheilt.

§, 60a.
Wird eine Hypothek auf Grund der Anzeige oder der Anerkennung des Eigenthum««

bei Anlegung des Grundbuchs eingetragen, so werden Mängel des Begründungsaktes oder der
Einschreibung im Hypothckenregistcrdergestalt geheilt, daß der Rang der Hypothek durch den
Zeitpunkt des Inkrafttretens der eingeführten Gesetze bestimmt wird.

Artikel IV.

In dem Kostentarifezu dem Gesetze vom 12. April 1888 werden hinter §. 9 die nach¬
stehenden neuen §§. 10—12 hinzugefügt:

8. 10.
Wird auf Grund derselbenUrkunde die Eintragung oder Löschung einer Hypothek auf

uerfchiedenen GrundstückendesfelbenEigenthümers beantragt, welche nur zum Theil unter Grund¬
buchrecht stehen, so ist für die Eintragung oder Löschungnicht mehr an Gerichtsgebührenein¬
schließlichder Gebühren und Honorare des Hnpothekenbewahrers zu erfordern, als zu be¬
rechnen sein würbe, wenn die verschiedenen Grundstücke bereits sämmtlich unter Grundbuchrecht
gestellt wären.

3- 11,
Wird wegen derselben Forderung gleichzeitig die Zwangsversteigerungverschiedener Grund¬

stücke desselben Eigenthümers beantragt, welche nur zum Theil unter Grundbuchrecht stehen, so
A an Gerichtsgebühren einschließlich der Gebühren und Honorare des Hnpothekenbewahrersfür
die Zwangsversteigerung nicht mehr zu erfordern, als zu berechnensein würbe, wenn die ver¬
miedenen Grundstückebereits sämmtlichunter Grundbuchrechtgestelltwären.

§, 12,

Der Iustizminister ist ermächtigt, die näheren Anordnungen zur Ausführung der in den
beiden vorhergehendenParagraphen enthaltenen Bestimmungen zu treffen.

Artikel V.

Dieses Gesetz tritt mit dem 1, April 1893 in Kraft,

Beglaubigt:

Der Iustizminister:v. Schelling.
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Begründung.

In einzelnen Theilen des LanbgerichtsbezirksAachen, die früher zum HerzogthumIülich
gehörten, haben sich bei der in Gemähheit des Gesetzes vom 12. April 1888 bewirktenAnlegung
des Grundbuchs hinsichtlich der sogenannten Pfandschaften Schwierigkeiten ergeben, welche ein
Eingreifen der Gesetzgebung erforderlich machen. Unter der Herrschaft der Iülich-Berg'schen
Rechtsordnungvom Jahre 1555 waren Verträge häufig, durch welche zum Zwecke der Umgehung
der mannigfachen für Veräußerung von unbeweglichemGute bestehendenbeschränkendenBestim¬
mungen — Näherrecht der Erben, Verfangenschaftsrechtbei Grundstückenvon Eheleuten, Abgabe-
pflicht bei Veräußerungen, Verbot des Erwerbs von Grundstücken durch einzelne Klassen von
Personen — Grundstücke, statt käuflich überlassenzu werden, zu Pfandbesitz übertragen wurden.
Eine dem Werth des Grundstücks gleiche Summe wurde als Darlehn hingegeben und das Grund¬
stück für dasfelbe dem Gläubiger unter Einräumung der Nutzung verpfändet. Eine Verrechnung
der Nutzungen auf das Darlehnskapital fand nicht statt, vielmehr wurden dieselben gegen die Zinsen
aufgerechnet. Der Gläubiger durfte das Darlehn nicht aufkündigen, der Schuldner nur kurze Zeit
vor dem jedesmaligen Ablauf eines längeren Zeitraumes (z. V. alle 29 Jahre). Die Bedingungen
der Einlösung waren so gestellt, daß der Schuldner nur in seltenen Fällen ein Interesse an der¬
selben haben konnte; namentlich wurde in der Regel bestimmt, daß der Schuldner alle von dem
Gläubiger zur Verbesserung des Grundstücks gemachtenAufwendungen, auch wenn sie nur aus
persönlicher Liebhaberei vorgenommenseien, ersetzen müsse, und daß die eigenen Aufzeichnungen des
Gläubigers über seine Aufwendungenvollen Beweis für dieselbenliefern sollten. Hiernach wurde
formell nur ein Pfandbesitz des Gläubigers begründet; die Absicht der Vertragschließendenging
aber dahin, daß der Gläubiger das Grundstückdauernd behalten und dasselbe gleich einem Eigen¬
thümer besitzen und nutzen solle.

Mit dem Inkrafttreten der FranzösischenGesetzgebungfielen die eine Veräußerung von
Grundstückenerschwerenden Vorschriften und damit der Anlaß zur Begründung von Pfandfchaften
hinweg. Die in früherer Zeit bestelltenPfandschaften blieben bestehen; die Rechtsstellungihrer
Besitzer aber wurde durch den Wechsel der Gesetzgebung verschlechtert, indem die nach früherem Rechte
zulässigeBestellung von Hypotheken an den Pfandschaften in feststehenderRechtsprechungfür
unstatthaft erachtet wurde. Die hierdurchherbeigeführteKreditlosigleitder Besitzer hatte zur Folge,
daß für das Herzogthum Berg, wo die Pfandfchaften besonders zahlreichwaren, durch die Aller¬
höchste Verordnung vom 16. Januar 1842 (G.-S. S. 75) die Umwandlung des Pfandschafts-
besitzes in freies Eigenthum angebahnt wurde, indem den Eigenthümern die Geltendmachungihrer
Rechte binnen fünf Jahren bei Strafe des Verlustes aufgegebenwurde. Für die übrigen Theile
der Nheinprovinz ist ein gleiches Gesetz nicht erlassenworden. Wenn sich hier bisher ein Bedürfniß
nach Abhülfe im Wege der Gesetzgebungnicht fühlbar gemacht hat, fo ist dies damit zu erklären,
baß im Laufe der Zeit immer mehr die Erinnerung daran verblaßte, daß die Grundstücke,welche
zum Theil seit mehr als hundert Jahren von einem Besitzer zum anderen vererbt ober in Folge
von Veräußerungsgeschäftenaus einer Hand in die andere gegangen waren, ihren Besitzern nur
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zu pfandschaftlichemRechte, nicht zu Eigenthum gehörten. Die Besitzer wurden allgemein al«
Eigenthümer angesehen,bestelltenHypothekenund wurden auch im Kataster als Eigenthümer ein¬
getragen. Als jedoch zur Grundbuchanlegunggeschrittenwurde und die Besitzer ihre Titel vor¬
legten, um die Eintragung als Eigenthümer zu erlangen, muhte ihnen diese Eintragung verweigert
werden, weil die Prüfung der Titel ergab, daß sie nur Pfandbesitzer waren. Die Ablehnung
der Eintragung ist in höchster Instanz vom Oberlandesgericht zu Köln durch Beschluß vom
1- Juni 1892 (RheinischesArchiv Bd. 84 I S. 242) bestätigt worden. In diesem Beschlusse
ist darauf hingewiesen,daß die Pfandschaftsbesitzereine Aenderung ihrer mißlichen Lage nur von
einem Einschreitender Gesetzgebung zu erhoffen hätten. Ein solches Eingreifen ist in der That
geboten, wenn nicht die im PfandschaftsbesitzbefindlichenGrundstücke — zum Theil werthuolle
industrielleAnlagen — dauernd dem Verkehr entzogen werden sollen. Denn nachdem durch die
Ablehnung der Eintragung im Grundbuche in Erinnerung gebracht ist, baß die Besitzer nicht
Eigenthümer und zur Bestellung von Hypotheken nicht befugt sind, wird es ihnen nicht mehr
möglich sein, die Grundstückezu angemessenen Preisen zu veräußern oder Kredit auf dieselbenzu
erhalten. Auf eine gütliche Auseinandersetzungmit den Eigenthümern können die Pfandschafts¬
besitzer nicht verwiesen werden. Denn die Eigenthümer sind jetzt, nachdem meist mehr als 100
Jahre seit Bestellung der Pfandschaft verflossensind, in der Regel nicht mehr oder nur mit einem
unverlMnihmllhigen Aufwand von Mühe und Kostenzu ermitteln, in keinem der Fälle, in welchen
bisher die Anlegung des Grundbuchs für Pfandfchaften in Frage kam, ist die Ermittelung der
Eigenthümer gelungen. Der vorliegendeGesetzentwurf giebt daher in Artikel 1 Vorschriften, welche
°le thatsächlicheZugehörigkeit der Pfanbschaftsgnmdstückezum Vermögen ihrer Besitzer in eine
rechtliche umzuwandeln und die Anlegung des Grundbuchs zu ermöglichen bestimmt sind.

Außer diesen Vorschriften enthält der Gesetzentwurf zugleich einige Bestimmungen zur
Abänderungund Ergänzung des Gesetzes vom 12. April 1888 über das Grundbuchwesen und
"^ Zwangsvollstreckungin das unbewegliche Vermögen im Geltungsbereichedes Rheinischen Rechts,
"ieses Gesetz, welches nunmehr fast vier Jahre in Kraft ist, hat sich im Allgemeinen bewährt
und den Erfolg gehabt, daß bereits ein erheblicher Theil des Rheinischen Grundbesitzesunter Grund¬
buchrechtgestellt ist. Die bei der Anwendung des Gesetzes gemachten Erfahrungen haben indessen zu
bn Erkenntniß geführt, daß einzelne Abänderungenund Ergänzungen desselben wünschenswerthsind.
Die Vorschriftenüber die Anlegung des Grundbuchs lassen Aenderungen zu, durch welche das
Verfahren einfacher und zweckmäßigergestaltet und die Ersparung erheblicher Kosten ermöglicht
wird. In Betracht kommen namentlicheine andere Gestaltung des Verfahrung bei der Vernehmung
der Eigenthümer und eine Vereinfachungder Bekanntmachungder Ausfchluhfristsowie Vorschriften
über die Behandlung von Rechtsgeschäften,welche in der Form mangelhaft sind. Sodann erscheint
^ angängig, die Vorschriften der Grundbuchgesetzein einigen Punkten, insbesondere hinsichtlich
b" Versteigerungen, noch mehr den eigenartigen Verhältnissen des Rheinlandes anzupassen, als
°ies bereit« in dem Gesetze vom 12. April 1888 geschehen ist.

Endlich empfiehlt es sich, Uebergangsbestünmungenbezüglich der Kosten zu treffen, um
Ar die Zeit des Nebeneinanderbestehensdes alten und des neuen Rechts eine Mehrbelastung der
Aetheiligten mit Kosten zu verhüten. In den Artikeln II bis IV des Entwurfs sind die einzelnen
Vorschriften zusammengestellt,welche zur Erreichung der bezeichnetenZwecke geeignet erscheinen und
"elfach geäußerten Wünschenentsprechen. Außer den vorgeschlagenenVorschriften sind noch in
weiteremUmfange abändernde Bestimmungen empfohlenworden. Von einer Aufnahme derselben
" den Entwurf muhte aber abgesehenwerden, weil die Vorschläge zum Theil auf mißverstand.
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licher Ausfassungdes Gesetzes beruhen oder auf eine unerwünschteKasuistik hinauslaufen, zum
Theil aber in solchen Fällen das Eingreifen des Gefetzgebcrsfordern, in welchen die Entscheidung
hervorgetretener Streitfragen den Gerichten überlassen werden lann.

Zu den einzelnenVorschriftendes Entwurfs ist Folgendes zu bemerken:

Artikel 1.

Schwierigkeitenbei der Anlegung des Grundbuchs in Folge des Bestehens von Pfand,
schaften sind bisher nur im Gebiet des vormaligenHerzogtums Mich hervorgetreten. Es empfiehlt
sich aber die Rechtsverhältnisse der Pfandschaftsbesitzerfür den ganzen Geltungsbereich des
RheinischenRechts mit Ausnahme des ehemaligen Herzogthums Verg zu regeln, da nicht ausge¬
schlossen ist, daß auch in anderen Bezirken Pfandschaften vorkommen. Für das HerzogthumVerg
behält es bei der Verordnung vom 16. Januar 1842 sein Bewenden.

Von den Vorschriften des Entwurfs werden diejenigen Grundstückebetroffen, welche auf
Grund der früheren, durch das Rheinische Ciuilgesetzbuch beseitigten Landrcchte zu unoerechnetem
Genusse in Pfandbesitz (Pfandschaft, auch Versatz genannt) gegeben und in demfelben bisher
belassenworden sind. Nur bei denjenigenPfandschaften kann die Absicht der Vertragschließenden,
ein eigenthumsgleichesRecht zu bestellen, vorausgesetztwerden, bei welchen die Verrechnung der
Nutzungen aus das Darlehnskapital ausgeschlossenist. Daß der Ausdruck „zu unberechnetem
Genusse", welcherin der Verordnung vom 16. Januar 1842 im Anschlüssean Kapitel 103 der
Iülich-Nerg'schen Rechtsordnung gebraucht und aus dieser Verordnung in den Entwurf über¬
nommen ist, sich wörtlich in dem Pfandschaftsvertrag findet, ist nicht erforderlich; es genügt, wenn
der Zusammenhang erkennenläßt, daß eine Verrechnung der Nutzungen nicht stattfinden soll.

Bei den einzelnen Vorschriften, welche in den §§. 1 bis 4 über die Umwandlung des
Pfandfchaftsbesitzesin Eigenthum gegeben sind, haben die Bestimmungen der mehrerwähnten Ver¬
ordnung für das Herzogthum Berg zum Vorbilde gedient. Diefe Verordnung schreibt vor, daß
die Eigenthümer binnen fünf Jahren entweder die Grundstückeim Wege gütlicher Einigung ein¬
losen oder Klage auf Rückgabederselbengegen Zahlung der Einlösungssumme erheben oder ihre
Anfprüche dem Pfandschaftsbesitzerdurch einen Gerichtsvollzieher anzeigen sollen. Kommen sie
dieser Verpflichtung nicht nach, so werden die Grundstücke freies Eigenthum des Pfandschafts¬
besitzers. Wählen sie die bloße Anzeige ihrer Eigenthumsansprüche, fo ist der Besitzer berechtigt,
diese Ansprüchedurch Zahlung von 20«/« des Katasterreinertrages abzulösen. Erkennt er die
Ansprüchenicht an, so hat er Klage auf Vernichtung der gemachtenZustellung zu erheben. Die
Grundgedankendieser Regelung sind in den vorliegenden Entwurf übernommen. Jedoch erschien
es zulässig, die Erwerbung des Eigenthums seitens der Pfandschaftsbesitzernoch mehr zu erleichtern,
als es in jener Verordnung geschehen, nachdem inzwischen weitere 50 Jahre verflossensind, ohne
daß sich die Eigenthümer gemeldet und die Einlösung bewirkt hätten. Es ist daher die Frist
zur Einlösung herabgesetzt und davon abgesehenworden, der bloßen Anzeige an den Pfandfchafts¬
besitzer eine rechtserhaltenbeKraft zuzufchreiben. In den weitaus meisten Fällen wird die Sache
so liegen, daß der Eigenthümer, weil er außer dem Darlehnslapital alle Verwendungen erstatten
muh, bei etwaiger Einlösung einen den Werth des Grundstücks weit übersteigenden Betrag
bezahlenmüßte. Es erscheint daher nicht gerechtfertigt, dem Pfandschaftsbesitzerdie Zahlung einer
Ablöfungssummeaufzuerlegen, wenn der Eigenthümer nicht gewillt ist, von seinem Einlösungsrechte
Gebrauch zu machen.
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8- i.
Um die Anlegung des Grundbuchs für die im Pfandfchaftsbesitzebefindlichen Grundstücke

nicht zu lange zu verzögern, ist es wünschenswert!),die Frist, nach deren fruchtlosem Ablaufe die
Umwandlung des Besitzes in Eigenthum stattfindet, thunlichst kurz zu bestimmen. Andererseits
muß aber dem Eigenthümer Zeit gelassen werden, um eine gütliche Einigung mit dem Besitzer
zu versuchen und Ermittelungen über die Höhe der Einlösungssumme anzustellen, da die Höhe
dieser Summe für feinen Entschluß, ob er Klage auf Rückgabeerheben soll, von maßgebender
Bedeutung ist. Es ist daher der Ausweg gewählt worden, daß zunächst eine kürzere Frist, in
welcherder Eigenthümer feine Ansprücheuur anzumelden hat, bestimmt, für die Einlösung oder
Erhebung der Klage aber eine weitere Frist gewühlt wird. In der Mehrzahl der Fälle ist nach
dem geschildertenSachverhalte eine Anmeldung von Eigenthumsansprüchen von vornherein nicht
zu erwartcu und es tritt dann schon mit dem 1. April 1894 die Umwandlung des Pfandfchafts-
bcfitzes iu Eigcuthum ein. Hierdurch wird erreicht, daß die Anlegung des Grundbuchs einen
längeren Aufenthalt nicht erfährt.

Da die Frist für die Anzeige der Eigcnthumsanfprüche lediglich mit Rücksicht auf die
Anleguug des Grundbuchs vurgefchriebenist. empfiehlt es sich, zur Wahrung der Frist eine An¬
meldung bei dem Amtsgericht der belegenen Sache, welches entweder bereits die Anlegung des
Grundbuchs für den betreffenden Bezirk in Angriff genommen hat oder demnächstin Angriff
nehmen wird, und nicht eine Zustellung an den PfandfchnftsbefitzerA 1 der Verordnung vom
16. Januar 1842) zu fordern. Dem Interesse des Pfandfchaftsbesitzers.bald Kenntniß davon zu
"halten, ob Eigenthumsanfprüche erhoben werden, wird dadurch Rechnung getragen, daß dem
Gerichte die Verpflichtung auferlegt wird, ihn von der Aumeldung zu benachrichtigen. Die An¬
meldung bei dem nach den Bestimmungen der Grundbuchgesetze zuständigenAmtsgerichtehat auch
bann zu erfolgen, wenn das Anlegungsvcrfahren für den betreffendenBezirk noch nicht im Gange ist.

Sollte ein Pfandschaftsvertrag sich auf mehrere, in verschiedenen Amtsgerichtsbezirken
Gelegene Grundstückebeziehen, so genügt die Anmeldung bei einem Amtsgerichte. Die Gerichte
^ttden im Aussichtswegeangewiesenwerden, von den bei ihnen eingehenden Anmeldungen alle
betheiligtcn Gerichte in Kenntniß zu setzen.

8- 2.

Der Eigenthümer muß die beiden in 8. 1 bestimmten Verpflichtungen, sowohl die An¬
meldung seiner Ansprüche als auch die Einlösung oder Klageerhebung. innerhalb der festgefetzten
bristen erfüllen, widrigenfalls von Rechtswegen der Pfandfchaftsbesitzunter Erlöfchen der Pfand-
schaftsfordcrung in Eigenthum umgewandelt wird. Diefe Umwandlung tritt, je nachdem tue
Anmeldung oder die Einlöfnng bezw. Klageerhebung unterbleibt, mit dem 1. April 1894
°der 1. April 1895 ein (vergl. jedoch §. 3). Durch die Erhebung der Klage auf Rückgabe wird
d°r Verlust der Eigeuthumsanfprüche nicht endgültig gehindert, vielmehrverliert die Klageerhebung
'l>re rechtserhaltende Kraft, wenn die Klage zurückgenommenoder rechtskräftig abgewiesenwird.
Ist zur Zeit der Erledigung des Prozesses die Frist zur Einlösung noch nicht abgelaufen, so ist
d" Erhebung einer neuen Klage oder eine gütliche Einlösung nicht ausgeschlossen und der Eigen-
thumswechsel tritt erst bei Ablauf der Frist ein. wenn bis dahin eine Einlösung oder anderweite
Klageerhebung nicht stattgefunden hat. War die bezeichnete Frist aber zur Zeit der Zurücknahme
°der Abweifung bereits abgelaufen, fo wird durch diefe Thatfacheu die Umwandlung des Pfand-
'chaftsbesitzes in Eigenthum bewirkt. Wenn der Eigenthümer, welcher ein obsiegendes Erkenntniß
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erstritten hat. von der ihm zugesprochenen Einlösungsbefugniß keinen Gebrauchmacht, so hat dies
ein Erlöschen seines Rechtes nicht zur Folge; der Pfandschaftsbesitzerwürde jedoch in diesem Falle
berechtigt sein, feine Forderung gegen den Eigenthümer einzuklagen und zum Zwecke der Voll-
streckung des Urtheils die Zwangsversteigerung des Grundstücks zu beantragen (vergl. Rheinisches
Archiv Bd. 47 2^ S. 103).

8- 3.
Es erscheint billig, mit der Gewährung des Eigenthums an die Pfandschaftsbesitzerdas

Gültigwerden der gegen sie genommenenHypothekeneinschreibungenzu verbinden. Wenn mehrere
Einschreibungenvorliegen, fo versteht es sich von selbst, daß für die Hypothekendieselbe Rang¬
ordnung gelten muh, welche stattfinden würde, falls der Pfandfchaftsbesitzerbereits zur Zeit der
EinschreibungEigenthümer gewesenwäre.

§. 4.
Die Vorschriften des §. 4 ordnen die grundbuchmäßigeBehandlung der Pfandschafts-

grundstücke. Das Verfahren gestaltet sich hiernach folgendermaßen. Ist bis zum 1. April 1894
leine Anmeldung erfolgt, so sind die Eigenthumsanfprüchedes Verpfänders oder der Rechtsnachfolger
desselbenerloschen und der bisherige Pfandfchaftsbesitzerwird als Eigenthümer eingetragen, wenn
er die Vorschriften der §§, 57, 58 des Gesetzes vom 12. April 1888 erfüllt. An Stelle des
Nachweifes des Eigenthumsbesitzes genügt der Nachweisdes Pfandschaftsbefitzes.Ist eine Anmeldung
geschehen, so wird der Ablauf der Frist zur Einlösung oder Klageerhebung abgewartet und alsdann
ebenso verfahren, als wenn streitige Eigenthumsansprüche vorlägen (§. 59 des Gesetzes vom
12. April 1888). Ist dem Amtsgericht die Einlösung oder Klageerhebungnicht bekannt geworden,
so wird nach Satz 2 des §. 59 dem Anmeldendeneine Frist zum Nachweiseder Klageerhebung
gesetzt, wenn der Pfandschaftsbesitzerden Voraussetzungender §§. 57, 58 genügt, wobei ebenfalls
der Pfandschaftsbesitzan die Stelle des Eigenthumsbesitzestritt. Ist die rechtzeitige Erhebung der
Klage dem Amtsgerichte nachgewiesen oder sonst bekannt geworden,so ist die Erledigung derselben abzu«
warten. Erlangt das AmtsgerichtKenntnih davon, dah eine Einlösung erfolgt ist, fo hat es felbst-
verständlichden Einlösenden auch schon vor Ablauf der im §. 1 bestimmten Fristen als Eigenthümer
einzutragen. Sollte die Einlösung dem Amtsgericht nicht schon früher angezeigt worden fein, so
würde der Einlösendedurch die Aufforderung, die Erhebung der Klage nachzuweifen,zur Anzeige
der Einlöfung veranlaßt werden.

Artikel II.

Die im Artikel II zusammengestelltenneuen Bestimmungen stehen zum Theil mit den
bisherigen Vorschriften der entsprechenden Paragraphen des Gesetzes vom 12, April 1888 in Einklang
und enthalten nur in einzelnen Punkten Abänderungen. Inwieweit Aenderungenvorliegen, ist bei den
einzelnenVorschriftenangegeben,

8. 42,

Nach §. 42 erfolgt die Anlegung der Grundbücher von Amtswegen, es follen jedoch nach
Absatz 2 die im §. 2 der Grundbuchordnung bezeichneten Grundstücke, d. h, die Domänen und
andere dem Staat gehörige Grundstücke, die Grundstückeder Kirchen, Klöster, Schulen und Ge¬
meinden, die Eisenbahnen und öffentlichenLandwege, nur auf Antrag eines Vetheiligten in das
herfahren aufgenommenwerden. Diefe Vorfchrift beruht auf der Erwägung, daß die bezeichneten
Grundstückem der Regel weder veräußert, noch belastet weiden und daher ein Bedürfniß, den
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Rechtszustand derselben im Grundbuch nachzuweisen,nicht besteht. Die Nichtaufnahme in das
Grundbuch hat aber nach §. 3 des Gesetzes vom 12. April 1888 zur Folge, daß für diese Grund¬
stücke dauernd das alte Recht in Kraft bleibt, da die Grundbuchgesetze nur für die in das Grund¬
buch aufgenommenenGrundstückewirksam werden. Dagegen gelten im ursprünglichenGeltungs¬
bereicheder Grundbuchgesetze die Vorschriften des Gefetzes über den Eigenthumserwerb für alle
Grundstücke und es muß daher bei den in Frage stehendenGrundstückendie Aufnahme in das
Grundbuch erfolgen, ehe eine Veräußerung oder Belastung erfolgt. Da es unerwünfcht ist, wenn
für eine bestimmteKategorie von Grundstückendie bisherigenVorschriftenüber Veräußerung und
Velastung fortbestehen,so wird vorgeschlagen,die Anlegung des Grundbuchs für die in §. 2 der
Grundbuchordnungbezeichneten Grundstückenicht ausschließlich von einem Antrage der Betheiligten
abhängig zu machen, sondern von Amtswegen vorzunehmen, sobald eine Veräußerung oder Be¬
lastung erfolgt ist und damit der Nachweis geliefert wird, daß die Vorausfetzung, von welcher bei
der Nichtaufnahme in da« Grundbuch ausgegangen wurde, nicht zutrifft. Im Verwaltungswege
wird Sorge dafür getragen werden, daß die Amtsgerichtevon Veräußerungen oder Belastungen
der fraglichen GrundstückeKenntniß erhalten.

8- 44.
Die Anlegung des Grundbuches für ein Grundstücksetzt die vorgängige Vernehmung des

Eigenthümers voraus. Die näheren Vorschriften hierüber enthält §. 44. Dieser Paragraph
schreibt aber in seiner bisherigen Fassung nur vor, daß die als Eigenthümer der einzelnen Grund¬
stücke in dem Flurbuch bezeichneten Personen vorzuladen seien, und trifft keine Bestimmung für die
Fälle, in welchen der im Flurbuch Eingetragene verstorben ist oder zu Unrecht als Eigenthümer im
Kataster verzeichnet ist. In solchen Fällen ist es zwar dem Amtsgerichte durch §. 14 der Aus-
lührungsverfügung vom 21. November 1888 zur Pflicht geinacht, die Erben oder den wahren Eigen¬
tümer zu ermitteln und die betreffendenPerfonen zur Vernehmung vorzuladen. Das Gericht
M aber nicht das Recht, das Erfcheinendieser Personen zu erzwingen, da §. 47 nur die Be¬
rgung der in §. 44 vorgesehenenLadnng bei Vermeidung von Ordnungsstrafen befiehlt. Zur
Forderung der Anlegungsarbeiten ist es wünschenswert!),die Befugnisse des Amtsgerichts zu
"weitern, und es wird daher für Absatz 1 eine andere Fassung vorgeschlagen,welche sich an die
Vorschrift des §. 7 des für den OberlandesgerichtsbezirkCassel erlassenen Gesetzes vom 28. Mai 1885
(G.-S. S. 175) anschließt. Aus demselbenz. 7 ist die Vorschrift des zweiten Abfatzes des §. 44
übernommen,wonach folche Ladungen, die keinen Erfolg versprechen, unterbleiben können.

Neu ist die Vorschrift des dritten Absatzes,welche eine Vereinfachungdes Verfahrens für
°°n Fall ermöglicht, daß mehrere Miteigenthümer vorhanden sind. Es erscheint unbedenklich, von
"ner Vernehmung einzelner Miteigenthümer abzusehen,wenn, wie dies in Artikel III bei §. 46»
bestimmtwird, den nicht vernommenenMiteigenthümern durch Mittheilung des Ergebnissesder
Vernehmung der anderen Gelegenheit gegebenwird, etwaige unzutreffende Angaben zu berichtigen.

Die Vorschriftendes vierten Abfatzesgeben mit geringen Fassungsänderungen den Inhalt
°s bisherigen zweiten Absatzesdes Z. 44 wieder.

§.45.
Nach §. 45 in seiner bisherigen Fassung bedarf es der Vorladung von Staatsbehörden,

"eiche zur Verwaltung von Grundstückendes Fiskus berufen sind, nicht, wenn eine den Erforder«
"lssen des §. 44 entsprechendeschriftliche Mittheilung erfolgt. Eine Ausdehnung Kiefer Bestim¬
mung auf die Organe der mittelbaren Staatsverwaltung ist in Anregung gebracht worden und
lann ohne Bedenken erfolgen.
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8- 54.
Die Bestimmungen über die Bekanntmachungder Ausschlußfristkönnen ohne Schädigung

der Interessen der Betheiligten wesentlich vereinfacht werden. Allerdings ist darauf Gewicht zu
legen, daß die Betheiligten in gelesenen Zeitungen wiederholt darauf hingewiesenwerden, für
welche Bezirke die Ausschlußfrist bestimmt ist und wann dieselbe ablauft. Daß dagegen jedesmal
der Wortlaut der §§. 48, 50—53 des Gefetzes mit abgedruckt wird, wodurch sehr erhebliche
Kosten entstehen,erscheintnicht erforderlich; es genügt wenn diefe Nestimmungen durch Anheftung
an der Gerichtstafel und in der betreffendenOrtsgemeinde, sowie durch das Amtsblatt bekannt
gemachtwerden. Eine Bekanntmachungdes §. 52, welchernur eine Anweisung für das Gericht
enthalt, ist überhaupt nicht erforderlich. Aehnliche Vorfchriften,wie sie jetzt in 8- 54 vorgefchlagen
weiden, enthält §. 25 des oben erwähnten Ellsfeier Gefetzes.

Artikel III.

§. 5a.
Ueber die Frage, in welcherWeife bei den durch Notare bewirkten Versteigerungendie

Auflassung zu erklären ist, sind Meinungsverschiedenheitenhervorgetreten. Das OberlandeSgericht
zu Köln hat in der Veschwerdeinstanzwiederholt dahin entschieden,daß es für ausreichend zu
erachten fei, wenn in den bei Beginn der Versteigerung verlesenen Bedingungen bestimmt ist, daß
die Unterschrist des Protokolls als Auflassungserklärunggelten foll, und daß es nicht darauf an¬
komme,ob die Unterschrift von Veräuherer und Erwerber gleichzeitig bewirkt ist, falls die Unter¬
schriften nur demselbenProtokolle beigefügt sind (vergl. Zeitschrift für das Notariat 37. Jahrgang
1890, S. 65 flg. u. S. 169 flg.). Diefe Entfcheidungenentfpringen der Absicht, einem praktischen
Bedürfnisse Rechnung zu tragen, sind indessenäo 1«^« latg, nicht bedenkenfrei. Eine gesetzliche
Regelung erscheintum so mehr erwünscht, als der erfolgten Eintragung ungeachtet der Eigen-
thumsübergang wegen formeller Mängel der Auflassung nachträglich angefochten werden kann.
In einem folchen Falle würde aber, wenigstens bei einem Grunbstückswerthüber 1500 M., nicht
das Oberlandesgericht in Köln, sondern das Reichsgericht in letzter Instanz zu entscheiden haben.
Unter diesen Umständen erscheint es geboten, das Verfahren bezüglichder Auflassung bei Ver¬
steigerungen gesetzlichnäher zu regeln und zu prüfen, inwieweit die im Beschwerdewegeergangenen
Entscheidungendes Oberlandsgerichts ä^ le^e kerenäa Beifall verdienen.

In den besonderenVerhältnissen der Rheinprovinz, in welcher der Grundbesitzin hohem
Maße zersplittert ist, ist es begründet, daß sich die Veräußerung von Grundeigenthum vielfach im
Wege der freiwilligen Versteigerung vollzieht. Bei den Vorschriften über das Grundbuchwefen
im Rheinischen Rechtsgebiete ist daher auf diefe Art von Veräußerungen, welche anderwärts
wenig üblich sind, besondereRücksichtzu nehmen, und es sind diejenigen Erleichterungender
Formen vorzuschreiben,ohne welche die Versteigerung nicht in zweckmäßiger Weise vorgenommen
werden kann. Wenn, wie dies häusig der Fall, eine große Zahl von Parzellen in einer Ver¬
steigerung zum Ausgebot gelangt, so würde es mit großem Zeitverlust verbunden sein, wenn
jedesmal nach dem Zuschlag eines Stückes von den Erwerbern und den Versteiglassern— letztere
häusig eine Mehrheit von Perfonen — die Auflassungserklärungen abgegeben nnd unterschrieben
weiden müßten. Ferner ist zu beachten, daß die Versteiglasser sich regelmäßig die Entscheidung
darüber, ob sie den Zuschlag der einzelnen Stücke genehmigenwollen, bis zum Schlüsse der Ver¬
steigerung vorbehalten, und daß daher, um allen Formvorschriften der Auflassung zu genügen,
sämmtlicheAnsteigererbis zum Schlüsse an Ort und Stelle bleiben mühten. Bei dieser Sachlage
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ist es erwünscht, das Erforderniß der Gleichzeitigkeitder Auflassungserklärungen für Versteige¬
rungen infofern abzuschwächen,als zugelassenwird, daß die Erklärung des Nnsteigerers fosort
nach dem Zuschlage, die entsprechenden Erklärungen des Versteigerers aber erst am Schlüsse der
Versteigerung erfolgen, uorausgefetzt, daß beide Erklärungen in demfelbenProtokolle beurkundet
werden. Eine derartige Vorschrift erscheint zulässig, weil die RheinischeRechtsauffassungden
ganzen in einem VersteigerungsprototollebeurkundetenVorgang von jeher als einen einheitlichen
Akt angesehenund kein Gewicht darauf gelegt hat, daß im Falle der getrennten Beurkundung
der beiderseitigen Erklärungen streng genommen nicht die Beurkundung eines Vertragsschlusse«
unter Gegenwärtigen vorliegt. Noch weiter zu gehen und das Erforderniß einer ausdrücklichen
Erklärung des Auflasfungswillensfallen zu lassen, erscheint nicht gerathen. Vei der Beurkundung
des Zuschlags des einzelnenStücks kann ohne besondereMühe die Erklärung des Ansteige«!«,
daß er seine Eintragung beantrage, mit aufgenommen werben, und wenn der Veräußerer am
Schlüsseder Versteigerung die ertheilten Zuschläge genehmigt, so bedarf es nur weniger Worte,
um zum Ausdruck zu bringen, daß er die Eintragung der Ansteigererbewillige; eine Bezugnahme
auf die Bedingungen ist bei diesen Erklärungen nicht ausgeschlossen. Mit dem formellen Charakter
des Grundbuchrechtswürde es aber nicht im Einklänge stehen, wenn man an Stelle der aus¬
drücklichenAuflassungserklärungdie stillschweigendeUnterwerfungunter die Versteigerungsbedingungen
treten lassen wollte.

§. 462.
Die hier vorgeschlagenenBestimmungen dienen zur Ergänzung der in Artikel II §. 44

"bsatz 3 gegebenenVorschrift. Sie sollen verhüten, daß auf Grund der Angaben einzelner Mit-
Ngenthümer ohne Kenntniß der übrigen Eintragungen vorgenommen werden. Wird trotz der
^folgten Mittheilung die Erhebung eines Widerspruchesgegen die Eintragungen unterlassen, so
haben diese Eintragungen ebenso stattzufinden, als wenn sie von sämmtlichenMiteigenthümern
bewilligtwären. Durch die Versiiumung des Widerspruchs werden die nicht vernommenenEigen¬
thümer ihrer Einreden gegen die eingetragenenRechte nicht verlustig, sie erleiden aber den RechtS-
Uachtheil, daß sie gegen gutgläubige Erwerber der eingetragenen Rechte mit ihren Einreden eben¬
sowenig gehört werden, wie diejenigen, welche die ihnen obliegendeAnmeldung ihrer Rechte in
°« Ausschlußfristunterlassen haben (§. 53 des Gesetzes).

ß. 59».
Nach Artikel 1076 des Rheinischen Civilgesetzbuchserfordern Theilungen der Eltern

unter ihre Kinder die Formen einer Schenkung oder eines Testaments; sie müssen also, wenn sie
durch Rechtsgeschäft unter Lebendenerfolgen, in notarieller Form beurkundetwerden (Art. 391
"- a. O.). Trotzdem haben vielfach, namentlich in den ärmeren Theilen der Nheinvrovinz, münd«
"che Theilungen oder Theilungen durch sogenannte Theilzettel, auf welchen nur der Name des
Kindes und die ihm zufallenden Grundstücke verzeichnetwurden, stattgefunden. Da diese Thei¬
lungen der Gültigkeit entbehren und erst nach dein Tode des Erblassers durch Genehmigung aller
-^heiligten wirksam werden tonnen (Art. 1340 a. a. O,), so haben sich bei der Grundbuch-
unlegung mannigfache Schwierigleiten ergeben. Man hat diefelbcndadurch zu befeitigen gefucht,
°«ß der Grundbuchrichter alle Betheiligten vernahm und diefelben ihre Einwilligung zur Ein¬
igung der Besitzererklären ließ. Dies Auskunftsmittel uerfagt aber in allen Fällen, in welchen
"gentlich elterlicheTheilungen und nicht entgeltliche Verträge, z. B. Alimentationsvertriige, vor¬
igen, da ungültige Schenkungen nur durch Vornahme einer neuen Schenkung wirksam werden
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können (Art. 1339 a. a. O.) und die Aufnahme von Schenkungender ausschließlichen Zuständig¬
keit der Notare vorbehalten ist O. 70 des Gesetzes vom 12. April 1888). Ueberdies ist die
Zuziehung aller Netheiligten in vielen Fällen nicht ausführbar, indem ein Theil derselbennament¬
lich in Folge der gerade in den ärmeren Theilen der Rheinprovinz häusigen Auswanderung nach
Amerika schwer oder gar nicht zu erreichen ist. Von den Kindern, welche GrundstüÄe durch
formlose Theilungen erhalten haben und sich thatsächlich im unangefochtenenBesitze derselben
befinden, würde es aber als eine Härte empfunden werden, wenn ihnen wegen des Formmangels
der Theilung die Eintragung im Grundbuche verweigert würde. Die Verhältnisse dieser Besitzer
hat §. 59«, Satz 1 vorzugsweiseim Äuge, wenn er bestimmt, daß trotz des Mangels der Form
die Eintragung als Eigenthümer erfolgen kann, wenn feitens des Veräußerers ein Widerfpruch
nicht stattfindet. Die Vorschrift hat jedoch eine allgemeineFassung erhalten, weil es sich auch in
anderen Fällen als wünschenswerthherausstellen kann, über den Mangel der Form hinweg zu
sehen. Hierbei ist namentlich an solche Fälle gedacht, in denen seit Geltung des Gesetzes vom
20. Mai 1885 (G.-S. S. 139) in gutem Glauben Veräußerungen mündlich oder unter Privat¬
schrift bewirkt sind, obwohl eine notarielle Urkunde hätte aufgenommenwerden müssen. Um zu
verhüten, daß die Vorschrift des §. 59s, nicht zur absichtlichen Ersparung der Kosten und Stempel
einer formgerechtenVeräußerung mißbraucht werde, ist die Eintragung nicht unbedingt vorge¬
schrieben, sondern in das Ermessendes Amtsgerichts gestellt („kann"). Gewinnt das Amtsgericht
die Ueberzeugung, daß die Contrahenten nicht in gutem Glauben gehandelt haben, so wird es
die Eintragung auf Grund des formlosen Vertrages abzulehnen und die Beibringung einer
notariellen oder gerichtlichen Urkunde zu fordern haben.

Wird der Besitzereines Grundstücks, welches er durch einen in der Form mangelhaften
Vertrag erworben hat, als Eigenthümer eingetragen, so wird dadurch allein der Mangel in seinem
Rechte nicht geheilt. Er erhält nur die mit der Eintragung verbundene Verfügungsmacht über
das Grundstück(§. 7 des Gesetzes über den Eigenthumserwerb vom 5. Mai 1872) und die gut¬
gläubigen Erwerber der von ihm an dem Grundstücke bestelltenRechte erlangen ein unanfecht¬
bares Recht (§. 53 des Gesetzes vom 12. April 1888). Ist jedoch die Eintragung nicht blos
ohne Widerspruch des Veräußerers, sondern mit Wissen und Willen desselben vorgenommen
worden, so erscheintes gerechtfertigt, im Anschluß an §. 10 des Gesetzes über den Eigenthums¬
erwerb, wonach die Auflassung die mangelnde Form des Veräußerungsgefchäfts heilt, auch hier
eine Heilung des Mangels eintreten zu lassen. Dies wird im Satz 2 des Z. 59», ausgesprochen.
Eine Beschränkungder Vorschrift dahin, daß nur eine vor dem Grundbuchrichter erklärte Ein¬
willigung in Betracht komme,ist nicht für erforderlich zu erachten.

8. 60».

Wenn bei Anlegung des Grundbuchs die Eintragung einer Hypothekerfolgt, obwohl die
Wirksamkeit derselben durch Mängel des Begründungsakts oder der Einschreibung im Hypothekenregister
vereitelt wird, so hat die Eintragung nicht die in §. 18 des Gesetzes über den Eigenthumserwerb
bestimmteWirkung, eine Hypothekzu begründen, weil die Grundbuchgesetzeerst mit dem elften
Tage nach der Bekanntmachungder Anlegung des Grundbuchs in Kraft treten (§. 3 des Gesetzes
vom 12. April 1888) und bis dahin die Bestellung einer Hypothek nur nach Maßgabe des bis¬
herigen Rechts, also durch Einschreibungim Hypothekenregister,erfolgen kann. Die Eintragungen
bei der Anlegung des Grundbuchs gefchehennicht zum Zwecke der Begründung neuer Rechte,
sondern nur zur Beurkundung bereits bestehenderRechte. Da indessen durch die Eintragung auf
Grund einer Anzeigeoder Anerkennungdes Eigenthum«« materiell allen Anforderungen genügt
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wird, welche unter der Geltung der Grundbuchgesetze für die Entstehung einer Hypothekaufgestellt
sind, so erscheint es unbedenklich,der Eintragung die Wirkung beizulegen, daß im Falle der
formellen Ungültigkeit der früher bestelltenHypothek, dieselbe mit dem Inkrafttreten der Grund¬
buchgesetze mit Rang von diesem Zeitpunkte ab wirksam wird. Eine solche Vorschrift wird sich
m manchen Fällen als erwünscht erweisen, z. B. wenn eine Hypothekin Folge der Bestimmungen
über Theilhypothekender Wirksamkeit entbehrt, oder wenn das im Grundbuchals belastet bezeichnete
Grundstück sich in Folge des Austausches oder des Hinzuerwerbs kleiner Trennstückenicht voll¬
ständig mit dem Bestände des Grundstücks zur Zeit der Hypothekeneinschreibungdeckt. Sollten
mehrere unter §. 60a fallende Hypothekenauf einem Grundstückeeingetragen werden, so versteht
°s sich von selbst, daß der Grundsatz des ß. 1? des Gesetzes über den Eigenthumserwerb, wonach
bei gleichzeitigenEintragungen die Reihenfolge im Grundbuche über die Rangordnung entscheidet,
auch hier Platz greift.

Artikel IV.

Die in Artikel IV aufgenommenen Bestimmungen, betreffend das Kostenweseu, dienen
bem gemeinsamenZwecke, den Unzuträglichkeiten abzuhelfen, welche sich während der Uebergangs-
Zelt aus dem Nebeneinanderbestehendes alten und des neuen Rechts ergeben. Da die Grund¬
bücher bezirksweise,in der Regel nach Gcmeindebezirkm, angelegt werden, wird noch längere Zeit
hindurch häufig der Fall eintreten, daß für die eine Gemeinde bereits das Grundbuchrecht gilt,
während für eine benachbarteGemeinde desselbenAmtsgerichtsbezirksnoch das bisherige Recht in
«rast steht. Besitzt nun Iemaud Grundbesitz in den Bezirken beider Gemeinden, so hat das
Nebeneinanderbestehender beiden Rechtssysteme die Folge, daß im Falle der Bestellung von
Apotheken auf sämmtlichenGrundstücken, sowie im Falle der Zwangsvollstreckuugsowohl die iu
°em Kostentarif zur Grundbuchordnung und dem Gesetz vom 18. Juli 1883, betreffenddie Gerichts-
usteu bei Zwnugsverstcigerungen und Zwangsverwaltungen von Gegenständen des unbeweglichen

"Muügens (G.-S. S. 189), bestimmten Sätze als auch die für die Einschreibung im Hyvotheken-
egister und für Subhastationeu nach den bisherigen Vorschriften zu entrichtendenKosten zur An¬

wendung kommen. Hierin liegt eine Mehrbelastung der Betheiligten gegenüberden Laudcstheilen,
'" welchen das Grundbuchrecht allgemeine Geltung hat. Der von verschiedenenSeiten ausge-
Iprochene Wunsch, diese Mehrbelastung zu beseitigen, muß als berechtigtanerkannt werden, und es
wlrd daher in den §§. 10 und 11 bestimmt, daß im Falle der Bestellung von Gesammthypothekeu
°ber der gleichzeitigen Einleitung der Zwangsversteigerung mehrerer Grundstückeniemals mehr an
^nichtsgetmhren, einschließlichder Gebühren und Honorare der Hyvothckenbcwahrer, erhoben
werden soll, als zu erhebenwäre, wenn sämmtlicheGrundstückebereits uuter Grundbuchrechtgestellt
waren. In ähnlicher Weise ist im Jahre 1879, als die alten Tarife für Vormundschaftendurch
"eue Bestimmungen ersetzt wurden, hinsichtlichder anhängigen Vormundschaften eine Anrechnung
°" nach bisherigem Recht erhobenenKosten auf die neuen Kosten bestimmt worden (Ausführnngs-
^>ch zum Deutschen Gerichtslosteugesetzeu. s. w. vom 10. März 1879, G.-S. S. 145 §. 10
"f-. vergl. ferner ß. 1? dafelbst). Der Entwurf beschränktsich auf die Aufstellung des maß¬
gebendenGrundsatzes und überläßt die zur Ausführung erforderlichen näheren Vorschriften der
""°rdnung des Iustizministers (§. 12).

iv
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Anlage 18.

Bericht
des Provinzialausschusses,

betreffend

gutachtliche Aeußerung des Provinziallandtags über die in Aussicht genommenen
sogenannten Normalstädte und Angabe etwaiger besonderer provinzieller Einschätzungs¬

merkmale für die bevorstehende Revision der Gebäudesteuer-Veranlagung.

Der Provinzialausschuß beehrt sich dem hohen Provinziallandtage unter Bezugnahme
auf das beiliegende Schreiben des Herrn Ober-Präsidenten vom 23. November1892 — Nr. 16 696 —
die Entscheidunganheimzustellen.

Düsseldorf, den 3. Dezember 1892.

He« Prsvwzialausschutz:
Freiherr von Solemacher, Klein,

Vorsitzender. Landesdireltor.

Ober-Präsidium der Rheinprovinz. Coblenz, den 23. November 1892.
I.-Nr. 16 696.

Die Herren Minister des Innern und der Finanzen haben mich im Hinblick auf die
bevorstehendeNevision der Gebäudesteuer-Veranlagung beauftragt, das beiliegende Verzeichniß der
für die Nevision in Aussicht genommenenNormalstädte dem am 4. Dezember d. I, zusammen¬
tretenden Provinziallandtage zur Erklärung darüber vorzulegen, ob er die in dem Verzeichnißauf¬
geführten Städte zur Aufstellung als Normalstädte im Sinne des §. 8 Nr. 4 des Gebäudesteuer-
gesetzes vom 21. Mai 1861 (G.-S. S. 317) für geeignet erachte, oder welche anderen, seiner
näher zu begründendenAnsicht nach für den vorliegendenZweck mehr geeigneteStädte er namhaft
zu machen habe. In gleicher Weife ist der Provinziallandtag zu einer gutachtlichenAeußerung
darüber aufzufordern, ob er unter den gegenwärtigenVerhältnissen etwa in der Lage fei, besondere
provinzielle, bei der diesmaligenNevisionder Gebäudesteuer-Veranlagungzu beachtende Einschätzung««
Merkmaleanzugeben.

Indem ich mich beehre, Euer Hochwohlgeboreneine Abschrift des Erlasses der Herren
Minister vom 31. v. M. zu übersenden, ersuche ich Sie ganz ergebmst, das Weitere veranlassen
zu wollen.

An Der Ober-Präsident der Rheinprovinz.
den Landesdirektor der Nheinvrovinz, gez. Nasse.

Herrn Geheimen Ober-Negierungsrath Klein
Hochwohlgeboren

Düsseldorf.
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Abschrift. Berlin, den 31. Oktober 1892.

Finanz-Ministerium.

Gemäß §. 20 des Gebiiudesieuergefetzesvom 21. Mai 1861 (G.-S. S. 31?) soll die
Gebäudesteuer-Veranlagungalle fünfzehn Jahre einer Revision unterworfen werden. Die gegen¬
wärtige Nevisionsperiodewird zum 1. Januar 1895 ablaufen. Es sind deshalb Seiteus des mit¬
unterzeichneten Finanzministers die erforderlichenEinleitungen zur Ausführung der zweiten Revision
bereits getroffen.

Unter Nr. 4 und 5 im §. 8 des oben angeführten Gesetzes ist vorgesehen, daß vor der
Feststellungder sogenannten Normalstädte, welche als Norm für die Veranlagung gewisser auf dem
Platten Lande vorkommender Gebäude zu dieuen bestimmt sind, sowie vor der Zusammenstellung
"wcnger provinzieller Emfchätzungsmertmale die Anhörung der Provinziallandtage erfolgen soll.

Diese Anhörung ist zwar bereits bei der ursprünglichen Veranlagung der Gebaudesteuer,
sowie auch bei der vor ca. 15 Jahren vorgenommenenersten Revision in allen Provinzen erfolgt
und hat im Besonderen der ausnahmsweise damit betraute Provinzial-Verwaltungsrath der Rhein-
Provinz in feiner Sitzuua vom 12./13. Juni 18?8 gutachtlichdiejenigenStädte bezeichnet, welche
bei der ersten Gebäudestener-Nevisionals Normalstädte aufgestellt werden möchtenund demnächst
mit unwesentlicher Abweichungauch aufgestellt worden sind, anderntheils die Erklärung abgegeben,
daß er sich nicht in der Lage befinde, für die Nheinprovinz aus den Verhältnissen der Provmz
selbst ausreichendeMerkmale provinzieller Natur für die Einschätzung der ländlichen Wohn¬
gebäude angeben zu können, vielmehr dafür halte, daß, wie die ursprüngliche Veranlagung, so
auch die bevorstehendeRevision der Gebäudesteuer-Veranlagunglediglichnach den im Gesetze ent¬
haltenen allgemeinen Besteuerungsmertmalen zur Ausführung zu bringen sein werde. Inzwifchen
lönnen sich jedoch die maßgebenden Verhältnisse dergestalt verändert haben, daß die damals vor¬
handenen Gründe für die Auswahl bestimmter Städte und deren Bezeichnungals Normalstädte
gegenwärtig nicht mehr überall zutreffen, es vielmehr gebotenerscheint,die Verhältnisseder letzteren
v°n Neuem zu prüfen und eventuell eine andere Auswahl zu treffen.

Zu diefem Zwecke wird Ew. Excellenz hierneben ein Verzeichnih der feitens des mit-,
unterzeichnetenFinanzministers nach Anhörung der Königlichen Negierungen für du diesmalige
Revision der Gebäudesteuer-Veranlagungin der dortigen Provinz in Aussicht genommenenNormal¬
städte mit dem ergebenstenErsuchen übersandt, dasselbe dem am 4. Dezember d. I. zusammen¬
tretenden Provinziallandtage der dortigen Provinz zur Erklärung darüber vorzulegen, ob er die
" dem gedachtenVerzeichnisseaufgeführten Städte zur Aufstellung als Normalstädte un Sinne
^ s- 8 Nr. 4 des Gebäudesteuergesetzesfür geeignet erachte, oder welche anderen, feiner naher
W begründenden Ansicht nach für den vorliegenden Zweck mehr geeigneteStädte er namhaft zu
Machen habe

Zugleich wollen Ew. Excellenz den Provinziallandtag zu einer weiteren gutachtlichen
Äußerung darüber gefälligst auffordern, ob er unter deu gegenwärtigen Verhaltnissen etwa m
d« Lage fei, besondereprovinzielle, bei der diesmaligen Revision der Gebäudesteuer-Veranlagung
^ beachtende Einschätzungsmerkmaleanzugeben.

Bei dem langjährigen Bestehen der Gebäudesteuer-Veranlagungdarf vorausgesetztwerden
^ den Mitgliedern des dortigen Provinziallandtag« die Veranlagungsgrundsätze hinreichend
b"annt sind. Es wird deshalb in Betreff der für die Abgabe des Gutachtens über die Normal»
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stiidte maßgebenden, bei Aufstellung des obengedachtenVerzeichnisses besonders beachtetenGesichts«
punlte nur noch folgendes bemerkt:

1. Der Zweck der Aufstellung von Normalstädten geht dahin, daß in den nach ß, ?
des Gesetzes zu veranlagenden ländlichen Ortschaften
»,) die nutzer den Wohngebäuden der Steuer unterliegenden, im §, 5 zu 1 und

2 a. a. O. bezeichneten Gebäude,
d) die zu anderen, als den in Verbindung mit LandwirthschaftbetriebenenFabriken

und ähnlichen Anlagen gehörigen Wohngebäude
in diejenigen Stufen eingeschätztwerden, in welche Gebäude von derselben Art und
von gleichemoder ähnlichem Umfange in den Normalstädten (welche übrigens mit den
im Schlußsätze des H. ? des Gesetzes bezeichneten,einer wesentlichanderen Vestim-
mung dienenden Landstädten nicht zu verwechseln sind) eingeschätztwerden, nm
danach eine gleichmäßige und angemesseneEinschätzung der vorbezcichnetenGebäude
zu ermöglichen. Insbesondere dienen die Normalstädte nicht etwa zum Anhalt für
die Einschätzung der Gebäude in den, gemäh §. 6 a. a. O. wie die Städte nach
Miethswerthen zu veranlagenden, ländlichen Ortschaften, in denen eine überwiegende
Anzahl von Wohngebäuden regelmäßig durch Vermiethung genutzt wird.

2. Aus dem Vorstehenden folgt, daß als Normalstädte nur solche Städte aufgestellt
werden können, in denen eine größere Anzahl solcher Gebäude von verschiedener Größe,
Bauart und Beschaffenheit vorhanden ist, welche zu den oben unter tu, und I> gedachten
Kategorien gehören, so daß es ausführbar ist, für die Einschätzung derartiger Gebäude
in ländlichen Ortschaften die entsprechendenMuster in der Normalstadt zu finden.
Deshalb sind kleine Landstädte, in denen derartige Gebäude überhaupt nicht oder
nur vereinzelt vorkommen,zur Aufstellung als Normalstädte nicht geeignet.

3. Wie au« dem Wortlaute und der Bedeutung der Vorschrift unter Nr. 4 im §. 8
des Gesetzes folgt, können für einen und denselben Kreis mehrere Normalstädte auf¬
gestellt werden. Es ist dies unter Umständen sogar geboten, namentlich wenn einzelne
Kreistheile in ihren wirthschaftlichen und Vcrlchrsverhältnissen im Anschluß an die
Städte wesentlichenVerschiedenheitenunterliegen, welche nicht außer Betracht bleiben
dürfen. Ebenso ist es nicht nur zulässig, sondern unter Umständen sogar geboten,
als Normalstadt für einen ssreis oder für einen gewissenTheil desselben eine außer¬
halb des betreffenden Kreises belegene Stadt aufzustellen, wenn es in dem Kreise
bezw. Kreistheile selbst an einer hierzu geeigneten Stadt fehlt.

Der Minister des Innern. Der Finanz. Minister,
gez. Graf zu Eulenburg. I. A.: gez. Burghart.

An
den KöniglichenOber-Präsidenten

Herrn Nasse Excellenz
Coblenz,

F. M. II. 13 078 II. Ang.

M. d. I. I. X. 382^1. Ang.
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Merzeichniß
derjenigen Städte der Rheinprovinz, welche als sogenannte Normalstcidtc für die Ein¬

schätzung der im §. 8 Nr. 4 des Gebäudesteuergesetzes vom 21. Mai 1861
bezeichnete»:Gebäude maßgebend sein sollen.

Anmerkung: Die Namen derjenigen Städte, welche bereits bei der erstmaligenNemswn
d°r Gebäudesteuer-Veranlagung als „Normalstädte" aufgestellt waren, sind in dem vorliegenden
Verzeichnisfett gedruckt.

Z^II^Uj 078«. An„.

3^3^^.9822. I. Nng.
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Städte, welche als sogenannte
Normalstädte für die Ein¬

Lfbe. schätzung der im ß. 8 Nr. 4
Kreis. d «s Gebäude - Steuergesetzes Vemertungen.Nr. vom 21. Mai 1861 bezeich-

neten Gebäude maßgebend
sein sollen.

AdenllN

Ahrwciler
Altenkirchen

10

12
13

St. Goar
Coblenz (Land)
Kochem
Krenznach
Mayen
Mcisenheim

Neuwied
Sinimern
Wctzlar
Zell

Düsseldorf (Land)
Essen (Land)
Geldern
Gladbach (Land)

Grevcnbroich
Kempen
Kleve

l. Regierunasbezirt Coblenz.

Sinzig im Kreise Ahr
weiter

Einzig
a. Siegburg im Regie

rungsbezirk Köln

d. Siegen im Regie»
rungsbezirk Arnsbcrg

St. Goar
Vendorf
Kochem
Kirn
Mayen
Kirn im Kreise

Krenznach
Linz
Kirchberg
Wetzlar
Tlllllmch

II. Negieieungsbezirt Düsseldorf.

für die BürgermeistereienAltenlirchen, Flam^
mcrsfeld, Weyerbusch, Hamm, Friesen¬
hagen und Wissen;

für die BürgermeistereienBehdorf, Kirchen,
Daaden und Gebhardshain.

Nlltingen
Werden
Geldern
a. Odcnlirchen

d. Viersen
Grevcnbroich
Kempen
«,. Kleve

d. Goch

für die Bürgermeistereien Schelfeu, Lied^
berg, Kleinenbroich,Corschenbroich, Neu'
werk, Neerseu und Schicfbnhn;

für die Bürgermeisterei Hardt.

für die unmittelbare Umgebung der Stadt
Kleve uud zwar für Flur 1 Gemeinde Hoin,
Flur 2 Gemeinde Materborn, Flur 2
Gemeinde Duusbrüggen, Flur 6 Gemeinde
Rindern nud Flur 8 GemeiudeKellen;

für den übrigen Theil des Kreises;
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Städte, welche als sogenannte
Normalstädte für die Ein¬

Lfde. schätzung der in, §. 8 Nr, 4
Kreis. des Gebäude-Steuergesetzes Bemerkungen.Nr. vom 21. Mai 1861 bezeich¬

neten Gebäude maßgebend
sein sollen.

8 Krefeld (Land) Undingen
9 Lemiep «,. Lüttringhausen für die Bürgermeisterei Fünfzehn!)!) fe;

K. Hückeswagen „ „ „ Neuhückeswagen;
«. Wermelskirchen „ „ „ Dabringhaufen;

10 Mettmllnn Mettmann
11 Moers N. Xanten für die Bürgermeistereien Marienbaum,

Wardt, Labbeck, Sousbeck, Veen und
Büderich;

d. Nheinberg für die BürgermeistereienAlpen, Offenberg,
Nheinberg (Land), Orfoy (Land), Kamp,
Budberg, Hörstgen und Vierquartieren;

«. Moers für die BürgermeistereienRheurdt, Schaep»
huyfen, Vluyn, Neukirchcn, Moers (Land),
Repeln, Homberg, Vaerl, Hochemmerich,
Kapellen und Friemershcim;

12 Mülheim a. d. Ruhr Mülheim e. d. Ruhr
13 Neuß Neuß
14 Rees Rees
15 Ruhrort »,. Nuhrort für die unmittelbare Umgebung der Stadt

Ruhrort und zwar für den Ort Beeck
und die Gemeinde Hamborn;

d. Tinsllllen für den übrigen Theil des Kreifes.
16 Solingen Opladen

in. Regierungsbezirk Köln.
! Vergheim Zülpich iin Kreife Eus<

kirchen
2 Bonn Siegburg im Kreife Sieg
3 Eustirchen Zülpich
4 Gummersbach Gummersbach
5 Köln (Land) Ehrenfeld
6 Mülheim a. Rhein Siegburg im Kreife Sieg
7 Nheinbach Zülpich im Kreife Eus>

kirchen
8 Sieg Siegburg
9 Waldbroel Gummersbachim Kreife

Gummersbach
10 Wipperfürth Wipperfürth
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Städte, welche als sogenannte
Normnlstädte für die Gin»

Lfde. schätzungder im §. 8 Nr. 4
Kreis. des Gebäude - Steuergesetzes Bemerkungen.

Nr. vom 21. Mai 1861 bezeich¬
neten Gebäude maßgebend

>

sein sollen.

IV. Negiernngsbezirt Trier.
I Bernkastel Bernlastel
2 Bitburg Nitburg
3 Dann Prüm im Kreise Prüm
4 Merzig Merzig
5 Ottweiler Ottweiler
6 Prüm Prüm
? Saarbrücken Malstatt-Vurbach
8 Saarburg Saarbnrg
9 Saarlouis Merzig im Kreise

Merzig
10 Trier (Land) Bitburg im Kreise

Bitburg
11 St. Wendel St. Wendel
12 Wirtlich Wittlich

V. Regierungsbezirk Aachen.
1 Aachen (Land) 2. Vurtscheid für die Gemeinden Forst, Brand, Eilendorf

und Haaren;
b. Eschweiler für die übrigen Gemeinden.

2 Dnren Eschweiler im Land«
kreise Aachen

3 Erkelenz Erlelenz
4 Eupen Eupen
5 Geilenkirchen Geilenkirchen
6 Heinsberg Heinsberg
? Mich Linnich
8 Malmedy St. Vith
9 Montjoie Montjoie

10 Schleiden a. Eschweiler im Land» für die Gemeinden Mechernich, Roggendorf
kreise Aachen und Strempt;

b. Gemünd für die übrigen Gemeinden.
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Anlage 19.

Bericht und Antrag
des Prouinzialausschusses,

betreffend

die Bildung einer Feuerwehr»Unfallkasseder Rheinprovinz.

Der 36. Rheinische Provinziallandtag hat in seiner Sitzung vom II. Dezember 1890
dm Provinzialausschuß beauftragt, die Gesuche des Ausschussesdes Verbandes der Rheinisch-
WestfälischenFeuerwehren und des Verbandes Rheinischer Feuerwehren, betreffeud die Bildung
einer Unfallkasse für die bei Ausübung ihres Berufes befchädigteuFeuerwehrleute und deren
Hinterbliebene, einer eingehenden Prüfung zu unterziehen und über das Resultat dem uiichsten
Provinziallandtage Bericht zu erstatten. (Vergl. Verhandlungen des 36. Rheinischen Provinzial-
landtags S. 47.)

In Erledigung dieses Auftrages beehrt sich der Provinzialausschuß, dem hohen Provinzial¬
landtage Nachstehendeszu berichten:

Nachdem das Kuratorium der Provinzial-Feuer-Societät sich iu mehrere» Sitzungen
"«gehend mit diesem Gegenständebeschäftigt hatte, legte dasselbeam 8. Juni 1891 den Entwurf eines
Statuts der Rheinischen Feuerwehr-Unfallkasse dem Provinzialausschusse zur weiteren Prüfung
vor. Dieser Entwurf, welcherunter Zugrundelegung der bei der Westfälischen Unfallkasse geltenden
Grundsätze und unter Berücksichtigung der bezüglich ähulicher Einrichtungen in den Provinzen
Brandenburg und SchlesienerlassenenBestimmungen ausgearbeitet worden ist. wurde nach Prüfung
durch den Provinzialausschuß sowohl der Königlichen Staatsregierung als auch dem Ausschusse
°e« Verbandes Rheinischer Feuerwehren bezw. dem Ausschüsse des Feuerwehrverbandes der
Rheinpiovinz zur Begutachtung vorgelegt. Nach eingehender Prüfung der von diefen Stellen
Mitgetheilten Anschauungen und Absichten ist der anliegende Entwurf eines Statuts der Feuer¬
wehr-Unfallkasseder Rheinprovinz vom Provinzialausschusse beschlossen, dessen Genehmigung durch
°" KöniglicheStaatsregung nach einer hierher gelangten Mittheilung des Herrn Oberprästdenten
Bedenken nicht unterliegen dürfte. Bezüglich der Eröffnung uud der zukünftigen Wirksamkeit
°" Kasse dürften folgende Mittheilungen von Interesse fein. Die freiwilligen Feuerwehreu der
Rheinvrovinz sind jetzt zum größten Theile zum ..Feuerwehrverband der Rheinprovmz" vereinigt.
"°lcher sich «us deu der Nheinprovinz ungehörigen ehemaligen Mitgliedern des Rhenusch-West-
Mrschen Feuerwehrverbandes und des ehemaligen Verbandes RheinischerFeuerwehren gebildet hat
und zur Zeit etwa 184 Wehren mit circa 11 700 Mitgliedern zählt, von denen circa 135 Wehren
''"t 7921 Mitgliedern den Beitritt zur Uufallkassebereits beschlösse«. 39 Wehren mit 3009 Mit¬
gliedern ihn in Aussicht genommen haben.

Unter diesen Umständen darf mit Sicherheit angenommen werden, daß die Unfallkasse
s'ch lebenskräftig entwickeln werde, wobei noch hervorzuheben ist. daß derselben selbstverständlich

20
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auch Feuerwehren heitreren türmen, welche dem „Feuerwehrverbande der Nheinprovinz" nicht
augehören.

Der Proviuzialausschuß beehrt sich daher, zu beautragen:
„Hoher Provinziallandtag wolle dem nachstehendenStatut der Feuerwehr-Uufallkasse
der Nheinprovinz die Genehmigung ertheilen."

Düsseldorf, den 5. Oktober 1892.

Her Pvovwzialausschuß:
Freiherr von Solemacher, Klein,

Vorsitzender. Landesdireltor.

Entwurf
zu dem

Statut der Feuerwehr-Unfallkasse der Nheinprovinz.

Zweck der Aass«,

8.1.
Von der Rheinischen Provinzial-Feuer-Societät wird unter Veitritt der Gemeinden der

Provinz, innerhalb deren orgmüsirte Feuerwehren bestehen, eine Feuerwehrunfallkasse für die
Rheinprovinz zu dem Zwecke errichtet, den beim Feuerlöschdiensteoder bei den dafür angeordneten
Uebungen G> 8) beschädigten oder verunglücktenFeuerwehrmänuern und deren Hinterbliebenen
nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Statuts Entschädigung zu gewähren, Die Kasse führt
den Namen Feuerwehrunfallkasse der Nheinprovinz und hat ihren Sitz in Düsseldorf.

Mittet der Fasse.

8. 2.
Als Stammkapital wird der Kasse von der RheinischenProvinzial-Feuer-Societät aus

dcu Ueberschüssen des Jahres 1890 der Betrag von 30 000 M. überwiesen.
Die Zinsen dieses gemäß 8-39 der Vormundschaftsordnung vom 5. Juli 1875 zinsbar

zu belegendenStammkapitals und die nach §. 6 dicfes Statuts zu leistendenBeiträge bilden die
ordentlichenIahrescinnahmen der Kasse. Reichen dieselben zur Bestreitung der Ausgaben nicht
aus, so ist der fehlende Betrag dem Stammkapital zn entnehmen; ergeben sich Uebcrfchüsse der
Einnahmen, so sind solche dem Stammkapital zuzuschreiben,

§. 3.

Ist das Stammkapital bis zur Summe von 50 000 M. angewachsen, so kann eine
Ermäßigung der Jahresbeiträge oder eine Erhöhung der Entschädignngssätzeeintreten. Erweisen
sich dagegen die Jahresbeiträge als unzureichend nno ist das Stammkapital durch die aus dem¬
selben gezahlten Zuschüssebis auf 20 000 M. verringert, fo kauu eine Erhöhung der Beiträge
oder eine Ermäßigung der Entfchädigungsfätzebeschlösse» werden.
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Die Beschlußfassung steht in beiden Fällen dem Aeirath (§. 11) mit Genehmigung des
Kuratoriums der Provinzial-Feuer-Soeietät zu.

Mitglieder der Fasse.

Jede Gemeinde, welche den in ihrem Bezirke bestehendenFeuerwehren die nach diesem
Statut zn gewährendenEntschädigungen sichern und sich dagegen zur Zahlnng der statutgemäßen
Beiträge verpflichten will, ist berechtigt, der Kasse beizutreten.

Als Feuerwehren gelten nur solche freiwillige, Pflicht- oder Berusswehren, welche ein
geschlossenes, durch Statut organisirtes und durch Uniform oder bestimmteAbzeichen erkennbares
Eorps bilden, das sich zur Hülfeleistuug bei Bränden verpflichtethat, mit den nöthigen Gerathen
bazu ausgerüstet ist und zu seiner Ausbildung regelmäßige Uebungen hält.

§. 5.
Ob und unter welchen Bedingungen Wehren selbstständigohne Vermittelung der Gemeinden

°cr Kasse beitreten können, entscheidetder Beirath.

Meiträge zur Aasse.

8. 6.
Die der Kasse beitrcteuden Gemeinden bezw. Wehren (ß. 5) haben an Beiträgen für

I°des aktive Mitglied der Feuerwchreu 60 Pf. jährlich im Voraus zu zahlen.
Die Provinzial-Feuer-Sucietät zahlt als Jahresbeitrag die Hälfte der von den Gemeinden

bezw. Wehren eingezahlten Beiträge.
8- ?.

Die Jahresbeiträge der Gemeinden bezw. Wehren find im Monat Iannar im Voraus
lur das ganze Geschäftsjahr zu zahlen. Der Zahlnng ist ein namentliches Verzeichnis; der aktiven
Mitglieder der Wehr nach dem Bestände am 1. Januar beizufügen. Der Veitritt kann nur mit
sämmtlichenaktiven Mitgliedern der Wehr, nicht auch mit einzelnen Abtheilungen derselben erfolgen.

Wird die Zahlung der Jahresbeiträge ungeachtet dcsfallfigcr Mahnung über 4 Wochen
Humus verzögert, fo hört jede Verbindlichkeit der Kaffe der betreffenden Gemeinde oder Wehr
gegenüber anf.

Gemeinden bezw. Wehren, welche im Laufe des Gcfchäftsjahres der Kaffe beitrcten, haben
°" Beiträge vom Anfange des Monats an, in welchem der Beitritt erfolgt, ratirlich zu zahlen.
^ Eine Vermehrung oder Verminderung der Mitglicderzahl einer Wehr im Laufe des
Wahres ändert die für das letztere zu mtrichteude Veitragsfumme nicht. Die im Laufe des Jahres

" Wehr beitreteudeu Mitglieder gelten als versichert.

OntMdigung, welche die Sasse gewährt.

8. 8.

^. Die Kasse gewährt an Entschädigung für Verletzungen oder Erkrankungen, welche sich
"Weder der der Kasse beigetretenen Feuerwehren 'im Feuerlöschdiensteoder bei den dafür

^geordneten Uebungen zuziehen:
») wem, dadurch eine zeitweife Erwerbsunfähigkeit eintritt, für einen Verheiratheten

täglich mindestens 1 M. 50 Pf. und höchstens3 M.,
20*
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für einen Unverheiratheten täglich mindestens 1 M. und höchstens2 M.
Dauert die Erwerbsunfähigkeit länger als 15 Wochen, so wird für die fernere

Zeit der Erwerbsunfähigkeit eine Rente nach den nachstehend »nd d angegebenen
Sätzen gewährt.

d) Bei dauernder Erwerbsunfähigkeit eine lebenslänglicheRente, welche, wenn
die Erwerbsunfähigkeit eine vollständige ist, mindestens 30 M. und höchstens60 M.
monatlich, wenn die Erwerbsunfähigkeit nur eine theilweise ist, mindestens 20 M
und höchstens40 M, monatlich beträgt.

An Stelle der Rente kann eine einmalige Absindung vereinbart werden.
e) Hat der Unfall den Tod des Feuerwehrmannes zur Folge, fo steht der Wittwe

des Getödteten, so lange sie im Wittwenstande bleibt, eine Rente von mindestens
12 M, 50 Pf. und höchstens25 M. monatlich und jedem der hinterlassenen Kinder
bis zum vollendeten15. Lebensjahre eine Unterstützungvon mindestens 4 M. 50 Pf.
und höchstens 9 M. monatlich zu. War der Getödtete unverheirathct und der
einzige Ernährer hülfsbedürftiger Aöcendenten oder Geschwisterunter 15 Jahren, so
kann für diese die gleiche Unterstützung, wie für die Wittwe und Kinder, zugebilligt
werden. An Stelle der fortlaufenden Renten kann durch Vereinbarung eine einmalige
Absindung treten,

ä) Die Kur- und Beerdigungskosten bis zur Höhe von je 50 M., soweit für
diefelben nicht Kranken- oder Sterbelasfen aufzukommenhaben.

Die Höhe der zu gewahrenden Entschädigungen und Renten wird in jedem einzelnen
Falle nach den Erwerbs-, Vermögens- und Familienverhältnissen des Verunglückten bezw. seiner
Hinterbliebenen, sowie unter Berücksichtigungder aus anderen Kassen oder Fonds denselben zu¬
fließenden Entschädigungen oder Unterstützungenbemessen.

Treten in den Verhältnissen, nach denen die Entschädigung bemessenworden ist, Ver¬
änderungen ein, so können die bewilligten Beträge den anderweiten Verhältnissen entsprechend
erhöht oder herabgesetzt werden.

In besonderen Fällen können ausnahmsweise auch höhere Sätze, als vorstehend festgesetzt,
gewährt werden.

8. 9.
Der Entschädigungsanspruchfällt fort:
») wenn der Unfall von dem Beschädigten absichtlich herbeigeführt worden ist,
d) wenn der Unfall eine Folge von Ungehorsam, Trunkenheit oder grober Fahrlässigkeit

des Beschädigten war,
o) wenn der letztere seine Genesung durch Fahrlässigkeit oder Nichtbeachtung ärztlicher

Vorschriften behindert oder verzögert, oder wenn er durch uuwahre Angabeil über
die Veranlassung und Art seiner Verletzung oder Erkrankung die Kasse zu hinter¬
gehen versucht.

Verwaltung der Aasse.

8- 10.
Die laufende Verwaltung der Kasse wird unter Mitwirkung eine« Neirathes (8- 1^

durch den Direktor der Provinzial-Feuer-Societät geführt und die Unfallkafsedurch denselben nach
außen vertreten.
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§. 11.
Der Veirath besteht unter dem Vorsitzedes Direktors der Societät aus 4 Mitgliedern,

von denen 2 aus Vertretern der der Kasse angehörenden Gemeinden und 2 aus Mitgliedern der
betheiligtenFeuerwehren von dem Kuratorium der Prouinzial-Feuer-Societiit jedesmal auf 3 Jahre
ernannt werden. In gleicher Weise sind 4 Stellvertreter zu ernennen.

Von den aus den betheiligten Feuerwehren zu entnehmenden Mitgliedern bezw. Stell¬
vertretern muß ein Mitglied bezw, Stellvertreter dem Feuerwehrverband der Nheinvrovinz, so
lange ein solcher aus mindestens 50 Wehren in der Provinz besteht, angehören.

8, 12.
Der Veirath wird mittelst schriftlicher, die Tagesordnung enthaltender Einladung von

dem Vorsitzendenberufen und saht seine Veschlüsse nach Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit
Mbt die Stimme des Vorsitzendenden Ausschlag.

Der Veirath ist beschlußfähig,wenn außer dein Vorsitzenden 2 Mitglieder anwesend sind.
Hl eiligen Sachen kann die Beschlußfassungauf schriftlichemWege herbeigeführt werden.

§. 13.
Ueber die Vewilliguugen vou zeitweise» Entschädigungen, sowie über Vergütung von

uu- und Beerdigungskostenentscheidet der Societätsdirektor. Gegen die Entscheidungdes letzteren
l eht die Beschwerdean das Kuratorium der Societät offen und gegen dessen Entscheidung die

erufung an den Provinzialnusschuß. Ueber alle anderen Bewilligungen entscheidet derNeirath;
^e Beschwerdengegen seine Entscheidunggehen an das Kuratorium der Societät und die Berufung

gegen die Entscheidung des letzteren an den Provinzialausschuß.
Der Rechtsweg ist überall ausgeschlossen.

8- 14.
Von jedem Unfälle, für welchen eine Entschädigungbeansprucht wird, ist von dem Bürger-

elfter oder von dem Vorstande der Feuerwehr durch Vermittelung des Bürgermeisters binnen
"ngstmZ 8 Tagen nach dem Unfälle dein Direktor der Societät Anzeige zu erstatten, und ist
"selben ein Bericht über Art und Anlaß des Unfalles, geeignetenfalls unter Beifügung eines

ärztliche,,Attestes, beizufügen. Außerdem ist durch Bescheinigungdes Bürgermeisters oder in
w»stiger Weise der Nachweis über die Höhe der Einbuße, welche der Verletzte durch den Unfall
^ seine», täglichen Verdienste erleidet, und über sonst durch denselben ihn: erwachsendeNach-
, ^e zu erbringen; bei Lohnarbeitern ist außerdem der Durchschnittsbetragdes im letzten Viertel«
l"hr gezahlten Lohnes durch den Arbeitgeber zu bescheinigen. Auch ist der Societiitsdirektor befugt,
" e zur Beurtheilung der Entschädigungspflichtnothwendigen Ermittelungen, insbesondere auch
^ ärztlicheUntersuchung des Beschädigten, auf Kosten der Kasse vornehmen zu lassen.

8- 15.
Die Zahlung der Entschädigung erfolgt, sobald dieselbe festgestellt ist, in der Regel direkt

"N den Beschädigtenbezw, an die Angehörigen des Getödteten unter gleichzeitiger Vcuachrichtiguua,
es betreffenden Bürgermeisters. — Renten werden monatlich im Voraus, Kur- und Beerdigungs-en

nach Vorlage der bezüglichen,von der Ortsbehörde für ihre Richtigkeit bescheinigtenRech»
"""ge" gezahlt.

§. 16.
Die gewählten Mitglieder des Veirathes erhalten für die Theilnahme an den Sitzungen

außerhalb ihres Wohnortes Ersatz der Reisekostenund 9 M. Tagegelder aus der Unfalltasse.
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Der letzteren fallen auch die durch die Verwaltung der Kasse entstehendenPortokosten
zur Last; alle übrigen mit der Verwaltung verbundenenKosten trägt die Prouinzial-Feuer-Societät.

Als Rechnungsjahr der Kasse gilt das Kalenderjahr.
Die Kassengeschäfteweiden nach Anweisung des Societätsdircktors svon der Kasse der

Societät besorgt; letztere hat über die vorkommendenEinnahmen und Ausgaben gesondert Auch
und Rechnung zu führen und die Iahresrechnung zu legen, welche nach Prüfung durch den Beirath
dem Kuratorium der Societät zur Decharginmg vorzulegen ist.

Die Resultate der Iahresrechnung sind den der Kasse angehörenden Gemeinden und
Wehren mitzutheilen.

Austritt aus der Aasse.
8- 18.

Jeder zur Kasse gehörenden Gemeinde oder Wehr steht mit dem Ablaufe des Geschäfts-
jcchres nach vorausgegangener dreimonatlicher Kündigung der Austritt aus der Kasse frei. In
gleicher Weise kann durch Beschluß des Veirathö jeder Gemeinde oder Wehr die Mitgliedschaft
zur Kasse unter Angabe der Gründe gekündigt werden. Ueber Beschwerdengegen diesen Beschluß
entscheidet das Kuratorium der Societät endgültig.

AusscheidendeGemeinden oder Wehren haben auf das vorhandene Vermögen der Kasse
keinen Anspruch.

Aenderungen des Statuts.
§. 19.

Aenderungen des Statuts können nach Anhörung des Beiraths und des Kuratoriunis der
Provinzial'Feuer-Societät durch Beschluß des Prouinzialausschusses erfolgen und bedürfen der
staatlichen Genehmigung. Dieselben treten mit dem nächsten Geschäftsjahre in Kraft, nachdem
sie vorher durch die Amtsblätter der Provinz öffentlichbekannt gemacht worden sind.

Auflösung der Aasse.
§. 20.

Die Auflösung der Kasse kann durch den Provinzialausschuß beschlossen werden.
Der Auflösungsbeschluhbedarf der staatlichen Genehmigung.
Die vorhandenen Mittel der Kasse sind alsdann zunächst zur Deckung der Verbindlich¬

keiten der letzteren, insbesondere zur Leistung der statutgemäh festgestelltenEntschädigungen und
Renten zu verwenden.

Von dem etwa noch verbleibenden Ueberschußist zunächstdas von der Prouinzial-Feuer-
Societät der Kasse überwiesene Stammkapital (§. 2) zu erstatten, der alsdann noch übrig bleibende
Nest aber nach Maßgabe der geleistetenBeiträge unter die Gemeinden und Wehren und die
Provinzial-Feuer-Societät zu vertheilen.

Vorübergehende Ilestimmung.
8. 21.

Die Kasse tritt in Wirksamkeit, sobald die Betheiligung von mindestens 3000 Feuer¬
wehrleuten erklärt lind gesichert ist.

Der Zeitpunkt des Beginnes ihrer Thätigkeit, ebenso wie dieses Statut, werden durch
die Amtsblätter der Provinz öffentlichbekannt gemacht.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr, 20. ________________ 159

Anlage 20.

Bericht und Antrüge
des Provinzialausfchusses,

betreffend

die Ausführung des Gesetzes vom 11. Juli 1891 (G.-S. S. 300), hinsichtlich
Abänderung der M. 31, 65 und 68 des Gesetzeszur Ausführung des Bundesgesetzes

über den Unterstützungswohnsitzvom 8. März 1871.

In Z. 31 des Gesetzes vom 8. März 1871, betreffend die Ausführung des Bundes¬
gesetzes über den Unterstützungswohnsitz,ist den Landarmenverbiinden die Vefugniß beigelegt,
die Kosten der öffentlichenArmenpflege, welche die Fürsorge für Geisteskranke, Idioten, Taub¬
stumme, Blinde und Sieche verursacht, unmittelbar zu übernehmen. Von dieser Vefugniß hat
der RheinischeLandarmenuerband ebensowenigGebrauch gemacht, wie irgend einer der übrigen
PreußischenLandarmenverbiinde.

Nachdem durch das Gesetz vom 8. Juli 1875, betreffend die Dotation der Provinzial- und
Kreisverbände, dem mit dem Landarmenverban.deräumlich zusammenfallendenProvinzilllverban.de
der Nheinprovinz eine Jahresrate von 1 756 736 M. überwiesen worden war (Haupt-Etat S. 2),
welch« nach z. 4, Nr, 4 dieses Gesetzes unter Anderem verwendet werden sollte zur Fürsorge bezw.
zur Gewährung von Beihülfen für das Irren-, Taubstummen- und Blindenwesen, sowie zur
Unterstützungmilder Stiftungen, Nettungs-, Idioten- und anderer WolMMgleitsanstalten, hat
d« Provinzialverband der Rheinprovinz der Unterbringung der Irren, Taubstummen, Bünden,
Epileptischen und Idioten die umfassendste Fürsorge gewidmet. Am Schlüsse des Etatsjahres 1891/92
"«en in den 5 Provinzial-Irrcnanstalten und in 6 mit dem Provinzialverband m vertraglichem
Verhältnisse stehenden Genossenschaftsanstalten3163 Geisteskranke untergebracht. In den 6 Provmzml-
Taubstummmanstalten zu Brüht, Elberfeld, Essen, Kempen, Neuwied und Trier, sonne mden von
d" Provinz unterstütztenVereins-Taubstummenschulenzu Aachen und Köln sind im Jahre 1891/92
^9 Kinder unterrichtet worden. Dem Unterricht und der handwerksmäßigen Ausbildung der
blinden dient die Provinzial.Blindenanstalt zu Düren. in welcher sich durchschmttüch151 Kmder
und 24 Erwachsenebefinden. Die Anstalten für Epileptischezu Bielefeld, Rath und Aachen, für
flöten zu Essen und M.-Gladbach sind mit 68 947 M. jährlich unterstützt worden. Für d«
sämmtlichen vorbenannten Zwecke verausgabte der Provinzialverband in dem Jahre 1891/92 als
Zuschuß die Summe von 925 960 M. einschließlich 300 000 M. für Verzinsung und Tügung
d" aus dem Baue der 5 neuen Provinzial-Irrenanstalten herrührenden Bauschuld.

In Folge der freiwilligen Thätigkeit der Provinzialverwllltung auf den vorberührten
Mieten der Fürsorge für Irre, Taubstumme, Blinde und Epileptiker wurde m der Rhem-
p"°"z ein Bedürfniß zu einer gesetzlichen Aenderung des bestehendenZustandes wohl kaum
Pfunden. Eine solche Aenderung hat das Gesetz von. 11. Juli 1891, welches am 1. Aprü 1893
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in Kraft tritt, geschaffen, indem es die Eingangs erwähnte Befugniß des Landarmenverbandes
in eine Verpflichtung umwandelte.

I.

Das Gesetz lautet:
Artikel I.

Der §.31 des Gesetzes,betreffend die Ausführung des Buudesgesetzesüber den Unter¬
stützungswohnsitz,vom 8. März 1871 wird aufgehoben. An seine Stelle treten die nachfolgenden
8§. 31, 31a, ii. o, ä und e.

§. 31.
Die Landarmenverbände — in der Provinz Ostpreußen der Landarmenverband der

Provinz ^ sind verpflichtet, für Bewahrung, Kur und Pflege der hülfsbedürftigen Geisteskranken,
Idioten, Epileptischen, Taubstummen und Blinden, soweit dieselben der Anstaltspflege bedürfen,
in geeigneten Anstalten Fürsorge zu treffen.

Verpflichtet zur Aufnahme und Bewahrung, zur Gewährung der Kur und Pflege ist
zunächst derjenige Landarmenverband, welchemder vorläufig UnterstützungspflichtigeOrtsarmen¬
verband angehört.

Dieser Landarmenverband kann die Uebernahme des Hülfsbedürftigen, sowie den Ersatz
der aufgewendeten Verpftegungs- und Ueberführungskosten von demjenigen Landarmcnverbande
verlangen, dem der endgültig unterstützungspstichtigeOrtsarmenverband angehört.

8. 312.
Die allgemeinen Verwaltungskosten der Anstalten uud die Kosten der von der Anstalt

selbst bewirkten Beerdigung trägt der Landarmenverband. Der Landarmenverband ist berechtigt,
sofern es sich nicht um einen landarmen Hülfsbedürftigen handelt, vorbehaltlich anderwciter Ver¬
einbarung Erfatz der sonstigen Kosten von dem endgültig unterstützuugspstichtigeuOrtsarmen¬
verband zu verlangen.

Die Erstattung erfolgt durch Vermittelung des Kreises, welchem dieser Ortsarmenverband
angehört; der Kreis ist verpflichtet, dem Ortsarmenverbande mindestens '/^ der von letzterem
aufzubringenden Kosten als Beihülfe zu gewähren.

Unberührt bleiben alle auf besondereil gesetzlichen Bestimmungen oder Titeln beruhenden
Verpflichtungen.

8. 311).

Die Nestimmungen über die Aufnahme und Entlassung der Anstaltspflegebedürftigen,
sowie über die Höhe der zu erstattenden Kosten werden in Reglements getroffen, welche der
Genehmigung der zuständigen Minister unterliegen.

§. 31c.

Streitigkeiten zwischen den Ortsarmenverbänden und den zur Beihülfe verpflichteten
Kreisen unterliegen der Entscheidung im Verwaltnngsstreitverfahren. Zuständig in erster Instanz
ist der Bezirksausschuß, in zweiter das Oberverwaltungsgericht.

Im Uebrigen behält es bei den Bestimmungen des Reichsgesetzes über den Unterstützungs-
wohnsitzvom 6. Juni 1870 sein Bewenden.
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§. 31ä.
Land- und Stadtkreise, sowie Ortsarmenvcrbände, welche für einen der von den Land-

armcnverbllndcn unmittelbar zu übernelnnenden Zweige der Armenpflege bisher schon in aus¬
reichenderWeise gesorgt haben, können, so lange dies der Fall ist, nicht gegen ihren Willen
verpflichtetwerden, au der betreffendenEinrichtung des Landarmenverbandes theilzunehmen oder
zu den Kosten derselben beizutragen.

Land- und Stadtkreise können mit Genehmigung des Oberpräsidenten auch in Zukunft
du Fürsorge für hülfsbedürftige Geisteskranke, Idioten, Epileptische, Taubstumme und Blinde
w eigenen Anstalten übernehmen.

Die in Folge der Ausführung der vorstehendenVorschriften erforderlicheRegelung der
Verhältnisse ist, unbcfchadet aller Privatrechte Dritter, durch den Oberpräsioentcn zu bewirken.

Streitigkeiten, welche hierbei entstehen, unterliegen der Entscheidungdes Oberverwaltungs-
gerichts.

In den Fällen der Absätze 1 und 2 tragen die Landkreise die allgemeinenVcrwaltungs-
lusteu allein und dürfen die Ortsarmenvcrbände höchstens bis zu einem Drittel der foustigen
Küsten heranziehen (§. 31a).

§. 31e.
Die Landarmcnverbände, Kreise und die aus mehreren Gemeinden und Gutsbezirken

zusammengesetzten Commuualverbände sind auch ferner befugt, die Fürsorge für Sieche unmittelbar
Zu übernehmen.

Die gleiche Befugnis; verbleibt den Kreisen und deu im Absatz 1 bezeichneten Commnual-
vnbänden hinsichtlichder hülfsbedürftigen Kranken.

Artikel II.

Der §. 65 des Gesetzes vom 8. März 1871 erhält am Schlüsse folgende Zusätze:
In den Fällen der §ß. 31, 31a, ä und e sind auch die Kreise und die anderen daselbst

^zeichneten Commuualverbände berechtigt, die Gewährung der erforderlichen laufenden Unter-
Nutzungvon den im Absatz 1 aufgeführten Personen nach Maßgabe ihrer gesetzlichen Verpflichtung
zu fordern. Findet eine Vereinbarung über die Höhe dieser Kosten nicht statt, so beschließt auf
^n Antrag der Berechtigten nach Anhörung der Vetheiligten der Bezirksausschuß endgültig, vor»
^ältlich des ordentlichen Rechtsweges.
. Die in fchriftlicher, von beiden Theilen vollzogener Fassung vereinbarten und die von
dem Bezirksausschüssefestgesetzten Betrüge unterliegen der Beitreibung im Verwaltungszwangö-
b°rsahren.

Artikel IN.

Der §. 68 des Gesetzes vom 8. März 1871 erhält folgenden Zusatz:
Der Erslattungsllnspruch im gerichtlichenVerfahren steht in den Fällen der §Z. 31,

^la, H ^d « auch den Kreisen und den anderen daselbst bezeichneten Communalverbäuden zu.
^e Klage ist gegen den Unterstütztenund gegen seine alimentationspflichtigenAngehörigenzulässig.

Artikel IV.

Dieses Gesetz tritt mit dem 1. April 1893 in Kraft.

21
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Nach dem vorstehendenGesetze ist der Landarmenverband vom 1. April 1893 ab ver¬
pflichtet, für die Bewahrung, Kur und Pflege sämmtlicherhülfsbedürftigenGeisteskranken,Idioten,
Epileptischen, Taubstummen und Blinden, soweit dieselbender Anstaltspflege bedürfen, Fürsorge
zu treffen. Es fallen also nicht alle Irre, Idioten lc. unter das Gesetz, sondern nur diejenigen, welche

1. der öffentlichenArmenpflege bedürfen, und
2, nicht mehr in einer Familie verpflegt werden können, sondern in eine Anstalt auf'

genommen werden müssen.
Der hiermit gegebenen gesetzlichen Verpflichtung, welche in Uebereinstimmungmit dem

bisherigen Rechtszustandden Unterricht und die Ausbildung der Idioten, Epileptischen,Taub¬
stummen und Blinden nicht zu den Aufgaben der öffentlichen Armenpflegerechnet, kann der Land-
armenverband in eigenen oder Privatanstalten genügen.

In welcher dieser beiden Richtungen die zweckmäßigste Art des Vorgehens in der Nhein-
provinz liegt, wird nur auf Grund eines Ueberblickes über den dermaligen Zustand der Fürsorge
für hülfsbedürftige Geisteskranke :c. insbesondere über die Zahl derselben und die Art ihrer Unter¬
bringung beurtheilt werden können.

II.

Nach einer durch die Vermittelung des Herrn Oberpräsidenten veranstalteten Rundfrage
bei allen Armenverbänden der Rheinprovinz befanden sich zu Anfang des laufenden Jahres 5964
Personen, welche in Zukunft unter das Gesetz fallen werden, in Heil- und Pflegeanstaltenund zwar:

4250 Geisteskranke,
659 Idioten,
550 Epileptische,
327 Taubstumme,
178 Blinde.

Nach den Aeußerungender Armenverwaltungen befindetsich indessen jetzt noch eine Anzahl
von Hülfsbedürftigen der bezeichneten Art in Privatpflege, welche der Anstaltspflege bedürfen und
am 1. April 1893 gleichfallsder Fürsorge des Landarmenuerbandes anheimfallen werden, nämlich

104 Geisteskranke,
159 Idioten,
66 Epileptische,
45 Taubstumme,
57 Blinde,

431.

Der Landarmenverband wird demnach am 1. April 1893 voraussichtlich für 6395 Perfonen
zu forgen haben.

Die obengenanntenPersonen vertheilen sich gegenwärtig auf 170 Anstalten, Von diesen
sind in der Nheinprovinz belegen 146, im Auslande und in anderen deutschen Vundesstaaten
(Württemberg, Baden, Bayern, Elsaß-Lothringen) 12, in anderen preußischen Provinzen 12. Da
sich in den auherpreuhischenAnstalten immer nur je 1 oder 2 der der zukünftigenFürsorge des
RheinischenLandarmenuerbandes zufallenden Personen befinden, so kommen diese für die Zukunft
nicht in Betracht.

Von den übrigen Anstalten sind größere, eigentlicheSpezialanstalten für die betreffende
Krankheit (Geisteskrankheit,Epilepsie «,) 45, und zwar 25 Irrenanstalten, 20 Anstalten für
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Epileptische, Idioten, Taubstumme und Blinde. Die übrigen 125 Anstalten sind allgemeine
Kranken« oder Pstegehäuser.

Die Kranken vertheilen sich auf diese 170 Anstalten wie folgt:
1. Irre....................... 4250

Hiervon befinden sich:
a) in 5 Provinzial-Irienllnstlllten........... 1786
K) in den 6 mit der Provinz im Vertragsverhältniß stehenden Ge-

nossenschaftsanstalten .............. 721
o) in 14 größeren Privat- und städtischenAnstalten .... 1642
ä) in den vielen kleinen Anstalten........... 101

2. Idioten...................... 659
Hiervon befinden sich:

») in 7 großen Svezialanstalten........... 442
d) in gemischtengrößeren Anstalten .......... 23
«) in verschiedenen kleineren Anstalten ......... 194

3. Epileptiker ..................... 550
Hiervon befinden sich:

»,) in 4 größeren Svezialanstalten ........... 423
b) in gemischtengrößeren Anstalten ....'. ..... 66
o) in verschiedenen Pflegehäusern ........... 61

4. Die 505 Taubstummen und Blinden vertheilen sich auf die Unterrichtsanstalten und
eine Reihe von Pflegeanstalten.

Es ergiebt sich hieraus ein immerhin recht buntes Bild über die jetzige Unterbringung
der Irren, Epileptiker lc.

III.

Der Provinzialllusschuß hat wiederholt eingehend die Frage erörtert, ob die jetzige Art
°er Unterbringung in provinziellen, städtischen und privaten Anstalten beizubehalten sei, oder ob
^e Provinz sofort zur Errichtung eigener Anstalten für die ihrer Fürsorge zufallenden Personen
schreiten soll. Nach reiflicher Erwägung der Sachlage hat der Provinzialausfchuh sich dafür
entschieden, dem Provinziallandtage vorzuschlagen, es im Allgemeinenvorläufig bei der jetzigen
Art der Unterbringung zu belassen. Wenn der Provinzialausfchuß sich auch nicht verhehlt, daß
durch die zersplitterte Art der Unterbringung der Kranken und durch das Verhandeln mit einer
großen Anzahl von Anstalten die Verwaltung dieses neuen Zweiges der provinziellen Aufgaben
se.hr erschwertwird, fo verkennt er doch andererseits auch nicht die Vortheile des jetzigen Systems,

Die große Anzahl der jetzt bestehenden Svezialanstalten und Pflegehäuser genügt zunächst
dem Bedürfnisse. Dieselben gewähren außer den jetzigen Insassen noch Platz für 370 Irre,
600 idiote und 70 epileptische Kinder, sowie für 85 erwachsene Idioten und Epileptiker, fo daß
"" abgesehenvon der Frage der Concentrirung der in Rede stehendenKranken in Prouinzial-
anstalten — zur Zeit ein Bedürfniß zur Errichtung neuer Anstalten nicht vorhanden ist, zumal,
da mehrereAnstalten mit Nergrößcrungsbauten beschäftigt sind. Nach der stattgehabtenErmittelung
^ nämlich vorläufig nur noch ein Bedürfniß vorhanden für 104 Irre, 159 Idiote, 66 Epileptiker,
45 Taubstumme, 5? Blinde. Es ist also für die Unterbringung der unter das neue Armengefetz
fallenden Perfonen vorläufig hinreichend Raum in den bestehendenAnstalten vorhanden. Es
"äre bei dieser Sachlage wirthschaftlichnicht gerechtfertigt, neben den bestehenden,jetzt schon neue
Anstalten zu errichten. ^*
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Wenn etwa von, ärztlichen Standpunkte aus an der einen oder anderen Privatanstalt Aus¬
stellungenzu machen, Verbesserungenvorzuschlagensind, so wird das Gesetz der freien Concurrenz
und das eigene und Humanitätsinteresse die betreffende Anstalt sehr bald und leicht dahin
bringen, den diesseitigenWünschen nachzukommen. Diese selbe Richtung hat der Provinzialverband
bei Ausführung des Gefetzesüber die Zwangserziehung, welches 13 Jahre in Kraft ist, einge¬
schlagenund hierbei ganz vorzüglicheErfahrungen gemacht. Der Provinzialverband benutzt in
freier Auswahl 30 rheinischeErziehungsanstalten, welche sämmtlich den Wünschen des LandeS-
direktors bezüglich ihrer inneren Einrichtung, Behandlung, Ausbildung der Kinder «,, ohne
rechtlich gebunden zu sein, stets nachgekommen sind. Endlich ist noch die Erwägung maßgebend
gewesen, daß durch die Centralisation in Provinzialanstalten die vielen kleineren und mittleren
Kranken- und Pflegehäuser ruinirt werden würden. Letzteres wäre im allgemeinen Interesse sehr
zu beklagen,da die vielen kleineren Kranken- und Pflegehäuser, mit welchen unsere Provinz wie
mit einem Netze überzogen ist, wenn sie auch vielleichtnicht immer den höchsten Ansprüchen der
medizinischen Wissenschaftgenügen, doch zum größten Segen der ländlichen Kreife und kleineren
Städte gereichen. Dazu kommt, daß die bestehenden Anstalten nicht blos der sanitätspolizeilichen
Euntrole des Staates, sondern in den Fällen, in denen Pfleglinge Seitens der Prouinzial-
verwaltung dort untergebracht sind, auch der Eontrole des Landeödirektors und der von ihm
beauftragten Veamten, und zwar die Privat-Irrenanstalten Seitens eine« Direktors der Provinzial-
Irrenanstalt unterliegen. Uebelstände,welche sich bei den häusigen Revisionen herausstellten, sind
bis jetzt stets abgestelltworden.

Neben diesen Momenten war auch der Kostenpunktzu berücksichtigen. Es liegt auf der
Hand, baß die Kosten bei Benutzung vorhandener Privatanstalten, die ihre Baukosten meist bereits
getilgt haben, wesentlichgeringer sind, als bei Errichtung neuer Provinzialanstalten, indem nach
der billigsten Veranschlagung die Kosten des Neubaues der erforderlichenAnstalten allein schon
sich auf mindestens 10 Millionen Mark belaufen würden.

Im Hinblicke auf die angeführten Gründe glaubte der Provinzialausfchuh bei Ausübung
der dem Landarmenverbande durch das Gesetz vom 11. Juli 1891 auferlegten erweitertenIürsorge-
vflicht die bestehenden Anstalten in Anspruch nehmen und mit Letzterenbezw. deren Vertretungen
dieserhalb in Verhandlung treten zu sollen.

Auf Grund der geführten Verhandlungen haben sich sämmtliche Anstalten mit zwei
Ausnahmen (Mariabrunn bei Aachen und St. Thomas bei Andernach) bereit erklärt, für die
Zwecke des Landarmenverbandes weiterhin thätig zu sein.

Wie bereits obcu ausgeführt, werden diese Anstalten in Verbindung mit den vorhandenen
Provinzialanstalten zur Aufnahme aller unter das mehrbezogene Gefetz vom 11. Juli 1891
fallenden Hilfsbedürftigen vorläufig ausreichen.

IV.

Nur nach einer Richtung hin schienen die bestehendenEinrichtungen einer Ergänzung
zu bedürfen. Unter den jetzt bereits von dein Laudarmenverband zu unterhaltenden landarmen
Personen und ebenso unter den vom 1. April 1893 ab auf Gruud des neuen Armengesetzes dein
LandllimenverbandzufallendenPersonen befindet sich eine Anzahl solcher Leute, die in Folge eines
geistigenoder körperlichenLeidens zwar nicht im Stande sind, ihren Broderwerb zu verdiene», aber
immerhin in einer Anstalt unter richtiger Anleitung noch nutzbringendbeschäftigtwerden können.

Su unterstütztder Landnrmenvcrbandgegenwärtig etwa 500 alleinstehende Perfonen, von
denen eine größere Anzahl unter die vorbefagte Kategorie fällt. Werden diese Personen (Krüppel
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mit nur einem Arm oder einem Bein, Schwachsinnige,Personen mit entstelltemAenßeren u. s. w.)
in eine Anstalt gebracht, so kann jeder von ihnen unter Anleitung beschäftigt werden; hierdurch
wird uicht nur ein Theil des Unterhalts jener Unglücklichen erworben, sondern es wird denselben
durch die Beschäftigungauch die grüßte Wohlthat erwiesen. Dieselben werden nämlich, wenn sie
angemessen beschäftigt sind und sich noch nützlich machenkönnen, mit ihrem Loose zufriedenersein
»ud damit der Vagabundage und der offenen fuwic der so oft unter dem Hausirhnudcl verschleierte»
Bettelei entzogenwerden. Die geeignetste, am leichtesten zu erlernende,vielgestaltigsteund gesundeste
Beschäftigungkann einer großen Anzahl von Personen zweifellos nnf einem landwirtschaftlichen
Gute gewährt werden, speziell einem Gute, welches ausgedehnte Viehwirthschaftuud Waldwirtschaft
(Lohheckcn) betreibt. Hierfür sprechen die allerseits gemachten Erfahrungen, namentlich in den
Schleswig'Hulstciu'scheuKrcisarmenhänseru, in den KöniglichSächsischenBezirksarmeuhmiseru,in
den Gustav Werner-Stiftmigen, und die seit 2 Jahren vom Rheinischen Landnrmenvcrbandcgemachten
Versuche mit der Unterbringung von Lnudarmeu iu der Hnndwerlerschulezu Urft uud in der
Aibcitsnnstalt zu Brauweiler. Selbstredend muß eine genaue Auswahl uud Sichtung unter den
unterstütztenPersonen getroffenwerden nach der Richtung der gänzlichen Arbeitsunfähigkeituud der
»och thcilweise vorhcuideueu Arbeitsfähigkeit. Bei der Unterbringung der Letzteren anf einem Acker¬
gute würde es sich dann nicht um Einrichtung eiuer Pflegecmstalt für arme Leute auf eiuem
Ackerhofe handeln, sondern umgekehrt um ein Ackergnt, welches statt mit gesunden, mit halb»
arbeitsfähigen Leuten betrieben wird.

Auf Gruud dieser Erwägungen, welche dem Provinzialansschnßbereits in einer Denkschrift
vom 15. November 1889 unterbreitet worden sind, war derselbe seit längerer Zeit bemüht, ein
derartiges Ackergut zu finden. Im Dezember 1891 bot sich Gelegenheit, den bei St. Wendel
gelegenen Langenfelderhofzu einem äußerst billigen Preise zn erwerben.

Das Gut hat sehr ausgedehnte Gebnnlichteiten und umfaßt eiu Aesitzthumvon 318 Iia
14 N 52 c^m Ackerland, Wiesen, Hochwaldund Lohhecken. Dasselbe wurde angekauft mit lebendem
und todtem Inventar für den Preis von 255100 M. Die vorhandenenansgedehnteu Gebäulich°
^iten mit einem Feuerversicheruugswcrthevon 184160 M. lassen sich mit geringen Kosten zur
Aufnahme von etwa 200 Pfleglingen einrichten.Die Kaufsnmmcist durch Darlehen bei der Landes-
baut aufgeuommenworden und wird mit 3'/2°/« verzinst und mit '/«°/° getilgt. Verzinsungund
Tilgung erfolgen ans Mitteln des Landarmeuverbandcsbezw. aus den Wegegeldern der dort auf-
genommeneu Landarmen u. s. w. sowie aus den eigenenEinnahmen des Gutes.

Die Kostru für einmalige Instandsetzung uud Herlichtung für zunächstetwa 80 bis 100
Pfleglinge werden etwa 50 bis 60000 M. betragen, welche unter denselbenBedingungen als
Darlehen bei der Landesbank aufgenommenund bezahlt werden sollen.

Zur Verwaltung des Gutes ist eiu Verwalter augestellt worden, welcher am 1. Februar d. I,
sein Amt angetreten hat. Die obere Leitung der Verwaltung wird durch ein Kuratorium geführt,
welches aus 3 Mitgliedern des Provinzialausschussesbesteht.

Der Provinzialausschuß beabsichtigt,auf dem Gute alle diejenige»einzelstehendenPersonen
unterzubringen, welche der Fürsorge des Landarmenverbandes anheimfallen, aber noch theilweise
"beitsfähig sind.

V.

Indem der Provinzialausschuß für den Erwerb des Langenfelderhofessowie die dort
getroffenen Einrichtungen die Zustimmung des Provinzmllandtags nachsucht,unterbreitet derselbe
dem hohen Landtage gleichzeitig die nachfolgendenNormen zur Benutzung der bestehendenPro-
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vinzial», städtischenund Prioatanstalten, sowie des Langenfelderhofes für die Zweckedes Land-
armenwesens:

1. Die einer Spezial»Kur, -Behandlung und »Bewahrung bedürftigen Personen sind den
vorhandenenProvinzial- und Privat-Spezialanstalten zu überweisen.

Für Geisteskranke kommen hier in Betracht: Departemental-Irrenanstalt in Düsseldorf,
die Alexianeranstaltenin Aachen, M.°Gladbach, Neuß, Crefeld u. s. w., eine Anzahl von Ordens«
schwestern geleiteter Anstalten zu Neuß, Klofterhovenund Waldbreitbach u. s. w.

Für Epileptische: Die Anstalten für Epileptische zu Bielefeld, Aachen, Rath bei
Düsseldorf, Trier.

Für Idiote: Die Anstalten zu Aachen, Hephata bei M.»Gladbach. Waldbreitbach, Essen,
St. Bernardin, DiakonissenhausSobernheim u. s. w.

2. Die einer Spezialbehandlung nicht bedürfendenEpileptischen, Idioten, Irren, welche
siech und körperlich arbeitsunfähig sind, können wie bisher den allgemeinenKraulen- und Pflege»
Häusern belassen werden, welche in großer Anzahl zur Verfügung steheu; außerdem wird für diese
Kategorien, namentlich die weiblichen Angehörigen derselben,das Landarmenhaus zu Trier in Aus»
sicht zu nehmen sein. Um für diese HülfsbedürftigenPlatz zu schaffen, sind die im Landarmenhause
jetzt noch befindlichenhalbarbeitsfähigen Männer auf den Langenfelderhof zu bringen. In das
Landarmenhaus würden alsdann nur sieche Pfleglinge eingewiesen, deren etwa 600 dort Platz finden
können. In Folge dessen kann die Verwaltung des Landarmenhauses als Siechenanstalt vereinfacht
weiden und bedarf das Reglement, betreffend die Leitung des Landarmenhausesvom 24. April 1891

^^^ daher in seinen organisatorischenBestimmungeneiniger Abänderungen. Der diesbezügliche Nachtrag
zu dem Reglement liegt in der Anlage bei.

3. Die noch arbeitsfähigen, ruhigen Hülfsbedürftigen der bezeichneten Kategorien, sowie
eine Anzahl landarmer Männer können auf dem Langenfelderhofuntergebrachtwerden.

VI

Die Kosten, welche dem Landarmenverbandedurch das Gesetz vom 11. Juli 1891 erwachse»
werden, lassen sich mit Sicherheit zur Zeit noch nicht bestimmen.Nach §. 31» fallen die sogenannten
Speziallosten zu '/» dem Kreis, zu '/„ den Gemeinden zur Last, während die Generalkosten
von dem Landarmenverbandzu tragen sind. Als Speziallosten gelten die Kosten der Verpflegung
der Kranken und Bediensteten der Anstalt, der Kurmittel und Bäder, der ärztlichen Behandlung,
sowie der speziellen Kleidung und Leibwäsche der Kranken.

Nach §. 31d des Gesetzes soll die Höhe der von den Kreisen einzuziehendenSpezial»
kosten durch ein vom Provinziallanbtage zu erlassendes,ministeriell zu genehmigendesReglement
festgestellt werden.

Es bedarf wohl keiner Ausführung, daß diefe Kosten für die verschiedenen Kategorien der
Kranken, für Irre, Idiote, Epileptiker, Taubstumme, Blinde, verschieden sein müssen und
in den 170 Anstalten nicht gleich sein können. Der Landarmenverband wirb vielmehr einer
jeden Anstalt den Pflcgesatz zahlen müssen, welcher den gegebenenVerhältnissen entspricht und
auf Grund der letzteren festgestellt worden ist. Die diesbezüglichenVerhandlungen sind zur Zeit
noch nicht überall zu Ende geführt.

Wenn auch die Pflegefätze der einzelnen Anstalten nur verschiedenesein können, so
erscheint nicht richtig, diese Verschiedenheitden Kreisen und Gemeinden gegenüber zum Ausdruck
gelangen zu lassen, sondern es ist hier vielmehr nur ein einheitlicher Pflegesatz angezeigt.
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Der Provinzialausschutzschlägt demnachvor, die von den Kreisen einzuziehenden Spezial»
pflegekostenohne Rücksichtdarauf, welcher Anstalt der betreffendeKranke zugewiesenwird, für
jede Kategorie der Hülfsbedürftigen einheitlichfestzustellen, also nur je einen Pflegesatz für Irre,
Idiote, Epileptiker, Taubstumme und Blinde anzunehmen.

Diese Pflegesätzesind wie folgt zu berechnen:
«,) Die Spezilllkostenfür Geisteskrankebetragen in den Provinzial- und Priuatanstalten

durchschnittlich295 M. --- 0,81 M. täglich. Dieser Satz wird als der von den
Kreisen und Gemeinden aufzubringendeTarifsatz in Vorschlag gebracht. Der Betrag
von 0,81 M. ist deshalb beibehalten worden, weil derselbe sich entsprechenddem
BeitiagsverlMtnih von Kreis (^/» -- 0,54) und Gemeinde (V» — 0,2?) ohne Bruch»
theil theilen läßt.

Die Generalkostenbetragen in den Provinzialanstalten durchschnittlich 0,39 M. pro Tag.
Da der Provinzialverband außerdem die in diesem Betrage nicht einbegriffenenKosten der Ver¬
zinsung und Tilgung der Irrenanstaltsbauschuld mit 300 000 M, jährlich zu tragen hat, so ergiebt
sich für die Provinz annähernd die gleiche Ausgabe für jeden Geisteskranken,wie für Kreis und
Gemeinde zufammen, etwa 0,81 M. pro Tag. Die städtischen und Privat-Irrenanstalten,
welche keine Heilanstalten sind, haben in Folge dessen geringere Generalkosten, so daß. Pro-
vinzial-, städtische und Privatanstalten zusammengerechnet,durchschnittlich zu Lasten des Land-
armenverbandes 0,29 M. K Person und Tag als Generalkosten gerechnet werden können. Der
Landarmenverband hat hiernach für die 4354 am 1. April 1893 der Anstaltspflege bedürftigen
Irren zu zahlen.....................460 870,90 M.

d) Der Pflegefatz für erwachsene Epileptiker beträgt gegenwärtig durch¬
schnittlich1,20 M. Hiervon entfallen auf Spezialkosten 0,90 M.
Der Tarifsatz für den Kreis beträgt demnach 0,90 M., für den
Landarmenverband durchschnittlich0,30 oder für 575 erwachsene
Epileptiker jährlich ................62 962,50 „

o) Die Idioten befinden sich, soweit sie nicht bildungsfähige Kinder
unter 16 Jahren sind, jetzt zum großen Theil in Kranken» und
Pflegehäusern, für welche durchschnittlichein Satz von 1 M. zu
zahlen ist. Ein Theil befindet sich in Idiotenanstalten, für welche
ein höherer Satz zu entrichten ist. Bei einem Durchschnittspflege,
satze von 1,15 M. entfallenauf Spezialkostendurchschnittlich 0,81 M.,
so daß der Landarmenverband voraussichtlich einen Zuschuß von
durchschnittlich0,34 M. täglich, oder jährlich für 672 Personen
zu verausgaben hat ................83395,20 „

ä) Die erwachsenen Taubstummen und Blinden, insoweit sie der Anstalts.
pflege bedürfen,befinden sich gegenwärtigzum größtenTheil in Pflege,
anstalten, in denen die Pflegekosten1 M. betragen. Der kleinere
Theil befindet sich in Spezialanstalten zu höheren Pflegesätzen. Auch
hier können 0,81 M. durchschnittlichals Spezialkosten gelten, so
daß der landarmenverband einen Zuschuß von 0,19 M., für 332
erwachsene Taubstumme und Blinde also zusammen ..... 23 024,20 .,
jährlich zu zahlen haben wird. .., -----------------

Zu übertragen 630 252,80 M.
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Uebertrag 630 252,80 M.
s) Endlich ist noch Fürsorge für 41 epileptische und 146 idiote Kinder

. unter 16 Jahren zu treffen.
Der Provinzialausschuh hält es für zweckmäßig,auf diefe Kinder

ebenfalls das Gesetz anzuwenden. Zunächst wird es im einzelnen Falle schwer
zu unterscheidensein, ob diese Kinder der Anstaltspflegebedürfen aus Gründen
der Erziehung oder der Kur, Bewahrung und Pflege; jedenfalls aber lann
man die Erziehung und geistige Entwickelungderselbenauch als eine Art Kur,
d. h. Besserung betrachten. Außerdem aber entspricht es den Grundsätzen einer
vernünftigen, vorbeugenden Armenpflege, diese Unglücklichenin der Jugend so
vorzubilden, daß sie als Erwachsene der Armenpflege nicht mehr bedürfen.
Der Pflegesatz für diese Kinder beträgt durchschnittlich1,10 M. Hiervon
fallen als Speziallosten den Kreisen und Gemeinden zur Last 0,81 M.,
während dein Landarmenverbanbedie Generallosten mit 0,29 M. verbleiben. Es
macht dies für 18? Kinder 18? X 0,29 M. täglich oder jährlich..... 19 793,95 „

Im Ganzen werden sich demnach die Kosten der außerordentlichenArmen«
pflege, soweit sich nach den mangelhaften Unterlagen heute bestimmen läßt,
belaufen auf rund .................... 650 000,00 M.,
welche Summe im Wege der Provinzialabgaben aufzubringen sein wird.

Der Provinzialausschuh hat sich endlich mit der Frage beschäftigt, in welcherWeise sich
dieser neuen Belastung gegenüber innerhalb des Etats Erleichterungen bezw, Herabsetzungender
Provinzialabgaben erzielen lassen.

Durch das mehlangezogene Gesetz vom 11. Juli 1891 weiden die Gemeinden ganz
bedeutend in der Armenpflege entlastet, da die Gemeinden in Zukunft nur '/« der Spezialkosten
für Irre, Epileptiker :c. nach einem festgesetzten Tarife zu zahlen haben. Dieser Tarif soll 0,81
bezw. 0,90 M. pro Tag und Perfon betragen, fo daß z. B. den Gemeinden vom 1. April 18U3

ab für einen der Anstaltspflege bedürftigen Irren oder Idioten u. f. w. nur -^—-—^ — 0,2? M.

zur Last fallen. Angesichtsdieser Erleichterung erschienangezeigt, zu prüfen, ob von den jetzigen
freiwilligen Leistungen des Provinzialverbandes aus Mitteln der Dotationsrcnte auf den in Frage
stehenden Gebieten des Irren-, Idioten- :c. Wesens nicht ein Theil für die Folge eingestellt
werden kann. An freiwilligen Leistungen sieht der Etat für 1892/93 vor:

1. bei dem Irrenwesen:
») den Zuschuß an Privatanstalten ........... 28000 M.
d) die Freistellen und zwar:

43 III. Klasse
465 zum Kurversuche^

69 an Pfleglinge / ^ Klasse
also 577 Freistellen zu 1 M..............210 605 „

2. für Epileptiker:
Zuschuß (Etat S. 312)............... 55 600 „

3. für Idioten:

Zuschuß (Etat S. 314)............... 15 000^.
"309205 M.
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Der Provinzialausschuß war der Ansicht, daß die angeführten freiwilligen Leistungen
des Provinzialverbandes auf ein geringeres Maß zurückgeführtund dadurch die Möglichkeit geschaffen
werden könnte, die Pruvinzialumlage zu vermindern. Letzteres foll in folgender Weife geschehen:

Seither wird an alle Geisteskrankezum Zwecke des Kurversucheseine Freistelle auf die
Dauer eines Jahres bewilligt. Der Grund für die Bewilligung dicfer Freistellen besteht darin,
daß man die schleunige Zuführung der Kranken zur Anstalt befördern wollte. Dieser Zweck läßt
sich indessen in gleicherWeise erreichen, wenn die Freistellen für Kurkranke von einem Jahre
auf 3 Monate herabgesetzt werden. Es genügt, daß die Zahlungspflicht für die Gemeinden nicht
sofort mit der Aufnahme des Kranken in die Heilanstalt beginnt; es werden dann die Gemeinden
in Zukunft, cbenfo wie bisher, die Zuführung des Kranken in die Anstalt in den ersten Stadien
der Krankheit veranlassen und dadurch die Möglichkeit der Heilung erleichtern. Die Kosten der
Verpflegung beginnen bei heilbaren Kranken alsdann erst nach 3 Monaten und betragen auch
dann für die Gemeinden nur 0,2? M. täglich. Außerdem bleiben für unheilbare Geisteskranke
(Pfleglinge) sowie für Epileptiker und Idioten, welche, ohne anf öffentliche Armenpflegeeinen
Anspruch zu habeu, die Pflegekostcnaus eigenen Mitteln nicht bestrciten können, die bisherigen
Freistellen bestehen.

In Folge der berührten Einschränkungender Freistellen, sowie einiger anderer Ersparnisse
" den Etats ist erreicht worden, daß in den Etats für die Jahre 1893/94 und 1894/95 die
Kosten der Verzinsung nnd Tilgung der Irrenanstaltsbauschuld mit 300 000 M. auf die allgemeine
Dotationsreute übernommen werden konnten, und daß ungeachtet der Mehrkostendes Landarmcn-
wesens von zusammen 730 000 M. die Provinzialumlage nur um 450 000 M. gestiegen ist.

VII.

Der §. 31 ä gestattet den Stadt- und Landkreisen mit Genehmigung des Oberpräsidcntcn
die Fürsorge für hülfsbedürftigeGeisteskranke :c. anch in Zukunft in eigenen Anstaltenzu überuehmen.

Die Stadt Köln hat auf Grund dieser Bestimmung den Antrag gestellt, sie von der
Theilnahme an den Einrichtungen des Landarmenvcrbandes bezüglichdes Irrenwcsens zu befreien
mit der Wirkung, daß sie weder zu der Summe von 300 000 M. Verzinsung und Tilgung der
Irrenanstaltsbauschuld, noch zu den Kosten des Gesetzes vom 11. Juli 1891 bezüglichder Irren-
Pflege beizutragen habe. Der Provinzialansschnß war der Ansicht, daß im Interesse der ein¬
heitlichen Einführuug und Handhabung des Gesetzes das Ausscheiden der Stadt Köln verhütet
werden müsse. Er glaubte ferner, mit Rücksicht auf die befondere Lage der Stadt Köln diefer
dm Verzicht auf das Ausscheiden erleichternzu sollen. Die Stadt Köln ist nämlich stiftnngsmähig
verpflichtet, eine eigene Irrenanstalt zu unterhalten, und befindet dieselbe sich in Folge dessen
gewissermaßenin einer Zwangslage. Der Provinzialausschuß glaubte dem Rechnung tragen zu
sollen durch das in der Anlage beiliegendeAbkommen,welches dem Provinziallandtage zur Geneh¬
migung unterbreitet wird.

VIII.

Nach Z. 31K des Gesetzes soll der Provinziallandtag durch ein Reglement Bestimmung
^ffen über die Aufnahme und Entlassung der Anstaltspflegcbedürftigen und die Höhe der
Pflegesätze. Der Entwurf zu einem solchen Reglement ist in der Anlage beigefügt.

Zur Durchführung der in diesem Berichte erwähnten Aenderungen ist ferner die Auf¬
hebung einzelner Bestimmungen des Reglements über die Leitung und Verwaltung der Provinzial-
^Nenanstalten und die Ergänzung desselben durch einen Nachtrag, sowie die Umarbeitung der
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Bedingungen für die Aufnahme, Entlassung und den Anstaltsaufenthalt derjenigen Kranken, auf
welche die Vorschriften des gedachtenGesetzes keine Anwendung finden, nothwendig geworden,

^.^v- ^ Die bezüglichenEntwürfe liegen ebenfalls in den Anlagen bei.^ ">
IX.

Auf Grund der vorstehendenAusführungen beehrt sich der Provinzialausschuh zu beantragen:
„Der Provinziallandtag möge

1. sich mit den in vorstehendem Berichte gemachten Vorschlägeneinverstandenerklären;
2. das vorgelegte Reglement über die Ausführung des Gefetzes vom 11. Juli 1891

befchliehen;
3. den Nachtrag zu dem Reglement, betreffend die Leitung und Verwaltung der in

der Nheinvrovinz vorhandenen Provinzial-Irren-Heil- und Pflegeanstalten mit den
dazu gehörigen Bestimmungen über die Aufnahme, Entlassung und den Anstalts¬
aufenthalt derjenigen Geisteskranken,auf welche die Vorschriften des Gesetzesvon»
11. Juli 1891 leine Anwendung finden, sowie den Nachtrag zu dem Reglement
über die Leitung und Verwaltung des Landarmenhauses zu Trier genehmigen;

4. den Ankauf des Langenfelderhofesfür den Preis von 255 100 M., sowie fernerhin
genehmigen, daß die Mittel zum Anlauf des Gutes und zur Errichtung einer
Lllndarmenanstalt bei der Landesdank als Darlehen aufgenommen und die Mittel
zur Verzinsung und Tilgung der Anleihe, foweit sie nicht aus den eigenen Ein¬
nahmen des Gutes gedeckt werden, aus Mitteln des Landarmenfonds bezw. den
Pflegekostenfür die auf dein Gute untergebrachten Pfleglinge bestritten werden;

5. den Vertrag mit der Stadt Köln genehmigen."
Düsseldorf, den 15. November 1892.

Der Provinzialausschuht
Freiherr von Solemacher, Klein,

Vorsitzender. Landesdirektor,

Anlage I,

Fachtrag
zu dem

Reglement über die Leitung und Verwaltung des Landarmenhauses zu Trier vom
12. Dezember 1890 resp. 24. April 1891.

(Seite 259 der Zusammenstellungu. s. w. 5. Auflage.)

Artikel I.

In dem Z. 4 Nr. 1, 4, 10, tritt überall an die Stelle des Wortes „Direktor" die
Bezeichnung„Verwalter".

Artikel II.

Die §§. 2, 6, 7, 8 und 9 werden aufgehoben und treten an deren Stelle folgende
Bestimmungen:
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§. 2.
Ferner werden in den Räumen des Landarmenhauses diejenigenPersonen aufgenommen,

auf welche die Vorschriften des Gesetzes vom 11. Juli 1891, betreffend die Abänderung der
88- 31, 65 und 68 des Gesetzes zur Ausführung des Bundesgesetzes über den Nnterstützungs-
wohnsitz vom 8. März 1871 (G.-S. S. 300), Anwendung finden.

§. 6.
Die spezielle Leitung und Verwaltung der Anstalt innerhalb der Grenzen des Etats und

des gegenwärtigen Reglements ist dem Verwalter anvertraut, welcher in Fällen der Verhinderung
durch den Sekretär vertreten wird.

§. 7.
Der Verwalter ist als erster Beamter der Anstalt nächster Vorgesetzter des Sekretärs

und des Aufsichts-, Warte- und Dienstpersonals; derselbe ist für die ordnungsmäßige Verwaltung
der Anstalt verantwortlich und verpflichtet, nach jeder Richtung das Interesse derselben zu fördern.

In Dringlichkeitsfällenist der Verwalter berechtigt, auch innerhalb der dem Provinzial»
ausfchusse und dem Landesdirektor zustehendenBefugnisse vorläufige Anordnungen, vorbehaltlich
der sofortigen Anzeige an den Landesdirettor, zu treffen.

8- 8.

Die Kassengeschäfte der Anstalt werden durch die Landesbant der Nheinprovinz geführt.
Dem Sekretär wird zur Bestreitung der kleineren Ausgaben ein entsprechender Kassen¬

bestand überwiesen, worüber er allmonatlich mit der Landesbank abzurechnenhat.

8- 9.

Die bestehenden Dienstanweisungenund die Vorschriften über die Hausordnung bleiben
sinngemäß bis auf Weiteres in Kraft. Abänderungen der Hausordnung bedürfen der Geneh¬
migung des Ministers des Innern.

Anlage II.

Zwischendem Provinzialverbande der Rheinprovinz, vertreten durch den Landesdireltor
Herrn Geheimen Ober-Negierungsrath W. Klein, und der Stadt Köln, vertreten durch den Ober¬
bürgermeisterHerrn W. Becker, wird nachstehenderVertrag abgeschlossen:

I. Die Stadt Köln nimmt ihren auf Grund des Artikels I, §. 31 des Gesetzes vom
II. Juli 1891 gestellten Antrag auf Ausfcheiden aus dem Provinzialverbande bezüglich der
Irrenpflege zurück.

II. Der Provinzialverband übernimmt dagegen folgende Verpflichtungen:
1. Die Provinz gewährt der Stadt Köln zum Zwecke des Baues einer eigenen Irren,

anstatt für heilbare und unheilbare Kranke nach Maßgabe des fortschreitendenBaues
ein Darlehen bis zu 1 700 000 M. Dieses Darlehen wird seitens der Stadt Köln
mit 3«/o verzinst und unter Hinzurechnungder ersparten Zinsen mit wenigstens 1°/«
getilgt.
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2, Der Provinzialverband zahlt der Stadt Köln für jeden ihrer unter das Gesetz vom
11. Juli 1891 fallenden Irren, welcher in einer anderen, als in einer Provinzial-
Irrenanstalt untergebracht ist, die Generalkostender in den Provinzial-Irrenanstalten
untergebrachten Geisteskrankenvon zur Zeit rund 0,40 M. pro Kopf und Tag, und
falls dieser Betrag steigen sollte, die entsprechend höhere Summe.

3. Für die Liquidirung der Generalkosten seitens der Stadt Köln in Gemäßhcitvon
Nr, 2 genügt die Bescheinigungder Armenverwaltung, daß bei jedem in Liquidation
gestellten Geisteskrankendie Voraussetzungendes Gesetzes vom 11. Juli 1891 zutreffen.
Die Stadt Köln nimmt vom 1. April 1893 ab nicht mehr Theil an den Freistellen
für Geisteskranke.Als Lrfatz hierfür erhält die Stadt Köln jährlich in Vaar den¬
jenigen Theil der vom Prouinzialuerbande für Freistellen verausgabten Summe, welcher
der von Köln zu der Gesammt-Provinzialumlage beigetragenen Summe entspricht.

III. Die Stadt Köln behält sich das Recht vor, jederzeit auf Grund des Gesetzes vom
11, Juli 1891 aus dein Prouinzialverbande bezüglich der Irrenpflege auszuscheiden. In diesem
Falle tritt für das Darlehen der alsdann für communale Darlehen im Allgemeinen geltende
Zinsfuß ein, falls die Stadt Köln es nicht vorzieht, das Darlehenzurückzuzahlen.

Im Uebrigen treten alsdann die Folgen des Gesetzes vom 11. Juli 1891 ein.
IV. Dieses Abkommentritt am 1. April 1893 in Kraft.

Düsseld orf, den 1892.
Köln, den 1892.

Anlage III.

Feglement
über

die Allsführung des Gesetzes vom II. Juli 1891, betreffend die Abänderung der
ß§. 31, 65 und 68 des Gesetzes zur Ausführung des Bundesgesetzes über den

Unterstützungswohnsitzvom 8. März 1871.

(Gesetz-SammlungS. 300.)

Der Landarmeiwerband der Rheinprovinz ist verpflichtet,für Bewahrung, Kur und Pflege
der hülfsbcdürftige» Geisteskranken,Idioten, Epileptische,,, Taubstummenund Blinden, soweit
dieselben der Anstaltspflege bedürfe», in geeignete,,Anstalten Fürsorge zu treffen.

Begriff der Anstllltspflegebediirftigleit.

8- 2.
Der Anstaltspflegcbedürfen die im §. 1 genannten Personen:
") wenn sie heilbar oder besserungsfähigsind;
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d) wenn sie zwar voraussichtlich nicht heilbar, aber für sich oder ihre Umgebunggefährlich
oder ungewöhnlichbelästigendsind;

«) weuu sie besonderer körperlicher Pflege bedürftig sind.
Außerdem bedürfeu idiotische und epileptische Kinder der Anstaltspflege, wenn sie

bildungsfähig sind.

Aufnahmeverfahren.

I. Bezüglich der Geisteskranken.

§.3.
Die Aufnahme vou Geisteskranke«in eine Irreuanstalt ist seitens der betreffenden Orts<

alMenvcrbäudebei der Direktion der zuständigenPruUinzial-Irrenaustalt zu beantragen.
Dem Aufnllhmeantrllgsind beizufügen:
u,) ein beantworteter ärztlicher Fragebugen — Fragebogen 13 — nach dem vom Landes«

direttor vorgeschriebenen Formular;
I») bei mäunlicheu Pcrfoneu, über deren Militcirvcrhältuifsenoch nicht endgültig eutfchicdeu

ist, der Geburtsschein(letztererkann eventuell nachträglichbeigebrachtwerden).

§- 4.
Gleichzeitigmit dem Antrage auf Aufnahme eines Geisteskranke» au die Anstnltsdireltiou

'n seitens des Ortsarmenverbaudes, in Landkreisen durch Vermittelung des Kreisausschusscs,der
nnnenrechtliche Fragebogen ^- Fragebogen ^. — au den Landesdirektor nach dem von demselben
GutgeschriebenenFormular einzureichen.

8. 5.
Erklärt der Anstaltsdirektor den Geisteskrankenfür nicht anstaltspflegebedürftig, fo legt

n den Anfnnhmeantrag (ß. 3) mit feinem Gutachten dem Landesdirektorznr Entscheidungvor.
Andernfalls nimmt er den Kranken je nach Befuud entweder in die Provinzial-Irreu<

"Nstalt vorläufig auf und zeigt die Anfnahme dem Landesdirektornn, oder er übergibt den Auf»
uahmeautrag dem Landesdirektormit entsprechenden Vorschlägen znr Ueberweisungdes Krauteu iu
eine andere Anstalt.

Der Landesdirektortheilt dem Ortsarmenverlmnde, in Landkreisen durch Vermittelung des
Kreisausschusscs, die getroffeneEntscheidungmit.

II. Bezüglich der Idioten, Epileptischen, Taubstummen nnd Blinden.

3. 6.
Die Aufnahme von Idioten, Epileptischen,Taubstummen uud Blinden in geeignetenAn-

stalten ist Seitens der Ortsarmenverbande, in Landkreisen durch Vermittelung des Krcisnusschusses,
"" dem Laudesdirektorzu beantragen.

Die Bestimmuugeu, betreffend die Aufnahme taubstummer uud blinder Kinder vom
12- Dezember 1890 bleiben bestehen nnd werden durch diefes Reglement nicht berührt.

Dem Antrage (8- 6) find beizufügen:
») ein beantworteter ärztlicher Fragebogen — Fragebogen L oder 1) —;
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d) ein armenrechtlicherFragebogen — Fragebogen H, —, beide nach dem vom Landes»
direktor vorgeschriebenen Formular;

«) bei männlichenPersonen, über deren Militärverhältnissenoch nicht endgültig entschieden
ist, der Geburtsschein;

ä) bei idioten und epileptischen Kindern unter 16 Jahren:
ein Bericht des Lehrers über Schulbesuch,Befähigung und Führung,
der Geburtsschein,
der Impfschein und
das Taufattest.

Auf Grund der eingereichten Urkunden entscheidet der Landesdireltor nach Anhörung eines
Sachverständigen (in der Negcl des betreffendenAnstaltsvorstandes)über die beantragte Unter»
bringung in einer Anstalt, er bestimmt die geeignete Anstalt und trifft Anordnung über einen etwa
erforderlichenWechsel der Anstalt.

Ueberfiihrung in die Anstalt.

Die Ueberführung des Kranken in die Anstalt darf, abgesehen von ganz dringenden Fälleu,
immer erst stattfiudeu nach Genehmigung der Aufnahme durch den Direktor der Provmzial°IrreN'
anstatt (§, 5) bezw. durch den Landesdireltor M 5 und 8).

Falls die Zuführung nicht innerhalb 4 Wochen erfolgt ist, bedarf es der Wiederholung
des Aufnahmeantrages.

8- 10.
Die Ueberführung in die Anstalt darf nur in den dringendsten Fällen an Sonn- und

Festtagen sowie nach 10 Uhr Abends erfolgen.
Der Pflegling muß mit einem polizeilichenAbmeldeattesteversehen sein.
Bei der Einweisung muß derselbe mindestens einen guten vollständigen Anzug nebst

Wäsche, Fußbekleidung u. s, w. besitzen. Für die weitere Ausstattung ist bei Idioten und
Epileptikern eine einmalige Summe von 40 M. an die Landesbank zu zahlen.

Für die in die Provinzial-Irrenanstalten überzuführenden Geisteskrankenist die Bestim¬
mung des ß. 7 der Bedingungen für die Provinzial-Irrenanstalten, betreffend Aufnahme, Ent¬
lassung und den Anstaltsaufenthalt derjenigen Geisteskranken, auf welche die Vorschriften des
Gesetzes vom 11. Juli 1891 leine Anwendung finden, maßgebend.

«, ii.
Die Transportkosten, welchedurch die Ueberführung in die Anstalt, fowie in Folge eine«

durch den Gesundheitszustand des Pfleglings etwa nothwendigen Wechselsder Anstalt entstehen,
fallen dem einliefernden bezw. vorläufig oder definitiv verpflichtetenArmenverband zur Last.

Verpflellungslosten.

8- 12.
Die von dem verpflichtetenOrtsarmenverbande dem Landarmenuerbande zu erstattenden

Verpflegungskostenbetragen pro Person und Tag:
für Geisteskranke.................. 0,81 M.
„ Epileptische .................. 0,90 „
„ Idioten, für epileptifche Kinder, fowie für Taubstumme oder Blinde 0,81 „.
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Bei Berechnung der Kosten wird der erste und der letzte Tag der Verpflegung zusammen
als ein Tag gerechnet.

s. 13.
Eistattungspflichtig ist, so lange ein definitiv verpflichteterArmenverband nicht ermittelt

ist, der vorläufig fürsorgepflichtigeOrtsarmenverband (tz, 28 des Reichsgesetzes über den Nnter-
stützungswohnsitz vom 6. Juni 1870).

§. 14.
Für die in die Provinzial-Irrenanstalten aufgenommenenGeisteskranken können ganze

oder theilweise Freistellen nach Maßgabe des §, 13 der Bestimmungen für die Provinzial-Irren¬
anstalten, betreffend die Aufnahme, Entlassung und den Anstaltsaufenthalt derjenigen Geistes¬
kranken, auf welche die Vorschriften des Gesetzes vom 11. Juli 1891 keine Anwendung finden,
verliehen weiden. Als Wohnsitzim Sinne des H. 13. oit. gilt der Nnterstützungswohnsitz.

§. 15,
Die Zahlung der Verpflegungskostenerfolgt ^uartalitsi' xostnuiiierknäo und zwar:
für Geisteskranke,welche in einer Provinzial-Irrenanstalt untergebrachtsind, an die Kasse

der betreffendenAnstalt:
für alle übrigen Hülfsbedürftigen an die Landesbank der Nheinprovinz in Düsseldorf.
Dem Landesdireltor bleibt es überlassen, in der Einweisungsverfügung eine andere Kasse

W bestimmen.

Entlassung.
s, 16.

Ueber die Entlassung aus der Anstaltspflege entscheidet der Landesdirektor, soweit derselbe
nicht generell diese Entscheidungbezüglichder in den Provinzialanstalten befindlichen Geisteskranken
den Direktoren dieser Anstalten übertragt.

Die Entlassung darf nur erfolgen:
1. wenn die armenrechtlicheHülfsbebürftigleit des Aufgenommenen aufgehört hat, ins¬

besonderebei eingetretener Genesung, Anfall ausreichendenVermögens u. s. w.;
2. wenn der Aufgenommenenach dem Gutachten des Anstaltsarztes der ferneren Anstalts-

pflege nicht mehr bedarf;
3. wenn die Entlassung von dem ZahlungspflichtigenArmenverband beantragt wird.
Die Entlassung soll nur nach vorheriger schriftlicher Anordnung des Landesdirektors

bewirkt werden. Von der Entlassungsverfügung hat der Landesdireltor alsbald dem Zahlungs¬
pflichtigen Armenverband, in Landkreisen durch Vermittelung des KreisausschussesNachricht zu
geben. Der zahlungspflichtigeArmenverband ist verpflichtet, die Abholung innerhalb einer Frist
"°n 14 Tagen nach erhaltener Benachrichtigungzu bewirken, widrigenfalls der Kranke demselben
^geführt werden kann.

Die Kosten des Rücktransportes aus der Anstalt fallen dem nach §. 13 erstattungs-
pflichtigen Armenverband zur Last.

8. 1?.
Das gegenwärtige Reglement tritt mit dem 1. April 1893 in Kraft.
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Anlage IV.

Nachtrag
zu dem

Reglement über die Leitung und Verwaltung der in der Rheinprovinz vorhandenen
Provinzial-Irren- Heil- und Pflegeanstalten vom 12. Dezember 1«90 resp. 31. Juli 1891.

(Seite 275 u. ff. der Znsaunnenstellung:c. 5. Auflage.)

Der ß. 3 Nr. 7 und der §. 13 des Reglements über die Leitung und Verwaltung der in
der Nheinvrovinz vorhandenen Provinzial-Irren- Heil- und Pflegeanstalten werden aufgehoben
und durch folgende Bestimmungen ersetzt:

s. 3.
Dem Landesdirektor steht außer den in der Provinzialordnung und besonderen Bestim¬

mungen vorgesehenenBefugnissen insbesonderezu:
7. Die Bewilligung von Freistellen behufs Anstellung von Heilvcrsuchcnauf die Dauer

von 3 Monaten.

§. 13.
Für die Aufnahme der unter die Vorschriften des Gesetzes vom 11. Juli 1891, betreffend

Abänderung der §§. 31, 05 und 68 des Gesetzes zur Ausführung des Vundesgesetzesüber den
Unterstützungswohnsitzvom 8. März 1871 (G.-S. S. 300), fallenden Kranken kommen die
§§. 3, 4 und 5 des Reglements über die Ausführung des gedachtenGesetzes zur Anwendung.

Für alle übrigen Kranken gelten an Stelle der vom Prouinziallandtage in der Sitzung
vom 12. Dezember 1890 festgestellten„Bedingungen für die Aufnahme von Geisteskrankenin die
Rheinifchen Prouinzial-Irrenanstaltcn" die als Anlage beigefügten„Bestimmungenfür die Provinziell«
Irrenanstalten, betreffend die Aufnahme, Entlassung und den Anstaltsaufcnthalt derjenigenGeistes¬
kranken, auf welche die Vorschriften des Gesetzesvom 11. Juli 1891, betreffend die Abänderung
der §H. 31, 65 und 68 des Gesetzes zur Ausführung des Vundesgesetzesüber den Unterstützungs¬
wohnsitz vom 8. März 1871 (G.-S. S. 300), keine Anwendung finden".
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Anlage V.

Bestimmungen
für die

Provinzial-Irrenanstalten, betreffend die Aufnahme, Entlassung und den Anstaltsaufenthalt
derjenigen Geisteskranken, auf welche die Vorschriften des Gesetzes vom 11. Juli 1891,
betreffend die Abänderung der §§. 31, 65 und 68 des Gesetzes zur Ausführung des
Bundesgesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 8. März 1871 (G.-S. S. 300),

keine Anwendung finden.

I. Aufnahme von Geisteskranken.

8. i.
Unter den aufzunehmendenKranken haben diejenigen den Vorzug, welche zum Heilversuch

aufgenommenwerden sollen und die gemeinfährlichenKranken.
Als gemeingefährlichsind diejenigen Kranken anzusehen, welche für sich oder ihre Um-

Lebung gefährlich oder ungewöhnlichbelästigend sind. Ueber das Vorhandensein dieser Voraus¬
setzungen entscheidet der Anstaltsdirektor.

8- 2.
Die Aufnahme von Geisteskranken, welche nicht in der Rheinprovinz ihren gesetzlichen

Wohnsitz haben, erfolgt, sofern nicht mit einzelnen Nachbarstaaten besondere Verträge bestehen,
nur insoweit es der Raum in den Provinzialanstalten unbeschadet der Aufnahme der Kranken
aus der Nheinprovinz gestattet.

In streitigen Fällen wird die Frage des Wohnsitzesdurch den Landesdireklor endgültig
""schieden.

II. Verfahren bei der Aufnahme.

ß. 3.
Die Aufnahme von Geisteskrankenin eine RheinischeProvinzial-Irrenanstalt ist bei der

Direktion derselbenzu beantragen.
Dem Antrage auf Aufnahme sind beizufügen:
a) der beantwortete ärztliche Fragebogen nach dem von dem Landesdirektorvorgeschriebenen

Formular li;
l>) genaue Personalnachrichten mit Angaben über Geburtsort, Geburtstag, Religion,

Wohnort, Stand, Gewerbe :c. des Kranken, Namen, Stand, Wohnort :c. der Eltern
und des Ehegatten sowie der Kinder, sodann über die Vermögens- uud Militär¬
verhältnisse des Kranken. (Bei militärpflichtigen Personen, über deren Militärver¬
hältnisse noch nicht endgültig entschieden ist, müssen der Geburts- und der Loosungs.
schein sowie die bisherigen Entscheidungenbeigebrachtwerden);

o) die Bescheinigungder zuständigengerichtlichen oder Polizeibehörde,daß dem Aufenthalt
des Kranken in einer Irrenanstalt keine Bedenken entgegenstehen;

23
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ä) eine schriftliche Erklärung, wodurch der die Aufnahme Beantragende sich verpflichtet,
die Wegekosten,wozu auch eventuell die Kosten der Bekleidungzu rechnen sind, viertel»
jährlich und zwar jedesmal 14 Tage vor dem Beginn eines Kalenderquartals an die
Anstaltskassevorauszubezahlen und den Kranken binnen 3 Wochen nach desfallsigem
Ersuche»der Anstaltsdirektionwieder abzuholen, bezw. falls nach erfolgterAufforderung
innerhalb dieser Frist die Abholung des Kranken nicht erfolgt sein sollte, die Zuführung
auf seine, des Antragstellers oder seiner RechtsnachfolgerKosten sich gefallen zu lassen,
endlich eventuell die Beerdigungskostenzu tragen.

Handelt es sich um die Aufnahme einer Militärpersou vom Feldwebel abwärts, so ist der
Aufnahmeantrag von der zuständigenMilitärbehörde unter Einreichung des erwähnten ärztlichen
Fragebogens zu stellen. Die Militärbehörde hat hierbei die Verpflichtung für die Zahlung der
Kosten für die Pflege bis zur Entlassung resp. Wiederabholung und für die Wiederabholung des
Kranken sowie eventuell der Beerdigung desselbenauch für den Fall zu übernehmen,daß der Kranke
aus dem Militärstande entlassenworden sein sollte.

Soll ein Angeschuldigterin Gemähheit des §. 81 der Strafprozeßordnung zum Zwecke
der Vorbereitung eines Gutachtens über seinen Geisteszustandzur Beobachtungin eine Provinzial<
Irrenanstalt aufgenommen weiden, so ist der Aufnahmeantrag von der zuständigengerichtlichen
Behörde, unter Mittheilung der oben bezeichneten schriftlichen Erklärung betreffenddie Zahlung der
Kosten zu stellen.

s- 4.
Die Zuführung eines Kranken in eine Provinzial-Irrenanstalt darf, abgesehen von ganz

dringenden Fällen, erst erfolgen, nachdemdie Direktion derselben sich zur Aufnahmebereit erklärt hat.
Da die Hoffnung auf Heilung bezw. Bessernng erfahrungsmäßig mit der Dauer der

Krankheit abnimmt, so ist die möglichste Beschleunigungder Aufnahmeanträge bezw. der Ueber«
führung der Kranken in die Anstalt dringend zu empfehlen.

Namentlich ist nicht abzuwarten, bis auf den Antrag auf Bewilligung einer ganzen oder
theilweisen Freistelleentschieden ist, da diese Entscheidung grundsätzlich erst nach der Aufnahme erfolgt.

Die Anstaltsdiiektionbleibt nur 4 Wochenan eine ertheilteAufnahmezusicherung gebunden.
Verzögert sich die Zuführung des Kranken über diese Zeit hinaus, so ist die Direktion von den
Gründen der Verzögerung in Kenntniß zu setzen und die weitere Entscheidungderselben abzuwarten.

8- 5.

Nachdem die Anstaltsdirektionsich zur Annahme eines Kranken bereit erklärt hat, ist der'
selbe ungesäumt, jedoch nur in den dringendstenFällen an Sonn- und Festtagensowie nach 10 Uhr
Abends, sowie unter möglichster Schonung, jedoch lieber mit Anwendung von Zwang als von
Täuschung und List der Anstalt zuzuführen. Die Begleitung eines Kranken durch eine» Ange'
hörigen, welcher mit der Vergangenheit des Kranken und den näheren Umständen der Erkrankung
genau bekannt und folglich im Stande ist, den Anstaltsärzten die etwa noch erforderlicheAuskunft
zu geben, ist erwünscht.

s- 6.
Von jeder Aufnahme hat die Anstaltsdirektioudem Landesdirektor,der zuständigenStaats-

anwllltschllft und bei Kranken, welche auf Autrag einer Behörde aufgenommenworden sind, auch
der letzteren Kenntniß zu geben.
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8- 7-
Für diejenigenKranken, welche ihre eigenen Kleider tragen sollen, sind dieselben dem

Stande und den Gewohnheitendes Kranken sowie dem jeweiligenKrauiheitszustand entsprechend in
solcher Vollständigkeit mitzubringen bezw. zu ergänzen, daß ein genügenderWechsel möglichist.
Die Ergänzung der Ausstattung liegt den Angehörigen bezw. dem die Aufnahme des Kranken
Beantragenden ob; jedoch hat die Anstaltsdirektion das Recht im Falle ungenügenderFürsorge
die nöthigen Gegenständenach ihrem Ermessen auf Kosten des Kranken bezw. desjenigen, welcher
die Aufnahme beantragt hat, zu beschaffen. Kleidungsstückeund Effekten, welche nicht binnen
6 Monaten nach dem Austritt oder Tode eines Kranken von den Angehörigenbezw. Erben abgeholt
smd, werden Eigenthum der Anstalt.

Die Kranken, welche nicht eigene Kleidung tragen sollen, müssen in so vollständigerBe>
kleidung den Anstalten zugeführt werden, daß sie in derselben auch zur Winterzeit wieder entlassen
resp, anderen Anstalten zugeführt werden können.

III. Aufenthalt in den Provinzial-Irrenaustalten.

8.8.
Die Pflege der Geisteskranken in den Proviuzial»Irrenanstalten erfolgt in 4 Klassen:

Pensionssatz
pro Tag für Kranke

Hierfür wird gewährt:Klasse.
aus der

Rheinprovinz,

aus anderen
Provinzen oder

Staaten.

Bemerkungen.

I.

II.

7,50

4

8

5

Eine Wohnung zur allei¬
nigen Benutzung des
Kranken, ein eigener
Wärter und der erste

Tisch.

Die Kranken der Klasse
II haben ihr Schlaf¬
zimmer mit 2 bis 3
anderen Kranken der¬
selben Pensionsklasse zu
theilen,sie erhalten einen
Wärter auf 3 bis 4
Kranke dieser Klasse und

den zweiten Tisch.

Aerztliche Behandlung, Arznei, Bäder, Wäsche¬
reinigung, Theilnahme an den Anstalts¬
vergnügungen, Beschäftigung und Unterricht
sind im Pensionssatze einbegriffen. Für sonstige
Bedürfnisse, z. V. Spazierfahrten, Woin u. f. w.,
sonne zur Unterhaltung der Kleidungsstückeist
bei Kranken der Klasse I und II der Anstalts-
lasse eine Summe als Priuotkasse zu über¬
geben, worüber alljährlich, auf Erfordern aber
auch öfter, Rechnung gelegt wird. Die Ge-

, stellung eines zweiten Wärters lostet 600
M. jährlich.

Für die Haltung eines eigenen Wärters bei
einem Kranken der Klasse II sind neben dem
Pensionsslltze 386 M. jährlich zu zahlen. Die
etwa nothwendige oder gewünschteGestellung
noch eines zweiten eigenen Wärters kostet
600 M. jährlich.

83*
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Pensionsslltz
pro Tag für Kranke

Hierfür wird gewährt:Klasse, aus der
Nheinprouinz.

aus anderen
Provinzen oder

Staaten.

Bewertungen.

III.

IV.

2,50

1,50
für Kranke auf
eigene Kosten,

1,20
für Kranke auf

öffentliche
Unnentosten:

3

2

Die Kranken dieser
Klasse wohnen mit pas¬
senden Krankenzusam¬
men und erhalten den

dritten Tisch.
Die Kranken dieser

Klasse wohnen ihrem
Verhalten entsprechend
in größerer Anzahl sta¬
tionsweise zusammen,
erhalten den vierten
Tisch und werden sei¬
tens der Anstalt geklei¬

det.

Im Falle Kranken dieser Klaffe eine Freistelle
verliehen ist und die Angehörigen eine an¬
ständige Kleidung nicht beschaffen können,
werden diese Kranken seitens der Anstalt
gekleidet.

Das Tragen der eigenen Kleider kann den
Kranken der IV. Klasse nur ausnahmsweise
und gegen die Verpflichtung der Angehörigen,
die Bekleidung vollständig aus eigenen Mitteln
zu bestreiten, gestattet werden.

8- u.
Briefe, Gelder und Effekten für die in eine Provinzial-Irrenaustalt aufgenommenen Kranken

dürfen nicht direkt in die Hände derselben gebracht werden, vielmehr sind solche Gegenständean die
Direktion zu senden.

Alle Pustsendungen an die Direktionender Provinzial.Irrenanstalten sind von den Absendern
zu frankiren.

8- 10.

Besuche bei deu in einer Provinzial»Irrenanstalt aufgenommenenKranken dürfen nur mit
Genehmigung der Direktion stattfinden, welche in der Regel vorher einzuholenist.

IV. Zahlung der Wegekosten und Bewilligungvon Freistellen.
8- N.

Die Zahlung der Pflegekosten hat für je ein Kaleuderquartal im Voraus zu erfolgen-
Tritt ein Kranker iin Laufe eines Kalenderquartals ein, so muß zunächst der Betrag für den Rest
des Vierteljahres im Voraus bezahlt werdeu.

Scheidet ein Kranker vor Ablauf eines Kalenderquartals aus, so werden die vorausgezahlten
Pflegetosten von dem auf das Ausscheiden,bei Todesfällen von dein auf die Beerdigung resp-
Wegführung des VerstorbenenfolgendenTage ab zurückgezahlt.

§. 12.
Bei solche», Kranken, welche nicht durch öffentliche Behörden des Inlandes bezw. solche

Staaten, mit welchen besondere Verträge bestehen, einer Provinzial-Irrenaustalt überwiesenworden
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sind, ist die Austaltsdirektiouberechtigt, die Bestellung geeigneterSicherheit für die Zahlung der
Pflegekosten und die sonst übernommenenVerpflichtungenzu verlangen,

§. 13.
Die Bewilligung vou ganzen oder theilweisen Freistellen erfolgt nur für die III. und

IV. Verpflcguugsklasse und zwar sowohl für Kranke, welche der öffentlichen Armenpflegeanheim»
gefalle» find, wie für sonstige Kranke nach Maßgabe ihrer oder ihrer alimentationspflichtigcnAn»
gehörigen gänzlicher oder theilweiserLeistuugsuufähigkeit. Die Bewilligung von Freistellen findet
lediglich statt zu Gunsten solcher Geisteskranken, welche ihren Wohnsitzin einer Gemeindeder Rhein-
Provinz haben oder zu Lasten des Rheinischen Landarmenverbandessind.

Die Freistellen werden verliehen:
a,) von dem Lllndesdirektorauf die Dauer vou 3 Mouaten zum Hcilversuchc,weuu die

Zuführung des Kranken in die Anstalt innerhalb der ersten 6 Monate nach dem Beginn
resp, dem Wiederausbruchder Krankheit erfolgt ist;

d) von dem Provinzialausschusse,wen» vorstehende Voraussetzungennicht vorhanden sind.
Für noch im Dienst befindliche Militärpersouen können Freistellen nicht bewilligt werden.

§. 14.
Die Anträge auf Bewilligung ganzer oder theilweiserFreistellen sind au den Landes»

birettor zu richten.
Dem Antrage ist ein seitens des zuständigenLandraths- oder Bürgermeisteramtes aus-

gefüllter Fragebogen (nach dem von dem Landesdirektorvorgeschriebenen Formular ^,) beizufügen.

V. Entlassung der Krauten.

8- 15.
Die Entscheidung über die Entlassung von Kranken steht in der Regel den Anstalts»

bilektoreu zu.
Die Entlassung derjenigen Kranken, welcheauf Gruud eines Beschlussesdes Provinzial»

Ausschussesoder einer Verfügung des Landesdirektors aufgeuommeuworden find (vergl. §.11 des
Reglements), darf nur uach vorher eingeholter Genehmigungdes Laudesdirettors erfolgen.

8. 16.
Von jeder Entlassung hat die Anstaltsdirektion dem Landesdirektor in Vierteljahres»

berichten, der zuständige»Stantscmwaltschaftuud event, der Behörde, welche die Aufnahme beantragt
Ml, sofort Anzeige zu macheu.

8- 17-
Die Abholung von Geisteskrankenaus den Proviuzial-Irrenanstalten darf nicht an Souu-

U«° Festtagen erfolgen.
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Anlage 21.

, Bericht der II. Fachcommission
zum

Bericht und Anträge
des Provmzialausschusses,

betreffend

die Ausführung des Gesetzes vom 11. Juli 1891 (G.-S. S. 300), hinsichtlichAbän¬
derung der §§. 31, 65 und 68 des Gesetzes zur Ausführung des Bundesgesetzes

über den Unterstützungswohnsitzvom 8. März 1871.

Durch das preußische Landesgesetzvom 11. Juli 1891, das mit dem 1. April 1893 in
Kraft tritt, ist in dankenswerther Weise unter erheblicherEntlastung der Ortsarmenverbände und
Gemeinden die den Landarmenuerbänden in dem ersten Ausführungsgesetzevom 8. März 1871
zum Vundesgesetzüber den Unterstützungswohnsitzbeigelegte Vefugniß, die Kosten der öffent¬
lichen Armenpflege, welche die Fürsorge für Geisteskranke, Idioten, Taubstummen, Blinde und
Sieche verursacht, zu übernehmen, in eine Verpflichtung der Landarmenverbände, deren Grenzen
meistens, wie in unserer Provinz, räumlich mit denjenigen des Provinzialverbandes zusammenfallen,
umgewandelt worden. Der Text dieser Novelle findet .sich Seite 2—4 der Drucksachen Nr. 12.
Durch die Vorschriften derselben ist unmittelbar und mittelbar eine Neihe von Maßregeln und
Entschließungenin der Organisation und Verwaltung des Landarmenwesensnothwendig geworden,
und eine Mehrbelastung des Ausgabeetats in Höhe von 650 000 M. veranlaßt (siehe den Vor¬
anschlag S. 80). Nach den Vorschlägender Provinzialverwaltung soll dieser Posten durch geeignete
Einschränkungenund andere Ersparnisse erheblichherabgemindert werden. Weiterhin hat die in
Z, 31 ä der Novelle den Stadt- und Landkreisen, welche für die in Frage befangene Armenpflege
bisher schon in ausreichender Weise gesorgt haben, gewährte Vefugniß, aus dem Landarmen¬
verbände auszuscheidenund auf diese Weise eine Belastung mit den durch die Reform des Land-
armenwesens verursachtenKosten von sich abzuwehren, die unmittelbare Gefahr bewirkt, daß durck
Ausscheidender Stadt Köln aus dem Lanbarmenverband eine einheitlicheEinführung und Hand¬
habung des Gesetzes in der Provinz vereitelt werden kann. Zur Vermeidung dieses Uebelstandes
und in Rücksicht der vorhandenen Verhältnisse sowie der besonderenLage der Stadt Köln glaubte
der Provinzialausschuß durch Thätigung eines besonderen Abkommensmit der größten Stadt der
Provinz die Anbringung des Ausscheidungsantrag.esder Stadt Köln au« dem Landarmenverbände
und auf Regelung der einschlägigen Verhältnisse bei dem Oberpräsidenten, als der in erster Instanz
berufenen Auseinandersetzungsbehörde,verhindern zu tonnen. Das Ergebniß der umfangreichen,
durch die Ausführung des bezogenenGesetzes nothwendig gewordenen Verhandlungen der Pro¬
vinzialverwaltung und des Provmzialausschussesist in dein erschöpfenden Bericht des letzteren vom
15. November 1892, Drucksache Nr. 12, niedergelegt.
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Bei der ersten Berathung des letztern sowie der anschließendenAntrage in der Sitzung
der II. Fachcommissionvom 7. Dezember d. I. erachtete der Ausschuh in Anbetracht der
Wichtigkeitder in Frage befangenen grundsätzlichenFragen, sowie der sehr erheblichenMehr¬
belastung des Haushaltsplanes schriftliche Berichterstattung für geboten. Nachdem der Herr
Landesdirektorzunächst in kurzen Umrissen die nöthige Aufklärung zur Sache ertheilt, erläuterte
Herr Landesrath Brandts den Bericht des Provinzialausfchusses klar und eingehend. Die
sich anschließendeBesprechung ergab im Wesentlichen eine volle Uebereinstimmungder Com¬
missionsmitgliederin Bezug auf die grundlegenden Gesichtspunkte,vorbehaltlich einer schärferen
Fassung und entsprechenden Gliederung der vom Provinzialausschuhgestellten Anträge. Angesichts
der vollendeten Thatsache und der gesetzlichen Verpflichtung der Provinz, für die Bewahrung,
Kur und Pflege der hülfsbedürftigen Geisteskranken,Idioten, Epileptischen, Taubstummen und
Blinden, soweit dieselben der Anstaltspflege bedürfen d. h. der öffentlichenArmenpflege
bedürfen oder nicht mehr in einer Familie verpflegt werden können, fondein in einer Anstalt
aufgenommenwerden müssen, Fürsorge zu treffen, erschien die der Provinz zufallendeKostenlast
für die außerordentliche Armenpflege von rund 650 000 M. unabweisbar. Das neue Gefetz
belastet mit den Kosten der außerordentlichen Armenpflege die Provinz, sowie die betheiligten
Kreise und Ortsarmenverbände in der Weise, daß die allgemeinenVerwaltungskostender Anstalten
und die Kosten der von der Anstalt selbst bewirkten Beerdigung der Landarmenverband, alle
übrigen Kosten von dem endgültig unterstützungsverpflichtetenOrtsarmenverband, alfo den Orts¬
gemeinden, jedoch mit der Maßgabe zu tragen sind, daß der Kreis verpflichtet ist, dem Orts¬
armenverband mindestens «/» der von letzteremaufzubringendenKosten als Beihülfe zu gewähren,
mit anderen Worten, die Provinz trägt die Generalkosten der Anstalten, Kreis und Gemeinde
im Verhältniß von 2 zu 1 alle übrigen Spezialkosten. Als letztere gelten die Kosten der Ver¬
pflegung der Kranken und Bediensteten der Anstalt, der Kurmittel und Bäder, der ärztlichen
Behandlung, sowie der speziellen Kleidung und Leibwäscheder Kranken. Das die Verpflichtung
der außerordentlichenArmenlast begründende gesetzliche Erfordcrnih der Anstaltspflege -Bedürf¬
tigkeit ist vom Gesetzgeber nicht näher bestimmt worden und wird ausweislichdes vorgeschlagenen
Reglements, wovon später noch die Nede sein wird, sachgemäßdahin besinnt:

„Der Anstaltspflege bedürfen die im §. 1 genannten Personen:
a) wenn sie heilbar oder besserungsfähigsind;
u) wenn sie zwar voraussichtlich nicht heilbar, aber für sich oder ihre Umgebung

gefährlich oder ungewöhnlichbelästigendsind;
«) wenn sie besonderer körperlicher Pflege bedürftig sind.

Außerdem bedürfen idiotische und epileptische Kinder der Anstaltspflege, wenn sie
bildungsfähig sind."

Die Einzelheiten des zur Zeit allerdings nur nach mangelhaften Unterlagen befchafften
Zahlenmaterials für die Berechnung der durch die erweiterte Armenpflege gefchaffenen Last der
Provinz findet sich S, 10 und 11 des mehrerwähntenBericht«. Nach den stattgehabtenErmitte¬
lungen wird bei Inkrafttreten des Gesetzesam 1. April 1893 die Zahl der in Betracht kommenden
Personen sich auf 6395 belaufen.

Was nun die besonderen,an die Ausführung der Novelle anschließenden Fragen angeht,
so war es für die Commifsionzunächst die Aufgabe:

1. zu prüfen, ob gegenüber der in §. 31 des Gefetzesder Provinz belassenen Befugnih,
^e gefetzliche Fürsorge in geeigneten Anstalten ohne Unterschied des Inhabers zu
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treffen, Veranlassung vorliege, freiwillig eine Beschränkungdahin eintreten zu lassen, daß man
nur eigene Anstalten ins Auge fassen wolle. Bei der nachgewiesenen Möglichkeit, wie bisher,
die zahlreichenPrivatanstalten auch für den neuen Zweck mitbenutzenzu können, konnte man sich
dem Gewicht der für vorläufige Beibehaltung des bestehenden Zustandes von der Provinzial-
verwaltung (Seite 5 und 6 des Berichts) des Näheren ausgeführten, sowohl in der Sache selbst
liegenden, als auch den Kostenpunkt berührenden Gründen nicht entziehen. Nach der billigsten
Veranschlagung würden die Kosten des Neubaues der erforderlichen Anstalten allein schon sich auf
mindestens 10 Millionen Mark belaufen. Hierzu kommt, daß offensichtlich bei Benutzung vor¬
handener Privatanstalten, die ihre Baukosten meist bereits getilgt haben, oder wie die der religiösen
Genossenschaftenschon ihres Zweckes wegen billiger sein können, die Kosten geringer sein werden,
als bei Errichtung neuer Provinzialanstalten. Von keiner Seite erhob sich deshalb Widerspruch
gegen den Vorschlag der Verwaltung, vielmehr wurde insbesonderenoch auf den in der rheinischen
Bevölkerung herrschenden Wohlthätigkeitssinn hingewiesen,dessen Bethätigung durch freigebige oder
letztwilligeVerfügungen zu Gunsten der zahlreichenzum grüßten Segen namentlich der ländlichen
Kreise und der kleinen Städte wirksamen Kranken- und Pflegehäuser in keiner Weise beeinträchtigt
werden möge.

2. Nach Z. 31b des Gesetzes werden die Bestimmungen über die Aufnahme und Ent¬
lassung der Anstaltspflegebedürftigen,sowie über die Höhe der von den Kreisen bezw. Gemeinden
zu tragenden Spezialkostendurch ein vom Provinziallandtage zu erlassendesReglement getroffen,
welches der Genehmigung der zuständigen Minister unterliegt. Sowohl der im vorgelegten
Entwurf (Seite 15 bis 18 der Druckfache) zum Ausdruck gebrachte Grundsatz der Tarifirung, als
auch der Inhalt des Entwurfs felbst fand keine Beanstandung.

3. Bezüglich der außerordentlichenMehrbelastung durch das neue Gesetz in Höhe von
650 000 M. hat der Provinzialausschuß sich mit der Frage beschäftigt, in welcherWeife sich
innerhalb des Etats Erleichterungen,bezw. Herabsetzungender Prouinzialabgaben erzielen lassen.

Durch die Novelle vom 11. Juli 1891 werden die Gemeinden ganz bedeutend in der
Armenpflegeentlastet, da die Ortsarmenverbände in Zukunft nur V» der Spezialkosten für Irre,
Epileptiker :c. nach einem festgesetzten Tarife zu zahlen haben. Diefer Tarif foll 0,81 bezw.
0,90 M, pro Tag und Person betragen, so daß z. V. den Gemeinden vom 1. April 1893 ab

für einen der Anstaltspflege bedürftigen Irren oder Idioten u. f. w. nur ------------- — 0,2? M.

zur Last fallen. Angesichtsdieser Erleichterungerschien es angezeigt, zu prüfen, ob von den jetzigen
freiwilligen Leistungen des Provinzialverbandes aus Mitteln der Dotationsrcnte auf den in Frage
stehenden Gebieten des Irren-, Idioten- :c Wesens nicht ein Theil für die Folge eingestellt
werden kann. An freiwilligen Leistungen sieht der Etat für 1892/93 309 205 M. vor.

Der Provinzialausschuß war der Ansicht, daß die angeführten freiwilligen Leistungen
des Prouinzialnerbandes auf ein geringeresMaß zurückgeführt und dadurchdie Möglichkeit geschaffen
werden tonnte, die Prouinzialumlage zu vermindern. Letzteres foll in folgender Weise geschehen:

Seither wird an alle Geisteskrankezum Zwecke des Kurversuches eine Freistelle auf die
Dauer eines Jahres bewilligt. Der Grund für die Bewilligung dieser Freistellen besteht darin,
daß man die schleunige Zuführung der Kranken zur Anstalt befördern wollte. Dieser Zweck läßt
sich indessenin gleicher Weife erreichen, wenn die Freistellen für Kurkranke von einem Jahre
auf 3 Monate herabgesetzt werden. Es genügt, daß die Znhlungspflicht für die Gemeinden nicht
sofort mit der Aufnahme des Krauten in die Heilanstalt beginnt; es werden dann die Gemeinden
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in Zukunft, ebenso wie bisher, die Zuführung des Kranken in die Anstalt in den ersten Stadien
der Krankheit veranlassen und dadurch die Möglichkeit der Heilung erleichtern. Die Kosten der
Verpflegung beginnen-bei heilbaren Kranken alsdann erst nach 3 Monaten und betragen auch
dauu für die Geiueiudeu nur 0,27 M. täglich. Außerdem bleibe» für unheilbare Geisteskranke
(Pfleglinge) sowie für Epileptiker und Idioten, welche,ohne auf öffentliche Armenpflege einen An¬
spruch zu habeu, die Wegekostenans eigenenMitteln nicht bestreiten können, die bisherigen Frei¬
stellen bestehen.

Dieser Entlastnngsvorschlagder Provinz erfuhr Seiteus dreier Mitglieder der Commission,
darunter die beiden Aerzte, aus medizinisch'technischen,sowie allgemein Humanitären Gründen
Widerspruch. Seitens des Vertreters des Landesdirekturs wurde auf das zustimmendeUrtheil
der Cunferenz sämmtlicherAnstaltsdirekturenBezug genommenund aus der Mitte der Commission
entgcgnet, daß bei den, geringen Betrage der Nückbclastungder betreffenden Gemeinden mit nur
°/< X 27 Pf. ruud 20 Pf. pro Tag und Kopf der Kranken die wesentlichpraktische Frage, ob
durch diese geringe Last Gemeindenabgehalten werden könnten, Kranke gegen ihr eigenes Interesse
an die Anstalt abzugeben, wohl verneint werden dürfe. Die Commifsion hat denn auch gegen
die erwähnten 8 Stimmen den Antrag des Provinzialaiisschussesangenommen.

4. Der Seite 12 IX. 3 beantragte Nachtrag zu dem Reglement, betreffend die Leitung
und Verwaltung der in der Rheinpruvinz vorhandenenPruvinzial-IrreN'Heil- und Pflegeanstalten
mit den dazu gehörigen Bcstimmnngenüber die Anfnnhme, Entlassung und den Anstaltsanfenthalt
derjenigen Geisteskranken, auf welche die Vorschriften des Gesetzes vom 11. Inli 1891 keine
Anwcndnngfinden, ist die Folge der durch die Novelle vom 11. Juli 1891 bedingten Verände»
ningen in der bisherigen Verwaltungsorganisation des Lnndarineuwcsens.

5. Volle Zustimmung fand weiterhin der Vorschlagder Verwaltung, den bei St. Wendel
gelegenen Langcnfclderhof,ein Gut mit sehr ausgedehuteu Gebäulichkeiten mit einem Versicherungs¬
werth von 184160 M. und einem Areal von über 300 Ka Ackerland,Wiesen, Hochwald und
Lohheckm, das die Provinz im Dezember 1891 einschließlich des lebenden und todten Inventars
zum P^ise von 255100 M. erwarb, zur Eoacnation der Provinzialanstalten von halbarbeits-
fähigcn Leuten zwecks Concentrirung der Krankenpflege in gedachten Anstalten und als Probirstation
für solche Elemente, deren Lcmdarmnth verdächtig erscheint, zu beuutzeu. Die vorgeschlagene
Neuerung wurde als ein glücklicher Gedankebegrüßt und als die Ansfülluug eiuer Lücke in den
bestehenden Einrichtungen bezeichnet, wodurchsowohl deu armen Leuten selbst, als auch dem Zwecke
des Landarmenwesensgedient werde. Viele solcher halbarbeitsfähigen Personen werden bei nnge-
'»essenerBeschäftiguugmit ihren: Loose zufrieden, der Vagabondage und der offenen oder ver«
schleierten Bettelei entzogen. Am besten eignet sich ein lnndwirthschaftlichesGut mit ausgedehnter
Vieh- und Waldwirthschaftfür den angedeutetenZweck. Andererseitswird eine derartige Station
ber Provinz eine zuverlässige Kehr- und Reiuiguugsmaschiuefür alle diejenigenElemente bilden,
welche landarm zu sciu simulireu. Die nuderwärts gemachten Erfahrungen in Schleswig-Holstein,
dem KönigreichSachsen n. s. w. bestätigendiese Annahme.

Im Anschlußau diesen Ncorganisationsgedantenmacht sich eine Umgestaltung des Land-
wneuhauses in Trier in eine bloße Siechenanstalt, für deren Verwaltnng demnächst ein bloßer
Verwalter genügt, nothwendig. Herr Landesdirettor Klein legte in längerer Ausführung an der
Hand der geschichtlichenEntwickelungdes Trierer Laudarmenhauses, das ursprünglich Irrenanstalt,
Corrections» und Landarmenhans war, die Zweckmäßigkeit dar. Das Reglement, betreffend die
Leitung desselben, bedarf in Folge desfen in seinen organisatorischenBestimmungen einiger Ab.
"nderungen,die in dem Nachtrag Seite 13 enthalten sind. 24
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6. Einer eingehendenErörterung wurde schließlich der Seite 14 abgedruckteVertrags»
eutwurf mit der Stadt Köln unterzogen. Nach ß. 31 ä des Gesetzes können Land- und Stadtkreise,
welche für einen der von den Landarmenverbänden unmittelbar zu überuehmendenZweige der
Armenpflege bisher schon in ausreichenderWeise gesorgt haben, so lange dies der Fall ist,
nicht gegen ihren Willen verpflichtet werden, an der betreffenden Einrichtungdes Lcmdarmenverbandes
theilznnehmenoder zu den Kosten derselben beizutragen. Die in Folge der Ausscheidungaus dem
bisherigen Landarmenverband erforderlicheendgültige Auseinandersetzungbeider Verbände ist durch
den Oberpräsidentenzu bewirkeu. Die Stadt Köln findet sich in der angegebenen Lage und hat
auf Grund dieser gesetzlichenBestimmung bereits den Antrag gestellt, sie von der Theilnahme an
den Einrichtungen des Laudarmenverbcmdesbezüglich des Irrenwefcns zu befreien mit der Wirkung,
daß sie weder zu der Summe von 300000 M. Verzinsung und Tilgung der Irrenanftaltsbauschuld,
noch zu den Kosten des Gesetzesvom 11. Juli 1891 bezüglichder Irrenpflege beizutragen habe-
Der Provinzialausschuß war der Ansicht, daß im Interesse der einheitlichen Einführung nnd Hand»
habung des Gesetzesdas Ausscheidender Stadt Köln verhütet werden müsse. Er glaubte ferner,
mit Rücksichtauf die besondereLage der Stadt Köln dieser den Verzicht auf das Ausscheiden
erleichtern zu solleu. Die Stadt Köln ist nämlich stiftungsmäßig verpflichtet, eiue eigene Irren»
anstatt zu unterhalten und befindet dieselbe sich in Folge dessen gewissermaßen in einer Zwangslage.
Der Provinzialausschuß glaubte dem Rechuuug tragen zu sollen durch das in der Anlage beiliegende
Abkommen, welches dem Pruvinziallandtage zur Genehmigung unterbreitet wird.

Zunächst wurde die Frage aufgeworfen, in wie weit eine vertraglicheRegelung der Ver¬
hältnisse ohne den Oberpräsidentengegenüberder vorerwähnten Bestimmung des ß. 316, al. 3 des
Gesetzes zulässig sei, indessen die Zulässigteit eines solcheu Abkommensaus dem Gruude bejaht, weil
letzteresja gerade das Ausscheidender Stadt Köln aus dem bisherigen Lnndnrmcnverbandever»
hindern soll und die Rückziehnng des bezüglichen Antrages auf endgültigeAuseinaudersctzungder
Verhältnisse beider Verbände bezweckt. Es wurde weiterhin die Frage angeregt, ob nicht die der
Stadt Köln aus dem Vertrage erwachsenden Vortheile erheblich größer seien, als der durch ihr
Ausscheiden ans dem Verbände erwachsende Nachtheil nud insbesonderedarauf hingewiesen, daß

a) ein Anspruch der Stadt auf Befreiung von der Vcitragspflicht zur Verzinsung und
Tilgung der Irrenanftaltsbauschuld von jährlich 300000 M. rechtlich unbegründet;

d) die der Stadt zn gewährendeVergütung hoch bemessen;
o) ein Kündigungsrechtder Provinz uicht vorbehalte!:worden.

Der Landesdirektor betonte gegenüber diesen Anregungen, die weniger-in der Form ernstlicher
Bedenken, als zum Zweck der Klarstellung der Verhältnisse erfolgten, das erhebliche Interesse der
Provinz an der Aufrechthaltung des bisherigen Zustandes der Zusammengehörigkeit und Einheitlichkeit
des Landarmenwesensin der Provinz. Er hob hervor, wie die berührte Rechtsfrage wegen der
Verzinsung der Irrenanftaltsbauschuld zweifelhaftuud in letzter Instanz vom Oberverwaltnngsgericht
unter Berücksichtigungauch öffentlich-rechtlicher Gesichtspunkteihre Entscheidung finden werde; der
zu vergütendeSatz von 40 Pf. pro Kopf und Tag für jeden ihrer unter das Gesetz vom 11. Juli
1891 fallenden Irren, welcher in einer andern, als in einer Proviuzial-Irreuaustalt untergebracht
ist, entspreche den Generalkostenbei den Provinzial-Irrenanstalten; bei gänzlicheroder theilwciscr
Aufhebungder Freistellen für Geisteskranke komme der zu Gunsten der Stadt Köln bedungene Ersatz
eines verhältnihmähigenBetrages der für Freistellen verausgabten Summe cutsprechcud iu Wegfall.
Die Küudbarkeit des Vertrages durch die Provinz sei bei den schwierigen Verhandlungen nicht zu
erreichen gewesen und würde der Versucheiner Abänderung des vereinbartenEntwurfs das Zustande»
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kommen des ganzen Abkommensin Frage stellen, im Uebrigeu sei nicht zu erwarten, daß in In»
kunft eine Herabminderung der Generalunkostender Provinzialanstalten eintreten werde.

Die schließlicheAbstimmungüber die vorgelegtenAnträge des Provinzialausschussesergab
vor der Feststellungdes schriftlichen Berichts die einstimmigeAnnahme derselben mit der Maßgabe,
daß eine schärfere Fassung und entsprechende Gliederuug der Anträge zu erfolgen habe.

In der Sitzung der Commissionvom 9. Dezember d. I. wurde der vorstehende Bericht
sowie die nachfolgende endgültige Feststellungdes Wortlautes der Vorschlägegenehmigt.

Entsprechenddem Antrage des Provinzialausschussesempfiehlt deshalb die II. Fachcom»
Mission dem hohen Landtage:

1. die im §. 31 der Novelle vom 11. Juli 1891 (G.-S. S. 300) vorgeseheue Fürsorge
für die der Anstaltspflegebedürftigen Personen durch die vorhandenenProviuzial» und
geeigneten Privatanstalten eintreten zu lasseu;

2. das vorgelegteReglement über die Ausführung des Gesetzes vom 11. Juli 1891 zu
beschließen;

3. die Dauer der Freistellen für Kurlrauke von eiuem Jahr auf drei Monate herabzusetzen;
4. den Nachtrag zu dem Reglement, betreffend die Leitung und Verwaltung der in der

Nheinprovinz vorhandenen Provinzial«Irren-Heil' und Pflegeaustalteu mit den dazu
gehörigenBestimmungen über die Aufnahme, Entlassung uud den Anstaltsaufeuthalt
derjenigenGeisteskranken,auf welche die Vorschriftendes Gesetzes vom 11. Juli 1891
keine Anwendungfinden, sowie den Nachtrag zu dem Reglement über die Leitung und
Verwaltung des Landarmcnhauseszu Trier; sowie

5. den Ankauf des Langenfelderhofesfür dcu Preis vou 255 100 M. zu genehmigen und
dies Ackergut zur Uuterbriugung halbarbeitsfähigcr und ruhiger hülfsbedürftigerPfleg¬
linge, sowie einer Anzahl landarmer Männer zu verwenden; gleichzeitig das bisherige
Llludarmenhaus zu Trier für die einer Spezialbehaudlungnicht bedürfenden,namentlich
weiblichen Pfleglinge zu bestimmen und dementsprechend den Nachtrag zu dem Reglement
über die Leitung und Verwaltung des Landarmenhauseszu Trier zu genehmigen;

6. dem Vertrage mit der Stadt Köln die Zustimmung zu ertheile«.

Die II. Fachcommission:

Carl Friederichs, Dr. Muth,
Vorsitzender, stellvertretender Schriftführer.

24*
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Anlage 22.

Düsseldorf, den 9. Dezember 1892.

Antrag!

Hoher Provinziallandtag wolle beschließen,
die KöniglicheStantsregieruug »in Vorlage eines Gesetzentwurfszn bitten, durch welchen
in Abänderung der bezüglichenBcstimmnngendes rheinisch'französischenRechts, des Preußi¬
schen Fischereigcsetzcs vom 30. Mai 1874 und der zu demselben ergangenen Novelle uum
30. März 1880:
1. die Berechtigungder Uferbesitzcr zum freien Fischfang in den Privatflüssen (Adjacenten«

Fischerei) aufgehoben und den Gemeinden nach dem Vorgange des Iagdrechts die
Befugnis; verliehen wird, die Fischereiin den Privatflüssen unter Wahrung der Buden»
nutznngsIntcrcssen der Uferbesitzer zu verpachten;

2. die Festsetzung der jährlichen Schonzeit der Fische nach Lage der verschiedenen örtlichen
Verhältnisse, wenn nöthig innerhalb fester Zeitgrenzen, den Lnndespolizeibehördcnüber¬
tragen wird;

3. eine Erhöhung der Strafvorschriften gegen Fischfrevel, insbesondere soweit derselbe
gewerbsmäßigstattfindet, vorgesehen wird.

Wallraf, Th. Pingen, Bernh. Krawinkel, Wieland, Rautenstrauch, Dr. H. Pauly,
Graf von Brühl, Conze, Linz, von Hagen, Freiherr von Scheibler, Freiherr von
Ayx, Graf Neissel von Gymnich, von Breuning, Felix Freiherr von Loe, Nels,

Dr. Muth, Vroich. E. Klein, Pflug, Or. Veun.
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Anlage 23.

Bericht
des Provinzialausfchusses,

betreffend

den Antrag der Gemeinde Weiderich im Kreise Ruhrort auf Verleihung der Städteordnung.

Der Provinzinlausschuß beehrt sich unter Bezugnahme auf die Ausführungen iu dem
Schreibe» des Herru Oberpräsidentcnvom 14. November d. I. (Drucksachen Nr. 21),

„dem hohen Provinziallandtnge die Entscheidunganheimzustellen",
Düsseldorf, den 3. Dezember 1892.

2>ev Provinzinlausschuß:
Freiherr von Solemacher, .Klein,

Vorsitzender. Landesdirektor.

Ober-Präsidium der Rheinprovinz. Cobleuz, den 14. November 1892.
I.-Nr. 16 697.

Seitens der GemeindeMeiderich im Kreise Ruhrort ist bereits im Jahre 188? die Ver-
leihuug der Städteordnung beantragt worden.

Von weiteren Verhandlungen zur Sache wurde seiner Zeit vorläufig abgesehen,da eine
Bereinigung von Meiderich mit der uumittclbnr angrenzenden Stadt Rnhrort in Frage kam.
Diese Vereinigung ist jedoch auf gütlichemWege bisher nicht zu erreichen gewesen,da die beiden
Gemeinden sich über die Zahl der aus jedem der Gemcindebezirkein die Stadtverorduetcu-Ver-
smnmluugzu wähleuden Mitglieder nicht zu einigen vermochten.

Meiderich hat seine grundsätzliche Bereitwilligkeitzur Vereinigung mit Ruhrort unter der
Bedingung erklärt, daß ihm das Recht zuerkannt werde, die Hälfte der Stadtverordneten zu wählen,
Ruhrort dagegen will die Anzahl der Stadtverordnete« auf jeden der beiden Bezirke nach dem
Verhältnisseder Stcucrkraft vertheilt wissen. Ruhrort ist die bei Weitem wohlhabendere Gemeinde,
Meiderichdagegen zählt beinahe doppelt soviel Einwohner wie Ruhrort.

Im Jahre 1890 wurde der Antrag der GemeindeMciderich auf Verlcihuug der Städte-
"rduung wiederholt. Meidcrich hatte damals 20 411 Einwohucr. Nach den angestelltenErmitte¬
lungen entfielen von den selbststäudigcnsteuerpflichtigenPersonen nach den Verufsständen 19
°uf große, 456 auf kleine Gewerbetreibende,«5 auf Laudwirthe, 3710 auf Fabrik- uud Hafen¬
arbeiter, 25 auf ländliche Arbeiter, 303 auf Staats- und Gemeindebeamtennd 35 auf Privat-
beamte. Nach dem Haushaltspläne für 1891/92 belief fich die Eiuuahmc uud Ausgabe auf
353 «00 M
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An Zuschlägenwurden erhoben:
33'/» Prozent zur Gewerbesteuer,
50 „ „ Grund« und Gcbäudesteuer,

240 „ „1. und 2. Stufe der Klassensteuer,
324 „ zu den übrigen Stufen der Klassensteuer und zur Einkommensteuer.

Nachdemmeinerseitsdem Herrn Minister des Innern zur Sache Vortrag gehalten worden
war, verfügte der Herr Minister unter dem 3. Juni v. I., daß über den Antrag der Gemeinde
Meiderich ein Gutachten des Kreistages zu erfordern sei.

Der Kreistag des Kreises Rnhrort hat nach dem in Abschrift anliegenden*) Protokoll»
auszuge am 25. September v. I. die Frage, ob der GemeindeMeiderich die Städteordnung zu
verleihensei, mit 12 gegen 9 Stimmen verneint.

Auch der Kreislandrath glaubt in seinem nebst Anlagen abschriftlich beigefügtenBerichte
vom 29. Dezember v. I., gegen den Antrag sich aussprechen zu müssen, indem er besondersauf
die nicht günstigen finanziellenVerhältnisse der Gemeinde und der Steuerzahler Meiderichshinweist.

Der dortigeHerr Regierungspräsident vermag eine dringendeNothwendigkeit,der Gemeinde
Meiderich schon jetzt die Städteordnung zu verleihen, nicht anzuerkennen, und befürwortet Fort»
setzung der Verhandlungen wegen Vereinigung von Meiderich mit Ruhrort.

Mittels Erlasses vom 9. März d. I. hat der Herr Minister angeordnet, daß der
Provinzillllandtag zur Sache gehört werde.

Euer Hochwohlgeboren beehre ich mich unter Beifügung der Vorgänge ergebenst zn ersuchen,
gemäß ß. 21 Absatz 2 der Kreisordnung die Aeußerung des Provinziallandtages gefälligst herbei»
führen und von dem Gutachten desselben mir seiner Zeit bei Rückgabe der Anlagen eine Mit»
theiluug zukommen lassen zu wollen.

Der Oberpräsident der Rheinprovinz.
An gez. Nasse,

den Landesdirektorder Rheinprovinz,
Herrn GeheimenOber>Regierungsrath Klein

Hochwohlgeboren
Düsseldorf.

Anlage 24.

Oberpräsident der Rheinprovinz. Düsseldorf, den 8. Dezember 1892.

Der 31. RheinischeProvinzillllandtag hat, einer Vorlage der Königlichen Stcmtsregiernng
entsprechend,durch das am 12. Dezember 1885 beschlosseneProvinzialstatut auf Grund des ß. 2
Nr. 5 des Reichsgesetzes über die Krankenversicherungder Arbeiter vom 15. Juni 1883 für den
Kreis Geilenkirchenund 7 Bürgermeistereien des Kreises Erkelenz die Ausdehnung des Kranken-
versicherungszwangesauf die Hauswebermeisterbeschlossen.

Nach Erlaß der Krankenversicherungsnovellevom 10. April d. I. (R.»G..Bl. S. 379)
ist eine den neuen Bestimmungen der Novelle entsprechende Abänderung des Provinzialstatuts in
Anregung gebracht.

") Anlagen sind nicht mit abgedruckt.
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Die wichtigste der neuen Bestimmungender Novelle, soweit sie für das Provinzialstntut
in Betracht kommen, betrifft die weitere Ausdehnungdes Kreises der Personen, die der Versicherungs¬
pflicht unterliegen.

Das Statut vom 12. Dezember 1885 erstrecktim Anschluß an den Wortlaut des § 2
Nr. 5 a. a. O. den Versicherungszwangauf diejenigen selbstständigeu Gewerbetreibendender im
Einzelnen naher bezeichneten Zweige der Wcbeindustrie, welche in eigenenBetriebsstätten im Auf»
trage und für Rechnung anderer Gewerbetreibendermit der Herstellung oder Bearbeitung gewerb»
licher Erzeugnisse beschäftigt werden. Die Krankenversicherungsnovellesieht in §. 2 Nr. 4 vor,
daß der Versicherungszwangnoch weiter ausgedehnt werden taun, nämlich auch auf den Fall, daß
die selbstständigen Gewerbetreibendendie Roh- uud Hülfsstoffeselbst beschaffen, und auch auf die
Zeit, während welcher sie vorübergehendfür eigene Rechnung arbeiten.

Für die Frage der Abänderung des Provinzialstatuts behufs Erstreckung der Versicherungs-
Pflicht bis zu den in der Novelle zugelassenen Grenzen dürfte die Rücksicht auf diejenigenBestim«
nmngen, welche in den übrigen, Hauswebeindustriebetreibenden,Kreisen gelten, ebenso von wesent«
licher Beutung sein, wie dies s. Z. bei Erlaß des Provinzialstatuts der Fall war.

Die Gründe, welche damals die Staatsregierung zur Vorlegung des Statuteutwurfs ver¬
anlaßten, sind in dem Schreiben meines Amtsvorgängers an den Herrn Landtags-Marschall vom
2. Dezember 1885 niedergelegt,ans das ich ganz ergebenst Bezug nehme. Es handelte sich vor-
nehmlich darum, den unerwünschtenZustand zu beseitigen, daß die als zweckmäßig anerkannte
Ausdehnung des Versicherungszwangesauf die Hauswebermeister,die in allen anderen in Betracht
kommenden Gemeinden und Kreisen der RegierungsbezirkeDüsseldorf und Aachen eingeführt war,
im Kreise Geilenkirchen und in den 7 Bürgermeistereiendes Kreises Erkelenznicht zur Einführung
gebracht werden tonnte, obwohl hier dieselben Verhältnisse obwalteten, wie in jenen Kreisen und
Gemeinden. Im Interesse der gleichmäßigen Regelung der Angelegenheittrat hier das Provinzial-
stlltut ergänzend ein.

Eine ähnlicheAusnahmestellungwie vor Erlaß des Provinzialstatuts nehmen gegenwärtig
wieder die 7 Bürgermeistereien des Kreises Erkelenz und der Kreis Geilenkirchrn ein. Während
innerhalb dieses Gebietes der Versicherungszwangnur bis zu der im Provinzialstatut vor»
geschriebenenGrenze ausgedehnt ist, und der Kreis Geilenkirchen ausdrücklich die weitere Erstreckung
ber Nersicherungspflichtabgelehnt hat, ist in den anderen Gemeindender RegierungsbezirkeAachen
und Düsseldorf, in denen Hauswebeindustriein erheblichem Umfange betrieben wird, entweder der
Versicherungszwang bereits durch Gemeinde-oder Kreisstatut bis zu der nach der Novelle zulässigen
Grenze ausgedehnt, oder doch die Ausdehnung auf Grund der bisherigen Verhandlungen baldigst
in erwarten.

Die bethciligten beiden Königlichen Regierungspräsidenten sind mit dieser Ausdehnung
einverstanden. Sie verhehlen sich zwar nicht, daß die Hauswebeindustrie in Folge vermehrter
Benutzungder mechanischen Webestühle stetig zurückgeht,und daß bei den Hauswebermeisterndie
Mlle, in welchen sich dieselben die Roh- und Hülfsstoffe selbst beschaffen oder vorübergehend für
eigene Rechnung arbeiten, selten vorkommen.

Sie halten aber die Erwägung für durchschlagend, daß die wirthschaftliche Lage des Haus-
"ebers sich nicht wesentlich von derjenigen des Fabritwebers unterscheidet und zwar auch daun nicht,
wenn der Hausweber vorübergeheudfür eigene Rechnung arbeitet und sich die Ruh- und Hülfsstoffe
selbst beschafft,und daß daher beide Kategorien in gleicher Weise in Krankheits- und Todesfällen
b" Kllssenunteistütznng bedürftig sind. Ferner wird angeführt, wie es vorkommt, daß ein Haus-
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wcbcr, nachdemihm die Ruhmaterialien vom Arbeitgeber geliefert sind, sich behnfs Umgehung der
Versicherungspflichtals Selbstlieferant derselbenbezeichnet. Endlich spricht noch die Analogie des
Invaliditäts« und Altersversicherungsgesetzeszu Gunsten der Ausdehuuug. Da diese Gründe im
Allgemeinenals zutreffend anzuerkennensein werden, dürfte die Ausdehnung des Versicherungs-
zwauges für Hauswcber in dem Umfange, wie sie von den meisten betheiligten Gemeinden nnd
Kreisen der RegierungsbezirkeAachen und Düsseldorf eingeführt ist, als zweckmäßigzu bezeichnensein.

DiefelbenGründe, welche die von diesen Gemeinden und Kreisen beschlossenenAbänderungen
ihrer Statuten erwünschterscheinen lassen, sind auch für die weitere Ausdehuuug des Versicheruugs
zwanges in den 7 Bürgermeistereiendes Kreises Erkelenz und im Kreise Geileukirchen geltend zu
machen. Abgesehen hiervon ist es zweckmäßig, die Vcrsicherungspflichtfür diefelben Kategorien von
Arbeitern in benachbarten, von ähnlichen wirthschaftlichen Verhältnissen beherrschten Gebieten gleich'
artig zu regeln und zwar schon deshalb, um nicht durch den Schein der Willkür Unzufriedenheit
hervorzurufen, und um nicht die Arbeite uud Produttions-Bedingnngen künstlich zu Unguusteu
eines Theiles der Gewerbetreibendenzu verschieben. In Erwägung dieser Umstände empfiehlt es
sich, auch jetzt wieder die vorhandenenLücken durch das Proviuzialstatnt vermittels cntfprechcnder
Erweiterung desselbenauszufüllen. Das Statut würde daher im tz. 1 etwa den Zusatz zu erhalten
haben: „und zwar auch für den Fall, daß sie die Roh- und Hülfsstoffe selbst beschaffen, und auch
für die Zeit, während welcher sie vorübergehendfür eigene Rechnung arbeiten".

Die Kassenbeiträge sind nach dem bestehenden Statute zu zwei Drittel vou den Arbeit
nehmern, zu einem Drittel von den Arbeitgebern zu entrichten. Für die Zeit, während deren die
Arbeitnehmer vorübergehend für eigene Rechnung arbeiten, werden fie die Kafsenbeiträge voll zu
tragen haben. Fraglich kann es erscheinen,was in dieser Beziehung für diejenigen Fälle zu
bestimmen ist, in denen die Arbeitnehmer die Roh- nnd Hülfsstoffe fclbst beschaffen. Die gcgcn-
wärtige Lage der Textilindustrie gebietet es, bei jeder Belastung derselben mit besondererVorsicht
zu verfahren. Andererseits erheischenauch die wirthfchaftlichcuVerhältuisse der Hauswebermeistcr
thuulichsteSchonung und Rücksichtnahme. Es wird daher empfohlen, die Veitrngspflicht nach dem¬
selben Maßstabe auf die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer zu vertheilen, wie dies fowuhl hinsichtlich
der unmittelbar durch das Gesetz der VersicherungspfiichtunterworfenenArbeiter, als anch hinfichtlich
derjenigennach dem Pruuinzicilstatut VersicherungspflichtigenHansweber gefchieht, die nicht die Roh'
nnd Hülfsstoffe sich selbst befchaffen. Demnach würden die Arbeitgeber ein Drittel, die Arbeit'
nehmer zwei Drittel der laufenden Kaffenbeiträgezu leisten haben, eine Lösung, die auch in den
übrigen betheiligten Gemeinden und Kreisen des RegierungsbezirksAachen acccptirt ist. Die Ein-
trittsgelder dagegen fallen cmsfchließlich den Arbeitnehmern zur Last.

In gleicher Weise wird die Pflicht der An» uud Abmeldung auch dauu den Arbeit¬
gebern aufzuerlegen sein, wenn die Arbeitnehmer die Roh- und Hülfsstoffe selbst beschaffe»,
während diese Pflicht den Arbeitnehmern obliegt, sofern diefe vorübergehend anf eigene Rech¬
nung arbeiten.

Die vorstehendangegebene Erweiterung des Statuts bedingt noch einige andere Ergänzung"'
von mehr redaktioneller Natur. Feiner sind einige nicht hiermit im Zusammenhangstehende, weniger
wesentlicheAbänderungen erforderlich,um das Statut mit den Vorschriftendes Krantenversichernngs-
gesetzes in der Fassung der Novelle vom 10. April d. I. in Einklang zu bringen. Die vor-
geschlagene Fassung für fämmtlicheAenderungen ergiebt sich aus der Anlage, in welcher die Ve
stimmungen des bisher geltende» Statuts und der neue Entwurf einander gegenübergestelltsind.
Die abzuänderndenSätze und Satztheile sind durch Unterstreichunggekennzeichnet.
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Euer Hochwohlgeburen beehre ich mich ganz ergebcnst zu ersuchen, eine Veschlußfassuug des
Pruuinziallandtages über die vorgeschlagene» Abänderungen des Pruviuzinlstatuts vom 12. Dezember
1885 sehr gefälligst herbeiführen zu wollen.

Der Kömgliche Landtagscommissarius, Ober-Präsident der Nheinprovinz:
gez. Nasse.

Au deu stellvertretendenVorsitzenden des
RheinischenProviuziallaudtages,

Herrn Landrath z. D. Ianßen,
Hochwohlgeborenhier,

o. r. 17729.

Statutarische Bestimmungen
für die

Ausdehnung des Kranken-Versicherungszwangesauf die Arbeiter der Hausindustrie.

Auf Grund der §§. 2 uud 54 des Rcichsgesetzcs, betreffenddie Krankenversicherung der
Arbeiter, vom 15. Juni 1883 iu der Fnssuug der Novelle vom 10. April 1892, sind von
dem RheinischenProvinziallaudtage für den Umfang des Kreises Gcilcntirchen und der Bürger'
'»eistereieu Neeck, Elmpt, Erkelenz, Kückhoveu, Niedertrüchtcu,Schwnncnberg, Wcgberg des Kreises
Erkelenz folgendestatutarischeBestimmungenbeschlossenworden:

Bisherige Fassung.
§. i.

Die Anwendung der Vorschriftendes §. 1
des Gefetzes wird hierdurch erstreckt auf alle
Weber, Wirter, Scheerer, Wiuder, Confektious-
Ichncider uud suustigcu Meister der Teztil-
Uldustrie,welche iu selbst beschafften Betriebs-
statten im Auftrage und für Rechnung anderer
Gewerbetreibenderbcfchäftigtwerden.

Dieser Vcrsichcrungspflicht unterliegenohne
Unterschieddes Geschlechts anch diejenigen,deren
Beschäftigungihrer Natur nach eine vorüber-
lohende ist, wenn ihre Beschäftigung länger
"ls sechs Tage dauert.

§. 2.
Die Arbeitgeber sind verpflichtet, jede

^°n ihnen beschäftigte, nach §. 1 versichernngs-
Wuchtige Person bei der von der Anfsichts-

Abänderungs-Morschlag.

Die Anwendung der Vorschriftendes §. t
des Gesetzes wird hierdurch erstreckt auf alle
Weber, Wirker, Scheerer, Wiuder, Coufcktions-
schncidcrund sonstigen Meister der Textilin
dnstric, welche iu selbst beschafftenBetriebs«
statten im Auftrage und für Rechnuug anderer
Gewerbetreibender beschäftigt werden und
zwar nnch für den Fall, daß fic die
Roh^ und Hülfsstoffe selbst beschaffen,
und auch für die Zeit, während welcher
sie vorübergehend für eigene Rechnung
arbeiten.

8- 2.
Die Arbeitgeber sind verpflichtet, jede

von ihnen beschäftigte, nach §. 1 versichernngs»
Pflichtige Person bei der von der Anfsichts'

25
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behörde nach tz. 49 »lirioa 3 des Gesetzes
vom 15. Juni 1883 errichteten Meldestelle,oder
falls eine solche nicht errichtet ist, für die
Gemeindekrankenversicherung bei der Gemeinde»
beHürde oder der von dieser bestimmten Melde»
stelle, und für die Ortskrankenlassen bei den
durch das Statut bestimmtenStellen spätestens
am siebenten Tage nach Beginn der Beschäf¬
tigung anzumeldenund spätestens am siebenten
Tage nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses
wieder abzumelden.

Arbeitgeber, welche außerhalb der Kreise
Erkelenz und Geilentirchen wohnen, müssen
diese An- und Abmeldung innerhalb 14 Tagen
bewirken. Arbeitgeber, welche ihrer Anmelde»
Pflicht nicht genügen, sind verpflichtet, alle
Aufwendungen zu erstatten, welche die Ge-
meinde-Kraukeuversicheruugoder eine Orts«
kraulenkasse auf Grund gesetzlicher oder statu¬
tarischer Vorschrift zur Unterstützungeiner vor
der Anmeldung erkrankten Person gemacht
haben.

s. 3.

Die Arbeitgeber sind verpflichtet,die Bei¬
träge, welche für die von ihnen beschäftigten,
nach H. i vcrficherungspflichtigcnPersonen
zur Gemeinde-Krankenversicherung oder zu einer
Ortstiantentllsse zu entrichte» sind, für die
ersteren alle 4 Wochen, für die letzteren cm
den durch das Statut festgesetztenZahlungs-
terminen nachträglicheinzuzahlen.

Diejenigen Arbeitgeber, welche nicht in
regelmäßigen Lohnperioden, sondern bei Ab¬
lieferung der fertig gestellten Waaren oder
Halbfabrikate löhnen, sind berechtigt, die Zah-
lung der Beiträge erst am nächsten auf die

behörde uach tz. 49 slins«, 3 des Gesetzes
vom 15. Juni 1883 in der Fassung der
Novelle vom 10. April 1892 errichteten
Meldestelle, oder falls eine solche nicht er¬
richtet ist, für die Gemeindekrankenvcrsichcrnng
bei der Gemeindebehördeoder der von dieser
bestimmten Meldestelle, und für die Orts¬
krankenlassenbei den durch das Statut be¬
stimmten Stellen spätestens am siebentenTage
nach Beginn der Beschäftigung anzumelden
und spätestens am siebenten Tage nach Be¬
endigung des Arbeitsverhältnisses wieder abzu¬
melden.

Arbeitgeber, welcheaußerhalb der Kreise
Erkelenz und Geilentirchen wohnen, müssen
diese An- und Abmeldung innerhalb 14 Tagen
bewirken. Für die Zeit, während welcher
die versicherten Personen vorüber¬
gehend für eigene Rechnung arbeiten,
liegt die Meldepflicht ihnen selbst ob.

Arbeitgeber, welche ihrer Anmelde¬
pflicht vorsätzlich oder fahrlässiger
Weise nicht »genügen, sind verpflichtet,
alle Aufwendungen zu erstatten, welche
die Gemeiudekrankenversicherung oder
die betreffende Ortskrankenlasse auf
Grund gesetzlicher oder statutarischer
Vorschrift in einem vor der Anmeldung
durch die nicht angemeldete Person ver¬
anlaßten Unterstützungsfalle gemachthat.

tz, 3.

Die Arbeitgeber sind verpflichtet,die Bei¬
trage, welche für die von ihnen beschäftigten,
nach §. 1 Versicherungspflichtigen Personen zur
Gemeinde-Krankenversicherungoder zu einer
Ortskrankenkassezu eutrichteu sind, für die
ersteren alle 4 Wochen, für die letztereu an
den durch das Statut festgesetzte,, Zahlungs¬
terminen nachträglich einzuzahlen.

Diejenigen Arbeitgeber, welche nicht in
regelmäßigen Lohnperioden, sondern bei Ab»
liefernng der fertig gestellten Waaren "der
Halbfabrikate löhnen, find berechtigt, die Zah
lung der Beiträge erst am nächsten auf du
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Auslöhnung folgenden statutmäßigen Zah¬
lungstermine zu bewirken,müssendie Beiträge
aber spätestens 12 Wochen nach Beginn der
übertragenen Arbeit oder nach der letzten Bei¬
tragszahlung einzahlen, falls die Fertigstellung
und Löhnung der Arbeit nicht eher erfolgt. —
Die Beiträge sind so lange fortznzahlen, bis
die vorschriftsmäßigeAbmeldung erfolgt ist.

8 4.
Die Arbeitgeber sind verpflichtet, ein

Drittel der Beiträge, welche ans die von ihnen
beschäftigten,nach §. 1 versichernngspflichtigcn
Personen entfallen, aus eigenen Mitteln zu
leisten. Sie sind berechtigt, die Beiträge,
welchesie für dieselben einzahlen, soweit sie
!°lche nicht ans eigenen Mitteln zu leisten
haben, bei jeder regelmäßigenLohnzahlnng in
Abzug zu bringen, soweit sie auf diese Lohn¬
zahlung antheilsweiseentfallen.

Auf Streitigkeiten zwischendem Arbeit«
lieber und den von ihm beschäftigten Personen
über die Vercchuuug und Anrechnung der von
d'esen z» leistendenBeitrage findet ß. 120a
der GewerbeordnungAnwendung.

8- 5.
Die Fabrikanten nnd Fabritkaufleute,

"°lche die im 8- 1 bezeichneten Meister der

Auslöhnnng folgenden statutmäßigen Zahlungs¬
termine zu bewirken,müssendie Beiträge aber
spätestens 12 Wochen nach Beginn der über¬
tragenen Arbeit oder nach der letzten Beitrags¬
zahlung einzahlen, falls die Fertigstellung und
Löhnung der Arbeit nicht eher erfolgt. Die
Beiträge find so lange furtzuzahlen, bis die
vorschriftsmäßigeAbmeldung erfolgt ist.

8- 4.
Die Beitrage zur Krankenver¬

sicherung entfallen bei den nach H. 1
Versicherungspflichtigen Personen zu
zwei Dritteln auf diese, zu einem
Drittel auf ihre Arbeitgeber, jedoch
sind die letzteren von der Verpflichtung
zur Leistung dieses Drittels ans
eigenen Mitteln befreit für die Zeit,
während welcher die von ihnen be>
schäftigten Personen vorübergehend für
eigene Rechnung arbeiten. Eintritts¬
gelder belasten nur die Versicherte«,
sind aber gleichfalls von ihren Arbeit¬
gebern vorschußweise bei der ersten
fällig werdenden Beitragszahlung ein-
zuzahlen.

Die Versicherten sind verpflichtet,
dicGintrittsgetder undBeiträgc, letztere
nach Abzug des auf die Arbeitgeber
entfallenden Drittels bei den Lohn¬
zahlungen sich einbehalten zn lassen.

Streitigkeiten zwischen dem Arbeit¬
geber und den von ihm beschäftigten
Personen über die Berechnung und
Anrechnung der von diesen zn leisten¬
den Beiträge und der Eintrittsgelder
werden nach den Vorschriften des Ge¬
setzes, betreffend die Gewerbegerichte,
vom 29. Juli 1890 (R.-G.-Bl. S. 141)
entschieden.

ß. b.
Die Fabrikanten und Fabriikanflente,

welche die im 8- 1 bezeichneten Meister der
25*
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Hausindustrie beschäftigen, gelten nur als
Arbeitgeber dieser Meister, nicht auch als
Arbeitgeber der von diesen Meistern beschäf¬
tigten Personen. Die Pflicht der An° und
Abmeldung und der Einzahlung der Beitrüge
dieser Personen liegt nach dem Gesetz vom
15. Juni 1883 den Meistern der Hausindustrie
selbst ob.

Wird einer der im tz. 1 bezeichneten
Weber oder Wirter gleichzeitig von mehreren
Arbeitgebern beschäftigt,so darf die Gemeinde»
Krankenversicherungoder die Ortstrantenkasse,
welcher der Weber oder Wirker angehört, den
Veitrag nur von demjenigenArbeitgeber er°
heben, welcherden Meifterstnhl beschäftigt.Ist
unter den mehreren Stühlen des Webers oder
Wirters kein Mcisterstuhl vorhanden, so hat
der Weber oder Wirker einen Stuhl zu be>
zeichnen, welcher als Meisterstuhl gelten soll.
Der Weber oder Wirter hat den Arbeitgeber,
welcher den Meisterstuhl beschäftigt, den im
tz. 2 bestimmtenMeldestelleu anzuzeigen.

Iu Ermangelung solcher Anzeigen werden
die Beiträge allen Arbeitgebern zn gleichen
Theilen für die Tage der mehrfachen Be<
schnftiguugangerechnet.

Der Bruchtheil ciues Beschäftignngstnges
ist hierbei stets als voller Tag zu berechnen.

Die gleiche Berthcilung der Beiträge tritt
ein. weuu andere der im §. 1 bezeichneten
Personen gleichzeitig von mehreren Arbeitgebern
beschäftigt werden, so daß die Gemeinde-
Krautcnversicheruugoder die Ortstrantenkasse,
welcher dieselben angehören, auch für die Zeit
der mehrfachen Beschäftigung stets nur den
einmaligen Beitrag empfängt.

8- «-
Diese statutarischenBestimmnngen treten

am I. April 1886 in Kraft.

Hansindustrie beschäftigen, gelten nur als
Arbeitgeber dieser Meister, nicht auch als
Arbeitgeber der von diesen Meistern bcschäs
tigten Personen. Die Pflicht der An- nnd Ab¬
meldung und der Einzahlung der Beiträge und
Eintrittsgelder dieser Personen liegt nach
dem Gesetz vom 15. Inni 1883 in der
Fassung der Novelle vom 10. April 1892
den Meistern der Hausindustrie selbst ob.

Wird eiuer der im 8- -> bezeichneten
Weber oder Wirter gleichzeitigvon mehreren
Arbeitgebern beschäftigt,so darf die Gemeinde-
Krankenversicherungoder die Ortstrantenkasse,
welcherder Weber oder Wirter angehört, den
Beitrag mir von demjenigen Arbeitgeber er¬
heben, welcher den Meistcrstnhl beschäftigt,
Ist nnter den mehreren Stühlen des Webers
oder Wirkers kein Meisterstnhl vorhanden, so
hat der Weber oder Wirker einen Stuhl zu
bezeichnen, welcherals Meisterstuhl gelten soll.
Der Weber oder Wirker hat den Arbeitgeber,
welcher den Meisterstnhl beschäftigt, den im
8- 2 bestimmtenMeldestellen anzuzeigen.

In Ermangelnug solcher Anzeigen werden
die Beiträge allen Arbeitgebern zu gleichen
Theilen für die Tage der mehrfachen Ve
schäftigungangerechnet.

Der Bruchtheil eines Beschäftiguugstagcs
ist hierbei stets als voller Tag zn berechnen.

Die gleiche Vcrtheiluug der Beiträge tritt
ciu, weuu andere der im 8- 1 bezeichneten
Personen gleichzeitig von mehrerenArbeitgebern
beschäftigt werden, so daß die Gemeinde-
Krankenversicherungoder die Ortstrantenkasse,
welcherdieselben angehören, auch für die Zeit
der mehrfachen Beschäftigung stets nur den
einmaligen Beitrag empfängt.

Diese statutarischen Bestimmungen
treten an Stelle des Statuts vom 12.
Dezember 1885 am 1. Januar 1893 in
Kraft.
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Anlage 25.

Bericht und Anträge
des Provinzialausschusscs

den derzeitigen Stand der Angelegenheit, betreffend die Uebernahme der Unterhaltung der
in der Rheinprovinz gelegenen Aktienstraften auf Provinzialfonds.

Seitens des Prouiuzialausfchusses war dein 36. Prouinziallandtage ein Antrag des Prä¬
sidentender KöniglichenNegierung zu Aachen, betreffend die Uebernahme der im Negierungsbezirk
Aachen gelegenen 4 Aktienstraßen, mit dem Vorschlage unterbreitet worden,

„1. die Entscheidungüber den Antrag zur Zeit noch auszusetzenund
2. den Provinzialausschuh zu beauftragen, dein nächsten Provinziallandtage eine Vorlage

darüber zu unterbreiten:
ll) welche der jetzt noch bestehenden Mienstrahen auf die Unterhaltuug durch die Provinz

zu übernehmen sein werden, und wie hoch sich die Kosten für den erstmaligen
vrovinzilllstraßenmäßigenAusbau und die fernere jährliche Unterhaltung belaufen;

K) in welcher Weise der Ausbau und die fernere Unterhaltung der übrigeu Attim-
straßen in Zukuuft zu regelu fein mochte und welche Summen hierfür aufzu-
briugeu siud."

Der Landtag erhob die Vorschlägedes Ausschusses zum Beschluß.
Auf Grund der bisher stattgehabtenVerhandlungen und der vorgenommenenBesichtigungen

siellt sich der augenblickliche Stand der Angelegenheit wie folgt dar:

In der Nheinvrovinz sind nachbezeichnete Aktienstraßen vorhanden:

I. Negierungsbezirk Aachen.

Straße von der belgischenGrenze über Euven nach Aachen . . . 18,8«« Km lang,
Cockerillstrahevon Aachen nach Stolberg ......... 9,«7» „
Straße von Stolberg über Eschweilernach Iülich...... 1?,»<" ,, „

„ „ Eschweilernach Düren.......... . 1?,io» „ __^
zusammen 61,844 Km lang.

II. Negierungsbezirk Coblenz,

Straße von Manen nach Andernach mit Abzweigungnach Weißenthurm 22,8»« Km lang.
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III. Regierungsbezirk Düsseldorf.

Klinkerstraßevon Wyler (bei Cranenburg) bis zur holländischen Grenze 5,»»» Km lang,
Straße von Moers nach Homberg........... 6,4?» „ ,,

„ „ Mülheim a, d. Ruhr nach Vordeck....... 5,i7, „ „
„ „ Emmerichbis zur holländischen Grenze bei S'Heerenberg . 4,l»n „ „

Schwarzbachthalstrahevon Nittershausen bis Veckacker . . . . . 1,l>2 8 „ „
zusammen 22,°s« Km lang

Die Gesammtlänge der Aktienstraßen beträgt daher:
61,844 -7/- 22,83» -7/- 22,06« — 106,7 4« 1<m.

I. Was zunächstdie im RegierungsbezirkAachen belegenenAktimstrahen betrifft, fo wurde
unterm 5. Dezember 1891 an die KöniglicheNegierung, in Berücksichtigungdes bis¬
herigen Standpunktes der Landtage, das Ersuchen um eine dahingehende Prüfung
gerichtet,

„1. ob die fraglichen Aktienstraßen in ihren jetzigen Breiten, Entwässerungs- und
Steigungsverhältnissen dem Verkehrsbedürfnisse,sowie den polizeilichenVorschriften
genügen, oder welche Aenderungenin diefer Hinsicht unerläßlich geboten erscheinen, und

2. ob die Gemeinden oder Kreise bereit sein würden, im Falle die Prouinzialverwaltung
die Unterhaltung der fraglichen Straßen übernimmt, die Aktionäre abzufinden, bezw.
das Eigenthum der Straßen zu erwerben und einen Zuschuß zur Herstellung der
Steinbahn zu leisten,"

Von einem provinzialstraßenmäßigen Ausbau, als: von der Beseitigung der zu starken
Steigungen, Erbreiterung der Straßen an einzelnenStellen:c. sollte also nach dieser Fragestellung
eventuell abgesehenwerden, wenn Seitens der Königlichen Regierung die vorhandenen Steigung«- :c.
Verhältnisse als dem Verkehrsbedürfnissegenügend erachtet würden.

Die unterm 30. Mai cr. eingegangeneAntwort der KöniglichenRegierung zu Aachen ließ
nun aber erkennen, baß augenblicklich nur die Uebernahme der Aachen-Stolberg'er Straße in Frage
kommenkann.

Für die Abgabe der Stolberg-Eschwciler-Iülich'er Straße ist nämlich die Forderung der
Aktionäre so hoch gestiegen(von 18 000 auf 40 000 M,), daß der Kreistag des am meisten inter-
essirten Kreises Aachen die Forderung abgelehnt hat und die Angelegenheit hinsichtlich dieser
Straße vorläufig auf sich beruhen bleiben muh. Aehnlich verhält es sich mit der Eupen-Aachen'er
Straße. Eine Geneigtheit des meist betheiligten Kreises Eupen zum Erwerb der Straße von den
Aktionären liegt nicht vor, weil nur der kleinere Theil der Gemeinden ein Interesse an dem Fort¬
fall des Barriöregeldes hat. Zudem hält der Landrath den gegenwärtigen Zeitpunkt nicht für den
geeigneten, weil er in nicht ferner Zeit von dein Wechfel der Besitzereiner Anzahl Aktien günstigere
und bessere Bedingungen, als jetzt, erwartet. Was den im Stadtgebiete von Aachen gelegenen Theil
der Aachen-Eupen'er Straße anlangt, so hat die Stadtverordneten-Versammlung jede Betheiligung
an den bezüglichen Kosten abgelehnt.

Bezüglich der Eschweiler-Düren'er Attienstraße ist endlich zu bemerken, daß einerseits die
mangelhafteBeschaffenheitder Straße und die demgemäß erforderlichenhohen Instandsetzungskosten,
andererseits die Forderung der Aktionäre von 75 000 M. für Abgabe der Straße die interessirte"
Gemeinden bewogenhat, jeglichen Beitrag sowohl zum Erwerb der Straße wie zur Instandsetzung
abzulehnen.
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Es stand hiernach gemäß obigem Bescheideder KöniglichenNegierung zunächstnur die
Uebernahme der AachcN'Stulbcrg'er Straße in Frage, da hier der Kreis Aachen bereits zum Theil
in den Besitz des Eigenthums gelangt ist, zum Theil zweifellos gelangen wird, da ferner der Kreis
wie auch die Stadt Aachen bereit sind, zur erstmaligen Wiederherstellungder Steinbahn, falls die¬
selbe auf einzelnen Stellen verbesserungsbedürftigsei, einen entsprechendenZuschußzu gewähren, und
endlich da, abgesehen von einer wünschcuswerthenErweiterung der Straße innerhalb des Stadt»
gebietcs von Aachen, die Brücken-, Steigungs» «. Verhältnissedem Vertehrsbedürfnisscund den Polizei-
gesetzlichenVorschriften genügen.

Um nunmehr einen Ueberblick über die Iustandsetzungslustender Aachen-Stolberg'er Straße
zu gewinnen, wurde ein Ueberschlagdieser Kosten aufgestellt, und zwar getrennt für die Strecke
innerhalb des Stadtgebietes von Aachen und außerhalb desselben. Ersterer schließtmit der Summe
von 20000 M., letzterer mit der Summe von 70 200 M. ab (zusammen 90 200 M.).

Innerhalb der Stadt beträgt die Länge der Strecke 1510 iu, außerhalb 7618 ru. Gibt
die Provinz für die beiden Strecken zu den Iustandsetzungslosten einen Zuschuß von 4 M. pro
laufenden Meter, so entfällt auf die Strecke innerhalb der Stadt 4 X 1510 6 040 M.,
s° daß Seitens der Stadt zu zahlen wäre 20 000—6040 . . .' . 13 960 „

Auf die Strecke außerhalb des Stadtgebietes entfällt als
Antheil der Provinz 4 X 7618 ............ 30472 M.,
als Antheil des Kreises 70 200—30472 ......... 3 9 728 „

Der Gesammtbeitrag der Provinz würde betragen: 6040 4-30472 . . . 36 512 M.
der Stadt und des Kreises: 13 960-<-39 728 ............ 53 688 „

zusammen 90200 M.
Gemäß diesbezüglichen Beschlussesdes Provinzialausschusses wurde nunmehr dem König¬

lichen Landrath des Kreises Aachen mittels Zuschrift vom 16. Augnst dahingehendeMittheilung
gemacht, daß dem Provinziallandtage der Antrag auf Uebernahme der Aktienstraße von Aachen
nach Stulberg unterbreitet werden folle, wenn der Kreis wie auch die Stadt sich verpflichten,gegen
Bewilligung einer Banprämie von 4 M. für den laufenden Meter die Straße dein Anschlageent¬
sprechend provinzialstraßcnmäßignnsznbauen und dieselbe sodann frei von allen Lasten unentgeltlich
der Provinz als Eigenthum zu übertragen. Der Kreistag hat sich nach hierher gelangter Mit-
Heilung vom 9. November er. bereit erklärt, die vorstehendenBedingungen anzunehmen.

Ebcnfo ist seitens der Stadt Aachen die Erklärung eingegangen, daß die Stadt das ihr
eigenthümlich gehörige Straßcnterrain innerhalb des städtische» Gebietes nn die Provinz abzutreteu
und die Instandsetzung der Straße innerhalb des fraglichenGebietes zu übernehmenbereit sei, uud
^"ar gegen Zahlung einer Bnupräniic von 4 M. auf den laufenden Meter und unter der Vor-
""ssetznng, daß der Stadt die Untcrhaltuug gegcu Zahlung einer Jahresrate bezw. unter den
gleichen Bedingungen, wie sie für die übrigen übernommenen Straßen im Vertrage vom
2?. Oktober/10. November 1879 festgesetzt seien, übertragen werde.

Hinsichtlich des die Uebernahme der Altienstraße Aachen-Stolberg betreffendenAntrages
des Provinzialllusschnsscswird auf den Schluß des gegenwärtigenBerichtes verwiesen.

II. Was sodann die im RegierungsbezirkCoblenz gelegene Mayen-Andernach'er Aktien-
swße einschließlich der Abzweigung nach Weihenthurmbetrifft, so datirt der letzte in Frage kommende
Antrag des Landraths von Mayen vom 5. November 1888. In dem bezüglichenSchreiben ist
ausgeführt, daß die Aktiengesellschaft bereit sei, die Straße unentgeltlich zn übergeben, sodann,
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daß der Landrath nicht zweifele, daß nach der Bewilligung einer Prämie von etwa 4 M. für
den laufenden Meter Seitens der Provinz für die nicht unbedeutendenKosten der Instandsetzung
die Gemeinden den restirenden Betrag übernehmen werden. Der 35. Provinziallandlag ent-
schied dahin:

„die Beschlußfassungüber den Antrag bis auf Weiteres mit der Maßgabe zu ver¬
tagen, daß die Provinzialverwaltung behufs weiterer Erörterung der Angelegenheit
mit der Anfertigung eines Kostenanschlagesbeauftragt wird."

Der Kostenanschlag wurde aufgestellt, indeß die Regelung der Angelegenheit mit Rück¬
sicht auf den geuerellen Beschluß des 36. Landtages dem 37. Landtage vorbehalten. Der Wort¬
laut des bezüglichenBeschlussesdes 36. Landtags lautet:

„Die Ueberuahme der Straße Andernach-Mayen als Provinzialstraße mit Rücksicht
auf die schwebenden Verhandlungen über Mienstraßen bis auf Weiteres abzulehnen."

Die Gesammtlänge der Straße einschließlichder Abzweigung nach Weißenthurm beträgt
22 830 laufeude Meter. Die Instandsetzungskosten sind bei Verwendung von Basalt für die
neue Decklage berechnet auf 227 000 M-

Der Zuschuß der Proviuzialverwaltung würde bei Annahme von 4 M. sür den
laufenden Meter betragen 4x22 830-91320 M, so daß als Beitrag für die Gemeinden
verbleiben: 22? 000 — 91 320---135 680 M.

Mit Zufchrift vom 16. Angust er. wurde nuumehr dem Landrath des Kreises Mayen
die Mittheilung gemacht, daß der Provinzialausschuß den Antrag auf Ueberuahme der Unter¬
haltung der fraglichen Aktienstraße beim Provinziallandtage zu stellen beabsichtige, wenn der
streis sich verpflichte, gegen Bewilligung einer Bauprämie von 4 M. für den laufenden Meter
die Straße nach dem ausgearbeiteten Anschlage provinzialstraßenmäßig auszubauen und dieselbe
demnächstfrei von allen Lasten der Provinz unentgeltlich als Eigenthum zu übertragen.

Unter dem 22. Oktober cr. richtete hierauf der Landrath an die Verwaltung die Bitte,
erwägen zu wollen, ob nicht die Steinbahn, statt einer Breite von 5 Metern, wie im Kosten¬
anschlage angenommen, eine solche von 4,z Metern erhalten, sowie ob nicht statt des vorgesehenen
Basaltlleinschlages für die Deckschüttnngcn,Basaltlava verwendet werden könne. In der Sitzung
vom 15./16. November cr. beschloß der Provinzialausschuß dem Antrage auf Ermäßigung der
Steinbahnbreite Folge zu geben, die Verwendung von Basaltlava an Stelle von Basalt jedoch
abzulehnen.

Die weiteren Verhandlungen befinden sich augenblicklichnoch in der Schwebe und wird
wegen der beabsichtigten ferneren Behandlung der Angelegenheit auf den Schluß des gegen¬
wärtigen Berichtes verwiefen.

III. Hinsichtlichder im Regierungsbezirk Düsseldorf gelegenenStraßen ist das Folgende
zu erwähnen:

1. Die Kliuter-Attieustraße bei Craneuburg, Kreis Eleve, bildet die Fort¬
setzung der Düsseldorf-Clever Provinzialstraße bis zur holläudischenGrenze nnd ist ein Theil
der Verbindungsstraße zwischen Cranenburg und Nymwege». Die Straße wurde erbaut in den
Jahren 1823/24 und zwar von einer holländischenAktiengesellschaft, Sie wurde der Gesellschaft
auf Grund der Verleihungtzurknnde vom 27. Inni 1823 auf die Dauer vou 80 Iahreu. vom
Äegmne der Chausseegeldcrhebungab gerechnet,überlassen, nach deren Ablauf die Straße nebst
dem Ehansseegclderhebungsrechteunentgeltlich an den Staat zurückfällt. Die Ehansseegeld-
erheunng erfolgte zunächst nach dem Tarife vom 21. Mai 1822, vom 1. April 1833 ab aber
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nach dem Tarife vom 28. April 1828. Mit Rücksichtauf den Verlust durch die Einführung
des letzteren Tarifes werden der Gesellschaft jährlich vom Staate auf die Dauer der Verleihungs¬
urkunde (vom 1. Oktober 1832 ab) 900 M. aus der Staatskasse gezahlt. Auf der 5039 m
langen Strecke befindet sich eine Hcbestelle. Die Bedeutung der Straße hinsichtlichder Ver-
kehrsintcressenist eine verhältnismäßig geringe, wie schon daraus hervorgeht, daß täglich etwa
30 bis 40 Fahrzeuge die Strecke Passiren,

Die Straße ist auf der ganzen Länge mit Klinkern (harten Ziegelsteinen)abgepflastert.
Ans der ersten Hälfte ist der Znstand des Pflasters ein mangelhafter zu nennen, da vielfach auf
Stücken von mehreren Quadratmetern leine Steine mehr vorhanden und die entstandene!:Locher
mit Erde :c, anögefüllt worden sind. Je näher der holländischen Grenze, umsowenigermangelhaft
wird das Pflaster. Die Straße hat durchweg eine Breite von etwa 7—8 m; Gräben oder Rinnen
sind meist nicht vorhanden, ebenso fast keine Bäume.

Ein Antrag, die Straße Seitens der Provinz zu übernehmen, ist niemals gestellt worden;
ebensowenigetwa ein Antrag auf Gewährung einer Unterstützung.

Nach Lage der Verhältnisse dürfte für die diesseitige Verwaltung lein Anlaß vorliegen,
eine Aenderung herbeizuführen, dies nmfoweniger, als weder der Kreis noch irgend eine Gemeinde
sich für die Angelegenheitzu interefsiren scheint und die Absindung der Aktionäre lc. zu übernehmen
bereit sein dürfte.

2. Die Aktienstraße von Moers nach Homberg, erbaut in den Jahren 1840/41.
Dein Staate steht jederzeit das Necht zu, gegen Ersatz der Anlagckosten(1873 betrugen dieselben
39 000 M.), nach Abzng der seiner Zeit gegebenen Prämie von 10 200 M, die Straße als
Eigenthum mit der Unterhaltnngsverpflichtung zu übernehmen. Die Straße beginnt bet 27,2 der
Düsseldors.Eleve'rProuinzialstraße und endigt an, Rhein in Homberg. Mit Ausnahme eines kurzen
circa 30—35 m langen gepflasterten Stückes ist sie chaussirt. Bei Nr, 1,, tritt die Moers-
Homberger Bahn ans die Straße, verbleibt bis zum Orte Homberg auf dem linksseitigenBankett,
befindet sich im Ort Homberg auf der Mitte der Fahrbahn und verläßt die Straße erst mehrere
hundert Meter vor ihrem Ende. Die Eisenbahn ist eröffnet worden am 1. Januar 1883. Die
Breite auf freier Strecke beträgt circa 8,5—9 ,n, sodaß nach Abzug des von der Bahn becm-
sprnchten Theiles 7 m für den Landfnhr- und Fuhverkehr vorhanden sind. Was den Verkehr
^trifft, fo dürfte derselbe etwa 35-40 Fuhrwerke täglich uachwcisen. Im Monat Juni passirUn
We Straße an einer Hebcstelle:

450 leere Einspänner,
700 bcladene „

41 „ Zweispänner,
56 „ »

(Luxuswagen-^ beladene Wagen gerechnet). Auf der Straße sind 2 Hebestellen, deren jede eine
Einnahme von mehr als 1500 M. haben soll.

Die Steinbahn hat eine Unterlage au« Kies und eine Obcrlage aus Nasalt. Letztere
^ durchwegverschlissen,so daß zur vrouinzialstraßcnmäßigenInstandsetzungunter Berücksichtigung
d" vielen Löcher eine Decke von mindestens 4 m Breite und 8 er» Stärke nöthig wäre. Die
Dustenwürden ,-ut. 2? 000 M. betragen. Während im klebrigen Bankette, Graben und Banm-
pflanzuugen befriedigend unterhalten sind, würden nur noch die Entwäsferungüuerhältnisseim Orte
Homberg zu ihrer Negelnng eine größere Aufwendung beanspruchen(vielleicht 5—6000 M.) Ans
Anlaß der mangelhaften Unterhaltung durch die Aktiengesellschaft hat die Königliche Negierung im

2N
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Jahre 1884 die Anfrage an die Provinzialverwaltung gerichtet, ob die letztere und eventuell unter
welchenBedingungen sie zur Uebernahme der fraglichen Strahe bereit sein würde. Hierbei war
vorausgesetzt, daß das Straßeneigenthum unentgeltlich übergeben werde. Die auf Grund eines
Beschlusses des Ausschusses ergangeneAntwort vom 25. November 1884 lautete dahin, daß der Frage
wegen Uebernahme überhaupt erst dann naher getreten werden könne, wenn die betheiligten
Gemeinden oder der Kreis die Straße übernommen hatten und nach provinzialstraßenmähiger
Herstellung einen dahingehenden Antrag stellen würden. Eine Antwort ist hierauf nicht eingegangen,
wie denn auch bis jetzt eine weitere Anregung nicht stattgehabt hat.

Bei dem verhältnißmäßig geringen Verkehr und bei dem Vorhandensein einer Sekundär-
bllhn, welche jedenfalls den lokalen Verkehr aufnehmendürfte, muh es mindestens als fraglich erscheinen,
ob die Uebernahme durch die Provinzialverwaltung gerechtfertigt wäre. Zweifellos dürfte kaum
eine größere Aufwendung für die Instandsetzung in Frage kommen. Nach den Mittheilungen der
Negierung in dem obenerwähnten Antrage haben auch die Gemeinden mit Rücksicht auf ihre
schlechte Finanzlage jeglicheAufwendung für die chausfeemähigeInstandsetzung abgelehnt.

Sollte nun aber jetzt vielleichtder Kreis sich bereit erklären, die Kosten für die Instand¬
setzung zu tragen, so könnte seitens der Provinz mit Nücksicht darauf, daß ein Haupttheil des
vorhandenen Verkehrs aus dein Marttvcrkehr zwischen den Orten Nheinberg lc. einerseits, Duis¬
burg andererseits besteht, die zukünftige Unterhaltung übernommen werden.

3. Die Aktienstrahe von Mülheim a. d. Nuhr nach Vordeck.
Die Strahe wurde gebaut im Jahre 1840. Sie beginnt bei Nr. 2?,i der Düsseldorf-

Mülheim-Müuster'schenProvinzialstrahe am Eingange der Stadt Mülheim und endigt bei Nr. 11,!
der Meiderich-Steele'r Provinzialstrahe. Die ganze 5150 in lange Strecke ist mit Ausnahme
eines am Anfange liegenden, circa 220 in langen gepflasterten Stückes chcmssirt. Die Steinbahn
besteht aus einem 15 bis 18 cm starken Gemenge von Schlackenund Erde «., untermischt mit
einigen Nasaltstücken. Fahrbahn, Gräben, Pflanzung:c. sind im höchsten Grade mangelhaft. Die
Instandsetzung der Straße dürfte etwa 60 000 M, erfordern.

Auf der Strecke befinden sich 2 Hebcstellen.
Der Verkehr ist ein sehr unbedeutender, so daß die Uebernahme als Provinzialstraße nicht

in Frage kommen dürfte. Zwar verkürzt die Strecke die vorhandene Provinzialstrahenverbindung
zwischen Mülheim und Essen (über Oberhausen, Vellingrath) um etwa 8 1cm, doch dürfte dies
bei den vorhandenen Eisenbahnverbindungen nicht von ausschlaggebenderBedeutung sein.

Anträge auf Uebernahme sind mehrfach gestellt worden.
Der 25. Landtag hat im Jahre 1877 einen Antrag auf käufliche Erwerbung der Straße

abgelehnt. Im Jahre 1878 wurde dem Bürgermeister von Mülheim, von Bock, auf ein Gesuch
um Uebernahme erwidert, daß gemäß dem prinzipiellen Beschlusse des 25. Landtages eine Aktien¬
straße nur dann übernommen weiden könne, wenn die Straße als freies Eigenthum angeboten werde,
vollständig nach den Forderlingen des Regulativs ausgebaut und unterhalten und wenn dieselbe W
den durchgehendenVerkehr von Bedeutung sei.

Im Jahre 1880 hat der Minister der öffentlichenArbeiten durch Vermittelung des
Obtiprüsidenten und auf Anregung des Bürgermeisters von Bock eine Anfrage an den Provinzwl-
vcrwllltnngsrath gerichtet, ob derselbe bei unentgeltlicher Abtretung und nach erfolgter Instand¬
setzung bereit sei, die Straße zu übernehmen. Die Antwort lautete mit Rücksicht ans die
Geringfügigkeit des Verkehrs ablehnend.

Eine Petition von Fuhrwcrtsbesitzern aus dem Jahre 1890 wurde aus gleichem Grunde
abschlägig bcschieden.
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4. Attienstraße vonEmmerich bis zurholländischen Grenze beiS'Hecrenberg.
Die Straße wurde etwa 1845/46 von einer holländischen Gesellschaft zu Arnhcim gebaut.

Sie beginnt bei Nr. 98,« der Düsseldorf-Emmerich'er Pruvinzialstraßeund hat bis zur hollän¬
dischen Grenze eine Länge von 4150 laufeudenMetern.

Mit Ausnahme des ersten Kilometersbei Emmerich, welcher eine Basaltlagehat, wird die
Straße mit Kies unterhalten. Der Zustaud der Fahrbahn ist ein mangelhafter. Die Straße hat eine
Breite von 10 in zwischen den Gräben und eine Fahrbahnbieitevon durchweg 4 m. Gräben
und Vaumpftanzungsind in Ordnung. Die eine Hebestelle bringt etwa jährlich 1600 M. ein.
Der Verkehr ist sehr gering und darf auf etwa 35 Wagen Durchschnitt augcuommcn werden.

Eine Uebernahme als Provinzialstraßekann unter den obwaltenden Verhältnissen nicht
empfuhlen werden. Ein diesbezüglicherAntrag wurde auch niemals gestellt,mir ist im Jahre
!8?7 ein Autrag auf Nuterstützuug eiugegaugen, aber abgelehnt worden,weil nur hülfsbedürf-
tigen Gemeinden der Nheinvruvinz zu dem Ausbau und der Instandsetzungvon Gemeindcwegen
Beihülfengewährt würden.

5. Schwarzbachthalstraße von Nittershauscn bis Beckacker.
Diese Straße wurde etwa 1845 gebaut und hat uur eine Länge von 1228 m. Ein

Antrag auf Uebernahmeoder auf Unterstützungist bislang noch nicht gestellt worden, so daß
ein Ncdürfuiß, hier cinzugreifeu.nicht vorliegen dürfte. Im Uebrigen liegt auch die Straße,
da die Städte Barme» und Elbcrfcld die Pruvinzialstraßenin eigene Verwaltung genommen
haben, außer aller Verbindungmit dem Provinzialstraßcnnetz, sodaß eine Uebernahme derselben
wohl nicht in's Auge gefaßt werden kann.

Auf Grund der vorstehendenDarlegungen beehrt sich der Provinzialausschuh,folgenden
Antrag zu stellen:

„HoherLandtag wolle
1. mit der Bewilligung eines Zuschusses von 4 M. für den laufendenMeter zum

proviuzialstraßenmäßigcn Ausbau der beide» Attienstraße»von Aachen nach Stolberg
und von Mayen nach Andernach einschließlichder Abzweigung nach Weißcnthnrm
an die betheiligtcn Gemeinden sich einverstanden erklären und den Provinzialausschuh
ermächtigen,nach erfvlgtcr Instandsetzungdieser Straßeu die Unterhaltung auf
Pruvinzi'alfondszu übernehmenunter der Bedingung, daß der Ausbau nach dem
Seitens des Provinzialansschnsses endgültig festzusetzenden Projekte znr Ausführung
gelangt, und demnächstdie Straße frei von allen Lasten dem Provinzialverband
unentgeltlich als Eigenthumübertragen wird;

2. hinsichtlich der anderen im NegicruugsbezirkAacheu gelegenenAtUensirahenbe¬
schließe», weitere Anträge der Beteiligten abzuwarten,

und endlich , < ^,.„ ^ . <

3. erklären, daß für eine Uebernahme der im Regierungsbezirk Düsseldorf gelegenen
Aktienstraßen als Provinzialstraßenein Bedürfniß nicht vorhanden,auch dem Ansban
und der fernerenUuterhaltung dieser Straßen näher zu treten, zur Zeit em Aulaß
nicht vorliege."

Düsseldorf, den 15. November 1892.
Der Provinzialausschuh:

Freiherr von Solemacher, Mein,
Vorsitzender. Landesdirektor.

26»
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Anlage 26.

Bericht und Anträge
des Pruvinzialansfchuffes

üb«

die aus Anlaß des Gesetzes über Kleinbahnen nnd Prmatanschlußbahnen vom
2«. Juli 1892 (G.-S. S. 225) zu treffenden Müßnahmen.

I.

An das mit dem 1. Oktober d. I. in Kraft getretene Kleiubahugcfetz(s. Anlage I S. 1
des Anlagenheftcs, ferner die zu demselben erlasseneAusführungsanweisung in Anlage II S. 13
des Anlagenheftcs) knüpfen sich in wirthschaftlicher Beziehung grüße Erwartungen.

Ob dieselbensich in dem gewünschtenMaße ersülleu werden, liegt allerdings im Schuuße
der Zukunft; allein es ist nicht zu verkenne», daß das Gesetz eine Menge von Hindernissen und
Erschwernissen,welche sich früher derartigen Bahnnnternehmen entgegenstellten, hinweggeräumt
und einer gedeihlicherenEntwickelung dicfes wichtigen uud doch in unserem Vatcrlande so unver-
hältnißmäßig wenig ausgebreiteten Verkehrsmittels die Wege geebnet hat.

Daß die Bahnen „unterster Ordnung" nicht als Eisenbahnen im Sinne des Eisenbahn-
gesctzesvom 3. November 183« anzusehen feien, darüber bestand kein Zweifel. Damit entfiel
aber jede gesetzliche Grundlage für ihre rechtlichenVerhältnisse. Inwieweit es für die Anlage
und den Betrieb derselben der staatlichen Genehmiguug bedürfe, wer dieselbe zu ertheile« habe,
ob ihre Ertheilung nur aus sicherhcitspulizeilichen,oder mich ans anderen Gründen verweigert
werden tonne, inwieweit es znlüssig erscheine,bei der Genehmigung eine staatliche Einwirkung
auf den Betrieb, insbesondere auf die Gcstallung der Fahrplane und der Vefvrdernngsprcise vor¬
zubehalten, welche rechtlicheBedeutung und Wirkungen der Genehmigung zukommen, inwieweit
und von wem eine Aufsicht über den Betrieb dieser Bahucn zn führen sei. — alles dies sind
Fragen, für deren Beantwortung es an bestimmten Rechtsnormen fehlte.

Es liegt auf der Hand, daß bei diefer Rechtsunsicherheitnicht nnr eine ungleichmäßige
Behandlung derartiger Unternehmungen Platz griff, sondern daß dieselben anch in ihrer freien
Entfaltung behindert und gar finanziell geschädigt wurden, nnd es wird nicht mit Unrecht gerade
in diesem Umstände mit ein Grund dafür zu erblickenfein, daß die beregten Bahnen nicht in
dem wünfchenswerthenUmfange fchon jetzt vorhanden sind.

Nachdem hierin Seitens der Gesetzgebungin befriedigender Weise Wandel geschaffen ist,
uud »achdcm. wie weiter unten nachznweifcnsein wird, inzwischenauch noch weseutlicheAende¬
rungen anf anderem Gebiete eingetreten find, darf erhofft werden, daß nnnmehr die Unter¬
nehmungslust und das private Kapital sich in größerem Maße als bisher dem Van von Klein¬
bahnen zuwenden wird. Zugleich wird es aber auch als Sache aller communalen Verbände, und
nicht zum Wenigsten der Provinzen bezeichnetwerden müssen, dieser Angelegenheit ihr ernstes
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Augenmerk zuzuwenden. Denn, daß die Provinzialverbände an dem Bau von Kleinbahnen ein
wesentlichesInteresse zu belnudeu haben, muß nach den vielfachen, hierüber in den einzelnen
Provinziallanotagen sowohl als auch in den Landtagen der Monarchie stattgehabten Verhandlungen
und nach den in Schriftwerten aller Art niedergelegten Aeußerungen von berufener Seite zu¬
gegeben werden. Anf der einen Seite steht fest, daß das Hauptverkehrsmittcl der Neuzeit, die
Eisenbahnen, und unter diesen gerade die Kleinbahnen, geeignet sind, weitere Theile des Landes
auszuschließenund dieselben wettbewerbsfähig zu machen oder zu erhalten, nnd auf der audereu
Seite erscheint es als eine der vornehmstenAufgaben der Pruvinzialverwaltnngen, nn der Hebung
der Wohlfahrt uud der wirthfchaftlicheuVcrhältuiffe der Provinz mitzuwirken. Außerdem haben
die Provinzialverbände vielfachnumittelbaren Vortheil aus dem Van vou Kleiubahnen im Hinblick
auf die ihnen bezüglichdes Straßeubaues uud der Straßeuuntcrhaltung obliegenden Pflichten.
Es kann sehr wohl der Fall eintreten, daß der Ausbau einer Straße ganz erspart bleibt, oder
wenigstens in dem sonst nöthigen Umfange erforderlich wird, weil eine Kleinbahn die noth¬
wendigen Verbindungen herbeiführt, und noch öfter wird es vorkommen, daß in der Straßen-
nnterhllltung Erfparniffe ermöglicht werden, wenn eine Kleinbahn den schweren, die Straße
zerstörendenLastuerkchr von dieser weg an sich zieht.

Allerdings lassen sich die unmittelbareu Vortheile, welche die Wcgcbanpflichtigenaus dem
Vau von Kleinbahnen bezüglich ihrer Wegebau- nnd Wegeunterhaltuunslast ziehe», in sicheren
puffern fchwer ausdrücken, um so weuiger als die Nichtigkeit der Behauptung nicht von der Hand
zu weisen ist, daß ein jedes neue Verkehrsmittel neuen Verkehr schafft, und fo an Stelle des anf
bie Bahn übergegangenen Verkehrs ein anderer tritt, sei es auf der von der Bahn belegten
Straße selbst, sei es auf deu auf diese Straße einmündenden Nebenstraßen.

Immerhin mögen hier einige von der Straßenverwaltung auf diesem Gebiete angestellte
Berechnungen Platz finden.

ll) Vor Inbetriebsetzung der Aggerthalbahn von Sicgburg bis Niederseßmar erforderten
die einzelnen Straßenstrccken nach dem Durchschnitt mehrerer Jahre berechnet an
Unterhaltungskosten auf den Kilometer jährlich: von Siegburg bis Overath (Beucl-
Overather Straße von I1,°—29,») etwa 1330 M. und von Overath bis Hardt
(Küln-Olper Straße von 25.«—39.«) etwa 1800 M. endlich von Hardt bis Nieder¬
seßmar (Köln-Olpcr Straße vou 39.°—53,ö) etwa 770 M., während diese Straßen¬
strccken nach der Inbetriebsetzung der Aggerthalbahn in: Durchschnittder letzten Jahre
jetzt nur 300, 540 und 710 M. kosten;

K) die Linz-Nottbitz'er Straße erforderte bisher, ebenfalls nach dem Durchfchnittmehrerer
Jahre berechnet, an Unterhaltungskosten auf den Kilometer jährlich: auf der Strecke
von 0—2.1 etwa 2080 M. und von 2,.—8,. etwa 1200 M.. während die Unter¬
haltungskosten nach erfolgter Fertigstellung der auf die genannte Straße verlegten
Transportbahn den Betrag von 400 M. nicht wohl übersteigen dürften.

Aus diefeu Erwägungen heraus ist bei der zweiten Berathung des Gefetzentwurfes im
^lbgeordnetenhauscmit Zustimmung der Vertreter der Königlichen Staatsrcgieruug der §. 41 in
das Gefetz felbst aufgenommen worden, während anfänglich nur beabsichtigt war. die Staats-
"gierung zur Vorlage eines besonderen GesetzesgleichenWortlautes aufzufordern.

Dieser §. 41 lautet:
„Die auf Grund der §8- 2 und 3 des Gefetzes vom 8. Juli 1875 ttberwiesenenKapitalien

Und Summen können auch zur Förderung des Baues von Kleinbahnen verwendet werden."
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Der Rheinpruvinz sind auf Grund der bezogenen Bestimmungen überwiesen worden:
1. an jährlicher Dotationsrente 1 735 755 M. und
2. an einmalig gewährtem Kapitalbetrage 2 326 635 M.
Die erstgenannte Summe ist als Titel I Nr. 1 mit der Bezeichnung „Allgemeine

Dotationsrente des Staates" unter den Einnahmen des Haupt-Otats der Provinzialverwaltung
für die kommenden Etatjahre aufgeführt, während von dem Betrage von 2 326 635 M. die
Summe von 2 Millionen der Landesbank f. Z. als Betriebskapital überwiesen und der Nest
in verschiedener Weise, u. A. zur Vergrößerung der Provinzial-Ir-renanstalten und deren Grund¬
eigenthum verwendet worden ist.

II.

Die Förderung des Baues von Nebenbahnen ist bereits wiederholt Gegenstand der Er¬
örterungen des Provinziallandtages gewesen.

Dem im Jahre 187? versammelt gewesenen 25. Provinziallandtage war Seitens der
Staatsregierung ein mit dem jetzigen tz. 41 des Kleinbahngesetzesim Wesentlichen gleichlautender
Gesetzentwurfzur Begutachtung zugegangen. Das Abgeordnetenhaus hatte den Entwurf abgelehnt
nnd gleichzeitigan die Staatsregierung die Aufforderung gerichtet, vorerst die Provinzialuerbände
gutachtlich über denselben zu hören.

Im Provinziallandtage wnrde hervorgehoben, daß die Dotationsfonds für die Nhcin-
provinz znr Erfüllung der bisherigen Verwendungszweckenicht hinreichte», weshalb eine Er«
Weiterung dieser Zwecke ohne gleichzeitigeErweiterung der Mittel von keiner Bedeutung für die
Provinz fei. In der Erwägnng aber eincrfeits. daß es sich immerhin um eine, vielleicht doch
ciumal verwerthbare Erweiterung der Nechte des Provinzialvcrbandes handele, und andererseits
in dem Bestreben, eine jede durch die in Nede stehende Erweiterung mögliche Belastung der
Provinz zu verhindern, glaubte der Landtag, die Ermächtigung zur Verwendung der Dotations¬
gelder für den Bau von Sekundär- und Pferdebahnen auf den Fall beschränken zn müssen, daß
sich Ueberschüsse aus den bezeichneten Mitteln ergeben würden.

Der Gesetzentwurfist später bei der ablehnenden Haltung fast sämmtlicher Provinzial-
verbände Seitens der Staatsregierung nicht weiter verfolgt worden.

Sodann hatten sich der 29. und 30. Provinziallandtag (in den Jahren 1883 und 18«4)
mit einem Antrage des Abgeordneten Friederichs uud Genossen zn befassen, laut dessen der
Provinzial-Verwaltungsrath Vorschläge darüber machen sollte, ob und eventuell in welcher Weise
die Provinz das Nebenbahnwescn in finanzieller Hinsicht fördern, bezw. ob dieselbe unter Be¬
theiligung von Kreisen. Gemeinden uud Interessenten selbst Bahnen ausführen und betreiben
solle. Die damaligen Verhandlungen sind in einem kurzen Auszuge iu der Anlage III (S. 23
des Anlagcnheftes) niedergelegt und wird hiermit auf dieselben Bezug genommen. Hier möge
nur hervorgehoben werden, daß der Provinziallandtag einstimmig erklärte: „die Provinzial-
verwaltnng sei unter den bestehendenVerhältnissen nicht in der Lage, in finanzieller Hinsicht
das so wichtige Setundärbahnwescn anders zn fördern, als durch Darlehen an Kreise und Ge¬
meinden gegen längere Amortisatiunsfristen. Die Betheiligung oder eigene Ausführung derartiger
Bahnen werde als über den Wirtungskreis der Provinzialverwaltung hinausgehend abgelehnt."
Der Landtag stellte bei diesem Beschlusse zunächstwiederum die Unzulänglichkeitder vorhandenen
Mütel aus der Dotationsrente, dem Dotationskapital, sowie der zur Hebung gelangenden
Provinzialumlage fest und erwog u. A. ferner, daß es Sache des Staates, welcher die Voll¬
bahnen in feinen Besitz gebracht habe, sei, auch den Ban der Zubringer-Bahnen zu fördern.
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III

Inzwischen ist jedoch eine wesentlicheAenderung der Rechts- und Sachlage eingetreten.
In ersterer Beziehung ist auf den §. 37 der Prouinzialordnnng vom 1. Mai 1887

hinzuweisen, worin es heißt: „Der Provinziallandtag beschließt über die zur Erfüllung von
Verpflichtungen oder im Interesse der Provinz erforderlichen Ausgaben. Er beschließt
zu dem Ende:

1.......
2.......
2. über die Ausnahme von Anleihen und die Uebernahme von Bürgschaften,
4. über die Ausfchreibung vou Provinzialabgaben."
Daß hiernach den Provinzen das Recht zusteht, durch besondere Umlagen die Mittel

zur Unterstützung von Eisenbahnbauten zu beschaffen, fufern überhaupt die bercgteu Ausgaben
als im Interesse der Provinz erforderlich erachtet werden, wird als zutreffend bezeichuet wcrdeu
dürfen. Es ist deuu auch die Nichtigkeit dieser vou einer Seite aufgestellten Behauptung im
Abgcorductcuhausebei Berathung des ß. 41 von den verschiedensten Rednern bestätigt nnd nur
von einem Abgeordneten bezweifelt worden. Der betreffende Abgeordnete fügte feincu Aus-
führuugeu aber hinzu, daß auch Seitens eines Regiernngscommissars in der Commissions-
berathung die andere (der obigen Behauptung entsprechende)Ansicht geäußert worden sei.

Sodann kann als feststehendaugescheu werden, daß in dem seit einem Jahrzehnt so
rege betriebenen staatsseitigcn Ansban von Nebenbahnen, sogenannten Bahnen untergeordneter
Bedeutung mit normaler Spur aber sekundärem Betriebe, eine erheblicheEinschränkung, fürs
Erste wenigstens, um uicht zu sagen ein Stillstand zu befürchten ist. Der Herr Minister der
öffentlichen Arbeiten hat zwar bei Berathung des jüngstenGesetzes, betreffend die Erweiterung u. f. w.
des Stantseifenbahnnetzes vom «. Juni 1892 (G.-S. S. 111), in welchem für den Ansban
neuer Nebenbahnen bereits erheblich geringere Beträge wie in den Vorjahren bereit gestellt sind,
"n Abgeordnetenhausezu Anfang des laufenden Jahres erklärt, die Staatsregierung beabsichtige
nicht etwa, sich nach Verabschiedung des Kleinbahngesetzes in Zukunft der Verpflichtung des
Ausbaues von Nebenbahnen zu eutziehen; allein er hat zunächst die Aufgabe der Staatsregicruug
"uf diejenigen Bahnen befchränlt, welche sich als nothwendige Ergänznngen oder als wichtige
Verbindungslinien des bestehendenStaatseisenbahnnetzcs darstellen nud fodaun wiederholt die
gegenwärtigeFinanzlage des Staates und die dadurch der Staatsregieruug auferlegte Knappheit
und Vorsicht betont. Diese Ausführungen des Herrn Ministers der öffentlichen Arbeiten in
Verbindung mit den Aeußerungen des Herrn Finanzministcrs „daß das Kleinbahngesetzin die
2"cke treten nnd folche Eifcnbahnen, welche nnter günstigen Staatsfinanzverhältnisfen als Neben¬
bahnen gebaut wurden wären, als Kleinbahnen zu bauen ermöglichen müsse", beweisen zur
Genüge, daß, wie ein Abgeordneter sagte, „in Zukunft nur noch die Hälfte, vielleicht mir noch
"n Drittel, und vielleicht noch weniger der feitherigeu jährlichen Aufwendungen für Nebenbahnen
'""de flüffig gemacht werden können". — In der Auflage IV (S. 25 des Anlagenheftes) ist
°"e Uebrrsicht über die in den letzte» 12 Jahren Seitens des Staates in der Rheinprovinz
ausgebauten und iu Betrieb geuommeueu Nebenbahueu enthalten. —

Auch kann darüber ein Zweifel kaum bestehen, daß der Staat sich finanziell an dem
-«au von Kleinbahnen vorläufig nicht mehr betheiligen wird, wie er dies z. V. noch im Jahre 1886
b" den Kreis Alteua'er Schmalspnrbahnen durch Uebernahme von Aktien im Betrage von
^000 M. gethan hat.
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IV.

Mit Rücksicht auf die vorberührten Verhaltnisse und in Berücksichtigungdes Umstandes,
daß Anträge auf den Bau von Kleinbahnen bezw. auf Unterstützung von hierauf gerichteten
Bestrebungen durch die Provinz aus den verschiedensten Intcressentengrnppen demnächstwohl an
die Provinzialverwaltung gelangen werden, ist eine erneute, eingehendePrüfung der schwebeudeu
Frage angezeigt.

Borher mögen jedoch noch folgende Gesichtspunkte rechtlicherNatur beleuchtetwerden.
Znnächst ist zu bemerken, daß der Provinz keinerlei Vorrechte vor anderen Naulustigeu

eingeräumt sind. Die Provinz kann — was lediglich zur Beseitigung etwaiger Mißverständnisse
gesagt sein möge — den Bau vuu Kleinbahnen nicht etwa allein mit Ausschluß von Anderen in
die Hand nehmen; sie muß nur dann, wenn die Benutzung von Pruvinzialstrahen in Frage steht,
— also dann, wenn die Schienen in den Weg in seiner Längsrichtung behufs Ersparung der
Herstellung eines eigene» Bahnkörpers verlegt werden sollen — Seitens des Unternehmers um
ihre Zustimmung gefragt werden. Während sie aber vor Bestehen des Kleinbahngesetzesdie
Genehmigung zur Benutzung ihrer Straßen einfach verweigern, oder an von ihr cinfcitig fest¬
gesetzteBedingungen knüpfenkonnte, muß sie jetzt die nachgesuchte Genehmiguug ertheilen und kann
nur die Uuterhaltung und Wiederherstellungdes benutztenWegetheilcs, sowie Sicherheitsbestellung
hierfür und auch ein angemessenesEntgelt für die Benutzung des Weges ausbcdiugeu. Vergl. ß. 6
des Gefetzes. Die Zustimmung der Provinzialverwaltung kann nach §. 7 ergänzt werden durch
Beschluß des Pruvinzialraths, wogegen jedem Theile die Befchwerdean den Minister der öffent¬
lichen Arbeiten zusteht. Durch den Ergäuzungsbeschluß wird unter Ausschluß des Rechtsweges
zugleichüber die uach §. 6 an den Unternehmer gestellten Ansprüche entschieden.

Außer den eben angegebenen der Provinzialverwaltung zustehenden Rechten kann dieselbe
bei ihrer Zustimmung sich uoch den Erwerb der Bahn im Ganzen nach Ablauf eiuer bestimmten
Frist gegen angemcsfencSchadlushaltung des Unternehmers vorbehalten. Aber — und es ist
dies das zweite und letzte des in rechtlicher Beziehung Auszuführenden — über diesemErwerbs-
rechtc der Provinzialverwaltung steht das im §. 30 dem Staate eingeräumte Nntaufsrecht. Der
Staat kann diefes Recht zn jeder Zeit voll uud ganz ansüben, fuwohl vor Ablauf der von der
Provinzialverwaltung bezüglich ihres Erwerbsrechtcs gestelltenFrist, als anch nach stattgehabtem
Uebergaug der Bahn in das Eigenthum der Provinz.

V.

Geht man nunmehr an die Untersuchung der Frage heran, in welcherWeise der Pro-
vinzialverband den Bau von Kleinbahnen fördern foll, fo ist zunächst Stellung zu nehmen zu dem
schon wiederholt gemachten Vorschlage, es möge die Provinz selbst derartige Bahnen bauen u"d
anch betreiben bezw. durch Pächter betreibeil lassen.

Als Vorzug dieses Systems wird in dem Antrage Friederichs in erster Linie angeführt,
daß die Provinz sich die erforderlichen Kapitalien am billigsteu beschaffen tonne. Es wag
dies richtig fein; allein darüber kann ein Zweifel kaum bestehen, daß die bcnöthigtcn
Gelder, wenigstens für die Gewinn versprechenden Bahnen auch vou audcrer Seite,
und zwar nicht nur von den an dem Bau der betreffenden Linie unmittelbar Interessirten
werden beschafft werden tonnen. Schon jetzt regen sich allenthalben Vorschlägewegen der Finanzinu'g
von Kleinbahnen, wie aus der Anlage V (S. 2? des Anlagenheftes) hervorgeht, und es darf, wie
dies un Landtage der Monarchie wiederholt ausgesprochen wurde, eiue rege Betheiligung des
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Privatkapitals überhaupt, vielleicht auch noch iu anderen Formen erwartet werden. Daß aber
die Provinz ihre Mittel allein auf deu Bau vou solcheu Bahnen verwenden soll, von denen das
Privatkapital sich fern hält, weil sie nicht genügendenErtrag erhoffen laffeu, wird Niemand der
Provinz zumuthcn können.

Dem weiter zu Gunsten eines proviuzialfeitigeu Baues und Betriebes von Kleiubahueu
nugeführteu Umstände, daß der Provinz in ihren Bauiuspektoren und Ausseheru ein großer Theil
des leitcuden Personals bereits zur Verfügung stehe, wird ein durchschlagendesGewicht keines¬
wegs beigemesseuwerden löuuen. Das vorhandene Unterpersonal dürste sich zum Aahubau und
Betrieb sowohl au Zahl wie au Qualität als nicht ausreichend erweisen.

Auf der andcreu Seite stchcu dem Bau und Betrieb von Kleinbahnen durch die Provinz
aber sehr erheblicheBedenken entgegen.

Zunächst ist zu bedenken,daß die Eingliederung eines derartigen Verwaltungszweiges iu
die sonstige Thätigkeit der Proviuzialverwaltuug mit Schwierigkeiten aller Art verknüpft sein
würde. Die Verwaltung würde fast das gesammte erforderliche Subaltern- und Unterpersonal
neu einstelle» müssen, und wäre dabei an die diesbezüglichen bestehenden gesetzlichenuud reglemeu-
tarischeu Vorschriften gebunden. Eine gewisse Schablonisiruug und Neglementirung würde
unvermeidlich sein, während doch gerade von allen Seiten betont wird, daß die Kleinbahnen,
wenn anders sie lebensfähig fein sollen, sich stets und überall ohue jeden Zwang an die jeweilig
bestehendenVerhältnisse anschmiegenund kaufmännischbetrieben werden müssen.

Hiermit steht in unmittelbarem Zusammenhaug das fernere Bedenken, daß eine jede
Behörde felbst bei den besten Einrichtungen stets theuerer wirthschaftet als ein Privatunternchmen
^ gilt dies nicht nur von dem Betriebe einer Bahn, sondern auch von dem Bau derselben.
Eine öffentlicheBehörde muß Rücksichten Rechnung trageu, die einem Privatunternchmen völlig
fremd bleiben, und es werden an sie ungleich höhere Anforderungen gestellt, wie an Private.
Wegen ihres gesummten Organismus und mit Rücksichtauf ihr Ansehen kaun sie nicht unter
Ausnutzung aller sich jeweilig bietenden Vortheile so spekulativ wohlfeil wirthfchafteu, wie dies
bei den oft fchmalen Einküufteu von Kleinbahnen nöthig ist.

Zu alledem tritt dann noch die Besorgniß. daß alsbald, nachdem die Entschließung des
Provinziallandtages, die Anlage uud den Betrieb der Bahnen selbst in die Hand zu uehmeu.
bekannt geworden ist. aus allen Theilen der Provinz eiu Andrängen von Anträgen uud Wüuscheu
stattfinden werde, welches der Verwaltung die größten Schwierigkeiten bereiten würde. Eine
gerechte Sichtuug der Anträge würde fast uumöglich fciu. umfomehr als die Proviuzialverwaltuug
b'e Frage, ob diese oder jene Linie gebaut werden soll, nicht nur von der voraussichtliche,,Ren¬
tabilität der betreffenden Linie abhängig machen darf, soudern auch die volkswirthschaftlicheu
Interessen mit in Betracht ziehen muß. Der Bau auch von unrentablen Linien würde nicht zu
vermeide,, seiu uud so die Prouinz schließlich in arge Verlegenheiten gerathen können.

Endlich ist, wie aus den oben stattgehabten Erörterungen rechtlicherNatur hervorgeht,
du Herstelluug eines einheitlichen Systems von provinziellen Kleinbahnen nicht einmal möglich.
Ein derartiger Plan könnte zu jeder Zeit von anderen Unternehmungen, mag nun dabei die
Benutzung von Provinzialstraßen in Frage stehen oder nicht, durchkreuzt werde,, und ist mit
Rücksichtauf die Bestimmungen des §. 30 auf die Dauer iu Wirklichkeit nicht durchführbar.

Hiernach kann der Bau und Betrieb von Kleinbahnen durch die Provinz felbst im
Allgemeinen und zur Zeit wenigstens nicht anempfohlen werden, womit aber keineswegs gesagt
s"n soll, daß nicht in einem besonders gearteten Falle, wie er gegenwärtig zwar noch nicht

2?
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vorliegt, der sich indessen bei der Entwickelung des Kleinbahnwesens recht wohl ergeben kann,
eine Ausnahme von der Regel gemacht oder im Laufe der Zeit zum Bau und Netriebe von
Kleinbahnen im größeren Umfange übergegangen werden kann.

Wie eine Rundfrage bei den übrigen Provinzialverwaltungen ergeben hat, verhalten
sich dieselben denn auch der erörterten Frage gegenüber durchaus ablehnend. Der Provinzial-
ausschuß von Posen hat seiner Entschließung anßer den obigen Erwägungen auch noch das
Bedenken zu Grunde gelegt, daß durch den Van von Kleinbahnen Seitens der Provinz alsbald
der Bahnbau durch den Staat überhaupt aufhören würde.

VI.

Vei der nunmehr stattfindenden Erörterung darüber, in welcher Weife der von Anderen
zu unternehmende Bau und Betrieb von Kleinbahnen Seitens der Provinz gefördert werden
soll, sind zunächst diejenigen Fülle auszuscheiden, in denen Zuschüsse zu Vahnbauzwccken an
Gemeinden aus den zur Unterstützung des Gemeindewegebaues jährlich zur Verfügung stehenden
Mitteln angezeigt erscheinen.Ob eine Gemeinde einen bereits vorhandenen Weg dem gestiegenen
Vcrkehrsbedürfniß entsprechend ausbauen bezw. einen ganz neuen Weg anlegen will, oder ob
statt des neuen bezw. zu verbesserndenWeges eine Kleinbahn angelegt werden soll, ist sachlich
dasselbe. Lctzterenfalls wird der Gemeinde, sofern im Uebrigen die zur Gewährung einer
Wegebaubeihülfe erforderlichen Vorausfctzungen vorliegen, eine solche nicht wohl vorenthalten
werden dürfen. In diefer Beziehung heißt es in einer von dem Grafen Frankenberg-Tillowitz,
Mitglied des Provinzialausfchusfes der Provinz Schlesien, verfaßten Denkschrift „über den Bau
und Betrieb von Kleinbahnen und über die Unterstützung solcher Unternehmungen durch die
Provinz Schlesien": „Der Provinzialausschuß, welcherverpflichtet ist, mit den ihm zur Ver»
thcilung überwiesen«: Summen hauszuhalten und den höchsten Nutzen für die Allgemeinheit zu
erzielen, wird sich künftighin nicht verfügen, zu prüfen, ob bei Anträgen auf Beihülfsgeld für
befestigteWege die Anlage einer Kleinbahn nicht im öffentlichen Interesse vorzuziehen sei. gerade
wie er schon jetzt immer den Nachweis verlangt und prüft, ob den vorhandenen Verkehrs-
verhältniffen der Bau eines Weges I., II. oder III. Ordnnng entspricht. Er wird die Hülfe
der Provinz verfügen muffen, wenn dort ein Weg gebaut weiden foll, wo eine Kleinbahn ihm
vortheilhafter erscheint."

Aehnlich. wie in Fällen vorgedachterArt. in welchen es sich bei der verhältnißmäßigen
Knappheit der auf die ganze Provinz zu vertheilenden Mittel immer nur um geringfügigere
Beihülfen ü, tonä» perärc handeln kann, liegt die Sache, wenn die Straßenverwaltung durch
den von Anderen beabsichtigtenBau einer Bahn vor fönst erforderlichen erheblicherenAusgaben
für die Unterhaltung einer Straße bewahrt bleibt, und es deshalb angebracht erscheint, durch
einen angemessenenZuschuß zu den Grunderwcrbs- oder Baukosten das Zustaudelommen der
Bahn zu erleichtern. In einer derartigen Lage hat sich die Provinzialverwaltung vor einiger
Zeit befunden, als Seitens des Herrn Oberprüsidenten mitgetheilt worden war. daß von der
Staatsregierung der Bau einer Eifenbahn übergeordneter Bedeutung von Brohl nach Nieder¬
em bezw. von da über Weibern nach Mayen in's Auge gefaßt sei. vor weiteren Entschließung"
aber der erforderlicheGrund und Boden von den betheiligten Gemeinden zur Verfügung gestellt
werdeu müsse. Der Provinzialausschuß befchloß mit Rücksicht auf die außergewöhnlichen Ver-
haltmffe und im Hinblick darauf, daß die durch das Vrohlthal führende Pruvinzialstraße in
ihrem letzigen Zustande den Nerkehrsverhaltnissen nicht mehr genüge und bei der enormen Ab-
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Nutzung nicht nur bedeutende laufende Unterhaltungskosten, sondern auch uoch außergewöhnliche
Aufwendungen für Pflasterungen erfordere, welch' letztere im Falle der Ausführung des projek-
tirten Bahnbaues in Wegfall kommen würden, im Interesse der Provinzialstraßennnterhaltung
bei dem Provinziallandtage ausnahmsweise eine Bewilligung von etwa 50 000 M. aus Straßen-
fonds zu befürworten.

Die Angelegenheit hat später ihre Erledigung gefunden durch eine weitere Mittheilung
des Herrn Oberpräsidenten, dahin gcheud, daß, nachdem die Aufbringung der Grundcrwerbskosten
für den staatsseitigen Ausbau der Linie seitens der Interessenten sich als nnsicher erwiesen habe,
der Herr Minister der öffentlichen Arbeiten gegen die Überlassung des Baues und Betriebes
der Bahn in schmaler Spur an die Privatunternehmung nichts einzuwenden finde.

VII.

Die Unterstützung des Baues vou Kleinbahnen in den vorberührten Fällen, in welchen
ein unmittelbares Interesse des Provinzialverbandes vorliegt, entspricht den gegebenenVerhält¬
nissen; dieselbe wird aber wegen Mangels der erforderlichen Voraussetzungen nicht häufig ein¬
treten und keinesfalls als allgemeine Förderung des Kleinbahnwesens betrachtet werden können.
Die Erwägungen über die provinzinlseitige Förderung von Kleinbahnen müssen vielmehr weiter
gehen und sich auf die finanzielle Betheiligung der Provinz an derartigen Unternehmungen mit
außerordentlichen, nicht laufenden Mitteln, wobei vornehmlich an Zinsgarantien. Uebernahme
v°n Prioritäts- oder fonstigen Aktien. Gewährung von Darlehen in einer Summe und dergl.
gedacht werden kann, erstrecken.

Um diesen Erörterungen einen Untergrund zu geben, mögen vorab einige Mittheilungen
über die Kosten der Herstellung von Kleinbahnen, die finanziellen Ergebnisse derselben und die
Art ihrer Finanzirnng gegeben werden.

Die Gesammtbankosten eiuer schmalspurige» Bahn — und um solche wird es sich bei
der Aulage von Kleinbahnen vorzugsweise handeln — also sämmtliche Auslagen für Grunb-
erwerb, Erdarbcitcn aller Art, Einfriedigungen. Wegeübergänge, Durchlässe. Brückenund Tnnnels,
Oberbau. Signale. Bahnhöfe, Werkstätten, Betriebsmittel, Vauvcrwaltungskosten u. s. w. sind
ganz außerordentlich verschieden. Während diese Kosten bei normalfpurigen Bahnen sich im
großen Durchfchnitt auf etwa 250 000 M. auf den Kilometer belaufen, dabei aber Schwankungen
u°n 26 000 M. bis zu 550 000 M. und darüber aufweisen, bewegen sich die Anlagekostenvon
Schmalspurbahnen zwischen 16 940 M (Straßbnrger Straßenbahn) nnd 95 105 M. (Ober-
schlesische schmalspurigeZweigbahn) auf den Kilometer.

Es fpielen dabei zunächst die Spurweite, sodann aber der Umstand, ob öffentliche Wege
benutzt werden können oder nicht, eine wichtige Rolle. Bei besonders günstigen Verhältnissen
und unter Benutzung einer Straße mag es in der Ebene möglich sein, mit etwa 16 000 M.
Alles in Allem für den Kilometer Bahnlänge bei einem Meter Spurweite auszukommen, lst
aber auch nur ein einziges größeres Bauwerk, z. B. eine Brücke, mit einer Aufwendung von
vielleicht50 000 M. nöthig, fo schnellendie Gcsamintkosten bei den meist geringen Längen der
Bahnen gewaltig in die Höhe. Es darf hierbei nicht Überfehenwerden, daß nach 8- 18 des
Gesetzes der Unternehmer alle, oft recht kostspieligen Auflagen zu erfülle,, hat, die im öffentlichen
Interesse oder zum Schutze des benachbarten Grundeigenthums für erforderlich erachtet werden.

In der Anlage VI lS. 35 des Anlagenheftes) ist eine aus der vom Rcichs-Eisenbahn-
"Nüe für das Netriebsjahr 1890/91 herausgegebenen Statistik über die Eisenbahnen Deutsch-
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lllnds entnommene Uebersichtüber die Anlagetostcn der in Deutschland bestehenden Schmalspur¬
bahnen gegeben, während die Anlage VII (S. 41 des Anlagenheftes) ins Einzelne gehende
Angaben über einige bekanntere, in der Nähe gelegene Bahnen schmaler Spur, und zwar der
Brohlthaler Eisenbahn und der Kreis Altenaer Schmalspurbahnen enthält.

Was die finanziellen Ergebnisse der Schmalspurbahnen anlangt, so können dieselbenals
günstig keineswegs bezeichnetwerden. In der vorerwähnten Graf Frankenberg'schenDenkschrift
heißt es zwar: „die Kleinbahnen verzinsten sich mit 3,«g"/u. Dieselben müßten bei billigem
Bau und billigem Betriebe eine Rente abwerfen, welche den Haushalt der schwer belasteten
Kreise erleichtere, ja ihm Ueberschüssezuführe." Diese Angaben erscheinen aber nicht ein-
wandsfrei, denn nach der Anlage VIII (S. 45 des Anlagenheftes), die ebenfalls der erwähnten
Statistik des Rcichs-Eisenbahnamtes entnommen ist, beläuft sich der Ueberschußder Betriebs¬
einnahmen über die Betriebsausgaben in Prozenten des verwendeten Anlagekapitals im Durch¬
schnitt auf nur 2.«°°/« und bei den unter eigener Verwaltung stehenden Privatbahnen sogar
auf nur 2,i9°/<,. Die im Kreise Lennep seit einigen Jahren bestehenden Schmalspurbahnen
Wermelskirchen-Burg nnd Nonsdorf-Müngsten kommen kaum auf die Betriebskosten, die Kreis
Altena'er Bahnen haben für das fünfte Geschäftsjahr (vom 1. April 1891 bis ebendahin 1892)
eine Dividende von nur 2,3«/<, an die Prioritäts-Stammaltien vertheilen können, und die Vröhl-
thalbahn vermochte in den letzten Jahren (nachdem sie nunmehr feit mehreren Jahrzehnten
besteht), eine Dividende von 5°/« des Aktienkapitals zu zahlen. Einige genauere Mittheilungen
aus den Geschäftsberichtender beiden letztgenannten Bahnen enthält die Anlage IX (S. 51 des
Anlagenheftes).

Allerdings giebt es auch besser rentirende Bahnen; allein es walten bei denselben meist
besonders günstige Verhältnisse ob. In dieser Beziehungist z. B. von Interesse die Kreis
Flensburg-Kappeln'er Bahn, die vielfachenAbhandlungen in Fachschriften als Muster zu Grunde
gelegt wird. Diese Bahn wirft allerdings jetzt bereits nach kaum 5jährigem Bestehen eine
Rente von 3,««/« ab, trotzdem sie außer den Endpunkten Flensburg mit 33 090 und Kappeln
mit 2600 Einwohnern nur noch Glückstadt mit nicht 1000 Einwohnern und im Uebrigen nur
ländliche Ortschaften berührt. Diefe Bahn ist aber einmal sehr billig gebaut, denn es kostete
der Kilometer Alles in Allem nur etwa 24 000 M.; sodann aber hat sie die ansehnliche Länge
von 51 Kiu in einem Stück, eiue Lauge, die sich bei der Dichtigkeit des Eisenbahnnetzes in der
Rhciuprovinz im Allgemeinen nicht oft wird erreichenlassen. In Folge dieser Längcnausdehmmg
sind die Kosten für die allgemeine uud für die Transportverwaltung naturgemäß fchr gering.
Dieselben belaufen sich auf den Kilometer für die allgemeine Verwaltung auf 370 M. und für
die Transportverwaltung auf etwa 1600 M., wahrend diese Ausgaben bei den Kreis Altena'er
Bahnen, die nur etwa 35 Km lang sind und dabei noch in 3 verschiedene Strecken von je 14'/''
9'/, und 10 »Zu Kiu Länge zerfallen, sich auf 900 bezw. 3500 M. stellen. Ueberhaupt wird
von sachverständiger Seite als Haupterforderniß für die Rentabilität einer Kleinbahn eine
Läugenansdehnung von mindestens 25 Km. eben wegen der thuulichstcu Herabmindcrung der
Verwaltungslosten verlangt.

Ueber die Finanzirung der Bahnen liegt gegenwärtig ausreichendesMaterial noch nicht
vor. Die meisten neueren Schmalspurbahnen sind als Aktiengesellschaftengegründet und unter
den Aktionären wechseln Staat, Gemeinden und sonstige Interessenten mit einander ab.

Die Nermelsürchen-Vurg'er Bahn hat 360 Stück Aktien von je 1000 M, ausgegeben,
worunter sich 240 Stück I^it. ^ mit vorzngsweiser Betheiligung bis zu 4'/«°/» banden. Die-
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selben wurden je zur Hälfte von den Gemeinden Burg und Wermclskirchcn, während die Aktien
I^it. L. von einigen Privaten übernommen wurden. In ähnlicher Weise ist die mit einem
Grundkapital von 550 000 M. ausgerüsteteNuusdorf-Müngsten'cr Bahn gegründet, deren Aktien
im Wesentlichen von den Gemeinden Nemscheid, Ronsdurf. Lüttringhansen, Cruuenberg und
Solingen übernommen sind. Die Kreis Altena'er Bahnen haben ein Aktienkapital von
2100 000 M.. eingetheilt in 1100 000 M. Vorzugsaktie» IH. ^ mit 4'/2°/, Dividenden
Vorzug und 1 000 000 Stammaktien I.it. L. Gezeichnethaben:

Gemeinde Lüdenscheid .....M. 500000 I.it, H.
Preußischer Staat ......l „ 200 000 „ ^

„ „ ......1 „ 200 000 .. L
Gemeinde Halver ......l „ 50 000 „ ^.

........s ., 50000 .. L
Bauausführende Firma .... „ 630000 „ L
Private.........j „ 320 000 ., ^

.........5 ,. 150000 „ L

Bei diesen so überaus verschiedenartigenVerhältnissen und bei dem Umstände, daß sich
das Kleinbahnwesen in der Rheinprovinz zur Zeit uoch iu der allerersten Entwickelung befindet,
wird eine bestimmte Stellung vorläufig nicht eingenommen werden können. Ob und in wieweit
die bereits bestehenden oder noch in's Leben tretenden Ban- uud Betriebsgesellschaftenin der
Provinz Boden gewinnen, ob sich die Kreise nnd Gemeinden der Sache annehmen, sowie ob und
nut welchen Anträgen die genannten Gesellschaftenund Korporationen an den Provinzialverband
herantreten werden, steht noch dahin. Es fehlt bis jetzt an jeglichemAnhaltsvnnktc zur Beur¬
theilung der Größe des Aufschwunges,den das Kleinbahnwesen in der nächsten Zeit, hoffentlich
wenigstens, nehmen wird, und in dieser Beziehung Schlüsse herzuleiten ans anderen Ländern,
etwa aus Belgien, in welchem bei einem Flächeninhalt von 53? Quadratmeilcn uud etwa
5 700 000 Einwohnern (Rheinpruvinz: 475 Quadratmeilen und 4 800 000 Einwohner) Seitens
ber durch das Nrbenbahngesetz vom Jahre 1885 in's Leben gerufenen Nationalgesellschaft für
Nebenbahnen bis Ende Mürz 1891 nahezn 1000 Kni Schmalfpnrbahnen in Betrieb genommen
Ware», während sich weitere 1000 Km in Ausführung befanden, ist ohne ganz eingehende Auf¬
rollung der gefammten wirthschaftlichenVerhältnisse und der vorhandenen Verkehrsmittel über¬
haupt (Straßen, Eisenbahnen, Flußlänfe, Kanäle u. s. w.) nicht möglich und wäre überdies am
letzten Ende doch noch verfehlt. Lassen sich hiernach auch nicht annähernd die Summen beziffern,
bie voraussichtlich in derartigen Unternehmungen werden angelegt werden, so ist es auch nicht
'"«glich, zu bestimmen, bis zu welchem Höchstbetragedie Provinz sich etwa engagiren. und ebenso
wenig, mit welchem Bruchtheil sie sich bei den einzelnen Unternehmungen betheiligen soll.
Stärkere Hülfe wird sie leisten dürfen, wenn die betheiligtcn communalen Verbände sich in einer,
ihrer Leistungsfähigkeit angemessenenWeife bereits betheiligt haben, auch unmittelbare Vortheile
" der Straßenunterhaltnngslast zu erwarten stehen. Bei ihrem Vorgehen wird die Verwaltung
neben größtmöglicher Vorsicht Bedacht nehmen müssen auf thuulichst erhebliche Heranziehung der
unmittelbar Interessirten und auf Hebuug der wirthfchaftlichen Lage des auszuschließenden
Lanbestheiles. Um gerade in letzterer Beziehung etwas zu erreichen, wird sie sich eiuen gewissen
Einfluß auf die Führung der Linie und auf die Tarifbildung vorhehalten uud bei nur einiger-
waßen zweifelhafter Rentabilität auch bei Einrichtung der gefammten Betriebsverwaltung mit-
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sprechenmüssen, denn die Erfahrung hat gelehrt, daß derartige Unternehmen öfters an zu breit
angelegtem Verwaltungsapparat kranken.

In welcher Weife in dieser Beziehung Seitens des Staates bei Gewährung von Beihülfen
an Bahnen verfahren wird, geht aus der Anlage X (S. 55 des Unlagenheftcs) hervor. -^ Wie
fchon vorhin bemerkt, war den darin behandelten Kreis Altena'cr Bahnen ein Baukostenzuschuß
von 400 000 M. gegebenworden, — Zudem wird die Provinzialverwaltung dann, wenn es ohne
Gefährdung der Ausführuug des gerade in Frage stehenden Bahnprojektes angängig ist, sich das Necht
des Erwerbes der Bahn nach Ablauf eiuer näher festzusetzenden Zeit ausbedingen müsseu. Ob
die Verwaltung jemals von diesem Erwerbsiechte Gebrauch machen wird, steht freilich dahin,
allein es erscheint nicht vorsichtig gehandelt, wenn man sich von vornherein eines vielleicht unschwer
zu erlangenden Rechtes, welches in späteren Zeiten von Vortheil sein kann, begeben wollte.
Insbesondere aber mnß die Provinzialverwaltung einer Zersplitterung des Kleinbahnwesens mit
allen Kräften vorzubeugenfuchcn. Die vorher stattgehabten Ausführungen haben erkennen lassen,
daß die Lebensfähigkeit der Bahnen abhängt von der Hohe der Verwaltungstosten. Diese
verringern sich aber mit jedem Kilometer, den ein Verwaltnngslörper mehr unter sich hat und
wenn es auch, wie an anderer Stelle schon gesagt, in der Rheinpruvinz nicht immer möglich sein
wird, Bahnen von mindestens 25 Kw Länge zu bauen, so wird es doch zu ermöglichen sein,
daß nicht eine jede Bahn für sich allein von je einer besonderen Gesellschaft gebaut und
betrieben wird, fundern daß vielmehr eine Gesellschaftmehrere Bahnen in sich begreift. Nur
auf diefe Weife läßt sich auch, was von großer Bedeutung ist, der Bau derartiger Bahnen gleich
von Anfang an nach einem die ganze Provinz umfassenden, einheitlichen Plane ausgestalten,

VIII.

Es bleibt nunmehr noch die Frage zu erörtern, wie sich der Provinzialverband in
Zukunft mit Rücksicht auf die A 6 und ? des Gesetzes dann verhalten foll, wenn die Benutzung
von Provinzialstraßen beabsichtigt ist, und die Provinz dem Vahnnnternehmer lediglich als
Straßeneigcnthümerin und Untcrhaltungspflichtige gegenübersteht.

Wie oben bereits ausgeführt ist, konnte die Provinzialverwaltung früher die Mit¬
benutzung der im Eigenthum der Provinz befindlichenStraßen versagen, während sie jetzt ihre
Einwilligung ertheilen muß uud sich dabei nur vorbehalten darf: Unterhaltung und Wieder¬
herstellung der Straße durch den Unternehmer, Sicherheitsleistung hierfür, angemessenesEntgelt
für die Benutzung der Straße und endlich das Necht auf den künftigen Erwerb der Bahn.

Diefe Einschränkung der Rechte der Provinz ist aber von keiner besonderen praktischen
Bedeutung; denn die Provinzialverwaltung hat auch früher die Genehmigung zur Benutzung der
Straßen stets ertheilt und in den Bedingungen im Wesentlichen nichts weiter verlangt, als was
ihr jetzt zu verlangen zusteht. Die bezüglichen, bisher geltenden Normativbcdingungen für die
Benutzung der Provinzialstraßen sind in der Anlage XI (O. 59 des Anlagenheftcs) mitgetheilt.
Dieselben sind im Anschlüssean die vom Provinziallandtage bereits früher erlassenen Haupt-
bcdingungen für die Mitbenutzung der Provinzialstraßen zur Anlage von Straßenbahnen in ihrem
allgemeinen Theile (der zweite Theil: „TechnifcheBedingungen" ist fpätcr hinzugefügt worden
und'beruht auf Beschluß des Provinzial-Verwaltungsrathes) von der Sekundärbahn-Commissio"
des Provinzial-Verwaltungsrathes s. Z. neu aufgestellt, von Letzterem festgesetzt und demnächst
vom 30. Provinziallandtage (vgl. Beschluß vom 20. Dezember 1884) genehmigt worden.
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Unter Zugrundelegung dieser Bedingungen bezw. der früheren Hauptbedingungen sind
zahlreiche Verträge über Bahnconcessionenvon der Provinzialverwaltuug abgeschlossenworden,
sowohl für staatsseitig gebaute Sclundärbahnen als auch für Privatbahuen aller Art.

Ein Verzeichniß dieser Bahnen mit Lokomotivbetriebist in der Anlage XII (S. 71 des
Anlageuhestes) beigefügt. (Bezüglich der innerhalb oder in der Umgcbuug von Städten geneh¬
migten Pferdebahnanlagen wird bemerkt, daß die Verwaltung und Unterhaltung der benutzten
Straßenstrecken und damit auch die Zustäudigkeit bezüglich der Bahuanlage inzwischen durchgeheubs
an die betreffendenStädte übergegangen ist. weshalb von einer Aufzähluug dieser Vahneu Abstaud
genommen ist.)

Die Normativbedingungen enthalten indessen Manches, was mit dem Kleinbahngefetze
nicht mehr im Einklänge steht und daher ausgemerzt werden muß; jedoch sind die auszuscheidenden
Bestimmungen von keiner erheblichenBedeutung. Es gilt dies, um die hauptsächlichstenPara¬
graphen der Reihe nach aufzuführen, zunächst von dem 8. 6 „Concession neuer Linien", dann
von dem §. 9 „Freie Beförderung resp. Tarifermähigungen", ferner von dem 8. und 9. Absatz
im §. 10 und endlich von der technischen Bedingung mit der Aufschrift „Lokomotiven".

Das im §. 6 dem Provinzialausfchuffe vorbehaltene Recht: „anderen Bahnunternchmern
den Anschluß, die Einmündung oder Kreuzung an resp, in oder mit den genehmigten Bahnen
zu gestatten und die desfallsigen Modalitüten bezw. die Regelung des Dienstes vorzuschreiben",
sowie „mit gleicher Maßgabe anderen Bahnunternehmungen die Mitbenutzung der genehmigten
Bahnanlagen zu gestatten", steht im Gegensatze zu ß. 28 des Gesetzes, wonach die Behörde,
welche die Genehmigung für die Bahn, an welche der Anfchluß erfolgen foll. ertheilt hat, diefe
Verhältnisse ebenfalls zu regeln hat.

Dem 8. 9 der Bedingungen steht entgegen der §. 21 des Gesetzes. Die Provinzial¬
verwaltuug ist nicht berechtigt, sich Vorzugspreise nuszubedingen; sie kann die Entschädigung
für die Benutzung ihrer Straßen nur in dem Entgelt fuchcn. welches sie von dem Unternehmer
verlangen darf.

Was die Einwirkung auf die Tariffütze (ß. 10 Abfatz 8 der Bedingungen) anlangt, fo
muß eine folche durch den §. 14 des Gesetzes als ausgefchloffenerachtet werben. Nach demfelben
ist für die Genehmigung der Beforderungspreifc die BeHorde, welche die Genehmigung für die
Bahn ertheilt hat, zuständig. Die Genehmigung bezicht sich feiner nur auf die Feststellungvon
Maximalsätzen und können solche auch nur frühestens nach Ablauf eines Zeitraumes von 5 Jahren
nach der Eröffnuug des Bahnbetriebes festgesetzt werden. Innerhalb der ersten 5 Betriebsjahrc
hat auch die Behörde nicht das Recht, dem Unternehmer irgend welche Vorschriften zu machen.

Ueber die Betriebseröffnung (8- 1« Absatz 9 der Bedingungen) befindet nach 8- ^
des Gesetzes die zur Ertheilung der Genehmigung zuständige Behörde.

Die Betriebsmaschinen (Lokomotiven) uuterlicgeu der wiederholten Prüfung der zur
eisenbahntechnischen Aufsicht über die Vahu zuständigen Behörde (§. 20 des Gesetzes).

Auch sonst sind in den Normatiubcdingungen noch Bestimmungen enthalten, von denen
°s zweifelhaft fein kann, ob sie nicht vielmehr in die polizeiliche Genehmiguugsurkunde gehören,
wie z. B. die Bestimmungen wegen Herstellung von Schutzvorrichtungenauf der Provinzialstraße.
wegen Befestigung der Uebergange, überhaupt wegen Wahrung des Verkehrsinteresses und dgl.

Es dürfte zu weit führen, alle diefe Punkte daraufhin näher zu behandeln, und wird es
dem Provinzialausschuffe überlassen werden können, die in diefer Hinsicht erforderlich werdenden
Abänderungen im Einvernehmen mit der Bahnaufsichtsbchördc ohne Weiteres vorzunehmen.
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und dabei als leitenden Gesichtspunkt die thunlichste Förderung der Kleinbahnunternchmungen
im Auge zu behalten.

Auf Grund der vorstehenden Ausführungen beehrt sich der Provinzialausschuß zu
beantragen:

„Der Provinziallandtag wolle unter Anerkennung der großen Bedeutung des Klein¬
bahnwesens für die gesummten wirthschaftlicheuVerhältniße in der Rheinprovinz:

1, von dem Bau und Betrieb von Kleinbahnen durch die Provinz zur Zeit
zwar absehen; dagegen

2, den Provinzialausschuß ermächtigen, schon jetzt das Kleinbahnwesen in der
vorstehend unter VII angegebene» Weise finanziell zu fördern und den Pro¬
vinzialausschuß beauftragen, dem nächsten Provinziallandtage wegen dauernder
Betheiligung der Provinz an Kleinbahnunternehmungen eine besondere Vorlage
zu machen;

3, den Provinzialausschuß ermächtigen, die Bedingungen für die Benutzung der
Provinzialstraßcn zur Anlage von Kleinbahnen in einer den Bestimmungen
und dem Geiste des GesetzesentsprechendenWeise abzuändern.

Düsseldorf, den 15. November 1892.

2><r Provinzialausschuß:
Freiherr von Solemacher, Klein,

Vorsitzender. Landesdireltor.

Anlage I.

OeseH
über Kleinbahnen und Prwatanschlusibahnen. Vom 28. Inü 1892.

(Gesetz-Sammlung S. 225.)

I. Kleinbahnen.

8. i.

Kleinbahnen find die dem öffentlichen Verkehre dienenden Eisenbahnen, welche wegen
ihrer geringen Bedeutung für den allgemeinen Eisenbahnverkehr dem Gesetze über die Eisenbahn¬
unternehmungen vom 3. November 1838 (G.-S. S. 505) nicht unterliegen.

Insbesondere sind Kleinbahnen der Regel nach solche Bahnen, welche hauptsächlich den
örtlichen Verkehr innerhalb eines Gemeindebezirts oder benachbarter Gemeindebezirkevermitteln,
sowie Bahnen, welche nicht mit Lokomotivenbetrieben werden.

Ob die Voraussetzung für die Anwendbarkeit des Gesetzes vom 3. November 1836
vorliegt, entscheidetauf Anrufen der Betheiligten das Staatsministerium.
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8. 2.
Zur Herstellung und zum Betriebe einer Kleinbahn bedarf es der Genehmigung der

zuständigen Behörde. Dasselbe gilt für wesentliche Erweiterungen oder sonstige wesentliche
Aenderungen des Unternehmens, der Anlage oder des Betriebes. Diese Genehmigung ist zu
versagen, wenn die Erweiteruug oder Aenderung die Unterordnung des Unternehmens unter das
Gesetz vom 3. November 1838 bedingt.

§. 3.
Zur Ertheilung der Genehmigung ist zuständig:
1. wenn der Betrieb ganz oder theilweise mit Maschiuenraft beabsichtigt wird:

der Negieruugspräsident, für den Stadtkreis Berlin der Polizeipräsident, im Ein¬
vernehmen mit der von dem Minister der öffentlichen Arbeiten bezeichneten Eisenbahn-
behörde;

2. in allen übrigen Fällen, uud zwar:
») sofern Kunststraßen, welche nicht als städtischeStraßen in der Unterhaltung und

Verwaltung von Stadtkreisen stehen, benutzt oder von der Bahn mehrere Kreise
oder nicht preußische Landestheile berührt werde» sollen: der Regierungspräsident,
im ersten Falle für den Stadtkreis Berlin der Polizeipräsident;

d) sofern mehrere Polizeibezirke desselbenLandkreises berührt werden: der Landrath;
o) fofern das Unternehmen innerhalb eines Pulizeibezirks verbleibt: die Ortspolizei¬

behörde.
Wenn die zum Betriebe mit Mafchincnkraft einzurichtendeBahn die Bezirke mehrerer

Landespolizeibehörden berührt, oder in dem Falle der Nr. 2» die betreffenden Kreife nicht in
demselben Regierungsbezirkeliegen, bezeichnet der Oberpräsident. falls jedoch die Landespolizeibczirte
bezw. Kreife verschiedenenProvinzen angehören, oder Berlin betheiligt ist, der Minister der
öffentlichenArbeiten im Einvernehmen mit dem Minister des Innern die zuständige Behörde,

Die Zuständigkeit zur Genehmigung von wesentlichen Erweiterungen oder fonstigen
wesentlichenAenderungen des Unternehmens, der Anlage und des Betriebes regelt sich so. als
°b das Unternehmen in der nunmehr geplanten Art neu zu genehmigenwäre. Jedoch bleibt zur
Genehmigung von Aenderungen des Betriebes der in Abfatz 1 Nr. 1 erwähnten Unternehmnngcn
diejenige Behörde zuständig, welche die Genehmigung zum Bau uud Betriebe ertheilt hat.

8-4.
Die Genehmigung Wird auf Grund vorgängiger polizeilicher Prüfung ertheilt. Diese

Prüfung befchränlt sich auf:
1. die betriebssichereBeschaffenheit der Bahn und der Betriebsmittel;
2. den Schutz gegen schädliche Einwirkungen der Anlage und des Betriebes;
3. die technische Befähigung und Zuverläffigkeit der in dem äußeren Betriebsdienste an¬

zustellenden Bediensteten;
4. die Wahrung der Interessen des öffentlichenVerkehrs.

Dem Antrage auf Ertheilung der Genehmigung find die zur Beurtheilung des Unter¬
nehmens in technifcher und fiucmzieller Hinficht erforderlichenUnterlagen, insbefondere ein Nanplan.
beizufügen.

28
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8- 6.
Soweit ein öffentlicherWeg benutzt werden soll, hat der Unternehmer die Zustimmung

der aus Gründen des öffentlichen Rechtes zur Unterhaltung des Weges Verpflichtetenbeizubringen.
Der Unternehmer ist mangels anderweitiger Vereinbarung zur Unterhaltung und Wieder¬

herstellung des benutzten Wcgetheilesverpflichtet und hat für diese VerpflichtungSicherheit zu bestellen.
Die Untcrhaltungspflichtigen (Absatz 1) tonnen sür die Benutzung des Weges ein an¬

gemessenesEntgelt beanspruchen, ingleichen sich den Erwerb der Bahn im Ganzen nach Ablauf
einer bestimmten Frist gegen angemesseneSchadloshaltung des Unternehmers vorbehalten.

8. 7-
Die Zustimmung der Unterhaltungspflichtigen kann ergänzt werden:

soweit eine Provinz oder ein den Provinzen gleichstehender Communalverband betheiligt
ist, durch Beschluß des Provinzialrathes, wogegen die Beschwerdean den Minister
der öffentlichenArbeiten zulässig ist;

soweit eine Stadtgemeinde oder ein Kreis betheiligt ist, oder es sich um einen mehrere
Kreise berührenden Weg handelt, durch Beschlußdes Bezirksausschusses,im Ucbrigen
durch Beschluß des Kreisausschusses.

Durch den Ergänzungsbeschluß wird unter Ausschluß des Rechtsweges zugleich über die
nach §. 6 an den Unternehmer gestellten Ansprüche entschieden.

8- 8.
Vor Ertheilung der Genehmigung ist die zuständige Wegepolizeibehördeund, wenn die

Eisenbahnanlage sich dem Bereiche einer Festung nähert, die zuständige Festungsbehörde zu hören.
In diesem Falle darf die Genehmigungnur im Einverstündniß mit der Festungsbehördeertheilt werden.

Wenn die Bahn sich dem Bereiche einer Reichstelegraphenanlage nähert, so ist die
zuständige Telcgraphenbehörde vor der Genehmigung zu hören.

Soll das Gleis einer dem Gesetze über die Eisenbahnunternehmungen vom 3. November
1838 unterworfenen Eisenbahn gekreuzt werden, so darf anch in den Fällen, in denen die Eifen-
bahnbehürde im Uebrigen nicht mitwirkt (ß. 3), die Genehmigung nur im Einverständniß mit
der letzteren ertheilt werden.

8- 9.

Außer den durch die polizeilichenRücksichten(§, 4) gebotenen Verpflichtungen sind in
der Genehmigung zugleich diejenigen zu bestimmen, welchen der Unternehmer im Interesse der
Lllndcsvertheidigung und der Reichs-Postverwaltung in Gemäßheit des ß. 42 zu genügen hat.

8- 10.
Bei der Genehmigung von Bahnen, auf welchen die Beförderung von Gütern stattfinden

soll, kann vorbehalte» weiden, den Unternehmer jederzeit zur Gcstattung der Einführung von
Anschlußgleisenfür den Privatverkehr cmzuhalteu. Art und Ort der Einführuug unterliegt der
Genehmigung der eifenbahntcchnifchenAufsichtsbehörde.

Die Behörde (§. 3) hat mangels gütlicher Vereinbaruug der Interessenten auch die
Verhältnisse des Bahnunternehmens und des den Anschluß Veautragenden zu einander zu regeln,
insbesondere die dem Ersteren für die Benutzung oder Veränderung seiner Anlagen zn leistende
Vergütung vorbehaltlich des Rechtsweges festzusetzen.
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8. 11.
Bei der Genehmigung ist die Art und Höhe der Sichcrftellung für die Unterhaltung

uud Wiederherstellung öffentlicher Wege, foweit dicfe nicht bereits erfolgt ist, vorzuschreiben.
Für die Ausführung der Bahn und für die Eröffnung des Betriebes kann eine Frist

festgesetzt und die Erlegung von Geldstrafen für den Fall der Nichteinhaltung derselben, sowie
Sicherhcitsstellung hierfür gefordert werden.

Auch können Geldstrafen und Sicherheitüstellung zur Sicherung der Aufrechterhaltung
des urdmlngsmäßigen Betriebes während der Dauer der Genehmignng vorgcfehen werden.

8- 12.
Der nach den Nestimmungen diefes Gefetzcs erforderlichenSicherstellung bedarf es nicht,

wenn das Reich, der Staat oder ein Eommunalverband Unternehmer ist.

§. 13.
Die Genehmigung taun dauernd oder auf Zeit ertheilt werden. Sie erfolgt unter dem

Vorbehalte der Rechte Dritter, der Ergänzung und Abänderung durch Feststellung des Bauplanes
(88- 1? und 18).

8- 14.
Im Interesse des öffentlichenVerkehrs ist bei der Genehmigung (§. 2) dnrch die zu¬

ständige Behörde über den Fahrplan und die Besörderungspreise das Erforderliche festzustellen;
zugleich sind die Zeiträume zu bezeichnen,nach deren Ablauf diese Feststellungen geprüft und
wiederholt werden müssen.

Von der Feststellung über den Fahrplan kann für einen bei der Genehmigung festzu¬
setzenden Zeitraum abgesehen werden. Dieser Zeitraum kann verlängert werden.

Die Feststellung der Besörderungspreise steht innerhalb eines bei der Genehmigung sest-
zusetzenden Zeitraumes von mindestens fünf Jahren nach der Eröffnung des Bahnbetriebes dem
Unternehmer frei. Das alsdann der Behörde zustehende Recht der Genehmignng der Besörderungs¬
preise erstreckt sich lediglich auf den Hüchstbetrag derselben. Hierbei ist auf die finanzielle Lage
des Unternehmens und auf eine angemessene Verzinfung und Tilgung des Anlagekapitals Rücksicht
zu nehmen.

ß. 15.
Der Aushändigung der Genehmigungsurkunde müssen die nach ß. 11 geforderten Sicher.

stellungen vorausgehen.
§. 16.

Die Genehmigung, welche für eine Altiengefellschaft, eine Commanditgefellfchnft auf
Mien oder eine Gefellschastmit beschränkter Haftung behufs Eintragung in das Handelsregister
(Artikel 210 Absatz 2 Nr. 4, Artikel 176 Absatz 2 Nr. 4 des Deutschen Handelsgesetzbuchs,
s- 8 Nr. 4 des Neichsgesetzes vom 20. April 1892 — Reichs-Gesetzbl.S. 477 -) ausgehändigt
wordeu ist. tritt erst iu Wirksamkeit, wenn der Nachweis der Eintragung in das Handelsregister
3°sührt ist.

8- 17-
Mit dein Van von Bahnen, welche für den Betrieb mit Mafchinenkraft bestimmt sind.

d«f erst begonnen werden, nachdem der Bauplan durch die genehmigendeBehörde in folgender
Weife festgestelltworden ist:

28*
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I. Der Planfcststellung werden die bei der Genehmigung vorläufig getroffenen Fest¬
fetzungenzn Grunde gelegt.

2 Plan nebst Beilagen sind in dem betreffenden Gemeinde- oder Gutsbezirke während
vierzehn Tagen zu Jedermanns Einsicht uffenzulegcn. Zeit und Ort der Offcnlegung
ist ortsüblich bekannt zu machen.

Während dieser Zeit kann jeder Vetheiligte im Umfange feines Interesses Ein¬
wendungen gegen den Plan erheben. Auch der Vorstand des Gemeinde- oder Gnts-
bezirles hat das Recht, Einwendungen zu erheben, welche sich anf die Richtung des
Unternehmens oder auf Anlagen der in 8 16 dieses Gesetzes gedachten Art beziehen.

Diejenige Stelle, bei welcher solche Einwendungen schriftlich einzureichenoder
mündlich zu Protokoll zu geben sind, ist zu bezeichnen.

3. Nach Ablauf der Frist (Nr. 2 Absatz 1) sind die gegen den Plan erhobenen Ein¬
wendungen in einem nötigenfalls an Ort und Stelle durch einen Beauftragten ab¬
zuhaltenden Termine, zu dem der Unternehmer und die Netheiligten (Nr. 2 Abfatz ^)
vorgeladen werden müssen und Sachverständige zugezogenwerden können, zu erörteru.

4. Nach Beendigung der Verhandlungen wird über die erhobenen Einwendungen be¬
schlossen und erfolgt darnach die Feststellung des Planes fowie der Anlagen, zu
deren Errichtung und Unterhaltung der Unternehmer verpflichtet ist (ß. 18).

Der Beschluß wird dein Unternehmer uud den Beteiligten zugestellt.
Der Feststellung (Absatz 1) bedarf es nicht, wenn eine Planfestfetzung zum Zwecke der

Enteignung stattfindet.
Wenn aus der beabsichtigten Vahnanlage Nachtheile oder erheblicheBelästigungeil der

benachbarten Grundbesitzer und des öffentlichen Verkehrs nicht zu erwarten sind, kann, fofern es
sich nicht um die Bcuutzung öffentlicher Wege, mit Ausnahme städtischer Straßen, handelt, der
Minister der öffentlichen Arbeiten den Beginn des Baues ohne vorgängige Planfestfetzung gestatten-

8- 18-
Dem Unternehmer ist bei der PlanfeststcNung (§. 1?) die Herstellung derjenigen An¬

lagen aufzuerlegen, welche die den Bauplan festsetzende Behörde zur Sicherung der benachbarten
Grundstücke gegen Gefahren und Nachtheile oder im öffentlichen Interesse für erforderlich
erachtet, desgleichen die Unterhaltung dieser Anlagen, soweit dieselbe über den Umfang der
bestehendenVerpflichtungen zur Unterhaltung vorhandener, demselben Zwecke dienenden Anlagen
hinausgeht.

8. 19.

Zur Eröffnung des Betriebes bedarf es der Erlaubniß der znr Ertheilung der Ge¬
nehmigung zuständigen Behörde. Die Erlaubniß ist zn verfugen, fofern wefentlichcin der BllU-
und Betricbsgenchmigung gestellte Bedingungen nicht erfüllt sind.

8- 20.
Die Betriebsmaschinen sind vor ihrer Einstellung in den Betrieb und nach Vornahme

erheblicher Aenderungen, außerdem aber zeitweilig der Prüfung durch die zur cifeubahntechinschen
Anflicht über die Nahn zuständige Behörde (8- 22) zu unterwerfen.

8- 21.

Der Fahrplan und die Nefördcrungspreifc fowie die Aenderungen derselben sind vor
ihrer Einführung öffentlichbekannt zu machen.
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Die angesetztenVefürdcrungspieise haben gleichmäßig für alle Personen oder Güter
Anwendung zu finden,

Ermäßigungen der Befürdernngspreise, welche nicht unter Erfüllung der gleichen Be¬
dingungen Jedermann zn Gute kommen, sind unznlüfsig.

8. 22.
Rücksichtlich der Erfüllung der Genehmigungsbedingnngen und der Vorschriften diese«

Gesetzes ist jede Kleinbahn der Aufficht der für ihre Gcuehmigung jeweilig zuständigen Behörde
unterwürfen. Bei den für den Betrieb mit Maschiuenkraft eingerichteten Bahnen steht die
eifenbnhntechnifche Aufsicht der zur Mitwirkung bei der Genehmigung berufenen Eisenbahnbehörde
3», fofern nicht der Minister der öffentlichenArbeiten die Aufsicht eiuer anderen Eisenbahn-
behörde überträgt.

§, 23.
Die Genehmigung kann durch Beschluß der Aufsichtsbehörde für erloschen erklärt

werden, wenn die Ausführung der Bahn oder die Eröffnung des Betriebes nicht innerhalb der
M der Genehmigung bestimmten oder der verlängerten Frist erfolgt.

§. 24.
Die Genchmignng kann zurückgenommenwerden, wenn der Bau oder Netrieb ohne

genügenden Gruud unterbrochen oder wiederholt gegen die Bedingungen der Genehmigung oder
bie dem Unternehmer nach diesem Gesetze obliegenden Verpflichtungen in wesentlicherBeziehung
verstoßen wird.

§. 25.
Ueber die Zurücknahme entscheidet auf Klage der zur Ertheilung der Genehmigung

zuständigen Behörde das Oberverwaltnngsgericht.

§.26.
Bei Erlöschen oder Zurücknahme der Genehmigung wird die für die Unterhaltung und

Niederherstellung öffentlicher Wege bestellte Sicherheit, soweit sie für den bezeichnetenZweck
">cht in Anspruch zn nehmen ist. herausgegeben. Mangels andcrweiter Vereinbarung hat der
Wegeunterhaltungspflichtige die Wahl, die Wiederherstellung des früheren Zustandes, nöthigen
^nlls unter Beseitigung in den Weg eingebauter Theile der Vahnanlage. ober gegen angemessene
Entschädigung den Uebergang der letzteren in sein Eigenthum zu verlaugen.

Macht der Untcrhaltungspflichtige von dem ersterenRechte Gebrauch, so geht das Eigen¬
thum der zurückgelasseueuTheile der Bahnanlage auf den Unterhaltungspflichtigen unent¬
geltlich über.

Im öffentlichen Interesse kann die Aufsichtsbehörde eine Frist festsetzeu,vor bereu
Mlnuf der Unterhaltungspflichtige nicht berechtigt ist, die Wiederherstellung des früheren Zu¬
standes zu verlangen. 8. 27.

Ob uud inwieweit bei Erlöschen <§. 23) oder Zurücknahme der Genehmigung wegen
Unterbrechung des Baues oder Betriebes (§. 24) die für die Ausführung der Bahn oder die
Wstgemüße Eröffnung oder die Aufrechterhaltnug des Betriebes bestimmtenGeldstrafen verfallen,
entscheidet unter Ausschluß des Rechtsweges der Minister der öffentlichen Arbeiten. Dieser
^schließt über die Verwendung solcher Geldstrafen. Letzteresind zn Gunsten des früheren Unter¬
nehmens, anderenfalls ähnlicherUnternehmungen in dem betreffendenLandesthcile zu verwenden.
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8 28.

Unternehmer von Kleinbahnen sind verpflichtet, sich den Anschluß anderer Bahnen
gefallen zu lassen, sofern die Behörde, welche die Genehmigung für die Bahn, an welche der
Anschluß erfolgen soll, ertheilt hat, mit Rücksicht auf die Construktion und den Betrieb der
Bahn den Anschluß für zulässig erachtet. Dieselbe Behörde entscheidet auch darüber, wo und
in welcherWeise der Anschluß erfolgen soll, regelt in Ermangelung einer gütlichen Verein¬
barung die Verhältnisse beider Unternehmer zu einander und setzt, vorbehaltlich des Rechtsweges,
die dem erstgedachtenBahnuutcrnehmer für die Benutzung oder Veränderung feiner Anlagen zu
leistende Vergütung fest.

8- 29.
Unternehmer von Kleinbahnen können die Gestattung des Anschlusses ihrer Bahnen

an Eisenbahnen verlangen, welche dem Gesetze über die Eisenbahnunternehmungen vom 3. November
1838 unterliegen, sofern der Minister der öffentlichen Arbeiten mit Rücksichtauf die Construktion
und den Betrieb der letzteren den Anschluß für zulässig erachtet. Darüber, wo und in welcher
Weise der Anschluß herzustellen ist, uud über die Verhältnisse beider Unternehmer zu einander
insbesondere über die dem Eiscnbahnnnternchmer für die Benutzung oder Veränderung seiner
Anlagen zu leistende Vergütung entscheidet, in letzterer Beziehung unter Vorbehalt des Rechts¬
weges, der Minister der öffentlichenArbeiten.

ß. 30.
Haben Kleinbahnen nach Entscheidung des Staatsministeriums eine solche Bedeutung

für den öffentlichen Verkehr gewonnen, daß sie als Theil des allgemeinen Eisenbahnnetzes zu
behandeln sind, so kann der Staat den eigenthümlichenErwerb solcher Bahnen gegen Entschä¬
digung des vollen Werthes nach einer mit einjähriger Frist vorangegangenen Ankündigung
beanspruchen.

s- 31.
Der Erwerb (§. 30) erfolgt unter sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen des §. 42

Nr. 4», bis ä des Gesetzes über die Eisenbahnnnternehmnngen vom 3. November 1838*). mit

') §. 42 des Eisenbahngesetzes von 1836 lautet!
Dem Staate bleibt vorbehalten, das Eigenthum der Vahn mit allem Zubehör gegen vollständige Ent¬

schädigung anzulaufen. Hierbei ist, vorbehaltlich jeder andernieiten, hierüber durch gütliches Einvernehmen z"
treffenden Negulirung, nach folgenden Grundsätzen zu verfahren:

4. Die Entschädigung der Gesellschaft erfolgt sodann nach folgenden Grundsätzen:
u) Der Staat bezahlt an die Gesellschaft den 25fachen Betrag derjenigen jährlichen Dividende, welch«

an sämmtliche Aktionäre im Durchschnitt der letzten 5 Jahre ausbezahlt worden ist.
l>) Die Schulden der Gesellschaft werden ebenfalls vom Staate übernommen und in gleicher We's«,

wie dies der Gesellschaft obgelegen haben würde, aus der Staatskasse berichtigt, wogegen auch
alle etwa vorhandenen Altiuforderungen auf die Staatskasse übergehen,

«) Gegen Erfüllung obiger Bedingungen geht nicht nur das Eigenthum der Nahn und des 3"
Transportunternehmung gehörigen Inventariums fammt allem Zubehör auf den Staat über,
sondern es wird demselben auch der von der Gesellschaft angesammelte Reservefonds mit übereignet,

a) Bis dahin, wo die Auseinandersetzung mit der Gesellschaft nach vorstehenden Grundsätzen regulir <
die Einlösung der Aktien und die Uebernahme der Schulden erfolgt ist. verbleibt die Gesellschaft
im Besitze und in der Benutzung der Bahn.
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der Maßgabe, daß der Berechnung des 25fachen Betrages nach §. 42 Nr. 4», des vorerwähnten
Gesetzes das steuerpflichtigeEinkommen nach den Bestimmungen des Einkommensteuergesetzesvom
24. Juni 1891 (Gesetz-Samml. S. 175) zu Grunde zu legen ist, jedoch bei den Aktiengesell¬
schaften und Commanditgesellschaftenauf Aktien der Abzng von 3'/2 Prozent des eingezahlten
Aktienkapitals (§, 16 Einkommensteuergesetz)fortfällt. Erstreckt sich die Kleinbahn über das
Gebiet des Preußischen Staates hinaus in andere Deutsche Nundesstaaten, so ist gleichwohldas
Einkommen aus dem gesammten Betriebe der Berechnung der Entschädigung zu Grnnde zu
legen. War das zu erwerbende Unternehmen noch nicht fünf Jahre im Betriebe, so ist für die
Berechnung der Entschädigung der Jahresdurchschnitt des bisher erzielten Reingewinnes maß¬
gebend. — Ist eine AktiengesellschaftUnternehmer der zu erwerbenden Bahn, so bedarf es nicht
der Einlösung der Aktien von den einzelnen Aktionären, sondern nur der Zahlung der Gesammt-
entschädigungan die Gesellschaft.

8. 32.
Der Unternehmer kann verpflichtetwerden, über jede Bahn, für welche ihm eine besondere

Genehmigung ertheilt worden ist, dergestalt Rechnung zu führen, daß der Neinertrag derselben,
und wenn der Unternehmer eine Aktiengesellschaftist, die von derselben gezahlte Dividende
daraus mit Sicherheit entnommen werden kann.

Die Vernachlässigung dieser Verpflichtung begründet für den Staat das Necht, die
Berechnung der Entschädigung nach dem Sachwerthe (A 33 bis 35) zu verlangen.

8. 33.
Der Unternehmer kann Entschädigung nach dem Sachwerthe verlangen, wenn das Unter¬

nehmen noch nicht länger als fünfzehn Jahre im Betriebe ist. Erfolgt die Erwerbung durch
°en Staat in den ersten fünf Jahren des Betriebes, fo werden dem Sachwerth 20 Prozent,
erfolgt sie in den nachfolgenden zehn Jahren, so werden demselben 10 Prozent zugeschlagen.

§. 34.
Im Falle der Entschädigung nach dem Sachwerthe bilden den Gegenstand des Erwerbes

"lle dem Unternehmen uumittelbar oder mittelbar gewidmeten Sachen und Nechte des Unter¬
nehmers, die Forderungen und Schulden jedoch nur insoweit, als dieselben nach beiderseitigem
^'"Verständnisse auf den Staat übergehen sollen. In die mit den Beamten und Arbeitern
bestehenden Verträge tritt der Staat ein, ebenso in solche Verträge, welche zur Beschaffung des
lür das Unternehmen erforderlichen Materials abgeschlossen sind.

Für alle Bestandtheile ist der volle Werth zu vergüten.

§. 35.
Die Abschätzungund die Festsetzung der Entschädigung für die Nestandtheile des Unter¬

nehmers (§. 34) ^folgt nach einem von dem Unternehmer aufzustellendenInventar, über dessen
"lchtiglcit und Vollständigkeit erforderlichenFalles zu verhandeln und von dem Bezirksausschüsse
zu entscheiden ist.

§. 36.

Die Festsetzung der Entschädigung (88- 31 uud 33 bis 35) erfolgt, vorbehaltlich des
beiden Theilen zustehenden, innerhalb sechs Monaten nach Zustellung des Festsetzungsbeschlusses
^ beschreitenden Rechtsweges, durch den Bezirksausschuß unter sinngemäßer Anwendung der
«8> 24 bis 29 des Enteignungsgesetzcsvom II. Juni 1874.

Der Bezirksausschuß ist auch für das Vollziehungsverfahreu zuständig.
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8- 37-

Auf die Ermittelung der Entschädigungen finden die 88- 24 bis 28, auf die Vollziehung
der Enteignung die 88- 32 bis 37, auf das Verfahren vor dem Bezirksausschusseund auf die
Wirkungen der Enteignung die 88- 39 bis 46 des Enteignungsgesetzesvom 11. Juni 1874
sinngemäße Anwendung,

Die Entschädigung für Bestandtheile des Unternehmens, welche im Inventar verzeichnet
und bei Feststellung der Gesammtentschädigung berücksichtigt,bei der Vollziehung der Enteignung
aber nicht mehr vorhanden sind, ist von dem Unternehmer zurückzuerstatten. Für Nestandtheile,
welche bei Vollziehung der Enteignung über das Inventar hinaus vorhanden sind, ist auf
Autrag des Unternehmers von dem Bezirksausschüsseuachträglich die vom Staate zu gewährende
Entschädigung festzusetzen.

8- 38.

Erwerbsbcrechtigten (§, 6) gegenüber greift das Erwerbuugsrecht des Staates gleichfalls
Platz. Ihuen ist der volle Werth des Erwerbsrechtes zu erstatten.

8 39.
Zur Auleguug von Bahnen in den Straßen Berlins und Potsdams bedarf es König¬

licher Genehmigung.
8- 40.

Die Kleinbahnen werden der Gewerbesteuer auf Grnud des Gewerbesteuergefetzesvom
^4. Juni 189 l (G.-S. S. 205) unterworfen.

Bezüglich der Communalbcsteuerungsind Kleinbahnen als Privnteisenbahmmternehmungm
im Sinne des tz, 4 des Gesetzes vom 27. Juli 1885, betreffend Grgäuzung und Abänderung
einiger Bestimmungen über Erhebung der auf das Einkommen gelegten direkten Communal-
abgaben (G.-S. S. 327). nicht zu erachten.

8- 41.
Die auf Grund des AllerhöchstenErlasses vom 16. September 1867 (G.-S. S. 1528).

des Gesetzes vom 7. März 1868 (G-S. S. 223). des Gesetzesvom 1l. März 1872 (G.-S,
S. 257) und der M. 2 nnd 3 des Gesetzes vom 8. Juli 1875 (G.-S. S. 49?)*) den dort

*) Die für die Nheinurouinz hier allein in Betracht kommenden M. 2 und 3 des Dotationsgesetzes von
1875 lauten:

§. 2. Die Vertheilung der im tz. 1 gedachten Gesammtsumme von 13 440 0UU M. erfolgt zu """
Hälfte nach dem Maßstabe des Flächeninhaltes, zur anderen Hälfte nach den, Maßstabe der Zahl der Civilbeuölke«
nmg, wie solche durch die Volkszählung im Dezember 1875 festgestellt wird. Die hiernach auf die einzelne«
Communalverbände entfallenden Iahresrenten werden durch Königliche Verordnung festgestellt. Bis zu der nach
Maßgabe derselben zu bewirkenden Ausgleichung erhalten vorläufig an Iahresrenten:

1.........u. f. w.
tj. der Proninzialverband der Nheiuprovinz l 735 755 M. (durch KöniglicheVerordnung vom 12, September

1877 auf 1 756 73« M, erhöht.)
8. 8. Nutzer den im ß. 2 festgestellten Iahresrenten werden den ebendaselbst gedachten Lommunal-

verbänden aus den Kapitalbestünden des gemäß H. 5 des Gesetzes vom 30. April 1873 gebildeten Fonds folgende
Summen nebst den auf dieselben entfallenden Antheilen an den, den Kapitalien bis zu dem Zeitpunkte ihrer Ucber-
weisung (8- l7) zugewachsenen Zinsen überwiesen:

' ......... u. s. w,
t», dem Prouinzialuerbande der Rheinprovinz 2 326635 M.
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genannten Provinzial- und Communalverbänden übcrwiesenenKapitalien und Summen können
auch zur Förderung des Baues von Kleinbahnen verwendet werden.

8, 42.
Die Kleinbahnen uuterliegeu nachfolgenden Verpflichtungengegenüberder PostVerwaltung:
1. Die Unternehmer haben ans Verlangen der Pustuerwaltung mit jeder für den

regelmäßigen Vefürderungsdienst bestimmtenFahrt einen Postunterbecunten mit einem
Briefsack nnd, foweit der Platz reicht, anch andere zur Mitfahrt erscheinende Unter¬
beamte im Dienst gegen Zahlung der Abonuementsgebühr oder, falls folche nicht
besteht, der Hälfte des tarifmäßigen Pcrfoncngeldes zu befördern.

2. Die Unternehmer solcher Bahnen, welche sich nicht ausschließlichmit der Personen¬
beförderung befassen, fiud außerdem verpflichtet, auf Verlangen der PostVerwaltung
mit jeder für den regelmäßigen Veförderungsdienst bestimmten Fahrt:
ll) Postsendungen jeder Art durch Vermittelung des Zugpersonals zu befördern nnd

zwar Briefbeutcl, Brief- und Zeitungspackete gegen eine Vergütung von 50 Pf.
für jede Fahrt, die anderen Sendungen gegen Zahlung des Stückguttnriffatzes der
betreffendenBahn oder, fofern dieser Betrag höher ist, gegen eine Vergütung von
2 Pf. für je 50 Kg und das Kilometer der Befördernngsstreckenach dem monat¬
lichen Gesammtgewichtder von Station zn Station beförderten Poststücke;

d) in Zügen, mit welchenin der Regel mehr als ein Wagen befördert wird, eine
Abtheilung eines Wagens für die Postsendungen, das Begleitpersonal und die
erforderlichen Postdicnstgeräthe. gegen Zahlung der in den Artikeln 3 nnd 6 des
Reichsgesetzes vom 20. Dezember 1875 (Reichs-Gesetzbl.S. 318) und den dazu
gehörigen Vollzngsbestimmungen festgefetzten Vergütung, fowie gegen Entrichtung
des halben Stückguttarifsatzes der betreffenden Nahn einzuräumen.

3. Die Postvcrwaltung ist berechtigt, auf ihre Kosten an den Bahnwagen einen Brief¬
kasten anbringen und dessen Auswechselungoder Leerung an bestimmtenHaltestellen
bewirken zu lassen.

II. Privatanschlutzbahnen.

8. 43.
Bahnen, welche dem öffentlichenVerkehre nicht dienen, aber mit Eisenbahnen, welche

den Vestimmuugeu des Gesetzes über die Eifeubahnunternehmungen vom 3. November 1838
unterliegen, oder mit Kleinbahnen derart in unmittelbarer Gleisverbiuduug stehcu, daß em
Ucbergaug der Betriebsmittel stattfinden kann, bedürfen, wenn sie für den Betrieb mit Mafchmen
eingerichtetwerden sollen, zur baulichen Herstellung und zum Betriebe polizeilicherGeuehuugung.

ß. 44,
Zur Ertheiluug der Geuehmiguug (ß, 43) ist der Regierungspräsident, für den Stadt-

lreis Berlin der Polizeipräsident, im Einvernehmen mit der von dem Minister der öffentlichen
Arbeiten bezeichnetenEifcnbahnbehörde zuständig. ., ^ . .. «. >

Berührt die Bahn mehrereLandespolizeibezirke,so bestimmt, wenn sie derselbenProvinz
""gehören, der Oberpräsideut, falls sie verschiedenen Provinzen angehören oder Berlin dabei
^heiligt ist, der Minister der öffentlichen Arbeiten im Einvernehmen mit dem Minister des
Innern die zuständige Landespolizeibehörde,

29
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Die polizeiliche Prüfung beschränktsich
1. auf die betriebssichereBeschaffenheitder Bahn und der Betriebsmittel;
2. auf die technischeBefähigung und Zuverläfsigteit der in dem äußeren Betriebsdienste

anzustellenden Bediensteten;
3. auf den Schutz gegeu schädliche Einwirlnngen der Anlage nnd des Betriebes.
Soll eine Bahn, welche an eine dem Gesetze über die Eiseubahnnnternehmungcn vom

3. November 1838 nuterliegende Eisenbahn Anschluß hat, von dem Unternehmer der letzteren
angelegt nnd betrieben werden, so beschränktsich die Prüfung auf den Schutz gegen schädliche
Einwirkungen der Anlage und des Betriebes.

§. 46.
Zur Benutzung öffentlicherWege bedarf es der Zustimmung der Unterhaltungspflichtigen

uud der Genehmigung der Wegepolizeibehürde.

8-47.
Die Bestimmungen der 88- 8. 1? bis 20 und 22 Satz 1 finden auf diefe Bahnen

gleichmäßige Anwendung.
8- 48.

Polizeiliche Vestimmuugeu über den Betrieb auf folchen Bahnen können nur im Ein¬
Verständniß mit der Eisenbahnbehörde (8- 44) erlassen werden.

8- 49.

Die Genehmigung kann zurückgenommen werden, wenn wiederholt gegen die Be¬
dingungen derselben in wesentlicherBeziehung verstoßen wird.

Ueber die Zurücknahme der Genehmigung entscheidet auf Klage der Behörde (§. 44)
das Oberverwaltungsgericht.

8- 50.
Die eifenbahntechnifcheAufsicht und Ueberwachnng der Privatanschlußbahncn erfolgt

durch diejenige Behörde, welcher diefe Aufgaben bezüglich der dem öffentlichenVerkehredienenden
Bahn, an welche sie anschließen, obliegen.

8-51.
Die Bestimmungen der §8- 43 bis 49 finden auf diejenigen Bahnen, welche Zubehör

eines Bergwerks im Sinne des Allgemeinen Berggesetze vom 24. Juni 1865 lG.°S. S. ?V5)
bilden, keine Anwendung.

Durch die Bestimmung in F. 50 wird das auf dem Allgemeinen Berggesetze vom
24. Juni 1865 (G.-S. S. 705) beruhende Aufsichtsrecht der Bergbehörden gegenüber diefen
Bahnen nicht berührt.

Gemeinsameund Übergangsbestimmungen.
8- 52.

Gegen die Beschlüsse und Verfügungen, für welche die Landespolizeibehörden in Ver-
bmdung mit den Eifenbahnbehürden zuständig sind, und gegen die Beschlüsseund Verfügungen
der eifenbahntcchnischmAufsichtsbehördenfindet die Beschwerdean den Minister der öffentlichen
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Arbeiten statt. Im Uebrigeu greifen die nach den Bestimmungen der §§. 12? bis 130 des
Gesetzes über die allgemeine Landesverwsltuug vom 23. Juli 1883 (G.-S. S. 195) zulässigen
Rechtsmittel Platz.

§.53.
Für die bereits vor Inkrafttreten dieses Gesetzes genehmigten Kleinbahnen und Privat-

anschlußbahnen ist diejenige Behörde zustündig, welcher die Genehmigung nach Inkrafttreten
dieses Gesetzesgemäß 88- 3 und 44 obgelegen hätte.

Ans diese Bahnen finden die 88- 2, 20 bis 22, 24, 25, 40, 42 nud 52, bezw. 48
bis 50 des gegenwärtigen Gesetzes, sowie die Bedingungen und Vorbehalte, welche bei ihrer
Genehmiguug vorgeseheu sind, Anwendung.

Die Unternehmer find jedoch berechtigt, sich dnrch eine an die zuständigeAufsichtsbehörde
zu richtende Erklärung den sämmtliche,: Bestimmungen dieses Gesetzes zu unterwerfen.

Die Genehmignng von wefentlichen Erweiterungen oder wefcntlichcuAenderungen des
Unternehmens, der Anlage oder des Betriebes kann von der Unterwerfung des Unternehmens
unter sämmtliche Bestimmungen dieses Gesetzesabhängig gemacht werden.

Der Zeitpunkt der Unterstellung unter dieses Gcfctz ist öffentlich bekannt zn machen.
Wohlerworbene Rechte Dritter werden durch die Unterwerfung nicht berührt.

8- 54.

Dieses Gesetz tritt bezüglich des §. 40 am 1. April 1893, bezüglichaller anderen Be-
stimmuugeu am 1. Oktober 1892 in Kraft.

§. 55.
Mit der Ausführung dieses Gesetzeswerden der Minister der öffentlichenArbeiten und

der Minister des Innern betraut.

Anlage II.

Ausführungsanweisung
zu dem

Gesetz über Kleinbahnen und Priuatanschlußbahnen. Vom 28. Juli 1892.

(Gesetz-Sammlung S. 225 ff.)

Das Gesetz über Kleinbahnen und Privatanfchlußbahnen bezweckt, durch feste und zweck¬
mäßige Ordnung der Ncchtsverhültniffe der bezeichneten Bahnen die Entwickelung diefer wichtigen
Verkehrsmittel zu fördern. Es beschränktdemzufolge die Einwirkung der Organe des Staats
b°i der Genehmiguug von Unternehmungen der bezeichnetcuArt sowie bei der Aufsicht über
dieselben auf das geringsteMaß dessen, was für die Sicherung der von ihnen wahrzuuehmcnden
öffentlichenInteressen nothwendig ist, und gewährt den Unternehmungen innerhalb der hiernach
gezogenenGrenzen volle Bewegungsfreiheit.
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Die mit der Ausführung des Gesetzes betrauten Behörden (ß. 3) werdeu sich bei der
Wahrnehmung ihrer Obliegenheiten diese Absicht des Gesetzgebers gegenwärtig zu halten und
demzufolge iu der Eiuwirtung auf den Bau uud deu Betrieb der bezeichneten Bahnen nicht
über das Maß dessen hinauszugehen haben, was zur Wahruug der ihnen anvertrauten öffent¬
lichen Interessen, namentlich der in den 8§. 4 nnd 45 aufgeführten polizeilichen Interessen,
nothwendig ist. Neben der Vermeidung unnöthiger und lüstiger Eingriffe in die Bewegungs¬
freiheit des Verkehrszweiges werden sich die mit der Staatsaufsicht betrauten Behörden die
Förderung desselben aber auch durch entgegenkommendeuud insbesondere rasche Erledigung der
ihnen obliegenden Geschäfte angelegen fein zu lassen haben.

Indem zur Vermeidung von Wiederholungen im übrigen auf das Gesetz, seine Begrün¬
dung nnd die Verhandlungen in den beiden Hünsern des Landtags hingewiesen wird, sei im
Einzelnen Folgendes bemerkt:

Zu §. 1.
1. Behufs Nezeichuuugderjenige,, Eifenbahnbehörde, welche bei der Genehmigung mitzu¬

wirken hat, ist von jedem Antrage auf Genehmigung, wesentlicheAenderung oder Erweiterung
einer zum Netriebe mit Mafchinenkraft bestimmten Bahn (H. 3 Nr. 1) fuwie anf Einführnng
des Maschinenbetriebes auf einer anderen Bahn (§. 3 Nr. 2) dem Minister der öffentlichen
Arbeiten Anzeige zu erstatten. Behnfs Prüfung der Frage, ob eine solche Nahn dem Gesetze
über die Eisenlmhnuuternehmungen vom 3. November 1838 zu uuterstellen ist, ist bei der Erstattung
der Anzeige auch hierüber unter Beibringung der zur Beurtheilung dienlichen Unterlagen
zn berichten.

Ebenso ist von anderen Anträgen auf Genehmigung einer Kleinbahn, soweit es sich
nicht „in Pferdebahnen innerhalb städtischerStraßen handelt, dem Minister der öffentlichen
Arbeiten Anzeige zu erstatte». Während jedoch bei einer für den Betrieb mit Mafchinenkraft
bestimmten Bahn dem Genehmigungsverfahren nicht Fortgang zu geben ist, bevor nicht die
Entschließung des Ministers der öffentlichen Arbeiten vorliegt, ist in dem letztgedachtenFalle
dem Verfahren Fortgang zu geben, fofern nicht ausnahmsweise die zur Geuehmigung znständige
Behörde die Auwcuduug des Gesetzesüber die Eiseubahnunternehmuugen vom 3. November t838
für angezeigt oder doch wenigstens für fraglich erachtet und hierüber die Entfchließnng des
Ministers der öffentlichen Arbeiten einholt.

Sofern der Antrag anf Genehmigung. Erweiteruug oder Veräuderung einer Kleinbahn
aus dem Grunde abgelehnt wird, weil die Bahn dem Gesetz vom 3. November 1838 zu unter¬
stellen sein würde, ist in der Verfügung der Grund hierfür anzugeben uud zugleich zn bemerken,
daß ein etwaiger Antrag anf Entfcheiduug des Staatsministeriums bei dem verfügenden
Negieruugspräsidenteu binnen einer angemessen festzufetzenden Frist einzureichen fei. Geht ein
folcher Antrag ein, so ist von dem Regierungspräsidenten Bericht an den Minister der öffent¬
lichen Arbeiten zu erstatten.

Zu 8. 2.

Die Genehmiguug für das Unternehmen ist dem Antragsteller für seine Person zu
ertheilen. Ist der Antragsteller eine physischePerson, so wird indeß in der Regel nichts
entgegenstehen,die Genehmiguug auch auf die Erben und fonstigen Rechtsnachfolger unter der
Voraussetzung zu erstrecken, daß gegen die Person der letzteren als Vetriebsunternehmer sich
nicht etwa Bedenken ergeben sollten (Auslüuder, Staatsbeamte u. s. w.). Ist der Unternehmer
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ein Ausländer, so ist bei der Genehmigung vorzuschreiben,daß er im Inlande Domicil mit
der Wirkung zu nehmen hat, daß er von demselbenaus regelmäßig die Verträge mit den dein
Reich Angehörigen abzuschließenund wegen aller aus seinen Geschästeumit solcheu entstehenden
Verbindlichkeitenbei den Gerichten des betreffenden Orts Recht zu nehmen hat.

Zu §. 3.
1. Wenn auch der Regierungspräsident nach Außen für die Ertheilung der Genehmigung

allein zuständig ist, so empfiehlt es sich doch, in der Genehmigungsurkunde diejenige Eifenbnhn-
behörde zu bezeichnen, mit deren Einvernehmen die Genehmigung ertheilt wird, damit der Unter¬
nehmer weiß, welche Eifenbahnbehörde für das Unternehmen bestellt ist.

2. ») Als Knnststrahen sind anzusehen:
a) für den Geltungsbereich des Gesetzes vom 20. Juni 1887 (G.-S. S. 30t)

die im §. 12 daselbst näher bezeichneten Knnststraßen;
t>) für die Provinz Hannover: die Chausseen nnd Landstraßen;
o) für Schleswig-Holstein mit Ausnahme des Kreises Herzogthum Lanenburg: die

in der Unterhaltung der Provinz befindlichen Hanpt- uud Neben-Laudstraßenuud
die in der Unterhaltung der Kreise befindlichenausgebauten Neben-Landstraßen;

ä) für die Provinz Hessen-Nassan: die vormaligen Staatsstraßen, die Provinzial-,
Distrikts- und chaussirten Verbindnngsstraßen sowie die Landwege;

o) für die HohenzollcrnschenLande: die Landstraßen;
k) für den Kreis Herzogthum Lanenburg: die Landstraßen.

Welche Knnststraßen als städtischeStraßen in der Unterhaltung der Verwaltung vou
Stadtkreisen stehen, ist eine Thatfrage, welche für jeden Fall befunders zn entfcheidcn ist. Es
empfiehlt sich indessen, mit den städtischenBehörden der einen Stadtkreis bildenden Städte als¬
bald in Verhandlung zn treten nnd eine Verständigung darüber herbeizuführeu, betreffs welcher
Theile vou Knnststraßen die Inständigkeit der Regierungspräsidenten auszufchließen fein wird.
Für den Fall von Meinungsverfchiedenheiten ist unfere Entscheidung einzuholen.

2. d) und o). Es wird sich empfehlen, in denjenigen Fällen, in denen eine Bahn öffent¬
liche Wege berührt, Flüsse überschreiten muh oder sonst nicht ganz einfache Bauverhältnifse vor¬
liegen, bei der Prüfung des Genehmignngsgefnchessich technischenBeirathes zu bedienen(König¬
liche. Provinzial-, Kreis- oder städtischeBaubeamte u. s. w.).

Die hierdurch erwachseudenbaarcn Auslagen fallen, wie alle baarcn Auslagen in dem
Genehmigungsverfahren, dem Unternehmer znr Last; andere Kosten sind demselben dagegen nicht
aufzuerlegen.

Zu dem Schluhfatz im dritteu Absan ist zu beinerten, daß bei dem Uebergangc vom
Netriebe mit Maschinenkraft zu einem anderen Betriebe zwar zur Geuehmignng der Regierungs¬
präsident im Einvernehmen mit der Eisenbahnbehörde zustäudig bleibt, daß aber von der Rechts¬
traft der Genehmigung ab die Aufsicht aus diejenige Behörde übergeht, welche zur Ertheilung
der Genehmigung zuständig gewesenwäre, wenn die Bahn von vornherein nicht für den Betrieb
wit Maschinenkraft bestimmt gewesenwäre.

Zu 8- 4.
Die Nummern 1 bis 4 bezeichnendiejenigen Punkte, auf welche sich die polizeiliche

Prüfuug überhaupt nur erstrecken darf; es ist aber nicht nothwendig, daß alle dort aufgeführten
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Punkte zum Gegenstände polizeilicher Festsetzung gemacht werden; insbesondere ist es durch die
Bestimmungen des §. 4 der genehmigenden Behörde keineswegs zur Pflicht gemacht, bezüglich
aller dortselbst erwähuten Punkte in den Genehmigungen Vorschriften oder Auflagen oder Vor¬
behalte zu machen, vielmehr wird in jedem einzelnenFalle zu prüfen sein, ob und wie weit zur
Wahrung der bctheiligten öffentlichenInteressen Vorschriften zu machen oder Bedingungen zn
stellen sein werden.

Ueber das, was nach Lage des einzelnen Falles nach dem pflichtmäßigen Ermessen der
Behörde zur Sicherung der betheiligteu öffentlichenInteressen nothwendig ist, darf in keinem
Falle hinausgegangen werden.

Sofern die von dem Unternehmer beigebrachtenUnterlagen seines Gesuches (Pläne vom
Van und Betriebe u. s. w.) die erforderliche Prüfung im einzelnen noch nicht gestatten, kann
dieselbe uud dementsprechenddie Stellung von Bedingungen und Auflagen bis zur Ausführung
des Baues und des Betriebes vorbehalten werden.

Was die Bedeutung der Nr. 3 anlangt, fo ist zunächst die Bezeichnung „im äußeren
Betriebsdienste" enger als das, was in der Eisenbahnvcrwaltung unter „äußerem Dienste" ver¬
standen wird. Während die lctztgedachteBezeichnung das gesammte mit dem Publikum in
Berührung kommendePersonal zum Unterschiedevon dem Bürecmpersonal umfaßt, wird als im
äußeren Betriebsdienste stehend nur das Personal zu verstehen sein, welches mit der Beförderung
oder Vahnunterhaltung unmittelbar zu thun hat (Lokomotivführer, Heizer, Zugführer, Schaffner,
Kutscher, Bahnmeister, das mit der Abfertigung der Züge betraute Perfoual u. f. w.).

Der Ausdruck „technische" Zuverlässigkeit ist gleichbedeutendmit Zuverlässigkeit in Bezug
auf die Verufspsticht.

Endlich wird bei der Genehmigung selbstverständlich nur zu bestimmensein, ob, inwiefern
und in welcher Weise eine vorgängige Prüfung der technischen Befähigung vorzunehmen ist, oder
ob, wie dies bei Pferdebahnen angängig sein wird, lediglich die Entfernung technisch nicht
befähigter oder nicht zuverlässiger Bediensteten vorzusehen ist.

Die bei der Genehmigung allgemein vorgeschriebene Prüfung wird bezüglich der einzelnen
Bediensteten in jedem Falle besonders zu erfolgen haben.

Bedingungen und Vorbehalte, an welche die Genehmigung geknüpft wird, sind stets in
die Genehmigungsnrkuude selbst aufzunehmen, sodaß aus derselben in Verbindung mit dem Gesetz
Maß und Art der dem Unternehmer obliegenden Verpflichtungen mit Sicherheit erhellt.

Zu §. 5.

Die in technischer Hinsicht beizufügenden Unterlagen haben lediglich den Zweck, die nach
§. 4 Nr. 1 erforderlichePrüfung zu ermöglichen. Sie find deshalb auch uur insoweit zu erfordern,
als es durch diese Prüfung geboten ist. Welcher Unterlagen es bedarf, kann daher nur im
Einzelfalle ermessenwerden. In der Regel werden nicht entbehrt werden können:

l. für Bahnen, welche zum Betriebe mit Dampfkraft eingerichtet werden follen:
») ein Lageplan und ein Hühenplan (Nivcllementsplan),
d) Zeichnungen der Brücken und Drehschreiben,
o) Zeichnungen des Oberbaues, der Weichen und des Normalqucrvrofils,
ä) Umgrenzung des lichten Raumes, fuwie der größteu znläfsigen Breiten- und Höhen¬

maße der Betriebsmittel,
«) Zeichnungender Betriebsmittel, insbesondereauch der Bremsvorrichtungen nebst den

zur Erläuterung erforderlichen Beschreibungen.
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2. Für andere Bahnen:
s,) ein Lllgeplan,
d) Zeichnungen der Schienen und Weichen,

^? die vorstehend nnter ä und o aufgeführten Vorlagen.
Die Beibringung eiues Höheuplanes wird in der Regel dann nicht entbehrt werden

können, wenn die Bahn nicht ausschließlichstädtische Straßen benutzt. Ebensowenigdie Zeichnung
etwa neu anzulegender oder zu veränderuder Brücken.

Ob einzelne Zeichnungen und Beschreibungen ersetzt werden tonnen, bleibt ebenfalls
dem Ermessen der genehmigenden Behörde überlassen. Es darf hierbei jedoch die Rücksicht auf
das Vorhandensein beweiskräftigenMaterials für die Gestalt und die Vefchaffenheit der genehmigten
Anlagen nicht aus dem Auge gelaffen werden,

In finanzieller Beziehung gilt es zu prüfen, ob der Unternehmer die Mittel zur Herstellung
der Bahn besitzt oder in zuverlässiger und gesetzlich zulässiger Weise beschaffen werde, und ob
dieselben zur plan- und auschlagsmäßigen Vollendung uud Ausrüstung der Bahn genügen. Das
letztere kann nur auf Grund eines Kostenanschlages geprüft werden, welcherdaher in der Regel
zu erfordern ist. In welcher Weise die genehmigende Behörde sich die Ueberzeugung von dein
Vorhandensein oder der Möglichkeit der Beschaffung des Anlagekapitals verschaffenwill, bleibt
ihrem pflichtmäßigen Ermessen überlassen.

Zu 8. ?.
Die Ergänzung der Zustimmung des Unterhaltungspstichtigen ist ganz in das pflicht¬

mäßige Ermessen der zuständigenBehörde gestellt. Die Prüfung der letztere» ist daher keineswegs
auf die Augemefsenheitder von dem ersteren erhobenen Forderungen beschränkt,hat sich vielmehr
auch darauf zu erstrecken, ob nach Lage des Falls ausreichender Anlaß vorliegt, zwangsweise in
das Verfüguugsrecht des Unterhaltungspflichtigen einzugreifen. Daß dabei auch die Leistungs¬
fähigkeit und Zuverlässigkeitdes Uuternehmens in Betracht kommen mnß, bedarf der Erwähnung nicht,

§z. 8 und 9.
Behufs Sicherung der Interessen der Reichs-Post- und Telegraphenverwaltuug (§. 8

Absatz 2 und §. 9) ist mit der zuständigenKaiserlichenOber-Postdirektion in Verbindung zu treten.
Die Anweisung betreffs der dem Unternehmer im Interesse der Landesvcrtheidigung

aufzuerlegendenVerpflichtungen(ß. 8 Abfatz 1 und §. 9) bleibt besondererVerfügung vorbehalten.

Zu ß. 10.

Der Vestimmungszweckder dem Güterverkehr dieneuden Kleinbahueu und das hierbei
betheiligte öffentliche Interesse werden nur dann in vollem Umfange gewahrt, wenn den Absendern
und Empfängern erheblicher Gütermengen die Möglichkeit der Anlage von Anschlußgleisenzur
erleichterten Anbringung und Abholuug ihrer Frachtgüter gegebenist.

Der Vorbehalt der Verpflichtung der Unternehmer von Kleinbahnen, auf welchen Güter¬
verkehr stattfindeu soll, zur Gestattung von Privatanschlußbahueu bei der Genehmigung muß
daher die Regel bilden. Nur aus ganz besondern Gründen erscheint es gerechtfertigt, davon
Abstand zn nehmen, wie z. B. für folche Bahnen, welche, ohne mit dem Enteignungsrechte oder
dem Rechte zur Benutzung öffentlicher Wege ausgestattet zu sein, vornehmlichPrivatzwecken des
Unternehmers, zugleich aber auch nebenbei dem öffentlichenVerkehr zu dienen bestimmt siud.
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Zu §. 11.
Ebenso wird bei der Genehmigung von Kleinbahnen jeglicher Art dem Unternehmer die

Verpflichtungzur Ausführung der Bahn und zur Aufrechterhaltung des ordnungsmäßigen Betriebes
während der Dauer der Geuehmiguug auferlegt werdeil müssen, sofern nach der Ansicht der
genehmigendenBehörde nicht etwa die Bahn für das öffentlicheVcrkchrsiutcrefse ohne Werth
fein sollte. Diese Annahme wird namentlich in den am Schlüsse der Auweisung zu §. 10
bezeichneten Fällen Platz greifen können. Zweifel in dieser Richtung köuuen aber auch iu Betreff
solcher Bahnen entstehen, wie z. V. Drahtseilbahnen nach Aussichtspunkten lediglich Vcrguüguugs-
zweckeu dienen, und ohne Hülfe des Euteiguungsrechts und uhue Benutzung öffentlicher Wege
hergestellt werden sollen. In derartigen Fällen ist daher forgfültig zu erwägen, ob die öffent¬
lichen Interessen den Vorbehalt der Bau- und Betriebspflicht erheifchen.

Die Höhe der in dem Abfatz 2 und 3 erwähnten Geldstrafen ist nach dem Grade, iu
welchem das öffentliche Iuteresfe au dem Bestände und Betriebe der Bahu betheiligt ist, zu
bemesfeu. Die Bemessung erfolgt zweckmäßig nach bestimmte» Prozenten des Anlagekapitals.
Eine Geldstrafe im Betrage von 10°/« des Aulagekapitals ist als die äußerste Grenze anznfehen,
deren Ueberfchreituugfelbst durch erhebliche öffentliche Interessen nicht gerechtfertigt wird.

Zu ß. 13.
Ob eine Genehmigung dauernd oder auf Zeit zu ertheilen ist, bleibt dem pflichtmäßigen

Ermessen der zur Genehmigung zuständigen Behörde freigestellt. Im Allgemeinen wird dabei
davon auszugehen fein, daß eine Genehmigung ohne zeitliche Begrenzung nicht zu ertheilen ist,
wenn öffentlicheWege benutzt werden. Auch bei Anlegung eines eigenen Bahnkörpers ist eine
Genehmigung ohne zeitliche Begrenzung in der Regel nicht, vielmehr nur dann zu ertheilen,
wenn die wirthschaftlichenVerhältnisse des Unternehmens es erforderlich erfcheinen lassen und
öffcutliche Iutercffeu uicht entgegenstehen.

Bei Bemessung der Dauer ciucr zeitlich begreuzteu Genehmigung ist außer auf deu
Zeitpunkt etwaiger Grwerbsrechte (8. 6) darauf zu scheu, daß die Dauer der Genehmigung aus¬
reichend genug bemessen wird, um dem Unternehmen die Möglichkeit der Amortisation des An¬
lagekapitals zu gewähren.

Zu §. 14.
Auch für die Vorbehalte und Anforderungen hinsichtlich des Fahrplans und der Be-

fördcrnngspreife kann im wesentlichennnr der Grad des an dem Betriebe der Bahn bestehenden
öffentlichenVcrkehrsinterefses den Maßstab abgeben.

Was den Fahrplan betrifft, so erfordert das öffentlicheSichcrheitsinteresse in jedem
Falle die Festsetzung der höchste» zulässige» Geschwindigkeit der Züge, welche die für Nebcn-
eiscilbllhnenstatthafte Maximalgrenze nicht überschreiten darf. Im übrigen ist nach den besonderen
Verhältnissen eines jeden einzelnen Falles zu ermessen, ob hinsichtlichder Zahl und der Zeit
sämmtlicher oder einzelner Züge weitere Anordnungen bei der Genehmigung zn treffen sind.
Wird zunächsthiervon abgesehen, so ist der Zeitraum, nach deffen Ablauf wiederholte Prüfung
einzutreten hat. in der Regel auf etwa drei Jahre zu bemessen.

Die Mittheilung aller Tarife. Fahrpläne uud aller etwa zu erlafseudcu Betriebs-
reglemcuts an die Anfsichtsbchördc wird bei jeder Genehmigung vorzubehalten fein, um diese
Behörde zur Erledigung ihrer Aufgabe in den Stand zu fetzen.
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Zu §. 16.
Mit der Aushändigung der Genehmigungsurkunde an einen Unternehmer, welcher nicht

eine der in §. 16 bezeichneten Gesellschaftenist, muß auch die Veröffentlichung der Genehmigung
in dem Amtsblatt derjenigenNegierung, in deren Bezirk die Bahn belegen ist, verunlaht werden.
Von jeder ertheilten Genehmigung ist Abschrift dem Minister der öffentlichen Arbeiten dnrch die
Genehmigungsbehördeeinzureichen.

Die Veröffentlichung einer Genehmigung, welche einer der in §. 16 bezeichneten Gefcll-
fchaften ertheilt ist, darf erst erfolgen, nachdem der genehmigendenBehörde der Eintrag im
Handelsregister nachgewiesenist. Die Zeit des Eintrags ist von der letzterenin der Genehmigungs¬
lirkunde zu vermerken und in der öffentlichenBekanntmachung anzugeben.

Sollte die Genehmigung für eine Kleinbahn einer Genofsenfchaftertheilt werden, fo ist
die Genchmigungsnrkundc vor ihrer Aushändigung an den Unternehmer dem zur Führung des
Genoffenschnftsregisterszuständigen Gericht mit dem Ersuchen um Eintrag in dieses Register und
dcmnächstigeNückgabeder Urkunde mitzutheilen. Erst nach deren Wiedereingang uud nach Ver¬
merk des Eintrags auf derselben darf die Aushändigung an den Unternehmer und die Veröffent¬
lichung in dem Amtsblatt stattfinden.

Zu 8. 1?.
Die Planfeststellung durch den Regierungspräsidenten erfolgt im Einvernehmen mit der

zuständigen Gifenbahnbehörde.
Anträge anf Entbindung von der vorgängigen Planfestsetznng sind dem Minister der

öffentlichenArbeiten so vorbereitet vorzulegen, daß alsbald Entscheidung getroffen werden kann.

Zu §. 19.
Die Erlaubniß zur Eröffnung des Betriebes erfolgt auf Grund einer örtlichenPrüfung

der Bahn durch die zur Genehmigung zuständigeBehörde, also bei Bahnen, welche mit Maschinen¬
kraft betrieben werden sollen, durch deu Regierungspräsidenten in Gemeinschaftmit der zuständigen
Ascnbahnbehörde. — Ueber das Ergebniß der Prüfung ist ein Protokoll aufzunehmen.

Zu §. 20.

Sowohl bei der ihrer Einstellung in den Betrieb vorhergehenden, wie auch bei den
späteren periodischenPrüfungen der Vetriebsmafchinen sind diejenigen Vorschriften gleichmäßig
3» beachten, welche jeweilig für die entfprechendcnPrüfungen der auf Nebeneifenbahnen znr
Verwendung kommendenVetriebsmafchinen gelten.

Die Bestimmungen der von dem Minister für Handel uud Gewerbe am 16. März d. I.
erlassenen Anweisung, betreffend die Genehmigung und Unterfuchuug der Dampfkessel, haben für
die Dampfkesselin den Betriebsmaschinen der Kleinbahneil infolge des §. 20 des gegenwärtigen
Gesetzes ihre Geltuug verloren.

Zu §. 21.
Der Fahrplan und die Veförderuugsprcife für Perfoncn und für Güter sind mindestens

m einem öffentlichen Blatte, welches in der Nenehmignngsnrkunde zu dicfcm Zweck zu bestimmen
>st, zur Kenntniß des Publikums zu bringen. Außerdem hat die Veröffentlichung durch Aus-
Hang in den dem Vefördcrungsvcrkehr gewidmeten Räumen, und zwar die Veröffentlichung des
Fahrplans und der Persunenbeförderuugsprcise in den Perfonenbahnhöfen, Wartehallen «., der
Güterbefördcruugspreife iu den für die Güterbeförderung bestimmteu Gebäuden oder Räumcu
stattzufiuden.
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Zu §. 22.
Die Aufsicht über die Kleinbahnen steht, soweit sie nicht eisenbahntechnischcr Natur ist,

mit Ausnahme des zu §. 3 am Schlüsse erwähnten Falles, immer derjenigen BeHürde zu,
welche zuletzt für eine der dem Unternehmen zugehörigen Bahnen eine Genehmigung nach Maß¬
gabe der §§. 2 und 3 ertheilt hat, Ist eine Genehmigung zur wesentlichenErweiterung oder
Aenderung des Unternehmens von einer andern als derjenigen Behörde ertheilt worden, durch
welche die frühere Genehmigung erfolgt war, so beginnt die Zuständigkeit zur Beaufsichtigung
des erweiterten oder veränderten Unternehmens mit der Rechtskraft der die Erweiterung oder
Aenderung genehmigenden Urkunde au den Unternehmer.

Die Aufficht über die zum Betrieb mit Maschinenkraft eingerichteten Kleinbahnen,
soweit sie nicht eisenbahntechnischcrNatur ist, erfolgt ebenso wie die Genehmigung im Einver-
nehmen mit der vom Minister der öffentlichen Arbeiten zur Mitwirkung bei der Genehmigung
berufenen Eifenbahnbehörde, sofern nicht eine andere Eifenbahnbehörde zur Aufsicht bestimmt
wird. Bezügliche Anträge sind von der zur Mitwirkung bei der Genehmigung bezeichneten
Eifenbahnbehörde an den Minister zu richten, falls sie die Übertragung der Aufsicht an eine
andere Eifenbahnbehörde nach Lage der Verhältnisse für zweckmäßigerachtet.

Die cifcubahntechnischeBeaufsichtigung der Kleinbahnen mit Maschinenbetrieb wird von
der Eisenbahnbehörde selbstständig ohne Mitwirknng des Negierungs« (Polizei-) Präsidenten ge¬
handhabt. Sie beschränktsich auf die Ucberwachuug des Betriebs im engeren Sinne, welcher
die betriebssichereUnterhaltung der Vahnanlage und der Betriebsmittel und die sichere und
ordnungsmäßige Durchführung der Züge begreift. Bei Ausübung diefer Aufsicht muß sich die
zuständigeBehörde stets gegenwärtig halten, daß, worauf eingangs dieser Anweisung hingewiesen
ist, Anforderungen an die Unternehmer, welche die Rücksicht auf die Betriebssicherheit nicht
nothwendig erheischt, unbedingt zu vermeiden sind.

Polizeiliche Bestimmungen über den Betrieb auf den zum Betriebe mit Maschinenkraft
eingerichtetenKleinbahnen find nicht ohne die Zustimmung der Eifenbahnbehörde zu erlassen.
Ini Falle der Verfügung der Zustimmung ist die Entscheidung des Ministers der öffentlichen
Arbeiten einzuholen. Sofern zum Erlaffe derartiger Verordnungen eine dem Regierungs¬
präsidenten untergeordnete Behörde zuständig sein sollte, ist diese anzuweisen, sich vor dem Erlasse
derselben seines Einverständnisses zu versichern. Auch für dies Eiuverständniß bedarf es der
Zustimmung der Eisenbahnbehörde.

Zu §8. 23/24.
Das Erlöschen und die Zurücknahme einer Genehmigung ist von der auffichtführendcn

Behörde in dem Regierungs-Amtsblatt bekannt zu machen.

Zu §. 26 letzter Absatz.
Bevor von der Aufsichtsbehördeüber die Festsetzungder dort erwähnten Frist Beschluß

gefaßt wird, ist außer dem Wegeunterhaltungspflichtigen auch die Wcgevolizeibehördezu hören.

Zu §, 2?.
Liegt beim Erlöschen oder bei der Zurücknahme der Genehmiguug wegen Unterbrechung

des Vanes und des Betriebes der Fall vor, daß über den Verfall nnd die Verwendung von
Geldstrafen Entfcheidung zu treffen ist, fo ist von der Aufsichtsbehörde dem Minister der öffent¬
lichen Arbeiten darüber Bericht zu erstatten, an welchengeeigneten Falles Vurfchläge über die
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Verwendung verfallener Geldstrafen im Sinne dieses Gesetzes zu knüpfeu sind. Bei Bahnen,
welche mit Maschiucnkraft betrieben werden, haben die Regierungspräsidenten ihren Bericht
zuuüchstder eisenbahutechuischenBehörde mitzutheilen, damit diese in der Lage ist, sich auch
ihrerseits zur Sache zu äußer,,.

Zu 8. 30.
Von der Aufsichtsbehörde ist au den Minister der üsfentlicheuArbeiten zu berichten,

sobald ihres Erachtcns die Voraussetzungen für die Anweudnng des §. 30 eingetreten sind. Ist
die Bahn zum Betriebe mit Maschincnkraft eingerichtet, so bedarf es dieser Berichterstattung,
wenn auch nur eine der betheiligten Behörden, der Rcgieruugspräsident oder die Eisenbahn-
bchörde. den Fall des 8- 30 für gegeben erachtet. Der Bericht ist von der diese Voraussetzung
bejahenden Behörde zu erstatte,, uud mit der gutachtlichenAeußerung der dissentirendenBehörde
einzureichen.

Zu §. 32.
Von der Verpflichtung des Unternehmers zur Führung getrennter Betriebsrcchnuugeu

kauu abgesehen werden, wenn die Gcsammtunternehmung keine anderen Bahnen cuthält, als
städtische Bahnen für den Personenverkehr uud Bahnen, welche, wie z. B. Drahtseilbahuen, zum
Anschlüsse an das Eisenbahnnetz sich nicht eignen.

Zu §. 45.

Die Prüfung der betriebssicheren Beschaffenheit der Bahn und der Betriebsmittel,
welche der genehmigendenBehörde obliegt, bedingt auch für die Anträge auf Genehmigung der
Privatanschlußbahncn die in technischer Hinsicht erforderlichen Unterlagen, wenn es auch an
einer diesbezüglichenVorschrift in dem Gesetze fehlt. Es ist daher auch für dicfe Bahnen die
Auwcisuug zu §. 5. soweit sie die technischen Unterlagen betrifft, gleichmäßig zu bcachteu. Da¬
gegen ist von dem Verlaugen von Unterlagen in finanzieller Hinsicht abzusehen.

Zu §. 53 Absatz 3.

Iu dem Falle vollständiger Unterwerfung eiues Unternehmens unter die Bestimmuugeu
des vorliegendenGesetzesempfiehlt sich in der Regel die Ausstellung eiucr ucucn Geuehmignugs-
Urkuude,damit die Rechte und Verpflichtnugeu des Unternehmens völlig zweifelsfrei gestellt werden.

Die iu dem fünften Absätze vorgeseheneVekanntmachuug der Unterstellung unter das
Kleinbahngesetzhat durch das Amtsblatt der Regierung stattzufinden.

s- 54.
Gesuche auf Genehmigung von Kleinbahnen oder Privat-Anfchlußbahueu, welche vor

dem I, Oktober d. I. eingehen, sind ohne Verzug nach den Nestimmnngen dieses Gesetzes zu
behandeln und zu prüfe»; auch steht einer Genchmiguug in der bisherige,. Form bercüs vor
dem 1. Oktober d. I. nichts entgegen,

Berlin, den 22. August 1892.

Der Minister des Innern: Der Minister der öffentlichen Arbeiten.
Graf zu Eulenburg. I- A.: Schultz.
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Anlage III.

Auszug
aus den

Verhandlungen deö 29. nnd 30. Provinziallandtages über den Antrag Friederichs
und Gen., betreffend Förderung des Nebenbahnwesens in finanzieller Hinsicht

Seitens der Provinz.

Dem im Jahre 1883 versammelt gewesenen29. Provinziallandtage reichten die Abge¬
ordneten Fricderichs und Genossen den Antrag ein:

„Der hohe Landtag wolle den Pruvinzial-Verwaltungsrath beauftragen, dem nächste»
Landtage Vorschläge zu machen, ob und eventuell in welcher Weise die Provinz das Nebcnbahu-
wesen in finanzieller Hinsichtfördern bczw. ob dieselbe unter Betheiligung von Kreisen, Gemeinden
und Interesseuten selbst Bahnen ausführen und betreiben soll."

In der Begründung >cs Antrags war von den Antragstellern ausgeführt, daß die
Provinz au der Entwickelung des Ncbenbahnwcsens insofern zunächst ein unmittelbares Interesse
habe, als die Unterhaltnngokusten der Pruvinzialstraßen zweifelsohue merklich vermindert würden.
Sodann habe die Provinz aber auch die Pflicht, den durch den Mangel au Bahnen zurück-
gcgangencn ärmeren Gegenden der Provinz, wie früher durch den Bau vou Straßen, so jetzt
durch den Bau von Bahnen baldmöglichstaufzuhelfen, um so mehr als die Provinz von der
so beförderten Hebung des Wohlstandes auch selbst wieder Vortheile habe. Es sei daher wohl
der Erwüguug werth, ob uicht die Provinz im eigenen Interesse die zu erwartenden Ersparnisse
an den Straßcnuntcrhaltuugskosten für derartige Bahnanlagen verwenden folle. Allerdings fei
die Frage, wie hierbei vorzugehen sein möchte, uicht leicht zu eutschcidcn. Zunächst wäre z»
erwägen, in welcher Weife die Provinz die betreffenden Mittel bereit stellen foll (Gründung
eines Funds, welchemaußer den annähernd geschätztenErsparnissen an den Straßenunterhaltungs-
kosten jährlich eine bestimmte Summe aus den Einnahmen der Provinz zu überweisen sei
u. s. w.). Sodauu wäre zu erörtern, ob die Provinz entweder im Verein mit den Gemeinden
und Interessenten den Hauptanthcil der Vahukosten ("/^ übernehmen, oder einfach einen eventuell
zu verzinfeudenBeitrag leisten, eine gewisse Zinsgarantic übernehmen, oder endlich, ob sie selbst
die Bahnen bauen solle. Für letztereu Gedauleu komme außer den bereits angeführten Vor¬
theilen noch der Umstand in Betracht, daß die Provinz sich die Kapitalien am billigste"
beschaffen könne, wie sie anch einen großen Theil des leitenden Personals in ihren Vauinspektoren
und Aufsehern bereits zur Verfügung habe.

Der Proviuzial-Verwaltungsrath, welchemdie vorstehende Angelegenheit zur weiteren
Vorbereitung überwiesen wurde, bezw. dessen Sekundärbahncommission trat in eine eingehende
Berathung der angeregten Fragen ein. wobei notwendigerweise von der Untersuchung aus¬
gegangen werden mußte, ob aus deu zur Zeit der Pruviuzialverwaltung zufließendenEinnahme«
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überhaupt Mittel zu dem beregteu Zweck zur Verfügung gestellt werdeu könnten. Die Unter-
fuchuug führte zu dem Resultate, das; dies:

u.) bei den Zinsen der vom Staate auf Grund des Gesetzes vom 8. Inli 1875 gewährten
Dutationskavitalieu und deu laufenden Dutationsrenten, desgl.

^») bei der zur Erhebung kommendenProvinzialumlage
nicht der Fall sei, da diese Ginnahmen nur zu ganz bestimmten, gesetzlich festgesetzten Zwecken
verwendetwerden dürften, wozu die Unterstützungvon Sekundärbahncu nicht gehöre, und daß endlich

«) die sonstigen Einnahmen der Provinz (insbesondere der Zinsgewinn der damaligen
PruvinziallMfskasse) cinestheils an sich unbedeutend nud auderntheils mit solchen
nuderweiten Ausgabeverpftichtuugcnbelastet seien, daß daraus eine irgendwie ncunens-
werthe Unterstützung des Nebenbahuwesens nicht entnommen werden könne.

Der Provinzilll-Verwaltungsrath sprach sich auf Grund dessen dahiu aus, daß die einzige
Möglichkeit einer Förderung des Sekundärbahuwefens für die Pruviuzialverwaltung uur in der
Gewährung von Darlehen mit langjährigen Amortifationsfristeu bestehe. Der bezügliche Bericht
des Provinzial'Verwaltungsraths gelangte im 30. Provinziallandtage zur Verhandlung. Der
Berichterstatter trug als das Ergebniß der Vorbcrathung in dem betreffendenAusfchuffe ungefähr
Folgendes vor:

Nach den Auseinanderfetznugendes Proviuzial-Verwaltuugsraths fei die Möglichkeit, aus
vorhandenen Mitteln eine finanzielle Unterstützung zu gewähren, vollständig ausgeschlosseu. Es
könne sich also nur fragen, ob man eine befondcre Umlage auf die Provinz zu diefem Zwecke
beantragen wolle. Dieser Gedanke fchcitere aber an der enormen Summe, welche, foll eine
ausreichende Unterstützung stattfinden, hierzu erforderlich wäre, fuwie an der Erwägung, daß doch
»niuerhin uur ein kleiner Theil der Provinz nn dem Vortheil einer Sekundärbahn betheiligt
wäre gegenüber den vielen Steuerzahlern, die eventuell die bedcutendeu Lasten zu tragen hätten.
Auch tonne es nur berechtigt scheinen,daß, nachdem der Staat die Vollbahncn in seinen Besitz
Lenonunenhabe, die Unterstützungen zum Bau der Sekundärbahnen, die wie Kanäle den Voll-
bahncn Verkehr und Einnahmen zuführten, anch vom Staate und nicht von der Provinz geleistet
würden. Allerdings sei nicht zu verkennen, daß diejenigenGegenden, welche leine Bahnverbindung
haben, zurückgehe»,indessen könne solchen lokalen Bedürfnissen gegenüber die ganze Provinz hier
uicht anders wie auch auf auderen Gebieten helfend eintreten, nämlich durch Darlehen an die
Interessenten. Von jeder Art der Vetheiliguug au gewinnsnchendenUnternehmungen müsse sich
°'e Provinz aber fernhalten. Der eigene Van und Betrieb von Bahnen liege außerhalb des
Bezirks der Provinzialverwaltung, die au sich schon einen solchen Umfang habe, daß derselbe
'ucht mehr zu erweitern sei.

Der Landtag schloß sich diesen Erwägungen ohne weitere Debatte an und faßte nach
d°M Vorschlage seines Ausschusseseinstimmig den Beschluß:

„Die Proviuzialverwaltuug ist unter den bestehenden Verhältnissen nicht in der Lage,
in finanzieller Hinsicht das so wichtige Sekundärbahnwescn anders zu fördern als
durch Darlehen an Kreife nnd Gemeinden gegen längere Amurtisationüsristcu.

Die Betheiligung oder eigene Ausführung von Sekundärbahnen wird als über
den Wirkungskreis der Provinzialverwaltung hinausgehend abgelehnt."
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Anlage IV.

Uebersicht
über die

in den letzten 12 Jahren Seitens des Staates in der Nheinprovinz ausgebauten und

in Betrieb genommenen Nebenbahnen.

1
2
3
4
5
6
?
8
;»

10
11
12
13
14
15
16
1?
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Niedermendig-Mayen ...........
Nonn-Euskirchen (in 1890 dem Vollbetrieb übergeben)
Nemagen-Ahrweiler ............
Höngen-Iülich .............
Pünderich-Traben ............
Wengerohr-Verncastel ...........
Nemscheid-Hasten .............
Gerolstein-Prüm .............
Call-Hellenthal .............
Engers-Altenkirchen,(in der Nheinprovinz etwa) . .
Siegburg-Nünderoth ............
Eschweileraue-Stolberg ...........
Wengerohr-Wittlich ............
Rothe Erde (Aachen)-Montjoie ........
Montjoie-Malmedy ............
Aprath-Wülfrath.............
Lennep-Krebsoege .............
Ahrweiler-Altenahr ............
Altenkirchen-Au .............
Nünderoth-Derschlag ...........
Naeren-Eupen..............
Vohwinlel-Wald .............
Weismes-St. Vith............
Altenahr-Adenau .............
Nleilllf-St. Vith.............
Dahlerau-Veyenburg, (in der Nheinprovinz etwa) . .

zu übertragen

23,5
34,2
12,«
15,«
10,5
15,°
4,«

24,»
1?,i
28,°
37,,

2,°
4,«

47,»
34,.

4.«
5,.

11,5
13,°
14,3

8,°
8,9

1?,'
17,2
15,8

3,c>

430,°

29. Mai/7. Juni 1880
7. Juni 1880

18. September 1880
1. Oktober 1882

21. März 1883
1. Juni 1883
1. September 1883

22. Dezember 1883
8. März 1884

30. Mai 1884
15. Oktober 1884
15. Oktober 1884
12. April 1885

1. Juli 1885
1. Dezember 1885
1. Februar 1886
1. März 1886
1. Dezember 1886
1. Mai 1887
1. Mai 1887
3. August 1887

15. November 1887
28. November 188?
15. Juli 1888

1. Oktober 1888
1. November 1888
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Uebertrag
27 Wülfrath-Velbert .............
28 Trier-Hermeskeil .............
29 Langenlonsheim-Simmern ..........
30 Krebsoege-Radevormwald ..........
31 St. Vith-Ulfflingen............
32 Stolberg(Hammer)-Walheim .........
33 Wald-Solingen .............
34 M.-Gladbach(Speik)-Nhendt .........
35 Lindern-Heinsberg ............
36 Bensberg-Hoffnungsthal ..........
3? Euskirchen-Münstereifel...........
38 Wissen-Morsbach.............
39 Dülken-Vrüggen .............
40 Elberseld-Cronenberg ...........
41 Alsdorf-Herzogenrath ...........
42 Cleve-Zevenaar .............
43 Hoffnungsthal-Immeleppel ..........
44 Morsbach-Kohlscheid............
45 Düren-Kreuzau .............

zusammen

430,°
8,«

52,7
37,7

8,4
19,5

9,2
2,«
3,,

12,5
11,2
14,«
11,i
14,7
10,«

6,7
10,«

5,7
5,9
7,«

681,«

1. November 1888
15. August 1889

7. Oktober 1889
1. November 1889
4. November 1889

21. Dezember 1889
12. Februar 1890

1. April 1890
1. Juni 1890
1. Juli 1890
1. Oktober 1890
1. Oktober 1890
1. April 1891

15. Juni 1891
15. Juli 1891
18. November 1891

1. Dezember 1891
1. Juni 1892
1. Juni 1892
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Anla ge V.

Ileberfichl
über

schon jetzt vorliegende Vorschläge bezüglich des Baues und Betriebes von Kleinbühnen
in finanzieller Hinsicht.

1. Ontwurf eines Planes für die Oinrichtung der Verwaltung der Gesellschaft ^enz K Go.
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Die GesellschaftLenz <K Co.. Gesellschaft mit beschränkterHaftung, hat sich den Bau
und Netrieb von Vahuen niederer Ordnung zur Aufgabe gemacht. Der 8- ^ des Gesellschafts-
vertrageZ bestimmt:

„Der Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb von Eisenbahnen
untergeordneter Bedeutung (Sekundär- und Tertiäreiscubahnen) für eigeue uud für fremde Rechnung.
Die Gesellschaft ist namentlich berechtigt:

a) Couzessioncnzur Errichtung von Eisenbahnen untergeordneter Bedeutung zu entnehmen
nnd zu erwerben sowie dieselben zu veräußern;

K) die ihr conzessionirtenBahnen mit oder ohne finanzielle Beihülfe Dritter zu bauen
oder zu betreiben;

o) die ihr gehörigenBahne» zu veräußern oder auch deu Betrieb an Dritte zu übertrage»;
<l) Eisenbahnen von uutcigcurdnetcr Vedeutuug für Rechnung Dritter zn baueu nnd für

deren Rechnung oder auch für eigeue Rechnung zu betreiben;
e) bei der Uebernahme von Bauten für dritte Rechnung Aktien und Obligationen von

Aktiengesellschaftenin Zahlung zu uehmen;
k) sich bei der Errichtung von Gesellschaftenmit beschränkter Haftung, die den Van oder

den Erwerb oder den Betrieb von Eisenbahnen untergeordneter Bedeutung bezwecke»,
mit Kapital zu betheiligeu, iusoferu der Bau oder der Betrieb derartiger Bahucu der
Gesellschaftübertrage» wird."

Bei der Feststellung des Gegenstandes des Unternehmens wurden wir von den: Gebauten
geleitet, daß eine Gesellschaft, welche nur den Bau von Tcrtiärbahnen bezweckt,nicht in der
Lage sein wird, dem Bedürfniß der Interessenten zu genügen; denn es liegt auf der Hand, daß
die Lebensfähigkeitkleiner selbstständiger Bahnen, abgesehen von den sonstigen Borbedingunge»,
von der Einrichtung eines zweckmäßigenuud billigen Betriebes abhängig ist, Krcife, Communen
uud Private werden Vciuuuternchmer iu geuügeuder Zahl finde», welche ihnen Bahne» bauen
dagegen wird ih»e» die Verwaltung der Bahnen große Schwierigkeitenbereiten. Abgesehendavo»,
daß ihnen Personen, welche im Eisenbahnbetriebe und Berkehr ausreichende Erfahrung besitzen,
in der Regel nicht zur Verfügung stehen, werden auch die meistenBahnen bei der Geringfügigkeit
ihrer Ausdehnung gar nicht in der Lage fein, die uuvcrhältuißmäßig hohe» Kosten einer sclbst-
ständigen Betriebsverwaltung zu tragen. Auch das Auskunftsmittel der Verpachtung des Betriebes
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an einen Unternehmer, welches man in der ersten Zeit bei Sekundärbahnen, wenn auch meist
nicht mit gutem Erfolg, zur Anwendung gebracht hat, dürfte bei Tertiärbahnen noch viel weniger
zu dem gewünschten Ziele führen; denn der Pächter muß sich selbstverständlich einen seinem Nisiko
entsprechenden Gewinn ausbcdiugen, welcher die Betriebskosten erhöht, und zu einer billigen nnd
doch geordneten Verwaltung ist derselbe auch nur im Stande, wenn er den Betrieb mehrerer
Bahnen in seiner Hand vereinigt."

Wenn also eine Ballgesellschaft für Tcrtiärbahnen sich ihrer Aufgabe gewachfenzeigen
und dem Bau kleiuer Bahnen eine große Ausdehnung geben will, muß sie vor allen Dingen die
Vetriebsfrage in eiuer Weise lösen, daß die von ihr gebauten Bahnen eine zufriedenstellende
Rentabilität verfprcchen. Das ist aber nur möglich, wenn die Gesellschaftsich in allen Fällen
bereit erklärt, die Verwaltung und deu Betrieb der von ihr gebanten Bahnen ohne Unterschied,
ob sie an denselben mit Kapital betheiligt bleibt oder nicht, zu billigen Bedingungen zu über¬
nehmen. Durch die Vereinigung des Betriebes einer großen Zahl kleiuer Nahuen in derselben
Hand lassen sich ohne Gefahr für die Sicherheit und die Ordnungsmäßigkcit des Betriebes große
Ersparnisse erzielen. Ueberdies wird die Gesellschaft ihren Nutzen, auf den sie naturgemäß bedacht
sein muß, hauptsächlichin dem Baugeschäft suchen und bei der Feststellung der Bedingungen für
die Uebernahme des Betriebes sich auf die Deckung ihrer Selbstkostenmit einem geringen Zuschlage
beschränken. Zu einem derartigen Vorgehen wird die Gesellschaftschon durch ihr eigenes Interesse
getrieben; denn nur wenn sich die von ihr hergestellten Bahnen als lebensfähig und rentabel
erweisen, kann sie auf weitere lohnende Befchäftiguugrechnen. Aus diesem Grunde hat die Gesell¬
schaft den Betrieb von Bahnen untergeordneter Vedeutuug außer dem Vangcschäftzum Gegenstand
ihres Unternehmens gemacht und beschlösse», ihre Organisation so zn gestalten, daß das Naugcschäft
und das Vetricbsgeschäft je von einer gesondertenAbtheilung unter der Oberaufsichtder Geschästs-
führuug der Gesellschaftbetrieben werden sollen.

Es sollen deshalb drei Abtheilungen eingerichtet werden:
^.. Die Centralleitung und das Centralbureau.
L. Die Bauabtheilung.
(ü. Die Vetriebsabtheilung.

^. Centralleitung nnd Centralblireau.

Dem von der Gesellschaft bestellten Geschäftsführer liegt die Centralleitung aller
Geschäfteob.

Der Geschäftsführer hat mit Hülfe des ihm unterstellten Centralbüreaus die gesammte
Geschäftsführung der Gesellschaft zn überwachen nnd den einzelnen Abtheilungen ihre Geschäfte
zuzuweisen. Au ihu bczw. das Centralbürcan gelangen in erster Linie alle Anträge ans Her¬
stellung von Bahnen. Er entscheidetdarüber, ob die Anträge der Banabtheilnng zu Vorermitte-
lungeu bezw zur Voruahme der Vorarbeiten zu überweisen sind. Er führt die Verhandlungen
und Korrefpondcnzcu mit den Interessenten, beruft die Versammlungen der Gesellschafterlind
fuhrt deren Beschlüsse ans. Alle Lieferungen an Betriebsmitteln, Schienen. Materialien werden
v°n ihm bezw. seinem Centralbureau in Auftrag gegeben, insofern nicht in einzelnen Fälleu die
Vauabtheilung damit beauftragt wird.

Vom Ceutralbureau werden alle Geschälte erledigt, für welche weder die Bau- noch die
Vetriebsabtheilung zuständig ist,

31
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8. Vaullbtheilung.

Der Vaullbtheilung, für welche das dem Umfange der Geschäfte entsprechendeBau-
Personal zu engagiren ist, werden alle Anträge betreffend den Bau von Eisenbahnen, welche an
die Centrallcituug gelangen und von letzterer für beachtenswerth gehalten werden, von dicfer
zur Vornahme der Vorermittelungen überwiefen. Der mit der Vornahme dieser Arbeiten be¬
traute Bllutechniker hat sich an Ort und Stelle eingehend zu informiren, ob eiu Bedürfniß für
die in Aussicht genommene Bahnanlage vorliegt und ob eine genügendeVerzinsung des Anlage¬
kapitals zn erwarten steht. Dabei ist von dem Vantcchniker festzustellen, welche Beiträge zu
den Baukosten und uuter welchen Bedingungen von den Interessenten angeboten werden. Auch
ist zu ermitteln, welcheArt Vahnanlage in dem vorliegenden Fall die geeignete ist, namentlich
ob Schmalspur oder Normalspur zu wählen uud ob ein schwacheroder ein starker Oberbau iu
Aussicht zu nehmen ist.

Nach Beendigung dieser Vorermittelungen hat der Vautechniler über das Ergebniß der¬
selben an die Centralleitung Bericht zu erstatten. Gewinnt die Centralleitung aus dem Bericht
die Ueberzeugung, daß die projektirte Bahn bauwürdig ist, so beanstragt dieselbe die Bau-
abtheiluug mit der Anfertigung der Vorarbeiten und bestimmt gleichzeitig, für welche Art der
Bahnanlagen diefe Arbeiten auszuführen sind. Demnächst hat die Bauabtheilung die Vor«
arbeiten anzufertigen, den Bau zu veranschlagen und dafür Sorge zu tragen, daß das Bau¬
projekt in der für eine derartige Anlage zweckmäßigsten Weise aufgestellt wird. Nach Fertig¬
stellung des Projekts geht dasselbe an die Centralleitung, welche nunmehr mit den Interessenten
die Verhandlungen führt, die Conzession für die Bahnanlage nachsuchtund nach Anhörung der
Versammlung der Gesellschafterden Vertrag über die Ausführung bezw. den Betrieb der Nahn-
anlllge abfchließt. Sodann überträgt die Centralleitung der Bauabtheilung die Ausführung
des Baues und übernimmt entweder selbst die Bestellung der Betriebsmittel, Schienen und
Materialien, oder giebt der Bauabtheilung den Austrag zur Beschaffung derfelben.

Die Bauabtheilung vergiebt demnächstdie Erd. und Kunstarbeiten an geeigneteUnter¬
Unternehmer, insofern nicht die Centralleitung beschlossen hat, die Bahn in eigener Regie zu
bauen. Die Aufsicht über die Ausführung der Arbeiten wird von der Bauabtheiluug geführt
und wird ihr dazu das erforderliche Beaufsichtigungsperfonal überwiesen. Da es sich meistens
um kleinere Objekte handeln wird, so wird ein Baumeister im Stande sein, über mehrere
Bauten die Oberaufsicht zu führen. Von dem Umfange der Nauausführuugen wird deshalb
auch die Zahl des technischen Vaupersonals der Aauabtheilung abhängig sein^

Sobald der Bau der Bahn vollendet ist. hat die Aauabtheilung die Bahnstrecke auf
Anweisung der Centralleitung der Betriebsabteilung zum Betriebe zu übergeben. Mit der
Uebergabe hört, abgesehen von den noch zu leistenden Garantien für die Ausführung, jede
Thätigkeit der Nauabtheilung an der betreffenden Bahnstrecke auf. Sie hat nur noch die Ab-
rechnnngsarbeiten mit den Unternehmern und Lieferanten «. zu bewirken und der Centralleitung
die nöthigen Unterlagen für die Abrechnung mit dem Bauherrn zn unterbreiten.

0. BetliebSllbtheilung.

Der Netriebsabtheilung liegt ausschließlich die Verwaltuug und der Betrieb derjenige«
üb, deren Betrieb die GesellschaftübernimmtBahnen ob, deren Betrieb die Gesellschaftübernimmt.
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Für die Leitung der Vetriebsabtheilung wird zunächst am Sitze der Gesellschaftein
Vetriebsbüreau eingerichtet, sobald die erste Bahn von der Gesellschaftin Betrieb genommen nnd
den, öffentlichenVerkehr übergebeu wird.

Für das Vetriebsbüreau wird folgendes Personal engagirt werden:
1. Ein Vctriebstechniker, der in allen Bahnban- und Betriebssachen erfahren ist und

die Oberaufsicht über die orduuugsmäßigc Bahuunterhaltung uud Betriebsfiihrung
zu führeu hat;

2. ein Maschinentcchniker, dem die Unterhaltung der fümmtlichen Betriebsmittel und
maschinellenEinrichtungen unterstellt wird;

3. ein Verkehrsbeamter, der mit allen Verkehrsarbciten, namentlich mit dem Verkehrs¬
und Abrechnuugswesender Eisenbahueu vertraut ist.

Diesem Beamten wird die Contrule des Verkehrswesens nud der Personen-
uud Güterbewcgnng, sowie des Kassenwesensder sämmtlichenEisenbahnen übertragen.

4. Soweit das Bedürfniß vorhanden ist, noch einige weitere Nüreaubeamte zur Er¬
ledigung der nöthigen Korrespondenzenund Abrechnungen.

Der Betrieb der eiuzeluen Strecken ist nach dem Bedürfniß der lokalen Verhältnisse zu
vrgcmisiren Da es sich in der Regel nur darum handeln wird, den Lukalverkehrzu bedieuen,
wobei eine Abrechnung mit fremden Verwaltungen nicht erforderlich ist, so wird es genügen, aus
derartigen kleinen Bahnstreckeneinen Beamten anzustellen, der die Ausbildung eines tüchtigen
Stationsvorstehers besitzt uud gleichzeitigErfahrung in der Bahnunterhaltnng felbst hat. Diese
Person wird die Aufsicht über den Betrieb uud die Nahnunterhaltuug fowie über die Verkehrs-
abfortigung zu führe» haben uud Vorgefetzter des übrigen Personals werden. Bei ganz kleinen
Strecken wird diese Person mich thätig eingreifen müssen; sie wird die Pflichten dZs Stations¬
vorstehers zn erfüllen und im Bedarfsfälle Zugführer zu vertreten und alle Arbeiten vorzu¬
nehmen haben, welchesonst noch vorkommen. Da ans den tlcineu Strecke» besondere Stationen
nur selten eingerichtet werden, vielmehr die Anlagen sich auf Weicheu bezw. Verladestellen ohne
besondereGebäude beschränken, so wird für den Betrieb und die Unterhaltung der Bahn nur
ew geringes Personal erforderlich werden, wenn man beim Bau der Bahn auf diefe Verhältnisse
genügende Rücksicht genommen uud namentlich darauf geachtet hat, daß keiu zu leichter Oberbau
gewählt wird. Somit wird auf den kleinen Bahnen das Personal, abgesehen vom Vorsteher,
sich aus wenigen Arbeitern, dem Fuhrpersonal nnd den je nach der Länge erforderlichenGüter-
abfertigungsbeamten zusammensetze,,.

Die Vorsteher der kleinen Bahnen haben nach den ihnen zu ertheilenden Instruktionen
die Geldeingänge ordnungsmäßig abzuführen und zu buchen, die Nerlehrsnachweisungenund alle
Nllchweisungeu. welche erforderlich sind, um das statistische Material für eigene Zwecke zu
gewinnen, dem Hauptbetriebsbüreau einzureichen. Von diesem Hauptbureau empfangen die Vor¬
steher auch alle ihre Instruktionen.

Von dem Hauptbetriebsbüreau werden alle Fahrpläne und sonstigen Verkehrsangclegen-
heiten geregelt. Der Verkehr mit den Behörden bezw. mit der Centralleitung füllt also dem
Hauptbureau zu.

Behufs Ueberwachung des ordnungsmäßigen Betriebes der einzelnen Bahnen haben die
Vorsteher des Hauptbureaus sich durch häufige Inspeltiousreifcu von dem Zustande der Bahnen
und den Betriebsverhältnissen zu überzeugen. Auch die gesammte Rechnungslegung wird von
bem Hauptbureau bewirkt.
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Die Kosten des Hauptbureaus sollen derart aufgebracht werden, daß von jeder der
Betriebsabtheilung unterstellten Eisenbahn ein bestimmter Theil der Neinüberschüssedem Bürean
für die fraglichen Kosten überwiesen wird, nnd zwar ist einstweilen der zehnte Theil des
Nettoüberschusscsnach Deckung der gesummten Betriebsausgaben in Aussicht genommen. Wenn
auch die von den einzelnen Bahnen zu zahlenden Beträge nicht erheblich sind, so wird doch
durch die Centralisation der Verwaltung eine ausreichende Gesammtsumme eingehen, um die
Kosten des Hauptbureaus zu bestreuen.

Ob das Betriebsptrsonal der einzelnen Bahnen gleichfalls an dem erzielten Gewinn
zu betheiligcn ist, wird in jedem einzelnen Falle in Erwägung zu ziehen und durch die von der
Centralleitung abzuschließenden Vetricbsverträge festzustellen sein. Nach den gemachten Erfahrungen
dürfte sich eine derartige Betheiligung empfehlen, weil alsdann die festen Gehälter möglichst knapp
bemessenwerden könne», nnd jeder Vorsteher einer einzelnen Bahn an der Steigerung der Ein¬
nahmen das wesentlichste Interesse hat. Die Centralleitung wird deshalb in allen Fällen den
Interessenten bei Abschluß der Vetnebsverträge eiue derartige Netheiligung empfehlen.

Line Aenderung in der Organisation der oberen Betriebsleitung wird mit Nothwendigkeit
eintreten müssen, sobald der Netrieb einer größeren Zahl von Bahnen, welche weit zerstreut liegen,
in die Hände der Gesellschaftübergegangen ist. Alsdann ist das Hauptbureau der Netriebs-
abtheilung nicht mehr im Stande, die ihm obliegenden Funktionen ordnungsmäßig hinsichtlich
aller Bahnen zu besorgen. Es wird sich deshalb empfehlen, für bestimmte geographisch abzu¬
grenzendeBezirke Spezial-Netriebsbi'lieaus einznfctzen, welchen alle Bahnen, die in dem betreffenden
Bezirk liegen, unterstellt werden. Den Spezialbüreaus liegen dann dieselbenFunktionen ob, wie
vorher dem Hauptbureau. Für die Abgrenzung der Bezirke ist selbstverständlichweniger die
räumliche Ausdehnung als die Zahl der Bahnen maßgebend, die die Gesellschaftin den einzelnen
Bezirken betreibt. Sobald sich die Nothwendigkeit der Einrichtung von Spezialbüreaus heraus¬
stellt, wird die Auflösung des Hauptbetriebsbüreaus am Sitze der Gesellschaft möglich werden,
denn die einzelnen Bureaus können alsdann dein Ceutralbürean des Geschäftsführers unterstellt
werden und die Korrespondenz mit diesem direkt führen.

Zum Schluß sollen noch die Gesichtspunkte hervorgehoben werden, von denen die
Geschäftsführung der Gesellschaft bei dem Verkehr mit Behörden, Communen und Privat¬
personen, welche die Anlage von Tertiärbahnen wünschen, leiten lassen wird. Da der größte
Theil der Tertiärbahnen den Zwecken der Landwirthschaft nnd der Lokalindustrie dienen wird,
so liegt eine hohe Rentabilität weniger im Interesse der Beteiligten, als die Festftelluug möglichst
niedriger Tarife. Andererseits ist schon früher betont, daß der Bau von Tertiärbahnen in
größeren, Umfange nur dann in Angriff genommen werden wird, wenn das darin investirte
Kapital eine angemessene Rente bringt. Deshalb werden zu Anfang die Tarife bei den einzelnen
Bahnen so zu bemessensein, daß dadurch die Verzinsuug des Anlagekapitals, insofern und
insoweit dieselbenicht durch Garantien gedeckt ist. in jedem Falle gesichertwird. Dabei ist aber
von Hause aus ins Auge zu fassen, daß bei einer erheblichen Steigerung der Einnahmen und
der Reutabilität der einzelnen Bahnen eine allmähliche Herabsetzungder Tarife, wie eine solche
ohne Gefährdung der Verzinsung möglich sein wird, zu bewirken ist. Jedenfalls wird die
Gefchäftsführung stets bestrebt fein, dem berechtigten Bedürfniß der Interessenten entgegenzukommen,
da dlc Gesellschaft, wie fchon früher erwähnt, ihren Hauptnutzen nicht in der Verwaltung nnd
dem Betriebe der Bahnen, fundern in dem Baugeschaft suchen wird. Sie wird deshalb auch
den Interessenten bei der Gestaltung der einzelnen Unternehmungen weitgehend entgegenkomme".
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Da die Gesellschaftnur ausnahmsweise Bahnen für, eigene Rechnung baue» wird, so
muß für jedes einzelne Unternehmen ein Rechtssubjektgeschaffen werden, das als Unternehmer
auftritt und Eigenthümerder Bahnstreckewird. In der Regel wird dabei die Form der Aktien-
gescllfchaft zur Anwendung kommen, weil die betheiligtcn Communen und Privatpersonendieser
Form den Vorzug gebeu werden. Ob und in wieweit sich alsdann die Gesellschaftmit Obliga¬
tionen, Vorzugsaktien oder Stammaktienbei dem Unternehmen betheiligt,wird Gegenstand der
einzelnen Verhandlungenfein. Wenn sich anch im Allgemeinen die Form der Aktiengesellschaft
für fo kleine Unternehmungen nicht empfiehlt, fo wird doch der Hauptübelstand derartigerkleiner
Aktiengefcllfchaften, nämlich die Kostspieligkeit der Verwaltung, durch die Uebernahmedes
BetriebesSeitens der GesellschaftLenz >K Co. vermieden werden. Die ganze Verwaltung des
Unternehmens wird sich auf Abnahme der Iahresrechnungund auf wenige Akte der Verwaltung
beschränken nnd werden sich in den meisten Füllen aus dem Kreise der InteressentenPersonen
bereit finden, die das Amt des Vorstandesbezw. Anssichtsraths gern als Ehrenamt übernehmen.
Diese Organe würden hauptsächlichbei der Festsetzungder Tarife, der Rücklage «. mitznwirken
und die Iahrcsrechnnngenabzunehmen haben. Auf der anderen Seite hat die Form der Aktien¬
gesellschaft den Vorzug, daß jeder Betheiligtein Höhe feiner BetheiligungAktien erhält, über
die er leichter verfügen kann, als über eine sonstige Betheiligung.

Selbstverständlich ist aber nicht ausgeschlossen, daß die Geschäftsführung auch deu Bau
und Betrieb von Bahnen für Rechnunganderer Nechtssnbjekte, seien es einzelne Personen,
Cunsortien oder Handelsgesellschaften,gern übernimmt. Die Gefchäftsführung wird es sich zur
Aufgabe stelle,,, den Van nnd Netrieb von Tertiärbahnen nach allen Richtungen hin zu
erleichtern und den Wünschen der Interessentenanzupassen.

2. Entwurf die Ausführung von Kleinbahnen betreffend.
I. Die Kleinbahnen jeder Provinz erhalten — zum Unterschied von den Haupt- und

Nebenbahnen — den Namen Provinzialbahnen unter Hinzufügung des Namens
der Provinz also Pommrr'sche, Vrandenburg'sche u. s. w. Provinzialbahnen.

II, Das Aufsichtsrecht über dieselbe», soweit es nicht staatlichen Behörden vorbehalten
ist, wird durch die Provinz geführt.

III. Zur Mitwirkung bei diefer Aufsicht über die einzelnenKleinbahnen der Provinz wird
ein Proviuzialbahu-Aufsichtsrath gebildet, bestehend aus:
1. dein Landesdirektor als Vorsitzenden,
2. dem Landessyndikus, Stellvertreterdes Vorsitzenden,
3. gewählten Mitgliedernaus den Gesellschaftern̂ . und D. (siehe unter IV).

Dem Provinzialbllhn-Aufsichtsrath liegt insbesondere ob: die Genehmigung der
Gesellschaftsverträge, der Bauverträge, der Bau- uud Betriebs-Anschlußverträge, der
einzuführenden Tarife, der Vereinbarungenwegen Wagenübergangsund Herstellung
direkter Verkehre,etwaiger Betriebsüberlassungs- und Aetriebs-Gemeinschaftsverträgc,
sowie etwaiger Verkaufs- oder Fusionsverträge u. s. w.

IV. Jede Bahn bildet eine Gesellschaftmit beschränkterHaftpflicht.
Die Geschllftsantheilezerfallen in zwei Gattungen:

1. Antheile Litt. ^., welche von dritten Finanzkräften übernommen werden, und am
Neingewinnbis zu einer 4«/«igen Verzinsung — mit Anspruch auf Nachzahlung
ans dem Reinertrag spätererBetriebsjahre— ein Vorzugsrecht genießen.
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2. Antheile L., den verbleibenden Rest des Stammkapitals umfassend,welche von der
Provinz, den Kreisen, Gemeinden und Interessenten zu übernehmen sind, und ihre
Verzinsung zunächstin der Bewilligung der Frachten und der Verkehrshebung zu
finden haben.

V. Ist zwei Jahre hintereinander ein zu einer 5«/»igen Verzinsung der Antheile ^,
hinreichenderNeinertrag erzielt worden, so sind letztere in mit 4°/« verzinsliche und
mit halbjährlich zu tilgenden Provinzialbahn-Obligationen umzuwandeln, für deren
ordnungsmäßige Verzinsung und Tilgung die Provinz Garantie leistet.

Etwaige Zuschüsse der Provinz aus dieser Garantie sind vor Verzinsung der
verbliebenen Antheile L. zu decken.

VI. Die Ausführung des Betriebes geschieht:
entweder durch jede einzelne Kleinbahn für sich, oder durch Vereinigung mehrerer
solcherKleinbahnen der Provinz zu Vetriebsgemeinschaften,oder durch Ueberlassung
des Betriebes an die nächst anschließendegrößere Eisenbahn.

Berlin, den 5. August 1892.

Hermann Nächstem.
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Anlage VI.

Uebersicht

über die

Anlagekostmder schmalspurigen Eisenbahnen Deutschlands.



248 37. RheinischerProuinziallandtag.

I. Stlllltsbllhnenund auf Rechnungdes Staates verwaltete
Privlltbahnen.

Schmalspurbahnim Bezirk der Reichseisenbahnenin Elsaß-
Lothringen ...............

Schmalspurbahnen im Bezirk der KöniglichenEisenbahn-
Direktion Vreslau
a. OberschlesischeschmalspurigeZweigbahn (Staatsbahn

im Privatbetrieb)............
K, Rollbahn bei Luisenhain .........

Schmalspurbahnim Bezirk der bayerischen Staatseisenbahnen
Schmalspurbahnenim Bezirldersächsischen Staatseisenbahnm
Schmalspurbahn im Bezirk der mecklenburgischenFriedrich

Franz-Eisenbahn .............
Eisfeld-Unterneubrunn'erEisenbahn(Staatsbahn in Privat¬

betrieb) ................
Feldllbahn (desgl,) .............
Hildburghauscn-Heldburg'crEisenbahn (desgl,) , . . .

Summe I, (Staatsbahnen u, s, w,)

II, Privlltbahnen unter Staatsverwaltung.
Ochult-Wcstersted'crEisenbahn..........
Zittmi-Onbin-Ionsdorf'er Eisenbahn........

Summe II, (Privlltbahnen unter Staatsverwaltung)

l>l Privlltvahnen unter eigener Verwaltung.
Schmalspurbahnenim Bezirk der Pfälzischen Eisenbahnen
Brölthaler Eisenbahn

Darmstädt'er Straßenbahnen ..........

Eckcruförde-Kappeln'erEisenbahn .......

zu übertragen

Benennungund Sitz
der

den Betrieb leitendenVerwaltung.
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Direktion der Bahnen in Elsaß-Lothringen zu Strahlung'-

Transport-Unternehmer N. Pringsheim zu Veuthen v./

Eisenbahn-Direktion Vreslau

Direktion der bayerischen Staatsbcchnen zu München
Direktion der sächsischen Staatsbahnen zu Dresden

Direktion der mecklenburgischenFriedrich Franz
Schwerin

Betriebsverwaltung der Eisfeld-Unterbrunn'er Eis"'
Hildburghausen

Betriebsverwaltung der Feldabahn zu Dermbach
Betriebsverwaltung der Hildburghausen- Heldburge

bahn zu Hildburghausen ^

Bahn l"

bahn '"

Oisc"'

Eisenbahn-Direktion zu Oldenburg

Direktion der sächsischen Staatsbahnen zu Dresden

Direktion der pfälzischenBahnen zu Lubwigshafen ^
Direktion der Brölthaler Eisenbahn-Altien-GefelI

Hennef ll. d. Sieg ^ i"
Bau- und Betriebsverwaltung der hessischenNeben

Privatbetriebe zn Darmstadt ^«.Oel^
Direktion der Eckernförde-Kappeln'er Schmalsp"lbay

schaft zu Eckernförde____________

4 5 « 7 8 9 IN 11 12 13 14

b« Nahn
"" Ende

Khrcs,

^ometer^

Spur¬

weite.

Der Unterlill«

ist gebildetdurch
Anlage-Kapital

besondere»
Bahn¬

körper

öffentliche

Straßen

vom Staate concessionirt verwendet Laufende

Stamm-
Aktien.

Prioritnts-
Stamm-

Attien.

Prioritäts-
Obligationen.

im Ganzen

Sp. 8 bis 10.
überhaupt.

auf
1 Kilometer
Bahnlänge

Sp. 12
Sp7^

Nummer.

auf eine Länge von
Meter. Kilometer. Mark (Nennwerth). Mark (baar).

^2,22 I,»»» 2,8« 19,42 — — — 902 047 40 596 1

5>,

0,7 8»

0,«o<>
109,««

0,2»

--- — — — — 10 426 327 95 105 2ll
2d

",i?

^'..
1,oun 4,8» 0,82 — — — — 327 072 63 263 3
0,7 50 224,27 11,28 — — —. — 13 951185 59 228 4

6,«,
0,9 nn 6,18 0,4» — — — — 256183 38 75? 5

3y^

I,nnn 17,9» 625 000 34 761 6
1,»no 17,9» 26,, o — ^ — — 1 386 199 31505 7
1,»nn 12,,« 17,88 — — — — 750 000 25 000 8

^i7- —
395,4« 7 5,» » — -— — 28 624 013 60 752 Se. I.

>^1,<5
9,7 5 u 4,,o 2,«» 58 800 45 000 90 000 193 800 198 575 28 368 9

^17 ^0,?5„ 14,45 — 750 000 750 000 — 1500 000 1500 000 103 806 10

18,55 2,9 0 808 800 795 000 90 000 1 693 800 1698 575 79 188 Se. II.

1,»nn
0,7 85

I,a«i)

I/ONN

2.1 u

4.2 5

0,5«

28,4 u

22,° 7

29,14

0,8«

510 000

700 000

—

624 000
200 000

624 000
710 000

700 000

588 210
578 784

709 434

823 000

44 326
17 334

40 286

28 676

11
12

13

14

",x?
35,84 68,5 8 I 1210 000 — 824 000 2 034 000 > 2 699 428 25 988!

32
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Bezeichnung der Aaynen.

Uebertrag

Filderbahn................
Gernrode-Harzgerobe'r Eisenbahn........

Karlsruhe'! Lokalbahnen...........
Kansersberg'er Thalbahn...........

Kerkerbachbahn ..............

Kreis Altena'er Schmalspurbahnen.......
ssreis-Eisenbahn Flensburg-Kappeln........
Äiannheim-Weinheim-Heidelberg'er Eisenbahn.....
Pfalzburg'er Straßenbahn...........

Nappoltsweiler Straßenbahn..........

Navensbuig-Weingarten'er Eisenbahn.......

Nhcne-Diemelthal-Lisenbahnen..........
Strahburg'er Straßenbahnen..........
Straßenbahnen Mülhausen-Ensishelm-Wittenheim , , ,

Walhallabahn...............
Weimar-Nastenberg'er Eisenbahn.........

Wermelskirchen-Burg'er Eisenbahn........

Zell-Todtnau'er Eisenbahn...........

Summe III. (Privatbahnen unter eigener Verwaltung)

Summe I,, II., III. (Schmalspurbahnen)

Benennung und Sitz

der

den Oetrieb leitenden Verwaltung.

Vorstand der Filderbahn-Gescllschaft zu Stuttgart
Vorstand der Gernrode-Harzgerode'r Eisenbahn°Oesellsch°>

Vallenstedt ^,
Bau- und Betriebsverwaltung Hermann Nächstemzu DaUN

Vorstand der Altien-Gesellschafs„Kayfersberg'«r Thalbah"
Colmar i. T. , ^»,

Vorstand der KerlerbachbahnAltien.Gesellschaft zu
Hütte bei Schupbach

Direktion der Kreis Altena'er Schmalspurbahnen zu

Kreis-Eisenbahu-Kommission(Flensburg-Kappeln) z" 3^"

Vau- und Betriebsverwaltung Hermann Nachsteinzu D«l

Vorstand der Pfalzburg'er Straßenbahn-Gesellschaft l« ^'

Alte"»

llschaft

«arte«

bürg

Vorstand der Nappoltsweiler Strahenbahn-Gefe
Nappoltsweiler

Vorstand der Dampf-Straßenbahn Nauensburg.WeiW
Weingarten

Verwaltung der Nhene-Diemelthal-Oisenbahn zu Sus°

Strahburg'er Straßenbahn-Gesellschaft zu Straßbmg '^^^^
Vorstand der Straßenbahnen Mülhaufen-Onsishe"«'

heim zu Mülhausen i. <5.

Direktion der Lokalbahn-Wien-Oefellfchllft in M»^^ ,<
Direktion der Weimar-Nastenberg'er Eisenbahn-G^

Weimar .,ch»,
Vorstand der Wermelskirchen Nurg'er l5isenbayn"

zu Wermelskirchen ^
Vau- und Betriebsverwaltung Hermann Nachsteinz«

liinge

^ Nahn,
"" Ende

des

^"riels..
>»hres.

Spur¬

weite.
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u ! 7
Der Unterbau

ist nebildet durch

besonderen
Bahn¬
körper

öffentliche

Straßen

auf eine Lange von

Kilometer.

U IN 11

Anlage-Kapital

,^ 13

vom Staate concessiouirt

Stamm-

Aktien,

68,5»

6,0 0

0,,°

11,4,

18,0!.

0,7«

29,<K

18,2«
2,7 u

4,«o

3,»»

69,»»
24,9»

1,5 2

1,N0

in,««

0,,i

Prioritäts-
Stannn-

Altien.

Prioritäts-

Obligationen.

Mark (Nennwerth).

im Ganzen
Sp. 8 bis 10,

1210 000
300 000
950 000

1152 000

1000 000

1 000 000

300 000

194 000

verwendet

überhaupt.

auf
1 Kilometer
Bahnlänge

Sp. 12
Sp. 4.

Mark (banr).

,-,

Laufende

Nummer.

824 000
350 000

600 000 —

1100 000

300 000

269 000

300 000

1350 000

160 000

270,8
349,2,

200 000

2 034 000
650 000

1550 000

1152 000

1 300 000

2100 000

569 000

194 000

500 000

340 000

1250 000 2 600 000

500 000

7 916 000 2 040 000 3193 000
8 724 800 2 835 000, 3 283 000

13149 000
14 842 800

2 699 428
813 500

1550 000

1 525 371
1570 802

1362 01?

2136 840
1260 000
2 723 892

569 000

194 000

198 188

751 923
1229 490

500 000

353 780
2 600 000

500 000

1341850
23 880 081
54 202 669

77 476
51495

49 816
63 698

85 986

61776
24 381
79 576
64 880

48 500

47 413

68 732
15 860
18 608

40 249
50 940

44 643

7152?

,n

!?
18

,ü

^!
22
^:

24

26
27
28

29
30

31

43 636 Se, III.
52 124 Se. I„

I I, III.
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Anlage VII.

1. Vrölthaler Eisenbahn.
:>) Strecke Hennef-Wllldlirocl,

Dieselbe ist in ihrer ganzen Länge auf der Vrölstraße angelegt lind verläßt diese erst
kurz vor Waldbrocl, wo sie auf einer kurzen Strecke ans eigenem Danunc nach dein Orte Wald-
broel abzweigt.

Lange der Nahn 31,«4 Km.
Der Oberbau dieser Strecke ausschließlichder Siegbrücke/Allner, der Hochbauten und

Betriebsmittel hat gelostet ..................M. 355 398
Die Kosten der Brücke haben betragen ............„ ?0 ?82
An Betriebsmitteln besitzt dieselbe:

5 Lokomotivenohne Tender,
10 kleine Personenwagen,
3 Gepäckwagen,

53 verschiedene Güterwagen.
Die Kosten hierfür, fowie für die verschiedenenMobilien und Geräthe

zur Ausrüstung der Stationen betragen ..............„ 102 000
M7588180

mithin auf den Kilometer Äahnlängc rund 19 000 M.

l») Strecke Hennef-Beuel..

Die Kosten dieser 14,»« Wn langen Strecke, welche zum größten Theil auf eigenen«
Damme erbaut ist, sind auf 652 000 M. veranfchlagt, doch dürfte sich dieser Netrag noch wesent¬
lich erhöhen, da der Betrag für Grundcrwerbskostenzu gering veranschlagt worden ist, und müsse!'
hierfür nach 40 000 M. angenommen werden.

Nach dein Kostenanfchlageentfallen:
1. Grunderwerb und Nutzungsentschädigung..........M. 120000
2. Erd-, Fels- und Nöschungsarbeiten ...........„ 82 000
3. Einfriedigungen ..................„ 2 400
4. Wegeübergänge ..................„ 2 700
5. Durchlässeund Brücken ...............„ 41 000
0. Oberbau .................... „ 180 000
?. Signale....................„ 3 000
8. Bahnhöfe uud Haltestellen ..............,110 000
9. Betriebsmittel und Werkstättenciurichtung .........„ 95 200

>0. Nerwaltungskosten .................„ 10 «00
, 11- Sonstige Kosten ................... , 45 ?00

M. 092 000
Hiernach würde sich der Kilometer Vahnlänge auf rund 46 000 M stellen.
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An Betriebsmitteln waren vorgesehen:
2 Lokomotiven(Tenderlokomotiven),
4 Personenwagen,
6 bedeckte Güterwagen,

20 offene Güterwagen.
Da jedoch diese nicht ausreichte», so wurden noch weiter beschafft:

2 Lokomotiven,
30 offene Güterwagen.

Der Preis einer Lokomotiveist ... . M. 17-20000
„ „ eines Personenwagens . . . . „ 3 500
„ „ „ bedeckten Güterwagens . . „ 2 200

offenen „ . . „ 800- 1 00«

<) Strecke Hennef-Asbach.

Länge der Bahn 23 Kin,
Die Kosten sind noch nicht festgestellt.
Dieselbe liegt durchweg auf eigenem Damme,
Die Kosten hierfür sind auf 1158 000 M. veranschlagt

1. Grundenuerb und Nlchungsentschadigung........ M. 122000
2. Erd-, Fels- und Aöschungsarbeiten ........... „ 140000
3. Einfriedigungen ................. „ 2 500
4. Wegeübergänge resp. Bahnübergänge .......... „ 25 00«)
5. Durchlässeund Brücken ............... „ 48 000
6. Oberbau ................... ,, 302 000
?. Signale................... ,, 6000
8. Bahnhöfe und Haltestellen............. „ 90 000
N. Werkstätteneinrichtung ............... " 10 000

10. Betriebsmittel .................." -^0 000
11. Sonstige Kosten, wie Verwaltungskosten, Insgemein, Betriebs¬

verluste, Zinsen ...............^—___" H2 5 N0
M. 1158 000

Hiernach würde sich der Kilometer Vahnlange auf rund 50 000 M. stellen.

Als Betriebsmittel waren vorgesehen:
3 Lokomotiven(Tenderlokomotiven),

12 Personenwagen,
8 gedeckte Güterwagen,

60 offene „
20 flache „ (Tischwagen),
40 Nadsätze als Reserve,

Da jedoch die Güterwagen für den Betrieb nicht ansreichlen, fo sind davon noch weitere
50 Stück beschafft worden.
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2. Kreis Altena'er Schmalspurbahnen.
1. Grundcrwerb und Nutzungsentschädigung........ M, 144 466.90
2. Erd-, Fels- und Aüschungsarbeiten .......... „ 233 530.65
3. Einfriedigungen ................ „ 6 892.15
4. Wegeübergänge ................ » 17 725.70
5. Durchlässe und Brücken bis 10 m Lichtweite, Ueberführungen

und Unterführungen ............... „ 75 655.09
6. Tuunels .................. „ 17 000,00
7. Oberbau .................. „ 76182309
8. Signale nebst dazu gehörigen Buden ......... „ 13 692.—
9. Bahnhöfe und Haltestellen nebst Hochbauten ....... „ 254 833.05

10. Werkstattsanlagen ............... „ 8 43879
11. AußerordentlicheAnlagen ............. „ 10 000.—
12. Betriebsmittel ................. „ 353 482.10
13. Nerwaltuugskosten ............... „ 7624954
14. Insgemein .................. „ 105 263.34
15. Ausfälle beim Betriebe .............. „ 25 816.79
10. Zinsen ...................., 40 733,33
17. Kursverluste .................„ —,—
1 8. An auszuleihendenKapitalien und zu veräußernden Werthpapieren „ —.—

Sunnnc M?^2 145 552.52
Die Strecken Altena-Lüdenscheii» und Werdohl-Augustenthal liegen säst durchweg ans der

Provinzialstraße, die unter 1 aufgeführten Gruuderwerbskosteusind sonnt in der Hauptsache für
die Nahnhufsflachen verausgabt, welche fehr hoch bezahlt werden muhten, Für die Strecke
Schalksmühle-Halvcr, welche etwa zur Hälfte auf der Kreisstrahe, zur Hälfte auf eigenem Planum
liegt, wurde der erforderliche Grund und Boden fcitens der Gemeinde Halver kostenfreihergegeben.

Die hohen Kosten für Erdarbeiten rühren erstens von den schwierigenVauoerhältnissen
der Strecke Schalksmühle-Halver her, fodann aber von der Herstellung des Planums für die
Bahnhöfe Altena, Lüdenscheid, Werdohl und Schalksmühle, welche große Erdbewegungen nebst
Flußlorrektionen, Futtermauern u. s. w. erforderten.

Die Kosten bei 5 entstanden in der Hauptsache ebenfalls durch die von der Staatsbahn
angewieseneungünstige Lage der Bahnhöfe Werdohl und Altena, wobei eine Brücke über die
Lenne lind eine Chaufseeüberführungüber die Staatsbahn auf Kosten der Schmalspurbahn aus¬
zuführen waren.

Bei 9 sind etwa 40 000 M. für Geleiseanlagen auf den Staatsbahnhöfen mit enthalten.
An Betriebsmitteln wurden beschafft:

9 dreiachsigeTendermaschincn,
16 Personenwagen i,, 18 Sitzplätze,
5 Post- und Gepäckwagen,

83 offene Güterwagen 1 _„., , ,, ,

26 bedeckte Güterwagen j ^" '""" ^ Ladegewicht,
3 Bahnmeisterwagen.
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Anlage VIII.

Uebersicht

i'ider die

Betriebs-Ergebnisseder schmalspurigen EisenbahnenDeutschlands.
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Bezeichnung der Maynen.

I Staatsvahncn und auf Rechnung des Staates
verwaltete Privatbahneu.

Schmalspurbahn im Bezirk der Reichscisenbahnenin
Elsaß-Lothringen ............

Schmalspurbahnenim Bezirk der KöniglichenEisenbahn
Direktion Vreslau
»,) Obcrschlesische schmalspurigeZweigbahn (Staats¬

bahn im Privatbetrieb).........
t,) Rollbahn bei Luisenhain........

Schmalspurbahn im Bezirk der bayerischen Staats¬
eisenbahnen..............

Schmalspurbahnen im Bezirk der sächsischenStaats-
eisenbahnen..............

Schmalspurbahnim Bezirk der meÄlenburgischenFriedrich
Franz-Eisenbahn ............

Eisfeld-Unterneubrunn'erEisenbahn(Staatsbahn im Pri¬
vatbetrieb) ..............

Feldllbahn (dcsgl,) ............
Hildburghausen-Hrlobnrg'erEisenbahn (desgl.) , , .

Summe I, (Staatsbahnen n, s, w,)

II, Privatbahneu unter Staatsverwaltung.

Ocholt-Westersted'erEisenbahn ........
Zittau-^ybin-Ionsdors'er Eisenbahn .......

Summe tl, (Privatbahnen unter Staatöverwaltung)

III. Privatbahneu unter eigener Verwaltung.

Schmalspurbahnenim Bezirk der Pfälzischen Eisenbahneil
Vrölthaler Eisenbahn
Darmstädt'cr Straßenbahnen

zu übertragen

Länge

der Bahn
am Ende

des

Betriebs-

jahres.

22,22

109,«»
0,21!

235,5.5.

6,«!

17,9»
44,00
30,«o

471,3

7,0 0
14,4°
21,4°

24,i?
33,»»
1?,«i

7ü,i

5 6

Einnahm en

aus dem

Personen-
und

Gepackver-

kehr.

aus dem

Güterver¬

kehr.

aus

sonstigen
Quellen,

18 313

507 706

17193

11547
44 710
22 371

2 50«

845 125

26 705

449 796

208

12 399
76 620
17 246

'.6?

36 500

1579

22 905

175
6 416

873
630 845 1430 605 69 015

10 249
3186

13 435

21 182

142 287
198 640

4 967
492

5 459

726
57 654

58 380

462
199
661

4146
209

4 355

im Ganzen

überhaupt.
der d« «

ich»'«'

12 078

881625

46 59?

980 40?

17 401

24121
12? ?46
40 490

2130 465

15 678
3 87?

19 555

21908
96 9?1

142 496
2613?5

1^

9^

4ZU

1Z98

1Z5

!i>r die

'»gemeine
!Uer-

""»tung.

685

104

^481

644

^869
8405

für die

Nahnuer-

waltung.

8 06?

198 545

3 23?

175 071

1922

3 060
15 323

6 375
41?600
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11 I! 12
Ausgaben

13 11

für die

Transport-

Ver¬

waltung,

11166

13 777

20 065

590 376

5 554

14 480
61631
30 077

74? 126

9 240
7 095

16 335

8 174
43 013
56 890

108 07?

im Ganzen

überhaupt.

m
Prozen-
teu der

Betriebs-
Ein¬

nahme.

/»

auf 1
Kilometer
der durch¬

schnitt¬
lichen

Vllhnlänge

15 > 1« 17 j 18
Ueberschuß der Nctlicvs-GunalMc»

über die Nctricds-Ausüaden

überhaupt.

Sp. 7 bis
Sp. 12.

auf 1
Kilo¬

meter der
durch¬
schnitt¬
lichen

Bahn-
lange.

19 918

213 793

23 406

821928

8120

22 409
85 359
41 574

164,,

24,2°

50,23

83,8 4

46,««

92,9°
66,8 2

102,« 8

1943

1950

4 52?

4 033

3111

1856
1940
1386

7 840

667 832

23 191

158 479

in Prozenten

der
Brutto-

Ein-
nahme.

«/

des
verwen¬

deten
Anlage-

Kapitals,
«/

19 j 20
Au Dividendensind

ueznhlt

6 092

4 486

778

9 281 3 556

1712
42 38?

- 1084

142
963

1 236 50?

11814
16 603
28 417

12 084
68 242
83 34?

163 673

58,«4

75,3»
428,24

145,3«

55,,«

70,3?

58,49

62,°2

2 961

1688
11372

3 359

4 2i)!l
2 044
4 738
2 17?

893 958 2141

3 864
12 726

— 8 862

9 824
28 729

97 702

>52

75,?»

49,??

16,i«

53,84

7,10
33,1»

7,0 9

1,14

3,« 2

0,2?
3,0«

für die

Stamm-

Aktie».

41,9« 3,12

3459
860

3 363
1299

24,«° 1,9°

44,84
29,«3
41,°.

37,38

1,«?

4,9«
8,34

3,««

für die

Prioritäts

Stamm-

Aktien,

2l

Laufende

Nummer,

5,oo

5,no

2«.
21>

3

4

6
7
8

Se.I,

9
10

Ee. II.

11
12
13

33
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Bezeichnung der Mahnen

Uebertrag
Eckernförde-Kappeln'erEisenbahn
Filderbahn .......
Gernrode»Harzgerode'rEisenbahn
5tarlsruhe'r Lokalbahnen . .
Kausersberg'erThalbahn
Kerlerbachbahn ......
Kreis Altma'er Schmalspurbahnen
Kreis-EisenbahnFlensburg-Kappeln
Mannhcim-Weiuheim-^eidelberg'erEisenbahn
Pfalzburg'er Straßenbahn ......
Nappoltsweiler Straßenbahn
Navensburg-Weingarten'er Eisenbahn
Nhene-Diemelthal-Eisenbahn , , .
Strahburg'cr Straßenbahnen , , .
Straßenbahnen Mülhausen-Ensisheim-Wittenheim
Walhallabahn .......
Weünar-Nastenberg'erEisenbahn,
Wermclskirchen-Vurg'erEisenbahn
Zell Todtnau'er Eisenbahn , ,
Summe III, (Privatbahnen unter eigenerVerwaltung)

Summe I,, II,, III, (Schmalspurbahnen)

33*
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Anlage IX.

Auszüge aus Geschäftsberichten
l. der Vrölthalev Gisenbahn-Atttengesellschaftfür 1»9l.

Die Betriebsausgaben
Es betrugen:

Die Betriebseinnahmen . . M, 104 091.60.
Hierzu Vortrag aus 1890 „ ___ 2 201.52.

M. 106 293.12.
und crgiebt sich somit ein Neberschuhvon . .

Hiervon gehen ab:
für Obligationszinsen für 1891..........M. 9000.-

„ conzessionS- und statutenmäßige Rücklagen:
1. in den Erneuerungsfonds ......M. 7 260 96
2. „ „ Bilanz-Reservefonds ....... 975.-
3. „ „ Spezial-Reservefonds ...... , 772.53 „ 9 008.49

„ Staats-Eisenbahnsteuer u. s, w ...........„1 625.—
und verbleiben somit zur Verfügung der Generalversammlung ......

M. 64 850 55

4l 442,5?

19 633 49
M. 21 809,08

Aktiva.

Anlage der Haupt- und Neben¬
bahnen mit sämmtlichen
Haltestellen .....

Lokomotiven, Wagen-und ver¬
schiedene Mobilien . . .

Werthpapiere der Gesellschaft
Vaumaterialienvorräthe .
Netriebsmaterialienvorräthe
Altmaterialienvorräthe .
Kassabestand.....
Vanquierguthaben . . .
Debitorien .....
Kautionscffelten der Beamten
Vanauierguthaben aus einge¬

zahltem noch nicht divi¬
dendenberechtigtem Aktien¬
kapital .......

Für die im Bau begriffenen
Linien verausgabt . . .

Bilanz zum 81. Dezember 1891.
Passiva.

Aktienkapital-Eonto:
1. Dividendenberechtigtcs

Aktienkapital ....
2. Eingezahltes, noch nicht

dividendenberechtigtes
Aktienkapital . . , .

Staatsprämie (unverzinslich)
Obligationenconto ....
Erneuerungsfondsconto . .
Vilanz-Nefervefondsconto, .
Spezial'Neservefondsconto
Conto der später fälligen Obli¬

gationszinsen .....
Obligations-Zinsenconto (noch

nicht erhobene Zinsen) . .
Kreditoren ......
Conto neu ausgegebenerObli¬

gationen ......
Auf Vauconto bezogene Vor¬

schüsse .......
Gewinn- und Verlustconto .

M. 610 758.85

161773,53
„ 12 832,32
„ 1 737,74
» 8 93016
» 1 229 50
» 3 387.79
» 20 625. -
« 15 360.35
" 2 200,—

» 120 000.—

« !»'.»!! 762,51
M l 952 597.75

M. 390 000,-

120 000,—
180 000^
200 0!«,,—

4 057 93
6 004,86
3 277,13

2 250.^

213 75
^ 30 35151

^ 284 000.—

„ 700 000.-
32 442.5?

M^52 59??5
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Gewinn- und Verlustkonto.
Soll.

Betriebsausgaben . . . . M, 64850,55
Obligationszinsen .... „ 9000.—
Ucbcrschuß ...... „ 32 442,5?

Haben.
Vortiag aus 1890 . . . M. 2201.52
Betriebseinnahmen. . . . „104 09160

M. 106 293 12
M. 106 293.12

Rücklage in den Erneuerungsfonds ....... M. 7260,96
„ „ „ Bilanz-Reservefonds ....... „ 975.—
„ „ „ Suezial-Neservefonds ...... „ 772.53

Zurückgestellte Staats-Eisenbahnsteuerfür 1891 u. f. w. „ 1625.—
5«/° Dividende von M. 390 000 ........ „ 19 500.—
Vortrag auf neue Rechnung .......... „ 2 3 09.08

M. 32 442,57

2. der Kreis Altena er Schmalspurbahnen fiir l. April l»9N bis Ende Miirz l»9l.
Nach der Äctricbörechnung betragen!

die Einnahmen:
Uebertrag aus dein Vorjahre M. 284.50

1. Personen- und Gepäckvertehr ....... „ 84 398.92
2. Güterverkehr ............ „ 122 002.13
3. Vergütung für Ueberlassung von Bahnanlagen us.w. „ 80,—
4. Vergütungfür Ueberlassung von Betriebsmitteln „ — —
5. Erträge aus Veräußerungen....... „ 771.60
6. Verschiedene sonstige Einnahmen ...... „ 5 206.80

die Ausgaben: zusammen M. 212 743.95
1. Besoldungen ........... . M, 36215.99
2. Andere persönlicheAusgaben ....... ,, 50301.11
3. Allgemeine Kosten .......... ,, 23134.7?
4. Kosten der Unterhaltung und Erneuerung der

Bahnanlagen ............ » 18 380.36
5. Kosten des Bahntransportes ....... ,, 45607.44
6. Kosten der Erneuerungbestimmter Gegenstände . „ 4 964.79
7. Kosten erheblicher Ergänzungen, Erweiterungen

lmd Verbesserungen ..........» -^
8. Kosten der Benutzung fremder Bahnanlagen . . „ 3132.01
9. Kosten der Benutzung fremder Betriebsmittel. . „ 715.—

zufammen „ 182 451.4?
ES verbleibt somit ein Ueberschuh von M. 30 292.48

Davon werden verwendet:
a) zum Erneuerungsfonds(außer den unter 6 verrechneten

M. 4 964,79) ............ > ' -__^___^^9
M 23 473 29

d) Reservefonds ^ Zuschuß ........... - " 3 059.62
sodaß ein reiner Ueberschußverbleibt von M. 26 532.91

Über dessen Vertheilung die folgende Gewinn- und VerlustrechnungAufschluß giebt.
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Gewinn- und Verlustrechnungfür 1890/91.

Einnahmen.
1. Vortrag aus 1889/90 . M. 284.50
2. Betriebs - Einnahmen für

1890/91 ......„ 212 459.45
3. Zinsen des Erneuerungs¬

fonds .......„ 649.07
4. Zinsen des Reservefonds^ „ 130.90
5. Erstattung aus dem Re¬

servefonds ^ . . . . „ 5159.62
M. 218 683.54

Ausgaben.
1. Betriebs > Ausgaben für

1890/91 ......M. 182451.4?
2. Erneuerungsfonds:
») Reglements-

mähigeRück-
lage . . . M. 6819.19

d) Zinsen . .___„ 649.0? „ 7 468.26
3. Reservefonds ^:
»,) Reglements-

mäßige Rück¬
lage . . . M. 2100.—

b) Zinsen . . „ 130.90 „ 2 230.90

4. Ueberschuß
zusammen M. 192150.63
. . . . „ 26 53291

M. 218 683.54

Von dem Ueberschuhzu ......M. 26 532.91
die Staats-Eisenbahnsteuer ......„ 620,51

bleibt Neingewinn M. 25 912.40

Verwendung des Reingewinns:
1. Rücklage in den Reservefonds L

'/,° von M. 25 912.40. . . . „ 1 295.62
2. Vertragsmäßige Tantieme an den

Betriebs . Direktor '/«°/° von
M. 24 200........„ 121.—

3. 2 l/5 °/° Dividendeauf M. 1100.000
Aktien I^ittr. H........„ 24 200.—

4. Uebertmg auf neue Rechnung, . „ 295.78
Summe wie oben M. 25 912.40
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Anlage X.

Auszug
aus der

Allerhöchsten Conzessions»Urkunde, betreffend den Bau und Betrieb schmalspuriger Eisen¬
bahnen von Altena nach Lüdenscheid, von Werdohl nach Auguftenthal und von Schalks¬

mühle nach Halver durch die Kreis Altena'er Schmalspur-Eisenbahn-Gesellschaft.

Vom 24. März 1886.

Artikel V.

Die Staatsrcgieruug ist berechtigt, sich in den Fällen, wo sie das staatliche Interesse
für betheiligt erachtet, bei den Versammlungen und den Verhandlungen des Aufsichtsraths und
der Generalversammluug der Aktionäre durch einen Commissar vertreten zu lassen. Nm die
Ausübung dieses Rechtes zu ermöglichen, ist der Negierung von allen diesen Versammlungen und
Zusammenkünften rechtzeitig uuter Vorlage einer die vollständige Angabe der Verathungsgegen-
stände enthaltenden Tagesordnung Anzeige zu machen.

Der Minister der öffentlichenArbeiten ist berechtigt, in den Fällen, in welchener es
für nöthig erachtet, die Berufung außerordentlicher Generalversammlungen zu verlangen.

Artikel VIII.

Für den Bau insbesondere gelten folgende Bestimmungen:
1. Der Staatsregierung bleibt vorbehalten:

die Feststellung der Bahnlinien in ihrer vollständigen Durchführuug durch alle
Zwischcnpunkte;

die Bestimmung der Zahl und der Lage der Stationen und Haltestellen;
die Feststellung der Projekte aller für den Betrieb der Bahnen bestimmten baulichen

Anlagen uud Einrichtungen, sowie die Feststellung der Projekte für die Betriebs¬
mittel und ihrer Anzahl.

Für alle durch die Ausführung der genehmigten Projekte bedingten Benach-
theiligungeu des Eigenthums oder suustiger Rechte des Staats bleibt demselben der
Anspruch auf vollständigeEntschädigung nach Maßgabe der gesetzlichenBestimmungen
gegen den Conzessionar vorbehalten.

2. Der Conzessionar hat allen Anordnungen, welche wegen polizeilicher Beaufsichtigung
der beim Bahnbau beschäftigtenArbeiter getroffen werden mögen, nachzukommen.

Artikel IX.

Für den Betrieb insbesondere gelten folgende Bestimmungen:
1. Die Feststellung und die Abänderung des Fahrplans erfolgt unter den nachfolgenden

Vefchränkungen durch die staatliche Aufsichtsbehörde. Der Conzessionar soll nicht
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verpflichtet sein, zur Vermittelung des Personenverkehrs mehr als zwei W^genklassen
in die Züge einzustellen. Auch soll derselbe, so lange die Bahnen nach dem hierfür
allein maßgebendenErmessen der Aufsichtsbehörde vorwiegendvon nur lokaler Bedeutung
sind, nicht angehalten weiden können, mehr als zwei der Personenbeförderung dienende
Züge in jeder Richtung zu fahren. Die Feststellung des Fahrplans derjenigenZüge,
welche der Conzessionar freiwillig über die Zahl 2 hinaus fahren läßt, wird bei
Wahrung der bahnpolizeilichenVorschriften uud unbeschadet der Rechte der Post-
verwaltuug dem Ermessen des Conzessionars überlasten,

2. Der Tarif für den Personen- nnd Güterverkehr sowie die Abänderung des Tarifs
unterliegt der Genehmigung des Ministers der öffentlichenArbeiten.

In Betreff des Güterverkehrs werden jedoch, fo lange die Bahnen nach dem
hierfür allein eutfcheideuden Ermessen der Aufsichtsbehördevon nur lokaler Bedeutung
sind, periodisch von 5 zu 5 Iahreu Maximaltarifsätze für die einzelnenGüterklassen
von dem Minister der öffentlichen Arbeiten festgestelltund ist dem Conzessionarunbe¬
schadet des allgemeinen staatlichen Auffichtsrechtes überlassen, nach Maßgabe der
reichs- resp, landcsgesetzlichen Vorschriften innerhalb der Grenzen dieser Maximalsätze
die Sätze für die Tarifklassen nach eigenem Ermessen festzusetzen bczw. Erhöhungen
wie Ermäßigungen der Tarifllassensätze ohne die Zustimmung der Aufsichtsbehörde
vorzunehmen.

Auch ist der Conzessionar verpflichtet, das jeweilig auf den preußischen Staatsbahncn
bestehendeTarifsystem anzunehmen und hinsichtlich der Einrichtung direkter Tarife die für die
prcußifcheuStaatsbahnen jeweilig bestehendengenerellenGrundfätze zu befolgen, wenn uud fuwcit
solches vom Minister der öffentlichenArbeiten für erforderlich erachtet wird.

Artikel X.

Der Conzefsionar ist verpflichtet:
») seine Netriebsrechnungnach den vom Minister der öffentliche» Arbeiten zu erlassenden

Vorschriften einzurichten, der Negierung zu der von letzterer zu bestimmenden Zeit
den jährlichenBetricbs-Rechnungsabschluheinzureichen und seincKassenbücher vorzulegen;

d) der Aufstellung der Rechnung den Zeitraum von« Anfang April jedeu Jahres bis Eude
März des folgenden Kalenderjahres als Rechnungsjahr zu Grunde zu legen;

«) die von den Aufsichtsbehörden zu statistischenZwecken für nöthig erachteten Nach-
wcisnngen, fowie deren Unterlagen auf seine Kosten zu beschaffen uud der Aufsichts¬
behörde in den von derselben festgesetzten Fristen einzureichen.

» Artikel XI.

Der Conzessionar ist verpflichtet, hinsichtlich der Besetzung der Subaltern- und Unter-
bcmntenstellenmit Militäranwärtern, insoweit dieselbendas 40. Lebensjahr noch nicht zurückgelegt
haben, die für den Staatseisenbahndienst in dieser Beziehung — und insbesondere bezüglichder
Ermittelung der Militaramvärter bestehendenund noch zu erlassenden Vorschriften zur Anwendung
zu bringen.

Der Staatsrcgierung wird das Recht vorbehalten, bezüglich der Vahnpolizeibcmnten-und
des Maschinenpersonalsdie NormalgelMer und die Grundsätze für Bewilligung der Gehälter zu
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Für seine Beamten hat der Conzessionnr auf Verlangen des Ministers der öffentlichen
Arbeiten nach Maßgabe der Grundsätze, welche bis zum Erlaß des Gesetzes, betreffend die
Pensionirung der unmittelbaren Staatsbeamten :c. vom 27. März 1872 für die Staatseiseubahnen
bestanden haben, für seine Arbeiter nach Maßgabe der jetzt und künftig für die Staatsbahnen
bestehenden Grundsätze Pensions-, Wittwen- und Unterstütznngskassmeinzurichten und zu denselben
die erforderlichenZuschüsse zu leisten.

Artikel XVII.

Wenn nach dem Ermessen des Ministers der öffentlichen Arbeiten resp, der obersten
Neichsaufsichtsbehördefür die Eingangs bezeichneten schmalspurigenEisenbahnen oder für die eine
oder andere derselben die Voraussetzungen,unter denen für sie die Annahme einer schmalerenals
der normalen Spurweite gestattet worden ist — (Art. VII) —, wegfallen sollten, insbesondere
wenn an diese Bahnen resp, au die eine ober andere derselben eine nornmlspurige Eisenbahn,
welche sich nach dem Ermessen der bezeichneten Behörden als eine Fortsetzung der betreffenden
Schmalspurbahn darstellt, angeschlossen werden sollte, so ist die Kreis Altena'er Schmalspur-Eisen-
bllhngescllschaft verpflichtet, auf Erfordern des bezeichneten Ministers anstatt der betreffendenschmal¬
spurigen Bahn eine Bahn mit normaler Spurweite zu bauen.

Der bezeichnete Minister kann für die Vorlage der vom Conzessionar für diesen Bau
anzufertigenden speziellen Projekte, sowie für die Inangriffnahme, Fortführung und Vollendung
des Baues Fristen festsetzen und sich für deren Einhaltung Kaution bestellen lassen.

Verweigert der Conzessionar den Bau oder die Bestellung der vorbezeichneten Kaution
oder hält er die uorbezcichneten Fristen nicht ein, so kann für die betreffendeSchmalfpurbahn die
ertheilte Conzessiondurch landesherrlichen Erlaß zurückgenommenwerden. Im Falle dieser Zu¬
rücknahmeist der Conzessionarauf etwaiges Erfordern des bezeichneten Ministers verpflichtet,das
Eigenthum aller nach dein Ermessen des letzterenfür den Bau und Betrieb der in Nede stehenden
Normalspurbahn etwa verwendbaren Grundstücke, Anlagen und Beschaffungen der betreffenden
Schmalspurbahn an den Staat oder einen von der Staatsregierung etwa bezeichnettn Dritten ab¬
zutreten gegen den Ersatz des derzeitigen, im Streitfälle durch Schiedsrichter festzusetzenden vollen
Werths, welchen die abzutretenden Gegenstände für den Unternehmer der Normalspurbahn haben.
Insoweit nach dem Ermessen des bezeichneten Ministers Grundstücke der Schmalspur-Eisenbahn-
Gesellschaftohne die darauf befindlichenAnlagen (Oberbau, Gebäude «.) abzutreteu sind, hat die
Gesellschaft das Recht und die Pflicht zur Wegnahme dieser Anlagen, im Ucbrigen aber für
letztere keinen Entschädigungsanspruch.

34
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Anlage XI.

Normativ - Bedingungen
für die

Benutzung der Provinzialstrasten zur Anlage von Nebenbahnen.

Der Regel nach sollen die nachstehendenBedingungenals Grundlage bei Conzessiousertheilungen
für Straßenbahnen auf Provinzialstrasiendienen, vorbehaltlich der Ausnahmen, die im einzelnen Falle
durch die Spezialbedingungengetroffen werden, und vorbehaltlich der weitergehenden Bestimmungen
der Landespolizeibehörde, denen sich der Conzessionar zu unterwerfen hat.

I. Allgemeine Bedingungen.

Gegenstand und Dauer der Conzession.

§. 1.

Der Provinzialausfchuh der Rheinprovinz gestattet im Interesse des öffentlichen und
allgemeinen Verkehrs d .......................
die Benutzung ..........................
im Ganzen also auf eine Länge von...................
zum Zwecke der Anlage und des Betriebes einer ...............
Bahn bis zum..........................
ohne sich jedoch durch Crtheilung dieser Conzession des Eigenthums- oder Vesitzrechtcsan dem
Straßcnlorper zu begeben, unter nachbezeichnetenBedingungen.

Nachweisung der Baumittel.

8, 2.

Der Unternehmer hat, ehe er die Vahnanlagc in Angriff nehmen darf, die Mittel zur
Ausführung der gauzen Unternehmung, welche überschläglichauf die Summe von .... Mark
ermittelt sind, nachzuweisen, indem er entweder die au. Vausummc bei einem als solide ange¬
nommenenBankinstitute deponirt oder einen Kredit desselben bis zur Höhe der Bausumme nach¬
weist, oder durch die Darlegung seiner Vermügensvcrhältuissc resp, in einer sonstige,! Weise dem
Landesdirektur die Ueberzeugung von dem Vorhandensein der erforderlichen Vaumittel verschafft.

Ucbcrtragbarkeit der Conzession.

§. ".

Die Uebertragnng des Eigenthums oder des Betriebes, auch die Verpachtung vorbe-
Mchuetcr Vahuanlage ist - abgesehen von dem Falle der Vererbung - uur mit spezieller
Genehmigung des Vrovinzialausschusseszulässig.
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Findet nichtsdestowenigereine unbefugte Uebertragung des Eigenthums oder des Betriebes,
bezw. Verpachtung statt, so ist der Provinzialansschnh berechtigt, die Conzcssiunzu widerrufen,
in welchemFalle die Bestimmungen des §. 12 dieses Vertrages Platz greifen.

Domizil und Vertretung des Unternehmers.

8. 4.
Der Unternehmer muh in Düsseldorf Domizil wählen und zu diesem Behufe beim

Cuntraktsabschlnsseeine bestimmte Person und Wohnung daselbst bezeichnen, so daß an die vor¬
erwähnte Person als Zustellungsbevollmächtigtcalle Zustellungen «. gemacht werden können.

Auch bestimme,! die Parteien, daß für alle entstehenden Streitigkeiten, welche znr gericht¬
lichen Cognition gehören, das Amts- resp. Landgericht zn Düsseldorf allein znständig sein soll.

Die Wahl eines anderen Domizils an Stelle des beim Abschlüsse des Vertrages gewählten
bedarf der Genehmigung des Landesdircktors.

Falls und foweit der Unternehmer, bezw. fein Rechtsnachfolger die Leituug des Bahu-
unternehmens refp. des Bahnbetriebes nicht persönlich führt, hat derselbe durch notarielle Voll¬
macht, wovon dem Landesdirektur eine Ausfertigung vorzulegen ist, einen Vertreter dafür zu
bestellen, welcher dem Landesdircktor genehm ist und dessen Handlungen und Erkläruugen den
Unternehmer verpflichten.

Im Falle der Unternehmer vor Ablanf der Comcssiousdaucr stirbt, gehen alle aus
diesem Vertrage für ihn resultirenden Rechte und Pflichten auf seiue Erben über,

Falls deren Mehrere sind, so haben dieselben in der vurbezeichneten Weise einen gemein¬
samen, dem Landesdirektur genehmen Vertreter zu bestellen, welcher das Vahnuntcrnehmcn ein¬
heitlich verwaltet und dem Landesdirektor gegenüber als Generalbevollmächtigter fungirt.

Kaution.

§. 5.

Der Unternehmer muß eine Summe von .... Mark in Deutscher Reichsanleihc.
Preußischen Staatspapieren, Rheinprovinz-Obligationen oder solchen Wertpapieren, die der
Provinzialausschuß als annehmbar erklärt, binnen 14 Tagen nach der Vollziehung dieses Ver¬
trages bei der Landcsbank der Nheinprovinz zu Düsseldorf hinterlegen.

Außerdem dient als Kaution das auf vorbezeichnetenStraßenstrecken befindliche Oberbau-
material. Diese Kaution und zwar in erster Reihe die gestellte Effektenkantiondient als jeder¬
zeit angreifbares Unterpfand für die genaue Inuehaltnng aller dem Unternehmer nach gegen¬
wärtigem Vertrage obliegenden Verpflichtungen.

Diejenigen Summen, welche vou der Kantion entnommen werden, um irgend welche
aus den Bestimmungen dieses Vertrages resnltirende Verpflichtungen des Unternehmers, bezw.
gegen denselben verhängte Conventiunalstrafen zu decken, müssen binnen 14 Tagen nach erfolgter
Benachrichtigung des Letzteren ersetzt werden.

Der Unternehmer verpflichtet sich, mit dem Landesdircktor einen besonderen, gehörigen
Ortes einzuregistrircnden Vertrag über die Kautionsbcstellung zu thätigen, dessen Kosten der
Unternehmer zu tragen hat.

Die Inangriffnahme der Bauten ist erst statthaft, nachdem der Landesdirektur dem
zuständigen Landes'Vauinspektor entsprechendeWeisung ertheilt hat.

»4*
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Eonzession neuer Linien,

§. «.

Der Prouinzialausschuß hat — selbstverständlichnntcr Vorbehalt der diesbezüglichen
Kompetenzder Landcspulizeibehürderesp, der von Letzterer im polizeilichen Interesse zu treffenden
Anordnungen — das Recht, anderen Bahnunternehmungen den Anschluß, die Einmündung, oder
die Kreuzung an resp, in oder mit den vorstehend genehmigten Bahnen zu gestatten und die
desfallsigen Modalitäten, bezm. die Regelung des Dienstes vorzuschreiben.

Der Provinzialausschuh ist auch befugt, mit gleicher Maßgabe anderen Vahnunter-
nehmnngcn die Mitbenutzung der vorstehend genehmigten Bahnanlagen ans kürzern Strecken zu
erlauben.

In allen diesen Fällen steht dem Inhaber gegenwärtiger Konzession eventuell volle Scbadlos-
haltnug zu. Die Festsetzungder von dem neuen Unternehmer etwa an den Inhaber der gegen¬
wärtigen Eonzessionzu zahlenden Entschädigung geschieht im Streitfalle durch gerichtlichernaunte
Sachverständige, Vorbehaltlich einer im Streitfälle in gleicher Weise festzusetzenden Entschädigung
resp, der von Seiten des Provinzialausschusscs zu erlassenden Ausführuugsbestimmungen sollen
die den verschiedenen Unternehmungen ungehörigen Wagen resp Waggons ans allen Linien gegen¬
seitig zugelassen werden.

Schadloshaltung

8 ?.

Der Unternehmer hat für jeden Schaden aufzukommen,welcher der Provinzialverwaltuug
oder Dritten durch die Anlage, die Unterhaltung oder den Betrieb der Bahn erwachsensollte, und
ist verpflichtet, die genannte Verwaltung in allen Fällen zu vertreten, wenn durch die Anlage, die
Unterhaltung oder den Betrieb der Bahn refp, einen durch die Eonzession veranlaßten Umstand
etwa Rechte Dritter verletzt weiden.

Unter anderen macht sich der Unternehmer für fämmtliche Schadenersatzansprüchestark,
welche durch Entgleisungen :c. veranlaßt werden möchten, selbst wen» thatsächlich diese Unglücksfälle
durch einen mangelhaften Zustand des Straßenkörpers oder der zugehörigen Bauwerke resp, durch
umgefallene Ehausseebäumeoder Telegraphenstangen :c. hervorgerufen sein sollten.

Der Unternehmer hat behufs Sicherung des Verkehr« auf den betreffenden Prouinzial-
straßen überall da, wo der Landesdircktor es für nöthig erachtet, Geländer und sonstige Schutz¬
vorrichtungen auf feine Kosten herzustellen. Durch die Bahnanlage darf die Entwässerung der
Straße, sowie die Eummunikation zwischen der Straße und den anliegenden Grundstücken nicht
aufgehobenober wesentlicherschwert«erden.

Der Unternehmer verpflichtet sich, auf Verlangen der Adjaccnten an allen denjenigen
Stellen befestigte Uebergänge auf dem von der Bahn in Anspruch genommenen Theile des
Strahenplanums herzustellen,wo der Landesdirektor dies für erforderlich erachtet.

Ueberhanpt ist der Unternehmer gehalten, allen polizeilichenAnforderungen, welche mit
Ruckstcht auf die Bahn vor oder nach Inbetriebsetzung derselben gegen die Provinzialuerwaltung
erhoben weiden, zu genügen.
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Ausschluß von Schadenersatzansprüchen des Unternehmers.

§.8.
Der Unternehmer tann keinerlei Schadenersatzansprücheerheben wegen der Nachtheile und

Beschädigungen,welche der gewohnliche Fuhruerkehr dem Schienenwegeverursachen konnte, ebenso-
wenig wegen des Zustandes der Straßen und des Einflusses, welchen derselbe auf Unterhaltung
und Betrieb der Bahn etwa ausübt; desgleichen nicht wegen der Eröffnung neuer Verkehrswege
resp wegen der Einrichtung concurrireuderVerkehrsanstalten, noch wegen Störungen des Betriebes
oder Beschädigungen der Bahnanlagen, welche durch Verlegung oder sonstige Veränderung der
betreffendenProvinzialstrahe oder durch Ausführung von Arbeiten am Straßenkörper, dem Pflaster
oder der Ehaufsirung resp, den im Slraßenkörper vorhandenen Brücken, Durchlässen,Gas-, Wasser-
lcitungsröhren oder Telegraphenleitungen :c,, bezw. durch Herstellung derartiger Anlagen ans
Veranlassung oder mit Genehmiguug des Landesdircktors herbeigeführt werde», indessen soll die
Ausführung solcher Arbeiten nur nach Benehmen mit den zuständigen Bahnbediensteten vor¬
genommen werden.

In den Fällen, wo derartige Maßnahmen nicht im Interesse der Prouinzialverwaltung
oder im allgemeinen Interesse, sondern lediglich im privaten Interesse Dritter stattfinden und
Letzterezur Leistung einer Entschädigung angehalten werden tonnen, behält sich der Landesdirektor
es vor, dein Unternehmer nach seinem Ermessen eine entsprechende Entschädigung zu vermitteln.

Freie Bförderung resp, Tarifermähigungen.

8. 9.
Der Unternehmer ist verpflichtet, Materialien, Maschinen, Geräthe :c. für die Unter¬

haltung der in 8- 1 bezeichneten Strahenstrecken, soweit darauf Gütertransport durch
Maschinen stattfindet, unentgeltlich auf der Bahn transportiren zu lassen und deren Ausladung
an den von dem Landes-Aauinspektor bezeichneten Stellen zu gestatten, erforderlichenFalles auch
die nach dem Ermessen des Landesdirettors erforderlichen Materialdepotplätze unentgeltlich zur
Verfügung zu stellen.

Sodann verpflichtet sich der Unternehmer, unter der gleichen Voraussetzung, bei vor¬
kommendenTransporten von Materialien, Maschinen, Gerathen :c., welche für die Unterhaltung
oder den Neubau vo» anderen Prouinzialstrahen der Nhcinprovinz oder zugehörigen Brücken
und sonstiger Bauwerke dienen sollen, der Provinzialverwaltung resp, deren Lieferanten eine
Ermäßigung der für Güter derselbenoder ähnlicher Art geltendenTarifsätzeum 25«/« zu gewähren.

Sonstige Verpflichtungen des Unternehmers.

8- 10.

Dein Provinzialausschusse bleibt es überlassen, in jeden: einzelnen Falle darüber zu
befinden, ob und welcheAbgabe dein Unternehmer aufzuerlegen fei.

Das beim Verlegen der Geleise gewonnene Erd- und Steinmaterial hat der Unternehmer
nach der Wahl des Landesdirettors entweder abfahren oder an näher zu bezeichnenden Lagerplätzen
«nfsetzen zu lassen.

Die Arbeiten zur Herstellung oder Reparatur der Aahncmlage müssen so eingerichtet
werden, daß der sonstige Verkehr ans betreffendenStraßen nicht behindert oder gefährdet wird.
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Insbesondere hat das Aufreißen der Straßen für das Legen der Schienen :c. mit jeder zulässigen
Schnelligkeit, sowie unter Anwendung zweckdienlicher Vorsicht zu geschehen.

Die Wiederherstellung soll, soweit möglich, stets an demselben Tage erfolgen. Das
zur Anlage der Bahn und zur Wiederherstellung der Straße resp, demnächst zur Unterhaltung
erforderlicheMaterial muh in fertigemZustande zur Verwendungsstellegebracht werden. Dasselbe
darf nicht auf dem Terrain qu. Provinzialstraßenstreckengelagert werden. Die Arbeitsstellen auf
den Straßen sind bei Nacht ausreichend zu beleuchte».

Die in Folge der Vahnanlage zu beseitigenden Chausseebäume sind der Provinzial-
Verwaltung Seitens des Unternehmers nach der von genannter Verwaltung aufgestellten Taxe zu
vergüten.

Die Ausführung der Vahnanlage muß genau nach den von dem Landesdirektorgenehmigten
Plänen erfolgen und hat sich der Unternehmer hinsichtlich der Ausführung mit dem Landes-
Vauinspektor zu benehmen. Abänderungen unterliegen der Genehmigung des Landesdirektors.

Sollte sich im Laufe der Zeit ergeben, daß die erste, wenn auch genehmigte Art der
Vahnanlage das Interesse der Prouinzialverwaltung, des Verkehrs oder der Adjazenten verletzt,
so ist der Unternehmer verpflichtet,denjenigen, späteren Anordnungen des Landesdirektors, welche
die Abstellung der heruorgetretenen Uebelstände bezwecken,unweigerlich und zwar ohne Anspruch
auf Entschädigung Folge zu leisten.

Der Pruvinzialausschuß ist befugt, vorbehaltlich der Zustimmung der kompetenten
Behörden, Maximaltaxen für die Seitens des Unternehmers zu erhebenden Transvortvergütungen
festzusetzen, und ist der Unternehmer verpflichtet, zu diesen Maximaltaxen einem Jeden die Benutzung
aller die Nahn bcsahrenden Züge zu gestatten.

Die Straßenbahn darf nach ihrer Fertigstellung nicht eher in Betrieb gesetzt werden, als
bis der Landesdirektor nach Constatirung der bedingungsmähigen Fertigstellung der Anlage die
Erlaubniß zur Vetriebseröffnung ertheilt hat.

Der Unternehmer ist verpflichtet, dem Landesdirektor binnen 3 Monaten nach Ablauf
eines jeden Geschäftsjahres einen Vetriebsbericht über das vorhergehendeJahr, worin insbesondere
das Anlagekapital, die Ausgabe,, und Einnahmen angegeben sein müssen, einzureichen.

Ablauf der Conzessionsdauer und Wirkungen derselben.

8. ii.

Nach Ablauf der Conzessionsdauer,welche in der Regel auf höchstens45 Jahre bemessen
werden soll, ist der Provinzialausschuß berechtigt, falls nicht eine Verlängerung der Conzesston
Platz greift, an Stelle der Beseitigung der Bahnanlage, die letztere sowie eventuell auch die
zugehörigen Nctriebsgebäude und Grundstücke,sowie das bewegliche Material ganz oder theilweise
gegen Vergütung des jeweiligen Taxwerthes zu erwerben,

Ein solcher Beschluß ist dem Unternehmer jedoch spätestens 6 Monate vor Ablauf der
Conzessionsdauerzu notifiziren.

Alsdann tritt mit Ablauf der Conzessionsdauer die Provinzialverwaltung in das volle
und von jeglicher Belastung freie Eigenthum und in Besitz der übernommenen Objekte, wenn auch
die Feststellungdes Uebernahmepreises, welcher vom Tage der Uebernahme an zu 4°/« zu ver«
zmsen ist, zu dieser Zeit noch nicht erfolgt fein sollte.

Die Ermittelung des Werthes erfolgt unter Ausschlußdes Rechtswegesdurch drei Taxatoren,
von denen jede Partei einen erwählt, während der Dritte von den beiden Erwählten bestimmt wird.
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Können diese Beiden sich über die Wahl nicht« einigen, so soll der Herr Oberpräsident
der Rheinprovinz um Bezeichnungdes dritten Abschätzet ersucht werden.

Findet weder eine Verlängerung der Conzession, noch die Uebernahme des Vahnunter.
uehmens durch die Provinzialuerwaltung statt, so muß die Beseitigung der Vahnanlage von den
Prouinzialstraßen nnd die Wiederherstellungdes früheren Zustandes binnen spätestens 2 Mouaten
nach Ablauf der Conzessionsdauerbeendigt sein.

Verlust der Conzession uud Wirkungen desselben.

8- 12.
Der Unternehmer kann der gegenwärtigen Conzession und aller bezüglichenRechte durch

Beschluß des Prouiuzialausschusseöverlustig erklärt werden, ohne daß es einer vorherige,! Klage
auf Auflösung des Vertrages bedarf:

u.) wenn die Bahn bis zur vertraglich festgesetzten Zeit nicht fertig gestellt, oder wenn
dieselbewährend eines Jahres außer Betrieb sein sollte, in welche Frist jedoch solche
Betriebsstörungen uicht einzurechnensind, welche in Folge von Kriegsercignissenoder
sonstiger höherer Gewalt unvermeidlichgewesensind; im ersteren Falle, d. h. wenn
die Bahn bis zur vertraglich festgestellten Zeit nicht fertig gestellt ist, verfällt die
Effektenkautionzu Gunsten des Prouinzialverbandes;

K) wenn der Unternehmer eine Bestimmung dieses Vertrages trotz desfallsiger formeller
Aufforderung unter Androhung der Conzessionsentziehungbinnen einer zu stellenden,
angemessenenFrist nicht erfüllt.

Verliert der Unternehmer hiernach die Conzession, so ist der Provinzialansschuh nach
seiner Wahl berechtigt, entweder die Beseitigung der Vahnanlage von den Prouinzialstraßen und
die Wiederherstellungdes früheren Zustandes, welche alsdann binnen 2 Monaten zu erfolgen hat,
auf Kosten des Unternehmers zu verlange», oder in alle Rechte des Unternehmers in Bezug auf
die Bahn und deren Zubehör, ausgenommen Betriebsgcbände, Grundstücke und bewegliches
Vetriebsmaterial, einzutreten. Die Provinzialverwaltung tritt mit der desfallsigeu Erklärung
sofort in das Eigenthum und den Besitz dieser Objekte ein, ohne dem Unternehmer irgend eine
Entschädigung zu schulden.

Der Proviuzialausschuß ist zugleich berechtigt, ans Grund einer im Streitfalle durch
Sachverständige festzustellendenTaxe auch die zugehörigen Vetriebsgebäude, Grundstücke und
beweglichen Betriebsgegcnstände ganz oder theilweise zu übernehmen, in welchem Falle die
Bestimmungen in alinoa 3, 4 und 5 des §. II gleichfalls Platz greifen.

In keinem Falle erwächstdurch die Einziehung der Conzessionder Provinzialverwaltung
eine Verpflichtuug Dritten gegenüber.

Besondere Bestimmungen.

8. 13-

Jede Zuwiderhandlung gegen vorstehendeVertragsbestimmungen berechtigt den Landes¬
direktor, dem Unternehmer von seiner Kaution entweder einen einmaligen Abzug bis zu 200 M.
zu machen oder bis zu 20 M. für jeden Tag, so lange die Zuwiderhandlung dauert, ohne
daß diese Abzüge die Verpflichtungen des Unternehmers der Provinzialverwaltung oder Dritten
gegenüber beschränken.
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Kommt der Unternehmer den. Bedingungen dieses Vertrages trotz Aufforderung des
Landesdireltors unter angemessenerFristbcstimmung nicht nach, so ist Letzterer auch ermächtigt,
ohne daß es hierzu einer weiteren Inverzugsetzung bedürfte, das Erforderliche auf Kosten des
Unternehmers direkt anzuordnen und ausführen zu lassen und eventuelldie Kosten aus der Kaution
zu bestreiten.

§. 14.
Alle au« diesem Vertrage, sowie aus einer notariellen Beurkundung desselben, welche

auf Verlangen des Landesdirektors sofort erfolgen muß, entstehenden Kosten einschließlichdes
Stempels trägt der Unternehmer.

Was in diesem Vertrage bezüglichdes Unternehmers statuirt ist, gilt in gleicherWeise
auch von jedem Rechtsnachfolgerdesselben.

II. Technische Bedingungen.

^. Mr Nebenbahnen mit KoKomotiVbetrieb.

1, Pläne und Zeichnungen.
Dem Conzessionsgesuche sind nachstehende Pläne beizufügen:
») ein Generalplan in der Größe der Generalstabskarten, in welchem die Trace durch

eine zinnoberrothe Linie angegeben ist;
d) ein Situlltionsvlan im Maßstabe 1: 2500, welcher sich auf ein Terrain von circa

50 m Breite zu beiden Seiten der Straße erstreckt und die Straßennummcrsteine
enthält. Außerdem sind auf Verlangen für die Ortschaften und für sonstige, Seitens
der Strahenverwaltung näher zu bezeichnende Straßenstrecken spezielle Situationspläne
im Maßstabe 1 : 500 einzureichen, welche außer den Eisenbahngeleisendie chaussirte
und gepflasterte Strahenfahrbahn nebst Sommerwegen, Banketten und Rinnen, sowie
eventuell auch alle unter der Straße liegenden Rohrleitungen und Kanäle enthalten
müssen;

«) ein Längenprofil der Bahn im Maßstabe 1 : 2500 der Längen und 1 : 250 der Höhen,
in welchemdie Schienen-Ober«und Untcrkante, die Höhe der Straßenobcrfläche in der
Bahnachse und die Bauwerke eingetragen sein müssen;

<l) Querprofile der Bahn und der Straße im Maßstab 1 : 100, deren Anzahl nach der
wechselnden Breite der Straße und deren Fahrbahn bestimmt wird und welche die
Breite der Fahrbahn, der Sommerwege und Bankette enthalten;

<>) Detailpläne, welche unter Anderem das zur Anwendung kommendeOber'Bausyste»'
genau barstellen müssen.

2, Spurweite und Breite der Vetriebsmitttl.

In Bezug auf die Spurweite der Eifenbahngcleife ist im § 1. der vom Bundesrat!)
erlassenen Bahnordnung für deutsche Eisenbahnenuntergeordneter Bedeutung ä. ä. den 12, Juni 18?s
bestimmt, daß außer der normalen Spurweite von 1,4»» in noch geringere Spurweiten »on
t,° in resp. 0,7» m zulässig sein sollen.

Die Marimalausladung der Betriebsmittel ist nach den vom Vundesrathe vorgeschriebenen
Normen für Constniktionund Ausrüstung der Eisenbahnen Deutschlands für normalfpurige Bahnen
auf 3,, ö m festgestellt.
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Für die beiden geringeren Spurweiten von 1,°« und 0,?K in soll entsprechenddein für
die Normlllspurweite festgesetzten Verhältnisse die Maximalausladung der Betriebsmittel nicht
mehr als das 2'/4fache der Spurweite betragen,

3. Lage der Eisenbahn auf der Provinzialstraße.

Das durchgehendeEisenbahngeleiseist in der Regel auf die Seite des Material! enbanketts
in möglichsterEntfernung von der Straßenfahrbahn zu verlegen. Hierbei wird in der Regel die
zunächstliegende Baumpflanzung zu beseitigensein.

Etwa erforderlicheAuswcichegeleifesollen, wenn irgend möglich,straßeuauswarts verlegt
werden. Das zulässige Minimum für den, dein Verkehrauf der Straße frei zu belassenden Raum
geben die bezüglichenMinisterialbestimmungenvom 8. März 1881 des Näheren an.

Unter allen Umständen muß jedoch die dem FrachtuerkehrverbleibendeBreite der Stein¬
bahn neben dein Normalprofil des freien Raumes für die Nahn bei den durchgehendenFahr¬
geleisen 4,5 in betragen und eventuell bis zu dieser Breite durch den Bahnunternehmer ergänzt
werden.

4, Höhenlage der Eisenbahn.

Liegt die Nahn in gleicherHöhe mit der Straße, so ist bei Anwendungeines Oberbaues
mit Langschwellcndie Oberkante der Schienen — bei Anwendung eines Oberbaues mit Quer¬
schwellen je nach Bestimmung des Landesdireltors entweder die Oberkante, oder die Unterkaute
der Schienen in die Ebene der Strahenoberflcichezu verlegen.

Liegt jedoch die Bahn nicht in gleicherHöhe mit der Straße, fo muß eutweder:
il) die Straße durch Anhöhuug oder Abtragung in die entsprechendeHöhe der Schieuen

gebracht werdeu, oder
d) es wird der Bahnkörper vollständig von der Straße abgetrennt.
Im Falle aä u, ist der neuen Strahenuberfläche, je nach dem geringeren oder größeren

Längsgefälle der Straße, beiderseits der Mittellinie ein Quergefälle von 4 bis 5 ein pro Meter
M geben.

Im Falle «l<1 l, sind zwischenStraßen^ und Bahnkörper uud zwar, wenn der Bahnkörper
höher liegt, Bordsteine, welche 13 «in über das Strahenplauum hervorragen, zu setzen, und wenn
der Bahnkörper tiefer liegt, feste Schutzgeländernach näherer Bestimmung der Straßenbauuerwaltung
«"zuordnen. Bis zu eiuer Höhendifferenzvon 0,« in zwischenBahn und Straße können die
Schutzgeläuder durä, Prellsteine in angemessenerEntfernung von einander erseht werden. Der
für die Straße freibleibende Raum wird von der straßenfeitigen Kante der Schutzvorrichtungen
abgemessen.

Hat eine Höher- oder Tieferleguug der Straße im Interesse der Äahnanlage stattgefundn,
so sind die Fahrbahn, die Bankette und alle sonstigenZubehürungen der Straße auf Kosten der
Vllhn vorschriftsmäßig wiederherzustellen. Die näheren Weisungenhierüber ertheilt der zustiiudige
Landes-Nauinspeltor. Die Straßenbauuerwaltung behält sich in jedem einzelnen Falle besondere
Bestimmungen darüber vor, in wieweit die Höher- bezw. Tieferlegung der Straße zulässig ist
«der nicht, sowie ob lind in welchem Umfange dabei die vorhandenen Baumvflunzungeu, Bau¬
werke, Gräben «. in ihrer Höhenlage oder sonstwie auf Kosten der Bahnverwaltung zu ver¬
ändern sind.

Bei allen Uebergängen über die Bahn ist die Straße in die Höhe der Sckienen-Oberkante
zu verlegen oder die Bahn soweit abzurückeu,daß die erforderlichwerdeudeRampe zwischen Bahn
und Straße Platz hat. 25
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5. Entwässerung der Straße,

Liegt die Oberkante der Schienen in der Strahenoberfläche, so soll die Entwässerung der
Straße über die Schienen hinweg erfolgen.

Liegt dagegen die Unterlante der Schienen in der Strahenoberfläche, so ist die Ent¬
wässerung der Straße unter den Schienen hindurch zu bewirten, zu welchem Zwecke im Bahn-
korper Querrinnen in Abständen von 5 bis 10 m anzulegen und stets offen zu halten sind.

Liegt das Planum der Bahn im Niveau der Straßenoberfläche oder tiefer als diese, so
ist der Vettungskoffer der Bahn (das Bahnplanum) der Entwässerung wegen mit einem Gesälle
von 2 ein pro Meter bis zum Straßen- oder Aahngraben hin anzulegen. Der Bettungs¬
koffer soll mit gesiebtem Kies, Steinschlag oder Schlacken angefüllt werden, damit das Wasser
nach dem Graben zu ablaufen kann.

Liegt der Bahnkörper höher als die Straße, fo foll von den am Fuße desselben zu
setzenden Bordsteinen eine mindestens 50 cm breite gepflasterte Rinne angelegt und das Wasser
aus derselben vermittels Röhren oder Kanälen von mindestens 20 om Weite, deren Entfernung
von einander, je nach dem Gefalle der Straße und der voraussichtlich sich ansammelnden
Wassermenge, Seitens des Landesdireltortz bestimmt werden wird, unter dem Bahndamm her
abgeleitet werden.

6. Befestigung der Straße durch Pflasterung oder Chaussirung,

In geschlossenen Ortschaften und auf die Länge derjenigen Strahenstrecken, auf welchen
das Geleife oder eine Schiene ausnahmsweise in die Strahenfahrbahn verlegt wird, ist die
letztere auf Kosten der Bahnverwaltung vorschriftsmäßig zu pflastern.

An denjenigen Stellen, an welchen das Geleise die Strahenfahrbahn schneidet, ist diese
und zwar für die Länge der Durchschneidungebenfalls wie vor zu pflastern.

Selbstverständlich muh in allen diesen Fällen die Schienenoberkante in das Niveau der
Strahenoberfläche gelegt werden, welche Letztere zu diesem Zwecke eventuell zu heben oder zu
senken ist.

7. Strahenverlegungen.

Bei Ausführung von Strahenverlegungen sind die Bestimmungen des Piovinzialstrahen-
Regulativs vom 17. Januar 1876 einzuhalten, wonach die Breite des Planums 7,5 in. und die
Breite der Steinbahn 5 m betragen soll.

Im Uebrigen sind dabei die Ministerialvorschriften für den Bau der Kunststrahen vom
17. Mai 1871 als maßgebend zu betrachten.

8. Durchlässe und Brücken.

Die erforderlich werdende Verlängerung von Durchlässen und Brücken darf nur unter
Beibehaltung des vorhandenen Durchlahprofils vorgenommen werden.

Bei Mitbenutzung vorhandener Brücken sind die seitens der Straßenbauverwaltung als
erforderlicherachteten Verstärkungen und sonstige Veränderungen an den Bauwerken auf Kosten
des Bahnunternehmers auszuführen.

9. Grenzkarten.

Von denjenigen Strahenstrecken, von welchen durch die Bahnanlage die Grenzen verdeckt
werden, sowie von den ausgeführten Strahenverlegungen und fonstigen Veränderungen des Besitz-
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standes hat der Unternehmer genaue Grenzkarten und ein Absteinungsprotokoll,welchesdie Aner¬
kennung der Adjazenten enthält, zu den Akten der Strahenverwaltung einzusenden.

10. Unterhaltung.

Der Unternehmer hat den von der Bahn in Anspruch genommenenTheil der Straßen«
anläge (Geleise nebst 0,5 in zu jeder Seite) und für den Fall, daß das Geleise auf einein
Bankett liegt, noch dazu den ganzen abgeschnittenenNest des Strahenterrains bis zur Grenze
desselben, einschließlich des zugehörigen Grabens, der Ninne, der Böschungen und der Bauwerke
ordnungsmäßig nach speziellerVorschrift des Lokalbaubeamtenzu unterhalten und zu reinigen.

Alle Veränderungen an der Straße und deren Zubehörungen, welche auf Kosten des
Nahnunternehmers zur Ausführung gekommen sind, hat der Letztere auf feine Kosten, bis ein
normaler Zustand herbeigeführt sein wird, mindestens aber auf die Dauer eines Jahres zu
unterhalten.

Die die ganze Straße einnehmendenBauwerke, wie Brücken, Querdurchlässe:c, sind in
derselben Breite von dem Unternehmer zu unterhalten, wie vorstehend angegeben, und hat sich
Letzterer an allen. Seitens des Landesdirekturs als nöthig erachteten desfallsigen Reparaturen,
Um- und Neubauten in dem bezeichneten Umfange pro rat» zu betheiligen, insoweit nicht Seitens
des Pruuinzialausschusses davon Abstand genommen wirb.

Nicht minder hat der Unternehmer diejenigen Futtermauern, Schutzvorrichtungen,
Pflllsternngen, Chaussirungen u. f. w, deren Herstellung ihm im Interesse der Strahenverwaltung
oder des Verkehrs resp, der Adjazenten nach gegenwärtigem Vertrage obliegt, dauernd im besten
Zustande zu unterhalten.

Ob der Unternehmer unter besonderenUmständen von einem Theile der letztgenannten
Unterhaltungspflicht entbunden werden kann, entscheidet der Provinzialausschuß.

Der Unternehmer hat sich bei allen Seitens der Provinzialverwaltung vorzunehmenden
Um- und Neupflasterungen an den desfallsigen Kosten nach Verhältniß der von ihm zu unter¬
haltenden Pflllsteiflächen zu betheiligen.

Die Straßenbauverwaltung behält sich das Recht vor, einen Theil oder alle dem Unter¬
nehmer obliegenden Unterhaltungsarbeiten, Um- und Neubauten selbst auf Kosten des Unternehmer«
ausführen zu lassen.

Der Unternehmer darf nicht den bei der Reinignng des von ihm zu unterhaltenden
Strahentheils sich ergebenden Abraum, den abgeschöpftenSchnee, Eis :c. auf den dem gewöhn¬
lichen Verkehr verbleibendenTheil der Straße aufbringen lassen.

Lokomotiven.

Auf fämmtlichenStraßenbahnen, welche nicht Vollbahnensind, dürfen nur solche Lokomotiven
verwendet werden, welche mit den besten bekannten Vorrichtungen zur Verzehrung des Nauches,
zur Condensirung des Dampfes, zur Verdeckungdes Bewegungsmechanismus und zur Erzielung
eines möglichstgeräufchlofenArbeitens der Maschine versehen sind.

Die Fahrgeschwindigkeitauf der Straßenbahn wird nach der bezüglichenVorschrift der
Landespolizcibchörde »ormirt. Bei einer Zuwiderhandlung gegen diefe Vorschrift verfällt Con-
zessionar in eine Conventionalstrafe von 50 M. für jeden einzelnen Fall, während bei fortgesetztem
Zuwiderhandeln die Provinzialverwaltung sich das Recht vorbehält, die Conzessionzu entziehen.

35»
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1i. Mr Pfeidebetriel».

1. Pläne und Zeichnungen.

In Bezug auf die einzureichendenPläne gelten die bezüglichenBestimmungen »nd vV.

2. Spurweite und Breite der Betriebsmittel.

Desgleichenwie »ud ^. 2,

3. Lage der Eisenbahn auf der Prouinzialstrahe.

Die Eisenbahngeleisesollen in der Regel an eine Seite der Straße, also auf ein Bankett
verlegt werden, dabei mnß die Entfernung der am weitesten auüludcndcn Theile der Fahrzeuge
von der inneren Bamnflnchtlinie, falls diese bestehen bleiben kann, <),»» ,» betragen. Kurze Aus-
weichegeleisetonnen eventuell nach der Straßenmitte zu n»d in die Steinbahn verlegt werde»,
wobei die am weitesten in die Steinbahn einschneidende Schiene des Ausweichegeleisesso weit
vom Rande der Steinbahn entfernt bleiben mnh, daß zwischen der Seitenwand des ans dein Geleise
stehendenbreitesten Fahrzeuges uud dem Steinbahnrande mindestens 3 ,» freier Raum verbleibt.

Andernfalls muß die Steinbahn bis auf diese Weite erbreitert werden. Im Uebrigen
gellen wegen des Minimums für den, dem Verkehr auf der Straße freizulassendenRaum die
Bestimmungen wie »ud ^. 3.

4, Höhenlage der Bahn.

Das Geleise ist derart anzuordnen, daß die Oberkante der Schienen genau in der vor¬
handenen Straßenobcrfläche liegt.

Im Uebrigen gelten die für eine solche Vahnanlage angeführte» Bestinimungen«nli .X 4.

5, Entwässerung der Straße.

Desgleichenwie «ud ^.. 5 für eine Lage der Schienenoberkanteim Riveau der Straße

6. Befestigung der Straße durch Pflasterung oder Chauffirung.

Hierfür gelten die Bestimmungen »ud ^. l»

?. Straßenverlegung.
Desgleichen wie uud ^. ?.

8. Durchlässe und Brücken.
Desgleichenwie «n!i ^. 8.

9. Grenzkarten.
Desgleichen wie »ud ^,. 9.

10. Unterhaltung,
Desgleichenwie und ^,. 10.
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Anlage XII.

Merzeichniß

d>>>

voll der ProvinzialverwaltMlg gcnchmisstelt Bahnanlagen mit

Lokomotivbetrievauf Provinzialstraßen.

.
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Datum

Nr. Bezeichnungder Bahnanlage. Bezeichnungdes Unternehmers. des

Vertrags.

, Vroelthaler Eisenbahn , . . Vroelthaler Eisenbahn-Aktien¬ 12 September
gesellschaft 30. November

2 Veuel-Hennef-Asbach. . . . dieselbe 3./23. April 1891

3 St. Iohann-Louifenthal. . . Lokalbahn-Bau-und Vetriebs-
gesellschaftHostmann & Cie.

zu Hannover.

4./24. Mai 1889

4 HeisterbacherThalbahn . , . HeisterbacherThalbahngesellschaft 12. November 1889
,'. Wermelskirchen-Vurg . . . Wermelskirchen-Vurg'erEisen¬ 5 November ,„„s,

——— -̂------i^— Intt»
11. Dezemberbahngesellschaft

6 Nonsdorf-Müngsten .... Nonsdorf-Müngsten'erEifen-
bahngcsellschaft

25. August 1890

? Türcn-Virkesdorf. . . . , Ausschußfür den Bau der Düren-
Virtesdorf'er Straßenbahn

9./22, Februar 1892

5'! Köln-Frechen ...... Gemeinde Frechen noch nicht perfekt
!» Küln-Hermülheim-Vonn (Vor-

gebirgsbahn) ..... Comite für den Bau von schmal¬
spurigen Eisenbahnenin der Um¬

gebung von Köln

»

10 Nüngsdorf-Mehlem(Fortsetzung Bonner Straßenbahn Havestadt, »
der Vahn Vonn-Godesberg) Contag K Co.
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Die Nahn benutztdie

Provinzialstraße

Länge
der Bahn auf der
Provinzialstraße.

Icin

Tauer

Conzession.

Betrag
der

Aligabe.

Broel-Straße

Verschiedene

Saarbrüä-Ausendorf

Niederdollendorf-Kircheip
Verfchiedene

Düren-Iülich

Köln-Düre>l

Köln-Luxemburg und Köln-Trier

Köln-Mainz

2 9,»»«

2,n?u

3,0»<!
soweitdie betreffende Pro¬
vinzialstraße noch in der
diesseitigenVerwaltung u.
Unterhaltung sich befindet

3,W0
6,nlu

4,21»

noch unbestimmt

1,.

unbeschränkt

45 Jahre

unbeschränkt

45 Jahre

keine

2°/«
der Bruttoeinnahme bis zu
einerEinnahme uon 200(10
M. pro Jahr und Kilometer
und für jede 2000 M. Mehr¬
einnahme außerdem Vl»"/°

der Gesammteinnahme
jährlich

desgl.

keine
jährlich100 M.Necog»

nitionsgebühr
desgl.

jährlich 300 M. für
den Kilometer

entweder wie bei 7 oder
wie bei 2

desgl.

jährlich 300 M. für
den Kilometer
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Anlage 27.

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Errichtung des Kaiser-Wilhelm-Denkmals in der Rheinprovinz.

Nachdem Seine Majestät der Kaiser und König, wie den Herren Mitgliedern des Provinzial-
landtages mittels diesseitigen Schreibens vom 29, April 1891 mitgetheilt worden ist, durch Aller¬
höchste Kabinetsordre vom 16. März 1891 das Deutsche Eck zu Coblenz als Standort für das
weiland Seiner Majestät dem Kaiser Nilhelm I. zu errichtendeDenkmal der Nhcinprovinz zu
bestimmengeruht hatten, ist die Provinzialverwaltung mit der Königlichen Nhcinstrombauuerwaltung
in Verbindung getreten, um wegen Herstellung eines das Denkmal umgebenden geräumigen Fest-
Platzes die erforderlichenFeststellungenzu treffen. Als Resultat derselben theilte der Herr Ober<
Präsident der Nhcinprovinz durch Schreiben vom 8. Dezember 1891 hierher mit, daß der Herr
Minister der öffentlichenArbeiten genehmigt habe, daß Seitens der Strombauverwaltuug durch
Anschüttung ein 3,36 Ii», großer Platz geschaffenwerden solle, dessen Umgrenzungen näher
bezeichnet waren.

Hierauf erließ der Provinzialausschuß unter dem 22. März 1892 das folgende Preis-
ausschrciben.-

Preisausschreiben für das in der Rheinprovinz zu errichtende Kaiser-Wilhelm-Dentmal.

Nachdem Seine Majestät der Kaiser und König als Standort für das Denkmal, welches
weiland Seiner Majestät dem Kaiser Wilhelm I. die dankbare Nheinprouinz zu errichten beschlosst"
ha!, die am Zusammenflüsse der Mosel und des Rheines bclegcne Landspitze (das sogenannte
deutsche Eck) zu bestimmen geruht haben, wird zum Zwecke der Erlangung von geeigneten Out'
würfen hiermit ein Preisausschrcibcu unter folgenden Bedingungen erlassen:

1. Zugelassen zu der Prcisbewerbung sind lediglich Angehörige des Deutschen Reiches,
ohne Rücksicht auf ihren Wohnort im Iulande oder Auslande.

2. Das Denkmal soll aus einem in Vronze auszuführenden Neiterstandbilde bestehen.
An Stelle eines architektonisch ausgebildeten Sockels töunen Felsblücke gewählt werden.
Für die Herstellungdes Reiterstandbildesmit dem Sockel stud 500 000 M. angenommen.

3. Das Denkmal soll auf dem vorgedachtcu, 3,36 Ka großen Platze, dessen Umgrenzung
und Höhenlage in dem dm Bewerbern zu übergebeudcn Lageplau näher bezeichnet
lst, errichtet werden.
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4, Das Reiterstandbild mit dem Sockel ist durch ein Modell in einem Zehntel der wirk¬
lichen Größe, wobei eine Abweichungbis zu 5"/,, gestattet ist, der Unterbau desselben
durch Zeichnungen im Maßstabe 1:200 darzustellen.

Zur Bezeichnungder genauen Lage des Denkmals und des Unterbaues mit den
eventuellen Treppenaulagen u. s. w. sowie zu Vorschlägen für die Umgestaltung des
Platzes kann der den Bewerbern übcrgebene Lagcplan benutzt werden. Außerdem ist
dem Entwürfe ein mit Erläutcrungsbericht versehener Kostenübcrschlagbeizufügen.

5. Die mit einem Motto zu versehendenEntwürfe sind nebst einem verschlossenenCouucrt,
welches auf der Außenseite das betrcffeude Motto, im Innern die Adresse des Künstlers
enthalt, bis zum 1. Oktober 1892 an den unterzeichnetenLandcsdircktor portofrei
einzusenden. Die Rücksendungerfolgt auf Kosten der Provinz,

«>. Zur Beurtheilung der eingereichte»Entwürfe haben sich die nachgenanntcn Herren:
Geheimer Obcr-Negierungsrath 1>. Jordan, Geheimer Ober-Regierungsrath Pcrsius,
Professor Lessing zu Berlin, Professor Ianssen, Professor Baur zu Düsseldorf bereit
erklärt, das Preisrichteraint zu übernehmen.

7. Richt rechtzeitigeingereichteEntwürfe sowie solche, welche wesentlich gegen die vor¬
stehendenBedingungen verstoßen, werden von der Preisbewerbnng ausgeschlossen.

8. Für die drei besten Entwürfe sind drei Preise in der Höhe von 6000 M, 4000 M.
und 2000 M. ausgesetzt.— Gegen Auszahlung dieser Preife gehen die Entwürfe in
das Eigenthum der Provinz über.

9. Räch erfolgter Preisucrtheilung sollen die sämmtlichen eingesandten Entwürfe im
Ständehause zu Düsseldorf wahrend der nächsten Session des Provinziallandtags
öffentlichausgestellt werden.

Düsseldorf, den 22. März 1892.

Der Provinzmlcmsschuß der Rhcinpromnz:

Freiherr von Solemacher, Klein,
forschender. Landesdirektor.

Da« in diesem Prcisausschreiben berufene Preisgericht trat am 18. Oktober 1892 zn
Düsseldorf zusammen, um die auf Gruud des Ausschreibe»«eingegangenenEntwürfe und Modelle
semer Nenrthcilung zu unterziehen. Das Ergebniß der Berathungen ist in dem folgenden
Prototolle des Preisgerichtes niedergelegt worden:

„Das Preisgericht zur Entscheidungder Wcttbewerbung nm das Kaiscr-Wilhclm-Denkmal,
welchesals Reiterstandbild auf dem Deutschen Eck bei Eoblenz zu errichten ist, constiluirte sich
auf Einladung des Herrn Landesdirektors der Rhrinprouinz an, 18. Oktober 1892 derart, daß
We Herren Geheimer Ober-Rcgicrnngsrath I^. Jordan und Persiuö und Bildhauer Professor
Otto Lessing aus Berlin mit den Professoren Ianssen nnd Baur in Düsseldorf zusammentrafen
und den erstgenannten als Obmann wählten.

Die 26 im ehemaligen Bahnhofsgebäude der Bergisch-Märkischen Bahn zusammen-
ss«stellten Entwürfe wurden zunächst auf ihre Programmgcmahheit geprüft. Dabei ergab sich,
daß der Entwurf Rr. 18 (Motto „Wilhelm") wegen verspäteter Einlicfcrung und die Nummern:
^. 1 („vmdu8 nniti«"), Nr. 3 („Barbablanca"), Nr 7 („Nhenania") und Rr. 25 („Es braust
°in Ruf") deshalb außer Eonkurrcnz zu setzen waren, weil sie dir Bestimmungen zu 2 des
Vewerbungsausschreibenszu weit überschritten.

36
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Ferner wurden 6 Nummern wegen ihres geringen künstlerischen Werthes von der engeren
Wahl ausgeschieden,in welchernunmehr folgende 15 verblieben, nämlich:

Nr. 2 („Dem Kaiser am Rhein"),
„ 5 („Wir Alle wollen Hüter sein"),
„ 6 („Heimat!)"),
„ 8 („Lieb Vaterland magst ruhig sein"),
„ 9 („Die Wacht am Rhein"),
„ 1« („Vom Lied zur That"),
„ 11 („22ter März"),
„ 12 („Fürs Deutsche Eck"),
„ 13 („Rheinstein"),
„ 15 („Confluentes"),
„ 16 („Seid einig"),
„ 1? („Kaiserkrone").
„ 21 („Hoheuzollern"),
„ 22 („Lorbeerzweig"),
„ 26 („Am sagenumwobenenRhein").

Aus dieser Zahl wurden durch wiederholtes Scrutinium die Nummern
8, Motto: „Lieb Vaterland magst ruhig sein",
9, „ „Die Wacht am Rhein",

10, „ „Vom Lied zur That",
13, „ „Rheinstein" und
26, „ „Am sagenumwobenenRhein"

auf engste Wahl gestellt und von ihnen
der erste Preis dem Entwürfe Nr. 13 („Nheinstein"),
„ zweite „ „ „ „ 10 („Vom Lied zur That"),
„ dritte „ „ „ „ 9 („Die Wacht am Rhein")

zuerkannt.

Erster Preis: Entscheidendfür das Urtheil des Preisgerichtes war der hohe künstlerische
Reiz der Hauvtgruppe und die edle würdige Auffassung der Kaiserfigur. Bei der Ausführung
würde dem Künstler zu empfehlen sein, auf möglichsteEinfachheit und Klarheit der Umrihlinicn
hinzuwirken und jedenfalls das Haupt des Kaisers nach seiner Rechten zu wenden, umfomehr,
da dies« Seite die eigentliche Schaufelte ist und das volle Licht empfängt. Gleichzeitigwürde durch
diese Wendung diese Seite der Gruppe an Interesse gewinnen. Die Gesammterscheinungderselben
würde in ihrer Schönheit nicht beeinträchtigt werden, wenn die weiblicheNebenfigur mehr Be¬
kleidung erhielte. Bemerkt muß werden, daß das Neiterbild hier zu 12 m Höhe angenommen
lst, während alle anderen von den besserenEntwürfen für den Reiter durchweg ungefähr 8 m
nicht übersteigt, und dah die Situationszeichnung des Künstlers in falschem Maßstabe auf dem
Lageplan eingezeichnet ist. Der Sockel sowie die Einzelheiten des Unterbaues erscheinenzu roh.
Dagegen ist die Anordnung der Gesammtanlage und ihre der Oertlichkcit angepaßte Gestaltung
sehr llnerlennenswerth. Die figürlichen Beigaben am Sockel sind überflüssig und unschön, daher
bei etwaiger Ausführung zu beseitigen. Die Größcnverhältnisse mühten Ermäßigung erfahren.
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Zweiter Preis: Die Neiterfigur mit den Nebengestalten wirkt ernst und feierlich,
jedoch erscheinendie Figuren der Pagen im Maßstabe zu groß, so daß sie die Hauptfigur beein¬
trächtigen. Das Motiv des aufgerafften Kaisermantcls auf der Rückseite ist aus ästhetischen
Gründen anzufechten. Das Postament ist im Grundriß zwar aus der Situation entwickelt,
erscheintaber zu eckig und hart, die Schmucktheiledesselben sind in den Verhältnissen verfehlt.
Die Anlage des Ganzen kann wegen des ungünstigen Verhältnisses der Pylonen zum eigentlichen
Denkmal nur entschiede» verworfen werden.

Dritter Preis: Hier war ausschlaggebendder rhhtmischeGesammtaufbau des eigent¬
lichen Deukmals in seiner steigenden Entwickelung und seiner Einfachheit. Die Neiterfigur
erscheintzu militärisch nüchtern, die Figuren am Soäel sind nicht nur im Verhältniß zu diesem
im Maßstabe verfehlt, fondern es fehlt ihnen auch an künstlerischem Werth. Die vorn ange¬
brachten stehendenFigure» (Bismarck und Moltkc) müsse» in dieser Form beseitigt werden.

Bei Oeffnung der Briefumschläge ergaben sich für den ersten Preis: Bildhauer Hund-
riefer in Charlottenburg und Architekt Bruuo Schwitz, für den zweiten Preis: Bildhauer Professor
Schaper in Berlin und Architekt Nieth, für den dritten Preis: Bildhauer Professor Paul Otto
m Berlin.

Nachtrag: 1. Die ungewöhnlichen Vorzüge des Entwurfes Nr. 26 („Am sagenumwobenen
Rhein") bestimmen die Preisrichter zu dem Antrage, dem Comite den Ankauf dieses Entwurfes
dringend zu empfehlen, da er besonders für die architektonische Gestaltung des Drnkmalsplatzes
von Bedeutung ist.

2. Mit Rücksicht auf die poesieuolle und reiche Behandlung der Aufgabe erscheintferner
der Entwurf Nr. 5 („Wir Alle wollen Hüter sein") der Auszeichnung werth. Das Preisgericht
stellt deshalb den ferneren Antrag, auch dieses Modell zu erwerben oder dem Künstler eine
«»gemessene Gratifikation zu gewähren.

Endlich hält es das Preisgericht für seine Pflicht
1. dein Entwürfe Nr. 8 („Lieb Vaterland magst ruhig sein") wegen der ganz vorzüglichen

Lösung der Neiterfigur feine besondereAnerkennung auszuspreche». Leider ist die
Ausbildung des, wenn auch in den Verhältnissenrichtigen,Sockels sowie der Vorschlag
für die Gestaltung des Denkmalsplatzcsunfertig und das Ganze nicht eigens für die
vorliegende Aufgabe gedacht. ^ ^ . »

2. Die Entwürfe Nr. Itz. („Seid einig") und Nr. 1? („Kaiserkrone") stnd ebenfalls unt
Rücksicht auf die sehr verbieustvollenNciterfiguren hervorzuheben.

Das Preisgericht wünscht, daß die drei prämiirten Entwürfe vor Zulassung des Publckums
w auszeichnenderWeise aufgestellt werden.

Düsseldorf, den 19. Oktober 1892. gez. I>. Jordan.
„ P. Ianssen.
„ Pcrsius.
„ Otto Leffing.
„ Baur."

Behufs Berichterstattung an den Provinziallandtag nahm endlich der Provinzialausschuß
eine Besichtigung der aufgestelltenEntwürfe vor uud gelangte zu der Ansicht, daß von dem mit
dem ersten Preise gekrönten Entwürfe (Motto: „Nheinstein") das Netterstandbüb nebs Sockel mit
einigen Abänderungen znr Ausführung sehr wohl empfohlen werden könne, dre Ausführung des

36*
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Unterbaues dagegen, wegen seiner grohen, das Fluthprosil der Mosel zu sehr einschränkenden
Masse nicht zulässig erscheine.

Der Provinzialausfchuß gestattet sich daher, folgenden Antrag zu stellen:
„Der hohe Prouinziallandtag wolle den Provinzialausschnh ermächtigen, mit den
Verfassern des mit dem ersten Preise gekröntenEntwurfes, wegen der an dein Neiter-
standbilde nebst Sockel vorzunehmenden Abänderungen bezw. wegen Einschränkung
und Vereinfachung des Unterbaues iu Verhandluug zu treten und demnächstbehufs
Ausführung des Denkmals das Erforderlichezu veranlassen."

Düsseldorf, den 3. Dezember 1892.

Der Provinzialausschnh:
Freiherr von Solemacher, Klein,

Vorsitzender. ^andeZdirettor.

Anlage 28.

Bericht und Anträge
des Provinzialausschusses,

betreffend

Bewilligungen ans dem Dispositionsfonds des Prooinziallandtags (Ständefonds).

^.. Für verschiedene Angelegenheiten.
L. Für Erhaltung von Denkmälern.

Die vorhandenen Mittel des zur Disposition des Prooinziallandtags stehendenFonds
berechnensich wie folgt:

Der Fonds hatte am 1. April 1892, wie Seite 71 des letzten Verwaltungsberichts
nachgewiesen,einen Bestand von ..............170376 M. 56 Pf-

Hierzu treten im Laufe des Rechnungsjahres 1892/93:
,-l) als Zuschuh aus dem Haupt-Etat ..........60 000 „ — ,,
b) 2"/„ Zinfen von dem bei der Lcmdcsbankrentbar angelegten

Bestände von 140 000 M. mit.......... 2 800 „^n^.^.
Summe 233176^ M, 56 Pf-

Hierauf lasten noch an früheren Bewilligungen ......107 073 „ 89^,,
sodatz am 31. März 1893 eine verfügbare Summe vorhanden ist von . 126102 M. 6? Pf-

Düsseldorf, den 3. Dezember 1892.

Der Provinzialausschuß:
Freiherr von Solemacher, Klein,

Vorsitzender. Lanbesdirekwr.
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H. verschiedene Angelegenheiten.

1. Kaiser-Wilhelm-Tenkmal der Nheinprovinz zu Coblcnzam Teutschen Eck.

Der 35. RheinischeProuinziallandtag hat in seiner Sitzung vom 13, Dezember 1888
zur Errichtung eines Kaiser-Wilhclin-Denkmalsin der Nheinprovinz einen Beitrag von 500 000 M.
bewilligt und beschlossen,zu diesem Zwecke einen Fonds in der Weise zu bilden, daß aus dem
Dispositionsfonds des Provinziallcmdtags für die nächsten8 Jahre jährlich 60 000 M. entnommen
und bei der Landesbank der Nheinprovinz zinstragend angelegt werden.

Da aus diesem Fonds die Kosten der in den Jahren 1890 und 1892 stattgehabten
Preiseoncurrenzen mit rund 40 000 M. zu bestreiten gewesensind, so ist es erwünscht, zur Er¬
gänzung des Fonds die Summe von 40 000 M. aus dem Dispositionsfonds des Provinzial¬
landtags vorab zu entnehmen und dein Fonds zur Errichtung eines Kaiser-Wilhelm-Dentmals
zuzuführen.

Der Antrag des Prouinzialausschnsses geht deshalb dahin:
„Hoher Pruvinziallandtag wolle 40 000 M. aus dem Dispositionsfonds entnehmen
und dein Fonds zur Errichtung eines Kaiser-Wilhelm-Denkmalsüberweisen."

2. Aufruf des Oberste» z. T. von Gicsc zur Bildung einer „Rheinischen Genossenschaft der
Wohlthätigkeit uud Nächstenliebe" behufs Hebung der Laudwirthschaft uud Industrie auf dem

hohen Venn in der Eifel.

Der Königlich preußische Oberst z. D. von Giese in Sourbrodt hat auf Grund der
praktischen Erfahrungen und günstigenResultate, welche die von ihm angelegten 3 Dampftorfwerkc
und die DampfziegeleiSourbrodt zu verzeichnenhaben, kürzlich eine Aufforderung zur Bildung einer
»RheinischenGenossenschaftder Wohlthätigkeit und Nächstenliebe" erlassen und diese auch der
^rovinzialuerwaltung mitgetheilt. Der Inhalt derselben ist im Wesentlichenetwa folgender:

„Es erscheintzeit- und sachgemäß,daß, nachdem durch die Großmuth des Herrn Geheimen
Euminerzienraths Mmson (Magdeburg) die Mittel gewährt sind, um die Landwirthschaft und
Industrie auf dem hohcu Veun der Eifel zu heben, die Nheinlande allen andern preußischen
Provinzen in der Kultur ihrer Oedländercien mit gutem Beispiel vorangehen und jene segens-
"ichen Arbeiten fortsetzen.

Seit 12 Jahren wurden allmählich mehrere hunderttaufend Mark vom Staat, von der
Provinz, von Vereinen und Privaten bewilligt, um die fast alle 3 Jahre wiederkehrendenNoth¬
stände in der Eifel nachträglich zu lindern; es scheint zweckmäßiger, ihnen durch gemeinnützige
Arbeiten vorzubeugen.

Von den drei Dampftorfwcrkcn und der Dampfziegelei Sourbrodt aus ist es, unter
^«Nutzungder dort gemachte» Erfahrungen und unter Verwerthung der vorhandenen Hülfsmittel,
sehr viel leichter und billiger, das hohe Venn zu kultiuiren und zu colonisiren, als wrnn man,
uu» irgend einen, anderen Punkte ausgehend, wieder von vorn anfangen und alles von neuem
schaffen wollte.

Die Gemeinden der Kreise Malmcdu und Montjoie haben sehr ausgedehnteOedländercien,
^ h. Heiderückenund versumpfte bezw. vertorfte Niederungen, die sie nur als ärmliche Weide
ur Ochsen und Schafe, fowie zum Streumähen und zum Stechen eines fchlechten Rasentorfs

^nutzen, und die ihnen durch Wegebauten, Grundsteucr und andere Lasten mehr kosten als ein-
"gen. 6s schont für diefe Gemeinden wünfchenüwerth, wenigstens einen Theil jener Oed-
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ländereien bald zu verkaufen unter der Bedingung, daß ihnen der Verlust an Weide, Streu und
Brenntorf durch Kultur der in der Nähe ihrer Dörfer gelegenen Heiderücken und Torfwiesen
gegen Erstattung der Kulturkostenersetzt wird.

Der Staat und die Provinz werden dadurch der ferneren Sorge für diesen ärmsten Theil
der gesegnetenRheinlande überhoben. Die ärmere Bevölkerung gewinnt lohnende, gesunde Arbeit
im Freien, auf mehrereJahre hinaus, unter der Leitung des Obersten von Giese. Die zu bildende
„RheinischeGenossenschaft der Wohlthätigkeitund Nächstenliebe"findet da« schönste und dankbarste
Feld sür ihre Thätigkeit; 1000 Antheile zu je 1000 M. werden genügen, um die Anlagen bei
Sourbrodt und die nächsten Ocdländereien zu kaufen, letztere zu entwässern, mittelst Dampfpflugs
in Weiden und Wiesen zu verwandeln und eine ausgedehnte Ochsen»und Schafmästerei einzu¬
richten mit sicherm, lohnendem Massenabsatznach Belgien und England. Nebenher ist Torf- und
Ziegeleihandel, Forellenzucht und Beerenweinbereitung zu betreiben. Vom zweiten oder dritten
Jahre ab kann auf 4 Prozent Zinsen sicher gerechnetwerden.

Seine Majestät der Kaiser, welcher Seine Allerhöchste Theilnahme an den trotz aller
Hindernissegelungenen Werken bei Sourbrodt wiederholt dankend ausgesprochenhat, wird gewiß
auch deren Erweiterung als Freund jeder nützlichenArbeit gern in seinen besonderen Schutz
nehmen und dieses leuchtendeVorbild allen andern Provinzen zur Nachahmung empfehlen.

Von dem Standpunkt des „allgemeinenVolkswohls" aus betrachtet, ist es überaus traurig,
daß im 19. Jahrhundert in den gesegneten Rheinlanden noch immer mehrere Quadratmeilen frucht¬
baren Bodens, dicht neben 5 Bahnhöfen einer Eisenbahn, nicht bloß ganz unbenutzt liegen, sondern
durch den verderblichstenRaubbau täglich mehr und mehr entwerthet werden, so z. B. die Torf¬
lager durch die falfche Benutzung des Mootztorfs, des versumpftenWiesen durch die offenen Torf¬
löcher, die öden Heiderückendurch das Schiffeln, die Bäche durch Verwilderung.

Schließlich ist die beste Gelegenheit geboten, den Arbeitsuchenden die für die ganze
Rheinprovinz vortheilhafteste Beschäftigung zu geben, die „Arbeiterfrage" in der einfachstenund
natürlichsten Weise zu lösen, durch die Arbeit selbst."

Der Provinzialausschuß hat nach Erörterung dieser Ausführungen des Obersten u. Giese
beschlossen, dem Provinziallandtage vorzuschlagen:

„Hoher Provinziallandtag wolle sich mit dem Ankauf von 10 AntheilscheinenÜ1000M
von der zum Zwecke der Hebung der Landwirthschaft und Industrie auf dem hohen
Venn zu bildenden „Rheinifchen Genossenschaft der Wohlthätigkeit und Nächstenliebe"
einverstanden erklären."

3. Der Centralliusschußzur Förderung der Jugend- und Voltsspiele in Teutschland
hat folgende Petition an den Provinziallandtag gerichtet:

Görlitz und Lauenburg (Elbe), den 19. November 1892.

Petition
des Centralausschusses zur Förderung der Jugend- und Volksspiele in Deutschland.

In den vorigjährigen Verhandlungen des schleswig-holsteinischenProvinziallandtages gelangte
am 8. März ein Antrag des Prouinziallandtags-AbgeordnetenRandt zur Verhandlung, dahin lautend:

»Hoher Provinziallandtag wolle dem Eentralauöschuh zur Förderung der Jugend- und
Vollsspiele in Deutschland eine einmalige Beihülfe von 500 M. gewähren."
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Der Petitionsausschuß befürwortete durch seinen Referenten, Oberbürgermeister Fuß in
Kiel, das Gesuch in der Erwägung, daß das Stieben des Centralausschufsesunzweifelhaft ein
sehr nützliches und verdienstliches sei und es daher im Interesse der Provinz liege, wenn auch
in ihr diese Bestrebungen sich allgemeiner ausbreiteten und insbesondereprovinzielle Kurse zur
Ausbildung von Lehrern zur Leitung der Jugend- und Volksspiele zur Einrichtung gelangten.
Der Antragsteller wies weiter auf die Nothwendigkeit der Leibesübungen der Jugend wie der
Erwachsenenin freier Luft hin. Man bringe dieser Bewegung, welche durch den Centralausschuß
zur Förderung der Jugend- und Vulksspiele in Deutschland vertreten werde, überall lebhafte
Sympathie entgegen; es fehle demselbenaber im Augenblicke noch an Mitteln, um durchgreifender
vorgehen zu können. Die einzelnen Provinzen hätten ein Interesse daran, daß in ihnen ein
kräftiges Jugend- und Voltsspielleben aufblühe, und konnten deshalb auch Geldmittel zu diesem
Zweck bewilligen.

Der Negierungscommissar, Oberpräsidialrath Hagemann, betonte, daß die Königliche
Stlllltsregierung dem Autrage eine warme und aufrichtige Theilnahme entgegenbringe, und daß
die Männer, die sich an die Spitze dieser segensreichenBewegung gestellt hätten, nicht nur auf¬
richtigen Dank, fondern vor alle,» werkthätige Beihülfe verdienten. Daher empfehle auch er
den Antrag.

Hierauf wurde die erbetene Unterstützung von 500 M. beinahe einstimmig bewilligt.
Auf obige Ausführung fußend und in der Erwägung, daß es unter Anderem auch unser

Streben ist, womöglich schon im Sommer 1893 in erweitertem Umfange als seither, in allen
Provinzen Preußens und in allen anderen deutschenStaaten Spielkurse zur Ausbildung von
Lehrern und Lehrerinnen cinzuricbten, stellen wir hiermit, indem wir uusere für 1892 heraus¬
gegebene Schrift: „Ueber Jugend- und Volksspiele" ergebenst beifügen und zur geneigten Infor¬
mation über unsere Ziele und Organisation besonders auf die Seiten 87/88 und 103—110 dieser
Schrift Bezug nehmen, die gehorsamsteBitte:

„Hohe Versammlung wolle dem Centralausschuß zur Förderung der Jugend- uud
Vorspiele in Deutschland zu Händen seines Kafsirers, des Herrn Professor Dr. Koch
zu Nraunschweig, je nach der Finanzlage der hohen Körperschaft, eine einmalige
Unterstützung von 500—1000 M. geneigtest zuwenden."

von Schenkendorff, H- Raydt,
Görlitz, Lauenburg (Elbe),

Vorsitzender Geschäftsführer
des Centralausschufseszur Förderung der Jugend- und Volksspielein Deutschland.

An
den Provinziallandtllg der Nhcinprovinz

zu
Düsseldorf.

Der Antrag des Provinzialausfchusses geht dahin:
„Hoher Provinziallandtag wolle hinsichtlich des Antrages auf Bewilligung einer
einmaligen Unterstützung von 500—1000 M. zur Förderung der Jugend- und Volks-
fpiele in Deutschland Entscheidung treffen."

Düsseldorf, den 3. Dezember 1892.
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Müusttl'eifcl,
Kreis Rheinbach

Anderuach,
Kreis Alanen,

Mllrienhti.de,
Kreis

Gunnnersbach,

8. Denkmäler.
Katholische Pfarrkirche (früher Stiftskirche).

Die Kirche ist eines der ältesten und kunsthistorisch merkwürdigsten Bau¬
denkmäler der Rheinlande. Ein Theil derselben stammt noch aus
Karolingischer Zeit (830), der andere Theil, das Langhaus, ist im
11. Jahrhundert erbaut.

Seit einer Reihe von Jahren sind die Wiederherstellungsarbeiten
an der in einen sehr schlechten baulichen Zustand gerathenen Kirche
im (Hange, wozu die Gemeinde aus eigenen Mitteln ca. 45 000 M-
aufgebracht hat. Außerdem haben zu diesem Zwecke noch namhafte
besondere Mittel zur Verfügung gestanden. Zur Vollendung des
Nestaurationswerkes sind indeß noch 7000 M. erforderlich, welche
Summe der Kirchenvorstnnd ungeachtet feiner frühereil gegenthciligen
Erklärung glaubt, nicht durch die Kirchenkasse aufbringen zu können.

Katholische Pfarrkirche.

Die Kirche ist eines der schönsten im romanischen Baustvl errichteten
Baudenkmäler der Nheinlande.

Die feit einer Reihe von Jahren an der Kirche vorgenommenen
Nestaurationsarbeitcn sind noch nicht vollendet, es erübrigt haupt¬
fächlich noch die Wiederherstellung der Westthürme im Acußeren,
sowie eines Theiles der Westfront, deren Kosten zu 45 000 M, ver-
anfchlagt find. Die bis jetzt entstandenen Kosten der Restauration
beliefen sich auf ca. 52 000 M,

KatholischePfarrkirche(früher Klosterkirche).
Eine einfache in edlen Formen gehaltene gothifche Hallenkirche aus dem

14. Jahrhundert,
Das Bauwerk, welches sich im Allgemeinen in einem fehr ver¬

wahrlosten Zustande befand, ist vor einigen Jahren feitens der Ge¬
meinde nur nothdürftig im Innern in Stand gefetzt, hierauf mü
Hülfe eines Zuschusses aus Provinzialmitteln im Aeußern theilweise
reparirt worden. Die zur Erhaltung der Substanz nothwendigsten
Reparaturen, nämlich: die Wiederherstellung der Dächer, der Strebe¬
pfeiler und der eingefallenen Giebelmauern am Krcuzfchiff lc. sind
noch auszuführen, und wird zu diesem Zwecke die veransäilagte
Kostensumme von 5000 M, als ausreichend erachtet.

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 28. 289

Uermögensveryiiltmsse

der Pfarr- refp. Cinil-Gemeinde oder sonstiger
Bau- resp. Unterhaltungspflichtiger.

Die Civilgemeinde besteht aus 2337 Ein¬
wohnern (meist Katholiken), welche an Staats¬
steuern ca. 7500 M. aufzubringen haben. An
Gemeindesteuern werden 65"/« der Staats¬
steuern erhoben.

Die Einnahmen der Pfarrkirche, welche
zuletzt 1795 M. betrugen, reichen kaum aus,
um die gewöhnliche» Ausgaben zu bestreiten.
Ferner ist in der Eingabe bemerkt, daß die
Gemeinde im letzten Jahre 10 496 M, für
Armenzweckeverausgabt habe.

Die Gcmeindeumlagen betragen 116°/» der Staats¬
steuern.

Die Kirchengemeinde hat gemäß Bericht des
Kirchenvorstandes außer der früheren Kapital¬
schuld von 8000 M. noch eine weitere Kapital-
schuld aufnehmen muffen.

Die Kirchengemeinde zahlt 1770 M. an Klassen-
und Einkommensteuer, fowie 250°/» derselben
an Gemeindesteuer!!. An Kirchensteuer werden
42«/« der Staatssteuern erhoben und zahlt der
Staat zum Gehalte des Pfarrers einen jähr¬
lichen Zuschuß von 463 M.

Zu übertragen

Veran¬
schlagte

Ge.
sammt'
koste».

7 000

45 000

Aolschlag
des

Prouin-
zialaus-
schusses.

7 000l 5 000

Nicht
bestimmt

,000

Bemerkungen.

8 000

000 3 000

16 000

Zur Restauration sind aus
Provinzialmitteln be¬
reits bewilligt worden:
vom 23. Pro-
vinzialland-
tllge. . ,10 00«M.

uom36.Pro-
vinzinlland-
tage. . . 5 0 00 „

Summe 15 UU0 M,

Als Beihülfen sind bereits
bewilligt worden: vom
29. Prouin-
zillllllüdtage !>000 M.
uom31.Pro-
uinzilllland-
tage. , . 8 000,,

vom 36. Pro-
vinzialland-
tage. , .5000,,

Summe 22 000 M.

Der 36, Provinzialland¬
tag hat bereits eine
Beihülfe von 6UU0 W.
bewilligt.

3?
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Nr.
Gemeinde

und

Kreis.

Bacharach,
Kreis St. Goar.

Boppllid,
Kreis St. Goar.

Coblenz.

Gegenstand, Charakter nnd Bedeutung.

EvangelischePfarrkirche.
Ein sehr bemerkenswerthesBaudenkmalaus der spät-romanischenZeit.

An der Kirche,welche durch mehrfache Brände und lange Vernach¬
lässigung infolge der Leistungsunfähigkeitder Gemeinde in einen
sehr reparaturbedürftigen Zustand gerathen war, sind erst in den
letzten Jahren die nothwendigstenReparaturen mit einem Kostenauf¬
wand« von 21187 M. vorgenommenworden, nachdemdie Gemeinde
einen Zuschuß aus Provinzialmitteln erhalten und dieselbefernere
Mittel durch eine Anleihe beschaffthat.

Die Gesllmmtkostensind veranschlagtzu 58 000 M.

KatholischeSt. Severi-Pfarrlirche.
Bei der Restauration der St. Severi-Kirche in Noppard sind tunst-

geschichtlich werthvolle Malereien und figürliche Darstellungen aus
dem 12. und 13. Jahrhundert aufgedecktworden, deren Wieder¬
herstellungnach dem Gutachten von hervorragendenSachverständigen
dringend wünschenswert!)erscheint.

Wegen der hohen Kosten der Wiederherstellungwird beabsichtigt,
unter vorläufiger Zurückstellung der Nestaurirung der figürlichen
Darstellungen, zunächst nur die Ausführung der monumentalen
Wandmalereien von künstlerisch-sachverständigerHand bewirten zu
lassen. Die Kosten sind auf 10000 M. veranschlagt. Der königlich
preußischeConservator der Kunstdenkmälerund das preußischeKultus¬
ministerium haben die hohe künstlerischeBedeutung der Malereien
und die Nothwendigkeit ihrer Erneuerung anerkannt. Der Herr
Oberpräsidentder Nheinprouinz hat gebeten, der Provinzialausschuß
möge bei dem Provinziallandtage den Antrag auf Bewilligung der
gedachteten10 000 M. einbringen.

KatholischePfarrkirche St. Castor.
Die als ein hervorragendes Baudenkmal anerkannte Kirche ist eine im

romanischen Style erbaute dreischifsigekreuzförmige Basilika mit
4 Thürmen.

Da das Bauwerk sich im Allgemeinen in einem sehr schlechten
baulichenZustande befand, fo haben die Organe der kirchlichenVer¬
mögensverwaltung die erforderlichenWiederherstellungs-und Nepa-
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MermögensvertMnisse
der Pfarr- oder Civil-Gemeindeoder sonstiger

Bau- resp Unterhaltungspflichtiger.

Uebertrag
Die Einnahmen der evangelischen Gemeinde

betragen annähernd nur 2400 M.; dieselben
werden durch die Kultuskostenund durch die
laufenden Reparaturkosten an der Kirche :c.
ganz absorbirt.

Da die katholische Kirchengemeindezu Voppard
mit großer Opferwilligkeitdie Wiederherstellung
des Kirchengebäudesmit Aufwendungvon ca.
100 000 M. ausgeführt hat bezw. noch aus¬
führt, so wird dieselbe zu den Kostender jetzt
in bewirkendenWiederherstellungder dekorativen
Wandmalereien, wie der Herr Oberpräsident
Mitgetheilthat, einen weiteren Beitrag nicht
leistenkönnen.

Die Kirchengemeindehat zur Bestreitung der Bau¬
kosten ein Darlehen von 80 000 M. aufge¬
nommen,dessen Zinsen und Amortisation durch
jährliche Umlagen aufgebracht werden. Zur
Zeit betragen diefe Umlagen 20«/° der staat¬
lichenEinkommensteuer.

Zu übertragen

Veran»
Magte

Ge¬
sllmmt¬
kosten.

Bean¬
tragte

Beihülfe
resp.

Zuschuß.

58 000

10 000

Eine
möglichst

hohe
Beihülfe

7

Vorschlag
des

Prouin-
zialllus-
schusses.

16 000
10 000

10 000

35 000

10 000

Nicht
bestimmt.

10 000

46 000

Bemerkungen.

Der letzte Provinzialland¬
tag hat bereits eine
Beihülfe uon 10 000 M.
bewilligt.

Nachrichtlich sei bemerkt,
dasi zu den Kosten der
Restauration der in Rede
stehenden Kirche durch
Beschluß des 31. Pro-
vinzillllandtags uom 11.
Dezember 1885 eine
Beihülfe von 18000 M.
aus den« Ständefonds
bewilligt wurde, deren
Auszahlung in den Jah¬
ren 188? und 1888
erfolgtist.

87'
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Nr.
Gemeinde

und

Areiü.

St. Goar,
Kreis St. Goar.

Cranenbutg,
Kreis Eleve,

Gegenstand, Charakter und Vedeutnng.

raturarbeiten, welchezu 75 000 M. veranschlagt warm, im Jahre
1890 in Angriff nehmen lassen. Bei der Ausführung stellten sich
indeß viele unvorhergeseheneMehrarbeiten heraus, sodah nach Ab-
sorbirung der vorgenanntenAnschlagssummenoch eine weitere Summe
von 35 000 M, erforderlichsein wird, um das Nestauratiunswcrkzu
vollenden.

EvangelischePfarrkirche.
Das Bauwerk ist eine interessantegothischeHallenkircheaus dem 15, Jahr-

hundertmit einfachem Thurm. Die unter dem Chor befindlicheErypta
ist der Nest eines romanischenBaues aus dem 12. Jahrhundert. Zur
Sicherstcllungdes Bestandes der Kirche sind zunächsteine Reihe von
durchgreifenden Reparaturen seitens der Gemeindeausgeführt worden,
deren Kostensich auf ca. 22 200 M. stellenwerden. Außerdemsoll
die Kirche im Aeuhern und Innern vollständig restaurirt werden.
Die gesammtcnBaukostensind veranschlagtzu 66 985 M.

KatholischePfantirchc.
Die Kirche ist ein sehr bemerkenswerthesBaudenkmal aus der spät-

gothischenZeit mit einem unvollendetgebliebenen Thurm, welchernur
bis zur Dachfirst des Mittelschiffesausgeführt ist.

Durch langjährige Vernachlässigungund in Folge der französische»
Invasion war die Kirche in einen sehr desolaten Zustand gerathen
und hat die Gemeindeseit dem Jahre 1875 bereits eine Summe von
ca. 90 000 M. aufgewendetfür Erneuerung der Dächer und Rinnen,
des Dachreitersund der sonstigen zur Erhaltung der Substanz erforder¬
lichen Wiederherstellungsarbeiten.Zur vollständigenWiederherstellung
des früheren Zustandes sind indeß noch eine Reihe von Arbeiten aus¬
zuführen, welche die Summe von ca. 72 000 M. erfordern. Außer¬
dem würde die Vollendung des Thurmes uoch einen Kostenaufwand
von 50 000 M. verursachen.
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MermögensverhältniFe
der Pfarr- oder Civil-Gemcindeoder fonstiger

Bau- resp. Unterhaltungspflichtiger.

Uebcrlrag

Die evangelischeGemeindebesteht aus 868 Seelen,
welchezusammen 9259 M. Staatsstcucr be¬
zahlen. Hiervon werden ca. 90°/« Gemeinde¬
steuern entrichtet. BehufsAusführung der noth¬
wendigsten Ncparaturarbeiten an der Kirche
hat die Gemeindeeine Anleihevon 25 000 M,
aufgenommen,welche durch eine Kirchensteuer-
umlagc allmählich amortisirtwerden soll. Letztere
beträgt 12,5«/, der Einkommensteuer.

Die GemeindeLranenburg hat 1239 meist katho¬
lische Einwohner, darunter 444 Hanshaltnngs-
unrstände, welche an Staatssteuer 2736 M.
lind davon an Lommnnalsteuer150«/» bezahlen.
Die nachgewiesenenGcmeindeschnldenbetragen
ca. 700 000 M.

Die Haupterwerbsquellen der Einwohner sind
Ackerbau und Viehzucht.

Zu übertragen

Veran¬
schlagte

Ge-
sammt-
losten.

66 985

72 000
mit Aus-

»ahme
derKunst-
uergla-

sung und
de» Ve-
malung.

ss

Bean¬
tragte

VeilMfe
resp.

Zuschuß.

^

Vorschlag
des

Provin-
zialaus-
schusses.

Bemerkungen.

46 000

Eine be¬
stimmte
Lumme
ist nicht
bean¬
tragt.

50 000

IN 000

000

61000
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Nr.
Oemetnde

und

Kreis.

Siegburg.

Gegenstand, Charakter und Bedeutung.

!0

II

Nlltingen,
Landkreis Düssel¬

dorf.

Wülfrath,
Kreis Mettmann.

Katholische Pfarrkirche.
Sehr bemerlenswerthegothischeKirche aus dem 13. Jahrhundert mit

einem älteren romanischenThurm. Mit der Restauration der Kirche
hat man bereits im Jahre 1886 begonnenund ist dieselbe auf Kosten
der Gemeindezum größten Theil vollendet. Es erübrigt noch die
Ausbesserungbezw. Erneuerung der schadhastenEckfäulchen, Wasser-
speier»Fialen,die Ergänzung der Brüstungsgallerieund die Erneuerung
des inneren Verputzes, welche Aauarbeiten die veranschlagteKosten¬
summevon 22 930 M. erfordern. In den letzten3 Jahren hat die
latholifcheGemeindezur Unterhaltung und Instandsetzung der Kirche
eine Summe von 26 360 M. aufgewendet, ferner hat dieselbe zu
diesemZwecke eine Anleihevon 25 000 M. aufgenommen,von welcher
am 1. Januar 1892 noch 22 450 M. zurückzuzahlen waren.

KatholischePfarrkirche.
Baudenkmal des sogenanntenUebergangs- bezw. frühgothischenStyles

aus dem 13. Jahrhundert.
Außer dem Hauptthurm sind noch 2 Seitenthürme vorhanden,

welche über den Gewölben der Seitenschiffeausgebaut sind. Der
erstere war bereits auf Kosten der Gemeinde restaurirt und sollen
nun auch die letzterenim Aeuherenwiederhergestelltwerden. Die zu
diesemZwecke veranschlagtenKosten betragen 16 000 M.

EvangelischePfarrkirche.
Das aus der alteren romanischenVauperiode stammendeBaudenkmal

war ursprünglich eine mit Holzdecken versehenePfeilerbasilika. Im
Anfang des 15. Jahrhunderts wurde das Mittelschiffund am Ende
desfelbendas südlicheSeitenschiffim gothischen Style umgebaut und
überwölbt.
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4 5 6 ? 8

Aermögensveryiittniffe
Veran¬
schlagte

Bean¬
tragte

Vorschlag
des

der Pfarr- oder Civil-Gemeindcoder sonstiger Ge- Veihülfo Prouin- Memerlwngen.
Bau- resp. Unterhaltungspflichtiger, sammt- resp. zialaus-

kosten. Zuschuß.schusses.

^ ^ ^

Uebertrag 61000

An Staatssteuern hat die katholische Gemeinde 22 930 Eine be¬ 5 000
24117 M. zu entrichten. stimmte

Die Gemeindeumlagenbetragen: Summe

150 °/„ der Grund- und Gebäudesteuer, nicht be¬
antragt.

215«/<>der Einkommensteuerund
33°/» der Gewerbesteuer.
An Kirchensteuernwerden 1?"/« von der

Staatseinkommensteuererhoben. Das Kapital¬
vermögender Kircheist durch Stiftungen fest¬
gelegt.

Die Gemeindehat 6921 Einwohner (meist Katho¬ 16 000 Nicht 5 000 Die vom Kirchenuurstande

liken), welche 4210? M, Staatssteuern ent¬ bestimmt. beim letzten Prouinzial-

richten. An Gemeindesteuernwerden ?5«/<,
auf Grund- und Gebäudesteuer,112«/» auf die

landtage beantragte Bei¬
hülfe zu den Kostender
Kirchem'ergroßcrung ist

Einkommensteuererhoben. — Die Kirchen¬ abgelehnt worden.
gemeinde,welche im Begriffe ist, ihre Pfarr¬
kirche durch Neu- und Umbau mit einem
Kostenllufwande von 150 000 M. zu vergrößern,
zahlt 25 -/<, Kirchensteuern. Der Etat derselben
pro 1892 schließtab mit einem Ueberschusse
von 5896 M., welche Summe zum Kirchen-
baufonds geschlagen wird. Letzterer beträgt
ca. 60 000 M.

Die 3400 Seelen zählendeeuangclisch-reformirte23 400 15 000 5 000

Gemeinde hat an Staatssteuern 25 485 M.
zu entrichten.

Die Communalsteuernbetragen:

Zu übertragen 76 000
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Nr.
Gemeinde

und

Kreis.
Gegenstand, Charakter und Bedeutung.

12 Oberwcsel,
Kreis St. Goar.

13 Iiilich.

Von dem romanischenBau sind nur noch vorhanden der Thurm
und die durch baulicheVeränderungen entstellteNordfront, und beab¬
sichtigtdie Gemeinde,diese Theile in ihrem alten Charakter wieder
herzustellen,welcheArbeitendie Kostensumme von 23 400 M. erfordern.

KatholischePfarrkirche<Mcl>fraucntirchc).
Ein hervorragendes gothischesBaudenkmal aus der ersten Hälfte des

14, Jahrhunderts. Das in äußerst schlankenVerhältnissenaufgeführte
Mittelschiff enthält einen prachtvoll architektonischausgestatteten
Lettner. An das nördliche Seitenschiffschließtsich ein Kreuzgangan,
von dein jedoch nur etwa der vierte Theil erhalten ist. Die Kirche
befindet sich im Allgemeinen in einem reparaturbedürftigen Zustande
und wird seitens der Gemeinde beabsichtigt, nicht allein die vor¬
handenenSchäden zu beseitigen,sondern eine vollständigeRestauration
vorzunehmen,eine neue Kunstverglasungder Fenster herzustellenund
das Innere der Kirche mit Wandgemälden nach Muster der noch
vorhandenen Neste zu verschen. — Die Gesammtkostcnsind ver¬
anschlagtzu 136 018 M. -- Veschränktman sich aber auf die Aus¬
führung der nothwendigstenReparaturen, so dürfte eine Vausumme
von ca. 40 000 M. als ausreichenderscheinen.

KatholischePfarrkirche.
Dieselbeist eine der ältesten romanischen Kirchendes Rheinlands. Vor

dem Jahre 1«?? bestand dieselbeaus 3 Theilen, nämlich: dem durch
vielfacheAenderungen entstelltenMittelschiff und zwei Seitenschiffe",
den Resten einer ehemaligenPfeilerbasilika aus dem 11. Jahrhundert,

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 28. 29?

4 5 6 7 8

MermögensveryältniFe
Veran¬
schlagte

Bean¬
tragte

Beihülfe

Vorschlag
des

der Pfarr- resp. Civil-Gemeinde oder sonstiger Ge- Provin- NemerKungen.
Bau- resp. Unterhaltungspflichtiger. sammt- resp. zilllaus-

kosten. Zuschuß.schusses.

^ ^ ^

Uebertrag 76 000
Von den Vorstufen und der ersten Stufe der

von der 2. Stufe ab.....240"/»
„ „ Grund-, Gebäude- und Ge¬

werbesteuer je .......30°/«
Eine besondere Ausgabe wird der Gemeinde
noch dadurch erwachsen, daß dieselbe genöthigt
ist, eine neue Empore im Südschiffe anzu¬
legen, die Kirchenstühle zu erneuern, sowie
größere Reparaturen im Innern der Kirche
vorzunehmen, welche Arbeiten eine Summe
von ca. 24 000 M. erfordern.

Die Kirchengemeinde besteht aus 2554 Katholiken 136 018 Je
(meist Winzer und Landwirthe), welche zu¬ bezw. 80 000

sammen 9118 M. Staatssteuer und hiervon 40 000 M. für

85"/y Gemeindesteuer entrichten.
!l Jahre.

Das Kirchenuermögen bringt jährlich 1589,15
M. ein, welche Summe indeß zur Deckung der
gewöhnlichen Ausgaben nicht ausreicht. Die
Kirchensteuer ist auf 28°/» der Einkommen¬
steuer festgestellt worden.

>

Die Stadtgemeinde hat 3522 katholische Ein¬ 75 000 10 000

wohner, welche 13 168 M. Staatsstcuern ent¬
richten.

l!

Zu übertragen 76 000

38
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Nr.
Gemeinde

und

Kreis.
Gegenstand, Charakter und Bedeutung.

! , Tockweiler,
Kreis Daun.

fernereinem Thurmeaus dem 12. Jahrhundertund einem Chorbau
aus dem 13. Jahrhundert.

In den Jahren 1877 und 1878 wurden das Mittel- und die
Seitenschiffeabgerissen und durch einen Neubau, dem Chor entsprechend,
ersetzt, sowieder Thurm restaurirt. Die Gemeinde hat zu diesem
Zwecke 112 000 M. aufgewendet,welche Summe durch Umlage ver¬
zinst und amortisirtwirb. Jetzt soll endlich,wie in der Eingabe
gesagt ist, die Chorpartierestaurirtwerden, jedoch handelt es sich
hier weniger um eine Restaurationals um eine Vergrößerungder
Kirchedurch Neubau eines Querschiffesunter fast gänzlicherBeseiti¬
gung der alten Vautheile. Es ist indeß nicht zu verkennen, daß
durch die geplanten Veränderungendie Kircheeine vortheilhaftere
Gestalterhält. Zur Bestreitung der Baukosten,welche zu 75 000 M.
veranschlagtsind, hat die Gemeinde bereits einen Naufonds von
2? 000 M. angesammelt.

KatholischePfarrkirche.
Eine einfache Pfcilerbasilikamit polygonalemChorabschluhaus der

älterenromanischenVauperiode.
Die Kirchesoll mit Ausnahmeder Umfassungsmauerndes Chors

abgebrochenund durch einen Neubau ersetzt werde», da sich ein
dringendesBedürfniß zur Vergrößerungdes Raumes herausgestellthat.

Nachrichtlich wird noch bemerkt, daß seit dem letzten,im Herbste 1890 hier versammelt
gewesenen Promnziallandtagean Beihülfen zur Restaurationvon Kirchen seitens des Provinzial-
ausschusses aus dem Etatsfondsfür Kunst und Wissenschaftbewilligt worden sind:

1. für die katholische Kirchezu Namedy im Kreise Manen . . . 2 000 M.
„ Oberpleis „ „ Sieg .... 8000 „
„ Viebernheim„ „ St, Goar . . 4 000 „
„ Simmern „ „ Simmern . . 500 „

zusammen 14 500 M.

2. „ „ «
3.
4,

" " evangelische

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen.Nr. 28. 299

Mermögensverßältnisse
der Pfarr- resp. Civil-Gemeindeoder sonstiger

Bau- resp. Unterhaltungspflichtiger.

Uebertrag
Die Communalsteuernbetragen 86«/« der Staats¬

steuern.
Das Vermögender Pfarrkircheist zum grüßten

Theil durch Stiftungenbelastet. Die Kirche
ist belastetmit einer Aauschuldvon 105 366
M., welche planmäßigbis zum Jahre 1930
durch Umlagegedeckt wird, letztere beträgt
40 "/o der Staatssteuer.

Der «UZ 4 OrtschaftenbestehendePfarrbezirk
zählt 1246 Einwohner (meist Kleinackerer und
Tagelöhner), welchean Staatssteuern zu¬
sammen2741 M. zahlen Die Gemeinde-
Umlagenbetragendurchschnittlich210°/» der
Stlllltssteuern.An Kirchensteuer werden jähr¬
lich 565 M. erhoben.

SummeL
Hierzu „

5 6

Veran« Bean¬
schlüssle tragte

G°- Beihülfe
sllMMt- resp.
losten. Zuschuß.

^ ^

Vorschlag
des

Prouin-
zialaus-
schusses.

32 000 15 600

76 000

76 000
^.1 ..... 40000
^.2 ..... 10000
^.3 . . . 500—1000

Gesammtsummc 12? 000

Bemerkungen.

38'
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Anlage 29.

Bericht und Antrag
des Prouinzialausschusses,

betreffend

das Reglement über das Kassen- und Rechnungswesen der Landesbank.

In dem Allerhöchst am 23. April 1888 bestätigten Statut der Landesbank ist vorge¬
sehen, daß der Provmziallandtag das Kassen- und Rechnungswesen der Landesbank durch ein
Reglement ordne (ß. 22 des Statuts), während der Beschlußfassungdes Provinzialausschussesder
Erlaß der Geschäftsanweisung für den Direktor, sowie die Dicnstinstruktioncn für die übrigen
Beamten der Landesbank unterliegt (§. 20 Nr. 6 des Statuts). In der für die Rheinische
Provinzialhülfskasse geltend gewesenen und bis jetzt bei der Landesbank in Uebung gebliebenen
Oeschäftsanweisungvom 27. Mai 1882 waren die sämmtlichendas Kassen- und Rechnungswesen,
wie auch die die Obliegenheiten des Direktors und der übrigen Landesbankbcamten betreffenden
Vorschriften zusammengefaßt. Dieselben sind, besonders in formeller Beziehung, durch das
Inkrafttreten der neuen Provinzialordnung und des Statuts der Landesbank mehrfach außer
(Geltung getreten, und erschienes deshalb erforderlich, in Gemäßheit der oben erwähnten Vor¬
schriften des Statuts der Landesbank eine neue Regelung der Materie vorzunehmenund die auf
das Kassen- und Rechnungswesenbezüglichen Vorschriften von den fonstigenDienstvorschriftenfür
den Direktor und das Personal der Landesbank zu trennen. Die ersteren, welche sich vollständig
an die Vorschriftender Staatsverwaltung für das Kassen-und Rechnungswesen anschließen und
sich seit einer langen Reihe von Jahren bewährt haben, konnten ohne wesentliche Aenderung in
den vorliegenden Entwurf eines neuen Reglements übernommen werden, fodaß eine nähere
Begründung der einzelnen Bestimmungendieses Entwurfes, welcher nur die altbewährten Grundsätze
enthält, nicht erforderlich erscheint.

Bei der Sichtung der Bestimmungen der Geschäftsanweifungvom 2?. Mai 1882 in
wiche, welche in das vom Provinziallandtagc zu beschließende Reglement aufgenommen, und in
wiche, welche der Regelung durch den Prouinzialausschuß unterworfen werden follen, wurde davon
ausgegangen, daß nur die prinzipiell wichtigen und grundlegendenBestimmungenin das Reglement
aufzunehmen feien, während die Dienstvorschriften über das Detail des Büreaudienstcs, welche
ihrer Ratur nach und erfahiungsmtißig häufig Ergänzungen und Abänderungen erfordern, der
vom Provinzialausschuß zu beschließenden Dienstanweisung vorbehalten werden sollen.
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Der Prouinzialausschuß hat in seiner Sitzung vom 26. April 1892 ein nach diesem
Gesichtspunkteentworfenes Reglement über das Kassen- und Rechnungswesen der LandeSbank
angenommen und beehrt sich den Antrag zn stellen:

„Hoher Prouinziallandtag wolle zu dem gedachten, bereits auf Seite 183/85 der
Zusammenstellung der für die Rheinische Provinzialucrwaltung geltenden Gesetze,
5. Auflage, abgedruckten Reglement die Genehmigung ertheilen."

Düsseldorf, den 15. November 1892.

Her Provinzialausschus;:
Freiherr von Solemacher, Klein,

Vorsitzender. Landesdireltor.

Anlage 30.

Bericht und Antrüge
des Provinzialausfchusses,

betreffend

Autrag auf Erwirkung dos Privilegiums zur ferneren Ausgabe von Rheinprovinz-
Anleihescheinen.

Nach dem dem 36, Provinziallandtagc am 6. November 1890 erstatteten Bericht des
Prouiuzialausschusses— Verhaudlungen des 36. Prouinziallandtages S. 84 ff. — betrug die Summe
d" von der Landesbank ausgegebenenDarlehen Mitte Oktober 1890 ^ 48 684 00? M. 1? Pf.
Am 30. November 1892 betrug dieselbe^- 68 185 573 M. 45 Pf.

Daraus ergiebt sich zunächst, daß der in dem Bericht angenommeneBedarf an Vaar.
Mitteln für neu zu gewahrende Darlehen von 18 bis 20 Millionen Mark richtig bemessen war,
sodann aber, nachdem nahezu 20 Millionen Darlehen mehr ausgezahlt sind, daß das Bedürfniß
"ach weiteren Deckungsmitteln,um der fortgefetztenstarken Nachfrage nach Darlehen genügen zu
dünnen, von Neuem hervortreten muh.

Da sich die an die Landesbank gestelltenAnsprüche stetig steigern, so ist der Provinzial-
Ausschuß zu der Ueberzeugunggelangt, dah es erforderlichfei, für einen Bedarf von 50 Millionen
Atari weitere Deckungzu fchaffcn.

Die Festsetzungenbezüglich des Zinsfußes und der übrigen Modalitäten der Anleihe
bleiben wiederum zweckmäßig dein Befchlussc des Provinzialauöschussesüberlassen, da dieselben von
^>> jeweiligen Verhältnissen des Geldmarktes abhängen.

Der Prouinzialausschuß beantragt daher:
„Hoher Landtag wolle den Prouinzialausschuß ermächtigen, das Privilegium zur
Ausgabe uou 50 000 000 M, Nhcinprovinz-Anleihescheinenzur Verstärkung der
Betriebsmittel der Landesbank der Rheinvrouinz auf einmal oder in verschiedenen
Emissioneu nachzusuchenund die Verzinsung und sonstigenModalitäten festzusetzen."
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Sodann beantragt der Provinzialausschuh:
„Der hohe Prouinziallandtag wolle ferner beschließen:

den Provinzialausschuh zu beauftragen, bei der Königlichen Staatsregierung dahin
vorstellig zu werden, dah der ^andesbanl der Nheinprouinz — analog den den anderen
Landeskredit-Instituten verliehenen Rechten — das Recht verliehen werde, nach Maß¬
gabe des von der Landesbank zu befriedigendenBedürfnisses des Immobilar- und
Communlllkredites in der Nheinprouinz und ohne vorherige staatliche Genehmigung
Anleihescheine unter den vom Provinziallandtage festzusetzendenModalitäten auszugeben."

Düsseldorf, den 3. Dezember 1892.

Der Provinzialausschuh:

Freiherr von Solemacher, Klein,
Vorsitzender. Lnndesbirettur.

Anlage 51.

Bericht und Anträge
des Provinzialausfchusses,

betreffend

das in Ausführung des Gesetzesvom 22. April 1892 über die Entschädigung für an
Milzbrand gefallene Thiere zu erlassende Reglement.

Von dem 36. Provinziallandtage war der Provinzialausschuh beauftragt worden, bei der
KöniglichenStaatsregierung wiederholt auf Erlaß eines Gesetzes über Entschädigungfür an Milz¬
oder Rlluschbrand gefallene oder getödtete Thiere hinzuwirken, und gleichzeitig ermächtigt worden,
nach Erlaß des betreffenden Gesetzes die zur Durchführung desselben erforderlichenReglements
zu erlassen.

Das Gesetz ist am 22. April 1892 ergangen, (vergl. Anlage I), hierauf »wurde vom
Provinzialausschusscein Reglement entworfen und der Königlichen Staatsregierung zur Genehmigung
unterbreitet (vergl. Anlage II).

Zugleich beschloß der Provinzialausschuh, die fraglichen Entschädigungen vom Tage des
Inkrafttreten« des vorgenannten Gefetzes,dem 4, Mai 1892, ab eintreten zu lassen, insofern die
Vorschriftendes Reglements in den einzelnen Fällen erfüllt sind.

Nunmehr ist das in Anlage III abgedruckteSchreiben des Herrn Oberpräsidenten vom
9. Dezember 1892 Nr. 17 730 eingegangen. Gegen die darin erhobenen Bedenken findet sich
nichts zu erinnern und beehrt sich daher der Provinzialausschuh zu beantragen:

„Provinzillllandtag wolle:
1. dem in Anlage II abgedruckten Reglement mit den in Anlage IV vorgesehenen

Abänderungen seine Zustimmung ertheilen, und
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2, beschließen, die Entschädigungen vom Tage des Inkrafttretens des Gesetzes, dem
4. Mai 1892, ab eintreten zu lassen, insofern die Vorschriften des Reglements in
den einzelnenFällen erfüllt sind."

Düsseldorf, den 10. Dezember 1892.

Der Provinzialausschuß:

Becker, Klein.
stellvertretender Vorsitzender. Landesdirettor.

Anlage I.

Oeseh,
betreffend

die Entschädigung für an Milzbrand gefallene Thiere. Vom 22. April 1892.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen :c. verordnen, mit Zustimmung
beider Häuser des Landtags der Monarchie, für den Umfang der letzteren, mit Ausschlußder
Hohenzollernschen Lande, was folgt:

Artikel I.

Die Prouinzialverbllnbe, der Communalverband des RegierungsbezirksCassel, der Bezirks-
verband des Regierungsbezirks Wiesbaden, der Communalverband des Kreises HerzogthmnLauen-
burg, sowie der Stadtkreis Berlin können beschließen, für an Milzbrand oder Nauschbrand
gefallenePferde und Rindviehstücke,oder für getüdtete Thiere dieser Gattungen, welche sich bei
der tierärztlichen Obduktion als mit Milzbrand oder Nauschbrand behaftet erweifen, nach Maß¬
gabe der nachfolgendenVorschriften eine Entschädigung zu gewähren:

1. Die Entschädigung darf vier Fünftel des durch Schätzung festgestelltengemeinen
Werthes des Thieres nicht übersteigen.

2. Keine Entschädigung wird gewährt in den Fällen des tz. 61 Rr, 1 und 2, 8- 62
Nr. 2, §.63 sowie im Falle vorsätzlicheroder fahrlässiger Zuwiderhandlung gegen
die Vorschriften der §§. 31 und 32 des Neichsgesctzes,betreffend die Abwehr und
Unterdrückungvon Viehfeuchen,vom 23. Juni 1880 (Reichs-Gesetzbl. S. 153).

3. Zur Bestreitung der Entfchädigung sowie der Kosten der Erhebung und Verwaltung
der Beiträge und der Schätzung wird innerhalb des Verbandes nach Maßgabe des
vorhandenen Pferde- und Nindviehbestandesvon den sämmtlichenPferde- und Nind-
viehbesitzern ein veihältnihmäßiger Veitrag aufgebracht.

Der Beitrag wird nicht erhoben für Thiere, welche dem Reiche ober den
Einzelstaaten gehören, oder in Schlachtviehhöfenoder in öffentlichenSchlachthäufern
aufgestellt sind.

Zur Bestreitung der Entschädigung können auch die in Gemähheit der Be¬
stimmungen in den §§. 15 ff. des Gesetzesvom 12. März 1881 (Preußische Gesetz-
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Samml, S. 128) zu Entschädigungen für wegen Notzkranlheit oder Lungenseuche
getödtcte Pferde bezw, Rinder angesammelten Fonds verwendet werden, jedoch mit
der Maßgabe, daß die von den Pferdebesitzernerhobenen Beiträge nur zur Entschä¬
digung für Pferde, die von Nindviehbesitzeru erhobenen Beiträge nur zur Entschädigung
für Rindvieh verausgabt werden dürfen.

4. Die näheren Vorschriften über die Feststellungder Seuche, über den Betrag und die
Auszahlung der zu gewährendenEntschädigungund über die Erhebung und Verwaltung
der Beiträge, sowie über die Schätzung der gefallenen oder getödtetcn Thiere werden
von der Vertretung der Verbände durch Reglements festgestellt, welche der Genehmigung
der Minister des Innern und für Landwirthschaft, Domänen und Forsten bedürfen.

Artikel II.

Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Verkündigung in Kraft,
Urkundlich unter Unserer HöchsteigenhändigenUnterschrift und beigedruckteiu Königlichen

Insiegel.
Gegeben Wartburg, den 22. April 1892.

(I.. 8.) gez.: Wilhelm.

Graf zu Eulenburg, von Voetticher. Herrfurth. von Schelling.
Freiherr von Berlepsch. Miquel. von Kaltenborn. von Henoen. Thielen. Bosse.

A nlage II.

Meglement
zur

Ausführung des Gesetzes vom 22. April 1892, betreffend die Entschädigung für an
Milzbrand gefallene Thiere.

Auf Grund der durch Beschluß des 36. Provinziallandtags der Nheinvrovinz vom
12, Dezember 1892 dem Provinzialausschusseertheilten Ermächtigung wird zur Ausführung des

Gesetzes, betreffend die Entschädigung für an Milzbrand gefallene Thiere vom 22. April 1892
für die Rheinprovinz das nachstehendeReglement erlassen.

ß. I.
Für an Milzbrand oder Rauschbrand gefallene Pferde und Nindoiehstücke, oder für

getödteteThiere dieser Gattungen, welche sich bei der thierarztlichen Obduktion als mit Milzbrand
oder Rauschbrand behaftet erweisen, wird von dem Provinzialverbande eine Entschädigung nach
folgenden Grundsätzen gewährt.

3- 2.
Die Entschädigungbeträgt:
1. bei Pferden dreiviertel,
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2. beim Rindvieh vierfünftel des durch Schätzung festgestelltengemeinen Werthes, ohne
Rücksicht auf den Minderwerth, welchen das Thier dadurch erleidet, daß es mit der
Seuche behaftet ist.

Auf die zu leistende Entschädigungwird die aus Privatverträgen zahlbareVersicherungs¬
summe angerechnetund zwar bei Pferden zu dreiviertel, beim Rindvieh zu vierfünftel.

§. 3.
Zur Beseitigung der Entschädigung, sowie der Kosten der Erhebung und Verwaltung der

Beiträge und der Schätzung sollen vorläufig die in Gemiihheitder Bestimmungen in den §H. 15 ff.
des Gesetzes vom 12, März 1881 (Preußische Gesetz-Sammlung Seite 128) zn Entschädigungen
für wegen Nutzkrankhcit oder Lungenseuche getödtetePferde bezw. Rinder zur Erhebung kommenden
Abgaben mitverwendet werden mit der Maßgabe, daß die von den Pferdebesitzernerhobenen Bei¬
träge nur zur Entschädigung für Pferde, die von Rindviehbesitzernerhobenen Beiträge nur zur
Entschädigung für Rindvieh verausgabt werden dürfen.

Mit der nämlichen Maßgabe können auch die Zinfen der aus den Vorbezeichneten Ab.
gaben angefammelten Fonds verwendet werden.

Auch kann innerhalb des Verbandes, nach Maßgabe des vorhandenen Pferde- und Nind-
viehbestandcs,von den fämmtlichen Pferde- und Nindviehbesitzernnach Bedürfniß eine besondere
Abgabe erhoben, erforderlichenFalles auch die mehrmalige Erhebung der Abgabe in einem und
demselbenJahre angeordnet werden.

§.4.
Die Ausschreibungetwaiger Abgaben erfolgt auf den Beschlußdes Provinzialansschusses.

Ihre Erhebung regelt sich nach den für die Erhebung der Abgaben zu Entfchadigungenfür Notz-
kranlheit bezw. Lungenfeuchegeltenden Vorschriften.

s- 5.
Die Schätzung des gemeinen Werthes der Thiere erfolgt durch eine Commission,welche

aus dem beamteten Thierarzt und zwei Schiedsmännem gebildet wird. Bezüglichder Zusammen¬
setzung, Berufung, Verpflichtung und Thätigkeit dieser Commission finden die Bestimmungen in
88- 18, 19, 20, 21 des Gesetzes vom 12. März 1881 (G.-S. S. 128) mit der Maßgabe An¬
wendung, daß der Absatz 3 des §. 21 durch folgende Bestimmung ersetzt wird:

Die Sachverständigen haben sich gutachtlichdarüber zu erklären, ob durch den Gesammt-
befund ein Fall von Milzbrand oder Nauschbrand oder eine sonstige Krankheit bei dem
getödtetenThiere festgestellt ist, welche nach Artikel I Ziffer 2 des Gefetzes vom 22. April 1892
"ne Entschädigung ausschließt.

§. 6.

Die den Schiedsmännern als Ersatz für Reiselosten und Auslagen zu gewährende Ver¬
gütung wird festgesetzt wie folgt:

I. Der zu einer Schätzung an seinem Wohnorte oder in einer Entfernung von nicht mehr
als 2 Km von demfelben zugezogene Schiedsmann erhält für feine Leistungennach Maß¬
gabe der erforderlichenZeitversiiumniß eine Vergütung von 2 M. für jede angefangene
Stunde. Die Vergütung darf jedoch den Betrag von 9 M. für den einzelnen Tag
nicht übersteigen.

Als versäumt gilt für den Schiedsmann auch die Zeit, während welcher er seine
gewöhnliche Beschäftigung nicht wieder aufnehmenkann.
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II. Für Reisen behufs Vornahme von Schätzungen nach Orten, die mehr als 2 Km von
seinem Wohnorte entfernt sind, erhält der Schiedsmann
1. an Reisekosten:

») wenn die Reisen auf Eisenbahnen oder Dampfschiffenzurückgelegtwerden können,
für jedes angefangene Kilometer 10 Pf. und für jeden Zu- und Abgang 2 M.;

b) wenn die Reisen nicht auf Eisenbahnen oder Dampfschiffen zurückgelegtwerden
können, für jedes angefangene Kilometer 40 Pf.

Die Neifekosten werden für die Hin- und Nückreife besonders berechnet. Hat
jedoch ein Schiedsmann Schätzungen an verschiedenen Orten unmittelbar nacheinander
ausgeführt, fo ist der von Ort zu Ort wirklich zurückgelegteWeg ungetheilt der
Berechnung der Reisekostenzu Grunde zu legen, insofern Hin- und Rückreisenicht
auf demselbenWege erfolgt.

Bei Reisen von 2 bis 8 Km werden die Fuhrkosten für 8 Km berechnet.
2. An Tagegeldern den Netrag von 9 M. für den Tag.

Die Liquidationen der Schiedsmänner werben von dem Landesdirektorfestgesetzt.

8- ?.
Die Ortsbehörde oder eintretenden Falles der bestellte Seuchencommifsariushat der Pro-

vinzialverwaltung von jedem Falle, welcherdie Enschädigungspflichtdes Provinzialverbandes für
an Milzbrand gefallene bezw. getödtete Pferde oder Rindviehstückebegründet, unter Mittheilung
des sachverständigen Gutachtens über den Krankheitszustand des Thieres Kenntniß zu geben.
Zugleich haben dieselben zu bescheinigen, daß keiner der Fälle vorliegt, in welchen nach Artikel I
Nr. 2 des Gesetzes vom 22, April 1892 leine Entschädigung geleistet wird oder jeder Anspruch
auf Entschädigung fortfällt, fowie feiner, bah nicht ermittelt werben tonnte, daß der Besitzer eine
aus Privatverträgen zahlbare Versicherungssumme für das Vorbezeichnete Thier zu fordern
berechtigt ist.

Eventuell ist die Höhe der aus Privatverträgen zu erhaltenden Summe anzugeben,

§. 8,
Die Auszahlung der Entschädigungenund der Liquidationen der Schiedsmänner erfolgt

durch die Provinzialverwaltung, welche dazu die Vermittelung der Kreis- oder Gemeindebehörden
in Anspruch nehmen kann,

8- 9.

Die Verwaltung des Fonds und das gesammte Rechnungswesen erfolgt nach den für
die Provinzialverwaltung bestehenden Vorfchriften.

Alljährlich ist eine Uebersicht der Einnahmen und Ausgaben der Fonds von dem
Provinzilllausschussednrch die Amtsblätter zur öffentlichenKenntniß zu bringen.
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Anlage III.

Düsseldorf, den 9. Dezember 1892,

Die Herren Minister des Innern und für Landwirthschaft, Domänen und Forsten,
welchen das mit dem gefälligen Schreiben vom 30. Juli d. I. IV I.-Nr. 1825 I mir mit¬
getheilte Reglement zur Ausführung des Gesetzes vom 22. April 1892, betreffend die Ent¬
schädigungfür an Milzbrand gefallene Thiere, von mir vorgelegt worden ist, haben durch Erlaß
vom 2. d. M. bestimmt, daß das von dem Prouinzialausschusse beschlossene Reglement nicht
genehmigt werden könne.

Nach der Vorschrift in Artikel I Ziffer 4 des Gesetzes seien solche Reglement« von der
Vertretung der Provinzialverbände festzustellen. Die Vertretung des Provinzialverbandes der
Rheinprovinz stehe im Sinne des Gesetzes dem Provinziallandtage und nicht dem Provinzial-
ausschusse zu. Durch den Beschluß des Rheinischen 36, Provinziallandtages vom 12, Dezember
1890 habe aber die durch das Gesetz vom 22. April d. I. ihm beigelegteBefugniß zur Fest¬
stellung des Reglements schon deshalb nicht auf den Provinzialausfchuß übertragen werden können,
weil zu jener Zeit dieses Gesetz noch nicht ergangen war.

Indem ich im Auftrage der genannten Herren Minister mich beehre. Euer Hochwohl-
geborenergebenstzu ersuchen,von Vorstehenden,dem Provinzialausschussegefälligst Kenntniß zu
geben und eine Beschlußfassungdes gegenwärtig verfammelten Provinziallandtages über das zu
«lassende Reglement herbeizuführen, bemerke ich, daß die Herren Minister gegen die von
dem Provinzialausfchufsebeschlossene Fassung des Reglements folgende Erinnerungen gezogen haben.

Der zweite Abfatz des §. 5 habe folgende Fassung zu erhalten:
„Die Sachverständigen haben sich gutachtlich darüber zu erklären, ob durch den
Gesammtbefund ein Fall von Milzbrand oder Rauschbrand bei dem gefallenen oder
getüdteten Thiere festgestellt ist, sowie ob Umstände vorliegen, welche gemäß Artikel I
Ziffer 2 des Gesetzes vom 22. April 1892 eine Entschädigung ausschließen".

In redaktionellerBeziehung erscheine ferner erforderlich,die Anfangsworte des §. ? „die
Ortsbehürde" abzuändern in die „Ortspolizeibehörde."

Die Fassung des §. 5 des Entwurfes kann im Hinblick auf den eisten Satz zu der
Annahmeführen, daß die Abschätzungs-Commission unter allen Umständennur aus dem beamteten
Thierarzt und zwei Schiedsmännern zu bilden sei, während schon §. 18, Absatz 4 des Gesetzes
vom 12. März 1881 — auf Grund des §, 2, Abfatz 3 des Reichsgesetzes vom 23. Juni 1880 —
den Fall der Zuziehung eines nicht beamteten Thierarztes „an Stelle des beamteten" berücksichtigt
h°t. Die Zuziehung eine« beamteten Thierarztes zur Feststellung des Werthes des gefallenen
Thieres wird in vielen Fällen der räumlichenEntfernungen wegen unmöglichfein, weil nach den
bestehenden Vorschriften die Milzbrandkadaver zur Verhütung der Ansteckungvon Menschenund
Thieren so schnell als thunlich zu beseitigen sind.

Die Herren Minister haben deshalb empfohlen, in dem Reglement die Massigkeit der
Zuziehung eines approbirtcn privaten Thierarztes an Stelle des beamteten (§. 2 des Reichs-
Seuchengesetze« vom 23. Juni 1880) besonders zum Ausdruckzu bringen.

39*
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Wenn es im Uebrigcn zur Ersparung von Gebühren wünschenswcrtherscheine,daß für
jede Bürgermeisterei und sogar für einzelne Gemeinden je zwei Schiedsmanner ernannt werden,
so bedürfe es nicht nothwendig der Aufnahme einer bezüglichen Bestimmung in das Reglement,
es könne vielmehr der Prouinzialverwaltung die Stellung entsprechenderAnträge bei den Kreis¬
ausschüssen (ucrgl. §. 18 des Gesetzes vom 12, März 1881) überlassenwerden.

Gegen die von einem der Herren Negierungs-Präsidenten der Provinz vorgeschlagene
Aufnahme einer Bestimmung in das Reglement, daß bei dein ersten Milzbrandfalle in einem
Stalle sogleich alle in demselben befindlichen Rinder nnd Pferde geschätzt und gekennzeichnetwerden,
haben die Herren Minister Bedenkennicht erhoben.

Euer Hochwohlgeborenersuche ich ergebenst, das von dein Prouinziallandtage vorschrifts¬
mäßig beschlosseneReglement mir gefälligst zur Einholung der Genehmigung der Herren Minister
zugehen lassen zu wollen.

Der Ober-Präsident der Rheinprovinz:
An gez. Nasse.

den Landesdirektor der Rheinprovinz,
Herrn Geheimen Ober-Negierungsrath Klein,

Hochwohlgeboren
Hier.

Nr. 17 73U.

Anlage IV.

1. In: Eingang ist zu setzen:
Zur Ausführung des Gesetzes, betreffenddie Entschädigung für an Milzbrand

gefallene Thiere vom 22. April 1892 wird für die Nheinproninz das nachstehende
Reglement erlassen.

2. §, 5, Satz 1, erhält folgende Fassung:
Die Schätzung des gemeinenWerthes der Thiere erfolgt durch eine Eommission,

welche au« einem beamtetenoder einem approbirten privaten Thicrarzt und zwei Schieos-
männern gebildet wird.

Absatz 2 §. 5 erhält folgende Fassung:
Die Sachverständigen haben sich gutachtlich darüber zu erklären, ob durch den

Gesammtbefuud ein Fall von Milzbrand oder Rauschbrand bei dem gefallenen oder
getödteten Thiere festgestelltist, sowie ob Umstände vorliegen, welche gemäß Artikel I
Ziffer 2 des Gesetzes vom 22. April 1892 eine Entschädigung ausschließe!!

3. Im Eingang des §. ? ist das Wort „Ortsbehörde" zu andern in „Ortspolizeibehürde".
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Anlage 32.

Vorbericht
zu dem

Hmlpt-Etat der Prouinzialuerwaltung der Rheinprovmz für die Etatsjahre vom

1. April 1893 bis 31. März 1894 und vom 1. April 1894 bis 31. März 1895.

I.

Der Voranschlag für die Etatjahre 1893/94 nnd 1894/95 weift an
direkten Einnahmen und Ausgaben nach ............. 838100U M.
gegen ........................ 7 880N00 „
W der Etatspcriode 1891/93, also mehr ............ 501 000 M.

Dieser Mehrbetrag besteht bei den Einnahmen in folgenden Posten:

1. Bei Titel II Nr. 2 der Pruvinzialabgaben ist bei den Landarmen-
kosten eine Erhöhung vorgesehenvon .......... 100 000 M,

ferner sind
2. in den Haupt-Etat neu eingestellt die Kosten der erweitertenArmen¬

pflege auf Gruud des Gesetzes vom 11. Juli 1891 mit , . 650 000 „
zusammen mehr 750 000 M.

Dagegen ist die Ausgabe für die Verzinsuug uud Tilgung
der Irrenaustaltsbauschuld von 6 000 «00 M., wofür seither eine
besondere Provinzialabgabe erhoben wurde, mit ...... 300 000__^
auf die allgemeine Dotatiunsrente übernommen worden, so daß
an Provinzialcibgabcn ein Mehrbetrag von........ 450 000 M.
erhoben werden soll.

3. Bei Titel IV Nr. 1 sind Mehr-Einnahmen an Zinsen des Stamm-
und Reservefonds der Landesbauk vorgesehen, 40 000 M.
wogegen der Antheil an den Zinsüberschüssender
Landesbant niedriger angesetztist um , . . - 20 000 „
so daß eine Mehr-Einnahme bei diefem Titel bleibt von . 20 000 „

Zu übertragen 470 000 M.
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Uebertrag 470 000 M.
4, Die zur Verfügung des Provinzialausschusses stehenden Ueberschüsse

der Provinzial-Feuer-Societät sind nach dem Durchschnitte der
beiden letzten Jahre höher eingesetzt um ......... 30000 „
und endlich ergeben

5, die Zinsen von vorübergehend rentbar angelegten Bestünden ein
Mehr von..................._______ 1000 „

mithin
Bei den Ausgaben sind an Erhöhungen vorgesehen:

1. Bei Titel II Nr. 2 sind als Zuschuß an den Etat zur Zahlung
von Pensionen, Wittwen und Waisengeldern neu eingestellt worden 98 280 M.

Diese Summe erscheint indessen nur rechnungsmüßig als eine
neue Belastung, während dieselbe in Wirklichkeitnur eine geringe
Erhöhung der bezüglichenAusgaben enthält. Der neue Etat zur
Zahlung von Pensionen u. s. w. faßt nämlich die früher in den
verschiedenenEinzel-Etats aufgeführten Pensionen, Wittwen- und
Waisengelder in einen Etat zusammen und sind dadurch die Einzel-
Etats entsprechendentlastet und die Zuschüssean Letztere vermindert
worden. Diese Entlastungen bezw. Verminderungen der Zuschüsse
betragen:
») bei dem Etat des Provinziallandtages, des Provinzialausschusses

und der Eentral-Verwaltungsbehürde .... 17350 M.
und 540 „

d) bei dem früheren Etat der Wittwen- und Waisen-
kllsse 2°/« der Durchschnittsgehalter der Beamten 15 532 „

e) bei dem Etat der Provinzial-Arbeitsanstalt
Vrauweiler............11002 „

und 1938
ä) bei dem Etat der Provinzial'Hebammenlehranstalt 3 600
e) bei dem Etat der Provinzial-Taubstummenanstalt

Vrühl.............. 761
k) bei dem Etat der Taubstummenanstalt Neuwied 4 592
3) bei dem Etat der Provinzial-Blindenanstalt Düren 1 425
K) bei der früheren Irrenanstalt Siegburg ... 118?

und 250
i) bei dem Etat der Provinzial-IrrenanstaltAndernach 2 911
K) bei dem Etat der Provinzial-Irrenanstalt Bonn 2 958

und 200
I) bei dem Etat der Provinzial-Irrenanstalt Düren 200

w) beidemEtatdcrProvinzilll-IrrenanstaltGrafenberg 2 655
n) bei dem Etat der Provinzial-Irrenanstalt Merzig 305
o) im Bereiche der Provinzial »Straßenverwaltung

sind an Pensionen jährlich zu zahlen 74 828 M.
und 8 09? ..

Zu übertragen 82 920 M. 67 406 M. 98 280 M-
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Uebertrag 82 920 M. 67 406 M. 98 280 M.
ferner an Wittwen- und Waisen¬
geldern ......... 18 000 „

zusammen 100 920 M.
Aus dem Etat der Provinzial-Strahen»

Verwaltung wird aber nach dem festgesetzten Bei»
trage von 15°/» des Gehaltes für Pensionen,
Wittwen- und Waisengelder nur an Beiträgen
erhoben . . . .......6? 210 M.

Hierzu lommen die Zinsen des
auf den neuen Etat übernommenen
Fonds für die Hinterbliebenen der
Straßenllufsichtsbeamtenmit 3°/° von
184000 M.........5520 „
und an Strafgeldern..... 2 300 „
so daß aus dem Etat der Strahenverwaltung im
Ganzen nur ............ 75030 „
für Pensionen, Wittwen- und Waisengelder gezahlt werden, also
weniger wie das Bedürfniß ............ 25 890 „
um welche Summe der Straßen-Etat durch Uebernahme aller
Pensionen sowie Wittwen- und Waisenbezüge auf den neuen
Etat entlastet worden ist.

Nach Abzug dieser Entlastungen im Gesammtbetragevon 93 296 M.
bleibt für den im neuen Etat zur Zahlung von Pensionen «.
vorgesehenenZuschuß von ............. 28280 „
nur ein wirklichesMehrerfordernih von ........ 4 984 M.

Dieser Mehrbedarf hat feine Entstehung im dem vorgeschlagenen Erlasse
der Beiträge der Beamten an die Wittwen» und Waisenlasseund wird dieserhalb
aus den besonderenBericht des ProvinzialausschussesBezug genommen.

2. In Titel II Nr. 6 ist als Zuschuß zu den Kosten des Landarmen-
wesens vorgesehendie Summe von 1450 000 M,

Hiervon entfallen
2) auf die Kosten der gewöhnlichen Lanbarmenvfiege auf Grund des

Gefetze« vom 6. Juni 1870.......800000 M.
gegen 72 0 000 „

im letzten Etat (wovon 700 000 M. im Wege
der Provinzialumlage erhoben und 20 000 M. aus
der allgemeinen Dotationsrente beigetragen wurden),

also mehr 80 000 M.

Dieser Mehrbedarf beruht auf dem steten
Anwachfen der Zahl der Landarmen und der^________________________

zu übertragen 80 000 M. 98 280 M.
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Uebertrag 80 000 M,
dadurchbedingtenErhöhung der Ausgaben für die
Pflege landarmer Personen. Die Ausgabe für
diesen Zweck betrug im Etatsjahre
1890/91 ....... 695 313,45 M.
1891/92 ....... 747 01018 „

also Steigerung 51696,73 „
Wenn das Anwachsen in dem Jahre

1891/92 in Folge der Theuerung auch als
außergewöhnlichbezeichnet werden muh, so wird,
so lange im gesetzlichenWege keine Abhülfe
erfolgt, doch noch stets ein weiteres Anwachsen
des Bedarfs des Landarmenverbandes nicht zu
vermeidenfein und deshalb der vorgesehene Kredit
von 800 000 M. für die Zeit bis 1. April 1895
sich eher zu niedrig als zu hoch erweisen. Die
gleiche Erscheinung zeigt sich bei allen übrigen
Landarmenverbänden der Monarchie.

Sodann sind
d) für die Kosten der erweiterten Armenpflege auf

Grund des Gesetzes vom 11. Juli 1891 in den
Haupt-Etat neu eingestelltworden ..... 650 000

98 280 M

macht zusammen mehr
Hinsichtlich der Nothwendigkeitund Höhe der für die erweiterteArmen¬

pflege in Ansatz gebrachten Summe wird auf den bezüglichenbesonderen Bericht
des ProvinzilllausschussesBezug genommen.

Es möge hier nur die Bemerkung Platz finden, daß diesen neuen Be¬
lastungen andererseits auch Entlastungen sowohl für den Provinzialverband wie
die Gemeindengegenüberstehen. Die Letzteren haben nämlich in Zukunft für die
unter das Gesetz fallendenHülfsbedürftigen (Irre, Blinde, Taubstumme, Epilep¬
tiker u. f. w.) nur ein Drittel der Spezialkosten (Beköstigung, Bekleidung,
Reinigung und Arznei) zu zahlen, während die übrigen zwei Drittel der Spezial¬
kosten den Kreisen und die allgemeinen Kosten dem Provinzialverbande zur
Last fallen. In Folge dessen werden sich die von den Gemeinden zu zahlenden
Pflegekosten wesentlich verringern. Andererseits kann der Provinzialverband
die seither geübten freiwilligen Leistungen auf dem Gebiete der Fürsorge
für Irre, Blinde, Epileptikeru. f. w. einschränkenund die betreffenden Ausgabe¬
titel herabsetzen. Letzteres ist denn auch, wie später ziffermäßig nachgewiesen
wird, geschehen.

3. In Titel II Nr. 11L ist der Zuschuß für die Provinzial-Hebammen-
lehranstalt in Köln um ..............
höher angesetzt

730 000

660

Zu übertragen 828 940 M-
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Uebertrag 828 940 M.
Der Etat dieser Anstalt ist nicht bloß um den angeführten

Betrag von 660 M., sondern auch noch um die früher aus dem
Anstnlts-Etat gezahlte und jetzt auf den Pensions-Etat übernommene
Pension des ehemaligen Direktors Birnbaum mit 3600 M. gewachsen.

Der Grund der Erhöhung beruht in der vergrößertenFrequenz
der Anstalt nnd ferner in der Einführung eines poliklinischenUnter»
richts für die Hebammenschülerinuen,

4. Der Zuschuß für das Taubstummenweseu,Titel II Nr. 12, ist außer
dem Betrage für die auf den neuen Titel 2 des Haupt»Etats über-
nommeuenPensionen noch um ............ 11625 „
höher augesetzt. Diese Erhöhung ist durch die nothwendig gewordene
Uebernahmeder Taubstummenanstaltzu Aachen auf Provinzialfonds,
welche einen Zuschußvon 15 330 M. erfordert, entstanden.

5. Die Provinzial-Blindenanstlllt, Titel II Nr. 13, erfordert gleich¬
falls mehr .................. 2000 .,

6. Der Etat für Hochbauten,Titel II Nr. 15, mehr...... 350 „
7. Bei Titel IV sind zur Mehlverwendung die erhöhten Einnahmen

aus der Landesbant und an Ueberschüssen aus der Provinzial-Feuer.
Societät eingestellt,und zwar sollen von dem Mehrcrtrage aus der
Landesbank mit 20000 M. dem Etat für Förderung von Kunst
und Wissenschaft, Titel IV Nr. 1........... 5 000 „
ferner dem Etat für die Verwaltung der Provinzial-Museen, Titel IV
Nr. 2, ebenfalls................ 5000 „
und endlich dem Etat für gewerbliche Zwecke, Titel IV Nr. 3 . . 10000 „
zugewiesenworden, während der Mehr-Ueberschuhder Proviuzial-
Feuer-Socictät mit ............... 30000 .,
in Gemäßheit des Reglements zur Verwendung für gemeinnützige,
zugleich die Interessen der Societät fördernde Zwecke in den Etat
gestellt worden ist.

8. Endlich sind bei Titel V Nr. 1 für außergewöhnlicheAusgaben
bezw. zur Abrundung mehr verfügbar...........____ ^^ „

mithin im Ganzen mehr 896 237 M.

Dagegen weist der vorgelegte Voranschlag für die Jahre 1893/95
folgende Minder-Ausgaben gegenüberdem Etat für 1891/93 nach:

1. Bei Titel II Nr. 1, Etat des Provinziallandtllges, des
Provinzialausschussesund der Central.Verwaltungs.
behörde .............. 16 300 M.
hauptsächlich in Folge der bereits mehrerwahnten
Uebernahmeder Pensionen u. s. w.;

2. bei Titel II Nr. 2 aus demselben Grunde der
frühere Beitrag zur Wittwen- und Waisenkassemit 12000

Zu übertragen 28 300 M. 896 237 M.
4c»
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Uebertrag 28300 M. 896 237 M.
3. von dem Etat für die Unterbringung verwahrloster

Kinder Titel II Nr. 8 tonnten abgesetzt werden . . 750 „
4. der Zuschuß für die Anstalt zu Vrauweiler Titel II

Nr. 10 vermindert sich um ........ 47 000 „
hauptsächlich in Folge des Mehr-Erträgnisses aus
dem Arbeitsverdienste der Häuslinge und der er»
wähnten Uebernahme der Pensionen u. s. w. von dem
Etat der Anstalt auf den neuen Etat. Titel II Nr. 2.

5. die Zuschüssefür das Irrenwesen, Titel II Nr. 14,
sind um ..............255000 „
herabgesetzt nnd zwar aus dem vorstehendbei Pos. 4
erwähnten letzteren Grunde und in Folge der Zurück«
führung des den Kurkrankenfrüher gewährtenFrei«
jahres auf ein Freiquartal (zu vergl. besonderer
Bericht des Provinzialausschusses über die außer»
ordentlicheArmenpflege);

6. die Zuschüssefür die Unterbringung der Epilektiler,
Titel II Nr. 16, find um........ 50600 ..

und
7. diejenigen zur Unterstützung milder Stiftungen u. s. w.,

Titel II Nr. 17, um.......... 12000 ,.
aus den bereits oben (Seite 312) angeführtenGründen
herabgesetzt worden,
Tagegen ist der Betrag für Verzinsung und Tilgung
der Iirenanstaltsbauschuld mit 300 000 M., welcher
früher im Wege der Provinzialumlage aufgebracht
wurde, nunmehr unter Titel II Nr. 14 I' auf die
aus der Dotationsrente zu bestreitenden Zuschüsse
übernommenund die bezügliche Ausgabe unter Titel V
mit demselben Betrage abgesetzt worden.

8. Endlich sind bei Titel V die Pensionen u, f. w. für
die frühere Anstalt zu Siegburg fortgefallen mit 158? „

Nach Absetzungdieser Minder-Ausgaben mit zusammen ..... 395 237__ ,,
bleibt noch eine Mehr-Ausgabe von .............. 501000^M-

Diese Mehr-Ausgabe findet ihre Deckung
1. in der Erhöhung der Provinzialabgaben um........ 450 000 M-
2. in den Mehr-Einnahmen bei Titel IV (Landesbanl und Provinzial-

Feuer-Societät) mit ............... 50 000 „
und

3. in der Mehr-Einnahme an Zinfen vorübergehend angelegter Be¬
stände mit ................... 1000^,

zusammen^^oo^M.
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II

Der Haupt-Etat schließt, wie bemerkt, an direkten Einnahmenab mit 8 381 000 M. — Pf.
Die eigenen Einnahmen der einzelnen Verwaltungszweige und

Anstalten an Pflegegeldern. Arbeitsverdienstu. s. w, betragen . . . 5 348 679 „ 36 „
mithin Gesammt-Einnahme 13 729 679 M. 36 Pf.

denen an Gesammt-Ausgabe die Summe von .........13729679 „ 36 „
gegenübersteht.

An Prouinzialabgaben sollen nach dem Voranschlageerhoben werden:
1. zur Ergänzung des Provinzialstraßenfonbs bezw. zur Verwaltung und Unterhaltung

der früheren Bezirlsstrahen ...........2 300 000 M. — Pf.
2. für Landarmenlosten ............. 1450000 „ — „

zusammen 3 750 000 M. — Pf.
da« sind etwa 10«/, der direkten Staatssteuern nach der neuen Ver¬
anlagung, gegen ................... 3 300 000 „ — „
»n der Etatsperiode 1891/93, also mehr .......... 450 000M. — Pf.

Diese Erhöhung der Provinzialabgabe ist lediglichFolge der gesetzlichen Bestimmungen
und der hierdurch herbeigeführten Belastungen des Provinzialverbandes.

Die Umlage für die Unterhaltung der ehemaligen Bezirlsstrahen — 4526 Km — würde
in Folge der Einnahmen auf Grund des Gesetzes vom 4. August 1891 über die Voraus¬
leistungen der Fabriken u. s. w., welche mit 175 000 M. in den Strahen-Etat eingestellt sind,
sowie in Folge der Uebernahme eines Theiles der Pensionen, Wittwen- und Waisengelder (zu
vergl. Seite 311) mit 25 890 M, von dem Provinzial-Straßenetat auf den neuen Pensions. :c. Etat
um etwa 200 000 M. sich vermindert haben, wenn nicht bei der Strahenoerwaltung ein dringendes
Bedürfniß zur Deckungaußerordentlicher Ausgaben hervorgetreten wäre. Dieses Bedürfniß hat
sich nach dreifacher Richtung geltend gemacht.

1. Durch das Gefetz, betreffend die Abänderung der Verordnung vom 17. März 1839
über den Verkehr auf den Kunststraßen, vom 20. Juni 188? ist das höchstezulässige
Ladungsgewicht eines Fuhrwerkes von 5000 K3 auf 7500 K3 erhöht worden.

Die zahlreichen hölzernenBrücken, namentlich im Gebiete des NiederrheinS, waren
nur auf das Ladegewichtvon 5000 K3 berechnet und genügen diefelben nunmehr dem
veränderten Verkehr gegenüber nicht mehr. Diefe Brücken müssen in Folge dessen
zum Theile umgebaut, zum Theile neu errichtet werben, obwohl dieselben, abgesehen
von der gesetzlichen Erweiterung des Ladegewichtes,noch auf lange Jahre hinaus dem
Verkehre genügt hatten.

2. Die vorgedachtewesentliche Erhöhung des Labegewichte«, wovon insbesondereFabriken
Gebrauch machen, hat vielfach die Ersetzungder bisherigen Chaussirungdurch Pflaster
erforderlich gemacht, indem insbefonbere in Ortschaften und in feuchten Lagen keine
Chaufsirung dem erhöhten LadegewichtWiderstand leisten konnte. Außerdem haben
die Fortschritte in der Anlage von Pflaster die Uebelstände der noch aus früherer
Zeit herrührenden Pflaster so start hervortreten lassen, daß von allen Seiten auf
Umlegung bezw. Neuherstellungdes Pflaster« gedrängt wird.

3. Bei der ersten Anlage der Straßen und zwar insbesondereder Bezirlsstrahen ist auf
eine regelmäßige Entwässerung und Anlage von Rinnen in den Ortschaften zu wenig

40»
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Bedacht genommenworden. Dieser Uebelstandist namentlich bei der fortschreitenden
Bebauung in industriellen Gegenden hervorgetreten und bildet derselbe den fort¬
währenden Gegenstand von Klagen und Beschwerdenvon Seiten der Besitzer und
Behörden.

Der Provinzialausschuß hat die zur Beseitigung dieser drei Uebelstiinde erforderlichen
Ausgaben zusammenstellenlassen. Diese Zusammenstellung, welche als Anlage diesen« Berichte
angeschlossen ist, belauft sich im Ganzen auf die Summe von 2139 400 M.

Die Ausführung dieser außerordentlichenArbeiten lann nicht in einer Etatsperiodc,
sondern nur allmahlig in dem Zeitraum von 8 bis 10 Jahren geschehen. Um Letzteres zu er¬
möglichen, ist in dem vorgelegten Etat der Kredit für außerordentlicheAusgaben von 95 000
auf 295 000 M., also um 200 000 M. erhöht worden. Nach Ausführung der verzeichneten
außerordentlichen Bauten und Pflasterungen wird der bezügliche Etatskredit wieder auf den
ursprünglichen Betrag von 100 000 M. herabgesetzt werden können und in dieser Höhe auf eine
lange Reihe von Jahren genügen.

Düfseldorf, den 5. Oktober 1892.

Der Provinzialausschuß:
Freiherr von Solemacher, Klein,

Vorsitzender. Lcmdesdirettllr.
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Anlage zu Drucksachen. Nr. 111.

Zusammenstellung
der

in den nächsten 8 bis 10 Jahren von 1893/94 ab erforderlich werdenden größeren
BrückenblUlten und Pflasterungen auf den Proumzialstraßen der Rheinprouinz.

(Beträge unter 5000 M. sind nicht aufgenommen.)

Lau¬
fende
Nr.

Deal' slchtigte Bauausführung.

Erforderlicher Geld¬
betrag für

Drückt»-
bauten

MaiKrun-
gen

I. Lllndes-BllllllmtSaarbrücken.

Umbau der Brücke zwischenSt. 17,8 und 17,» der Prouinzialstrahe
Tholey-St. Wendel-Kaiserslautern (8,5 in Lichtweite). Der in
Bearbeitung befindliche Anschlag wird eine Summe erreichen von

Die alte Brücke hat einen holzeinen Ueberbau und massive
Landpfcilcr. Der Ueberbau befindet sich in höchst mangelhafter
Verfassung, so daß eine Ersetzunggeboten ist, während die Pfeiler
voraussichtlichnur zum größeren Theil zu erneuern sein werden.

Umpflllsterung in Vaumholder zwischenSt. 20,« ^ 20 in und
20,? ,- 50 in der Prouinzialstrahe St. Wendel-Lautereckenauf
130 in Länge und in durchfchnittlicherBreite von rot. 9 ru,
veranschlagt zu ................

Das vorhandene Pflaster aus Melaphyrsteinen, welches an
gutes Pflaster anschließt, befindet sich in recht schlechtem Zustande.
Die Steine sind zum großen Theile verschlissen und von krotzen-
llhnlicher Gestalt. Eine Erneuerung erscheint im Uebrigen um
so dringender, als die Stadt selbst ihre auf die Provinzmlstrahe
stoßendenSeitenstraßen mit gutem Pflaster versehen hat.

Neupflasterung bei St. Johann zwischen St. 1,7 «- 54 rn und 2,°
der Prouinzialstrahe Saarbrücken-Ringen auf rot. 246 in Länge
und in 6 m Breite, veranschlagt zu.........

Die fragliche Strecke ist chaussirtund hat einen solch' lebhaften
und schweren Lastfuhrwertsverkehr,daß die bisherigeDeckendauer

Zu übertragen

8 500

8 400

8 500

13 000

21400
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Uebertrag
2 bis 3 Jahre betrug. Eine spezielleKostenberechnung ergab, daß
die Herstellung und Unterhaltung des Pflasters sehr viel geringere
Kosten verursacht, als die Unterhaltung der Chaussirung.

Um- und Neupflllsterungim Orte Dudweilerzwischen St. 6,» ->- 2? iu
und 6,< -!- 28 in der Provinzialstrahe Saarbrücken-Vingen auf
101 m Lange und in 8,4 m durchschnittlicher Breite (einschließlich
Rinnen), veranschlagt zu .............

Das vorhandene Pflaster ist ein altes Melaphyrpflaster und
befindet sich in recht mangelhaftem Zustand. Die Steine sind
zum größten Theile verschlissen, so daß dieselbennach erfolgter
Ablichtung nur mehr zu dem gleichfalls umzulegendenNinnen-
pflaster verwendet werden können.

Neupflasterung im Orte Vrebach zwischen St. 1,i und 2,, der Pro¬
vinzialstrahe St. Johann - Vrebach - Fechingen (Theilpflasterung),
veranschlagt zu ................

Die Chausirung im Orte Vrebach ist bei dem lebhaften Ver¬
kehr sehr schwer in ordnungsgemäßem Zustande zu erhalten und
sind vielfachePetitionen um Pflasterung der Strecke eingelaufen.
Die Neupflllsterung der ganzen in Betracht kommendenStrecke
würde einen Kostenaufwanderfordern von ca. 65 000 M. In der
Voraussetzung,daß die Gemeinde sich zu einem erheblichen Theile
an der Neupflasterung mitbetheiligt, ist zunächst ein Betrag von
15 000 M. für die Pflasterung einer Theilstrecke eingestellt worden.

Erneuerung des Pflasters in Ottweiler zwischen St. 29,, und 29,»
4- 88 m der Provinzialstrahe Saarbrücken-Vingen, veranschlagtzu

Das vorhandene Pflaster (einschließlichdes Rinnenpflasters)
bedarf wegen seines schlechten Zustandes der Erneuerung. Die
Fahrbahn ist zu 5,4 m Breite und jede Rinne zu 1 w Breite
angenommen.

Summe für I. Landes-Vauamt Saarbrücken

8 500 21400

6 200

15 000

15 700

8 500 58 300



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 32. 319

II. Lllndes-Bauamt Merzig.
Umbau der baufälligen Holzbrückeüber die Prims bei Krettnich

zwischen St. 31,e und 31,? der Provinzialstraße Merzig-Birlenfeld.
Die jetzige Brücke hat 3 Oeffnungenmit hölzernenMitteljochen

und massiven Landpfeilern, deren lichte Entfernung 24,«» in be¬
tragt. Da die Landpfeiler noch brauchbar sind, wird beabsichtigt,
die Holzconstrultiondurch einen eisernen Ueberbau zu ersetzen. Die
Kosten betragen vorbehaltlichspezieller Veranschlagung....

Neubau der alten Holzbrücke bei Dagstuhl in St. 28,2 der Provinzial-
strahe Merzig-Virlenfeld.

Die jetzige Brücke ist baufällig, hat 8 in lichte Weite, massive
Landpfeiler und ein doppeltes Hängewerk. Die Kosten des Neu¬
baues betragen vorhaltlich spezieller Veranschlagung ....

Umbau der baufälligen Holzbrückeüber den Imsbach in Mettnich
zwischenSt. 35,» und 35,4 der Provinzialstraße Merzig.Birtenfeld.

Die jetzige Brücke genügt nicht den gesetzlichen Anforderungen be¬
züglich der Tragfähigkeit. Sie hat 2 Oeffnungen K 4,7» m lichter
Weite, massive Pfeiler und hölzerne Balkenconstruktion. Die neue
Brücke erhält Eisenconstruktionmit Beibehaltung der massiven
Pfeiler. Die Kosten betragen vorbehaltlich spezieller Veranschlagung

Umbau der Holzbrücke über die Prims bei Bettingen zwischen St.
50,l und 50,» der Provinzialstraße Trier-Saarbrücken-Saargemünb

Die jetzige hölzerne Sprengwertsbrücke hat 4 Oeffnungen
K 12,°° m lichter Weite und massive Pfeiler. Die Holzconstrultion
genügt nicht den gesetzlichen Anforderungen bezüglich der Trag¬
fähigkeit und wird durch einen eisernen Ueberbau zu ersetzen sein.
Die Pfeiler werben beibehalten. Die Kosten betragen vorbehaltlich
speziellerVeranschlagung rot .............

Notiz: Die Beseitigung der vorgenannten Holzbrücken ist dringlicher
geworben durch den bevorstehenden Eisenbahnbau Hermesk«c-Wemn,°tsn>°.ler,

zulässigen Ladegewichts auf längere Ze.t mcht
thunlicherscheint.

Um» und Neupflasterung in Merzig auf den Provinzilllstrahen Trier-
Saarlouis und Merzig-Birkenfeld einschließlich der Um- und An-
legung von seitlichen Rinnen veranschlagt zu .......

Zu übertragen

22 000

10 000

10 000

60 000

68 700
102 000 68 700
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Uebertrag
Es handelt sich um folgende Strecken:

») bezüglich der Nmlegung des vorhandenen Pflasters um die
Strecke von St. 20,, -s- 60 m bis 20,» mit einer
Länge von .............. 40 u,
und von St. 20,» -»- 36 m bis 21,, -j- 28 m mit
einer Länge von ............ 792 „
der Straße Trier-Saarlonis,
sowie um die Strecke von St. 0,« bis 0,» -j- 56 m, mit
einer Länge von ............556 „
der Straße Merzig-Virkenfeld,
mithin um eine Gesammtlänge von .....1388 m
in wechselnden Breiten. Gesammtsläche10 300 ym.

d) bezüglichder Neuanlage von Pflaster auf seither chaussirten
Strecken um die Strecke von St. 20,° -> 75 ui bis 20,, -^ 60 m
mit einer Länge von.......... 85 n»
und von St. 21,i 4- 28 m bis 21,, -j- 70 ru mit
einer Länge von ......-..... 42
der Straße Trier-Saarlouis,
sowie um die Strecke von St. 0,» 4- 56 n, bis 0,«
mit einer Länge von.......... 44 „
der Straße Meizig-Birkenfeld,
mithin um eine Gesammtlänge von ......171 m
in wechselnden Breiten. Gesammtslächei-ot. 1980 qui.
Die Ausführung ist schon seit Jahren ein Bedürfniß und

stets verschoben worden, weil das Projekt einer Wasserleitung
vorlag. Dieses Projekt ist nach neuerer Mittheilung gescheitert.

Summe für II. Landes-Bauamt Merzig.

III. Landes-Vllullmt Trier.
Vacat.

102 000

102 000

68 700

68 700
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IV. Lllndes-Bmmmt Cnes-Berncastel.
Um- und Neupflasterung in Trarbach zwischen St. 9,8 ^- 84 m

und I0,i« ^ 23 m der Provinzialstraße Longcamp-Trarbachauf
139 m Länge und in 5,i iu Breite mit rot. 700 um nach
spezieller Veranschlagung .............

Die Umpflllsterung der betreffendenStrecke ist nnt Rücksicht
auf die beabsichtigte Kanalisirung der Strecke seither verschoben,
nunmehr aber dringendes Bedürfniß geworden.

Um- und Neupflasterung in Als zwischen St. 19,, -j- 1 iu und
19,» -!- 24 iu der Provinzialstraße Lutzerath-Alf auf 223 iu
Länge und in wechselnder Breite mit rot. 1360 ym, aus Nor¬
malsteinen in der Mitte und Seitenpflaster aus alten Steinen,
nach speziellerVeranschlagung ...........

Die Durchfahrt Alf hat im Sommer regen Fuhrverkehr nach
Bad Vertrich und bedarf das Pflaster dringend der Erneuerung.

Um- und Neupflasterung in Wittlich zwischen St. 3?,6 -j- 78 iu
und 3?,? -j- 46 iu auf eine Länge von 68 iu bei 3,8 iu Breite
und zwifchen St. 38,o -j- 28 in und 38,i -j- 23 iu auf eine
Länge von 95 in bei 5,?» m Breite der Provinzialstraße Trier-
Coblenz mit rot. 803 <M nach speziellerVeranschlagung. . .

Das jetzige Pflaster besteht aus ungleichen,holperigen Steinen
und giebt zu vielen Klagen Veranlassung.

Neuanlage von Pflaster in Berncastel zwischen St. 4,8 -»- 50 iu
und 5,i auf eine Länge von 250 m bei 5 m Breite der Pro¬
vinzialstraße Mülheim-Verncastelund zwischen St. 44,< ^- 10 m
und 34,4 -^ 94 iu auf eine Länge von 84 iu bei einer Breite
von 5,»i iu der Provinzialstraße Trier-Verncastel-Büchenbeuren
mit zusammen 1696 yin aus neuen Normalsteinen nach spezieller
Veranschlagung ................

Die jetzige Chaussirung dieser verkehrsreichenStrecken inner¬
halb der Stadt Berncastel läßt sich trotz häufigen Abschlammens
nicht in genügendemZustande erhalten.

Summe für IV. Landes-Vauamt Cues-Berncastel

0U0

61UU

5 100

13 750

29 950

41
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Lau¬

fende
Nr.

BeabsichtigteBauausführung.

Erforderlicher Geld¬
betrag für

Mastern«-Drücken-
omtten gen

V. Lllndes-BllMlnt Kreuzmch.
Neubau der hölzernen Brücke in Vüchenbeuren zwifchenSt. 56,3

und 5N,< der Provinzialstraße Bingen - Trarbach. Das Mauer-
wert und der Holzüberbau der jetzigen Brücke, ist in baufälligem
Zustande. Der neuen Brücke, welche mafsive Landpfeilcr und
eifernen Ueberbau erhalten soll, wird, um den öfter eingetretenen
Ueberfluthungen zu begegnen, anstatt der feitherigen Lichtweite
der alten Brücke von 3,»« in eine solche von 4,« m gegeben.
Die Kosten betragen nach dem aufgestelltenAnschlag und Projekt

Neubau der Brücke über den Simmerbach zwischen St. 35,» und
36,« der Provinzialstraße Boppard - Sobernheim. Die alte
gewölbte Brücke, deren baulicher Zustand den Neubau nothwendig
macht, hat 2 Oeffnungen i». 3,» m. Die neue Brücke wird eine
Oeffnung erhalten, welcherzweckmäßig eine größere Lichtweitezu
geben ist. Die Kosten werden vorbehaltlich spezieller Veran¬
schlagung betragen ...............

Neubau der Brücke über den HombrückerBach zwischen St. 49,8
und 49,4 der Provinzialstraße Vingen - Kirn - Bärenbach. Das
Mauerweil der alten gewölbten Brücke ist mangelhaft. Der
Mittelpfeiler zwifchen den beiden jetzigen Oeffnungen von je
3,» in Lichtweite ist unterfpült. Die alte Brücke, welche außer¬
dem ungünstig zur Straßenrichtung liegt, foll durch eine neue
massive Brücke, welche den genannten Bach mit einem Bogen
von 9 in Lichtweiteüberspannen wird, erfetzt werden. Die Kosten
betragen nach dem vorliegenden Anschlag ........

Erbreiterung der Glan-Arücke in Meisenheim zwischenSt. 2,i und
2,l der Provinzialstraße Staudernheim-Meisenheim. Die 48 m
lange Brücke bildet wegen ihrer schmalen Fahrbahn von nur 3,4
bis 3,? in Breite eiu Verkehrshinderniß. Die massiven Vrüstungs-
mauern sollen deshalb entfernt und beiderseitsFußwege von 1 in
Breite ausgekragt werden, wodurch es ermöglicht wird, der neuen
Fahrbahn eine Breite von 4,2 in zu geben. Die Kosten betragen
nach der vorliegenden speziellenVeranschlagung rot, . . .

Neubau der Fluth-Vrücke zwischen St, 4?,« und 47,, der Provin¬
zialstraße Ningen-Trarbach. Die alte gewölbte Brücke, welche 3

Zu übertragen

6100

8 000

14 500

0 000

34 600



Lau¬

fende
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BeabsichtigteBauausführung.

Uebertrag
Oeffnungen von 3,° bezw. 3,5« m Lichtweite hat, ist in unge¬
nügendem baulichen Zustand. Es ist daher deren Neubau in
Aussicht genommen und soll sie dabei einen eisernen Ueberbau
erhalten, bei welchem voraussichtlichdie an der Hahnenbach-Brücke
in Kirn disponibel gewordenen alten Vlechträger passendeVer¬
wendung finden können. Die Kosten betragen vorbehaltlich spe¬
zieller Veranschlagung ..............

Neubau der Nhaunelbach-Brückein Rhaunen zwischen St, 16,, und
16,8 der Provinzialstrahe Kirn - Kastellaun. Die alte gewölbte
Brücke, welche sich in einem mangelhaften baulichen Zustande
befindet und zudem ein Verkehrshindernih bildet, soll massiv er¬
neuert und dabei in 5,3 m Lichtweiteüberwölbt werden. Die
Kosten betragen vorbehaltlich speziellerVeranschlagung . . .

Neubau der gewölbten Brücke in Meddersheim zwischenSt. 13,»
und 14,u der Provinzialstrahe Meisenheim-Martinstein. Die alte
Brücke hat zwei Oeffnungen von je 3,» iu lichter Weite und
befindet sich in einem ungenügenden baulichen Zustande. Die
neue Brücke soll eine Oeffnung von rot. 7 in lichter Weite er¬
halten und gewölbt werden. Die Kosten betragen vorbehaltlich
speziellerVeranschlagung .............

Sicherung der Guldenbach- Brücke zwischen St. 8,5 und 8,s der
Provinzialstrahe Vingen-Kirn-Bärenbach.

Die Ausführung ist zunächst davon abhängig, daß Seitens
der Gebrüder Puricelli das denselbengehörende, unterhalb liegende
Wehr wieder hergestelltwird. Da dies voraussichtlichwahrend
der nächstenJahre geschehen muß, wird hier ein entsprechender
Betrag vorzusehen sein. Die Kosten werden nach dem vorlie¬
genden Anschlag betragen .............

Um- und Neupflllsterungin Simmern zwischen St. 34,, -4- 90 w
und 34,4 -j- 90 w auf eine Länge von 300 m bei einer durch¬
schnittlichen Breite von 7,s in der Provinzialstrahe Bingen-
Trarbach mit rot. 1000 o^m. Die Pflasterung soll in 4 m
Breite aus neuen Normalsteinen und seitlich aus alten Steinen

Zu übertragen

Erforderlicher Geld¬
betrag für

A'ückin-
bauten

.//

Maliern«-
gen

34 600

12 000

6 000

7 000

11500

71100

41*
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Lau¬

fende
Nr,

BeabsichtigteBauausführung.

Erforderlicher Geld¬
betrag für

Drücken-
bauten

Pfiasterun-
gen

Uebertrag
hergestellt werden. Die Kosten betragen vorbehaltlich spezieller
Veranschlagung ................

Das jetzige Pflaster ist so schlecht,baß es seit Jahren zu
Beschwerdenund Klagen Veranlassung giebt.

Neuanlage von Pflaster in Kreuznachzwischen St. 0,n und 0,» auf
eine Länge, von 500 in bei einer Vreite von 5,? 2 in der Pro-
vinzialstraße Kreuznach - Alzey mit rot. 2850 y,n. Die Kosten
betragen vorbehaltlich speziellerVeranschlagung ......

Die Chaussirung soll mit Rücksicht auf die höheren Unter¬
haltungskosten, in, Pflaster aus Normalsteinen verwandelt werden.

Um- und Neupflasterung in Meisenheim zwischen St. 2,? -j. 28 in
und 2,8 -j- 60 in auf eine Länge von 132 in bei einer Vreite
von 7,8 m der Prouinzialstrahe Meisenheim - Glan mit rot.
1030 hin. Die Pflasterung soll in 5 in Breite nu'l. neuen Nor-
malsteinen und seitlich aus alten Steinen hergestellt werden. Die
Kosten betragen nach der vorliegenden speziellen Veranschlagung

Das jetzige Pflaster ist so schlecht, daß es zu Beschwerden
und Klagen Veranlassung giebt.

Um- und Reupflasterung in Stromberg, Weiler und Waldalgesheim
zwischen St. 3,4 und 11,» -4- 70 m auf ca. 165 in Lange und
5 in Breite der Prouinzialstrahe Bingen - Trarbach mit rot.
1690 s^n. Die Durchfahrt Stromberg soll theilweise mit neuen
Normalsteinenumgepflastert und die dabei zu gewinnendenbrauch¬
baren alten Steine sollen zu den Seitenanschlüssenund Rinnen
daselbst, sowie zu 213 lfd. in 1,2 m breiten Ninncnanlagen in
den Orten Weiler und Waldalgeshenn verwendet werden. Die
Kosten betragen nach der vorliegenden speziellen Veranschlagung

Das jetzige Pflaster in Stromberg bedarf dringend der Er¬
neuerung und in den Orten Weiler und Waldalgesheim ist die
Anlage seitlicher Rinnen nothwendig geworden.

Summe für V. Lanbes-Bauamt Kreuznach

71100

10 000

18 000

5 400

71100

6 900

40 300
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VI, Landes-BammtCoblenz.
Unipflasterung in Vallendar zwischen St. 4,» -j- 3 ni und 5,» >

54 in der Piovinzialstraße Coblcnz-OIpemif 451 m Länge und
in ?,b m Breite, veranschlagt zu ........ . .

Das vorhandene Pflaster ist in sehr schlechtem Zustande und
der Erneuerung dringend bedürftig. Unter Wiederverwendung
einer Anzahl brauchbarer Steine zu den seitlichen Theilen -
die Steine sind vor mehrerenJahren nach stattgehabterBenutzung
der Strecke durch die Vahnverwaltung von letzterer eingepflastert
worden — soll die Pflasterung mit neuen Steinen in der Mitte
der Fahrbahn in nur 4 m Breite vorgenommenwerden.

Umpflastenmg im Orte Niederberg zwischenSt. 2,° -»- 8 m und
2,2 -> 80 m der Provinzialstraße Ehrenbreitstein-Montabaur auf
272 in Länge und in 7 in Breite, veranschlagtzu . . . .

Das alte Pflaster besteht meist aus mangelhaft abgerichteten
Feldwacken und liegt in ziemlich starker Steigung. In der
Mitte soll ein 4 iu breiter Streifen aus Normalpflastersteinen
genommen, zu den Seitentheilen die besten Steine aus dem vor¬
handenen Pflaster zugerichtetwerden.

Summe für VI. LandeS-Bauamt Coblenz

VII. Landes-Bammt Neuwied.

Neupflasterung in Linz zwischen St. 31,5 -s- 64 in und 31,» der
Provinzialstraße Bendorf-Honnef auf 230 m Länge und m
6.«, m Breite einschließlich Negulirung lc. des erhöhten Bantets,
veranschlagt zn ................

Die fragliche chaussirteStrecke befindet sich zwischen 2 ge¬
pflastertenStrecken. In Folge des starken Verkehr« auf der Straße,
welche zudem nicht hochwasserfrei liegt, ist die Umwandlungschon
im Interesse der besseren und billigeren Unterhaltung geboten.

Neupflasterung in Altenkirchen zwischenSt. 53,8 i- 12 m und
53,4 -I- 4 w der Provinzialstraße Coblenz-Olpe auf 10? w Lange
und in wechselnder Breite, veranschlagt zu . - - > ' ' '

Die fragliche chaussirte Strecke bildet einen Theil des Zufuhr-
Zu übertragen

18 700

11100

29 800

13 800

0 150

22 950
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Lau¬

fende
Nr.

BeabsichtigteBauausführung.

Erforderlicher Geld¬
betrag für

Mastern«-
gen

Uebertrag
weges zum Bahnhöfe Altenkirchen. Durch die Westerwaldbahn
hat sich auf derselben ein Verkehr entwickelt, welcher es nothwendig
erscheinen laßt, das bereits vorhandene Pflaster um obiges Stück
zu verlängern.

Summe für VII. Landes-Vauamt Neuwied

VIII. Lllndes-Bllmmt Bonn.

Um- und Neupflasterung in Meckenheim zwischen St. 12,4 ->- 35 in
und 12,? -4- 8? in und zwischen St. 12,° -j- und 41 in und 13,, ^
20 in auf eine Länge von 531 in bei einer Breite von 6,K in
der Provinzialstrahe Bonn-Trier mit rot. 3450 qin. Die Neu¬
pflasterung soll in 4 in Breite aus neuen Normalsteinen, im
Seitenvflaster aus alten Steinen hergestelltwerden. Die Kosten
betragen nach dem vorliegenden speziellenKostenanschläge. . .

Das jetzige Pflaster besteht aus holperigen ungleichenVasalt¬
steinen, über welche seit Jahren lebhafte Klagen der Bevölkerung
entstanden sind.

Um- und Neupflasterungin Adenau zwischen St. 45,« -^ 63 in
und 45,? -j- 83 in und zwischen St. 46,° -»- 35 in und 46,i -s-
36 in auf eine Länge von 226 rn bei einer Breite von 6 in
der Provinzialstraße Bonn-Trier mit rot. 1360 yin. Die Pflaste¬
rung soll in 3,°o m Breite aus neuen Normalsteinen und in
den Seitenanschlüssenaus alten Steinen hergestelltwerden. Die
Kosten betragen nach dem vorliegenden Spezialanschlag . . .

Die Qualität des vorhandenenPflasters ist dieselbewie beim
Pflaster in Meckenheim(vergl. 1).

Um- und Neuvflasterung in Nheinbach zwischen St. 5,5 -j- 50 in
und 6,i auf eine Länge von 550 in bei einer Breite von 7,»« in
der Provinzialstraße Essig-Mehlem mit rot. 4125 ym. Die
Pflasterung soll in 4 m Breite aus neuen Normalsteinen und
in den Seitcnanschlüssen aus alten Steinen hergestellt werden.
Die Kosten betragen nach dem vorliegenden Spezialanschlag . .

Die Qualität des vorhandenen Pflasters ist dieselbe wie beim
Pflaster in Meckenheim (vergl. 1).

Zu übertragen

22 950

22 950

21 000

9 000

22 500

;2 500
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Uebertrag
Um- und Neupflasterung in Hönningen zwischen St. 34,5 .,- 19 in

und 34,? -4- 42 in auf eine Länge von 223 m bei einer Breite
von ?,° nl der Provinzialstraße Bonn-Trier mit rot. 1670 ym.
Die Pflasterung soll in 3,5 m Breite aus neuen Normalsteinen,
in den Seiteuanschlüssen ans alten Steinen hergestellt werden.
Die Kosten betragen nach dem vorliegenden Spezialanschlag . .

Die Qualität des vorhandenen Pflasters ist dieselbewie beim
Pflaster in Meckenheim (vergl, 1).

Um- und Neupflllsterungin Ahrweiler zwischen St. 14,« -^- 74 m
und 14,? 4- 6? in. auf eine Länge von 693 iu bei einer Breite
von ?,?K m der Provinzialstraße Linz-Altenahrmit rot. 5370 ym.
Die Pflasterung soll in 4 iu Breite aus neuen Normalsteinen,
in den Seitenanschlüssen aus alten Steinen hergestelltweiden.
Die Kosten betragen nach dem vorliegenden Spezialanschlag . .

Die Qualität des vorhandenenPflasters ist dieselbe wie beim
Pflaster in Meckenheim(vergl. 1),

Um- und Neupflastcrung in WalporzheimzwischenSt. 16,, -s- 18 iu
und 16,8 -j- 66 m auf eine Lange von 248 in bei einer durch¬
schnittlichenBreite von 6 iu der Provinzialstraße Linz-Altenahr
mit rot. 1490 yw. Die Pflasterung soll in 3 m Breite aus neuen
Normalsteinen, in den Seitenanschlüssen aus alten Steinen her¬
gestellt werden. Die Kosten betragen nach dem vorliegenden
Spezialanschlag ................

Die Qualität des vorhandenen Pflasters ist dieselbe wie beim
Pflaster in Meckenheim (vergl. 1).

Um- und Neupflasterung in Bodendorf zwischenSt. 4,5 -»- 42 m
und 4,8 -> 59 m auf eine Länge von 317 iu bei einer Breite
von 7 m der Provinzialstraße Linz-Altenahr mit rot 2220 <iw.
Die Pflasterung soll in 4 rn Breite aus neuen Normalsteinen,
in den Seitenanfchlüsfeu aus alten Steinen hergestellt werden.
Die Kosten betragen nach den» vorliegenden Spezialanschlag . .

Die Qualität des vorhandenenPflasters ist dieselbe wie beim
Pflaster in Meckenheim (vergl 1).

Zu übertragen

52 500

9 000

30100

8100

13 000

112 700
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.^
. Uebertrag

Um- und Ncupflasterung in Oberwinter zwischen St. 42,2 -s- 16 in
und 42,» ^34 in auf eine Lange von 318 in bei einer Breite
von 6 in der Provinzialstraße Köln-Mainz mit rot. 1910 yin.
Die Pflasterung soll in 3 in Breite aus neuen Normalsteinen,
in den Seitenanschlüssen aus alten Steinen hergestellt werden.
Die Kosten betragen nach dem vorliegenden Spezialanschlag . .

Die Qualität des vorhandenen Pflasters ist dieselbe wie beim
Pflaster in Meckenheim (vergl. 1).

Summe für VIII. LandeS-Vauamt Bonn

IX. Lllndes-Bauamt Euslirchen.
Umpflasterung in Euslirchen zwischen St. 31,« ^- 70,5 in und

32,» -s- 13 in der gemeinschaftlichen Strecke der Prouinzialstraßcn
Köln-Trier und Vonn-Commern, sowie zwischen St. 32,« -s- 13 in
und 32,2 -4- 30 in der Provinzialstraße Köln-Trier auf 560 in
Länge und in wechselnder Breite, veranschlagt zu .....

Das Pflaster in Euslirchen ist, soweit einzelne Stücke in den
letzten Jahren nicht umgelegt worden sind, mangelhaft. Es ist
für die nächstenJahre die Herstellung der Ncupflasterung von
zwei Drittel der Gesammtliinge in Aussicht genommen. Der
Nest des Pflasters soll mit Benutzung der alten Steine in Stand
gesetzt werden.

Umbau der Ähr-Vrückezwischen St. 0,n und 0,i der Provinzialstraße
Dollendorf-Hillesheim,veranschlagt zu .........

Die alte Brücke hat eine Oeffnung von 8 in Lichtweite,
steinerne Landpfeiler und hölzernenUeberbau. Es ist sowohl der
Unterbau sehr mangelhaft, wie auch das Holzwerk in keiner guten
Verfassung. Dazu kommt, daß das Durchflußprofil der Brücke
ein zu geringes ist und in Folge dessen eine Stauung zum Nach¬
theil der oberhalb belegenenLändereien herbeigeführt wird.

Umpflasterung in Zülpich zwischen St. 34,7 »- 24 in und 35,8
-s- 54 in der Provinzialstraße Köln-Luxemburg und zwischen
St. 18,« 4- 56 m und 19,o - 12 in der Provinzialstraße Düren-
Zülpich auf 986 m Länge in wechselnder Breite, veranschlagtzu

Zu übertragen

112 700

5 700

700

122 700

24 00«»

27 000
'51000"
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Lau¬

fende
Nr.

BeabsichtigteSauausführuag.

Erforderlicher Geld¬
betrag für

Krücken-
bauten

Mustern«-
Leu

Uebertrag
Das Pflaster in Zülpich ist, soweit nicht einzelne Theile in

den letzten Jahren umgelegt worden, in einem recht schlechten
Zustande und bedarf dringend der Erneuerung. Die Steine,
meist Vasalt, sind derart abgenutztund abgerundet, daß mehrfach
Unfälle von Personen und Thieren vorgekommen sind. Der
mittlere Theil in 3,» in Breite soll aus neuen Steinen hergestellt,
zu den seitlichen Theilen sollen die alten Steine, soweit sie brauch¬
bar, zugerichtetund verwendet werden.

Summe für IX. Landes-Bauamt Euskirchen

X. Landes-Bauamt Prüm.
Neubau der Brücke über den Our-Fluß zwischen St. 11,5 und 11,«

der Provinzialstrahe St. Vith-Losheim. Die alte Holzbrücke,
welche 3 Ocffnungcn ü, 4,2 und 4,n» in und steinerne Pfeiler
hat, befindet sich in allen ihren Theilen in einem schlechten bau¬
lichen Zustande und genügt auch nicht den gesetzlichen Anforde¬
rungen bezüglich der Tragfähigkeit. Ihr Neubau ist somit noth¬
wendig. Die neue Brücke, deren Durchfluhvrofil um 0,5 in er¬
weitert werden soll, erhält 2 massive Land- und einen Mittcl-
ufeiler, sowie eisernen Neberbau. Die Kosten betragen nach dem
vorliegenden Spczialanschlag ............

Um- und Neupflasterung in Prüm zwischen St. 61,i 4- 20 in und
61,7 4- 50 in auf eine Länge von rot, 63? in bei wechselnder
Breite der Prouinzialstrahe Trier-Aachen mit rot. 3600 yni. Die
Pflasterung soll in 3,5 bis 4 in Breite aus neuen Normalsteinen,
in den Seitenanschlüssen aus alten Steinen hergestellt werden.
Die Kosten betragen nach dem vorliegenden Spezialanschlag . .

Das vorhandenePflaster ist schlecht und erneuerungsbedürftig,
besonders nachdem im verflossenen Herbst und Winter Seitens
der Stadt Wasserleitungsröhrenin demselbenverlegt worden sind.

Um- und Nenpflasterung in Malmedv zwischen St. 15,i -s- 55 in
und 15,8 ^ 73 m sowie zwischen St. 15,< -> 95 in und 15,5
-4- 18 in auf eine Länge von 240 rn bei wechselnder Brette der

Zu übertragen

51000

51 0N0

12 500

22 0N0

12 500
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Lau¬

fende
Nr.

BeabsichtigteBauausführung.

Erforderlicher Geld¬
betrag für

Drücken-
bauten

Master»«-
gen

Uebertrag
Provinzialstraße Bütgenbach-Sva mit rot, 1230 <^m. Die
Pflasterung soll in 3,« bis 3,9» iu Breite aus neuen Normal-
steinen, in den Seitenanfchlüfsen aus alten Steinen hergestellt
werden. Die Kosten betragen nach dem vorliegenden Spezial-
anschlag ..................

Das vorhandenePflaster ist schlecht und erneuerungsbedürftig.
Summe für X. Landes-Bauamt Prüm

XI. Landes-Bauamt Aachen.
Umvflastenmg zwischen St. 3,» -j- 15 m und 3,» -4- 75 m der

Provinzialstraße Aachen-Trier auf 660 m Lange und in 5,» m
Breite, bei Aachen, veranschlagt zu ..........

Das Pflaster auf den Provinzialstraßen, welche in Aachen
ihren Ausgangspunkt haben, befindet sich in äußerst mangelhafter
Verfassung, fo daß die Erneuerung in umfangreichemMaße ge¬
boten erscheint; andernfalls dürfte nach einer nicht zu langen
Reihe von Jahren dem schnell wachsendenBedürfnisse nur mit
ganz außerordentlich hohen Geldmitteln Genüge zu leisten sein,
da die Gesammtlänge des in Frage kommenden Pflasters 40 Km
übersteigt. In Erkenntniß des dringendenBedürfnisses ist bereits
in den letzten Jahren mit der Erneuerung des Pflasters auf der
Aachen-Triererund Aachen-RocrmonderStraße auf eine Gesammt¬
länge von etwa 600 in vorgegangen worden. Es möge hier
gleich unter Bezugnahme auf die folgende Nummer 4 angefügt
werden, daß ein verhältnißmäßig kleiner Theil des vorhandenen
Pflasters auf freier Strecke in Chaussirung umgewandelt werden
soll, und zwar einerseits, weil die Erneuerung des Pflasters zu
hohe Kosten verursachenwürde, andererseits, weil eine Ehaussi-
rung in Anbetracht des geringen Verkehrs und der örtlichen
Verhältnisse genügt, auch mit der Umwandlung des Pflasters in
Chaussirung bereits in den Vorjahren begonnen und eine Strecke
von annähernd 4 Km fertig gestellt worden ist. Das vorhandene
Pflaster auf den verschiedenenStraße» besteht aus Kohlensand¬
steinen, welche, soweit sie bei der Erneuerung noch als brauchbar

Zu übertragen

12 500 22 000

9 700

12 500 31 700

32 500

32 500



Anlagen zu den Sitzungsprotokolleu. Nr, 32. 331

Lau¬

fende
Nr.

BeabsichtigteOmmusfi'chnmg.

Erforderlicher Geld¬
betrag für

Brücken-
lmuten

PMstcnm-
gen

Uebertrag
befunden werden, zum Ausflicken des restirenden Pflasters, im
Uebrigcn zur Herstellung einer Grobschlag-Unterlage für die zu
chaussirende Strecke, fowie zu Rinnen benutzt werden sollen.

Umpflasterung in Linnich zwischen St. 26,» -> 56 m und 2?,n der
Provinzialstraße Aachen-Crcfeld auf 444 m Länge und durch¬
schnittlich6,? in Breite, veranschlagtzu ........

Das alte Pflaster ist sehr mangelhaft. Aus diesem Grunde
wurde bereits vor 2 Jahren mit der Erneuerung einer Theilstrecke
von 100 lfd. in begonnen. In Anbetracht dessen, daß ein Theil
der alten Steine seitlich der Bahn Verwendung finden kann, er¬
reichen die Kosten nur die nebenstehendeHöhe von 18 000 M.

Umpflasterung bei Aachen zwischen St. 1,8 -4- 43 rn und rot. 2,2
der Provinzialstraße Aachen - Noermond auf 35? ru Länge und
in 6,2 m Breite, einschliehlich der Herstellung erhöhter Fußwege,
veranschlagt zu ...............

Wie bereits unter Nr, 1 erwähnt, ist auf dieser Straße mit
der Umpflasterung begonnen worden. Anschließend hieran ist für
die nächsten Jahre die Erneuerung von weiteren 35? m in Aus¬
sicht genommen.

Umwandlung des Pflasters in Chaussirung zwischen St. 3,8 und
6,,, ferner zwischen St. 10,, ^ 25 m und 11,», sonne zwischen
St. 15,8 und 16,4 der Provinzialstraße Aachen-Noermundzwischen
Aachen uud Geilenkirchenauf 44?5 m Länge veranfchlagt zu

VergleicheBemerkung zu Nr. 1.
Summe für XI. Landes-Vauamt Aachen

XII. Landes-Vauamt Türen.

Umban der hölzernen Fluthbrücke über die Erst bei Möderath
zwifchcn St. 16,i und 16,« der Provinzialstraße Küln-Düre».
Diese Brücke, welche 2 Oeffnungen K ?,4 m Lichtwcite und em
hölzernes Mitteljoch hat, soll in den schadhaftenmafstven Ufer¬
pfeilern reparirt und in der Holzconstruktionerneuert werden,
um die gefetzlich vorgeschriebeneTragfähigkeit zu erzielen. Die

32 500

18 000

20 000

51000

121500

42*
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Kosten betragen nach der vorliegenden Projektskizze und dein
Spczialanschlllg ................

Die Erneuerung der Holzconstruktion erwies sich in diesem
speziellenFalle als billigste Lösung der gestelltenAufgabe.

Reparatur der Brücke über die Noer bei Iülich zwischen St. 26,«
und 26,4 der Prouinzialstraße Aachen-Köln. Auf den vorhande¬
nen Kiefernbohlenbelagdieser Brücke, welcherstark abgenutzt ist,
soll ein neuer Belag von 8 «in starken Eichenbohlenaufgebracht
weiden. Die Kosten stellen sich nach dem vorliegenden Svezial-
anschlag auf .................

Um- und Neupflasterung in Pattern zwischen St, 16,2 -j- 76 in
und 16,? -^ 50 in auf eine Lange von 476 in bei wechselnder
Breite der Provinzialstrahe Düren-Uldenhovenmit rot. 3100 hin.
Die Pflasterung soll aus neuen Normalsteinen hergestelltwerden.
Die Kosten betragen nach dem vorliegenden Spezialanschlag. .

Das vorhandene Pflaster hat wegen seiner schlechten Beschaf¬
fenheit fchon verschiedentlich Beschwerden veranlaßt und ist seine
Erneuerung deshalb schon seit längerer Zeit in Aussicht genommen.

Neuanlage von Pflaster an Stelle von Ehaussirung bei Iülich
zwischen St. 15,» -> 1«! in und 16,» -j- 39 ,n auf eine Lange
von rot. 113 ru bei verschiedenerBreite der Provinzialstraße
Düren-Iülich-Heinsberg mit rot. 624 <iin. Die Pflasterung soll
aus neuen Normalstcinen hergestellt werden. Die Kosten be¬
tragen nach dem vorliegenden Spezialanschlag ......

Es handelt sich um die nach dem Bahnhöfe führende chaufstrte
Strecke. Dieselbe ist durch Nübenverkehrso schwer belastet, daß ihre
Umwandlungin Pflaster aus ökonomischenGründen geboten erscheint.

Um- und Neupflasterung in Liblar zwischen St. 15,8 ? 30 in und
16,2 -s- 38 in auf eine Lange von 399 in bei wechselnder Breite
der Provinzialstraße Köln-Luxemburgmit rot. 3350 hin. Das
Pflaster soll in 3 n> Breite aus neuen Basaltsteinen, in den
Seitenllnschlüssen und Rinnen aus alten Steinen hergestellt werden.
Die Kosten betragen nach dem vorliegenden Spezialanschlag . .

Die Qualität des vorhandenen Pflasters ist dieselbewie beim
Pflaster in Pattern (vergl. 8).

Summe für XII. Landes-Bauamt Düren

7 300

10 000

25 000

)0"

17 300

15 500

46 000



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 32. 833

XIII. Lllndes-Baumnt Köln.

Umpflasterungin Brühl zwischenSt. 8,? -j- 10 in und 9,? ^ 60 in,
sowie zwischen St. 9,, -j- 68 in und etwa 10,4 der Provinzial-
strahe Köln-Trier auf 396 in Länge, veranschlagtzu ... .

Ein Theil des Pflasters in Brühl ist bereits in den Vor¬
jahren erneuert wordeu. Sobald die vorstehenden Strecken gleich¬
falls umgelegt worden sind, restirt nur ein kleineres Stück, wel¬
ches mit einem Theil der gewonnenen alten Steine in befriedi¬
genden Zustand gesetzt werden kann. Es werde noch bemerkt,
daß die Stadtgemeinde zugleich mit der Regelung der Entwässe¬
rungsverhältnisse und mit der Herstellung der Trottoirs nach ein¬
heitlichen! Plane vorgeht,

Umpflasterungeinzelner Strecken in Mülheim a. Nh. der Provinzial-
strahen Mülheim-Altenkirchenuud Köln-Düsseldorf,veranschlagtzu

Das Pflaster der verschiedenen Provinzialstraßen in Mülheim
befindet sich zum großen Theile in einem außerordentlichschlechten
Zustande. In den letzten Jahren sind bereits mit einem Kosten-
llufwande von ca. 60 000 M. Umpflasterungen zur Ausführung
gekommen. Eine Weiterführung der Umpflasterung ist dringend
erforderlich und wird zunächst die Verwendung eines Betrages
von 30 000 M. in Aussicht genommen.

Umpflasterung in Frechen zwischen St. 8,« -j- 6? in und 9,, der
Provinzilllstrahe Köln-Düren auf 433 m Lange und 5,? in Breite,
veranschlagt zu ................

Das vorhandeneBasaltpstaster in Frechen ist sehr mangelhaft
Bürgermeister und Gemeinderath beklagen sich alljährlich über
den Zustand desselben. Es ist zunächst eine Umpflasterung der
ersten besonders schlechten Strecke mit etwa 50°/« Zuschuß an
neuen Steinen in Aussicht genommeu.

Umpflasterung in B.-Gladbach zwischen St. 9,4 -^ 60 in und 9,?
-i- 90 in der Provinzialstraße Mülheim-Wipperfürth auf 330 in
Länge in durchschnittlich 5 in Breite, veranschlagtzu ... .

In V.-Gladbach befindet sich das Pflaster auf längere Strecken
in mangelhafter Verfassung und ist die Fortführung der Um¬
pflasterung mit einem entsprechendenZuschußvon neuen Steinen
zunächst auf vorstehendangegebene Länge in Aussicht zu nehmen.

Zu übertragen

16 500

30 000

13 000

10 000

69 500
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fende
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bauten

Maller««-
gen

Uebertrag
Umpflastenmg in Schlebufch zwischen St. 1,5 ^ 50 in und 1,8 der

Prouinzialstraße Schlebusch-Beyenburgauf 250 in Länge und
etwa 5,5» in Breite, veranschlagt zu ... . ....

Das 660 in lange Pflaster in Schlebufch ist alt und ver¬
schlissen,so daß eine Umvflasterung wenigstens der vorstehend
erwähnten, vertehrreichstenStrecke in Aussicht genommen werden
muh.

Umpflastenmg im Orte Dünnwald zwischen St. 4,» und 4,8 der
Prouinzialstraße Mülheim-Schlebuschauf eine Länge von 238 rn
und eine Breite von 5 in, veranschlagt zu.......

Größere Theile des vorhandenenPflasters sind so mangelhaft,
daß eine Erneuerung bezw. Umlegung dringend gebotenerscheint,

Summe für XIII. Landes-Vauamt Köln

XIV. Lllndes-Bauami Siegburg.
Anhohung und Neupflasterung in Veuel zwischen St. 0,° und 0,7

der Prouinzialstraße VeulOverath auf 200 rn Länge und 5 in
Breite, veranschlagt zu ..............

Die veranschlagteNeupflasterung liegt zwischen zwei bereits
gepflasterten Strecken von je 500 in Länge. Die Straße führt
an fraglicher Stelle durch eine Mulde, welche bei den größeren
Hochwassernvom Nheine überfluthet wird. Es schweben zwischen
der Gemeinde und dem Landesbauamte Verhandlungen über die
Höherlegung fraglicherStrecke und die Anlage von erhöhtenVürger-
steigen. Die Kosten der Pflasterung betragen 8500 M. und die
Kosten der Höherlegung einschließlichder Herstellung der Fuß¬
steige, jedoch abzüglich einer Beitragshälfte zu den Kosten der
letzterenSeitens der Gemeinde 4800 M.

Neupflasterung in Oberdollendorf zwischen St. 0,« -4- 10 in und
0,8 -7- 55 m der Provinzialstraße Niederdollendoif-Kircheivauf
245 in Länge und durchschnittlich 5,8 in Breite, veranschlagt zu

Die Straße in Oberdollendorfist sehr schmal, beiderseits be¬
baut und hat einen erheblichen Luftverkehr. Der Untergrund

Zu übertragen

69 500

8 600

7 600

«5 700

13 300



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr, 32. 33!

Lau¬
fende
Nr.

BeabsichtigteBauausführung.

Uebertrag
besteht aus undurchlässigemThon. In Folge dieser Verhältnisse
ist die Erhaltung einer ordnungsgemäßenChaussirungkaum möglich.
Es wurde deshalb in den letzten Jahren bereits eine größere
Strecke Neupflasterung hergestellt. Mit der vorstehend veran¬
schlagten Neupflasterung imrd die beabsichtigte Besserung des
Straßenzustandes zu Ende geführt sein.

Neupflasterung in Waldbröl zwischen St. 24,3 ->- 7? in und 24,8
> 36 in der Provinzialstraße Wiehlmünden-Noth ans 400 in
Länge und in 5 in Breite, veranschlagtzu .......

Die Pflasterung der Hauptstraße des Kreisortcs Waldbröl
ist seit einer Reihe von Jahren Gegenstand von Petitionen.

Umpflasterung in Oberpleis zwischen St. 9,» ^ 65 in und 9,« der
Provinzialstraße Pleisthalstraße auf 235 rn Länge bei einer
Breite (einschl.der Rinnen) von 6,75 in und gleichzeitige Her¬
stellung von Entwässerungsanlagen, veranschlagtzu .....

Die fragliche Strecke hat einen thonigen Untergrund, der in
jedem Winter zu bedeutenden Verwerfungen des an sich schlechten
Pflasters Veranlassung giebt.

Umpflasterung in Siegburg zwischen St. 26,i ^ 44 in und 26,2
^ 44,4 in der Provinzialstraße Mülheim-Altenkirchenauf, 100,4 in

Lange und in wechselnder Breite, veranschlagtzu .....
Die fragliche Strecke ist sehr mangelhaft und bedarf dringend

der Erneuerung, Bereits vor mehreren Jahren ist mit der Er¬
neuerung der Anschlußstrecke vorgegangen worden.

Erneuerung des Bohlenbelages der Sieg-Brücke bei Herchen zwischen
St. 11,» und 11,» der Provinzialstraße Wenerbusch-Herchen, ver¬
anschlagt zu .................

Der obere Bohlenbelag der Sieg-Brücke bei Herchen ist so
stark angegriffen, daß seine Erneuerung längstens im Jahre
1893/94 nothwendig wird. Bei dieser Gelegenheit soll dem
Nrückenbelagediejenige Stärke gegeben werben, welche der §. 4
des Gesetzes vom 20. Juni 1887 bedingt. Der vorhandene
10 ein starke Unterbelag wird alsdann zur Erneuerung des Ober-

Zu übertragen

Erforderlicher Geld¬
betrag für

Brücken-
bauten

^ü

Malier««-
gen

26100

18 200

13 800

13 800

16 500

7 000

67 800
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Erforderlicher Geld¬
Lau¬

betrag für
fende Beabsichtigte Kauaussi'chnmg. Krücken- Psiasterun-
Nr. bauten gen

^ ^

Uebertrag 13 800 67 800

belags benutzt und ein neuer 15 «ui starker Unterbelag hergestellt
werden.

7 Erneuerung des Pflasters in Oberkassel zwischen St. 3,» ! 10 in
und 4,i der Provinzialstraße Beuel-Honnef in 290 in Länge und
durchschnittlicher Breite von 5,95 in, veranschlagt zu ... . — 12 000

Das 765 in lange Pflaster in Oberkassel ist zum weitaus
größten Theile in schlechter Verfassung. Es ist zunächst die Er¬
neuerung vorstehender Strecke in Aussicht genommen.

Summe für XIV. Landes-Vaumt Siegburg

XV. Landes-Bauamt Gummersbach.

13 800 79 800

I Umpflasterung in Verschlag zwischen St. 57,2 ^ 35 in und 57,5
^ 85 in der Prouinzialstrahe Köln-Olpe auf 350 in Länge und

durchschnittlich 6,8» ui Breite, veranschlagt zu...... — 15 500

Das Pflaster in Verschlag ist, soweit dasselbe noch nicht um¬
gelegt worden, sehr schlecht und eine Neupflasterung dringend
nothwendig.

2 Umpflasterung in Engelskirchen zwischen St. 3?,» ! 30 in und
37,4 i- 9? i» der Provinzialstraße Köln-Olpe auf 16? in Länge
und durchschnittlich 5,?° in Breite, veranschlagt zu .... — 8 200

Erläuterung wie bei 1. Schon seit Jahren werden seitens
des Landraths und Bürgermeisters Klagen über den schlechten
Zustand des Pflasters geführt. Die fragliche Strecke bildet den
Zufuhrweg zum Bahnhof Engelskirchen.

3 Umpflasterung in Wipperfürth zwischen St. 23,5 !- 90 in und
23,? ^ 80 rn der Provinzialstraße Gummersbach-Hückeswagen
auf 190 m Länge bei einer Breite (einschl. der Rinnen) von

—, 10 000

Das Fahrbahnpflaster in der Stadt Wipperfürth ist theilweise
in einem schlechten Zustande. Es ist zunächst eine Erneuerung
desselben auf vorstehende Länge in Aussicht genommen.

Summe für XV. Landes-Vauamt Gummersbach

^___—
— 33M.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 32. 83?

Lau¬

fende
Nr.

BeabsichtigteZmmu<;fNlMMg.

Erforderlicher Geld¬
betrag für

Drücken-
bauten

Pfinsterun-
2««

XVI, Lllndes-Bauamt Elberfeld.
Neubau der Wuuper-Brücke bei Kohlfurth zroifchen St. 9,« und

9,? der ProniuzialstratzeElberfeld-Hitdorf. Diese aus dem vorigen
Jahrhundert stammende Brücke bildet ein Verkehrshindernis;und
ist Gegenstand wiederholter, begründeter Beschwerden. Es ist
bestimmt worden, daß die neue Brücke, zu der ein Projekt bereits
vorhanden ist, mit Rücksichtauf die Hochwasserverhältnisse der
Wuvocr eine Oeffnung mit einer Lichtweite von 30 in in der
Normalen und 32,» in in der Schrägen erhalten, sowie in Eisen
ausgeführt werden soll, die Kostenbetragen vorbehaltlich spezieller
Veranschlagung ................

Ncuanlage von Pflaster in Wald zwischen St. 13,i ^ 45 in und 13,4
auf eine Länge von 255 in bei einer Breite von 6 in der Pro-
vinzialstraßeVenrath-Fochemit 1530 <^in. Die Pflasterung wird
aus Normalsteinen hergestellt und betragen die Kosten nach der
vorliegenden speziellenVeranschlagung .........

Die Beseitigung der jetzt vorhandenen Chaussirung muß aus
ökonomischen Gründen vorgenommen werden, da der gesteigerte
Verkehr Pflasterung bedingt.

Neuanlage von Pflaster in Ohligs zwischen St. 0,° und 0,» ^ 91 in
auf eine Länge von 391 in, bei einer Breite von 5 in der Mer-
scheider Prouinzialstraße mit rot. 1960 ym. Die Pflasterung
wird aus Normalsteinen hergestelltund betragen die Kosten nach
dem vorliegenden Spezialanschlag ..........

Der Grund der Umwandlung der vorhandenen Chaussirung
in Pflaster ist derselbe wie bei der Pflastewnlage in Wald (vergl. 2).

Neuanlage von Pflaster in Wermelskirchen zwischen St. 18,°
^ 52 iu und 18,8 bei einer Länge von 148 m und in einer
Breite von 6,» in, sowie zwischen St. 18,» i- 15 in und 19,«
in einer Länge von 85 in bei einer Breite von 5 in der
Provinzialstrahe Schlebusch - Beyenburg mit einer Gesammtfläche
von rot. 1390 yin. Die Pflasterung soll in Normalsteinen an¬
gelegt werden und betragen die Kosten nach den vorliegenden
Spezialanschlllgen ........... < ' ,.

Die in Pflaster unizuwandelnden chaus'sirtenStrecken liegen
Zu übertrage»

52 000

15 500

16 000

14 200

52 000 45 700

48
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Uebertrag
einerseits zwischen bereits vorhandenen Pflasterstreckenin starker
Steigung, so daß die Chaussirung sich schlecht unterhalten Iaht,
andererseits bilden sie die Verlängerung vorhandenen Pflasters.
Die Umwandlung der Chaussirung in Pflaster erscheint aus
wirthschaftlichenGründen geboten.

Neuanlage von Pflaster in Burg zwischenSt. ?,° !- 82 in und 7,8
s- 30 in auf eine Länge von 248 in bei einer Breite von 4,5 in

der Provinzialstraße Solingen - Lennep mit 1116 <^in. Die
Pflasterung wird in Normalsteinen ausgeführt und betragen die
Kosten nach dem vorliegenden Spezialanschlag ......

Die chaussirteStrecke liegt in der engen Durchfahrt des von
Touristen viel besuchten Burg und läßt sich die Chaussirung
schlecht in Stand halten.

Neuanlage von Pflaster in Dabringhausen zwischenSt. 16,4 > 93 in
und 16,» -l- 23 in auf eine Länge von 130 in bei einer Breite
von 4,» in der Provinzialstraße Dhünwald-Hückeswagen-Grüne-
Landwehr mit rot. 590 yin. Die Pflasterung soll in Normal¬
steinen ausgeführt werden und betragen die Kosten nach der vor¬
liegenden speziellenVeranschlagung ..........

Die jetzt chaussirteStrecke neigt sehr zu starker Schlamm¬
bildung und giebt letztere zu Klagen besonderenAnlaß.

Neuanlage von Pflaster in Vohwinkelzwischen St. 1,9 ^ 6 in und
2,8 in einer Lange von 894 in bei einer Breite von 6 m der
Provinzialstraße Clberfeld-Sonnborn mit rot. 5360 yin. Die
Pflasterung wird in Normalsteinen ausgeführt und betragen die
Kosten nach dem vorliegenden Spezialanschlag .....

Die Pflasterung dieser jetzt chaussirtenStrecke muß wegen
des starken Verkehrs aus ökonomischen Gründen wegen der ge¬
ringen Dauer der Decken geschehen.

Um« und Neupflasterung in Ronsdorf zwischenSt. 6,8 bis 7,«
> 55 iu auf eine Länge von 255 in bei einer Breite von ?,° in

der Provinzialstraße Elberfeld-Radevormwald mit 2200 giu. Die
Pflasterung soll in 3 in Breite aus neuen Normalsteinen, in den

Zu übertragen

52 000 45 700

9 500

52 000

6 300

49 000

110 500



Anlagen zu den Sihungsprotokollen. Nr. 32. 339

Uebertrag
Seitenanschlüssenlc. aus alten Steinen hergestelltwerden. Die
Kosten betragen nach dein vorliegenden Spezialanschlag . . .

Der Zustand des vorhandenen Pflasters ist ein so schlechter,
daß die obige Pflasterung als durchaus nothwendig bezeichnet
werden muß.

Summe für XVI. Landes-Bauamt Elberfeld

XVII. Lllndes-Vllmmt M-Gladbach.
Umpflasterung in Rhendt zwischen St. 15,° und 15,? der Provinzial-

strahe Neuß-Nheydt auf eine Länge von 167,, in und durch¬
schnittlich5,« iu Breite, veranschlagtzu ........

Das Pflaster ist dringend erncuerungsbedürftig und bildet
die Wiederherstellung seit längerer Zeit Gegenstand der Gesuche
von, Oberbürgermeister«»»!und von Privaten.

Umpflasterung in Nheydt, zwischen St. 3,, l- 41 m und 3,, der
Provinzialstrahe Gladbach - Elfgen auf 559 m Länge und in
wechselnder Breite, veranschlagt zu ..........

Der Zustand des Pflasters ist so mangelhaft, daß er bereits
mehrfach Änlatz zu Beschwerdender Stadtgemeinde gegebenhat.

Neupflllsterung zwischen M.-Gladbach und Rheybt bezw. zwischen
St. 2,4 ->- 73 m und 3,i ^ 41 iu der Provinzialstrahe Glad-
bach-EIfgen auf 668 iu Lange und in wechselnder Breite, ver¬
anschlagt zu .................

Die fragliche chaussirteStrecke wird in hohem Maße durch
Fuhrwerkebeansprucht (durchschnittlich mit 800 Zugthieren täglich),
daß eine Neupflllsterung an Stelle der Chaussirung sowohl in
finanziellemInteresse der Provinz als auch, um den wiederholten
Petitionen zu entsprechen,geboten erscheint. Es möge noch er¬
wähnt werden, daß in der Mitte der Fahrbahn der Länge nach
das Pfeidebahngeleisegelegt ist und daß, da zwischen den Schienen
und beiderseits derselben ein 0.» m breiter Streifen Pflasterung
sich befindet, die Unterhaltung der verbleibenden schmalen chaussirten
Theile außerordentlichschwierigund dürftig sich gestalten muß.

Iu übertragen

Erforderlicher Geld¬
betrag für

Drückt«-
Imuten

^

52 000 ü117700

Pstastenin-
gen

110 500

7 200

300

14100

37 600

57 000

43'
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Uebeitrag
Umpflasterung in Erkelenz zwischen St. 89,» ! 22 in und 40,»

der Provinzialstraße Aachen-Crefeld auf 170 in ^änge und im
Mittel 5,» in Breite, veranschlagt zu.........

Erläuterung wie bei 2.

Nenpflasterung in Nheudt-GcneikenzwischenSt, 15,, ! 45 in und
15,2 s- 53 m der Provinzialstraße Neuß - Rheydt auf 108 n>
Länge und 5 m Breite, veranschlagt zu........

Erläuterung wie bei 3.
lw. Es wird bemerkt, daß im Zuge der Orkelenz-Heinsberg'er Provinzial¬

straße zwischenWnssenberg und Heinsberg eine größere Zahl hölzerner Brücken,
unser diesen die Brücke bei Unterbroich liegt. Wenn es auch, abgesehen von
der durch das neue Rabfelgengesetz »erlangten Tragfähigkeit der Brücken,
im Interesse einer zweckdienlichenDisposition der Strnßenbauarbeiten gelegen
wäre, diese Arücken in solche mit massivem Ober- und Unterbau umzuwandeln,
so erschien doch die hierzu erforderliche Kostensumme zu bedeutend, um die
Neuherstellung zu beschleunigen. Es wird vielmehr beabsichtigt, allmahlig,
nach Maßgabe der Mittel des gewöhnlichen Unterhaltung^ - Etats mit den
fraglichen Umbauten vorzugehen, und erscheint eine Hiuzügerung umso eher
zulässig, als der Verkehr auf der Strecke kein schwerer ist bezw. voraussichtlich
werden wird.

Summe für XVII. Landes-Bauamt M.-Gladbach

0 400

08 000

XVIII. Landes-Vallanit Ciefeld.
Bemerkung: Der Neubau nachstehender Holzbrücke» ist durch den un¬

genügenden baulichen Zustand und in Folge der erhöhten Anforderungen des
Lastuerlehrs auf Grund des neuen Nadfelgcngesetzes nothwendig geworden,

Umbau der hölzernenBrücke bei Grefrath zwischen St. 21,, und 21,8
der Provinzialstraße Gladbach-Straelen. Dieselbe ist 5,« in im
Lichten weit und soll ihr jetziger hölzerner Ucberbau, mit Bei¬
behaltung der massiven Widerlager, in Eisenconstruktion um¬
gewandelt werden. Die Kosten betragen vorbehaltlich spezieller
Veranschlagung ................

Neubau der hölzernenBrücke bei Süchtcln zwischenSt. 13,9 und 14,»
der Provinzialstraße Crefeld-Süchteln. Die jetzige Brücke ist
baufällig, 9 ni in: Lichten weit und hat massive Widerlager.
Die neue Brücke soll gleichfalls massive Widerlager erhalten und
im Uebrigen in Eisenconstruktionerneuert werden, die Kosten be¬
tragen vorbehaltlich speziellerVeranschlagung ......

Zu übertragen 10 000



Anlagen zu den Sitzungsprulokollen. Nr. 32. 341

Lau¬

fende
Nr.

BeabsichtigteBauausführung.

Erforderlicher Geld¬
betrag für

Mücken-
lmuten

Pflaster«»-
ll«n

Nebertrag
Neubau der hölzernen Brücke bei Süchteln zwifchcn Et, 13,» und 13,?

der Provinzialstraße Crefcld-Süchteln, Die lichte Weite beträgt
3,7? m. Im Nebrigen gilt auch hier das bei 2 Gefügte, Die
Kosten betragen vorbehaltlichspeziellerVeraufchlagung . . . .

Neubau der hölzernen Brücke bei Lobberich zwischenSt. 6,» und 6,4
der Provinzialstraße Grefrath-Brevell, Die Lichtweite beträgt
4,»» m. Statt des jetzigen hölzernen Ueberbauesund der hölzernen
Ortjoche soll die neue Brücke massive Widerlager und Eisen-
construktion erhalten. Die Kosten betragen vorbehaltlich der
speziellen Veranschlagung .............

Umbau der hölzerneu Brücke zwischenSt. 3,« und 4,„ der Provinzial¬
straße Aldekerk-Vorst. Die Brücke hat 3,? ,u Lichtweiteund soll
ihr jetziger hölzerner Ueberbau unter Beibehaltung der massiven
Widerlager durch Eisenconstruktion ersetzt weiden. Die Kosten
betragen vorbehaltlich der speziellen Veranschlagung.....

Neubau der hölzernen Niers-Brücke bei Wachtendonkzwischen St.
7,« und ?,? der Provinzialstraße Kempen-Venlo. Die jetzige Brücke
hat 6 Oeffnungm mit Holzjochen und zufammen 16 m Weite.
Die neue Brücke erhält eisernen Ueberbau und mafsive Pfeiler,
sowie 2 Oeffnungm von je 8 in Weite. Die Kosten betragen
vorbehaltlich der speziellen Veranschlagung .......

Umbau der hölzeruenNette-Vrückebei Wachtendonkbei St. 8,« ^
25 m der Provinzialstraße Kempen-Venlo. Die Brücke ist ? m
im Lichten weit und hat massive Widerlager und hölzernenUeber¬
bau Der Letztere soll in Eisenconstruktionumgewandelt werden.
Die Kosten betragen vorbehaltlich der speziellen Veranschlagung

Neuanlage von Pflaster zwischen St. 2,5 > 82,« m uud 3,° >
4? m in einer Länge von 964,, m bei einer Breite von 4° n,
der Provinzialstraße Crefeld-Osterathzwischen Crefeld uud Mscheln
mit ,-or. 4340 ym. Die Pflasterung wird in Normalstemen
ausgeführt. Die Kosten betragen nach dem vorliegendenSvezml-

""3 jetzt chaussirt'e Fahrbahn ist wegen des starten Verkehrs
Zu übertragen

16 000

,000

500

000

16 000

7 000

38 000

54 500 38 000
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zwischen Crefeld und
Pflaster zu versehen.

Fischeln aus ökonomischen
Uebertrag

Gründen mit

Neuanlage von Pflaster, sowie Um- und Neuvflasterungin Dulten,
auf den Provinzialstrahen Viersen'Kalbentirchen,Dülken-Süchteln
und Odenkirchen»Dullen, einschließlich der An- und Umlegung
von seitlichen Rinnen, veranschlagt nach den vorliegenden An¬
schlägenzu .................

Es handelt sich dabei um folgende Strecken:
») bezüglich der Neuanlage von Pflaster an Stelle der

seitherigenChaussirungum die Strecke zwischen St.
3,8 i 50 in und 3,9 > 6 in auf eine Länge von 56 in
der Provinzialstraße Viersen - Kaldenkirchen,sowie
um die Strecke zwischen St, 0,o und 0,» > 1t) in
auf eine Länge von .......... IN „
und der Strecke zwischen St. 0,« -l- 13,» m und
0,» -l- 87,« in auf eine Lange von.....274,i „
der Provinzialstraße Düllen-Süchteln.

Mithin um eine Gesammtlänge von 340,i in
welche mit zusammen rot. 2430 «im in 3 m Breite aus neuen
Normalsteinen in den je 1 in breiten Seitenanschlüssenund
den je 1 in breiten seitlichen Rinnen aus gewöhnlichen Steinen
gepflastert werden sollen,

b) bezüglich der Um- und Neuvflasterung um die
Strecke zwischen St. 19,« i- 15 in und 19,? -^95 in
auf eine Länge von .......... 180,o in
bei einer Breite von 5,i» in der Straße Oden-
kirchen-Dülken,sowie um die Strecke zwischen St.
0,4 s 45,4 in und 0,4 > 86,, in auf eine Länge
von ............... 41,» „
bei einer Breite von 4,»» m der Straße Düllcn-
Süchteln.

Mithin um eine Gesammtlänge von 221,» in
welche mit zusammen rot. 1130 «im in 3 in Breite aus neuen
Noimalsteinen in den je 1 m breiten seitlichen Anschlüssen
aus alten Steinen um- bezw. neugepflastertwerden sollen.

Zu übertragen

54 500 38 000

27 700

i4 500 65 700



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 32. 343

Lau¬
fende
Nr.

BeabsichtigteOmmnsfichnmg.

Erforderlicher Geld¬
betrag für

Krücken-
bauten

Master««,
gen

10

11

12

Uebertrag
Die unter », beschriebeneNeupflasterung der chaufsirten

Strecke ist im Anschlüsse an vorhandenes Pflaster wegen des
starken Verkehrs zum Bahnhof in Dullen aus ökonomischen
Gründen geboten. Neber den Zustand des unter o beschriebe«
nen jetzigenPflasters liegen vielfache Beschwerdenvor, so daß
die allmählicheErneuerung unabweisbar erscheint,

Neuanlage von Pflaster in Hüls zwischen St. 13,, -^ 14 rn und
13,, -I- 64,s m der Provinzialstrahe Grefrath-Hülö und zwischen
St. 22,» ! 48 in und 22,? der Provinzialstraße Geldern-Crefeld
mit rot. 1450 hin. Die chaussirte Strecke soll auf eine Ge-
sllmmtlange von 302,8 in und in 3 in Breite aus neuen Nor<
malsteine«, in den Seitenanschlüssen je 0,9 m breit aus Kopf¬
steinen gepflastert weiden. Die Kosten betragen nach dem vor¬
liegenden Spezialllnschlag .............

Die Gründe für die Umwandlung sind dieselbenwie bei 8
angegeben.

Neuanlage von Pflaster in Fischeln zwischenSt. 3,8 ^- 1?,, in
und 3,9 i- 9? rn und zwischen St. 4,« ^ 31,8 in und 4,i -^
68,« ui auf eine Gefammtliinge von 316,i m bei einer Breite
von 4,» in der Provinzialstrahe Crefeld-Osterathmit rot. 1420 <^in.
Die Pflasterung soll in neuen Normalsteinen ausgeführt werden
und betragen die Kosten nach dem vorliegenden Spezialanschlag

Der Lastverkehrauf den genannten Strecken ist derartig, daß
die Umwandlung der jetzigenChaussirung in Pflaster sich als
wirthschaftlichrichtig empfiehlt. Es kommt noch hinzu, dah diefe
kurzen chaufsirten Strecken zwischen Pflasterstreckenliegen, die
bereits von der Crefeld-Uerdingen'erLokalbahn neben Ausweichungen
angelegt worden und deshalb besonders schwierig zu unter¬
halten sind.

Um- und Neupflasterung zwischen St. 3,7 und 3,, 4- 14,75 in
ferner zwischen St. 4,° ^ 70 m und 4,7, sowie zwischen St.
4,» und 5,« ->- 70 rn auf eine Gesammtlä'ngevon 514,7° in bei
einer Breite von 4,° rn der Provinzialstrahe Crefeld-Uerdingen
mit rot. 2320 <^m. Die Pflasterung wird in 3 in Breite aus

Zn übertragen

54 500 65 700

13100

12 500

54 500 91300



344 37. RheinischerProvinziallandtag.

Lau¬

fende
Nr.

BeabsichtigteOmmusfichnmg.

Erforderlicher Geld¬
betrag für

Brücken-
bauten

Wastenm-
gen

13

14

Uebertrag
neuen Steinen, in den Seitenanschlüssenaus alten Steinen aus¬
geführt und stellen sich die Kosten nach dem vorliegendenSvezial-
anschlug auf .................

Es handelt sich um die Neststrecken der während der letzten
Jahre ganz umgebauten Straße Crefeld-Uerdingen.

Neuanlage von Pflaster, sowie Um- und Neupflasterung in Viersen
auf der Vierfen-Kaldenkirchen'erund Gladbach-Straelen'er Pro¬
vinzialstraße einschließlichder Anlegung von seitlichen Ninnen,
veranschlagt nach den vorliegenden speziellenKostenanschlägenzu

Es handelt sich dabei um folgende Strecken:
ll) bezüglich der Neuanlage von Pflaster an Stelle seitheriger

Chaussirung um die Strecke zwischen St, 0,» und 0,« auf
eine Länge von 200 in bei einer Breite von 7,i5 m ein-
schlicßlichder je 1 in breiten seitlichen Ninnen der Straße
Vicrsen-Kaldenlirchenmit 1430 yin. Die Pflasterung soll in
3,i» in Breite aus neuen Normalsteinen, in den Seitenan-
schlüssen und Ninnen aus Nasaltkopfsteinenangelegt werden,

n) bezüglich der Um- und Neupstasterungum die Strecken zwischen
St. ?,° ^ 73 in und 7,« l- 15 in, sowie zwischen St. 7,» !
45 in und ?,i > 90 ni auf eine Gefammtlänge von 8? in
bei einer Breite von 4,»» in der Straße Gladbach-Straelen
mit rot 400 hin. Die Pasterung soll in 3,i» in Breite
aus neuen Normalsteinen, in den seitlichen Anschlüssenaus
alten Steinen hergestellt werden.

Die bezeichneten Arbeiten werden wie bei 9 begründet.

Ncuanlage von Pflaster in Süchteln zwischen St. 11,« ! 49 ui
und 11.» > 50 in der Provinzialstraße Gladbach-Straelen, sowie
zwischen St. 0,i ^ 28 in und 0,2 der Provinzialstraße Süchteln-
Lobbcrich auf eine Gefammtlänge von 173 in bei einer Breite
von 4,8 in mit einer Fläche von rot. 830 yin. Die chaussirte
Strecke soll in 3,2° m Breite aus neuen Normalstem«,!, in den
Seitenanfchlüssenaus Kopfsteinen hergestelltwerden. Die Kosten
betragen nach dem vorliegenden Anschlag ........

Die Arbeit wird wie bei 9 begründet.

Zu übertragen

54 500 91300

13 000

14 900

54 500

?500

12670«'



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen, Nr. 32, 845

I«

N

18

Uebcrtrag
Neuanlage von Pflaster in Kaldenkirchen zwischen St. 0,2 -s- 45 ui

und 0,5 auf eine Länge von 255 in bei einer Vreite von 4,» in
mit rot. 1220 qm. Die chaussirte Strecke soll in 3,20 m Breite
aus neuen Normalsteinen, in den Seitencmschlüsscnaus Kopf¬
steinen hergestellt werden. Die Kosten betragen nach dem vor¬
liegenden Anschlag ...............

Die Arbeit wird wie bei 8 begründet.

Neuanlllge von Pflaster in St. Tunis in den Strecken zwischen St.
4,» und 4,» -j- 4 in und zwischen St. 5,4 ^ 18 in und 5,» auf
eine Oesmnmtlänge von 186 in bei einer Breite von 5 in der
Provinzialstrahe Crefeld-Süchteln mit rot, 890 c>in. Die chaus-
sirten Strecken sollen in 3,2« in Vreite aus neuen Normalsteinen,
in den Seitenanschlüssen aus Kopfsteinen gepflastert werden.
Die Kosten betragen nach dem vorliegenden Spezialanschlag . .

Die Arbeit wird wie bei 8 begründet.
Neuanlage von Pflaster in Boisheim zwischen St. 9,4 -j- 21 in und

9,5 -s- 50 m auf eine Länge von 129 in bei einer Vreite von
5 in der Provinzialstrahe Viersen-Kaldenkirchen mit rot, 650 Hin.
Die Lhllussirung soll in 3,2» in ans neuen Normalsteinen, in
den seitlichen Anschlüssen aus Kopfsteinen gepflastert werden.
Die Kosten betragen nach dem vorliegendenSpezialcmschlag. .

Die Arbeit wird wie bei 8 begründet.

Um- und Neupflasterung in Neersen in den Strecken zwischen St.
64,3 4- 93,?s m und 65,° -j- 1?> m und zwischenSt. 65,, 4-
19,5 in und 65,i ^ 95 in auf eine Gefammtlänge von 183,5 m
bei einer Breite von 5,4» in in der Fahrbahn, sowie Um-
pflasterung der seitlichenRinnen zwischen St. 64,« > 60 in und
65,i ^ 95 in auf eine Länge von 2 - 335 -- 670 in bei einer
Breite von 0,,5 m der Provinzialstrahe Aachen-Lrefcld mit einer
«esammtflache von rot. 1500 qin. Das Fahrbahnpflaster soll in
3,4 in Vreite aus neuen Normalsteinen, in den Scitenanschlüfsen
aus alteu Steinen hergestellt und das Ninnenpflaster gleichfalls
aus alten Steinen gepflastertwerden. Die Kostenbetragen nach
dem vorliegenden Spezialanschlag ..........

Die Arbeit wird wie bei 9 begründet.
Zu übertragen

Erforderlicher Geld¬
betrag für

Drücken-
bauten

54 500

54 500

Pfinsterun-
gen

126 700

1 l 000

8 300

5 9U0

6 500

158 400

44



346 37. Rheinischer Provmziallanbtag,

Lau¬

fende
Nr.

BeabsichtigteSauausfichnmg.

Erforderlicher Geld¬
betrag für

Drucken-
bauten

Pflaster««-
gen

!!,

^!l»

^,

Uebertrag
Um- und Neupflasterung in Lobberich zwischen St. 5,4 und 5,«

auf eine Länge von 200 in bei einer Breite von 5 in der
Provinzilllstraße Grefrath-Vreyell mit rot. 1000 <im. Die
Pflasterung soll in 3 in Breite aus neuen Normalsten««, in den
seitlichenAnschlüssen aus alten Steinen hergestellt werben. Die
Kosten betragen nach dein vorliegenden Spezialanschlag . . .

Die Arbeit wird wie bei 9 begründet.

Um- und Neupflasterung in Breyell zwischen St. 12,9 -!- 83 in
und 13,, auf eine Länge von 217 in bei einer Breite einschließlich
der je 1 in breiten seitlichen Rinnen von 7,,« in der Provinzial»
strahe Viersen-Kaldenkirchenmit rot, 1570 c^m. Die Pflasterung
soll in 3,2« in Breite aus neuen Normalstem«», in den seitlichen
Anschlüssenund Rinnen aus alten Steinen hergestellt werden.
Die Kosten betragen nach dem vorliegenden Svezialanschlag . .

Die Arbeit wirb wie bei 9 begründet.

Um- und Neupflasterung in Kempen zwischen St. 6,, > 23 in und
6,, -<- 50 rn auf eine Länge von.......227 in
bei 5,«» m Breite der Provinzilllstraße Grefrath-Hüls und
zwischen St. 8,4 ^ 85 in und 8,» ^ 20 m auf eine
Länge von .............. 35 „
bei 4,8, w Breite der Provinzilllstraße Aloekerk-Vorst.

Im Ganzen auf eine Länge von 262 in
mit rot, 1440 Hin. Die Pflasterung soll in 3,2» in Breite aus
neuen Normalsteinen, in den seitlichen Anschlüssen aus alten
Steinen hergestelltwerden. Die Kosten betragen nach dem vor¬
liegenden Spezilllanschlllg .............

Die Arbeit wird wie bei 9 begründet.

Summe für XVIIl. Landesbauamt Crefeld

XIX. Landes-Baullmt Düsseldorf.
Neubau der massiven Brücke über den Itterbach bei St. 4,i der

Provinzialstraße Vmrath-Foche, Die neue Brücke wird gewölbt
und erhalt 6,2 in Lichtweite, Die Kosten betragen vorbehaltlich
spezieller Veranschlagung .............

Zu übertragen

54 500 158 400

7 000

8 000



Anlagen zu den Sitzungsprotokolle». Nr. 32. 34?

Uebertrag
Die jetzt vorhandene Brücke zeigt beim Passiren schwerer

Fuhrwerke so starke Erschütterungen, daß ein Neubau derselben
in den nächsten Jahren nothwendig erscheint.

Um- und Neupflasterung in Neuß zwischenSt 8,° und 9,2 -> 83 m
der Provinzialstrahe Düsseldorf-Neuh-Küln,zwischen St. 0,« und
0,° i 40 in der Provinzialstrahe Ncuß-Iülich, sowie zwischen
St. 0,<> und 1,n >" 54 m der Provinzialstrahe Neuß-Neußerfurth
auf eine Gesammtlänge von 2830 in bei einer Breite von 6 m
mit 16 980 c^m. Die Pflasterung soll in 4,,<> in Breite aus
neuen Normalsteinen,in den seitlichen Anschlüssenaus alten Steinen
hergestellt werden. Die Kosten betragen nach der vorliegenden
speziellen Veranschlagung .............

Das jetzige Pflaster besteht aus ungleichenBasaltsteinen und
bildet den Gegenstand von sich stets wiederholendenBeschwerden.
Die Ausführung soll in verschiedenen Jahresraten geschehen.

Um- und Neupflasterungin Heerdt zwischenSt. 0,« und 0,° ^ 80 m
der Provinzialstrahe Düsseldorf-Cleveund zwischenSt. 3,» und
3,» ! 83 in der Provinzialstrahe Düsseldorf-Neuh-Kölnauf eine
Gefammtlängevon 360 in bei einer Breite von 6 in mit 2160 qui.
Die Pflasterung soll in 4,2 in Breite aus neuen Normalstcinen,
in den Seitenanschlüssenaus alten Steinen, welche theilweisein
Neuh gewonnen werden, hergestellt werden. Die Kosten be»
tragen nach der vorliegenden speziellen Veranschlagung . . .

Die Arbeit wird wie bei 2 begründet.

Um- und Neupflasterung in Saarn und Vroich zwischen St. 22,?
!- 41 in und 23,2 auf eine Länge von 300 m bei einer Vreite

von 5 ui und zwischen St. 25,« und 26,°, auf eine Länge von
120 in bei einer Breite von 6 m der Provinzialstrahe Düfsel-
dorf-Mülheim-Münster mit im Ganzen 2220 ym. Die erstere
Pflasterung soll in 3 in Vreite, die letztere in 3,« m Breite aus
neuen Normlllsteincn, die verschiedenen Seitenanschlüsse aus
alten Steinen hergestelltwerden. Die Kostenbetragen nach der
vorliegenden speziellen Veranschlagung .........

Die Arbeiten werden wie bei 2 begründet.
Zu übertragen

!000

114 000

14 700

12 500

^000 !> 141200
44»



34« 37. RheinischerProuinziallandtag.

Uebertrag
Uni- und Neupflllstcrung in Nüttenschcidt zwischen 2t, 34,? und

35,<> auf eine Länge von 240 in bei einer Breite von 6 in der
ProvinzialstiaßcSolingen-Essen-Horstmit 1440<nn, Die Pflasterung
soll in 3 in Breite aus neuen Normalsteinen, in den seitlichen
Anschlüssenaus alten Steinen hergestellt werden. Die Kosten
betragen nach der vorliegendenspeziellenVeranschlagung . . .

Die Arbeit wird wie bei 2 begründet.

Um- und Neupflasterung in Ratingen zwischenSt. 10,c> und 10,?
auf eine Länge von 220 m bei einer Breite von 6 >n der Pro»
vinzialstrahe Düsseldorf-Mülheim-Münster mit 1320 Hin. Die
Pflasterung soll in 4,8 in Breite aus neuen Normalsteinen, in
den Seitenllnschlüssenaus alten Steinen hergestellt werden. Die
Kosten betragen nach der vorliegenden speziellenVeranschlagung

Die Arbeit wird wie bei 2 begründet.

Um- und Neupflastcrung in Hilden zwischen St. 3,» und 4,» auf
eine Länge von 400 in bei einer Vreite von 6 w der Provinzial-
straße Benrath-Foche mit 2400 c,in. Die Pflasterung soll in
3,» in Breite aus neuen Normalsteinen (Basalt), in den seitlichen
Anschlüssenaus alten Steinen hergestellt werden. Die Kosten
stellen sich nach der vorliegenden speziellenVeranschlagung auf

Die Arbeit wird wie bei 2 begründet.

Um- und Neupflasterung in Werden zwischen St, 6,? und 6,8 sowie
zwischen St. 12,5 und 12,« l- 24 in auf eine Lange von 140 in
bei 6 in Vreite der Provinzialstraße Krummcnweg-Werdcn,ferner
zwischen St. 28,° und 28,5 -l- 50 rn und zwischen St. 29,° und
29,« > 82 in auf eine Länge von 150 in bei 6 in Breite der
Provinzialstraße Solingen-Essen-Horst und zwischenSt. 0,° und
1,i in der Länge von 50 in bei einer Breite von 8 iu der Pro-
vinzialstraheWerden-Kettwigv. d. Brücke mit einer Gesammtfläche
von 2140 qin. Die Pflasterung foll auf der Krummenweg-
Äerden'er Straße in 2,4 in Vreite, auf der Solingen-Essen-
Horst'er Straße in 3 in Vreite und auf der Werden-Kettwig-
u. d. Brücke-Straße in 5,« in Vreite aus neuen Normalsteinen,

Zu übertragen

8 000 141 200

«<»«,<»

10 300

12 000

8 000 171500



Anlagen zu den Sitzungsprotukollcn, Nr. 32. 349

Erforderlicher Geld¬
betrag für

U)

>1

12

Uebertmg
im Seitenanschluh aus alten Steinen hergestellt werden. Die Küsten
betragen nach der vorliegenden speziellen Veranschlagung . . .

Die Arbeit wird wie bei 2 begründet.

Um- und Neupflastcrungin Neuigeszwischen St. 8,2 und 8,5 !- 60 in
auf eine Länge von rot. 210 in bei einer Breite von 6 in der
ProvinzialstraßeEIberfeld-Kuhlendahlmit 1170 hin. Die Pflasterung
soll in 3,u in Breite aus neuen Normalsteinen (Grauwacke), in
den seitlichenAnschlüssenaus alten Steinen hergestellt werden.
Die Kosten betragen nach dem vorliegenden Spezialnnschlag . .

Die Arbeit wird wie bei 2 begründet.

8 000

Um- und Neupstasterung in Kupferdreh zwischen St. 0,« und 0,,
sowie zwischen St. 5,? ^ 65 in und 6,« ! 12 in auf eine Länge
von 860 in bei einer Breite von 6 in der Provmzialstraße
Steele-Nicrenhofmit 5160 hin. Die Pflasterung soll in 3 n» Breite
aus neuen Normalsteinen (Sandstein), in den Seitenanschlüssen
aus alten Steinen hergestelltwerden. Die Kosten betragen nach
dein vorliegenden Spezialanschlag ..........

Die Arbeit wird wie bei 2 begründet.

Um- und Neupflasterung in Kaiserswerth zwischen St. 9,i ! 50 in
und 9,» ! 76 ,n auf eine Länge von 380 in bei einer Breite
von 6 in der Prouinzialstrahe Düsseldorf-Emmerich mit 2280 hin.
Die Pflasterung soll in 3,« ,n Breite aus neuen Normalsteinen
(Basalt), in den seitlichenAnschlüssenaus alten Steinen her¬
gestellt werden. Die Kosten betragen nach dem vorliegenden
Spezialanschlag ................

Die Arbeit wird wie bei 2 begründet.

Um- und Neupflasterung in Langenberg zwifchen Et. 3,° und 3,»
auf eine Länge von 380 ni bei einer Breite von 6 in der Pro¬
vmzialstraßeKuhlendahl-Nierenhofmit 2280 hin. Die Pflasterung
soll in 3 in Breite aus neuen Normalsteinen (Orauwacke), in
den Seitenanfchlüsfen aus alten Steinen hergestelltwerden. Die
Kostenbetragen nach dem vorliegenden Spezialanschlag . . .

Die Arbeit wird wie bei 2 begründet.
Zu übertragen

Pflastern«,
gen

171500

9 600

7 500

23 200

12 500

12 600

8 000 236 900



350 37. RheinischerProuinziallandtag,

Lau¬

fende
Nr.

BeabsichtigteBauausführung.

Erforderlicher Geld¬
betrag für

Brücken-
bauten

Pstllsterun-
gen

Uebertrag
13 Um- und Neupflasterung in Gmfenberg und Mettmann zwischen

St. 5,8 ! 90 m und 5,4 > 25 in, sowie zwischen St. 16,8 und
1?,n ^ 33 in auf eine Länge von 180 in bei einer Breite von
6 m der Prouinzialstraße Düsseldorf-Varmcn mit 1080 o^in.
Die Pflasterung soll in 3,« in Breite aus neuen Normalsteinen
(Grauwacke), in den seitlichen Anschlüssen aus alten Steinen her¬
gestellt werden. Die Kosten betragen nach der vorliegenden spe¬
ziellen Veranschlagung ..............

Die Arbeit wird wie bei 2 begründet.
Summe für XIX. Landes-Vauamt Düsseldorf

XX. Lllndes-Bauamt Wesel.
Umbau der hölzernen, sogenannten Waghals-VrückeÜber die Emscher

bei Osterfeld in St. 1,8 der Provinzialstrahe Lipperheide. Licht¬
weite rot. 31 m................

Das Projekt ist in Bearbeitung begriffen. Diese Brücke,
sowie die 3 folgenden befinden sich in einem solch' mangelhaften
Zustande, daß trotz erfolgter Ausbesserungdie erlaubte Belastung
für Straßen durch Polizeiverordnung herabgesetzt weiden mußte.
Ein Aufschieben des Umbaues ist nicht mehr angängig.

Umbau der Holzbrückc über die sogenannte große Emfcher bei Alten-
esfen in St. 43,8 -l- 76 in der Provinzialstrahe Solingen-Essen-
Horst. Lichtweiterot. 25 in............

Siehe Erläuterung zu 1.

Umbau der Holzbrückeüber die sogenannte kleine Emscher bei Alten¬
essen in St. 43,« > 20 m der Provinzialstrahe Solingen-Essen-
Horst. Lichtweiterot. 13,»« in...........

Siehe Erläuterung zu 1.

Umbau der Holzbrücke über die Emscher bei Neumühl in St. 32,»
-!- 61 in der Provinzialstrahe Düsseldorf-Emmerich, Lichtweite
rot. 32 in ............

Siehe Erläuterung zu 1.

Zu übertragen

236 900

8 000 244 000

39 000

45 000

35 000

40 000

159 000



Anlagen zu den Sitzungsprotok ollen, Nr. 32. 351

Uebertrag

Umpflasterungin Nuhrort zwischen St. 1,, !- 1,< der Provinzial.
straße Ruhrort-Homberg auf rot. 250 m Länge, veranschlagtzu

Das vorhandene Pflaster ist sehr mangelhaft. Bei der Um¬
lage soll jedoch ein Theil der alten Steine nach erfolgt« Ab¬
lichtung wieder Verwendung finden.

Umpflasterung in Dinslaken zwischen St. 43,° ! 4? in und 43,7
> 50 in der Provinzialstrahe Düsseldorf-Emmerichauf 203 in
Länge und in 5,» bis 5,« iu Breite, veranfchlagt zu ... -

Erläuterung wie bei 5.

Umpflasterung in Wesel zwischen St. 58,. !- 1? in und 58,°
> 92 m, sowie zwischen St. 57,8 ,- 10 in und 5?,» ^ o0 in
der Provinzialstrahe Düsseldorf-Emmerichauf 215 rn Lange m
5 bis 5,«° m Breite, veranfchlagt zu.........

Erläuterung wie bei 5.
Summe für XX. LandeS-Bauamt-Wesel

XXI. Landes-Bllmmt Gleve.

Neubau der hölzernenNiers-Brückebei Geldern w St. 27. > 3? ni
der Provinzialstrahe Wesel-Venlo. Die ,chrge Brücke ha 3 Oeff.
nungen 17, ,ou. Die neue Brücke erhält nach dem vorliegenden
Pro elt 2 Oeffnungen. 8,, in Kämpferhohe^ "assive P^
bezw. Widerlager. Die Kosten betragen nach dem aufgestellten

^^Brücke, deren Zustand ein Mechter ist,'genügt mcht

mehr^dm^^ Anforderungen bezüglich der Tragfähigkeit.
Der baldige Neubau scheint erforderlich.

Neubau der hölzernen Landwehr-Brücke bei «
., 95 °> der Provinzialstrahe Nieukerk-Wachtend°nk-Ar9 n. Dr

Durchfluhweite der alten ^cke v^ ^ n.ch « ^nng ^
wird nach dem vorliegendenProM für "« "we gew
um ca. 1 in vergrößert. Die Kosten betragen nach dem auf
gestelltenSpezialanschlag .....,',..' i ^^«,,1?»

Der Zustand der alten Brücke ist wie be. 1 beschr eben
^^ o«,^.. ^ übertragen

Elforderlicher Geld¬
betrag für

Drückt«-
bauten

Mastern«-
gen

6 000

6 200

12100

159 000 24 300

27 000



37. RheinischerProvinziallandtag.

Erforderlicher Geld¬
betrag für

Uebertrag
Neubau der hölzernen Niers-Brücke bei Haus Caen in St. 5,4

<- 93 in der Provinzialstraße Nieukerk-Wachtendonk-Aryen.Die
jetzige schiefe Brücke hat eine Lichtweite von ca. 3,4 in und
hölzerne Ortjoche. Die neue Brücke soll 4 in Weite, massive
Widerlager und Eisenconstruktionerhalten. Die Kosten betragen
vorbehaltlichspeziellerVeranschlagung .........

Die Erneuerung der Vrücke ist aus Gründen der Sicherheit
geboten.

Neubau der hölzernen Fleuth-Vrücke bei Geldern in St. 26,»
! 52 in der Provinzialstraße Wesel-Venlo, Die jetzige Holz¬

brücke hat ein Mitteljoch, Die neue Brücke soll eine Lichtöffnung
von 7,2» m, massive Landvfeiler und eisernen Ueberbau erhalten.
Die Kosten stellen sich (nach dem Entwurf der Fleuth-Vrücke in
St. 2,8 !- 46 m der Provinzialstraße Geldern-Xanten) laut An¬
schlag auf ..................

Der Umbau der Vrücke muß aus denselben Gründen, wie
bei 1 angegeben, erfolgen.

Neubau der hölzernen Niers-Vrücke bei Kessel in St. ?,,i I 65 ni
der Provinzialstraße Goch-Eranenburg. Die jetzige Vrücke hat
3 Oeffnungen von zusammen i-ut. 18 in Lichtweite, hölzerne
Mittel- und Ortjoche. Die neue Vrücke soll massiv gebaut werben
und 2 Oeffnungen 5, 9,i in Lichtweitein Kämpserhöhe erhalten.
Die Kosten betragen vorbehaltlich speziellerVeranschlagung . .

Der Umbau der Vrücke muß aus denselben Gründen, wie
bei 1 angegeben, erfolgen.

Neubau der hölzernen Springbach-Nrücke bei Nieulerk in St. 1,?
-i- 38 in der Provinzialstraße Nieuterl-Wachtendonl-Ar^en. Die
jetzige Vrücke hat massive Widerlager und hölzernen Ueberbau.
Die Lichtweite beträgt 3,» in. Die Kosten der neuen Vrücke,
welche massiv gebaut werden soll, betragen vorbehaltlichspezieller
Veranschlagung ................

Der Umbau der Vrücke muß aus denselben Gründen, wie
zu 1 angegeben, erfolgen.

Zu übertragen

Pfiajitnm-
gen

27 000

7 000

0 000

25 000

73 000



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen., Nr, 32. 353

Lau¬
fende
Nr.

10

BeabsichtigteBmmm>fü>Mng.

Uebcrtrag
Umbau der hölzernen Niers-Brücke an der Willick'schen Mühle bei

Geldern in St. 1,» > 42 m der Provinzialstrahe Geldern-Xanten.
Die jetzige Brücke hat massive Pfeiler und Widerlager, sowie 2
Oeffnungen von 4,24 und 3,° in Lichtweite. Die neue Brücke
erhält eiserneuUeberbau und sollen dazu die vorhandenenPfeiler
ausgebessertwerden. Die Kosten stellen sich vorbehaltlich spezieller
Veranschlagungauf ...............

Der Umbau der Brücke muß aus deuselben Gründen, wie
zu 1 angegeben, vorgenommenwerden.

Neubau der hölzernen Brücke über den Fluthgraben der Niers an
der Willick'schen Mühle bei Geldern in St. 1,9 ^ ?3 m der
Prouinzialstraße Geldern-Xanten. Die alte Brücke hat ein hölzernes
Mitteljoch und 2 Oeffnungen mit zusammen 6,?s in Lichtweite.
Die neue Brücke wird gewölbt und soll den Fluthgraben mit
einem Bogen überspannen. Die Kosten betragen vorbehaltlich
speziellerVeranschlagung .............

Der Neubau der Brücke erfolgt aus denselbenGründen, wie
zu 1 angegeben.

Neubau der hölzernen Brücke über den Kendelbach an der Lenen-
burg bei Vluyn in St. 7,« ^ 35 in der Provinzialstraße Moers-
Aldekerk mit massivem Widerlager und 5,«° rn Lichtwette. D.e
neue Brücke soll eisernen Ueberbau erhalten. Die Kosten betragen
vorbehaltlichspeziellerVeranschlagung .........

Der Neubau der Brücke erfolgt aus denselbenGründen, wie
zu 1 angegeben.

Neubau der hölzernen Fleuth-Vrücke bei Capellm in St^6,« ^ 50 m
der Provinzialstraße Geldern-Xanten. Die alte Brücke hat 2
Oeffnungen uud ein hölzernes Mitteljoch. Die neue ^ucke er-
hält massive Pfeiler, Eisenconstrnktionund eme Oeffnung °°n
?,« m Lichtweite. Die Kosteu betragen vorbehaltlich spezieller

zu 1 angegeben. ^ „.
" " Zu übertragen

Erforderlicher Geld¬
betrag für

KrUcken-
lmuttü

>Pflaster»«-
gen

73 000

8 600

9 000

9 000

9 000

108 600

45
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12

13

Uebertrag
Umbau der hölzernen Niers-Brücke an der Schravelen'schenMühle

bei Kevelaer in St, 9,? ^ 24 in der Provinzialstraßc Sonsbcck-
Kevelacr mit 2 Oeffnungen von zusammen 9,»-, in Lichtwcite
und hölzernen« Mitteljoch. Die neue Brücke erhält unter Be¬
nutzung der noch brauchbaren Landpfeiler einen eisernen Ueber-
bau. Die Kosten betragen vorbehaltlich spezieller Veranschlagung

Der Umbau muh aus denselben Gründen, wie zu 1 an¬
gegeben, erfolgen.

Umbau der hölzernen Moersbach-Brückebei Rheinberg in St. 22,i
! 25 m der Provinzialstraße Geldern-Rheinberg. Die Brücke

hat massive Landpfeiler und eine Oeffnung von 4,sg in Licht-
weite. Die neue Brücke erhalt eisernen Ueberbau und sollen zu
derselbendie vorhandenen Landpfeiler beibehalten werden. Die
Kosten betragen vorbehaltlich speziellerVeranschlagung . . .

Der Umbau muß aus denselben Gründen, wie zu 1 an¬
gegeben, erfolgen.

Um- und Neupflllsterungin Uebem zwischenSt. «,2 und 6,» -!- 54 ni,
sowie zwischen St. 6,< , 86 m und 6,« !^ 52 in auf eine Ge-
sammtlänge von 320 in bei einer Breite von 6,4 in der Pro¬
vinzilllstraße Calcar-Winnetendonl mit rot. 2050 «rin. Das jetzige
Feldsteinpflastersoll in 4,5 in Breite durch Basaltpflaster ersetzt
und die Seitenanschlüssemit alten Feldsteinen gepflastert weiden.
Die Kosten betragen, einschließlichder Anlage eines Quer- und
Seitendurchlassesmit eisernen Deckplattennach dem vorliegenden
Spezialanschlag ................

Es handelt sich um die Beseitigung der letzten Strecke des
alten, mangelhaften Feldsteinpflasters.

Um- und Neupflasterung in Cranenburg zwischen St. 92,» -^ 05 in
und 93,, ^. 69 in auf eine Länge von 404 in bei einer Breite von
5,°5 in der Provinzialstraßc Düsseldorf-Clevemit rot. 2280 hin.
Das vorhandene Pflaster (3,i° m breit aus Nasalt und 2,5 in
aus Feldsteinen) soll 4 in breit in Basalt, in den Anschlüssen
aus alten Steinen hergestellt werden. Die Kosten betragen nach
der vorliegenden speziellenVeranschlagung .......

Zu übertragen

108 600

8 000

000

121 600

11000

8 200
,9 200
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Uebertrag

Die Umpflasterungmuß erfolgen, weil das alte Pflaster viel
zu rund angelegt und äußerst glatt geworden ist.

Nm- und Neupflasterung in Koppelnund Keruenheim zwischen St.
3,? !' 49 rn und 4,o ! 25 m, sowie zwischenSt. 11,, und
11,4 l 3 in auf eine Gcsammtlänge von 579 ,n bei einer durch¬
schnittlichenVreite von 5,» bezw. 4,8 m der Provinzialstmßc
Calcar-Winnekcndonkmit rot, 3060 u,m, Das jetzige Feldstein-
Pflaster soll in 3,5 ni Vreite aus Vasaltkopfsteinen,in den Sciten-
llnschlüssen aus alten Feldsteineil gepflastert werden. Die Kosten
betragen nach dein vorliegenden Spezialanschlag ......

Das jetzige Feldsteinpflaster ist schlecht und Gegenstand viel¬
facher Beschwerden,

16 l Um- und Neupflasterung in Nheinberg zwischen St. 38,» ^ 15 in
und 39,4 ^ 45 in auf eine Länge von 630 in bei einer Vreite
von 5,»» in der Provinzialstrahe Düsseldorf-Cleve,sowie zwischen
St. 22,2 > 4? ui und 22,5 >- 6 in auf eine Länge von 259 m
bei einer Vreite von 5,«» in der Provinzialstrahe Geldern-Nhein-
berg mit einer Gesammtflächevon iot. 5020 yin. Das alte
Pflaster (3,2° bezw. 3,ü° in breit aus Basalt und 2,4b bezw.
2,»5 in breit aus Feldsteinen bestehend) soll in 4 in Vreite aus
Nasaltsteinen, in den Seitenanschlüsseu aus alten Feldsteinen
hergestellt werden. Die Kosten betragen nach der vorliegenden
speziellen Veranschlagung .............

Die nothwendige Umpflasterung auf der Düsseldorf-Cleoe'r
Straße ist schon seit Jahren projeltirt und muhte aufgeschoben
werden, weil die Verhandlungen mit der Stadt wegen gleich¬
zeitiger Umlegung des städtischen Anschluhpflastersnicht zum
Abschlüsse gelangt sind.

Die Umpflasterung auf der Geldern-Rheinberg'erStraße muß
erfolgen, weil das alte Pflaster viel zu rund angelegtund äußerst
glatt geworden ist.

Summe für XXI. Landes-Bauamt Cleve

121600

121 600

19 200

17100

1? 800

54100

45*
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Lau¬

fende ^
Nr.

BeabsichtigteBauausführung.

Erforderlicher Geld¬
betrag für

Mastern«-Brücken-
bauten gen

!

,",
1
5
6
?
8
9

10
11
12
13
14
15
16
1?
1«
19
20
21

Wiederholung.
i.
n.
m.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.
IX.
X.

XI
XII.

XIII.
XIV.
XV.

XVI.
XVII.

XVIII.
XIX.
XX.

XXI.

Landes-Vauamt Saarbrücken .
Merzig. . .

„ „ Cues-Verncastel
„ „ Kreuznach. .
„ „ Coblcnz . .
„ „ Neuwied . .

Bonn . . .
„ „ Euskirchen. .

Prüm . . .
„ „ Aachen . . .
„ „ Düren . . .
„ „ Köln . . .
„ „ Siegburg . .
„ „ Gummersbach.
„ „ Llberfeld . .

Vi.-Gladbach .
„ „ Crefeld. . .
„ „ Düsseldorf. .

Wefel . . .
„ „ Cleve . . .

8 500
102 000

71100

5 700
12 500

17 300

13 800

52 000

54 500
8 000

159 000
121600

Summe

58 300
68 700

29 950
40 300
29 800
22 950

122 700
51000
31700

121500
46 000
85 700
79 800
33 700

117 700
68 900

182 300
244 000

24 300
54100

513 400
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Anlage 33.

Bericht und Antrag
des Provinzialausschufses,

betreffend

die Wahl von bürgerlichen Mitgliedern der Ober^Ersatzcommissionen.

Der Provinzialausschuß hat in seiner Sitzung vom 10. Juni d. I. auf Grund des
beiliegendenSchreibens des Königlichen Regierungspräsidenten zu Düsseldorf vom 1. Juni
d- I, in Vertretung des nicht versammelten Provinziallandtags im Hinblick auf die von dein
Herrn Regierungspräsidenten hervorgehobene Dringlichkeit zu stellvertretendenbürgerlichen Mit«
gliedern der Ober-Ersatzcommission1 im Bezirke der 28. Infanteriebrigade, zunächst für die
3eit bis zum Zusammentritt des Provinziallandtags, die Herren: Fabrikant Eugen Kattwinkel
M Wcrmelskirchen und Bürgermeister a. D. Kelders zu Ohligs gewählt, welche die Wahl
angenommenhaben. Inzwischen ist das im Abdrucke beiliegendeSchreiben des Herrn Ober-
Präsidentender Nheinvrovinz vom 12 November d, I. mit seinen ebenfalls beigefügten Anlagen
^gangen, nach welchem neue Wahlen von Mitgliedern der Ober-Ersatzcommissionenin den
Wirken nothwendig sind.

Der Provinzialausschuh beehrt sich daher den Antrag zu stellen:
„Hoher Provinziallandtllg wolle:

1, die am 10. Mai d. I, getätigte Wahl nachträglichgutheißen,
2. die im Schreibendes Herrn Oberpräsidentennäher bezeichnetenWahlen vornehmen.

Düsseldorf, den 15. November 1892,

Der Provinzialausschuh:

Freiherr von Solemacher, Klein,
Volschender.
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Königliche Regierung zu Düsseldorf.

Düsseldorf, den 1, Juni 1892.

Infolge des Ablebens des bürgerlichen Mitgliedes der Ober«Ersatzcummission I im
Bezirke der 28. Infanteriebrigade, Rittergutsbesitzers Walters, sind die 3 Stellvertreter des¬
selben um Theilnahme an dem diesjährigen Aushebungsgeschiifteersucht worden.

Von diesen hat Herr von Monschaw aus Goch erklärt, daß er durch Schreiben von«
30. April d. I. sein Amt niedergelegt habe. Die beiden anderen Stellvertreter, Gutsbesitzer
Schmitz aus Winuenthal und Freiherr von Ermatten hier, haben sich nur auf wiederholtesZureden
des Civil-Vorsitzendender Ober>Ersatzcommissionbereit gefunden, einen Theil der Geschäfte zu
üvcrnehmen. Kammerherr von Ennatten erklärte, auf Grund ärztlicher Anordnung spätestens
Mitte Juni eine Badekur antreten zu müssen.

Herr Schmitz erklärte durch anderweite dringende Geschäfte in Berlin an der Theil¬
nahme vor dem 28, Juni verhindert zu sein, Herr von Ermatten hat seine Theilnahme für die
Zeit vom l. bis 13, Juni zugesagt. Herr Schmitz hat sich uothigenfalls zur Theilnahme an
deni Ausbebungsgeschäftin den linksrheinischen Kreisen Eleve, Moers, Geldern und Ercfeld bereit
finden lassen (28. Juli bis 15. Juli).

Dagegen steht für die Aushebung in Solingen, Lennep und Nemscheid Niemand zur
Verfügung. Zur Herbeiführung einer ordnuugsmähigen Besetzung der verstärkten Ober-Ersatz¬
commissionwird daher nur erübrigen, daß der Provinzialausschuh in seiner nächsten Sitzung
weitere zwei stellvertretendeMitglieder wählt,

Die Dauer der Wahlperiode dürfte sich bis zum Zusammentritt des nächsten Provinzwl-
Illndtage« erstrecken.

Euer Hochwohlgeborenersuche ich ergebenst, dem Prouinzialausschufse eine diesbezügliche
Vorlage zu machen und mich von der Wahl gefälligst umgehend benachrichtigenzu wollen.

Zweckmäßig dürfte es sein, wenn Euer Hochwohlgeborenvor der Wahl Gelegenheit
»ehmen wollten, sich darüber zu vergewissern, daß die zu Wählenden bereit sind, sich «n dein
Ober-Ersatzgeschäftvon Mitte Juni an zu betheiligen.

Der Regierungspräsident.
In Vertretung:

An gez. Scheffcr.
den Landesdrreltor der Nheinproviz,

Geheimen Ober-Negierungsrath Herrn Klein,
Hochwohlgeboren

I. IV. 825. ^"'
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Ober-Präsidium der Rhcmprovinz.
I,-Nr. i641«.

Coblenz, den 12. November 1892,

Mit dem laufenden Jahre erreicht die Wahlperiode der vom 35. bezw. 36. Rheinischen
Provinziallllndtage in den Sitzungen vom 12. und 19. Dezember 1888 bezw. 4. Dezember189N
zu bürgerlichen Mitgliedern der Ober - ErsatzcommissionI im Bezirke der 28. Infantericbrigade
sowie der Ober - Ersatzcommissionen in den Bezirken der 29., 30., 31. und 32, Infantericbrigade
bezw. zu Stellvertretern derselben gewählten Bezirksemgesessenen und mit dem Schluß des nächsten
Jahres auch die Wahlperiode der vom 36, Rheinischen Provinziallllndtage in der Sitzung
vom 4. Dezember 1890 zum bürgerlichen Mitgliede der Ober-ErsatzcommissionII im Bezirk
der 28. Infanteriebrigade bezw. zu dessen Stellvertretern gewählten Bczirkscingesessenen ihr Ende,

Mit Rücksichtdarauf, daß es ungewiß ist, ob im Jahre 1893 ein Promnziallandtag
zusammentreten wird, beehre ich mich, Euer Hochwohlgeborenergebenst zu ersuchen, hinsichtlich
der fämmtlichen vorgenannten Ober - Ersatzcommissionendie erforderlichenNeuwahlen, und zwar
wegen der Ende dieses Jahres ausfcheidendcnVezirkscingesesscnen auf eine vom 1. Januar l893
«", wegen der Ende 1893 ausscheidendenBezirlseingesesfenenauf eine vom 1. Januar 1894 an
^ berechnendedreijährige Amtsperiode durch den am 4. nächsten Monats zusammentretenden
Provinziallandtag sehr gefälligst herbeiführen zu wollen. Da indessen nach einer Mittelung
^s Herrn Ministers des Innern zum 1. April 1893 eine Neueintheilung der zu dem Bezirke
^s VII Armeccorps gehörigen Landwehrbezirke in, Regierungsbezirke Düsseldorf, welche
wesentliche Veränderungen der bisherigen Abgrenzung der Brigadebezirke herbeiführen wird, m
Aussicht genommen ist, werden des Weiteren die Wahlen von bürgerlichenMitgliedern bezw. Stell-
"'«retcrn für diefe neu zu gestaltendenVrigadebezirkenothwendig. Näheres über d.e geplante
N°ueintheilunq ist aus der anliegenden Nachweisung^ ersichtlich, während durch die berge ugte
Schweifung L die bisherige st« den Regierungsbezirk Dusseldorf
oo.rgestM!n

' Nach dem vorliegenden Plane würde die Ober-Erfatzcommissionim Bezirke der 25. In-
Weriebrigade, welcher bisher der LandwehrbezirkMülheim °. d. Ruhr zugetheilt war, für den
RegierungsbezirkDüsseldorf nicht ferner in Betracht kommen, neu dagegen hinzutreten tue Ober-
Srsatzeommission im Bezirk der 27. Infanteriebrigade, während die
"n Bezirkeder 28. Infanteriebrigade auch ferner, allerdings in räumlich verwerten ^IMn des
RegierungsbezirksDüsseldorf, fortwirken würden. Bei der Ober-ErfatzcommifstonI un Bezirke
d" 28. Insanteriebrigade soll der Landwehrbezirl Gräfrath (Kreist Solingen, Lennep und Nem-
^eid) ausscheiden und nach Theilung in zwei LandwehrbezirkeSolingen «"d Lennep mit
^m jetzt der Ober-ErsatzcommissionII im Bezirke der 28. Infanteriebngade zugetheiltenLand¬
wehrbezirke Barmen (Kreise Elberfeld, Barmen, Mettmann) der 27. Insanteriebrigade unter¬
stellt werden. . . ^ „ ^

Die Ober-ErfatzcommifsionII im Bezirk der 28. Insanteriebrigade wurde den letzt der
5b°r-Ersatzcom.nissionI im Bezirk der 25. Insanteriebrigade zugetheiltenLandwehrbezirkMul-
^". a. d. Ruhr (Kreise Mülheim a. d. Ruhr, Duisburg, Nuhrort und Nees) nach Theilung m

c
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zwei Landwehrbezirke(Mülheim a. d. Ruhr und Wesel) und den derselben jetzt schon zugetheilten
LandwehrbezirkEssen (Kreise Essen Stadt und Land) umfassen.

Euer Hochwohlgeborenersuche ich ergebenst, auch die Vollziehung der in Folge dieser
beabsichtigten Neueinthcilung erforderlichen, vorstehend naher bezeichneten Wahlen bezw. Neu¬
wahlen von bürgerlichen Mitgliedern und Stellvertretern für eine am 1. April 1893 beginnende
dreijährige Amtsperiode durch den am 4, Dezember d. I, zufammentretendenProvinziallandtag
gefälligstherbeiführen, das Ergebniß der Wahlen mir mittheilen, und die für die bisherigen Aus-
hebungsbczirkeGewählten mit Nachricht versehen zu lassen. Hinsichtlichder für die neu zu
gestaltendenAushebung«bezirkeGewählten empfiehlt es sich, die Benachrichtigungjedoch vorläufig
so lange auszusetzen,bis die endgültige Entscheidungüber das Znstandekummender beabsichtigten
Veränderungen ergangen sein wird.

Hierbei möchte ich, um für die Zukunft ähnlicheSchwierigkeiten,wie sie im verflossenen
Sommer durch das Ableben bezw. Ausscheidenvon Stellvertretern entstanden sind, zu vermeiden,
Euer Hochwohlgeboren unter Bezugnahme auf den vorletzten Absatz der Nr. 6 des §. 2 der Wehr¬
ordnung ergebenst bitten, für die neu zu bildenden Aushebungsbezirkedes Regierungsbezirks
Düsseldorf die Wahl von fünf anstatt von drei Stellvertretern veranlassen zu wollen.

Wenn auch wahrscheinlich die neu zu wählenden bürgerlichenMitglieder der bisherigen
Aushebungsbezirte in dem zum Bezirke des VII. Armeecorps gehörigen Theile des Negierungs
bezirks Düsseldorf nur eine kurze Amtsdauer haben werden, so konnte, ganz abgesehendavon, daß
die endgültige Entscheidung über das Zustandekommen der zum 1. April 1893 beabsichtigten
Bezirlsneränderungen nach Mittheilung des Herrn Minister des Innern erst nach der Berathung
des Etatsgesetzesim Reichstage wird erfolgen können, von dem Ersuchen ihrer Neuwahl doch um
so weniger Abstand genommen werden, als jedenfalls auch für die Zeit bis zum 1. April 1893
ihre Theilnahme an den in §. 30^ des Neichsmilitargesehesgedachten Entscheidungenausdrücklich
vorgeschriebenist

Schließlich glaube ich ergebenst annehmen zu sollen, daß durch mein vorstehendes
Ersuchen sich die Nr. 19 der Tagesordnung der nächsten Provinzialausschußsitzung: Feststellung
des Berichts und Antrags des Provinzialausschusses,betreffend die Wahl zweier stellvertretender
bürgerlicher Mitglieder der Ober - Ersatzcommission im Bezirke der 28. Infanteriebrigade
erledigen wird.

An

den Landesdirektor der Rheinprovinz,
Herrn Geheimen Ober-Regierungsrath Klein,

Hochwohlgeboren
Düsseldorf.

Der Ober-Präsident der Rheinprovinz.
gez.: Nasse.
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Veränderte Fandwehr-MezirKs-Ointheilung
für den

Regierungs-VezirkDüsseldorf,soweit derselbe zum Bezirk des VII. Armee-Corps gehört,
vom 1. April 1893 ab.

Infanterie-
Brigade. Landwehr-Bezirke. Aushcbungs-Bezirle.

Regierungs-
Bezirl «.

Bemerkungen.

2? Barmen.

Solingen

Lennep

Stadt Elberfeld.
Stadt Barmen.
Kreis Mettmann.

Kreis Solingen.

Kreis Lennep.
Stadt Remscheid.

Düsseldorf.

28.

>->

Düsseldorf.

Crefeld.

Geldern.

Stadt Düsseldorf.
Landkreis Düsseldorf.

Stadt Crefeld.
Landkreis Crefeld.

Kreis Cleve.
Kreis Moers.
Kreis Geldern.

Der I. Bezirk ist dem
Kommandeur der 28.
Infanterie-Brigade, der
II. Bezirk dem Kom¬
mandeur der 14. Ka»
vallerie-Vrigadeim Frie¬
den unterstellt.

>->

Essen.

Mülheim a. d. N.

Wesel.

Stadt Essen.
Landkreis Essen.

Stadt Duisburg.
Kreis Mülheim a. d. N.

Kreis Ree«.
Kreis Ruhrort.
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N.

Bisherige Fandwehr-MezirKs-Ointheilung
für den

Negierungs-Vezirk Düsseldorf, soweit derselbezum Bezirk des VII. Armee-Corps gehört.

Infanterie-
Brigade.

25.

R

Landwehr-Bezirke.

Ätülheiina. d. N.

Aushebungs-Bezirte.

Kreis Nees.
Stadt Duisburg.
Kreis Mülheim a. d. N,
Kreis Nuhrort.

Bemerkungen.

Ist dem Kommandeurder 25, In¬
fanterie-Brigade unterstellt.

(Außerdem Theile der Provinz Westfalen.)

^!. Geldern.

Düsseldorf.

3)

Gräfillth.

N

Essen.

Barmen.

Kreis Eleve.
Kreis Moers.
Kreis Geldern.

Stadt Düsseldorf.
Landkreis Düsseldorf.
Stadt Erefeld.
Landkreis Erefeld.

Kreis Solingen.
Stadt Nemscheid.
Kreis Lennep.

Stadt Essen.
Landkreis Essen.

Stadt Elberfeld.
Stadt Barmen.
Kreis Mettmann.

Der I. Bezirk ist dem Komman¬
deur der 28. Infanterie-Brigade,
der II. Bezirk dem Kommandeur
der ?. Feld-Artillerie-Brigllde unter¬
stellt.
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Anlage 34.

Antrag.

„Der Provinziallandtag wolle beschließen:
in Erwägung,

daß der Fischbestand zahlreicher Privatflüsse in der Rheinprovinz durch Verunreinigung
derselben vollständiger Vernichtung entgegengeht uud nach Lage der gegenwärtigen Recht¬
sprechung eine Eutschädiguug der Fischerciberechtigteuuicht erlangt werden kann,
daß die Erhaltung des Fischbestanbes in den Privatgcwässern auch im allgemeinen volks¬
wirtschaftlichen Interesse liegt,

den Provinzialausfchuß zu beauftragen, diese Angelegenheit einer näheren Prüsuug
zu unterziehen und dem nächsten Provinziallandtage Vorschläge zu uuterbreiteu,
wodurch diesem Uebclstaude eventuell durch Beantragung gesetzlicher oder allgemein-
Polizeilicher Maßnahmen entgegengetreten werde."

Düsseldorf, den 13. Dezember 1892.

A°lix Frhr. hon Loö, Graf Beissel von Gymnich, Frhr. von Hövel, Fritzen, Krey,
^slug, Pingen, Kratz. Dingelstad, de Greifs, Frings, Nels. Breuer. vou Grand.Ry,
Graf von Vrühl. Lieven, Frhr. von Hövel Landrath, Hoffstadt. Reinhard, Deströe,

Graf von Fürstenberg.Stammheim, Schmitz, Rings, Peters. Wallraf.
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